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Einleitung

Die vermeintliche Überlastung von deutschen Kommunen durch Fluchtmi-

gration aus unterschiedlichen Ländern entwickelt sich seit Ende des Jahres

2023 erneut zu einer dominanten Erzählung im öffentlichen und medialen

Diskurs. Wissenschaftliche Studien zeigen hingegen, dass Kapazitäten zur

Unterbringung vorhanden sind und die Situation lokal sehr unterschiedlich

ausfällt (vgl. Bartetzko u.a. 2023). Trotz dieser Einordnungsversuche sind

die Folgen des verschärften Diskurses immens: »Schnellere Asylverfahren

und Abschiebungen, Leistungskürzungen für Asylbewerber, ein neues Sys-

tem zur Finanzierung der Flüchtlingskosten«1, so betitelte die Tagesschau

auf ihrer Internetseite die Beschlüsse der Bundesregierung vom Januar

2024. Dieser aus anderen Staaten bereits länger bekannte deportation turn

(Gibney 2008) steht im scheinbaren Widerspruch zur Einschätzung, dass

sich Deutschland auf dem Weg zum »pragmatischen Einwanderungsland«

befinde (Faus/Storks 2019) sowie im Kontrast zu den Erinnerungen an die

deutsche »Willkommenskultur« und zivilgesellschaftliche Solidarität nach

2015 (kritisch Dinkelaker u.a. 2021). Jenseits des politisierten Diskurses

haben die Fluchtmigration seit Ende 2014 sowie ein positiver Migrations-

saldo zu einem Bevölkerungswachstum in Deutschland beigetragen, der

sich trotz der amtlichen Verteilung von Asylsuchenden nach Königsteiner

Schlüssel insbesondere auch in den Städten niederschlägt.2

Die gegenwärtigen Debatten sind wesentlich mitgeprägt von den seit

dem »Krisenjahr« 2015 thematisiertenHerausforderungen.Neben der kom-

munalen bzw. lokalen infrastrukturellen, logistischen, administrativen und

1 https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/migration-asyl-beschluesse-100.html, Zugriff:

08.05.2024.

2 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/11/PD22_N069_12_13.html,

Zugriff: 09.05.2024.

https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/migration-asyl-beschluesse-100.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/11/PD22_N069_12_13.html
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finanziellen Bewältigung von den durch Zuwanderung ausgelöste Folgen

spielen dabei die mit der Aufnahme von Geflüchteten einhergehenden

Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit eine wichtige Rolle. In diesem

Buch soll es um das Zusammentreffen von lokalen Praktiken und Sicher-

heitswahrnehmungen in Bezug auf Fluchtmigration gehen. Thema ist die

Analyse polizeilicher Handlungsorientierungen im städtischen Raum mit

Blick auf Geflüchtete und auf mit Flucht verbundene Themen. Dieses Buch

basiert auf dem Forschungsprojekt »Polizei, Politik, Polis – Zum Umgang

mit Geflüchteten in der Stadt«, welches von der Deutschen Forschungsge-

meinschaft (DFG) gefördert und von 2021 bis 2023 durchgeführt wurde. Es

ist Ergebnis einer Kooperation von Wissenschaftler*innen der Universität

Heidelberg, der Leuphana Universität Lüneburg und der Hessischen Hoch-

schule für öffentliches Management und Sicherheit. Im Laufe des Projekts

sind in sechs Städten aus den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen

und Niedersachen polizeiliche Wahrnehmungen der Herausforderungen

und der Handlungsmöglichkeiten sowie die verfolgten Sicherheitsstrate-

gien analysiert worden. Diese zunächst herausgearbeiteten polizeilichen

Deutungsmuster und Handlungsorientierungen wurden dann in die loka-

len Kontexte eingebettet. Schließlich haben wir ermittelt, inwiefern sich

von spezifischen städtisch-polizeilichen Umgangsweisen mit Geflüchteten

sprechen lässt und wo deren Bruchstellen, Konflikte und Chancen liegen

können. Es sind die Praktiken der alltäglichen Polizeiarbeit im Kontext

Flucht, die im Projekt imMittelpunkt stehen.3

Mit dem hier verfolgten Forschungsansatz untersuchen wir, inwiefern

die Polizei in lokale Praktiken eingebunden und vom städtischenUmfeld ge-

prägt wird. Die Studie leistet damit einen Beitrag zum vertieften Verständ-

nis der Rolle der Polizei in der lokalspezifischen Aushandlung von flucht-

bedingter Diversität von Stadtgesellschaften sowie zur Erforschung der Be-

deutung von Flucht undMigration für das urbane Regieren.

In den vergangenen Jahren hat die sogenannte »Flüchtlingskrise« nicht

nur die mediale Debatte beherrscht, sondern auch zu einer Fülle an Ver-

öffentlichungen in unterschiedlichen sozialwissenschaftlichen Disziplinen

geführt, wobei sich eine »lokale Wende« als Muster aktueller Fluchtfor-

3 Erste Ergebnisse sind in unterschiedlichen Zusammenhängen bereits publiziert worden (Geug-

jes/Jantzer/Keitzel 2022; Geugjes/Terizakis 2022; Geugjes/Terizakis 2024a; Geugjes/Terizakis

2024b; Haus/Geugjes/Terizakis 2024; Haus/Münch/Terizakis 2021; Jantzer/Keitzel/Terizakis

2023; Jantzer/Münch 2023; Münch im Erscheinen).
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schung abzeichnet. Das vorliegende Buch schließt an diesen Forschungs-

stand an, jedochmit einem anderen Blickwinkel. Es untersucht am Beispiel

der Polizei als in eminenter Weise staatliche Vollzugsinstanz, wieweit die

These einer »lokalenWende« derMigrationspolitikforschung trägt.Darüber

hinaus macht es deutlich, welche Narrative, Probleme und Selbstverständ-

nisse spezifisch im Kontext lokaler polizeilicher Praxis von Bedeutung

sind. ImMittelpunkt stehen dabei städtische Praktiken im Zusammenhang

mit der Aufnahme von Geflüchteten, in denen drei Aspekte miteinander

vermittelt werden:

– die Rolle der örtlichen Polizei als staatliche Gewalt vor Ort (»Polizei«),

– die Relevanz stadtpolitischer Strategien im Umgang mit Flüchtlingsfra-

gen (»Politik«) sowie

– die Bedeutung stadtgesellschaftlicher Akteure, Netzwerke und Diskurse

(»Polis«).

Die übergreifende Fragestellung lautet, in welcher Weise polizeiliches Handeln

eine jeweils besondere Logik imstädtischenRaumeinnimmtunddabei in einem lokal-

spezifischen, stadtpolitischen und zivilgesellschaftlichen Kontext eingebettet ist. Im

Projekt wurde zur Beantwortung dieser Frage auf qualitativ-interpretative

Verfahren der Datenerhebung und -auswertung zurückgegriffen.

Hintergrund für diese Verbindung von lokaler Politikforschung, Mi-

grations- und Integrationsforschung mit jüngeren Erkenntnissen der

Polizeiforschung ist die Beobachtung, dass die öffentliche und politische

Thematisierung von Fluchtzuwanderunghäufigdurch einen Sicherheitsdis-

kurs geprägt ist (wie auch ein an der Universität Bochum abgeschlossenes

Forschungsprojekt zu »Flucht als Sicherheitsproblem« aufzeigt, Goeckenjan

u.a. 2019). Auch einer breiteren Öffentlichkeit ist mittlerweile die Unter-

scheidung zwischen »objektiver Sicherheit« und »subjektiver Sicherheit«

geläufig. Ersteres schlägt sich vermeintlich in der Polizeilichen Kriminal-

statistik (PKS) nieder. Zweiteres ist im Sinne einer nicht evidenzbasierten

Kriminalitätsfurcht zu verstehen, wobei im Zusammenhangmit steigender

Migration um 2015 in verschiedenen Befragungen verbrechens- und terro-

rismusbezogene Befürchtungen zunahmen (vgl. Supola 2017). Neben der

(auch politisch geschürten) Problematisierung von Geflüchteten als Quelle

von (gefühlter) Unsicherheit (siehe etwa das weithin rezipierte Gutachten

vonPfeifferu.a.2018) stellendieGewährleistungvonSicherheit insbesonde-

re für geflüchtete Frauen in Gemeinschaftsunterkünften (Rabe 2015) sowie

die (regional ungleiche) Bedrohung von Geflüchteten durch Hasskrimina-
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lität (Entorf/Lange 2019) oft diskutierte und analysierte Fragenkomplexe

von Sicherheit dar. Der Umgang mit ambivalenten Unsicherheitslagen

und -wahrnehmungen, die internen, oft genderbezogenen Dynamiken in

Gruppen geflüchteter Menschen und der Umgang mit Hasskriminalität

erfordern komplexe polizeiliche und nichtpolizeiliche Praktiken der Pro-

blemerfassung und -bearbeitung. Der Polizei kommt damit in der urban

governance lokaler Flüchtlingspolitik eine wichtige, wenn auch bislang meist

übersehene Rolle zu. Zum einen entstehen zwischen Polizei und Geflüch-

teten zahlreiche »Begegnungen« (Bielejewski 2023: 133), zum anderen führt

ein Diskurs der Versicherheitlichung dazu, dass der Polizei eine besondere

Rolle als Sprecherin in der Öffentlichkeit zugeschrieben und sie damit zu

einer entsprechend wichtigen Stimme wird (vgl. Münch i.E.).

Die Rolle der Polizei in dieser urban governance der Bewältigung von

fluchtspezifischen Herausforderungen und der alltäglichen Aushandlung

von Diversität (Amin 2002) ist stets im Spannungsverhältnis zwischen zwei

grundlegenden Orientierungsdimensionen zu begreifen: der Produktion

von Sicherheit einerseits und der Achtung der Menschenwürde anderer-

seits. Erstere bildet den Kernaufgabenbereich der Polizei, Letztere das

normative Grundprinzip allen staatlichen Handelns, so auch die Quelle

der Menschen- und Grundrechte (siehe Möllers/Lemke 2019). Beide Begrif-

fe müssen jedoch interpretiert und eingeordnet werden. Im Kontext von

Städten verdichten sich die mit diesem Spannungsverhältnis verbundenen

Momente, werden sozialräumlich verortet und lebensweltlich interpretiert

und mit spezifischen lokalen Praktiken vermittelt und bearbeitbar gemacht

(vgl. u.a. für einen Überblick zur Relevanz von Städten Barbehön/Münch

2017a). Das besondere Profil unseres Forschungsvorhabens liegt vor diesem

Hintergrund vor allem in folgenden Punkten:

Inhaltlich geht es uns um die Fokussierung der Polizei als eine Akteu-

rin im städtischen Kontext. Mit dieser Ausrichtung verbindet sich die Mög-

lichkeit, Forschungsfragen zu formulieren,welche gegenüber gängigen Per-

spektivenbesonderePotenziale aufweisen.Vor allem interessiert uns, inwie-

weit diePolizei vonderEinbettung ineinen spezifischenstädtischenKontext

geprägt ist unddiesen zugleich als »ihre« Stadtmitgestaltet.DiePole »Staat«

und »Stadt« (vgl. Held 2005; Magnusson 2011) können so neuartig aufeinan-

der bezogen werden. Methodisch erfordert dies einen Rückgriff auf inter-

pretative Methoden der Datengenerierung mit ihrem Fokus auf meaning in

context (vgl. Drisko/Maschi 2015).
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Nach einer näheren Verortung der Studie in der Forschungslandschaft

unter Bezugnahme auf die Polizei-, die Flucht- und die Stadtforschungwird

das eigene Konzept entlang der Darstellung normativer Vermittlungs-,

Konstitutions- und Lokalisierungslogiken polizeilicher Praxis entfaltet.

Die Erläuterung des methodischen Vorgehens schließt den ersten Teil ab.

Im zweiten Teil stehen die sechs Fallstädte im Fokus. Entlang von sieben

Unterabschnitten werden Problemwahrnehmungen, Beschreibungen des

städtischen Raumes und Verortung von Geflüchteten, Freunde und Fein-

de, Wissen und Macht, Organisationskulturen und -selbstverständnisse

sowie Netzwerke im jeweils lokalen Zusammenhang analysiert. Ein Zwi-

schenresümee rundet den jeweiligen Abschnitt ab. In der Gesamtschau

der Fallstudien wird ein stadtübergreifendes Fazit gezogen. Im dritten Teil

werden schließlich entlang sechs unterschiedlicherThemenfelder Auffällig-

keiten desMaterials diskutiert und in einen weiteren Kontext der kritischen

Polizei- und Policy-Analyse gesetzt. Diese Darstellung erfolgt gewisserma-

ßen quer zu derjenigen im Rahmen der städtischen Fallbeispiele. Damit

wird einer Logik gefolgt, die im Gegensatz zu Teil II nicht die polizeiliche

Praxis in einer bestimmten Stadt in den Blick nimmt, sondern allgemeiner

auf polizeiliche Praxis in Städten blickt. Die Analyse polizeilicher Praxis

wird dabei auf Fragestellungen bezogen, die Anschlussfähigkeit an breite-

re theoretische Konzepte herstellen, eine zentrale Rolle in Diskursen von

Polizeiforschung und Polizeikritik spielen sowie eine konzeptionelle und

gesellschaftstheoretische Verortung der Polizei in der Stadt vornehmen.

Wir entwickeln in diesem Sinne jeweils thematische Zugriffe und einschlä-

gige Konzepte. Im Anschluss zeigen wir Anknüpfungspunkte in den von

uns durchgeführten Interviews auf, um auf dieser Grundlage ein tieferes

Verständnis für die Präsenz der Topoi in der polizeilichen Praxis wie auch

ein erweitertes Verständnis dieser Themen zu gewinnen. Das Fazit führt

schließlich alle Perspektiven zusammen.

Das Schreiben eines Buches und die Erhebung des hierfür nötigen

Materials sind ohne die Hilfe zahlreicher Personen nicht denkbar. Unser

Dank gilt vor allem den Interview- und Gesprächspartner*innen aus den

sechs Fallstädten, ohne deren bereitwillige und offene Teilnahme an den

Einzelinterviews und Gruppendiskussionen das Projekt nicht möglich ge-

wesen wäre. In dieser Publikation wurden die Zitate aller Expert*innen

anonymisiert. Zum einen sollten hierdurch ein freieres Sprechen in den

Interviewsituationen ermöglicht und gleichzeitig interne Konsequenzen

ausgeschlossen werden. Zum anderen werden unsere Expert*innen so auch
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nach außen geschützt und nicht exponiert. Ein großer Dank gebührt auch

den verschiedenen Polizeieinheiten, die Mitgliedern unseres Teams auf

Nachtstreifen oder im Büroalltag eine teilnehmende Beobachtung ermög-

lichten, sowie den verschiedenen Personen, die uns die Zugänge in die

Landespolizeien vermittelt haben. Auf diesem Wege sei zudem unseren

studentischen Hilfskräften gedankt, allen voran Ramona Huber für die

intensive Arbeit amManuskript, ebenso Donna Hejazi, Celine Strufe,Milan

Thiée, Lina Abraham, Maite Quensel und Hüsnü Yilmaz. Zudem hat unser

Projekt stark durch den Austausch mit unserem Kollegen von der Johan-

nes Gutenberg-Universität Mainz, Jan Beek, profitiert. Ein Dankeschön für

InspirationundUnterstützungandieKolleg*innen vomsozialwissenschaft-

lichen Dienst und von der Polizeiakademie Niedersachsen, insbesondere

Astrid Jacobsen und Jens Bergmann. Für die großartige Hilfe bei der Er-

stellung des druckfertigen Manuskripts danken wir Christina Beermann-

Scheffler. Die Open-Access-Veröffentlichung wurde durch das Förderpro-

gramm der Universität Heidelberg ermöglicht. Selbstverständlich sind die

Autor*innen für alle enthaltenen Fehler verantwortlich.



I
Konzept





1. Stadt(forschung), Flucht(forschung),
Polizei(forschung) – auf demWeg zu local
turns?

Unsere Forschung ist zunächst von der allgemeinen wie auch fluchtpolitik-

spezifischen Annahme geleitet, dass der Gestaltungsspielraum städtischer

Akteure bei der Implementation und Interpretation von Gesetzen und

Vorgaben der Bundes- und Landesregierungen, aber auch bei eigenen po-

litischen und planerischen Initiativen größer ist, als häufig unterstellt wird

(Schammann 2015, 2017; Aumüller 2009; Barbehön/Münch 2017a; Hunold

u.a. 2023). Dies verweist einerseits auf die in der Implementationsfor-

schung seit Längerem etablierte Beobachtung einer »Gegenimplementation

von unten« (Wollmann 1983), die auf »vertikale Variationen zwischen der

zentralstaatlichen Steuerungsinstanz undden lokalenOrten der Implemen-

tation abstellt« (Barbehön/Münch 2017a: 7), andererseits auf die horizontale

Variation zwischen Städten (ebd.). Letztere kann indes nur angemessen in

den Blick kommen, wenn Städte als Sozialräume mit spezifischen Prak-

tiken des Umgangs mit kollektiven Problemen verstanden werden, nicht

ausschließlich als unterste Politik- und Verwaltungsebene (für eine entspre-

chende stadttheoretische Perspektive siehe Löw 2008: 25 ff.). Erforderlich

ist eine Perspektive urbaner Praxis, die darauf fokussiert, wie unterschied-

licheWertüberzeugungen, Problemsichten und Handlungsansätze vor dem

Hintergrund spezifischer Ressourcenzugänge örtlich vermittelt werden.

Dabei spielen sowohl von formalen politischen Institutionen (wie dem

Stadtparlament) getroffene kollektiv verbindliche Entscheidungen eine

Rolle als auch weichere Formen der wechselseitigen Abstimmung von

Handlungsorientierungen und der selbstregulierenden Anpassung an urba-

ne Konstellationen. Beispielsweise kann eine Stadtverwaltung (im Rahmen

gesetzlicher Vorgaben) ein von der Vertretungskörperschaft beschlossenes

Konzept der Sicherheit im öffentlichen Raum verfolgen, welches etwa be-

stimmte Vorschriften zur Beleuchtung von Straßen, Plätzen und anderen
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Orten vorschreibt. In übergreifenden Stadtentwicklungsprozessen kann

dieses zum Gegenstand einer Diskussion beteiligter Akteure werden, die je

nach Stadt sehr unterschiedlich ausfallen kann. ImRahmen von städtischen

Sicherheitskonzepten, die von Stadtverwaltung und gesellschaftlichen Ak-

teuren (wie feministischen Gruppen oder Wissenschaftler*innen) beraten

werden, kann Straßenbeleuchtung wiederum als einer unter verschiede-

nen Gesichtspunkten begriffen werden, der beispielsweise für eine auf die

Bedürfnisse von FLINTA*-Personen ausgerichtete Sicherheitskonzeption

durchaus wesentlich ist. Ob eine solche Konzeption greift, hängt nicht

zuletzt davon ab, wie verschiedene Akteure und Gruppen darauf reagieren.

Sowohl polizeiliches Handeln als auch die institutionalisierte Stadtpolitik

sindmit dieser jeweiligen Praxis einer Stadt verwoben, so unsere Annahme.

Wir gehen des Weiteren davon aus, dass städtische Praktiken des

Umgangs mit Problemen grundsätzlich durch lokale Diskurse und Akteurs-

konstellationen konstituiert werden (Barbehön u.a. 2015). Damit schließen

wir an interpretative Ansätze der Policy-Analyse an, die die Relevanz von In-

terpretationen explizit anerkennen und ins Zentrum rücken (Bevir/Rhodes

2006, 2016; Heinelt/Terizakis 2020; Nullmeier 2013; Münch 2016; Barbehön

u.a. 2019; Braun 2014; Saretzki 2014). Zentrales Merkmal einer solchen, im

weiteren Sinne sozialkonstruktivistischen Politikforschung ist »its focus on

meaning-making: it seeks knowledge about how human beings, scholars

included, make individual and collective sense of their particular worlds«

(Schwartz-Shea/Yanow 2012: 46) und wie durch diese Diskurse und Prak-

tiken in unserem Fall lokale Wirklichkeit konstituiert wird. Im Gegensatz

zu neopositivistischen Arbeiten tragen interpretative Autor*innen nicht

die aus der Forschungsliteratur gewonnenen Definitionen und Konzepte

oder Theorien ins Feld, um deren Erklärungskraft zu testen, sondern wol-

len verstehen, wie ein bestimmtes Verständnis »aus dem Feld« zu einem

bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort erwächst und so soziale

Praxis konstituiert (Schwartz-Shea/Yanow 2012: 18). Ein solches abduktives

Vorgehen, das nicht nach Generalisierbarkeit um ihrer selbst willen strebt,

sondern für den Kontext sensibel bleibt, scheint uns besonders geeignet,

um die lokalspezifische Aushandlung von fluchtbedingter Vielfalt zwischen

Polizei, Stadtgesellschaft und Lokalpolitik explorativ zu beleuchten.

Mit diesen konzeptionellen Vorannahmen zur Erforschung von Städ-

ten knüpfen wir zugleich an aktuelle Debatten der Migrationspolitik-

forschung an. Während die Stadtsoziologie und Humangeographie die

Thematisierung von Migration im städtischen Kontext bereits seit Jahr-
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zehnten bearbeitet, hat die Migrationspolitikforschung diesen Fokus erst

seit wenigen Jahren für sich entdeckt und sich den lokalen Varianzen und

Handlungsspielräumen konzeptionell angenähert. In verschiedenen For-

schungsarbeiten wird eine lokale Wende der Migrationspolitikforschung

angebahnt.1Wir gehen davon aus, dass auch polizeiliche Akteure trotz ihres

Status als Vollzugsinstanz staatlicher Gesetze und Ausübende staatlicher

Gewalt, in Deutschland noch dazu als Landesbehörde, im städtischen Kon-

text über einen beträchtlichen Gestaltungsraum verfügen. So entwickelt die

Polizei spezifische Strategien der Öffentlichkeitsarbeit, kann sich an Netz-

werken und Gremien beteiligen und an Orten wie Schulen für ihre Themen

und Sichtweisen sensibilisieren. Zwar sind polizeiliche Handlungspraxen

durchaus ein gut untersuchtes Feld (Behr 2010), die Forschung interessiert

sich dabei jedoch kaum für konkrete und distinkte lokale Konstellationen

(vgl. Lange 2018, Einem 2017), sondern oszilliert im Kontext von Flucht und

Migration zumeist zwischen den thematischen Polen »Diskriminierung«

und »behördliche Herausforderungen«.2 Insbesondere im Hinblick auf die

1 KühnundMünch (2019) habendie aktuelleThematisierungder lokalenWende rekonstruiert.Wie

Schammann (2017: 93‒95) überzeugend argumentiert, ist sowohl eine nationale Perspektive auf

Migrationspolitik als auch eine konvergenztheoretische Herangehensweise, in der gefragt wur-

de, ob sich die Migrationspolitik liberaler Demokratien annähere, lange Zeit forschungsleitend

gewesen. In Deutschland hätten sich lediglich wenige Einzelfallstudien und zudem solche mit

überwiegenddeskriptiverHerangehensweisemit derHeterogenität städtischer Implementation

von Flüchtlingspolitik befasst. Mit Tobias Eules (2014) Studie zur Auslegung des Aufenthaltsge-

setzes durch Ausländerbehörden und Antje Ellermanns (2005) Arbeiten zur Abschiebepraxis im

deutsch-amerikanischen Vergleich bestehen einflussreiche Analysen in der Tradition eines Bot-

tom-up-Ansatzes, der auf die Interpretations- undHandlungsspielräume der lokalen »street-le-

vel bureaucracy« (Lipsky 1980) verweist.Zudemhaben jüngst verschiedeneAutor*innendasKon-

zept der Multi-Level-Governance adaptiert und auf die Regulierung vonMigration imMehrebe-

nensystem der EU angewendet (Scholten/Penninx 2016; Oomen/Baumgärtel 2014). Ausgehend

von einer Heuristik der »Eigenlogik der Städte« schlussfolgern Barbehön und Münch (2016) in

einer vergleichenden Diskursanalyse, dass sich städtische Diskurse hinsichtlich ihrer Konstruk-

tion von Diversität, der Unterscheidung zwischen Gruppen und der Zugehörigkeit zur Stadt-

gesellschaft erheblich unterscheiden. Auch im Kontext politiktheoretischer Analysen der Stadt

finden sich aktuelle Hinweise auf die wachsende Bedeutung von Städten in der Ausgestaltung

migrationspolitischer Entscheidungen und Gestaltungsansätze (De-Shalit 2018).

2 So werden Geflüchtete häufig als Opfer polizeilicher Diskriminierung in den Blick genommen

und wird diese Diskriminierung aus einer normativen Perspektive kritisiert (Behr 2017, 2019).

Die polizeiliche Abwehr des als gefährlich erscheinenden Fremden geht einher mit der Vorstel-

lung der Aufrechterhaltung der »Polizey«, der »guten Ordnung«. Alternativ wird eine behörden-

zentrierte Perspektive eingenommen, die auf Verbesserung der Verwaltungsabläufe zielt, unab-

hängig von lokalen Konstellationen und auch hiermit Hinblick auf die Gefahrenabwehr (vgl. Su-
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fluchtbedingte Diversifizierung von deutschen Stadtgesellschaften klafft so

weiterhin eine Lücke zwischen der Bearbeitung und Deutung von Proble-

men vor Ort und der Erforschung dieser konkreten Konstellationen. Der

Beitrag der Polizei als Teil einer jeweiligen urbanen Praxis des Umgangsmit

Sicherheitsfragen bildet somit ein Desiderat. Es sind die Praktiken der all-

täglichen Polizeiarbeit im Kontext Flucht, die im Folgenden imMittelpunkt

stehen sollen.

Dabei interessieren wir uns insbesondere für Variationen einer umfas-

send verstandenen (also neben dem Polizieren auch Prävention, Öffentlich-

keitsarbeit oderKommunikationmitTeilenderStadtgesellschaft sowieKon-

takte mit der Politik einbeziehenden) polizeilichen Praxis in verschiedenen

Städten und hierbei insbesondere auf den Umgang mit Geflüchteten3 – al-

so einer Gruppe, deren Position gegenüber der Polizei typischerweise pre-

kär ist.Dies gilt insbesondere für die Gruppe der Ausreisepflichtigen und ir-

regulären Migrant*innen (zum Zusammenhang von Vulnerabilität und De-

portabilität in Polizeibegegnungen vgl. Clark u.a. 2023), aber auch für die-

jenigen, die unter die Residenzpflicht in zentralisierter Sammelunterbrin-

gung fallen, deren beengte Lebensverhältnisse in den Hochphasen der Mi-

gration regelmäßig zu Konflikten im Innern und der Nachbarschaft beitra-

gen.4 Zugleich belegen repräsentative Befragungen unter Geflüchteten de-

rengrundsätzlichhohesMaßanVertrauengegenüberderdeutschenPolizei,

wennauchnichtgegenüberderöffentlichenVerwaltung insgesamt (Schmidt

u.a. 2020: 597).

pola 2017).DieOptimierung der behördlichenAbläufe soll helfen, dieHerausforderungen imZu-

sammenhang mit Geflüchteten zu bewältigen bzw. zu minimieren. Bezeichnenderweise stehen

hier die Themen (internationaler) Terror, Gewalt und Kriminalität unter Geflüchteten im Zen-

trum der polizeiwissenschaftlichen Betrachtungen. Hierdurch entsteht eine Anschlussfähigkeit

an Diskurse um »gute und schlechte Migranten« (vgl. Everts 2016; Will 2019), die Migration mo-

ralisierend oder nutzenorientiert konzeptualisieren.

3Wir halten denBegriff bewusst offen und fassen darunter sowohl solche Personen,deren Schutz-

status bereits bestätigt wurde, als auch solche Personen, deren Asylanträge noch in Bearbeitung

oder bereits negativ beschieden worden sind.

4 So haben sich in Gießen vor einiger Zeit mehrere Polizeibeamte in der Presse zu Wort gemel-

det,die die sich verschärfendenZustände in der hessischenErstaufnahmebeklagten.Allein 2020

seien dort 300 Strafanzeigen aufgenommen worden, die jedoch oftmals im Sande verliefen. Als

Ursache werden neben der verlängerten Residenzpflicht von bis zu 18 Monaten die Perspektiv-

losigkeit und Isolation während der Coronapandemie sowie die Ankunft krimineller Personen-

gruppen genannt, die zuvor in Frankreich auf der Straße gelebt hätten (Bartram 2021).



2. Polizei und (Flüchtlings-)»Krise«

Unsere Studie ist im Kontext einer gesellschaftlich weithin als »Krise« oder

zumindest »krisenhaft« wahrgenommenen Entwicklung von Fluchtbewe-

gungen angesiedelt. Ohne die gewiss diskussionsbedürftige Diagnose einer

solchen Krise unkritisch übernehmen zu wollen, erscheint es doch sinnvoll,

danach zu fragen, wie Krisenwahrnehmungen und Polizei allgemein mitein-

ander zusammenhängen und was dies für die Logik polizeilicher Praxis be-

deutet, um dann eine Kontextualisierung Letzterer im Zusammenhang mit

der Fluchtmigration des Jahres 2015 und folgender Jahre vorzunehmen.Dies

korrespondiert damit, dass die Erfahrung von »2015 ff.« in der Erhebung

von Forschungsmaterial für uns ein zentraler Referenzpunktwar. »Krise« ist

sicherlich ein Begriff, mit dem Phänomene als problematisch thematisiert

werden. Dies ist konzeptionell insofern von besonderer Bedeutung, als die

interpretative Policy-Analyse sich vor allem für Problematisierungen inter-

essiert. In der Art,wie etwas zumöffentlichen Problemgemachtwird, so die

Annahme, verbinden sich dieThematisierungen von Handlungsnotwendig-

keit, Verursachung undmöglichen Lösungen. Das Konzept der Krise macht

die Verdichtung und Kulmination einer problematischen Entwicklung

deutlich.Der erreichteWendepunktmacht es unausweichlich,Gefahren ins

Auge zu schauenund vonderRoutine abzuweichen, schließt aber auch nicht

aus, dass sich eineChance für eine grundlegendeVerbesserung ergibt.Denn

in derKrise zeigt sich,dass die bislang geltendeNormalität eben keineswegs

so unproblematisch war, wie viele glaubten. In einer abgemilderten Form

würde man von einer »kritischen Situation« sprechen. Auch hier schwingt

die Vorstellung eines Kipppunktes mit (die Gefahr einer Eskalation, einer

Katastrophe, einer Tragödie), doch lässt der Fokus auf die Situation es zu,

dass sich mit einer Intervention (oder auch dem Unterlassen selbiger) die

Situation wieder normalisiert. Wichtig wird im Folgenden sein, die Polizei
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sowohl als Referenzpunkt als auch als Mitgestalterin in der Thematisierung

von Krisen und kritischen Situationen zu begreifen und dabei die enge

Verknüpfung von Polizei-, Krisen- und Sicherheitsdiskursen im Blick zu

behalten.

2.1 Polizei als »Krisenakteur«

Ganz allgemein kann die Polizei als »Krisenakteur« schlechthin verstanden

werden. Zum einen spielt sie eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung

vonals krisenhaftwahrgenommenenundartikuliertenSituationen. Ihre ge-

nuineAufgabe, für Sicherheit undOrdnungzu sorgen,verweist auf dieMög-

lichkeit einer fundamentalen Systemkrise. So kann ein drohender Zusam-

menbruch der »öffentlichen Ordnung« als ultimatives Krisenszenario gel-

ten, welches selbst für hartgesottene liberale Egalitarist*innen Einschrän-

kungen vonGrund- undMenschenrechten einschließlich der ansonsten ein-

geforderten globalen Bewegungsfreiheit rechtfertigt (für Letzteres siehe be-

reits den bahnbrechenden Text von Carens 1987). Jenseits dessen ist die Poli-

zei mit der permanenten Aufgabe betraut, notfalls durch die Ausübung von

Zwang die Sicherheit der Bevölkerung, aber auch die störungsfreie Funk-

tionsweise gesellschaftlicher Teilbereiche (etwa den Schutz des Eigentums

mit Blick auf dieWirtschaft, die Inhaftierung korrupter Politiker*innenmit

BlickaufdiePolitik) zugewährleisten.Letzteresmacht ihre systemstabilisie-

rende Rolle deutlich, die von denjenigen kritisch ins Licht gerückt wird, die

die bestehende Ordnung als fundamental ungerecht betrachten (siehe die

Beiträge in Loick/Thompson 2022). Ungeachtet dessen, ob man diese Sicht

teilt, erscheint eswichtig,dieRolle der Polizeimit Blick auf vermeintlich kri-

tische Gefährdungen von Normalitäten in den Blick zu nehmen. Denn so

lässt sich besser verstehen, dass die Polizei auf vielfältige und ambivalen-

te sowie potenziell kontroverse Weise in Diskurse zur Herstellung von Si-

cherheit und Ordnung verstrickt ist. Mit dem Diskurs zur Bewältigung der

Fluchtbewegungen seit 2015 ist die Polizei zum wichtigen Objekt wie auch

Träger eines Diskurses geworden, der stark vom Topos der Sicherheit ge-

prägt ist. Polizeiliche Praxis spielt, so unsere Annahme, auch eine wichtige

Rolle in der lokalenWahrnehmung und Bearbeitung dieser Fragen.

Sowohl das Szenario des Zusammenbruchs der Ordnung als auch jenes

des Rechtsbruchs im Einzelnen legen nahe, dass polizeiliche Interven-

tion von der Ausnahme her zu verstehen ist. Polizeiliches Eingreifen ist
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»kritisch«, insofern Normalität unterbrochen ist und zwangsbewehrte

Entscheidung an ihre Stelle tritt. Welche Normalität genau unterbrochen

wird und als wie »kritisch« damit eine polizeiliche Handlungsweise er-

fahren wird, unterscheidet sich natürlich nach der jeweiligen Normalität

als Referenzpunkt und der damit zusammenhängenden Wahrnehmung.

Wenn ein Verkehrspolizist an die Stelle der ausgefallenen Ampel tritt, mag

dies zwar (heute) recht ungewöhnlich sein und besondere Aufmerksamkeit

der Verkehrsteilnehmer erfordern, es stellt aber letztlich kein sonderlich

dramatisches Ereignis dar. Die Bundespolizei, die im Zug Personenkon-

trollen durchführt, macht demgegenüber einen deutlicheren Unterschied

zur (inzwischen) gewöhnlichen Erfahrung eines nur durch den Bahnbetrieb

behelligten Unterwegsseins und kann entsprechend verunsichern. Es ist

aufschlussreich, dass diese Unterbrechung der Gewöhnlichkeit den Fahr-

gästen oft nur selektiv zugemutet wird, was wiederum Fragen rassistischer

Diskriminierung aufwirft. Ein Einsatz zur Befreiung einer Geisel in der

Innenstadt oder mit Verfolgungsjagd schließlich ist eine hochdramatische

Normalitätsunterbrechung. Aber auch die Entscheidung, den Lärm in der

Nachbarwohnung durch das Herbeirufen der Polizei zu beenden, kann

subjektiv als eine emotional beanspruchende Sondersituation erfahrenwer-

den. Die Polizei ist ultima ratio und zugleich in höchstem Maß autoritativ –

bereits das harmlose Beispiel mit dem Verkehrspolizisten auf der Kreuzung

zeigt dies. Denn obgleich diese Figur selten in Erscheinung tritt, wird uns

doch beim Fahrunterricht eingeschärft, dass ein*e Polizist*in stets Vorrang

vor allen anderen Formen der Verkehrsregelung hat.

Mit dieser Ausgangsreflexion verbinden sich zwei wichtige konzeptio-

nelle Punkte. Erstens lässt sich festhalten, dass polizeiliche Praxis dort eine

besondere und eine besonders problematische Qualität annimmt, wo die

Ausnahme zur Regelwird.Dies trifft dort zu,wo Fragen des Zusammenlebens

nur noch durch permanenten Polizeieinsatz geregelt werden zu können

scheinen, aber auch dort, wo gesellschaftliche Gruppen Polizeiintervention

als permanenten Teil ihres Alltags erfahren.1 Schließlich wird eine pro-

blematische Qualität aber auch sichtbar, wenn die Polizei gar nicht mehr

bestimmte Räume aufsucht, weil sie vermeintlich für ihre eigene Sicherheit

nicht mehr garantieren kann. Zweitens ist mit der Befugnis zur Ausübung

von Zwang zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

1 Dieswird aktivistischerseits dann etwaals »alltäglicherAusnahmezustand«problematisiert.Vgl.

Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt (2016).
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und zur Durchsetzung der Gesetze die Praxis des Eingreifens in Grundrechte

für polizeiliches Handeln konstitutiv – weshalb der Frage, welche Art von

Grundrechtseingriffen als verhältnismäßig und verfassungsgemäß gelten

kann, in der Polizeiausbildung besondere Aufmerksamkeit gezollt wird

(Möllers und Lemke 2019). Gleichwohl gerät die Polizei immer wieder in

öffentliche Konflikte, weil sie faktisch Partei (etwa für eine repressive oder

deeskalierende Vorgehensweise) zu ergreifen scheint, muss sich fragen las-

sen, inwiefern von ihr selbst Unsicherheit produziert wird, und wird daran

gemessen, ob sie sich im Rahmen der verfassungsgemäßen Ordnung und

der Gesetze sowie der Rechtsprechung bewegt oder zu einer eigenlogischen

Macht im Staate wird.

Dies bildet zugleich den Hintergrund dafür, dass die Polizei zum ande-

ren selbst zum wiederkehrenden Referenzobjekt von Krisendiagnosen im

Modus fundamentaler Polizeikritik wird (vgl. Loick 2018). Die aktuellen

Diskurse zu Rassismus und Rechtsextremismus in der Polizei sind dafür

ein Beispiel (vgl. Hunold/Singelnstein 2022). Doch wird die Polizei nicht

nur in krisenverstärkender Absicht als integraler Bestandteil rassistischer,

sexistischer und klassistischer Herrschaftsstrukturen kritisiert, sondern

trägt auch selbst zuDiskursen eines problematischenAutoritätsverlusts bei.

Den vielfältigenThematisierungen einerKrise der Polizei in derÖffentlichkeit

(mit Blick etwa auf Rassismus und Rechtsextremismus, Gewaltausübung

gegen Demonstrant*innen, Autoritätsverlust und Gewalterfahrungen von

Polizist*innen oder auch Korruption) steht dabei zumindest in Deutschland

ein bislang beträchtliches Institutionenvertrauen in die Polizei gegenüber

(Derin/Winkler 2021). Wie auch immer sich diese Einstellungen angesichts

der aktuellen Diskussionen verändern mögen oder nicht – die Diskurse

selbst machen jedenfalls deutlich, dass die Polizei gleichsam ein hochsensi-

bler Sicherheitsbereich der Gesellschaft ist. So reicht es für eine postulierte

Krise der Polizei eben schon aus, wenn einige Polizist*innen als rechtsextre-

mistisch einzustufen sind,während »die großeMehrheit« aus zuverlässigen

Demokrat*innen bestehen mag – wobei das Beispiel zugleich verdeutlicht,

dass dieWahrnehmung solcher Polizeikrisen historisch starkwandelbar ist.

Es steht schließlich zu vermuten, dass die Polizei in früheren Jahrzehnten

keineswegs frei von Rechtsextremismus gewesen ist, zumal es deutliche

personelle, aber auch strukturelle Kontinuitäten mit dem Nationalsozialis-

mus gegeben hat (siehe etwa für das Saarland die Studie von Heisig 2021).

Die Deutung derartiger Phänomene durch die Polizei selbst ist dann nicht

nur eine interessante Forschungsfrage, sondern auch ein Politikum. Pocht
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die Polizei auf ihre der Kritik enthobene Autorität oder arbeitet sie ihre

dunkle Vergangenheit selbstkritisch auf? Hält sie es für normal, dass sie als

»Querschnitt der Gesellschaft« eben auch einen gewissen Anteil von Rechts-

extremist*innen in ihren Reihen hat oder sieht sie sich als Institution, die

»Vorbildcharakter« habenmuss?Wer guckt wo genauer hin oder weg?

In der Doppeldeutigkeit der Polizei als ultimativem Krisenbekämp-

fungsmittel einerseits und als unaufhebbarer Krisenquelle andererseits

spiegelt sich letztlich das hobbessche Paradoxon vom Staat als Befrieder

und Bedroher. Die klassische Antwort auf das Paradox ist bekanntlich

Verrechtlichung und Demokratisierung – zwei Lösungsansätze, die auch

und gerade für die Polizei von besonderer Bedeutung sind. So soll sie zum

einen rechtlichmöglichst umfassend, verbindlich und transparent reguliert

werden, zum anderen als demokratiefreundlich (z.B. bürgernah, diversi-

tätssensibel, kommunikativ) verfasst sein. Die Polizei soll nicht außerhalb

des Rechts, sondern auf dessen Grundlagen, nicht über der Gesellschaft,

sondern an deren Seite stehen. Es bleibt aber offen, inwiefern so etwas

wie eine rechtliche Normierung der Gewaltanwendung und des Eingriffs

in Grundrechte mit Ermessensspielraum überhaupt möglich ist; und die

»demokratische« Polizei bleibt für jene, die nicht zum Demos gehören oder

eine gesellschaftliche Randposition einnehmen, ein durchaus fragwürdiges

Versprechen (Loick 2018; Derin/Winkler 2021). Neben spezifischen, mit-

unter auch dezidiert kriminalisierten Randgruppen (Sexarbeiter*innen,

Drogenabhängige, Arme, People of Color) gilt dies etwa auch für Personen,

die auf dem Staatsgebiet nur »geduldet« werden oder sich gar illegal dort

aufhalten.

Die Polizei ist in der gesellschaftlichen Aushandlung der beschriebenen

Spannung nicht bloß passives Objekt. Die kritische Polizeiforschung hat

auf den inhärent expansiven Charakter der Polizei verwiesen. Diese strebe

beständig danach, ihre Ermessensspielräume wie auch ihre technischen

Möglichkeiten auszuweiten (Loick 2018: 18), und nutze ihre Deutungsmacht

mitunter öffentlichkeitswirksam (Hall u. a. 1978: 57–60; Rinn/Wehrheim

2021: 256–257; Sabel/Karadeniz 2022: 498). Dabei werde sie zugleich von

einem gesellschaftlichen Diskurs getragen, der nach Sicherheit, Risikomi-

nimierung und Prävention verlangt. Die Polizei »drängt zunehmend aktiv

in Debatten hinein und verfolgt dabei dezidiert eigene Interessen. Polizei-

gewerkschaften äußern sich zu tagespolitischen Themen, Polizeiaccounts

bewerten auf sozialen Medien das Einsatzgeschehen live und Polizeiver-

treter*innen werden vor Strafrechtsverschärfungen im Rechtsausschuss
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angehört« (Derin/Winkler 2021). Zwar erscheint es voreingenommen, der

Polizei stets nur ein Dramatisierungsinteresse mit dem Ziel organisationel-

ler und kompetenzieller Expansion zu unterstellen. Sie kann sich durchaus

auchmäßigend und schützend gegenüber Minderheiten in der öffentlichen

Kommunikation äußern. Als inzwischen »klassischer« Fall gilt die von der

Polizei in Kansas (USA) unterstützte Studie zu denWirkungen intensiveren

Patrouillierens (Kelling u.a. 1974), aus der Erstere den Schluss zog, dass

man das Geld besser nicht in Polizeipatrouillen stecken sollte.2 Doch gilt es

zugleich zu bedenken, dass selbst polizeireformerische Diskurse, die etwa

eine bessere Ausbildung, mehr Diversität bei den Bediensteten oder erwei-

terte rechtliche Prüfungen von Polizeihandeln fordern, letztlich zu einer

Expansion von Polizei im Sinne von Ressourcen, Präsenz und Aufmerksam-

keit führen können (siehe die abolitionistische Kritik am Reformismus bei

Akbar 2022: 366). Von polizeilicher (etwa auch polizeigewerkschaftlicher)

Seite hat man den Ruf, dass es grundsätzlich »weniger Polizei« bedürfe,

jedenfalls bislang selten vernehmen können.

2.2 Krisenbezüge und Krisentypen – Stadt, Flucht, Polizei

MitderbeschriebenenAnalyserichtungverbindensichdrei (potenzielle)Kri-

senbezüge, die man als »Krise der Polizei«, »Flüchtlingskrise« und »Krise

derStädte«bezeichnenkann.AufwiederkehrendeArtenderThematisierung

einer Krise der Polizei wurde im vorangehenden Abschnitt eingegangen. Im

Hinblick auf die seit 2014 stark gestiegenenWanderungsbewegungenanden

europäischen Außengrenzen ist seither verbreitet von der »Flüchtlingskrise«

die Rede. Julia Schulze Wessel (2017: 62) hat die verschiedenen Semantiken

dieses Krisenszenarios beleuchtet: Die Krise besteht zum einen in der Un-

angemessenheit etablierter Flüchtlingsdefinitionen, wenn viele Menschen

nichtmehr vor der politischen Verfolgung durch den Staat, sondern vor den

Folgen versagender Staatlichkeit (Unsicherheit, Perspektivlosigkeit) fliehen.

Zum anderen beschreibt der Krisenbegriff die desolaten Lebensumstände

auf der Flucht, wobei sowohl die Lage in den Transitländern, die lebensbe-

drohendenRouten durch dieWüste und über dasMittelmeer als auch in den

Zielländern gemeint ist (»humanitäre Krise« oder »Krise der Flüchtlinge«).

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Kansas_City_preventive_patrol_experiment, Zugriff: 18.04.2024.

https://en.wikipedia.org/wiki/Kansas_City_preventive_patrol_experiment
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Sehr viel geläufiger sei jedocheineBegriffsverwendunggewesen,diedieKri-

se der europäischen Flüchtlings- und Migrationspolitik – also des Dublin-

Systems, des EU-internen Resettlements oder häufig auch des Grenzschut-

zes – als Flüchtlingskrise bezeichnet (Schulze Wessel 2017: 64). In ähnlicher

Manierwird vonBogumil,Hafner undKuhlmann (2016) die »Flüchtlingskri-

se« als Krise und Stresstest der deutschen Verwaltung verhandelt.

Auch im Hinblick auf die Großstadt sind Krisendiagnosen und -diskur-

se seit Jahrzehnten allgegenwärtig (ausführlich Barbehön/Münch 2017a,

2017b; für die USA Weaver 2017), sodass Häußermann und Siebel bereits

1978 (S. 471) angesichts der Omnipräsenz der »Krise der Stadt« fordern, den

abgenutzten Begriff durch einen präziseren Befund zu ersetzen. Aktuellere

Krisendiagnosen zielen in einem deutschen Kontext seither auf soziale

Spaltungstendenzen in Städten (Häußermann 2001) oder die »Krise der

europäischen Stadt« angesichts einer abnehmenden sozialen Kohäsion

(Wukovitsch 2011). Auch im Feld der lokalen Politikforschung sind Betrach-

tungen von lokaler Politik und Verwaltung »im Zeichen der Krise« (Haus/

Kuhlmann 2013), gerade auch in durch Austerität geprägten Staaten wie in

Großbritannien und Südeuropa, keine Seltenheit (Bayırbağ u.a. 2017).

Wie lässt sich »Krise« vor dem Hintergrund dieser Beobachtungen nun

konzeptionell fassen? Konzeptualisierungsversuche werden stets zwischen

konstruktivistischen (Krise als Frage von gesellschaftlichen Wahrnehmun-

gen und Diskursen) und realistischen (Krise als objektiv kritischer Zustand

einer Gesellschaft oder bestimmter Teilbereiche) Auffassungen oszillieren.

Verstärkt Letztere das für die Krisensemantik inhärente Motiv der Notwen-

digkeit von »Entscheidungen«, so hebt Erstere hervor, dass auch Entschei-

dungsnotwendigkeiten als Konstrukt zu begreifen sind. Wir gehen im Fol-

genden von einer Unterscheidung von drei Krisentypen aus, die konstruk-

tivistische mit realistischen Aspekten verkoppelt (wobei sich in konkreten

Phasen die verschiedenen Typen selbstverständlich überlagern und verbin-

den können):

– a) Krise als (drohende) »reale« funktionale Überforderung im Modus der De-

struktion von Grundlagen gesellschaftlicher Ordnung (»eine kritische

Situation/Lage«). Hier könnten Naturkatastrophen, Kriegszerstörun-

gen oder auch technologische Großunfälle (zum Beispiel eine riesige

Gasexplosion oder ein nuklearer Super-GAU) sowie Terroranschläge

mit weitreichenden Auswirkungen auf Infrastrukturen (etwa ein dau-

erhafter Zusammenbruch des World Wide Web durch einen Anschlag)
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genannt werden. Auch wenn der Umgang mit der kritischen Lage si-

cherlich von Diskursen abhängig ist, kann die Existenz der Krise hier

schwerlich bestritten werden, insofern sie sich auch auf die materielle

Grundlage von Diskursivität selbst (mit Luhmann gesprochen: auf das

»Substrat« sozialer Kommunikation, Luhmann 1997: 195‒202) erstreckt.

– b) Krise als (drohender) kommunikativer Stress im Umgang mit spezifi-

schen Ereignissen (»eine zugespitzte Situation/Lage«). So führen nicht

ignorierbare (»reale«) Ereignisse (etwa der Anschlag auf die Türme des

World TradeCenters) zu einer zugespitzten Situation,die die eingespiel-

te Kommunikation einer Gesellschaft oder ihrer Teile zu überfordern

droht. Nicht das Ereignis selbst gefährdet den Fortbestand der Gesell-

schaft, doch kann die Kommunikation der Gesellschaft das Ereignis

kaum in geltende Schemata und Routinen einordnen und droht so

selbstzerstörerische oder zumindest destruktive Eigenschaften zu ent-

wickeln – wobei nicht ausgeschlossen ist, dass es sich am Ende um eine

»schöpferische Zerstörung« im Sinne Schumpeters (1993 [1942]) handelt.

Kommunikativer Stress produziert gesellschaftliche Polarisierung und

das Inbetrachtziehen von Lösungen, von denen nicht klar ist, inwiefern

sie die gesellschaftliche Ordnung auf Dauer inkorporieren können.

– c) Krise als verdichteter Problemdiskurs (»ein gravierendes Problem mit

…«). Wenn thematisiert wird, dass die Gesellschaft ein gravierendes

Problem mit Rassismus und »Extremismus«, mit der »Integration« von

Migrant*innen oder mit einer grassierenden »Verrohung der Gesell-

schaft« hat, dann bewegen wir uns in diesem dritten Verständnis von

Krise. Zwar gibt es auch hier reale Ereignisse (zum Beispiel ein Vorfall

rassistisch motivierter Gewalt oder einen islamistischen Anschlag),

aber zu einer Krise werden dieser Ereignisse nur durch die diskursive

Verknüpfungmit anderenEreignissen imRahmenetablierterDeutungs-

muster (»Rechtsextremismus«, »islamistischer Terrorismus«), sodass

ein Referenzrahmen für eine Verdichtung des infrage stehenden, die ge-

sellschaftliche Ordnung bzw. das soziale Zusammenleben gefährdenden

Problems erzeugt wird (vgl. Laclau/Mouffe 1991).

In erster Näherung können unsere drei Krisenbezüge – Polizei, Flucht,

Stadt – nun so in diese Konzeptualisierung eingeordnet werden, dass die

»Flüchtlingskrise« vor allem als Krise des Typs B verstanden werden kann.

Ein reales Ereignis bzw. eine Reihe von Ereignissen im »langen Sommer

der Migration« 2015 hat die gesellschaftliche Kommunikation nicht nur in
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Deutschland unter Stress gesetzt. Ob die deutsche Gesellschaft die Aufnah-

me einer vergleichsweise großen Zahl an Flüchtenden »schaffen« kann oder

nicht, war umstritten und hat bis heute den erwähnten Polarisierungsef-

fekt gezeitigt. Dass es aber besonderer systemischer wie auch kultureller

Anstrengungen und Überschreitungen von Routinen bedürfe, um »es zu

schaffen«, stand weithin außer Frage. In den Interviews mit Polizist*innen

drückt sich diese Sicht darin aus, dass von einer »völlige[n] Überforderung

aller staatlichen Strukturen« (Pol BS, Interview 2, Oktober 2021) gespro-

chen wird (die durch die Polizei – ebenfalls ein wiederkehrendes Motiv

– aufgefangen werden musste und auch wurde). Die Thematisierung der

»Flüchtlingskrise« ist dabei zugleich mit einer Krise des dritten Typs (C)

verkoppelt, insofern migrationsbezogene Gefährdungen der Gesellschaft

(»islamistischer Extremismus« oder »arabischer Antisemitismus«, aber

zum Beispiel auch die Angst der »Globalisierungsverlierer«) dauerhaft im

semantischen Repertoire der Gesellschaft abrufbar werden und für poli-

tisch wirkmächtige Szenarien (vom konservativen »Kontrollverlust« bis zu

rechtsextremen Variationen des »Volksverrats«) genutzt werden können.

Auch »Krisen der Polizei« lassen sich am ehesten dem Typ C zuordnen.

Gewiss bilden einschlägige reale Ereignisse (wie der fragwürdige Polizeiein-

satz bei den »Stuttgart 21«- und denHamburger G20-Protesten [Malthaner/

Teune 2023] oder das Versagen bei den Attentaten von Hanau) Anlässe der

Reaktualisierung von Krisendiagnosen. Deren Durchschlagskraft hängt al-

lerdingsdavonab,das einzelneEreignis in eineReihe vonEreignissen einzu-

ordnen,denen strukturelleUrsachenzugeschriebenwerden.Voneiner »Kri-

se« lässt sich dann sprechen, insofern nicht bloßKritik artikuliert wird, son-

dern die Deutung einer strukturellen Bedingtheit wiederkehrender proble-

matischer Ereignisse gesellschaftliche Akzeptanz und gesellschaftliche Re-

sonanz findet. Dann wird etwa artikuliert, dass das »Vertrauen in die Poli-

zei« erschüttert ist. Mit Blick auf Protestbewegungen wie »Black Lives Mat-

ter« wirdman für die USA davon sprechen können, dass eine Krise der Poli-

zei imModus eines solchen verdichteten Problemdiskurses »existiert«,wäh-

rend dies für den deutschenDiskurs (noch) sehr viel weniger der Fall zu sein

scheint.

Eine besondere Art von Typ-C-Krisenhaftigkeit verbindet sich schließ-

lich mit dem Thema »Stadt«. Denn, dass es eine »Krise der Städte« gibt

oder dass Städte »Krisenherde« bzw. »Orte des Krisengeschehens« aller

Art sind, hat im Diskurs (»westlicher« Gesellschaften) einen hohen Grad

von Selbstverständlichkeit entwickelt. Zugleich scheinen Städte aber auch



30 Polizei und (Flüchtlings-)»Krise«

einen zentralen Bezugspunkt für Vorstellungen der Krisenbewältigung zu

bilden. Sie sind in dieser Hinsicht hochgradig ambivalent, um nicht zu

sagen schillernd (vgl. Barbehön/Haus 2021). Dies gilt umso mehr, als die

Bearbeitung der »Flüchtlingskrise« in Städten, wie sie im Zeichen einer »lo-

kalen Wende« (siehe oben) thematisiert wird, mitnichten zu einer Addition

von migrations- und stadtpolitischen Krisendiagnosen, sondern vielmehr

der pragmatische und inkludierende Ansatz vieler Städte weltweit zu einer

positiven moralischen Aufladung von »solidarity cities« geführt hat (vgl.

Kühn/Münch 2019; Kron/Lebuhn 2018; Kron 2022; Wenke/Kron 2019).



3. Normative Vermittlungs-, Konstitutions-
und Lokalisierungslogiken polizeilicher
Praxis

In diesem Abschnitt soll es um verschiedene Vermittlungslogiken gehen,

die sich mit polizeilicher Praxis verbinden und deren Relevanz, Wahrneh-

mung und spezifische Ausprägung in den Materialanalysen untersucht

werden. Wir unterscheiden dabei eine normative Vermittlungslogik, eine

polizeiliche Konstitutionslogik und eine Lokalisierungslogik. Die norma-

tive Vermittlungslogik betrifft das Verhältnis von Aufrechterhaltung und

Herstellung öffentlicher Sicherheit und der Orientierung an derMenschen-

würde. Unter polizeilicher Konstitutionslogik verstehen wir den Modus,

wie sich Polizei im Spannungsfeld von autoritativen und interaktiven sowie

auf sich selbst zentrierten oder vernetzten Verständnissen situieren lässt.

Die Lokalisierungslogik schließt daran an, indem sie sich auf die Art richtet,

wie sich die Polizei als staatliche Behörde im konkreten Sozialraum einer

Stadt orientiert bzw. sich in diesen »einschreibt«. Im Folgenden soll es zu-

nächst um die normative Vermittlungslogik gehen, um im darauffolgenden

Abschnitt Konstitutions- und Lokalisierungslogiken zu betrachten.

3.1 Normative Vermittlungslogik: Sicherheit und

Menschenwürde als Dimensionen polizeilicher Praxis

Wie bereits erwähnt, gehen wir davon aus, dass in der Thematisierung von

Problemen rund um das Thema Flucht im öffentlichen Diskurs wie auch in

der lokalen Artikulation solcher Probleme und Austragung entsprechender

Konflikte stets die Verbindung und Aushandlung zweier Dimensionen bzw.

Leitwerte virulent sind: Auf der einen Seite ist dies die Dimension der »Si-

cherheit«, auf der anderen Seite die Dimension der »Menschenwürde«. Bei-

de Dimensionen sind ebenso zentral wie interpretationsbedürftig für mo-
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derne (liberal-demokratische) StaatenundGesellschaften (zu verschiedenen

Dimensionen und Verständnissen von »Menschenwürde« siehe die Beiträge

inWetz 2011 undKugelmann2019; zurKomplexität des Sicherheitsdiskurses

Frevel 2016; zum Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit Glaeßner

2016). Für die staatliche Ordnung der Bundesrepublik ist dieMenschenwür-

de gemäß Art. 1 GG Abs. 1 bekanntlich der zentrale normative Bezugspunkt.

Aus ihr leiten sich auch die Menschenrechte ab (Abs. 2), die als Grundrechte

verfassungsmäßig konkretisiert werden und »unmittelbar geltendes Recht«

sind (Abs. 3). Allerdings gelten Grundrechte nicht absolut, sondern können

durch allgemeine Gesetze eingeschränkt (Art. 19 Abs. 1), wenn auch nicht in

ihrem »Wesensgehalt angetastet« (Abs. 2) werden. Die Wahrung der öffent-

lichen Sicherheit ist einer der zentralen Gesichtspunkte für die Einschrän-

kung von Grundrechten. Staatstheoretisch lässt sich argumentieren, dass

eine funktionierende staatliche Ordnung die Voraussetzung für effektiven

Grundrechtsschutz ist.

Da auch Art. 16 GG und völkerrechtlich verbindliche Konventionen zum

Schutz von Geflüchteten und deren Rechte auf der Menschenwürde grün-

den, während die Beschränkung von Zugangsrechten und Teilhabeansprü-

chen oft mit der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung begründet

wird, könnte sich die Polarität zwischen Sicherheit und Menschenwürde

auf den ersten Blick wie folgt darstellen: Die Sicherheitsinteressen der

Bürger*innen und die Stabilität der staatlichen und gesellschaftlichen Ord-

nung umfassen auf der einen Seite eine menschenwürdige Behandlung

von Geflüchteten. Der Schutz, Respekt und die Garantie ihrer Menschen-

würde stehen dem auf der anderen Seite gegenüber. »Sicherheit« und

»Menschenwürde« sind indes weder an sich bloße Gegensätze, noch kön-

nen sie kohärent auf die Beziehungen zwischen Aufnahmegesellschaft

und Migrant*innen projiziert werden. Denn erstens setzen grundlegende

individuelle Rechte »Sicherheit« voraus bzw. verlangen sie (aus der Sicht

bestimmter politischer Theorien und Diskursteilnehmer stellt sie sogar

eine Art übergeordnetes Menschenrecht dar, siehe ideengeschichtlich

grundlegend Hobbes 1984 [1651]; zum heutigen Diskurs siehe Daase 2010);

zweitens haben auch Geflüchtete (und zwar kraft ihrer Menschenwürde)

einen Anspruch auf »Sicherheit«; und drittens lässt sich von denMenschen-

bzw. Grundrechten insgesamt sagen, dass sie eine Form von »Sicherheit«

(gegenüber staatlichem Machtmissbrauch, den Widrigkeiten des Lebens

und der Funktionslogik gesellschaftlicher Ordnungsformen, etwa der ka-

pitalistischen Ökonomie) garantieren sollen (nämlich eine Sicherheit, die
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darauf abzielt, dieVoraussetzungen individueller Autonomie zugewährleis-

ten). Damit ist »Sicherheit« nicht einfach ein Grundrecht neben anderen,

sondern einerseits Voraussetzung, andererseits Folge effektiven Grund-

rechtsschutzes (vgl. Gläßner 2016). Entsprechend kennt das Grundgesetz

kein »Recht auf Sicherheit«, während etwa die Charta der Grundrechte der

Europäischen Union in Artikel 6 etwas lapidar festhält: »Jede Person hat das

Recht auf Freiheit und Sicherheit.«

Sicherheit und Menschenwürde stehen also insofern für einen potenzi-

ellen Gegensatz, als zurWahrung einer beherrschbaren Lage Eingriffe in je-

ne Grundrechte, die sich aus der Menschenwürde ergeben, notwendig er-

scheinen können. Sie stehen aber auch für ein Komplementärverhältnis, in-

sofern die Sicherheit, um die es normativ geht, immer nur eine im Einklang

mitderMenschenwürde stehende seinkann.ZudemverlangtdieMenschen-

würde, dassMenschen in Sicherheit leben können, um autonom handeln zu

können. Beides sind folglich ausdeutungsbedürftige Begriffe, was auch der

Begriff des unantastbaren »Wesensgehalts« von Grundrechten verdeutlicht.

Das ist imFolgendenmit der »ambivalentenKomplementarität« von Sicher-

heit und Menschenwürde gemeint. In diesem Sinne wird aber auch deut-

lich, dass die Komplementarität von Sicherheit und Menschenwürde nicht

allein durch repressive Maßnahmen und negative Grenzziehungen staatli-

chen Handelns, sondern vielmehr erst unter Einbezug produktiver Leistun-

gen des Staates hergestellt werden kann und stets fragil bleibt. Vor diesem

Hintergrundwird auchplausibel,dass die Produktion vonSicherheit in kon-

kreten Sozialräumen (wie eben urbanen Räumen) eine je spezifische, von

KonfliktenundForderungenbegleiteteVermittlungmit derOrientierung an

der Menschenwürde impliziert.

Menschenwürde verweist dabei sowohl auf absolute Standards (siehe

wieder den »Wesensgehalt« nach GG Art. 19 Abs. 2; beispielsweise wider-

spricht es der Menschenwürde, gefoltert zu werden) als auch auf kompara-

tive Sachverhalte (nicht als Mensch behandelt zu werden, der weniger wert

ist als andere oder als Bürger*in zweiter Klasse, worauf sich bereits Art. 19

Abs. 1 bezieht, wenn er ein allgemeines Gesetz bei der Einschränkung der

Grundrechte verlangt).1BeideDimensionen sind für polizeiliche Fragen von

1 Zum»Wesensgehalt« können auchStandards gehören,die vonderVerfügbarkeit vonRessourcen

abhängen. Zum Beispiel würde es die Menschenwürde verletzen, wenn Menschen in der Bun-

desrepublik Deutschland in Erdlöchern lebenmüssten,während es grundsätzlich vorstellbar ist,

dass Menschen würdig in Erdlöchern leben, nämlich dann, wenn es dafür keine verfügbaren Al-
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Bedeutung und sorgen immer wieder für öffentliche Kontroversen. Die ers-

te verweist darauf, dass die Polizei bestimmte Grenzen grundsätzlich nicht

überschreiten darf, was etwamit Blick auf den Einsatz von Brechmitteln im

Zusammenhang mit Drogendelikten kontrovers diskutiert wurde (vgl. zur

Debatte Aden/Bosch 2022: 735). Die zweite richtet sich gegen die Diskrimi-

nierung und Stigmatisierung von Gruppen, also die faktische Produktion

von Bürger*innen »zweiter Klasse« – hier kann als Beispiel die Diskussi-

on darüber genannt werden, ob und bei welchem Umfang die signifikant

häufigere Kontrolle »nichtweißer« Menschen derenMenschenwürde verletzt

(Müller/Wittlif 2023; Cremer 2013).2

Die Polizei steht als staatlicher Akteur und Verkörperung des staatlichen

Gewaltmonopols mit dem Auftrag, dieses zur Befriedung gesellschaftlicher

Verhältnisse einzusetzen, zunächst ganz allgemein in dieser ambivalenten

Komplementarität von Sicherheit und Menschenwürde. Im Rahmen der

Bindung aller polizeilichen Gewalt an Recht und Gesetz übernimmt es

zwar zunächst der Gesetzgeber (wiederum im Rahmen der Verfassung), die

Ambivalenz durch Rechtsnormen zu bewältigen. Er definiert, flankiert vom

Rechtswesen, die Notwendigkeiten in der Produktion von Sicherheit und

die Zumutbarkeiten mit Blick auf den Respekt vor der Würde eines jeden

Menschen. Politiktheoretisch kann man dies als in der »Gouvernementa-

lität« moderner Gesellschaften angelegt betrachten (Foucault 2004; Lemke

2003). So legitimieren sich Letztere über den Respekt vor demgleichenWert

und der damit verbundenen gleichen Freiheit der Individuen (siehe Dwor-

kin 2011) und zugleich über das Versprechen der Sicherheit. Entsprechend

bildet die Produktion von Sicherheit den Kernaufgabenbereich der Polizei,

die Achtung derMenschenwürde hingegen das normative Grundprinzip allen

staatlichen Handelns, vor allem als Quelle der Menschen- und Grundrechte

(siehe Möllers/Lemke 2019; Glaeßner 2016: 57 f.). Beide Begriffe müssen

jedoch, wie bereits erwähnt, interpretiert und kontextualisiert werden. Im

Kontext von Städten verdichten sich die mit diesem Spannungsverhältnis

verbundenen Momente, werden sozialräumlich verortet und lebensweltlich

interpretiert und mit spezifischen lokalen Praktiken vermittelt und bear-

ternativen gibt, es sich um eine übliche Praxis handelt und sie damit erfolgreich ihr Überleben

sichern.

2 In der polizeikritischenDiskussion findet sich entsprechend sowohl das Argument, dass die Dif-

ferenz im Vergleich zur Mehrheits- bzw. Dominanzgesellschaft zu dieser Entwertung gleicher

Bürgerschaft führt, als auch das Argument, dass eine besonders intensive Kontrollpraxis in sich

eine entwürdigende, »polizeistaatliche« Erfahrung darstellt.
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beitbar gemacht (vgl. u.a. für einen Überblick zur Relevanz von Städten

Barbehön/Münch 2017a).

DiePolizei (d.h. fürDeutschland imWesentlichendie landespolizeilichen

Einheiten) ist, so unsere Annahme, als lokaler Akteur an urbanen Aushand-

lungsprozessen um die Vereinbarkeit der Dimensionen »Menschenwürde«

und »innere Sicherheit« beteiligt (vgl. Terizakis u.a. 2020), während sie zu-

gleich dem Staat als Träger des Gewaltmonopols und Quelle einer einheit-

lichen Rechtsordnung sowie der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle verant-

wortlich ist (vgl. Kugelmann 2019). Die Polizei soll streng auf der Grundla-

ge von Gesetzen handeln und muss doch zugleich Strategien der Beförde-

rung von Sicherheit entwickeln, die nicht eindeutig aus gesetzlichen Nor-

men abgeleitet werden können (vgl. Behr 2008; 2019). Es obliegt der Poli-

zei, »das allgemeine Gesetz in einer konkreten Situation zur Anwendung zu

bringen. Hierfür muss sie sowohl das Recht als auch die Situation eigen-

ständig interpretieren; sie muss vor Ort aufgrund ihrer eigenen Einschät-

zung und ihres eigenen ›Erfahrungswissens‹ entscheiden« (Loick 2018: 18)

und verfügt damit über eine beträchtliche »Definitionsmacht« (Feest/Blan-

kenburg 1972). Wie Howe (2019: 147–148) mit Blick auf die präventive Poli-

zeiarbeit konstatiert, steht insbesondere diese einer Standardisierung ent-

gegen, da sie »explorativ«, »vergleichsweise unabhängig« und »mit relativ

viel Spielraum« vonstattengehe. Sie liege aufgrund fehlender Richtlinien-

kompetenz oftmals »zwischen und quer zu den Hierarchien«. Zudemmuss

sie gegebenenfalls repressiveMittel einsetzen und ist doch –wie alle staatli-

che Gewalt – an die Menschenwürde gebunden, was sie in ihrer Arbeit auch

reflektieren muss (Trappe 2017). Sie ist gegenüber lokalen Kontroversen als

staatliche Verwaltung politisch neutral und doch eingebunden in städtische

FormenderPolitikproduktion.WährenddieThematisierungvon»policedis-

cretion« und der Rolle der Polizei als »street-level« insbesondere auch im

Vergleich lokaler Communitys schon seit den 1960er Jahren zu den Klassi-

kern US-amerikanischer Polizeiforschung gehört (Wilson 1968), stoßen wir

in einem deutschen Kontext in eine bestehende Forschungslücke vor (doch

siehe inzwischen Scheffer 2017b; Brauer u.a. 2023).3

Wir gehen vor diesem Hintergrund davon aus, dass Städte gesellschaft-

liche Räume einer spezifischen Gouvernementalität darstellen (Magnusson

2011). Die staatliche Logik rechtlicher Normierung zur Bewältigung der am-

3 Zur Kontinuität und Heterogenität der Polizei im Vergleich der Bundesländer siehe Frevel/Her-

mann 2008.
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bivalenten Komplementarität von Sicherheit und Menschenwürde wird da-

bei nicht aufgehoben, sondern durch eine urbane Logik vermittelt. Der ter-

ritorialen Logik des »Staates«, welche mit Gerd Held (2005) so beschrieben

werden kann, dass sie Gesellschaften durch eine klare Innen-/Außengrenze

sowie rechtliche und soziale Homogenisierung nach innen integriert, steht

die großstädtische Integrationslogik gegenüber, bei der offene Grenzenmit

verdichteter sozialer Heterogenität einhergehen (vgl. Barbehön/Haus 2021;

Berking/Löw 2008).

Insbesondere gehenwir vonderRelevanz folgenderVermittlungsdimen-

sionen aus, die dann auch die Brücke zur lokalen Verräumlichung polizei-

licher Praxis schlagen, die im nächsten Abschnitt thematisiert wird: (1) der

Vermittlung vongesetzlichenNormen, verwaltungsgerichtlicherRechtspre-

chungspraxis und urbaner Aufmerksamkeitsökonomiemit Blick auf Sicher-

heitslagen und mutmaßlichen Gefährdungen der Menschenwürde; (2) der

Vermittlung »objektiv nachweisbarer« und »subjektiv gefühlter« Unsicher-

heit in der Bestimmung angemessener und effektiver Sicherheitsstrategien;

(3) der Vermittlung von »Durchsetzungsansprüchen« staatlicher Vorgaben

undgestaltbaren »Durchsetzungschancen« aufgrundgegebener stadtgesell-

schaftlicher Praktiken; (4) der Vermittlung von Kommunikation der »eige-

nen« Position mit der Fähigkeit zum »Dialog« mit der Stadtgesellschaft. Es

liegt auf der Hand, dass diese Vermittlungslogiken zeitlichen Veränderun-

gen unterliegen und sich somit örtlich spezifische Geschichtlichkeiten her-

ausbilden.

3.2 Konstitutionslogiken und Lokalisierungslogiken: eine

praxeologische Perspektive unter Verzicht auf einen

»Kollektivakteur Polizei«

EineAnalyse vonPolizei imstädtischenRaum(mit besonderemBlick aufden

Umgang mit Geflüchteten) könnte als Frage nach der Polizei in einer Stadt

im Sinne eines mehr oder weniger autonomen »Akteurs« verstanden wer-

den. Politikwissenschaftliche Forschung neigt in der Regel zu dieser Art der

Konzeptualisierung. Hat ein solcher Akteur Autonomiegrade, so könnte die

Analyse weiter ihrenWeg gehen, kann er diese in der Stadt verschieden nut-

zen (er wählt etwa Option A oder B, weil dies zu seinen Freiheitsgraden ge-

hört; beispielsweise eine »repressive« oder »präventive« Strategie im Um-



Normative Vermittlungs-, Konstitutions- und Lokalisierungslogiken 37

gang mit bestimmten Sicherheitsproblematiken). Die »Outputs« von Ent-

scheidungen dieses Akteurs können sich entsprechend unterscheiden und

sind imPrinzipmessbar (die eine Polizei setzt Knüppel ein, die andere redet

gut zu). In Verbindungmit den Entscheidungen anderermehr oder weniger

autonomerAkteure sowie derwechselseitigenAbstimmungvonHandlungs-

weisen in einem lokalen Setting ergeben sich so lokal spezifische Ergebnis-

se. Handlungsspielräume werden evident nachweisbar, wenn sich die poli-

zeispezifischen Handlungsweisen (Outputs) unterscheiden und einen Un-

terschied zwischen den kollektiven Handlungsresultaten sowie Effekten in

der Gesellschaft (Outcomes) bewirken.

So plausibel und fruchtbar dieser Analyserahmen zunächst erscheint

(und so fruchtbar er sich in der Forschung durchaus erwiesen haben mag),

bei näherem Hinsehen weist er doch eine Reihe von Fragwürdigkeiten auf.

Zunächst einmal kann festgestellt werden, dass sich zwar möglicherweise

von der Unterschiedlichkeit der Handlungsergebnisse auf das Vorhanden-

sein vonHandlungsspielräumen und derenNutzung schließen lässt. Jedoch

kann von der Abwesenheit solcher Unterschiede nicht umgekehrt auf das

Fehlen von Handlungsspielräumen geschlossen werden. Auch »autonome«

Akteure können gleichförmig handeln. Sie können sich in ihren Handlun-

gen an Standards aller Art (etablierten Verfahren, anscheinenden »besten

Lösungen« oder »Alternativlosigkeiten«, Expertendiskursen, Moden etc.)

orientieren, an denen sich auch andere orientieren. Autonomie kann also,

muss aber nicht zuVerschiedenheit vonErgebnissen führen.Doch selbst die

Beobachtung von Unterschieden ist noch kein stichhaltiger Hinweis auf das

Vorhandensein von Handlungsspielräumen, denn die Unterschiede können

schlicht der Unterschiedlichkeit der Rahmenbedingungen geschuldet sein.

So könnte die Gefährdungslage eine andere sein, sodass andere Vorgaben

greifen. Auch könnte sich die politische Programmierung unterscheiden

oder könnten sich die Unterschiede spezifischen Zufällen verdanken. Nur

wenn alle möglichen »Kontextvariablen« »konstant« gehalten werden könn-

ten, wären Variationen als Indikator für Handlungsspielräume sinnvoll.

Entscheidend ist aber auch dann, wie stark plausibilisiert werden kann,

dass Unterschiede sich Entscheidungen verdanken und dass diese Entschei-

dungen auch »autonom« getroffenwurden.Ob eine solche Plausibilisierung

geleistet werden kann, mag hier dahingestellt bleiben – sie wäre jedenfalls

sehr viel aufwendiger und komplexer als eine Betrachtung von Outputs als

»Variablen«.
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Ein weiterer (und weitergehender) Einwand lautet indes, dass die Rede

von der Polizei als »Akteur« grundsätzlich problematisch ist. Die Akteurs-

qualität der Polizei ist alles andere als selbstverständlich: Sie impliziert, dass

sich die mannigfaltigen Handlungen einzelner Personen mit Polizeibezug,

polizeiliche Strategien und Zielorientierungen oder auch Sicherheitsdispo-

sitive als ›Handlungsqualität‹ verstehen lassen. Dabei bliebe es fraglich, die

Stadtbezogenheit polizeilichen Handelns durch eine Stilisierung »der Po-

lizei« zu einem einheitlichen Akteur zu erhellen, anstatt sie gerade in der

komplexen Vielgestaltigkeit, der stets prekär bleibenden Kohärenz und der

mitunter fließenden Grenzen von Polizei zu suchen. Statt einer handlungs-

theoretischen Reflexion auf die Polizei als »Kollektivakteur« (etwa nach dem

Vorbild von Scharpf 2000) wollenwir im Folgenden vier Zugänge zumPhäno-

men »Polizei« herausarbeiten,die eineAntwort darauf geben,was polizeiliche

Praxis im Kern ausmacht, und damit zugleich eine spezifische Analyseper-

spektive nahelegen (Abb. 1). Die Frage ist in der Folge nicht mehr, »wie viel«

Handlungsspielraum Polizei vor Ort »hat« und ob sie ihn »nutzt«, sondern

wie ein Gefüge von Akteuren, Diskursen und Materialitäten eine spezifisch

lokal-städtische Logik polizeilicher Praxis konstituiert.Wir sprechen imFol-

genden von (vier) »Dimensionen« und »Perspektiven« polizeilicher Praxis.

Der Praxisbegriff stellt bekanntlich die wechselseitige Verwobenheit

von sozialem Handeln und konstituierenden Bedingungen heraus und

ist offen für Reflexionen zur Formung des Forschungsgegenstands durch

Beobachtungsstandpunkte. Ausgehend von der Annahme, dass sich Si-

cherheitsbedürfnisse und -bedeutungen in Praktiken widerspiegeln (Stolle

2011) und darin implizites, aber auch kollektives Wissen (Reckwitz 2016)

enthalten ist, legenwir im Folgenden eine kulturtheoretisch-praxeologische

Perspektive zugrunde (siehe auchBürger/Gadinger 2008).Uns interessieren

dabei insbesondere die Involviertheit und das impliziteWissen der Akteure,

aber auch dessen Kontextualisierung in übergreifenden Diskursen (Reck-

witz 2016) – wie etwa dem Versicherheitlichungsdiskurs der Migration.

Wir setzen dabei nicht voraus, dass es unmittelbar zugängliche und beob-

achtbare »Praxis« gibt, die bloß »interpretiert« und »rekonstruiert« werden

muss, sondern explizieren verschiedene Sphären polizeilicher Praxis bzw.

des »Polizierens«. Diese eher politikwissenschaftliche Herangehensweise

der problemorientierten und theorieinformierten Konzeptualisierung un-

terscheidet sich offenkundig von klar »ethnographischen« Ansätzen der

Polizeiforschung.
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Die vier Zugänge stehen deshalb sowohl für bestimmte »Perspektiven«

der Polizeiforschung (und entsprechende Literaturstränge) als auch für

»Dimensionen«, also reale Ausprägungen polizeilicher Praxis (auf die sich

die entsprechende Forschung schwerpunktmäßig richtet). Diesen Ausprä-

gungen kommt jeweils eine innere Konstitutionslogik zu, in denen sich

Ziele, Mittel und Formen der Selbstbeobachtung und Kommunikation mit-

einander verbinden. Sie schließen sich nicht gegenseitig aus, stehen aber

in einem gewissen Spannungsverhältnis zueinander, sodass es nicht mög-

lich erscheint, dass in ein und derselben Hinsicht die vier Ausprägungen

gleichermaßen intensiviert werden können. Selbstverständlich kommen

in den vier Zugängen spezifische Handlungsqualitäten in den Blick – doch

geht keiner der vier Zugänge von der Polizei als kohärentemKollektivakteur

aus. Vielmehr geraten jeweils spezifische solcher Qualitäten in den Blick,

nicht zuletzt in Verkettung von unterschiedlichen Personen bzw. Rollen

und Funktionen sowie menschlichen und nichtmenschlichen Entitäten.

Zusammengenommen lässt sich so von Idealtypen im Sinne Webers spre-

chen. Die idealtypischen (Re-)Konstruktionen können folglich sowohl als

Orientierungsfolien für empirische Analysen verwendet werden (Wo finden

sich reale Ausprägungen des jeweiligen Idealtypus? Inwiefern wird die

Praxis tatsächlich durch ein Ineinandergreifen der verschiedenen Aspekte

geprägt, die als idealtypischer Zusammenhang [re]konstruiert wurden?)

als auch für strukturierte Forschungs- und Theorieanschlüsse dienen (Wie

lassen sich Ausprägungen polizeilicher Praxis zu Forschungsströmungen

zuordnen? Welche Konzepte bieten Theorien mit argumentationslogischer

Nähe zu dem jeweiligen Idealtypus für ein tieferes Verständnis und die

kriteriengeleitete normative Reflexion polizeilicher Praxis?).

Die vier idealtypischen Verständnisse von polizeilicher Praxis – Polizei

als Staatlichkeit, als Institution, als Gouvernementalität und als Governance –

lassen sich systematisierend entlang zweier Dimensionen anordnen: In der

Dimension »Logik des Regierens« kann die polizeiliche Praxis entweder als

»autoritativ« oder »interaktiv« gefasst werden; in der Dimension »Logik

der Abgrenzung« entweder als »zentriert« oder »dezentriert« (Haus u.a.

2021, siehe auch Haus 2010a). »Autoritativ« bedeutet, dass Polizei als eine

die Gesellschaft beherrschende Instanz auftritt, während »Interaktivität«

eine nichthierarchische Beziehung zur Gesellschaft impliziert. »Zentriert«

ist polizeiliche Praxis, wenn die Grenze zwischen polizeilichem Bereich

und nichtpolizeilichem Bereich klar gezogen ist. Demgegenüber wird diese

Grenze bei »dezentrierter« Praxis verwischt, indem entweder nichtpolizei-
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liche Akteure in eine polizeiliche Logik gezogen werden oder polizeiliche

Akteure sich als gesellschaftliche Akteure unter gesellschaftlichen Akteuren

verstehen.

Wie erwähnt, stehen diese vier idealtypischen Verständnisse polizeili-

cher Praxis sowohl für Ausprägungen realer Praxis als auch für bestimmte

Perspektiven der Polizeiforschung. Die entstehende Vierfeldermatrix lässt

sich also zugleich dafür verwenden, Beiträge zur Polizeiforschung und Dis-

kursstränge zumThema ›Polizei‹ auf eine innovativeWeise zu systematisie-

ren, was im Folgenden auch ansatzweise getan werden soll. Inhaltlich kann

die Polizei mittels der vier Zugänge in gesellschaftlichen Krisendiskursen

verortet werden, damit kann zugleich das polizeiliche Krisenbewältigungs-

handeln konzeptualisiert werden.Wir werden deshalb darauf eingehen, in-

wiefern die polizeiliche Konstitutionslogik stets »kritisch« ist, d.h. auf kri-

tische Situationen (Probleme, Krisen, unerfüllte Erwartungen) zurückgreift

und zugleich derartige Situationen produziert. Konzeptionell liegt die Poin-

te der vier Typen polizeilicher Praxis und der verbundenen Konstitutions-

logiken jedoch vor allem darin, spezifische Lokalisierungslogiken zu erhellen.

Mit Lokalisierungslogik ist im Kern gemeint, dass sich die jeweilige poli-

zeiliche Praxis aufgrund der ihr eigenen Konstitutionslogik auf spezifische

Weisen in den lokalen städtischen Raum einschreibt. Zugrunde gelegt wird

dabei ein soziales Raumverständnis, wonach Raum als durch soziale Praxis

überformte Materialität zu verstehen ist. Im Folgenden werden wir in die-

sem Sinne bei der Darstellung des jeweiligen Verständnisses polizeilicher

Praxis die damit einhergehende Lokalisierungs- oder Einschreibungslogik

von Polizei in den städtischen Raum berücksichtigen.

3.2.1 »Staat«: Freunde und Feinde, Gut und Böse, Recht und Unrecht

(autoritativ/zentriert)

Als autoritative, zentrierte Polizeipraxis verstehen wir Polizei als Form der

Souveränitätsausübung des Staates und im Staat. Was sie dazu befugt, wie sie

sich selbst beschreibt, aber auch welche Sicht Dritte (etwa die Polizeifor-

schung) auf sie haben, hängt eng damit zusammen, welcher Sinn dem

Staat zugeschrieben wird. In einem liberalen Verständnis steht die Polizei

für das legitime Gewaltmonopol des Staates, welches ihr auf Rechtswegen

und zur Durchsetzung der Rechtsordnung übertragen wird (in diesem

Sinne Bäuerle 2013; kritisch Loick 2018: 17). Die Rechtsordnung beruht
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Abbildung 1: Vier idealtypische Verständnisse von polizeilicher Praxis

Quelle: eigene Darstellung

dabei selbst auf dem Prinzip gleicher individueller Freiheitsräume, deren

Verträglichkeit miteinander sicherzustellen primäre Aufgabe des Rechts

ist. Dass es ohne ›Ordnung‹ keine ›Rechtsordnung‹ gibt, markiert für die

liberale Sichtweise eine Art Grenzfall, in dem Ermessensspielräume ein

beträchtliches Ausmaß annehmenmögen, aber stets legitimerweise nur zur

Sicherung bzw. Wiederherstellung der Rechtsordnung unter Wahrung der

Verhältnismäßigkeit der Mittel genutzt werden dürfen – ansonsten begeht

die Polizei Macht-›Missbrauch‹. Ermessensspielraum und Befugnis zum

Einsatz physischen Zwangs können aus liberaler wie liberalismuskritischer

Perspektive als definierende Merkmale von Polizei gefasst werden (Fassin

2018: 135 im Anschluss an Brodeur 1984).

Ein wirkmächtiger Mythos liberalen Staatlichkeitsdenkens ist, dass die

Gesellschaft bereits im vorstaatlichen Zustand so etwas wie eine effektive

Rechtsordnung besitzen kann, sodass der Staat (und damit Vollzugsorgane

wie die Polizei) »nur« eingerichtet werden muss, weil ab einem bestimm-

ten Entwicklungsstand die Selbstorganisationskräfte der Gesellschaft nicht

mehr zufriedenstellend funktionieren (so bereits Locke gegenüber Hobbes).

Zugleich wird damit die Grundlage des Staates moralisiert: Weil einzelne

Gesellschaftsmitglieder sich als nicht rechtsfähig erweisen, bedarf es eines

Staates, der sie bekämpft und der die Rechtschaffenen beschützt. Bei Locke

wird entsprechend formuliert, dass ohne »die Verderbtheit und Schlechtig-

keit entarteterMenschen […] keinerlei Notwendigkeit vor[läge], daß sich die

Menschen von dieser großen und natürlichen Gemeinschaft trennen sollten
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[…]« (Locke 1977 [1689]: 280). Ohne Bösewichte kommt also auch das liberale

Staatsdenkennicht aus.Für eine etatistischeStaatskonzeption imAnschluss

an Hobbes ist ohnehin klar, dass alle als potenzielle Bösewichte zu betrach-

ten sind, aber auch gleichermaßen zur friedlichen Koexistenz gebracht wer-

den können, wenn der Staat seine unwiderstehliche Überlegenheit verdeut-

licht. Auch bei Hobbes erscheint der Staat jedoch als Erfindung freier und

gleicherMenschen,die ihr Sicherheitsdilemma (einzig) durch seineEinrich-

tung, faktisch meist seine Akzeptanz, lösen. Hobbes markiert so die Gren-

zen zwischen Liberalismus und Liberalismuskritik. Auch er dringt auf Bere-

chenbarkeit polizeilichen Handelns durch Gesetzesbindung.

In dezidiert liberalismuskritischer und damit meist verbunden polizei-

kritischer Lesart besteht der tatsächliche Sinn des Staates demgegenüber

letztlich in einer antagonistischen Logik der Freund-Feind-Unterscheidung

(imSinne vonMouffe 2007: 17‒22,die dabei bekanntlich u.a. anCarl Schmitt

anschließt): Nach der ›linken‹ oder ›gesellschaftskritischen‹ Variante (die

heute in der Polizeiforschung gegenüber einer ›rechten‹ Variante der Libe-

ralismuskritik dominiert) ist der polizeilichen Praxis dabei eine repressive

Logik der Verfolgung der ›Feinde‹ in einer an der Oberfläche ›liberalen‹, in

ihren Tiefenstrukturen aber kapitalistisch, rassistisch oder sexistisch ge-

prägtenGesellschaft eingeschrieben (Loick2018; Loick/Thompson2022).Die

Polizei agiert gleichsam am Rande der »guten« (= dominanten) Gesellschaft

imModus der permanenten Entscheidung über den Ausnahmezustand,mit

der die rational-legale Herrschaft auf den Kreis der (für die gesellschaftliche

Ordnung) »Ungefährlichen« eingegrenzt wird. Die Grenzziehung beruht

nur vordergründig auf »moralischen« Gründen, letztlich auf politischen

Entscheidungen und strukturellen Machtasymmetrien, die Privilegien und

Benachteiligungen reproduzieren. Dabei kann die Polizeikritik zum einen

auf das Motiv der Polizei als »bewaffneter Arm« des (ungerechten) Staates,

zum anderen auf jenes des »Staates im Staate« zurückgreifen (vgl. wieder

Fassin 2018: 135).

Beide Perspektiven schließen sich für Fassin nicht aus, da auch die sich

gegenüber formalen Institutionenund rechtlicherKontrolle des Staates ent-

ziehende Polizei eine gewaltförmige Praxis entwickeln kann, die die dem

Staat tiefenstrukturell zugrunde liegenden gesellschaftlichenMachtverhält-

nisse spiegelt.Dies ist aus jener Sicht etwa dannder Fall,wenndie verselbst-

ständigte Polizei Maskulinitätsnormen kultiviert, Obdachlose drangsaliert

oder ethnische Minderheiten schikaniert. Die bereits am Rande Stehenden

werdenderRepressionunterzogen.UmgekehrtwerdenprivilegierteSchich-
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ten doppelt von der Polizei geschützt: Nicht nur »vor der Gesellschaft« (der

Benachteiligten), sondern auch »vor dem Gesetz« (wie Fassin am Verzicht

auf den polizeilichen Eingriff bei Joints rauchenden weißen Mittelschichts-

jugendlichen beobachtet). Eine Entgegensetzung der Perspektiven »bewaff-

neter Arm« und »Staat im Staate« führe hingegen zu verkürzten Diagno-

sen: Während es die zweite nahelegt, dass Probleme der Polizei auf einzel-

ne »schwarze Schafe« zurückzuführen seien, suggeriert die erste, dass die

Polizei die »Drecksarbeit« des Staates zu verrichten habe (Fassin 2018: 136).

Nach Brodeur stellt die staatliche Politik der Polizei hingegen einen »grau-

en Check« aus, das heißt (zwar keinen »Blankocheck«, aber) eine inhaltlich

hinlänglich unbestimmte Vollmacht, von der beide Seiten wissen können,

was sie bedeutet, ohne dass Dritte sie konkret für die Inhalte verantwort-

lichmachen können. Ergebnis sei eine »stillschweigende Übereinkunft zwi-

schen Staat und Polizei, [die es] jenem erlaubt, seine Entscheidungen aus-

zudrücken, ohne sie auszusprechen, während sie dieser ermöglicht, sie zu

verstehen, ohne dass dies offen zu Tage tritt« (Fassin 2018: 136).

Die rechte (wie erwähnt: wissenschaftlich periphere, aber gesellschaft-

lich durchaus präsente) Variante der Liberalismuskritik richtet sich heute

weitgehend darauf, dass die Polizei nur vordergründig weltanschaulich

»neutral« sei, in Wahrheit aber in eine linke Kampagne der Umerziehung

der Gesellschaft bzw. des ethnisch definierten »Volkes« eingespannt sei.

Gemäßigt-konservative bis Law-and-Order-Diskurse kritisieren zumin-

dest die Zweckentfremdung der Polizei für »gesellschaftliche« Belange

und »Wunschvorstellungen« und verlangen eine Rückkehr zum staatlichen

Kerngeschäft der Herstellung von Sicherheit und Ordnung. Die Polizei,

so heißt es, mache »keine Sozialarbeit«.4 Auch der Topos einer gegenüber

Linksextremismus nachsichtigen Polizei ist bei Konservativen wie Rechts-

extremen verbreitet.

Mit Blick auf polizeiliche Praxis als »Krisenhandeln« wird unter der Per-

spektive von Staatlichkeit die Krise als Angriff auf den Staat, seine äußere

Überlegenheit und innere Homogenität sowie die damit korrespondierende

gesellschaftliche Ordnung und Normalität, verstanden. Polizeiliche Co-

pingstrategien zielen folglich darauf ab, die die Handlungsfähigkeit und

Homogenität des Staates infrage stellenden Phänomene bzw. subversiven

oder anomischen Subjekte zu unterdrücken, auszugrenzen oder zu tabui-

4 https://www.abendblatt.de/region/stormarn/article107849558/Polizei-macht-keine-

Sozialarbeit.html, Zugriff: 08.05.2024

https://www.abendblatt.de/region/stormarn/article107849558/Polizei-macht-keine-Sozialarbeit.html
https://www.abendblatt.de/region/stormarn/article107849558/Polizei-macht-keine-Sozialarbeit.html
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sieren. Der Staat »behauptet« sich gegenüber der in den Naturzustand

zurückfallenden (Stadt-)»Gesellschaft« bzw. den »Individuen«, indem er

ihr/ihnen seine »Ordnung« auferlegt. »Anomische« Bereiche der Gesell-

schaft und damit des städtischen Sozialraums werden identifiziert und

als Gefährdung der Ordnung bekämpft, was voraussetzt, dass bestimmte

Individuen, Gruppen und Räume als Feinde identifiziert und repressiven

Praktiken unterzogen werden. Die Antwort auf die Krise als Angriff des

Staates lautet: mehr Staat, alsomehr Polizei. Polizeistrategienwie »Zero To-

lerance« liegen ebenfalls auf dieser Linie, indem sie den Beginn der Anomie

auf einen frühen Kipppunkt legen und polizeiliche Praxis darauf program-

mieren, den Anfängen des Ordnungsverfalls zu wehren. Es dürfen keine

rechtsfreien Räume geduldet werden, noch nicht einmal in der Entstehung

befindliche. Die staatskritische Analyse stellt heraus, dass dies bereits im

Falle des »Vorbilds New York« mit einer »Kriminalisierung der Armen«

einhergeht (Belina 2017; siehe zu »Zero Tolerance« als Bestandteil einer

»revanchistischen Stadtpolitik« sowie der Rezeption in verschiedensten

Städten Smith 2007).

Dies verweist bereits auf die der »staatlichen« Logik eigene »Lokalisie-

rungslogik«. Die Polizei ist nicht nur ›alltagsweltliche‹ Staatsgewalt (die vor

allem von denen alltäglich erfahren wird, die nicht zu den ›Freunden‹ gehö-

ren, sondern als gefährlich erscheinen), sondern auch »Staat vor Ort«. Einer-

seitsmanifestiert sich in ihr (ultimativ gewaltförmige) Staatlichkeit in einem

lokalen Raum, andererseits ›liest‹ die Polizei den lokalen Raum ›staatlich‹

und schreibt ihm eine staatliche Logik ein. Sie ordnet Räume (einer Stadt)

und mit ihnen verbundene Menschen in eine Alltagspraxis von Souveräni-

tätsausübung ein.Wiederum in liberaler Lesart unterscheidet sie ›rechtssi-

chere‹ und ›rechtsunsichere‹ Räume, im Extremfall ›Gefahrengebiete‹ und

›rechtsfreie‹ Räume (die natürlich legitimerweise nicht existieren dürfen, da

›dasRecht‹ überall zuherrschenhat). IndemPolizei zumBeispiel raumspezi-

fisch (stadtviertelspezifisch,ortsspezifisch)Räumemit staatlichemHandeln

(Streife fahren, schutzbedürftigeGegenden sichern,Personenkontrollieren)

überzieht, markiert sie Nähe oder Ferne zur Rechtsordnung und passt die

›notwendigen‹ Mittel daran an. Die Polizei »räumt« im wahrsten Sinne des

Wortes »auf«.

Liberalismuskritisch betrachtet, strukturiert und festigt Polizei so auf

spezifische Weise im lokalen Sozialraum die Freund-Feind-Codierungen

oder die Klassenverhältnisse, welche dem Staat eingeschrieben sind (Fassin

2018). Sie schützt die sozialräumlich codierten »Freunde« vor den »Feinden«
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der Gesellschaft und hilft dabei, qua sozialräumlicher Verdrängung und

Konzentration den gesellschaftlichen Raum von dem außergesellschaftli-

chen Raum abzugrenzen (Künkel 2013). Damit macht sie sich allerdings

auch angreifbar. So erscheinen die Abgrenzungsprobleme letztlich nicht

lösbar: Mit den »Übeltätern« werden eben auch immer »Unschuldige« oder

»Opfer« der Repression unterzogen, etwa bei systematischer Kontrolle und

Überwachung von Stadtteilen. Die Verdrängung von Marginalisierten aus

einem Stadtteil löst keine Probleme, sondern verlagert sie. Außerdem wird

die Grenze zwischen noch rechtsstaatlichen und schon polizeistaatlichen

Praktiken zunehmend fließend, etwa wenn es um »konsequente« Bekämp-

fung vonDrogenhandel geht (siehe dazu etwadie polizeikritische Forschung

in den USA zum »war on drugs« und einer allgemeinenWar-on-Crime-Rhe-

torik seit den 1960er Jahren; vgl. Vitale 2022: 247‒251). Indem polizeiliches

Krisenhandeln unter den Vorzeichen von Staatlichkeit dieser Art von Kritik

Angriffsflächen schafft, ist staatliche Krisenpraxis zugleichWegbereiter für

Polizeikritik im Namen der Ausgeschlossenen. Im kollektiven Widerstand

der zu potenziellen Staatsfeinden gemachten Gruppen (mit etwas Hilfe

womöglich von den Freund*innen aus den schon immer staatskritischen

städtischen Bewegungen) wird die Nichtneutralität der Polizei in einer

Gesellschaft der Ungleichen öffentlich sichtbar. Indem das angekündigte

»Aufräumen« faktisch nicht eingelöst wird, öffnet sich eine weitere Flanke

für Kritik und Selbstkritik, gerade angesichts begrenzter Ressourcen. Es ist

von daher nachvollziehbar, dass die Polizei vor Ort selbst nicht unbedingt

eine Freund-Feind-Logik favorisiert, sondern Kontrollwünsche einfluss-

reichen Stimmen aus der Stadtgesellschaft zuschreibt (Künkel 2013: 194).

Allerdings überleben Mythen der Staatlichkeit – etwa die Annahme, »Zero

Tolerance« sei tatsächlich ein erfolgreicher Ansatz polizeilicher Sicherheits-

produktion gewesen,denmannurwollenmüsse, umzudenselben positiven

Ergebnissen zu gelangen – hartnäckig staatskritische Wellen der Kritik. In

diesem Spannungsfeld »handelt die lokale Polizei Bedarfe des Polizierens

aus« (Künkel 2013: 194).
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3.2.2 »Gouvernementalität«: Wissen undMacht, Normalitäten und

Anomalien, Überwachung und Disziplinierung

(autoritativ/dezentriert)

Die an Foucault und die Governmentality-Forschung anschließende Per-

spektive auf polizeiliche Praxis sieht diese als eine Technologie des »Polizie-

rens« (policing) bzw. nach Foucault als Teil eines »heterogenen Ensembles«

von Elementen, die zusammen eine Technologie des Regierens und ent-

sprechende »Sicherheitsdispositive« hervorbringen (siehe Lemke 2001).

Brodeur (2010) hat vom »policing web« gesprochen – eine kontextspezifisch

je besondere netzwerkförmige Form der Verknüpfung heterogener, aber

durch das »Polizieren« verbundener Akteure. Eine weitere fruchtbare (in

der Polizeiforschung indes noch wenig präsente) Perspektive ist in diesem

Zusammenhang die Akteur-Netzwerk-Theorie, wonach gesellschaftliche

Praxis als eingebettet in Netzwerke aus menschlichen und nichtmensch-

lichen Elementen bzw. Handlungsträgern zu verstehen sei (Callon/Latour

1981). Nach diesem Verständnis ist Polizeiarbeit vor allem eine Frage von

miteinander verwobenen Diskursen, Formen der Wissensproduktion,

Technologien undMaterialitäten.

Gouvernementale Polizeipraxis ist so zwar ›autoritativ‹, weil sie Macht

über die Subjekte erzeugt und Grenzen des Hinnehmbaren hierarchisch be-

stimmt. Um Gefahren von der Gesellschaft abzuwehren, werden Normal-

zustände bzw.Schwankungsbreiten des Tolerierbaren der Verhaltensweisen

von Gruppen, Individuen und Orten definiert. Die zu regierenden »Subjek-

te« werden durch versicherheitlichende Diskurse als solche hervorgebracht,

etwa durch die Bildung von Kategorien, auf deren Grundlage dann Wissen

produziert und für problematisierende Lagebeurteilungen sowie darauf ge-

richteteStrategiekonzeptenutzbargemachtwird.AlsAbziehbildgeraten so-

mit Anomalien auf den Schirm der Polizei, die diese vermeintlich ›evidenz-

basiert‹ erhebt und Strategien entwickelt, um sie zurückzudrängen.Repres-

sive und präventive Ausprägungen polizeilicher Praxis werden hier bis zur

Ununterscheidbarkeit verdichtet (wenn etwa öffentliche Plätze videoüber-

wacht werden). Für die Polizei mag es sich etwa bei der Videoüberwachung

um eine präventive Maßnahme handeln, weil damit Straftaten im Vorfeld

(vermeintlich) verhindert würden. Im Sinne eines Rechts auf unkontrollier-

te Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum handelt es sich indes um eine

repressive Maßnahme.
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Hier zeigt sich eine gewisse Nähe zur ebenfalls autoritativen Staatslo-

gik. In der polizeikritischen Forschung werden beide Perspektiven entspre-

chend oft zusammengezogen, um den repressiven Charakter der Polizei

bzw. des »Polizierens« besonders zu unterstreichen. Allerdings werden

die Spezifitäten der Gouvernementalitäts-Perspektive deutlich, wenn man

berücksichtigt, dass die so ›auf den Schirm‹ geratenden Gefahren (anders

als in der staatlichen Logik) nicht einfach unterdrückt oder beseitigt werden

können – sie müssen erst einmal modelliert und standardisiert werden,

um dann Strategien der Intervention zur Zurückdrängung des Anorma-

len zu entwickeln. Diese Strategien sind wiederum darauf angewiesen,

heterogene Elemente miteinander zu kombinieren – so etwa modernste

Geoinformationssysteme, Krimimalstatistiken, Überwachungssysteme,

das local knowledge von Einsatzkräften, die Beschaffenheit bestimmter Räu-

me, rechtliche Vorgaben zur Behandlung von Daten oder zur Regulierung

von Entscheidungsverantwortung, insofern immer noch Personen (nicht

Maschinen) für Entscheidungen rechtlich verantwortlich zu machen sind.

Gegenwärtige Entwicklungen der KI konstituieren ein neuartiges Feld des

predictive policing (Egbert 2018, 2020; Egbert/Leese 2020).

Die polizeiliche Praxis ist somit nicht auf die Organisation Polizei und

ihrerMitglieder beschränkt, sie umfasst menschliche wie nichtmenschliche

Elemente, die außerhalb der Organisation/Institution – zum Teil Tausen-

de Kilometer entfernt – angesiedelt sind (siehe Creemers 2019 am Beispiel

Geoinformationssysteme und NYPD). Deshalb ordnen wir sie der »dezen-

trierten« Ausprägung zu. Einigen Elementen – wie etwa der Polizeilichen

Kriminalstatistik – mag innerhalb einer Logik des Polizierens eine im Ver-

gleich zu anderen zentrale Bedeutung zugeschrieben werden (im Sinne ei-

nes unhintergehbaren Indikators), was aber nicht bedeutet, dass sie in ir-

gendeinerWeise fürdiepolizeilichePraxis »denAusschlaggeben«oderdiese

»erklären« könnten. Vielmehr sind auch diese »objektiven« Grundlagen so-

zial konstruiert und abhängig von polizeilicher Praxis. Oft wird dabei über-

sehen, dass die Polizei das vermeintlich objektive Wissen, auf dem sie ihr

Handeln basiert, selbst (wenn auch nicht allein)mit hervorbringt.Dies zeigt

sich gerade an der Polizeilichen Kriminalstatistik (Derin und Singelnstein

2019). Denn nicht zuletzt wird dort, wo mehr kontrolliert wird, in der Re-

gel auch mehr zur Anzeige gebracht.Was folgt, ist eine Art selbsterfüllende

Prophezeiung, welche oft mit ›objektiver‹ Statistik verwechselt wird.

Unter gouvernementalitätstheoretischen Gesichtspunkten ist eine Krise

dahingehend zu begreifen, dass normale Verhältnisse ins Wanken geraten und
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Verunsicherung um sich zu greifen scheint. Auch hier bedeutet »Krise« für die

polizeiliche Praxis sowohl Gefährdung als auch Chance: Anomalien stören

die eingespieltenKonfigurationen undwerfen die Frage auf, ob die polizeili-

che Praxis in einer liberalen Gesellschaft – die ein Freiheitsversprechen mit

einem Sicherheitsversprechen verknüpft, sodass alle, die nicht »aus dem

Rahmen fallen«, frei und sicher leben können–noch produktiv funktioniert.

Gerät diese Balance insWanken, sind auch die in das Netzwerk integrierten

Elemente (damit natürlich auch die Polizei als Organisation) infrage ge-

stellt. Zugleich nutzt Verunsicherung dem versicherheitlichenden Netzwerk

– denn sie eröffnet neues Terrain für Sicherheitstechnologien und darauf

bezogenePraktiken (zumBeispiel Abhörpraktiken oderÜberwachungstech-

nologien). Insofern hat polizeiliche Praxis nicht nur ein Interesse daran,

Evidenz für die erfolgreiche Herstellung von Sicherheit, sondern ebenso

Evidenz für wachsende Unsicherheit zu produzieren – bis hin zur Akzep-

tanz von »subjektiver Sicherheitsgefährdung«, die mit den szientistischen

(bei näherem Hinsehen jedoch selektiven und gebiasten) Wissensgrundla-

gen der Polizeilichen Kriminalstatistik »objektiv« häufig in Widerspruch

steht. Hinzu kommt, dass die heterogenen Elemente des Versicherheit-

lichungsnetzwerks ganz unterschiedlich von einer »Krise« betroffen sein

können – was für die Polizei(organisation) hochgradig Organisationsstress

erzeugen mag, kann für ein Softwareunternehmen die Chance für einen

lukrativen Auftrag mit sich bringen. Das im engeren Sinne polizeiliche

Krisencoping wird versuchen, Wissensgrundlagen anzupassen und (tech-

nologische) Systeme zu innovieren und zu optimieren, ohne das Netzwerk

komplett zusammenbrechen zu lassen. Es wird versuchen, Sicherheits-

wahrnehmungen, Normalitätserwartungen und Evidenzen anzupassen

und zu »managen« und Erfolgskriterien neu zu bestimmen.

Unter einer Gouvernementalitätsperspektive kann Lokalisierung polizei-

licher Praxis als stadtspezifische Konfiguration heterogener Elemente mit

lokalem wie translokalem Raumbezug verstanden werden. Die örtlichen

Polizeistellen fungieren als Knotenpunkte. So werden etwa das Wissen

über Gefahren, entsprechende Statistiken und dafür durchgeführte Befra-

gungen, Geoinformationssysteme und andere computer- und netzbasierte

Technologien zu einer Logik des lokalen Polizierens verknüpft. Big Data

wird in sozialräumlicher Weise zum Einsatz gebracht, um Gefährdungs-
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prognosen zu treffen (Egbert/Leese 2020).5 Zum polizeilichen Netzwerk

gehören etwa auch ortsspezifische Überwachungspraktiken (zum Beispiel

bestimmter Plätze oder Gebäude mithilfe von Videokameras), Akteure und

Diskurse mit lokalem Bezug (etwa ein städtisches Amt für Statistik oder

Stadtentwicklung, das Befragungen zur subjektiven Sicherheit der Be-

völkerung durchführt; oder private Sicherheitsfirmen, die in bestimmten

Hinsichtenweitere, in anderenHinsichten engereHandlungsmöglichkeiten

als die Polizei haben). Lokalisierte polizeiliche Praxis bedeutet also, dass ein

mit dem lokalen Raum verknüpftes Netzwerk aus menschlichen und nicht-

menschlichen Elementen lokalbezogene Effekte der Gouvernementalität

produziert. Dies beinhaltet lokales Wissen über Gefahren, problematische

Tendenzen, Grenzen zwischen dem Normalen und dem Anormalen6 und

das mit Individuen, Gruppen und Orten verbundene Risiko. In Diagnosen

wie der »Neoliberalisierung« wird Gouvernementalität als einer stark ein-

heitlichen und staatlich gelenkten Logik verhaftet gesehen und so deutlich

in die Nähe von »Staatlichkeit« in einer gesellschaftskritischen Perspektive

(s.o.) gerückt (vgl. die Beiträge in Eick u.a. 2007).

3.2.3 Institution/Organisation: institutionelle Binnenkultur und Signale

nach außen (interaktiv/zentriert)

Als ebenfalls zentriert, also von der gesellschaftlichen Umwelt klar unter-

schieden, dabei aber in ihrer Funktionslogik interaktiv, kann die polizeiliche

Praxis im Verständnis von »Polizei als institutionalisierte Organisation« gelten.

Die Polizei ist Institution, insofern ihr eine bestimmte institutionelle Logik

eingeschrieben ist, die manmit der klassischen Unterscheidung von March

und Olsen (1989) als Zusammenspiel von »Logik der Angemessenheit« (logic

of appropriateness) und »Logik der Folgenkalkulation« (logic of consequentiali-

ty) begreifen kann.Mit der Logik der Angemessenheit ist gemeint, dass eine

OrganisationbestimmtenormativeErwartungenerzeugtund ihrenMitglie-

dern vermittelt, wie mit Situationen umzugehen ist, ohne den Sinn und die

5 Zur raumbezogenenWissensproduktion durch die Polizei siehe etwa das jüngst abgeschlossene

DFG-Projekt KORSIT (https://www.dhpol.de/korsit).

6 In einer extremenFormwirddieseGrenzziehung inderUS-amerikanischenPolizeimit der »thin

blue line« visualisiert,mit der die Polizei das Abrutschen der Gesellschaft ins gewalttätige Chaos

verhindere (Derin/Winkler 2021).

https://www.dhpol.de/korsit
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Mission der Organisation sowie die jeweilige Rolle zu verletzen.Demgegen-

über meint die Logik der Folgenkalkulation, dass Organisationen materiel-

le Anreize positiver und negativer Art verwenden, um erwünschtes Verhal-

ten zu erzeugen und Effektivität und Effizienz sicherzustellen. Dies gilt zu-

nächst organisationsintern, indem die Organisationsmitglieder das Selbst-

verständnis derOrganisation internalisieren sowie Standards des angemes-

senen Verhaltens ebenso wie des sich erfolgreich an die Anreizstrukturen

Anpassens erlernen. Es gilt aber auch im Kontakt mit der gesellschaftlichen

Umwelt, insofern dieser vermittelt wird, mit was für einer Organisation sie

es zu tun haben (zum Beispiel mit einer sich als »professionell« oder »bür-

gernah« verstehenden), welche Erwartungen sie aus Sicht der Organisation

habenkönnen (zumBeispiel räumlichePräsenz, technologischeModernität)

und wie sie selbst in ihren Publikumsrollen behandelt werden (zum Beispiel

als »Untertan« oder »Kundin«).

Die Polizei ist Organisation insofern, als auf der Basis einer jeweils klar

definierten Mitgliedschaft und qua Differenzierung von Positionen und

Rollen kollektive Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit sowie Rechts-

fähigkeit hergestellt werden. Qua Organisation sind Handlungen der

Polizei zuordenbar (oder nicht) und bestimmte Rollenträger*innen kön-

nen verantwortlich gemacht werden (oder nicht). Unter dem Zugang von

polizeilicher Praxis als Handeln einer institutionalisierten Organisation

stehen vor allem die Dynamik der Interaktion von Umwelterwartungen und

Binnenlogik sowie die Konstruktion polizeilicher Wirklichkeit in Form von

Normen, Wahrnehmungen und Wissen im Fokus. Polizeisein konstituiert

»Identität« ebenso wie »Image«. Im Anschluss an die Rekonstruktion ei-

ner Organisationskultur (so etwa der »Cop Culture« bei Behr 2008) kann

kritisch reflektiert werden, ob die kulturelle Binnenlogik den Werten der

Gesellschaft entspricht. Dabei ist eine organisationstheoretisch informierte

Perspektive sich zugleich der Beharrungstendenzen von Organisationen

bewusst. Veränderungen sindmeist nur langfristig erreichbar, oft verlaufen

Reformen im Sande. Insofern ist ein Auseinanderfallen von Rhetorik, for-

malemEntscheiden und realemHandeln oder organisationelles »Heucheln«

(Brunsson 1989) erwartbar.

EmpirischeSozialforschungundMedienöffentlichkeit betonen regelmä-

ßig das hohe Vertrauen, welches die Polizei in Deutschland als Institution

genießt. So wird sie in Vertrauensrankings gegenwärtig zusammen mit
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der Ärzteschaft auf Platz 1 gesehen.7 In den vergangenen zwei Jahren wur-

den freilich kontroverse Debatten zur Verfasstheit der Institution Polizei

in der Öffentlichkeit breit geführt, etwa nachdem immer mehr Fälle von

Chats mit rechtsextremen Inhalten unter Polizeibeamt*innen bekannt

wurden, die (übergreifende) Organisation Polizei aber eine weithin gefor-

derte »Rassismusstudie« verweigerte (Geugjes und Terizakis 2022). Einige

Landespolizeien starteten interne Projekte und Programme, um zu signa-

lisieren, dass sie Extremismen in den eigenen Reihen nicht duldeten, wie

beispielsweise »NICHT BEI UNS!« in Baden-Württemberg8, »Polizeischutz

für die Demokratie« in Niedersachsen oder die Einstellung wissenschaftli-

cher Mitarbeiter*innen an den hessischen Polizeipräsidien. Vor allem nach

außen hin können solche Bemühungen als Versuch gelesen werden, die

Binnenkultur der Polizei (wieder) an den gesamtgesellschaftlichen Diskurs

anschlussfähig zu machen, um somit der Polizei als Institution (wieder)

mehr Legitimation und Vertrauen zu verschaffen. Unsicherheit und Angst

sollen also durch eine interne Logik der Angemessenheit (March/Olsen

1989) und eine externe Logik der Vertrauensbildung (Brunsson/Olsen 1993)

absorbiert werden, bei der die Polizei sich als Verkörperung gesellschaft-

licher Werte zeigt. Insgesamt beziehen sich reformistische Positionen im

Polizeidiskurs überwiegend auf die Reform der Institution Polizei im Sinne

ihrer konkreten Organisationsbildungen. Dies gilt etwa für Ansätze der

Professionalisierung und Schulung und solche der Diversifizierung sowie

von good leadership.

Krisentheoretisch lässt sich die Logik (lokaler) polizeilicher Praxis dann so

verstehen, dass eine Krise von der Organisation Polizei als Gefährdung oder

auch als Chance für die Legitimität der Organisation verstanden wird. Um ihr

zu begegnen, muss die Polizei besser kommunizieren oder sich ändern –

oder beides.EinerKrise derOrganisation selbst (»Rassismus inder Polizei!«)

kann etwa mit der Mobilisierung von Gegennarrativen (»zunehmende Ge-

walt gegenEinsatzkräfte!«, vgl.Derin/Winkler 2021),demVersuchderÜber-

zeugung vom Gegenteil (»das sind bloß Einzelfälle, die bereits strikt geahn-

det werden!« oder auch Verweis auf die berühmten »schwarzen Schafe«, die

es immer gebe, vgl. Jaschke 1997: 191–192) oder (von der Sache her überzeu-

7 Siehe etwa https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1283706/umfrage/vertrauen-in-

institutionen-in-deutschland/, Zugriff: 18.04.2024.

8 https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/kampagne-

nicht-bei-uns-startet-1/, Zugriff: 08.05.2024.

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1283706/umfrage/vertrauen-in-institutionen-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1283706/umfrage/vertrauen-in-institutionen-in-deutschland/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/kampagne-nicht-bei-uns-startet-1/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/kampagne-nicht-bei-uns-startet-1/
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gender, aber auch kostenreicher und ungewisser) mit Initiativen der Selbst-

transformation begegnet werden. Letzteres erfordert eine Unterbrechung

von Routinen, die für starke Irritation im Selbstverständnis der Institution

sorgen kann, weil man darauf etwa in der Ausbildung oder den beruflichen

Routinen »nicht vorbereitet« worden ist.

Das Krisencoping der Polizei als Organisation beinhaltet also Inte-

grations- und Legitimitätsstrategien nach innen und außen (meist je

unterschiedlich). Die eigene Legitimität wird durch Andocken an eine ge-

sellschaftliche Krise oder Adressieren der in der Gesellschaft thematisierten

Polizeikrise zu erhöhen versucht,möglichst ohnedie interne Funktionslogik

zu gefährden. Positiv kann sich die Polizei dadurch präsentieren, dass sie

unermüdlich präsent und 24/7 erreichbar ist – im Gegensatz zu anderen

Zweigen der öffentlichen Verwaltung, die an Öffnungszeiten und Feier-

abende gebunden sind bzw. diese priorisieren. Mit Kritik umzugehen, ist

herausfordernder.Da echte Veränderungen dauern, helfen zunächst einmal

offizielle Entscheidungen und normativ getränkter »talk«, also Worte und

symbolische Handlungen, anstelle einschneidender Verhaltensänderun-

gen (vgl. Brunsson 1989). Die Polizei zeigt sich als »Freund und Helfer«,

als »Bürgerpolizei«, als offen für »Diversität« (in Ausbildung, Sprache,

Querschnittsstrategien etc.), sie betreibt »Stresstraining«, unternimmt

»Kommunikationsoffensiven« oder befürwortet »Rassismusstudien« (oder

versucht zu begründen, warum all das doch überflüssig sei). Sie bietet

(meist nicht verpflichtende) Weiterbildungsseminare für interkulturelle

Kompetenzen an und versucht zumindest teilweise mit dem aktuellen anti-

rassistischenGesellschaftsdiskursmitzuhalten.Wie auch unsere Interviews

zeigen, werden die gesellschaftlichen Signale innerhalb der Black Box Po-

lizei indes durchaus wahrgenommen und mit der innerorganisatorischen

Erfahrung abgeglichen – etwa als Gefälle zwischen einem elaborierten

Rassismusdiskurs und einem hinterherhinkenden Verständnis der Kol-

leg*innen.

In einer lokalistischen Perspektive kann der translokale Krisendiskurs

durchaus von der Organisation insofern produktiv genutzt werden, als man

begründet, warum die Polizei »in dieser Stadt« doch ganz anders (eben:

legitim) tickt. Eine Krise in der Umwelt der Organisation der Polizei bietet

hingegenMöglichkeiten, sich als Krisenbewältiger zu gerieren und dadurch

auf höhere Legitimität (und vielleicht auch mehr Ressourcen) zu hoffen.

Die Stadt wird als Bühne genutzt, während die Polizei selbst zeigt, dass sie

»verstanden hat«.
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Das leitet zur spezifischen Lokalisierungslogik polizeilicher Praxis unter

dem Blickwinkel »Institution/Organisation« über. Zentral ist hier die Be-

obachtung der lokalen Umwelt durch polizeiliche Organisation(en) vor Ort

mit Blick auf Erwartungen und Erwartungserwartungen der polizeilichen

Aufgabe sowie auf eigene Interessen von Bedeutung. In Interaktion mit

ihrer gesellschaftlichen Umwelt sondiert das polizeiliche Organisationssys-

tem die gesellschaftliche Bewertung der Angemessenheit und Wirksamkeit

polizeilichenHandelns undmögliche Konsequenzen für Organisationshan-

deln. Sie versucht sich, als »gute Polizei« darzustellen und zu legitimieren,

ohne zu große Konflikte mit den internen Routinen und Komplexitätserfor-

dernissen zu erzeugen.

So kann sie etwa professionelle Rollen für »Präventions-« und »Diver-

sitätsbeauftragte« einrichten, ohne damit den kompletten »Apparat« über

denHaufenwerfen zumüssen. Eine spezifische Formder Sichtbar- und An-

sprechbarkeit im Kontext von Flucht stellt etwa das Info-Mobil der Polizei

Braunschweig dar: Die damit betrauten Beamt*innen hörten sich phasen-

weise Sorgen der Anwohner*innen der Landesaufnahmebehörde (LAB) an

und beruhigten diese. Da Polizei als Teil des Staates mit einer spezifischen

mission institutionalisiert ist (hier berühren sich der staatslogische und der

institutionelle Zugang zu polizeilicher Praxis offensichtlich, ohne aufeinan-

der reduziert werden zu können), hat der Abgleich mit translokalen Erwar-

tungen staatlich-politischer, medialer oder auch kriminologischer Proveni-

enz ebenfalls eine zentrale Bedeutung. Lokale Räume können unter dieser

Perspektive sowohl als Gelegenheitsstrukturen für Bewährung der Organi-

sationPolizei imstädtischenRaum(Pionierleistung»FrankfurterWeg«!,vgl.

Heinrich 2020) als auch als symbolische Referenzpunkte für externe Legiti-

mierung (»so ist Köln nun mal!«) dienen. Die Nutzung dieser Gelegenheits-

strukturen bildet zusammenmit der je spezifischen Organisation-Umwelt-

Kommunikation den Kern für die Lokalisierung der Polizeipraxis.

3.2.4 Governance: soziale Netzwerke, Kooperationen und

partnerschaftliche Beziehungen (interaktiv/dezentriert)

Die vierte Perspektive auf polizeiliche Praxis sieht diese als interaktiv und

dezentriert. Sie fokussiert im Einklang mit der Policy-Analyse auf Polizei

als »Governance-Akteurin« und versteht sie als Teil eines mehr oder we-

niger stabilen und institutionalisierten Akteursnetzwerks (Pierre 2000,
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1999), welches sich auf die Bearbeitung gesellschaftlicher Probleme richtet.

Diese Probleme sind, wie auch steuerungstheoretisch plausibilisiert wer-

den kann, in ihrem konkreten Gehalt nicht vorab definiert bzw. objektiv

bestimmbar, sondern ihre Interpretation ist Teil der Interaktion innerhalb

des Netzwerks. In Bezug auf das Thema Fluchtmigration beispielsweise ist

die Polizei in zahlreichen Städten mit verschiedenartigen Akteuren in der

Stadt vernetzt, die das Thema gemeinsam bearbeiten – und die von Stadt

zu Stadt die Problemhaftigkeit des Themas unterschiedlich definieren, was

wiederum verschiedene Maßnahmen legitimiert, aber auch Verpflichtun-

gen der Beteiligten und Betroffenen jeweils unterschiedlich definiert. Auch

gegenüber der Bevölkerung zeigt sich die »governancialisierte« (vgl. Bor-

nemann/Haus 2019) Polizei als dialogbereite, nahbare, vertrauenswürdige

Organisation, richtet zunehmend Fußstreifen und ›Polizeiläden‹ mitten in

der Stadt ein, diskutiert und erklärt sich auf Social-Media-Kanälen (was

unter institutionentheoretischen Vorzeichen auch als Ausdruck einer in-

stitutionellen Legitimierungspraxis begriffen werden kann, siehe oben zu

Organisation/Institution).

Die Polizei kooperiert darüber hinaus mit Schulen und Vereinen, sitzt

in Stadtteilrunden und Gremien und führt wie im Fall Hessen Veranstal-

tungen in Geflüchtetenunterkünften durch, um zu berichten, wie Polizei in

Deutschland arbeitet, und so umVerständnis zu werben und das Kapital je-

der Art von sozialer Netzwerkbildung, Vertrauen, zu hegen und zu pflegen.

Auf der Ebene der Polizeipräsidien bestehen mehr oder weniger institutio-

nalisierte Kontakte zur Stadtpolitik, wo die Polizei zumAkteur der urban go-

vernancewird.

Krisenszenarienwerdenunter demLeitgesichtspunktGovernance als Aus-

druck neuer gesamtgesellschaftlicher Herausforderungen verstanden. Dabei gilt

es,dieseHerausforderungen in durch soziale Akteursnetzwerke undÖffent-

lichkeiten handhabbare Probleme zu übersetzen. So können sich Governan-

ce-Strategien etwaauf einStadtviertel beziehen, indemein sicheresZusam-

menleben ›gemeinsam‹ zu befördern und eine Krise ›gemeinsam‹ zu stem-

men ist. Für die polizeiliche Praxis kommt es dann darauf an,mit den ande-

ren Akteuren des Netzwerks zu gemeinsamen Krisendefinitionen zu kom-

men, diese in die gewachsene Kooperationskultur und die durch sie adres-

sierten ›Probleme‹ einzuordnen. Krisen können wiederum als Produktion

von kommunikativem Stress wirken (insofern organisationsintern und or-

ganisationsextern neue Handlungsorientierungen auszuhandeln sind), sie

können aber auch zuEntlastungender undEnergiezufuhr für dieGovernan-
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ce-Praxis führen.Letzteres ist derFall,wenngordischeKnotender Interakti-

onunterVerweis auf kriseninduzierteNotwendigkeiten zerschlagenwerden

– etwa dadurch, dass die Polizeipräsident*innen nun ein für alle Mal ent-

scheiden, dass die polizeilichen Präventionsbeauftragten in alle wichtigen

Entscheidungen der einzelnen Abteilungen einzubeziehen sind; oder wenn

Staat und Kommune nun Gelder bereitstellen, die Verteilungskämpfe zwi-

schen Interaktionspartnern relativieren und einträchtiges Handeln erleich-

tern sollen. Ein charakteristischer Umgang mit Krisen im Sinne von Gover-

nancebesteht jedenfalls darin,dieKrise als ›unser aller‹Krise zu rahmenund

dieThematisierungderKrisemitdemVersuchderRessourcenmobilisierung

in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft zu verknüpfen zu trachten.

Polizei als Teil von Governance ist, so wird deutlich, in sich bereits

sehr stark auf lokalräumliche Bezüge hin konzeptualisiert.9 Bewusste Go-

vernance-Konzepte polizeilicher Praxis haben ihren Ursprung dabei zwar

nicht unbedingt in lokalen Settings, sondern werden auch durch staatliche

Programme initiiert, die auf eine lokale bzw. städtische Umsetzung aus-

gerichtet sind (vgl. für einen deutsch-britischen Vergleich Frevel/Rogers

2016). Die Governance-Konstellationen selbst spiegeln aber jeweils eine

spezifische sozialräumliche Kooperationsdynamik wider. Die von Scheffer

u.a. rekonstruierte Praxis eines »polizeilichen Kommunitarismus« (Schef-

fer 2017b) entspricht dabei in verblüffenderWeise den von Peter John (2001)

herausgearbeiteten Dimensionen einesWandels von »local government« zu

»local governance«. Im Anschluss an John können besonders langwierige

und effektive (dann aber auch meist exklusivere) Formen der Kooperation

auch als urban regimes bezeichnet werden, im Falle einer polizeilichen Betei-

ligung in solche stabilen Koalitionen könnte daran anschließend von »urban

security/policing regimes« gesprochen werden.

Als Governance verstanden, steht also das Problem von Sicherheit in

der Stadt als »gesamtgesellschaftliche Aufgabe« im Mittelpunkt polizeili-

9 Bzw. umgekehrt: »Governance« trägt aufgrund der dem Konzept innewohnenden Dezentrie-

rungslogik bereits einMoment in sich, auf Lokalisierung zudrängen.Grundsätzlich kann es aber

natürlich auch nicht auf städtische Räume, sondern nationalgesellschaftliche oder transnatio-

nale Zusammenhänge gerichtete Governance-Praxis geben, an der Polizei beteiligt ist. Beispiele

sind Treffen mit staatlichen Repräsentanten zur Erörterung von Sicherheitsproblemen (die ei-

ne Nähe zu »Staatlichkeit« und »Gouvernementalität« aufweisen) oder auch Gesprächsrunden

zurÜberwindung rassistischer Prägungen der Polizei unter Beteiligung entsprechender sozialer

Verbände (etwa des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma und wissenschaftlicher Antiziganis-

mus-Expert*innen).
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cher Praxis. Im städtischen Kontext werden vor dem Hintergrund einer

historisch gewachsenen und durch Praktiken und Diskurse gestützten

Kooperationskultur spezifische Netzwerke unter besonderer Beteiligung

der Polizei gebildet. Die Polizei selbst bildet dabei eine nicht mehr klar von

anderen Bereichen abgrenzbare Praxis aus – in ihren präventionsbezoge-

nen Tätigkeiten scheint sie etwa nicht mehr grundsätzlich von Formen der

Sozialarbeit, in ihren bildungsbezogenen nicht mehr klar von pädagogi-

schen Bereichen abgrenzbar (Negnal 2019; Pütter 2022). Aktivitäten sind

dann auch »Tee trinken, Quatschen, Schlendern, Theater spielen, Flug-

blätter verteilen, Fahrräder kodieren etc.« (Scheffer 2017a: 23) bzw. »coffee

with cops«10 oder die Wiederentdeckung des ›Schutzmannes‹ vor Ort in

Form einer scheinbar absichtslos flanierenden Polizeiarbeit im Viertel (wie

beispielsweise im ›Problemviertel‹ Darmstadt-Kranichstein), die »lokalen

Wissens« bedarf und dieses auch mit erzeugt und vernetzt (Howe 2016).

Innerhalb der Organisation Polizei (vor allem den großen, in Städten ange-

siedelten Polizeipräsidien) sindmit Prävention und Vernetzung beauftragte

Personenhäufig als Bearbeiter*innen vonSchnittstellen zwischenTeilen der

Organisation tätig (Howe 2019). Auf der politischen Ebene repräsentieren

die Leitungen die Organisation Polizei in Netzwerken mit übergreifender

Regulierungsfunktion für die Stadtgesellschaft. Polizeiliche Praxis ist in der

Governance-Ausprägung als sowohl organisationsextern als auch organisa-

tionsintern hochgradig durch Interaktivität, Multifunktionalität und damit

einhergehender Hybridität gekennzeichnet.

3.2.5 Die vier Dimensionen polizeilicher Praxis im historischen und

funktionalen Zusammenhang: Entwicklungen und Bezüge

In welcher Beziehung stehen die vier Dimensionen polizeilicher Praxis zu-

einander? Historisch lässt sich davon ausgehen, dass Staatlichkeit undGou-

vernementalität als Grundverständnisse polizeilicher Praxis dominiert ha-

ben, und zwar seit der Neuzeit korrespondierend mit den Leitvorstellun-

gen von »Souveränität« und »guter Policey« (für diese beiden Quellen siehe

Süßmann 2007: 24‒29).Während im Souveränitätsparadigma die staatliche

Macht als unwiderstehlich und damit als zur Befriedung einer von Konflik-

ten durchzogenen Gesellschaft in der Lage und legitimiert behauptet wird,

10 Vgl. https://gemeinsamsicher.at/coffee_with_cops.html, Zugriff: 08.05.2024.

https://gemeinsamsicher.at/coffee_with_cops.html
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betont der Diskurs zur »guten Policey« vor demHintergrund vonUrbanisie-

rung und Industrialisierung die Herstellung von »Sicherheit« durch umfas-

sende aktive Regulierung durch den Staat, gerichtet auf die produktive An-

leitung der Gesellschaft und gegründet auf systematischer Wissensproduk-

tion (vgl. Loick 2018: 12‒15). Nach Foucault steht der Begriff »Polizei« bzw.

»Policey« vom 17. Jahrhundert an für »die Gesamtheit der Mittel […], durch

die man die Kräfte des Staates erhöhen kann, wobei man zugleich die Ord-

nung dieses Staates erhält« (Foucault 2004: 451). Polizei wird dabei zunächst

alsGesamtheit obrigkeitlicherAufgabenwahrnehmungverstanden,nicht als

eine spezifische Institution. Während aus der ersten, souveränitätstheore-

tischen Perspektive der Staat nicht nur über, sondern auch außerhalb der

Gesellschaft steht und gleichsamwie ein Gott in diese interveniert, schreibt

sichder Staat in der zweiten,gouvernementalitätstheoretischenPerspektive

gleichsam in die Gesellschaft ein, indem er sie mit Normierungen, Techni-

ken und Wissensregulierung arbeitend umgestaltet. Er greift dabei auf an-

dere Bereiche (Wissenschaft, Kirche, Schulen, Städtebau etc.) zurück und

dringt zugleich regulierend (nicht beherrschend) in diese ein.

Im liberalen Staatsdenken werden die beiden Perspektiven so mitein-

ander verbunden, dass die Ausübung von Souveränität als Schutz indivi-

dueller Autonomie begriffen wird (gleiches Recht für alle!), während die

»gute Policey« an einen gesellschaftlichen Interessenpluralismus zurück-

gebunden und auf Modelle des Gleichgewichts und der gesellschaftlichen

Selbstorganisation (wie Märkte, Öffentlichkeiten) sowie Zielgrößen öffent-

lich beschlossener Politiken ausgerichtet wird. Die »Polizei« im nun sich

durchsetzenden, inhaltlich verengten, aber institutionell verallgemeinerten

Sinne wird zur letzten und zugleich zwangsintensivsten Instanz im Rah-

men staatlicher Aufgabenwahrnehmung. Ihre Aufgabe verschiebt sich von

der Wahrung der »öffentlichen Ordnung« immer stärker in Richtung der

Wahrung der »öffentlichen Sicherheit«. Das bedeutet, »Polizei« bzw. »Poli-

cey« ist nicht mehr als die direkte Kontrolle sämtlicher Bereiche, in denen

gesellschaftliche Wohlfahrt produziert wird. Sie sichert den rechtlichen

Ordnungsrahmen für autonome gesellschaftliche Ordnungsbildung.11 Sie

11 Siehe dazu das Brokdorf-Urteil des BVerfG, in dem zustimmend der NRW-Innenminister zi-

tiert und auf das Polizeigesetz verwiesen wird: »Danach umfaßt der Begriff der ›öffentlichen

Sicherheit‹ den Schutz zentraler Rechtsgüter wie Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre, Eigentum

und Vermögen des Einzelnen sowie die Unversehrtheit der Rechtsordnung und der staatlichen

Einrichtungen, wobei in der Regel eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit angenommen

wird, wenn eine strafbare Verletzung dieser Schutzgüter droht. Unter ›öffentlicher Ordnung‹
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wird zu einer spezifischen Organisation im Rahmen der staatlichen bzw.

allgemeiner öffentlichen Verwaltung.

Diese Entwicklung, bestehend in einer Ausdifferenzierung als klar

abgegrenzte Organisationseinheit im Rahmen der allgemeinen staatli-

chen/öffentlichen Verwaltung bei gleichzeitiger Fokussierung, hochgradi-

ger Verrechtlichung (Polizeigesetze) und Binnendifferenzierung wie Inten-

sivierung ihres Aufgabenprofils im Zusammenhangmit der Liberalisierung

von Staat und Gesellschaft, kann als Voraussetzung für die Herausbildung

sowohl von »Institutionen(politik)« als auch von »Governance« verstanden

werden (Haus 2010b). In ihr spiegelt sich die allgemeine Entwicklung hin zu

einer »Organisationsgesellschaft« (Schimank 2001; Jäger/Schimank 2006),

die wiederum als eine Ausprägung funktionaler Differenzierung zu verste-

hen ist. DieWahrnehmung unterschiedlicher gesellschaftlicher Funktionen

kann letztlich nur durch spezialisierte Organisationen erfolgen. Institu-

tionenpolitik meint die öffentliche Thematisierung von Polizei als einer

spezifischen Institution, die die Frage aufwirft, wie »zeitgemäß« sie ist,

ob sie etwa zu einer »liberalen«, »demokratischen« oder »sozial ausgewo-

genen« Gesellschaft »passt«, welche Werte sie hat, wie ihre Funktionslogik

(auch jenseits formalisierten Rechts) tatsächlich aussieht, wie sie ihre »Mis-

sion« versteht und wie sie ihren institutionellen Sinn öffentlich vermitteln

kann (»being for its mission« und »making sense«, so Offe [1996]). Insti-

tutionenpolitik wird stets sowohl von »oben« (etwa durch Polizeigesetze

und Ernennung von Polizeipräsident*innen) also auch von »unten« (durch

die verschiedenen Rollenträger und die sich historisch herausbildenden

Routinen und Selbstverständnisse, Leitbilder und Strategiekonzepte etc.)

betrieben.12

Mit Liberalisierung, Demokratisierung und immer umfänglicheren kul-

turellen Anerkennungskämpfen steht die Polizei unter dem Anspruch, an

sich selbst als Institution zu arbeiten, sich zu reformieren, zu transformie-

ren und zu öffnen. Zugleich wird von ihr effektives Handeln verlangt: Sie

soll Verbrechen konsequent verfolgen und Unsicherheitslagen bekämpfen.

Diese Spannung muss durch komplexere Formen der Selbstbeschreibung

wird die Gesamtheit der ungeschriebenen Regeln verstanden, deren Befolgung nach den jeweils

herrschenden sozialen und ethischen Anschauungen als unerläßliche Voraussetzung eines ge-

ordnetenmenschlichen Zusammenlebens innerhalb eines bestimmtenGebiets angesehenwird«

(BVerfGE 69, 315; Hervorhebungen durch die Verf.).

12 Vergleichmit Blick auf die institutionelle Gestalt der kommunalen SelbstverwaltungHaus 2005,

mit Blick auf die Transformation des Regierens und der Staatlichkeit allgemein Haus 2010b.
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und Rollenausbildung sowie der Selbststeuerung bewältigt werden. So ist

es zunehmend interpretationsoffen (aber auch Gegenstand von Defini-

tionsbemühungen), was es bedeutet, ein »guter Polizist« und schließlich

auch eine »gute Polizistin« zu sein. Die Institution muss das role-making

der Organisationsmitglieder unterstützen und zugleich eine kohärente

Form der Selbstbeschreibung und Operationsweise in Abgrenzung zu, aber

mit Responsivität gegenüber ihrer gesellschaftlichen Umwelt wahren und

beständig erneuern. Krisenhafte Probleme der Funktionserfüllung geben

stets Anlass zu Reorganisationsversuchen (Olsen 1997). Stets neue Leitbilder

der Verwaltungs-»Modernisierung« verlangen nach einer »Neuerfindung«

(Osborne/Gaebler 1992) von öffentlichen Organisationen. Das Problem ist

nur, dass die Aufgabentüchtigkeit sich nicht nach zweckrationalistischen

Schemata – Rationalitäts-»Mythen«, wie Meyer und Rowan (1977) sagen

würden – von außen steuern lässt. Im Innern wiederum ist die Macht von

»Reformern« stets begrenzt, weil in einer Organisation keine Person unbe-

grenzte Kompetenzen und allumfassendesWissen besitzt. Reformen stellen

sich deshalb bei näherem Hinsehen als kulturelle Kämpfe um Normen,

Symbole, Weltanschauungen, Theorien und Legitimität oder kurz: um die

Gestaltung von Präferenzen und Glaubensüberzeugungen dar (Brunsson/

Olsen 1993). Institutionen haben in diesem Kampf ihre eigenen »Abwehr-

und Verdauungsmechanismen«, um Zumutungen der Umwelt zu begegnen

(vgl. Røvik 1996: 150, der eine »natural rejection perspective« für plausibel

hält).

Der Zugang von polizeilicher Praxis als »Governance« baut auf den

genannten Entwicklungsschritten auf. In einer funktional differenzier-

ten Gesellschaft, in der auch eine immer größere Zahl und Vielfalt von

Organisationen mit relativer Autonomie gegenüber ihrer Umwelt be-

stehen, können sich Organisationen über Interaktion mit Akteuren aus

ihrer Umwelt koordinieren, um gemeinsam Probleme zu definieren, ein

gemeinsames Verständnis der damit verbundenen Ursachen und Her-

ausforderungen zu entwickeln und übergreifende Lösungsstrategien zu

entwerfen. Governance steht für »neue« Formen der kollektiven Problem-

bearbeitung jenseits staatlich-hierarchischer Steuerung (Rhodes 1996).

Der seit den 1990er Jahren intensiv diskutierte Wandel von »Government«

(hierarchischen Steuerungsansätzen) zu »Governance« (netzwerkartigen

Steuerungsansätzen) ist dabei – gerade auf der lokalen Ebene – eingebettet

in eine komplexe Transformation von Steuerungsphilosophien, Institu-

tionen und Verfahren sowie politischen Rollen und Verantwortlichkeiten



60 Normative Vermittlungs-, Konstitutions- und Lokalisierungslogiken

(John 2001). Mit der Ausweitung der Staatlichkeit hin zur Ausbildung eines

umfassenden Wohlfahrtsstaates ist die Umsetzung politischer Programme

immer vielgestaltiger, anspruchsvoller und abhängiger von verschiedenen

institutionellen Mechanismen und beteiligten Organisationen geworden.

Dies wirft systematisch die Frage auf, wie demokratische Gesellschaften

sich noch effektiv regieren können (Haus/Heinelt 2005).

Ein Steuerungsverzicht erscheint indes gerade angesichts immer neuer

Herausforderungen (heute etwa KI) sowie ständig neuer »Krisen« illuso-

risch. Neben der Sorge für demokratische, effiziente und effektive Institu-

tionen/Organisationen (also »Institutionenpolitik« und »Institutionenpfle-

ge« im obigen Sinne; vgl. Rothstein 1998) ist dieMobilisierung von Problem-

lösungspotenzialen in der Interaktion in Netzwerken (eben »Governance«)

eine mögliche Reaktionsweise auf die Gleichzeitigkeit von wachsenden

Steuerungserwartungen und abnehmender staatlicher Steuerungsfähig-

keit. Freilich sollte diese Entwicklung nicht allein von der »Output«-Seite

her, also von der Problembearbeitung her, verstanden werden. Sie betrifft

eben auch den Wandel des Demokratieverständnisses, also die »Input«-Di-

mension.Gegenüber Institutionender repräsentativenDemokratie eröffnet

die »Netzwerkdemokratie« Formen der Selbstrepräsentation. Zugleich wird

von der staatlichen Verwaltung immer stärker erwartet, dass sie Vorgaben

nicht einfach »stur« umsetzt, sondern »zum Dialog bereit« ist, Ziele kreativ

anpasst und weiterentwickelt beziehungsweise selbst Lösungsansätze für

gesellschaftlicheHerausforderungen entwickelt und aus Erfahrungen lernt.

Auch die Polizei sieht sich heute mit dem Anspruch konfrontiert, dass sie

nicht einfach staatliche Gesetze »blind durchsetzt«, Technologien des Poli-

zierens perfektioniert oder sich als gut funktionierende Organisation gibt –

sie soll auch erklären, kennenlernen und vermitteln.

Als »Staat« vor Ort wird von der Polizei erwartet, dass die staatlichen

Sicherheitsgarantien gleichmäßig verwirklicht werden und die Einheitlich-

keit der Rechtsordnung gewahrtwird.PolizeikritischeAnsätze zielen darauf

ab, Rechtssicherheit zu befördern undMachtmissbrauch durch die Bindung

des Staates an das Recht (auch in diesem Bereich) zur Geltung zu bringen.

GouvernementalitätsorienterteAnsätze strebennach »intelligenterem«,von

»Ideologie befreitem« Polizieren in der Loslösung polizeilicher Praxis von

der persönlichen Integrität einzelner Beamt*innen. Institutionenorientier-

te Ansätze zielen auf eine neue Binnenkultur der Polizei ab.Governance-An-

sätze schließlich empfehlen eine stärkere Einbindung der Polizei in gesell-

schaftliche Interaktionen. Governance-Ansätze können dabei unterschied-
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lichste Ausprägungen aufweisen und auch mehr oder weniger stark staats-

kritisch, gouvernementalitätskritisch und institutionenkritisch aufgeladen

werden. In den »Defund-the-Police«-Diskursen etwa wird die Abschaffung

der Polizei als »Staat vor Ort« und ihre Neuerfindung als (stadt)gesellschaft-

licher Akteur unter (stadt)gesellschaftlichen Akteuren gefordert. Hier wird

selbst eine klare AbgrenzungderOrganisation Polizei von ihrer gesellschaft-

lichen Umwelt infrage gestellt. In den real existierenden Formen von Po-

lizei in westlichen Demokratien ist »Governance« freilich stets im Kontext

von »Staatlichkeit«, »Gouvernementalität« und »Institution/Organisation«

zu sehen.Dabei interagiert wiederum nicht »die Polizei« als Kollektivakteur

mit der gesellschaftlichen Umwelt, sondern verschiedene Personen/Rollen-

träger repräsentieren die Polizei in bestimmten Umgebungen. Damit wer-

den die Grenzen zwischen Polizei und Umwelt (ohne aufgehoben zu wer-

den) in der Praxis fließend, die Rollen hybridisiert. Polizeibeamt*innen ha-

ben dann etwa Teil an »pädagogischer Praxis«, während Schulen teilhaben

an »polizeilicher Praxis«. Governance unter Beteiligung einer nach wie vor

mit hoheitlichen Kompetenzen und Befugnis zur Gewaltanwendung auftre-

tenden Polizei kann stärker managerialistische oder nachbarschaftlich-ko-

operative Formen annehmen.

Wie eingangs betont, sind die vier Dimensionen polizeilicher Praxis

als Idealtypen zu verstehen. In der Realität lässt sich fragen, in welchem

Maße sich die idealtypischen Zusammenhänge tatsächlich und ob sich

noch andere Funktionslogiken (zum Beispiel Korruption) finden lassen

bzw. eine relevante Analyserichtung darstellen. Dass die vier Dimensionen

relevant sind, lässt sich staats-, gesellschafts- und steuerungstheoretisch

begründen und zeigt sich darin, dass gesellschaftswissenschaftliche Po-

lizeiforschung auf sie zurückgreift. Zusammen ergeben die vier Zugänge

in einer analytischen Verwendung sicherlich ein vollständigeres Bild des

Forschungsgegenstands Polizei, freilich um den Preis erhöhter Komplexi-

tät. Wie ebenfalls bereits erwähnt, stehen die vier Dimensionen zugleich

in einer gewissen Spannung zueinander, zumindest wenn es um Ansätze

für die Optimierung polizeilicher Praxis geht. Eine staatliche Logik des

kompromisslosen Durchsetzens von Ordnungsvorstellungen ist nicht ohne

Weiteres kompatibel mit der Vorstellung, dass Sicherheitsproduktion eine

Frage technologischerPerfektionierungundderVerwissenschaftlichung ist,

und beides steht wiederum in deutlichem Gegensatz zu einer Institution,

die ihr Selbstverständnis öffentlich weiterentwickeln oder »auf Augenhöhe«

mit der Gesellschaft über gemeinsame Problemverständnisse sprechen
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soll. Der idealtypische Charakter der vier Perspektiven bedeutet zudem,

dass es a) in der Wirklichkeit Phänomene gibt, die je nach zugrunde geleg-

ter Perspektive anders einzuordnen sind – so können telekommunikative

Technologien, etwa polizeiliche Mailkommunikation, sowohl als eine Kom-

ponente des Sicherheitsdispositivs und der Vernetzung von menschlichen

und nichtmenschlichen Handlungsinstanzen als auch als eine Möglichkeit,

mit den »Partnern« in der Stadt im vertraulichen Kontakt zu bleiben, ge-

sehen werden –, und dass es b) Grenzbereiche gibt, in denen die Logiken

polizeilicher Praxis verbunden sind bzw. miteinander verkoppelt werden –

so kann ein Runder Tisch nicht nur das Forum sein, in dem die Polizei sich

face-to-face mit ihren Partnern im Stadtteil austauscht, sondern auch ein

Ort, an dem sie sich als Staatsmacht geriert, neue Wissensquellen für die

Sicherheitsarchitektur erschließt oder an ihrer institutionellen Legitimität

arbeitet.

Konzeptioneller Rahmen für Fallanalysen

Mit Blick auf die Analyse tatsächlicher polizeilicher Praxis lassen sich noch

einmal überblicksartig einschlägigeAspekte nennen (siehe Tabelle 1). InVor-

griff auf dasMethodenkapitel (I.4) sei an dieser Stelle darauf verwiesen,dass

dieAusführungennichtdenStellenwert eines starrenTheorierahmensbesit-

zen, der dann im Feld getestet würde. Wie Rzadtki (2022) unterstreicht, ist

die Aufarbeitung des Forschungsstandes ein umstrittener Prozess in inter-

pretativer Forschung. Die klassische Grounded Theory verlangt sogar, dass

die Forschenden die relevante Literatur erst dann berücksichtigen,wenn sie

die Daten generiert und analysiert haben.Dieser rein induktive Ansatz wird

jedochmittlerweile als unrealistischund in seiner reinenFormunerwünscht

abgelehnt (Thornberg/Dunne 2019). ImGegensatz dazubetont die konstruk-

tivistische GroundedTheory ausdrücklich die Balance zwischen konzeptio-

neller Ausrichtung und Offenheit für das, was sich aus den Daten ergibt.

Die folgendenAusführungen sindTeil des abduktivenVorgehens,des »back-

and-forth between theory and lived experience« (Kurowska/Bliesemann de

Guevara 2020: 1212), das interpretative Forschung in der Politikwissenschaft

auszeichnet:

»Researchers in interpretivemodesmore commonly begin theirwork in an abductive logic

of inquiry,withpuzzles or a sense of tensionbetweenexpectations andprior observations,

grounded in the research literature and, not atypically, in some prior knowledge of the

study setting« (Yanow/Schwartz-Shea 2014: xviii).
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Polizei …

Staat
– Unterscheidet zwischen Freunden und Feinden des Staates und

der bestehenden Ordnung bzw. der dominanten gesellschaftli-

chen Sichtweise.

– Bekämpft das Verbrechen und die Gesetzlosigkeit, setzt Recht

durch.

– Räumt auf, zeigt Härte, greift durch.

– Bannt das Chaos, in letzter Instanz mit allen Mitteln.

– Beansprucht Autorität, möglichst ohne Diskussion.

– Bildet eine Phalanx mit anderen staatlichen Instanzen, sodass

der Staat mit aller Konsequenz handelt.

– Erhofft sich von der Politik eindeutige Entscheidungen und vor

allem weitreichende Kompetenzen.

– Hält sich aus dem gesellschaftlichen und politischen »Gewim-

mel« heraus.

Institution
– Verkörpert allgemeingültige bzw. gesellschaftlich verbreitete

Werte oder behauptet dies zumindest.

– Grenzt sich als eigenständig von anderen Organisationen ab

und kommuniziert ihre Sichtweise in die Umwelt.

– Gibt sich modern, tolerant, kosmopolitisch, bürgernah etc. und

sendet entsprechende Signale aus.

– Thematisiert sich, reformiert sich, arbeitet an sich selbst.

– Gibt historische und aktuelle Gutachten und Forschung in Auf-

trag.

– Versteht sich als Vorbild oder Vorreiter für gesellschaftliche Ver-

besserungen, Unterstützer und Partner derer, die für die gute

Gesellschaft eintreten.

– Hält sich ans Recht, behandelt ihr Gegenüber korrekt, professio-

nalisiert sich durch rechtliche Schulung, Antidiskriminierungs-

fortbildung etc.

– Bildet aber faktische Organisationskultur aus, die mit den pro-

klamiertenWerten nicht immer übereinstimmen (»Cop Cultu-

re«).

– Wird durch diese von außen nicht durchdringbare Identität

geprägt.

– Leugnet entsprechend, dass sie dunkle Seiten aufweist.
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Gouvernementali-

tät – Baut auf technische Informationssysteme, Statistiken, komple-

xe Modelle undmathematische Berechnungen.

– Sieht Polizeiarbeit als Frage von Professionalität (Kompetenzen,

Techniken, Ausrüstung,Wissen) und Diskursmacht (Rationali-

sierung der Ängste, Forderung besserer Ausstattung).

– Versucht durch Beobachtung und Überwachung an die dunklen

Bereiche heranzukommen, allerdings nur innerhalb des Rah-

mens eines Interesses am erfolgreichen »Polizieren« (Produkti-

on entsprechender Zahlen und Statistiken).

– Konstruiert Kategorien von Gruppen,modelliert Netzwerke des

Verbrechens und der Verbrechensbekämpfung und berechnet

Wahrscheinlichkeiten ihres Verhaltens bzw. von Effekten.

– Managt und erzieht durch Subjektivierungs- und Anreizmecha-

nismen riskante Gruppen.

– Versteht sich als Teil eines weitreichenden Sicherheitsdispo-

sitivs, stimmt sich auf Impulse ab und bildet entsprechende

Routinen aus.

– Unterscheidet zwischen subjektiver und objektiver Sicherheit,

will aber zu beidem beitragen und Sicherheit im Diskurs defi-

nieren.

Governance
– Sieht sich als Teil einer (Stadt-)Gesellschaft mit vielfältigen Ak-

teuren und Formen der Selbstorganisation.

– Berät und definiert Sicherheitsprobleme und Lösungsstrategien

mit anderen sozialen Akteuren.

– Kooperiert, klärt auf, lernt, wirbt um Vertrauen und versucht zu

verstehen.

– Versteht »Sicherheit« als »gesamtgesellschaftliche Aufgabe«, die

es »gemeinsam anzugehen« geht, und »Prävention« als Arbeit

an kriminalitätsvermeidenden sozialen Rahmenbedingungen.

– Versucht, in der Stadtgesellschaft sichtbar zu sein, um an ge-

sellschaftlicher Kommunikation teilzunehmen und für Akteure

ansprechbar zu sein.

– Eignet sich soziale Tätigkeitsfelder an (Pädagogik, Sozialarbeit,

Theaterarbeit, Medienarbeit).

– Versucht Autonomie von Kooperationspersonen und Kohärenz

der Polizei vor Ort miteinander zu vermitteln.

Tabelle 1: Ausprägungen der vier Typen in polizeilicher Praxis

Quelle: eigene Darstellung



4. Methoden

Wie in unseren konzeptionellen Vorannahmen bereits deutlich geworden

ist, verortet sich unser Vorhaben erstens in der interpretativen Policy-Ana-

lyse mit ihrem sozialkonstruktivistischen Interesse an der Konstitution von

Wirklichkeit durch Praktiken und Diskurse. Die genutzten Methoden sind

somit nicht hinreichend als »qualitativ« (in Abgrenzung zu »quantitativ«)

benannt. Politikwissenschaftler*innen bewegen sich methodologisch gese-

hen vielmehr in einer dreiseitigenWelt,die aus quantitativ-positivistischen,

qualitativ-positivistischen und qualitativ-interpretativenMethoden besteht

(Yanow 2003; Nullmeier 2019). Für Letztere gilt:

»Any type of data in interpretive research,whether coming from amass survey, the analy-

sis of documents or an ethnographic interview, should be treated as evidence ofmeanings

embedded in action« (Kurowska/Bliesemann de Guevara 2020: 1214).

Die Methode als »Werkzeug« stellt aus dieser Sicht eine irreführende Me-

tapher dar, da sie voraussetzt, dass der*die Forscher*in ein klares Produkt

vor Augen hat, das durch den Einsatz desWerkzeugs hergestellt werden sol-

le. Interpretatives Forschungshandeln entfaltet sich hingegen im Hin- und

Herbewegen zwischen demTheoretischen und dem Empirischen, dem Abs-

trakten und dem Konkreten (ebd.). Zweitens ist die Untersuchung als ein

idiographischer Vergleich verschiedener deutscher Städte angelegt, deren

Auswahl im Folgenden zunächst begründet werden soll.

4.1 Auswahl der Städte

Vor dem Hintergrund unserer interpretativen und zugleich der Policy-

Analyse verpflichteten Forschungshaltung besteht eine wesentliche Aufgabe

darin, Problematisierungen und Praxis in ihrem (historischen, politischen



66 Methoden

und kulturellen) Kontext zu untersuchen (vgl. Schmidt 2000: 165; Loseke

2003: 168; Hajer und Versteeg 2005: 176). Dieser Kontext ist für uns zunächst

die Stadt.

Bereits in seiner klassischen Abhandlung über die Hermeneutik vertrat

Taylor (1971) die Auffassung, dass der Kontext (oder das field of meaning) bei

der Interpretation eine zentrale Rolle spielt. Insbesondere Harold Lasswell,

der als Begründer der Policy Sciences gilt und beispielsweise von Torger-

son (2024) für die interpretative Policy-Analyse beansprucht wird, stellte die

»kontextuelle Orientierung« in denMittelpunkt seines Projekts.

Dabei strebt die interpretative Policy-Analyse keine »Erklärung« von

Praktiken und Diskursen durch den Kontext an (vgl. Ulbert 1997: 11) oder

fasst den Kontext als »unabhängige Variable« bzw. etwas, was möglichst

»konstant gehalten« werden müsste. Stattdessen wird danach gefragt, wie

spezifische Deutungsmuster in einer Gesellschaft oder »interpretativen

Gemeinschaft« –wie hier der Polizei vor Ort – strukturiert oder eingebettet

werden können, während sie zugleich die Gesellschaft selbst strukturieren

(vgl. Hajer 2010). Ein Argument, eine Erzählung oder eine Praktik erge-

ben Sinn im Rahmen einer Gemeinschaft und ihrer dominanten Diskurse

oder eben auch nicht (Fischer 2003: 159): »There are people and interests

behind narratives who bring narratives into the world. But these individ-

uals give birth to narratives only within the confinements of the available

discursive possibilities« (Fischer 2003: viii). Anstatt also den Kontext zu

essenzialisieren, wird er als Handlungsrepertoire (Ulbert 1997) oder selbst

als Diskurs begriffen (Hajer/Versteeg 2005). Äußerungen müssen plausibel

oder überzeugend sein, nicht unbedingt wahr (bzw. Wahrheitskriterien

hängen von sozialen Regeln ab). Dabei ist es der (diskursive) Kontext, der

die Geltungsgrundlage kommunikativen Handelns und damit die Chancen

der Verständigung in modernen demokratischen Gesellschaften sichert. In

eine ähnliche Richtung argumentiert Clarke (2012) als zentrale Autorin der

GroundedTheory im Lichte der interpretativenWende, wenn sie sich gegen

einen Dualismus von Situation und Kontext ausspricht zugunsten eines

umfassenderen Situationsbegriffs.

Zur Analyse, in welcher Weise polizeiliches Handeln gegenüber Ge-

flüchteten eine jeweils besondere Logik im städtischen Kontext annimmt

und dabei in stadtpolitische Strategien und zivilgesellschaftliche Prakti-

ken und Diskurse eingebettet ist, haben wir zunächst je zwei Städte in

drei Bundesländern identifiziert. Die Auswahl der Bundesländer Hessen,

Baden-Württemberg undNiedersachen erfolgte aufgrund bestehender Vor-
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arbeiten im Rahmen verschiedener abgeschlossener Forschungsprojekte

sowie in erster Linie vor dem Hintergrund – unterstellter – privilegierter

Feldzugänge über die Landespolizeien sowie aufgrund der Präsenz unserer

Hochschulstandorte.

»Polizei ist Ländersache« (Frevel/Groß 2008: 67), dementsprechend

unterschiedlich ist der jeweils landespolizeiliche Kontext in den drei Bun-

desländern, dessen lokalspezifische Ausdeutung im Rahmen des Projektes

untersucht werden soll: In Baden-Württemberg gibt es beispielsweise seit

2018 im Innenministerium den Sonderstab »Gefährliche Ausländer«, in

Niedersachsen erwarteten wir zu Projektstart eine Politisierung durch das

neue Polizeigesetz, wie es auch in anderen Bundesländern die polizeilichen

Eingriffsmöglichkeiten erweitert hat (vgl. Kretschmann 2019). Zugleich ist

bekannt, dass es eine »polizeipraktische Ausgestaltung des Rechts« gibt,

so der Untertitel eines Sammelbandes (Hunold/Ruch 2020), die, so unsere

Prämisse, durch den städtischen Kontext geprägt ist.

Für die drei Bundesländer wurden je zwei Städte ausgesucht, im einzel-

nen Mannheim und Karlsruhe, Darmstadt und Kassel sowie Braunschweig

und Osnabrück. Sie zeichneten sich dadurch aus, dass sie einen guten Feld-

zugang versprachen und entweder einen landesweiten Anlaufpunkt für die

Unterbringung von Geflüchteten darstellten und/oder durch eine Migrati-

onsvorgeschichte ein potenzieller Ankunftsort für (anerkannte) Geflüchtete

sind (»Arrival Cities« nach Saunders 2013).

Braunschweig und Karlsruhe (mit Außenstelle in Mannheim) verfügten

über eine Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA oder LAB in Niedersach-

sen) nach Paragraph 22 Asylgesetz, die jeweils auch einer Außenstelle

des Bundesamtes für Migration und Geflüchtete (BAMF) zugeordnet ist.

Geflüchtete Personen halten sich hier während der Bearbeitung ihres Asyl-

antrags auf, verlassen die Städte aber potenziell nach Annahme des Antrags

bzw. maximal sechs Monaten, da diese Standorte von der langfristigen

Aufnahme anerkannter Asylberechtigter ausgenommen sind. Dabei war

aus der Forschung bekannt, »dass […] die Einrichtung großer Sammelun-

terkünfte Konflikte im Lagerinneren und Vorurteile vor Ort weiter schüren«

(Schader u.a. 2018: 97). Es stand zu erwarten, dass die Polizei in diesen

Kontexten insbesondere als Mittlerin in Erscheinung tritt. Anders stellt sich

die Situation in Darmstadt, Kassel, Mannheim und Osnabrück dar: Diese

Städte beherbergen zwar sogenannte bedarfsorientierte Erstaufnahmeein-

richtungenbzw.Außenstellen,nehmenaber darüber hinausAsylberechtigte

nach Königsteiner Schlüssel auf (bzw. konnten dies im Falle Mannheims
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zwischenzeitlich durch ein »LEA-Privileg« vermeiden) und haben eine gro-

ße Zahl schon lange in der Stadt lebender Geflüchteter (und auch darüber

hinaus einen die Stadt prägenden, großen Anteil an Bewohner*innen mit

Migrationshintergrund) vorzuweisen. Zudem haben sie Integrationskon-

zepte mit Bezug zu Geflüchteten erstellt und verstehen sich – gemäß der

auf Webseiten zugänglichen Selbstauskünfte der Städte – als Großstädte

mit Migrationsgeschichte.

Ein Vergleich dieser sechs Städte soll idiographisch beleuchten, inwie-

ferndiePolitikender jeweiligenLandesregierungen imKontext vonStadtge-

sellschaft, lokalerMigrations- und Flüchtlingspolitik undUmgang polizeili-

cher Akteure mit Geflüchteten Eingang in spezifische städtische Praktiken

finden. Ebenso können beobachtete Unterschiede zwischen Städten zu den

jeweiligen Diskursen und überkommenen Akteurskonstellationen sowie lo-

kalen Traditionen imUmgangmitMigrations- und Flüchtlingsfragen in Be-

ziehung gesetzt werden. Es handelt sich somit um einen Vergleich, der dar-

auf zielt, die untersuchten Fälle durch eine »individualisierende« (Tilly 1984:

81) bzw. »kulturalistische« (Hantrais 1999: 95) Logik zu erfassen.

4.2 Datenerhebung und -auswertung

Die Datengenerierung erfolgte für jede unserer sechs Fallstädte in drei Ar-

beitspaketen, die im Folgenden vorgestellt werden. In einem ersten Schritt

wurden Daten zur Rekonstruktion der Deutungen und Interpretationen

lokal- und fluchtspezifischer Herausforderungen durch die Polizei in den

ausgewählten Fallstädten generiert. Die Materialerhebung erfolgte für alle

Fälle analog und möglichst synchron. Im Rahmen einer Dokumentenanaly-

se wurde zunächst für alle Untersuchungsstädte für den Referenzzeitraum

2014 bis 2019 ein Dokumentenkorpus erhoben, das die in Polizeiveröffent-

lichungen identifizierten fluchtspezifischen Herausforderungen umfasst.

Einbezogen wurden unterschiedliche Textformen wie Presseerklärungen,

Twitter-Einträge sowie Internetangebote, wie sie in unseren Städten von

der Polizei im Zuge der gestiegenen Fluchtzuwanderung erarbeitet wur-

den. Da in einem interpretativen Verständnis auch Zahlen und Statistiken

als Bedeutungsquelle gelesen und nach den Strukturmustern der Katego-

rienbildung befragt werden (Yanow 2007: 407), fallen auch die Erhebung

und Auswertung von Kriminalitätsstatistiken in dieses Arbeitspaket, wenn

beispielsweise das Merkmal »Flüchtlingsstatus« nach 2015 als neues Dis-
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tinktionsmerkmal der Statistiken aufgenommen wurde. In Anlehnung an

Carol Bacchi (2009), wonach Policy-Dokumente geronnene Problematisie-

rungen enthalten, interessierten uns im Kontext dieses Arbeitsschrittes

auch jüngere Policy-Veränderungen, die wie etwa einige neue Landespo-

lizeigesetze mit der »abstrakten Gefährdungslage« an die ältere Figur des

ausländischen »Gefährders« explizit und implizit auf Geflüchtete als Be-

gründung der Veränderung des polizeilichen Aufgabenzuschnitts abheben

(für eine wissenssoziologische Betrachtung des »Gefährders« siehe bereits

Kretschmann 2017). Der Schwerpunkt lag aber dezidiert auf dem jeweils

städtischenMaterial.

Trotz eines einheitlichen Vorgehens variieren die Umfänge der so erho-

benenMaterialien aufgrund einer sichunterscheidendenKommunikations-

praxisderuntersuchtenPolizeienvorOrt,die losgelöst vomBundeslandauf-

trat.DieZahl der erhobenenPolizeimeldungenundKriminalstatistiken ran-

giert von 74 und 88 in Osnabrück und Darmstadt bis zu 150 in Mannheim

und 203 in Kassel, mit Braunschweig (105) und Karlsruhe (133) im Mittel-

feld.HinzukamenpolizeilicheSocial-Media-undWebseiteneinträge,die im

Umfang, je nach Öffentlichkeitsstrategie der entsprechenden Dienststelle,

ebenfalls unterschiedlich ausfielen.Fernerwurden, falls auffindbar und vor-

handen, weitere Dokumententypen wie polizeiliche Flyer und Poster in das

Korpus aufgenommen, in Braunschweig existiert zudem eine umfangreiche

Buchpublikation, die vom Leiter einer Sonderkommission verfasst wurde

(vgl. Küch 2016, siehe unten).

Neben der Dokumentenanalyse speist sich dieses Modul aus erzählge-

nerierenden Interviews im Polizeikontext, die für die vorliegende Publika-

tion einen besonderen Stellenwert einnehmen. Diese Form der Triangulati-

on dient in einem interpretativen Forschungsdesign wie unserem nicht der

Überprüfung von aus der Dokumentenanalyse gewonnenen »Fakten«, son-

dern soll im Gegenteil die Komplexität und Dichte der Daten erhöhen (vgl.

Schwartz-Shea/Yanow 2012: 84‒89). Die Interviews fanden themenzentriert

und erzählgenerierend statt (Friebertshäuser/Langer 2010; Herz u.a. 2015).

Gegenüber stärker leitfadengestützten Interviews birgt dies den Vorteil, of-

fen für das implizite und expliziteWissen der Interviewten zu sein.Das Pro-

jekt folgt damit demhermeneutischen Strang interpretativer Policy-Analyse

und verortet Bedeutung in den Intentionen, Beweggründen, Überzeugun-

gen oderWünschen der Akteure (Braun 2014: 85).

Währendwir zunächst von vier Polizeiinterviews pro Stadt ausgegangen

waren, entwickelte sich die tatsächliche Zahl je nach Standort sehr eigendy-
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namisch.Da uns die Zugänge zu den Interviewpartner*innen offiziell eröff-

net werden mussten (siehe unten) und sich aus ersten Gesprächen teilwei-

se weitere Gesprächsanlässe im Schneeballprinzip ergaben, führten wir sie-

ben Interviews in Kassel, Darmstadt und Braunschweig, acht in Osnabrück

(mit insgesamt zehn Personen), zehn in Karlsruhe und elf inMannheim.Die

narrativen, teilsmehrstündigen Interviewswurdenmit Polizeibeamt*innen

unterschiedlicher Dienstgrade geführt, vom Streifendienst bis zu leitenden

Beamt*innen im Präsidium, um die polizeiliche Perspektive auf Flucht und

Migration in »ihrer« Stadt zu rekonstruieren. Die Gespräche wurden in der

Regel von zwei Projektbeteiligten als Einzelinterviews geführt, aufgezeich-

net, transkribiert und inMAXQDA eingespeist.

Das zweite Arbeitspaket generierte Daten zur Einbettung fluchtbezo-

gener polizeilicher Praxis in den städtischen Kontext der urban governance

der Migration und Integration. In der Rekonstruktion der lokalspezifischen

Diskursordnung und Akteurskonstellation haben wir unser Korpus um die

lokale Medienberichterstattung sowie weitere stadtpolitische Dokumente

erweitert. Für den Referenzzeitraum 2014 bis 2019 wurden dabei für die

sechs Fallstädte zum einen kommunalpolitische Dokumente zur Aufnahme

Geflüchteter sowie Integrationskonzepte und Ähnliches gesammelt. Ein be-

sonderer Fokus lag hierbei auf Fragen zur Sicherheit und Menschenwürde,

wie sie sich beispielsweise in der Frage nach Unterbringung und Prävention

im Umfeld von Sammelunterkünften, aber auch bezüglich des Schutzes

solcher Unterkünfte niederschlagen.

Im Rahmen einer Medienrecherche in allen Städten wurden mithilfe ei-

ner Stichwortsuche im genannten Zeitraum die jeweiligen Lokalzeitungen

nach fluchtbezogener polizeilicher Praxis und lokalen Integrationsdis-

kursen durchsucht. Die Stichwortsuche erfolgte in den Onlinearchiven der

entsprechendenZeitungen bzw. imFall der Braunschweiger Zeitungmusste

ein Zugang über ein Printarchiv geschaffenwerden.Bei den Tageszeitungen

handelt es sich um folgende Erzeugnisse: die Badischen Neuesten Nachrichten

und derMannheimerMorgen, dieHessischeNiedersächsische Allgemeine und das

Darmstädter Echo sowie die Braunschweiger Zeitung und die Neue Osnabrücker

Zeitung. Falls vorhanden, wurden weitere lokale Medienerzeugnisse wie

etwa in Osnabrück die online verfügbare Hasepost gesammelt. Durch die

zeitlich eingegrenzte Auswahl wurden für Karlsruhe 163 Artikel, 208 zu

Mannheim, 282 zu Osnabrück, 342 Artikel zu Darmstadt, 482 zu Kassel und

526 Zeitungsartikel zu Braunschweig zusammengetragen.
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Als weitereMethode der Datenerhebungwurden in allen Städten erzähl-

generierende Interviews mit nichtpolizeilichen Akteuren geführt, die im

Rahmen der vorliegenden Veröffentlichung ebenfalls einen großen Raum

einnehmen. Um eine Vergleichbarkeit zwischen den bearbeiteten Städten

zu gewährleisten, wurden hier pro Stadt möglichst Akteure mit analogen

Funktionen angesprochen. Zugleich achteten wir darauf, die im Zuge der

lokalen Dokumentenanalyse identifizierten Personen aus Verwaltung, Zi-

vilgesellschaft und Lokalpolitik, die für unser Themenfeld ortsspezifisch

herausstachen, idiographisch erfassen zu können. InMannheimwurden so

vier Interviews, in Karlsruhe, Kassel, Darmstadt fünf Interviews geführt. In

Braunschweig wurden fünf, in Osnabrück sechs Interviews geführt, wobei

in zwei Fällen zwei Personen amGespräch teilnahmen.

Zudem kamen ethnographische Verfahren der teilnehmenden Beob-

achtung (Spittler 2001; Schöne 2005; Oester 2008) zum Einsatz, die durch

Beobachtungsprotokolle und Feldnotizen verschriftlicht wurden. Da Prak-

tiken nur unmittelbar zugänglich vorkommen und Wissen oft implizit

ist, kann die Ethnographie »Bedeutungs- und Relevanzproduktionen im

kulturellen und institutionellen Geschehen« (Negnal 2019) rekonstruieren.

Solche Beobachtungen sind in der Polizeiforschung auch deshalb gängig,

als »talk« und tatsächliches (Kontroll-)Verhalten (»action«) belegtermaßen

auseinanderklaffen können (Bergmann/Jacobsen 2021: 51). Neben verschie-

denen Vertreter*innen der interpretativen Policy-Analyse wie Hulst (2008)

und Yanow (2009) war hier insbesondere Dörte Negnal (2019) für unser

Projekt anschlussfähig: Am Beispiel der polizeilichen Kriminalprävention

zeigt sie auf, wie in routinisierten Handlungsvollzügen Kulturinhalte, Auf-

und Entladungen von Gegenständen in ihren praktischen Vollzügen und

Bedeutungsgenerierungen interpretiert werden können.

Auch diese Datengenerierung erfolgte zwar bezüglich des Umfangs zwi-

schen den Städten vergleichbar, wurde aber ebenso an die Besonderheiten

vor Ort angepasst. In Braunschweig hat eine Projektmitarbeiterin zwei Ta-

ge lang die Sonderkommission ZErm begleitet, in Osnabrück wurde zwei-

tägig die in der Landesaufnahmebehörde angesiedelte Sondereinheit flan-

kiert. Die Polizei Mannheim ermöglichte zwei Mitarbeiterinnen die Hospi-

tation auf einem Innenstadtrevier in einer Nacht von Freitag auf Samstag.

InKarlsruhewurde die Teilnahmeder Polizeipräsidentin bei einer Podiums-

diskussionzumAuftaktder InternationalenWochengegenRassismusbeob-

achtet. Bei der Polizei Darmstadt hat eine Mitarbeiterin eine Nachtschicht

der zivilen Operativen Einheit während eines großen Volksfestes begleitet
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und in Kassel fuhr eineMitarbeiterin eineNachtstreife auf dem Innenstadt-

revier mit. Damit ist zugleich eingeräumt, dass es sich aufgrund der kurzen

Dauer der Aufenthalte im Feld eher um eine ethnographische Flankierung

des ansonsten überwiegend textbasierten Korpus handelt.

Leitfragen von Prainsack und Pot (2021: 95) dienten uns als Vorbereitung

auf die Beobachtungssituationen. Zugleich wurden verschiedene Suchbe-

wegungen, abstrahiert als »WissenundSprache«, »PraktikenundRoutinen«

sowie »Materialität«, aus der Institutionenethnographie erschlossen (vgl.

Waal 2009;Niccolini 2009; Schwartz-Shea/Yanow2009).VonbesondererRe-

levanz waren der Blick auf »Verdichtungsstellen« als Orte und Situationen,

in denen verschiedene Perspektiven aufeinandertreffen und die Polizei mit

anderen Akteuren interagiert, sowie eine Sensibilität für das »Schweigen im

Diskurs«. Gemeint sind Aspekte, die insbesondere in den Polizeiinterviews

unerwähnt geblieben waren.

In einem dritten Arbeitspaket führten wir Gruppendiskussionen mit

lokalen »Realgruppen« (bestehend z.B. aus Mitgliedern von Ratsausschüs-

sen, Präventionsnetzwerken, aber auch aus Mitgliedern lokaler Netzwerke,

Flüchtlingsinitiativen sowie Polizist*innen). Hierdurch wurden in Ergän-

zung zu den geführten Interviews nicht nur Deutungsmuster der Akteure

erhoben, sondern zugleich die Interaktionen und Dynamiken untereinan-

der in den Blick genommen. Impulsfragen speisten sich aus den im Zuge

der Arbeitsmodule 1 und 2 bereits erworbenen Feldkenntnissen, wobei die

Gruppengespräche auchderValidierungder Forschungsergebnisse dienten.

Zum Auftakt einer jeden Gruppendiskussion legten wir den Teilnehmenden

jeweils zwei Fotos aus der lokalen Medienberichterstattung zur sogenann-

ten Flüchtlingskrise vor, die für uns emblematisch für den städtischen

Diskurs standen. Dieses Vorgehen erwies sich als sehr zielführend, da die

Teilnehmenden darüber schnell in ein von uns wenig gelenktes, natürliches

Gespräch einstiegen.Wir gehen davon aus, dass wir damit nicht nur situati-

onsabhängige und interaktionsbedingte Aushandlungsprozesse einfangen

konnten, sondern vielmehr den »konjunktiven Erfahrungsraum« zu rekon-

struieren vermochten, der in der Kommunikation lediglich aktualisiert wird

(vgl. Bohnsack 2021: 115).

Obschonwirmit ähnlichenGruppengrößenproStadt geplanthatten,ge-

staltete sich die Organisation sehr unterschiedlich bzw. es mussten zuwei-

len sehr kurzfristige Absagen in Kauf genommenwerden. Die Zahl der Teil-

nehmenden amGruppengesprächmit der Dauer von etwa anderthalb Stun-

den pro Stadt differierte daher von vier Teilnehmenden inKassel undMann-
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heim, fünf in Darmstadt, sieben in Osnabrück und zehn Personen in Karls-

ruhe und Braunschweig. Die Gruppengespräche wurden aufgezeichnet und

das Audiomaterial transkribiert.

Die Kodierung unserer generiertenDaten aus Interviews,Dokumenten-

und Medienanalyse und Gruppendiskussion erfolgte über die Software

MAXQDA. Das Programm dient der inhaltlichen Gliederung des Materials,

dem leichteren Wiederfinden von Textstellen und ermöglicht verschiedene

selektive Suchvorgänge beispielsweise nach Begriffsvorkommen oder ge-

meinsam auftretenden Codes. Die theoriegeleiteten Codes speisten sich zu

Beginn der Auswertung aus den Untersuchungsdimensionen einer Narra-

tiv- und Frameanalyse. In Anlehnung an die der Policy-Analyse immanenten

Vorstellung von Politik als gesellschaftlich verbindliche Lösung von Proble-

men fragen beide nach den strukturierenden Eigenschaften des Diskurses.

Neben der Konstruktion von Kausalität und der Zuschreibung bestimmter

Rollen an verschiedene Akteursgruppen gehört die explizite oder implizite

Herstellung einer zeitlichen Abfolge zur wesentlichen Eigenschaft eines

Narrativs (vgl. Fischer/Gottweis 2012: 12). Die Kraft der Narrative besteht

darin, verschiedene Elemente, Ereignisse oder Personen erzählerisch zu

verknüpfen und beispielsweise durch die Benennung einer Problemursa-

che nur ein begrenztes Set an Handlungsvorgaben plausibel erscheinen zu

lassen (Gadinger u.a. 2014: 25). In Anlehnung an Deborah Stones »Causal

Stories« (1989) und das Kodierschema einer Critical-Frame-Analyse nach

Verloo und Lombardo (2007) greift dieMAXQDA-Struktur die Dimensionen

»Diagnose« und »Prognose« des Problems, Rollenzuschreibungen (»Aktan-

ten«) und Erzählgenres auf und wurde im weiteren Verlauf am Material

weiterentwickelt.

Während diese ersten Codes eine in der interpretativen Forschung eta-

blierte Praxis zur Vorstrukturierung des Materials darstellen, wurde die

Datenauswertung im Projektverlauf abduktiv weiterentwickelt. Die Aus-

wertungsdimensionen, die auch die Struktur unserer Fallstudienkapitel

durchziehen, umfassen dabei unter anderem die bereits genannten Pro-

blemwahrnehmungen sowie die Beschreibungen des städtischen Raums

und die Verortung der Geflüchteten darin. Aus der Literatur ist bekannt,

dass Polizei differenziell handelt und dementsprechend auch auf ihr Ge-

genüber reagiert (Loick 2018: 18). Während bestimmte Personen je nach

Situation und Ort etwa als »Gefahr« für die öffentliche Sicherheit und

Ordnung wahrgenommen werden, werden andere als unschuldig sowie

schützenswert eingeordnet. Diese Muster treten auch in unserem Kor-
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pus zutage und werden als weiterer Code erfasst. Zudem umfassen die

Codes polizeiliche Organisationskulturen und Selbstverständnisse sowie

Netzwerke, in denen Polizei vor Ort agiert.

4.3 Feldzugang

Die interpretative Methodenliteratur beschreibt den Weg in die Organisa-

tion, auch jenseits der Polizeiforschung, »als Überschreitung einer häufig

gut gesicherten Grenze« (Froschauer/Lueger 2024: 95). Dass gerade »der

wissenschaftliche Zugang zum Feld Polizei insbesondere für externe Poli-

zeiforscher*innen, also solche, die nicht an Verwaltungs- oder Polizeihoch-

schulen forschen, nicht selten problematisch« ausfällt, ist seit Längerem

bekannt (Praunsmändel u.a. 2022: 303, zu Forschungszugängen auch Ja-

cobsen/Bergmann 2022; Kemme/Taefi 2022; zu den dabei entstehenden

Missverständnissen siehe Zurawski 2023: 19). Dies ist insbesondere in den

letzten Jahren auch durch eine Reihe von Anfragen in Landesparlamenten

beleuchtet worden. Ebenso hat sich bereits in der Vergangenheit deut-

lich gezeigt, dass sich Polizei nicht grundsätzlich dem wissenschaftlichen

Zugang von außen verschließt, sondern immer wieder auch Fürspre-

cher*innen in Innenministerien und der Polizei selbst Türen öffnen, selbst

für sozialwissenschaftliche Projekte, die es, so ein Befund, im Vergleich

zu rechtswissenschaftlichen oder eher technischen Fragestellungen dabei

schwerer haben (Praunsmändel u.a. 2022: 304). Wie von Geugjes und Te-

rizakis (2022) bereits andernorts analysiert, war uns von Anbeginn klar,

dass in einer stark hierarchisch strukturierten Organisation wie der Polizei

die Zustimmung von »ganz oben« erforderlich war. In diesem Fall bezog

sich dieses »ganz oben« nicht auf die Ebene der Polizeipräsident*innen,

sondern auf die der Innenministerien der Länder, an die wir in Hessen und

Niedersachsen trotz unserer Verbindung zur Hessischen Hochschule der

Polizei (HöMS) verwiesen wurden, als wir um Kooperation für unsere Stu-

die baten. Nach wiederholten Nachfragen seitens der Ministerien über den

Forschungszweck erhielten wir nach einem knappen halben Jahr schließlich

die erforderlichen Genehmigungen. Diese Erfahrung lässt die Frage auf-

kommen, ob die zögerliche Bereitschaft der Polizei zur Zusammenarbeit

mit Forschung eher ein politisches als ein polizeiliches Problem ist (ebd.).

Die Erfahrungen in Baden-Württemberg waren völlig anders gelagert.

In unserer ersten Fallstadt Mannheim genügten eine Vermittlungsperson



Methoden 75

und zwei vorbereitende Gespräche, um vom damaligen Polizeipräsidenten

eine Liste mit potenziellen Interviewpartner*innen aus seinem Präsidium

zu erhalten. Diese Liste wurde entsprechend unseren Wünschen erweitert

(Einblick in die Prävention, Polizist*innen von sogenannten »Brennpunkt-

revieren« etc.) und die Koordination der Interviews mit den einzelnen Per-

sonen verlief reibungslos und zeigte Offenheit und Interesse. In Mannheim

führten wir innerhalb weniger Wochen nach dem ersten Kontakt mehr In-

terviews durch als erwartet. Der Polizeivizepräsident in der zweiten baden-

württembergischen Fallstadt Karlsruhe kontaktierte uns dann und sicher-

te die Unterstützung des Präsidiums für unser Projekt zu, noch bevor wir

offiziell um Unterstützung baten. Auch hier konnten wir die ersten Inter-

views zügig durchführen. Offenbar hatte es eine Kommunikation zwischen

Mannheim und Karlsruhe bezüglich unserer Studie gegeben (Geugjes/Teri-

zakis 2024a).

Endlich im Feld angekommen, konnten wir uns nach unserer Wahr-

nehmung in allen Fallstädten relativ frei bewegen. Zum Zeitpunkt der

Projektbewilligung waren Skandale um rechte Chatgruppen verschiedener

Landespolizeien, Vorwürfe des racial profiling, eine transnationale Debatte

umPolizeigewalt und die Ablehnung einer Studie zu Polizeirassismus durch

das Bundesinnenministerium medial allgegenwärtig. Obschon unsere For-

schungsfrage eine andere war, hatten wir zunächst befürchtet, dass unsere

polizeilichen Interviewpartner*innenmitVerschlossenheit oder sozialerEr-

wünschtheit auf unser Gespräch reagieren würden. Stattdessen hatten wir

den Eindruck, dass sich alle Interviewpartner*innen mit großer Offenheit

auf unser Forschungsanliegen einließen, sich trotz wiederholt kolportierter

hoher Arbeitsbelastung viel, teilweise sehr viel Zeit für unser Interview

nahmen und vereinzelt den Eindruck erweckten, das Gespräch als ein will-

kommenes Ventil zu nutzen. Auch späteren Kontaktaufnahmen, etwa zur

Planung der teilnehmenden Beobachtung oder der Gruppendiskussionen,

begegnete die jeweilige Polizei vor Ort überwiegend mit großer Koopera-

tionsbereitschaft. Die polizeilichen Interviewpartner*innen wurden zwar

für uns ausgesucht und unterlagen somit einer gewissen Steuerung »von

oben«. Dabei schienen jedoch durchaus unser Forschungsinteresse aus-

schlaggebend gewesen zu sein sowie das Bemühen, verschiedene Bereiche

der Polizei abzudecken, die laut Binnenperspektive gerade auch für die

Hochphase der Fluchtzuwanderung um 2015 sprechfähig waren.
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4.4 Selbstreflexion

Aus der Polizeiforschung ist bekannt, dass Polizist*innen oftmals ein

Erzählmonopol zukommt, das davon herrührt, dass »police are often the

first actors with official status to respond to scenes of conflict and the ones

who can effectively structure both what is happening and what has hap-

pened« (Bielejewski 2023: 134; bei Hall 1978: 164 ist die Rede vom »primary

definer«). Auch unser Projekt geht von der Annahme aus, dass im Zuge

eines versicherheitlichendenDiskurses umFluchtmigration der Polizei eine

erhebliche Deutungsmacht zukommt und die Polizei über ihren engeren

Aufgabenbereich hinaus in eine Sprecherrolle versetzt wird. Dennoch teilen

wir die Einschätzung von Beek u.a. (2023), wonach die sehr diversen Prak-

tiken, Diskurse und Deutungen der Polizei in der externen, qualitativen

Forschung über die Polizei schon aufgrund habitueller Berührungsängste

selten in denBlick geraten.Durch die Interviewsmit den Polizist*innen und

der Erhebung des Polizeimaterials im Zuge der Dokumentenanalyse haben

wir nach unserer Einschätzung ein belastbares Korpus zur Rekonstruktion

der polizeilichen Interpretationen und Konstruktionsleistungen generiert.

Obschon es aus einer interpretativen Forschungshaltung nicht darum geht,

Deutungsleistungen zu entlarven, hat sich durch unsere Methodentrian-

gulation in Form von Gruppendiskussionen und Medienanalyse gezeigt,

dass einige Themen in den Polizeiinterviews in den Hintergrund gerieten,

die sich dann beispielsweise in den Gruppendiskussionen bahnbrachen.

Bei diesen Blindflecken ging es etwa um die Frage, ob die Stadt ein Pro-

blem mit rechtsextremen Protesten habe, die sich auch gegen die Ankunft

Geflüchteter richteten.

Durch unsere Methoden der Datenerhebung sind zudem sehr viel stär-

ker die Interpretationen von und das Sprechen über fluchtbedingte Diver-

sität in den Fokus geraten, wohingegen die Praktiken eher eine nachrangi-

ge Rolle spielen. Damit verbunden ist der Umstand, dass wir den Blickwin-

kel und die Erfahrungen der Geflüchteten bewusst ausgespart haben. Sie zu

würdigen und angemessen zu analysieren, erfordert aus unserer Sicht ei-

ne besondere Herangehensweise, die im Rahmen unseres Projekts nicht zu

leisten war. Die Erfahrungen mit rassistischen Differenzierungen (Keitzel

2024) und eine Rekonstruktion des Sicherheitsverständnisses von Geflüch-

teten sind gleichwohl Gegenstand individueller Dissertationen (vgl. Jantzer

2024), die mit unserem Projekt verbunden sind, sowieThema eines Kapitels

(III.5).



II
Fallstudien





1. ÜbergreifendeMotive

Beim Ansprechen des Themas Fluchtmigration stellen viele polizeiliche In-

terviewpartner*innen bereits von sich aus die Verbindung zur sogenannten

»Flüchtlingskrise« 2015 und folgend her bzw. schildern auf entsprechende

explizite Frage ausführlich ihre Sichtweise. Der Gesprächsanlass bringt die

Polizist*innen dazu, in einerWeise über die aus den diesbezüglichen Erfah-

rungen resultierenden Konsequenzen für ihre polizeiliche Arbeit zu spre-

chen, die sich in den Fallstädten gleicht. Außerdem sind im Material Nar-

rative undWissensbestände zumThemaGeflüchtete und Integration zu fin-

den,die ebenfalls in allen Fallstädtengenanntwerden.Diese übergreifenden

Deutungsmuster sollen im Folgenden vorgestellt und anhand vonMaterial-

stellen anschaulich gemacht werden. In den Kapiteln zu den einzelnen Fall-

städten wird diese Darstellung vorausgesetzt und der Fokus entsprechend

auf die spezifisch lokale Färbung der übergreifenden Motive bzw. auf wei-

tere Deutungsmuster gelegt. Außerdemwerden diese übergreifenden Deu-

tungsmuster auch im dritten Teil dieses Buches aufgegriffen, vertieft und

reflektiert.

Eine erste übergreifend geteilte Erzählung ist die eines mit der Lage 2015

verbundenen beunruhigenden Kontrollverlusts. Dieser hat weniger mit der

Wahrnehmung eines Zusammenbruchs der Ordnung als solcher zu tun als

mit dem Umstand, dass Geflüchtete nicht korrekt registriert worden seien,

dadurch eine systematische Erfassung des Aufenthaltsortes bzw. der Iden-

tität nicht gegeben war, woraus künftige Gefahren (bis hin zu Terrorismus)

und materielle Schäden (vor allem Ausnutzen von Unterstützungsleistun-

gen) resultieren. Dies berührte insofern den direkten Aufgabenkreis der

Polizei, als die Aufgabe der Identitätssicherung zu dieser Zeit überwiegend

beim BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) und der Polizei

lag, während erst mit der Fluchtmigration aus der Ukraine nach 2022 diese
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Aufgabe regelmäßig auf die Ausländerbehörden überging (Schlee u.a. 2023:

15). Ein erheblicher Teil geflüchteter Personen hätte sich vor dem Hinter-

grund der fluchtbedingten Verwaltungsüberforderung nicht oder mehrfach

registrieren lassen. Für die Verhinderung von Mehrfachregistrierungen

wäre laut Polizei eine systematische Dokumentation von Fingerabdrücken

erforderlich gewesen, dies sei jedoch nicht erfolgt. Die drastische Formu-

lierung lautet, dass hier ein »Behördenversagen« vorgelegen habe (Pol OS,

Interview 1, September 2021), die milde, dass es zwar richtig gewesen sei,

dass »die Humanität […] erste Priorität hatte«, dabei »aber elementare

Grundregeln unseres Einwanderungsmanagements außen vor gelassen

worden [sind]« (PolMA, Interview 5, Juni 2021). In jedem Fall habe dies dazu

geführt, dass die aus Sicht der Polizei zentrale Frage nicht mehr zuverlässig

beantwortet werden kann: »Wer kommt eigentlich zu uns? Und wie können

wir sicherstellen, dass keine Verbrecher […] die Flucht nutzen, um hier bei

uns unterzukommen?« (GS OS, Juni 2023). Auch Terrorismusgefahr könne

nicht ausgeschlossen werden,wenn nicht klar sei, wer ins Land komme und

wo die Person sich aufhalte (Pol MA, Interview 4, Juni 2021). Es habe dafür

die Tür geöffnet, dass Asylbewerber*innen unter gefälschten Identitäten

mehrere Straftaten begingen (TB BS, März 2023) oder durch Mehrfach-

registrierung den Sozialstaat ausnutzten (Pol OS, Interview 8, Dezember

2021). Bereits die Kommunikation falle schwer, wenn man nicht wisse,

»wen hat man da tatsächlich vor sich« (Pol DA, Interview 3, Oktober 2021).

Diese Erzählung eines Ordnungsverlustes ist dabei vor allem eine Kritik

am semiprofessionellen Agieren anderer staatlicher Behörden und kein

Generalverdacht gegenüber den Geflüchteten.

Ein hiermit nicht selten inVerbindung gebrachtes zweites übergreifendes

Motiv ist das vonderPolizeials einer letztenOrdnungsinstanz gerade inSituatio-

nen des Zusammenbruchs allgemeiner staatlicher Strukturen. Bereits un-

ter Normalbedingungen gelte: »Die Polizei ist halt immer die letzte Instanz,

wenn man nicht mehr weiß. […] Dann rufen die Leute bei uns an« (ebd.).

Während andere Behörden in der Flüchtlingskrise irgendwann in den Feier-

abend gegangen seien und die Probleme liegen gelassen hätten, sei die Poli-

zei nochdagewesenundhabeweggeräumt,wasunbearbeitet gebliebenwar.

In denWorten eines*r Braunschweiger Polizist*in: »Also daswar eine völlige

Überforderung aller staatlichen Strukturen. Das konnte gar nicht funktio-

nieren. […]Wie bei ganz vielenThemen,wenn keinermehrweiterweiß,wird

die Polizei gerufen. Als letzte behördliche Einrichtung« (Pol BS, Interview 2,

Oktober 2021).
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Währenddiese besondere Stellung polizeilicherseits durchaus als identi-

tätsstiftend angenommenwird, zeigt sich die Kehrseite als »letzter Staat im

Staate« in einem drittenMotiv. Nicht nur die Infrastrukturen waren aus der

Sicht der Polizei überlastet, es ergab sich auch eine gravierende Überlastung

desPersonals in FormvonMehrarbeit bzw.AuflösunggeregelterArbeitszeiten

und-routinenunddamit einhergehenderFolgen.WenigerdieFluchtzuwan-

derung an sich, so der Tenor, als der in einer ohnehin schon angespannten

Personalsituation entstehendeMehraufwand war ein großes Problem: »Wir

habenalsPolizei keinProblemmitdiesenFlüchtlingen […].Nur ist es so,dass

eine Menge Arbeit damit einhergegangen ist. […]. Insgesamt ist unsere Ar-

beitsbelastung sowieso über die Jahre gestiegen.Abseits diesesThemas« (Pol

OS, Interview 5, Oktober 2021). Andere betonen stärker den Kontrast zu der

Zeit davor: Man habe »ja lange in einer Komfortzone gelebt« und habe sich

»plötzlich von heute aufmorgen in einer Panikzone« wiedergefunden« – ei-

ne Zeit, die auch als »die chaotische Phase« innerhalb der Polizei erinnert

werde (Pol KS, Interview 7, Dezember 2021). Man sei »gerade in den Abend-

und Nachtstunden überrannt« worden, und das »zusätzlich zu der eigent-

lichen Arbeit, das hat uns tatsächlich manchmal schon an die Grenzen ge-

bracht« (GS MA, Juli 2023). Auf Routinen konnte teils nicht zurückgegriffen

werden: »Der Geflüchtete kam irgendwie zum Nachtdienst, um acht, neun

Uhr abends. Aber ich war morgens um fünf erst fertig. Ich habe den ganzen

Nachtdienst eigentlich nur diesen Fall bearbeitet. Da war gar nichts routi-

niert, ich hatte noch gar nicht gewusst, wie man das macht« (Pol MA, Inter-

view 7, Juni 2021).

Auch wenn die Geflüchteten nicht »als solche« für dieses Chaos verant-

wortlich gemacht werden, liegt die Sonderbelastung für die Polizei auch in

der Natur der Sache: »Also als die Flüchtlingswellen kamen, hat es schon viel

ausgemacht, weil man jeden im Prinzip einmal festnehmen musste wegen

dem illegalen Aufenthalt« (Pol DA, Interview 5, Oktober 2021). Der beklagte

»Papierkram«, so macht ein*e interviewte*r Beamt*in deutlich, resultierte

zu einemwesentlichen Teil daraus, dass in den allermeisten Fällen nicht nur

ein Asylantrag, sondern ebenso eine Anzeige wegen illegaler Einwanderung

habe aufgesetzt werden müssen. Denn »alle, die hier ankommen sind und

›Asyl‹ sagen, sind rein faktisch ohne Visum eingereist« (Pol DA, Interview

7, November 2021). Dies stelle einen Straftatbestand dar, der von der Poli-

zei angezeigt werden müsse, auch wenn die Verfolgung dieses Delikts im

Laufe des Asylverfahrens eingestellt werde. Hierbei handele es sich um ei-

nen »stundenlangen Aufwand« (ebd.). Fluchttatbestände führen in Verbin-
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dungmit dem Legalitätsprinzip also zur Notwendigkeit polizeilichenMehr-

aufwands. Dies gilt auch für die Verwendung organisationeller Ressourcen:

»Es gab dann Organisationseinheiten, die sich nur mit dem Ausländerrecht befasst hat-

ten, die dann entsprechend auch verstärkt werden mussten. Die dann woanders her ihr

Personal bekommen haben. Also da war erstmal viel Unruhe in der Polizei, bis das in ir-

gendeiner Richtung einen gefestigten Weg gefunden hat« (Pol DA, Interview 3, Oktober

2021).

Ein viertes übergreifendes Motiv besteht in der Konfliktträchtigkeit der Un-

terkünfte. Weitgehende Einigkeit besteht darin, dass die unterbringungs-

bedingten Probleme insofern nicht spezifisch für Geflüchtete sind, als es

immer, »wenn viele Leute auf engem Raum untergebracht sind« (Pol OS,

Interview 5, Oktober 2021), Probleme gebe und die Polizei etwas zu tun

habe. Die etwas ausführlichere Schilderung – »wenn zu viele Leute auf ei-

nemHaufen […] aus verschiedenen Ethnien und verschiedenen Religionen«

zusammenlebten (Pol OS, Interview 1, September 2021) – rekurriert dann

doch stärker auf fluchtspezifische Umstände, wenn sie auch wieder auf

allgemeinmenschliche Zusammenhänge verweist (»immer, wenn…«):

»[D]a ist es Wurst, ob sie Asylant sind oder nicht. Da sind sie und ich genauso aggressiv,

wenn man über Wochen und Monate hinweg mit irgendwelchen fremden Menschen zu-

sammengepfercht, die ich nicht kenne,mit denen ich keine Beziehung habe, die vielleicht

noch eine andere Sprache sprechen« (Pol MA, Interview 8, Juni 2021).

Oft seien zudem die Verweilzeiten in den Flüchtlingsunterkünften »sehr,

sehr lange, bis entweder entschieden ist, dass sie abgeschoben werden oder

eben demAsylantrag stattgegebenwird und dann zumBeispiel eine Berufs-

aufnahme gewährleistet werden kann, eine Ausbildung gestartet werden

kann oder sonst irgendwas« (Pol KS, Interview 1, Juli 2021).

Übergreifend wird jedenfalls berichtet, dass es immer wieder Einsätze

gegebenhabe,bei denenoft »Körperverletzungsdelikte« (PolOS, Interview5,

Oktober 2021) im Mittelpunkt gestanden hätten, etwa aufgrund von »Strei-

tigkeiten zwischen zwei Gruppen unterschiedlicherNationalitäten […] wäh-

rend der Essensausgabe« (PolM OS, 10.09.2015). Im Zuge des Anwachsens

der Zahl vonGeflüchteten 2015 und derHäufigkeiten von Einsätzen sind Po-

lizeibeamt*innen direkt zum Einsatz auf den Geländen der Erstaufnahme-

einrichtungen abgestellt worden und bekamen so aus eigenem Erlebenmit,

dass die Einrichtungen »mehr als voll« gewesen sind, sodass »Zelte aufge-

stellt« wurden, »[d]ie Menschen […] auf dem Flur schlafen« mussten und

»die Kapazität um 50 Prozent […] überschritten war« (Pol OS, Interview 8,
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Dezember 2021; ähnlich Pol OS, Interview 3, September 2021). Die Situation

sei »hochemotional« gewesen, mit »viele[n] Leute[n], die teilweise bewaff-

net [sind] […], dementsprechend ist das gar keine Einsatzlage mehr, die ein

Streifendienst bewältigen kann« (Pol OS, Interview 2, September 2021). So

heißt es gar: »Ich bin so froh, dass ich nicht dabei war.Mir wäre da auch der

Kackstift gegangen, um das mal ganz platt zu sagen« (Pol KA, Interview 7,

Juli 2021).

Gegenüber großen Unterkünften, die noch dazu meist überfüllt wa-

ren, halten interviewte Polizeiakteure die dezentrale Unterbringung von

Geflüchteten für vorzugswürdig, da Letztere bessere Integrationsperspek-

tiven und weniger Kriminalität mit sich bringe – und somit auch weniger

polizeiliche Kapazitäten binde. Eine dezentrale Unterbringung fördere

vor allem die Möglichkeit einer Kommunikation in Richtung Stadtpolitik

und Anwohnerschaft. Für Braunschweig etwa wird lobend erwähnt, dass

die kommunalverwalteten Flüchtlingsunterkünfte, anders als die durch

das Land Niedersachsen verwaltete Erstaufnahmeeinrichtung, »in [die]

Stadtgebiete integriert« worden seien, ein Konzept, das »im Gegensatz zu

manch anderen Städten« stehe und »absolut förderlich« (Pol BS, Interview

7, Dezember 2021) sei. Zudem sei »[d]ie Stadt […] auch auf dieWünsche der

Politik […] eingegangen« (BS, Interview 5, Juni 2022). Die Devise lautete:

»Sperrt die Leute nicht ein! Macht offene Wohnstandorte, die frei zugäng-

lich sind! Dadurch ist auch ein Austausch mit den Anwohnern möglich«

(ebd.). Die Polizei begrüßt diese Dezentralisierung auch deswegen, da es

zur »Entzerrung [von] intra- und interethischen Konflikten geführt« habe

(Pol BS, Interview 3, Oktober 2021). Das Wohnstandortkonzept trage also

zur Integration von Geflüchteten in die Stadtgesellschaft bei (GS BS, Juni

2023).

Das fünfte übergreifende Motiv dreht sich um die schwierige Kommunika-

tionmit Geflüchteten. Regelmäßig wird diese aufmangelnde Sprachkenntnis-

se zurückgeführt – deutsche (und englische) Sprachkenntnisse auf der Seite

der Geflüchteten, aber auch begrenzte Ressourcen für Dolmetschungen auf

Seiten der Polizei. Gerade in den angespannten Situationen, die oben be-

schrieben wurden, zeigt sich dieses Problem: »Du hast ja, gerade wenn es

nachts ist, keine Dolmetscher parat« (Pol MA, Interview 3, Juni 2021). Der

Bedarf anDolmetscher*innenwird als exorbitant eingeschätzt.AuchdieBe-

lehrungsformulare wurden aufgrund akuter Bedarfe in verschiedene Spra-

chen übersetzt, was als aufwendig beschrieben wird. Die Polizei bekräftigt

damit zum einen, dass sie sich als »kommunikativ« agierende Instanz ver-
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steht. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie verhandelt – vielmehr sei »die

schärfste Waffe […] das Wort« (Pol KA, Interview 1, Juli 2021). Zum ande-

ren entsteht eine Verunsicherung, wo Kommunikation an Grenzen stößt.

Wenn die Polizei auf Menschen trifft, die über keine oder nur mangelhafte

Deutschkenntnisse verfügen, ist es für sie erstens schwieriger,die vorliegen-

de Problematik zu erfragen, und zweitens, das polizeiliche Gegenüber an-

zusprechen, beispielsweise um Anweisungen zu geben, die eine möglicher-

weise konflikthafte Lage auflösen könnten. Ebenso kann es passieren, dass

Situationen viel dramatischer erscheinen, als sie real sind, sodass »viel Lärm

um nichts« entsteht. Zudem wird betont, dass mangelnde Sprachkenntnis-

se unter Geflüchteten undMigrant*innen auch dazu führten, dass »man [..]

sich halt auch nicht richtig informieren« könne, zum Beispiel darüber, »wie

halt eine Stadt auch strukturiert ist. Wie die politischen Strukturen eigent-

lich sind, wie auch Entscheidungen getroffen werden.Wer wofür zuständig

ist« (Pol DA, Interview 6,Oktober 2021),was zu demEindruck führen könne,

dassmancheEntscheidungenausWillkür entstehenoderdiePolizeimanche

Dinge (eigen)mächtig entscheiden kann.

Zu den sprachlichen Barrieren kommt, so das sechste übergreifende Mo-

tiv, die Sorge um einmangelndes Vertrauen in deutsche Polizei aufgrund schlechter

Erfahrungen in Herkunfts- und Transitländern hinzu. Das Verhältnis zwischen

deutscher Polizei und Geflüchteten wird aufgrund dieses Umstands als be-

lastet antizipiert, könne aber durch vertrauensbildende Maßnahmen auch

verbessert werden (Pol KA, Interview 1, Juli 2021; KA, Interview 4, August

2022; KA, Interview 5,August 2022).DenGeflüchtetenmüssenähergebracht

werden, dass der Polizei in Deutschland vertraut werden könne. Ein*e Poli-

zist*in berichtet, dass Geflüchtete die Polizei in ihremHeimatland mit kör-

perlicherGewalt verbindenwürden. InAbgrenzungdazu erzählt er*sie,dass

Gewalt »bei uns […] definitiv keine Rolle spielt, Ausnahme ist bei der An-

wendung unmittelbaren Zwangs, […]mit entsprechender Rechtsgrundlage«

(Pol KA, Interview 1, Juli 2021).Die Geflüchteten hätten »in anderen Ländern

wohl die Erfahrung gemacht, dassman da vielleicht zuerstmal hinlangt und

dann anschließend redet«,weshalb »zuerstmal gelerntwerdenmusste, dass

ich halt auch zur Polizei gehen kann, wenn ich ein Problem habe« (ebd.).

Es herrscht also eine gewisse Sensibilität und ein Verständnis, warum die

Geflüchteten der Polizei so misstrauisch begegnen; zugleich wird nicht in

Erwägung gezogen, dass es möglicherweise nicht an den Geflüchteten bzw.

den Verhältnissen, aus denen sie kommen, liegen könnte, dass sie Angst vor

der deutschen Polizei haben.
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DienegativenErfahrungenmitdenSicherheitskräften indenHerkunfts-

oder Durchreiseländern führten laut Polizei aber nicht nur dazu, dass Ge-

flüchtete oder Migrant*innenmit Angst oder Distanz auf die deutsche Poli-

zei reagierten.Gerade inBezugauf jüngereMenschenaus Ländernmit einer

autoritäreren Staatsgewalt wurde uns berichtet, dass sie die deutsche Poli-

zei »nicht so ernst« nehmen würden, »weil die Polizei sie halt nicht schla-

gen darf. Weil die Polizei sie halt auch nicht willkürlich in die Zelle bringt.

Und von mir aus dort auch zwei Nächte verhungern lassen darf. Das haben

die halt auch irgendwie sehr schnell erfahren« (Pol DA, Interview 6,Oktober

2021). Darin liegt das siebte übergreifende Motiv, jenes eines mangelnden Re-

spekts vor der Polizei. Die Diagnose steht nicht nur in einer interessanten Ver-

bindung zum vorherigen Motiv des mangelnden Vertrauens aufgrund ne-

gativer Vorerfahrungen. So ließe sich vermuten, dass angesichts der Erfah-

rungenmit einer autoritären Polizei der Respekt eher zu unqualifiziert aus-

fällt. Außerdem drohen vertrauensbildende Maßnahmen bei einer respekt-

losen Zielgruppe ins Leere zu gehen. Dieses Dilemma scheint sich aus poli-

zeilicher Sicht jedoch nicht darzustellen, da zugleich sehr deutlich zwischen

den guten geflüchteten Familien, deren Vertrauen gesucht wird, und ande-

ren, stadtspezifisch sehr unterschiedlich konturierten Problemgruppen dif-

ferenziert wird. Bei Letzteren wird Respektlosigkeit mit höherer Kriminali-

tät und zumeist einem fehlenden Asylanspruch in Verbindung gebracht.

Der mangelnde Respekt wird indes an den in den Herkunftsgesellschaf-

ten internalisierten Werten sowie dem Zusammenbruch von Erwartungen

festgemacht: Geprägt von einer autoritär-patriarchalen Kultur, erscheint

die deutsche Polizei den Geflüchteten (nach Wahrnehmung Ersterer wohl-

gemerkt) als zu »weich«, weil sie redet, statt zuzuschlagen, oder weil sie

Frauen als Rollenträgerinnen einsetzt. ImKontaktmit Zugewanderten habe

man erfahren, dass »Polizei […] für die nichts« und ihnen der Polizeikontakt

»ziemlich scheißegal« sei (Pol BS, Interview 4, Oktober 2021). Sie hätten die

Einstellung, dass »der deutsche Staat […] nichts« gegen sie unternehmen

könne (ebd.). Hier spielt das Kommunikationsproblem (fünftes Motiv) mit

hinein. Denn das polizeiliche Gegenüber versteht eben auch nicht die Logik

der »Eskalationsstufen«, sodass es »manchmal schon schwierig [war], wenn

man das Gefühl hatte, man musste die ein oder andere Eskalationsstufe

überspringen, um überhaupt noch die polizeiliche Maßnahme da durch-

führen zu können. […] Wenn ich nicht weiß, warum verhält er sich jetzt so,

wie er sich verhält, und kann das kommunikativ nicht lösen, was will ich

denn da nochmachen?« (Pol KS, Interview 1, Juli 2021).
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Die Situation verschärfe sich im Kontakt mit weiblichen Polizistinnen,

wenn das migrantische Gegenüber sich etwa weigere, mit Frauen auch nur

zu reden (Pol BS, Interview 6,Dezember 2021, siehe auch III.4). Generell ha-

be es »eine Frau, eine Polizeibeamtin, […] schwer, überhaupt ernst genom-

men zu werden in diesen Kreisen« (BS, Interview 6, Juni 2022). Die Polizei

versucht dem beispielsweise dadurch entgegenzutreten, dass Maßnahmen

am besten jeweils von »Männlein und Weiblein« durchgeführt werden soll-

ten »damit man weiß, die Frau steht auf dem gleichen Podest wie der Mann

oder auf dem gleichen Sockel wie der Mann« (Pol KA, Interview 8, Oktober

2021). Probleme in Schwimmbädern interpretiert ein Polizist dahingehend,

dass Schwimmbäder für diemännlichenGeflüchtetenwie ein »Bordell in ih-

ren Ländern« seien, Frauenmit wenig Bekleidung für diese Gruppe »gleich-

bedeutend mit ›die kann man auch antatschen oder so, weil, wenn die so

liegt, dann hat die kein Recht, im Grunde genommen‹« (Pol MA, Interview

2, Mai 2021). Das Patriarchat wird also bei den ›anderen‹ verortet und pro-

blematisiert.

Das Motiv des mangelnden Respekts ist zugleich eines, das sich in den

Polizeiinterviews immer wieder in verallgemeinernder Weise findet, etwa in

Verbindung mit einer wahrgenommenen »Verrohung in der Gesellschaft«,

die sich dann symptomatisch wieder in »der Schriftlage, in den Beleidi-

gungen oder in den Widerstandsanzeigen«, die bei der Polizei eingingen,

bemerkbar mache (Pol BS, Interview 3, Oktober 2021). Ankunftsgesellschaft

und Geflüchtete spitzen diese Situation also gleichermaßen zu, möglicher-

weise hätten Letztere sogar einen »schlechten Einfluss« auf Erstere. Durch

die beiden Topoi – Durchsetzungsschwierigkeiten weiblicher Kolleginnen

und eine allgemein gewachsene Renitenz – verschwimmen in unseren

Interviews Deutungen von fluchtbedingter Diversität mit eher generellen

Beobachtungen eines gesellschaftlichen und organisationalen Wandels.

Fluchtmigration ist zwar der von uns gesetzte Gesprächsimpuls in den

Polizeiinterviews, dessen Bearbeitung erfolgt aber im Kontext sehr viel

weiterer, berufsfeldspezifischer Interpretationen.

In Verbindung mit dem zuvor genannten Deutungsmuster steht als

siebtes Motiv die Problematisierung junger Männer. Diese gelten allgemein

und spezifisch unter den Geflüchteten als besondere Problemgruppe. Das

Konfliktpotenzial verdichtet sich in der Figur des »allein reisenden jungen

Mannes«, insbesondere in dem unbegleiteten Minderjährigen, der inner-

halb der Gruppen der Geflüchteten den unproblematischen »integrierten

Familien« gegenübergestellt wird, während »Frauen« primär als Opfer in
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Erscheinung treten. Im Einklang mit dem Narrativ des »Patriarchats der

anderen« thematisieren viele der Polizist*innen einen Sexismus bei jungen

Männern mit Flucht- oder auch Migrationsgeschichte, den sie durch »die«

Kultur,mit der sie aufgewachsen seien, in sich aufgenommenhätten.Neben

solchen homogenisierenden Einschätzungen finden sich in den Interviews

aber auch eher rationalistische Erklärungen, die etwa darauf abstellen,

dass es gerade für diese alleinstehenden, jungen, männlichen Geflüchteten

viele Gelegenheitsstrukturen gebe, in die Kriminalität abzurutschen, vor

allem in die Drogenkriminalität. Die organisierte Kriminalität mache sich

die in dieser Gruppe verbreitete Langeweile und Perspektivlosigkeit durch

(erzwungene) Untätigkeit bewusst zunutze. Hinzu kommen psychische

Belastung oder Traumata als Erklärung dafür, warum junge männliche

Geflüchtete zum häufigen polizeilichen Gegenüber werden. Schließlich

wird mit Jugendlichkeit als grundmenschlichem Motiv argumentiert: »Das

ist nicht, weil sie Flüchtlinge sind, sondern einfach, weil sie Jugendliche

sind. Respektlosigkeit, ein großesMaul,man probiert auszutesten,wie weit

kann ich gehen« (Pol KS, Interview 3, Juli 2021). In der Altersgruppe, egal ob

Deutsche oderNichtdeutsche, stecke generell »kriminelle Energie«– freilich

sind junge, alleinstehende Männer innerhalb der Gruppe der Geflüchteten

überproportional vertreten –, »das heißt, der kriminogene Pool von 18-

bis 28-Jährigen ist […] dort dominant vorhanden« (Pol KA, Interview 7, Juli

2021). Und in Verbindung mit Motiv vier, der Konfliktträchtigkeit der Unter-

künfte, ergibt sich, dass die jungenMänner »amAnfang in wirklich prekären

Unterkunftssituationen waren, weil einfach so viele kamen«, sodass »man

ja kriminologisch sich trefflich darüber streiten [kann], was da Ursache

und Wirkung ist« (Pol KA, Interview 3, Juli 2021). Bei allem Verständnis für

die jungen Männer lässt sich gleichwohl sagen, dass es den Polizist*innen

beispielsweise deutlich schwerer fällt, wenn Familien abgeschoben werden

sollen,alswenndiesmit allein reisendenMännerngeschieht.Sowird immer

wieder und oft ausführlich von der verstörenden Erfahrung derMitwirkung

bei der Abschiebung von Familien berichtet. Berechtigte Abschiebungen be-

treffen aus Sicht der interviewten Polizeibeamt*innen vor allem Straftäter,

die Delikte wie »Drogenhandel, Diebstahl, Körperverletzung, gefährliche

Körperverletzung« begangen haben (Pol OS, Interview 2, September 2021) –

und hier handelt es sich oft umMänner ohne eigene Familie inDeutschland.

Ein achtes übergreifendes Motiv findet sich in der Thematisierung von

Drogenkriminalität als Bezugsproblem. Seitens der Polizei wird Drogenkrimi-

nalität immer wiedermit Geflüchteten bzw. Asylbewerber*innen (freilich in
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der Regel Männer, siehe oben) in Verbindung gebracht. Diese dominierten

den »Drogenhandel an gewissen Örtlichkeiten« (ebd.) und riefen so ein Un-

sicherheitsgefühl vor allem bei Frauen hervor und schüfen »Angsträume«

in der Stadt (Pol OS, Interview 6, Dezember 2021). Meist wird hier in ver-

schiedenenVariationen (arabischer Raum,Subsahara-Region,Gambia u.a.)

die afrikanische, mitunter auch arabische Herkunft der Delinquenten be-

tont. Indes heißt es auch, dass an einem Hotspot wie dem Schlossgarten

in Osnabrück »jede Nationalität« vertreten sei (Pol OS, Interview 8, Dezem-

ber 2021). Auch wenn manche interviewte Polizeibeamt*innen versichern,

dass sie die Drogenproblematik »nie an irgendwelchen Nationalitäten oder

Ethnien festmachenwollen«, seienderartigeOrte »unheimlichauffällig« (GS

KS, Juli 2023).AuchdieAufnahmeeinrichtungen (sieheoben)warenvonDro-

genproblemen betroffen. Dort seien mitunter Drogendealer ein- und aus-

gegangen,wie ein*e Sozialarbeiter*in berichtet (OS, Interview 3, September

2022). Der Verweis auf das gravierender gewordene Drogenproblem hat in-

des eine Kehrseite: Drogen sind für die Polizei nicht nur Problem, sondern

auch Lösung, zumindest solange sie illegal sind. Denn die Fahndung nach

Drogen (an bestimmten Orten) ist für die Polizei eine relativ zuverlässige

Vorgehensweise für die erfolgreiche »Ermittlung« von Straftaten im Sinne

der »Holkriminalität« (also jener Kriminalität, die erst durch aktives Tunder

Polizei überhaupt verfolgt wird):

»Wenn wir, ich sage mal, nichts anderes finden, dann gehen wir auf Drogendealer. Weil

die findetman immer.Das ist tatsächlich so.Man hat ein paar Örtlichkeiten und, ich sage

mal, da steht man vielleicht höchstens 15 Minuten und dann hat man schon die Auswahl

zwischen mindestens zwei Drogendealern und sagt, gucken jetzt mal nach dem oder wir

gucken jetzt mal nach dem« (Pol DA, Interview 5, Oktober 2021).

Die Herkunft dient hier als Raster:

»Bei uns sind es die Gambianer [sic], von denenmanweiß, die haben da ein Drogenzirkel

oder so etwas. Und dann weiß man, wenn ich einen von denen kontrolliere, dann ist die

Wahrscheinlichkeiten relativ hoch, dass ich etwas finde« (ebd.).

Ein neuntes und letztes übergreifendes Motiv ist das der abnehmenden

subjektiven Sicherheit im Gefolge angestiegener Fluchtmigration und der

Geschehnisse im Jahr 2015. Die Polizei nimmt also wahr, dass das Sicher-

heitsgefühl in der Gesellschaft gesunken ist, und führt dies u.a. auf die

Angst vor »dem Fremden« zurück: Allein durch die Anwesenheit vonNeuzu-

gewanderten im öffentlichen Raum wird die vermeintliche Angst demnach

ausgelöst – also nicht unbedingt durch eine tatsächliche Veränderung von
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Bedrohungslagen. Im Gegenteil wird in allen Städten immer wieder darauf

verwiesen, dass die »objektive Sicherheit« hoch sei. In den Polizeilichen

Kriminalstatistiken finden sich entsprechend Kernbotschaften wie: »Die

Menschen in unserer Region sind statistisch immer weniger direkt von

Kriminalität betroffen« (PKS OS 2018). Mitteilungen wie diese lassen sich

in der Öffentlichkeitsarbeit der Polizeidirektion Osnabrück häufig lesen.

Evidenzbasiert wird betont, dass die Kriminalitätsbelastung imDirektions-

bereichOsnabrück »weit unter demLandesdurchschnitt« liege –worin auch

eine Lokalisierung vonWissen (mittels Vergleich) gesehen werden kann. Als

»[w]eitere Indikatoren für eine sichere Region« macht der Polizeipräsident

»die Abnahme bei den Gewaltdelikten, Rohheitsdelikten sowie bei der Stra-

ßenkriminalität« aus (PolMOS, 17.02.2016).Dennoch sei »trotz der positiven

Zahlen […] das Sicherheitsgefühl der Menschen« ein anderes. Die Bevölke-

rung würde sich unsicher fühlen, wofür es rein faktisch keinen Grund gebe.

DieseWahrnehmungwird auch in den anderen Städten geteilt. »[W]enn der

Bürger so fühlt«, heißt es etwa in Karlsruhe, »dann müssen wir etwas tun«

– was in diesem Fall bedeutete, »Bürgerversammlungen an bestimmten

Örtlichkeiten« durchzuführen (Pol KA, Interview 8, Oktober), bei denenmit

»objektiven Fakten« (Pol KA, Interview 1, Juli 2021) widerlegt werden konnte,

dass es unsicherer geworden sei, sowie falsche Darstellungen in Hinblick

auf Straftaten von Geflüchteten »dementier[t]« (ebd.) werden konnten,

und überhaupt »überall, wo wir gerufen werden, präventiv mit Vorträgen

und mit Aktionen hinzu[zu]kommen« (Pol KA, Interview 8, Oktober 2021).

Folglich sieht sich die Polizei in einer komplexen Vermittlungsfunktion:

Die Öffentlichkeit »aufzuklären«, aber ihre Ängste »ernst zu nehmen«;

»Panikmache« zu bekämpfen, aber die eigene Bedeutung als Garant für

die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht infrage zu stellen oder sich

dem Vorwurf der politisch korrekten Verschleierung auszusetzen. Zudem

gibt es eben auch in allen Städten durchaus polizeiliche Wahrnehmungen

einer auch objektiv gewachsenen Unsicherheit (siehe auch oben zur »Ver-

rohungs«-Diagnose). Selbst in einer von den Interviewten eher als betulich

eingeschätzten Stadt wie Karlsruhe äußert so ein*e Polizeibeamt*in:

»Ich erinnere mich einfach an die Anfangszeiten, wenn ich die täglichen Lageberichte

morgens beimKaffee gelesenhabe: Raub auf Straße.Dannhast dudas ganz genaugelesen

[…]. Und heute überliest man das.Das gehtmir so und vielen anderen Kollegen auch,weil

es einfach Alltag geworden ist. […] Aus polizeilicher Sicht, finde ich die Stadt dann nicht

mehr so sicher, wie sie vielleicht vor zehn oder fünfzehn Jahren war« (Pol KA, Interview 5,

Juli 2021).





2. Baden-Württemberg

2.1 Mannheim

»Also das war Wahnsinn, was man hier erleben durfte an Ereignissen, die irgendwann in

den Geschichtsbüchern stehen.Undman hat dannwirklichmit den anderen Verantwort-

lichen an einem Regler drehen dürfen und das hat Bedeutung gehabt, also im wahrsten

Sinne des Wortes. […], dass eben jeden Abend von München Züge gekommen sind mit

1.000 bis 1.200 Flüchtlingen, die zu verteilen waren. Und da haben wir draußen gestan-

den mit der Stadt, mit mobilem Ärztezelt und Empfangszelt und Dolmetscher und alles

hin und her. Da waren da erst 20, 30 Busse gestanden, dann sind die verteilt worden bei

uns in Mannheim, ins Saarland, nach Rheinland-Pfalz und nach Hessen« (Pol MA, Inter-

view 1,Mai 2021).

DieStadtMannheimdiente vonSeptember 2015 bisMärz 2016 als sogenann-

tes Drehkreuz für aus Süden ankommende Geflüchtete (PKS MA, 2016: 34).

Damals kamen laut einer*s interviewtenPolizist*in täglich »1.000 bis 1.200«

Personenmit demZug inMannheiman (PolMA, Interview 2,Mai 2021).Vie-

le der Ankommenden wurden mit Bussen in die angrenzenden Bundeslän-

derweitergeleitet und inLandeserstaufnahmeeinrichtungendesLandesBa-

den-Württemberggefahren,darunter auch indie inMannheimangesiedelte

Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in der Pyramiden-/Industriestraße

oder in die Bedarfserstaufnahmeeinrichtungen (BEA) auf den ehemaligen

US-amerikanischenMilitärflächen Franklin, Spinelli undHammonds.Ende

2015 bestand eine zwischen demRegierungspräsidiumundder Stadt ausge-

handelte »Zielmarke« (DS MA, 21.10.2015) von 12.000 in Mannheim unter-

zubringenden Geflüchteten. Die LEA Pyramiden-/Industriestraße bestand

von 2014 bis August 2020, als sie aufgrund vonSanierungsarbeiten geschlos-

sen wurde, und war fürmaximal 750 Personen ausgelegt. Die BEAs konnten

kurzfristig bis zu 12.000 Geflüchtete unterbringen.
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ImEingangszitat beschreibtder*die interviewtePolizist*indas »[M]ana-

gen« der Ausnahmesituation als historischenMoment (Pol MA, Interview 1,

Mai 2021). DaMannheim einen vom Land Baden-Württemberg betriebenen

LEA-Standort beherbergte,war die Stadt durch das sogenannte »LEA-Privi-

leg« von der Zuweisung von Geflüchteten nach dem Königsteiner Schlüssel

befreit ‒ und damit auch von der langfristigen Unterbringung von Ge-

flüchteten. Für die Akteure vor Ort, darunter maßgeblich die Mannheimer

Polizei, bedeutete die Bewältigung der Ankommenden undDurchreisenden

also insbesondere eine kurzzeitige organisatorische Herausforderung. Ge-

radezu euphorisch berichten die Interviewten rückblickend davon, dass der

Höhepunkt der damaligen Fluchtzuwanderung durch gemeinsames Anpa-

cken bewältigt worden sei. Für vieleMannheimer*innen sei das erfolgreiche

Managen dieses Ausnahmezustands eine prägende Erfahrung gewesen.

DieAnkommenden seien laut den Interviewtendamals auf einewillkom-

men heißende und bereits von Vielfalt geprägte Stadt getroffen. Viele er-

innern sich daran, dass sich die Mannheimer*innen insbesondere zu den

Anfangszeiten engagierten und die Ankommenden mit offenen Armen be-

grüßten (Pol MA, Interview 5, Juni 2021).Mit Geflüchteten habe es keine Be-

rührungsängste gegeben, daman auf bereits vorhandeneKompetenzen und

bestehendes Wissen in Bezug auf den Umgang mit Menschen mit Migrati-

onsgeschichte zurückgreifen konnte.Dies scheint einKerndesMannheimer

Selbstverständnisses zu sein: Man versteht sich als Stadt mit einer diversen

Bevölkerung,mit vielen Kulturen, die weitestgehend friedlich zusammenle-

ben. Gleichzeitig sieht sich Mannheim als eine Arbeiterstadt, eine pragma-

tische Stadt, dieHerausforderungen anpackt.Daraus folgt,worüber sich al-

le Interviewten einig sind: Mannheim ist besonders. Mannheim ist anders.

Und das ist gut so. An dieses Bild schließt das Selbstverständnis der Mann-

heimer Polizei weitestgehend an.

In den Erzählungen über die Stadt wird deutlich, dass Menschen mit

diversenMigrationsbiographien schon seit Langem einen festen und selbst-

verständlichen Bestandteil der Mannheimer Stadtbevölkerung bilden und

die Identität der Stadt maßgeblich mitprägen. Darüber hinaus wird oft

angeführt, dass es aufgrund des bereits hohen Anteils an Personen mit

Migrationshintergrund (2015: 43,6 Prozent)1 für Neuankommende leichter

sei, in Mannheim anzukommen und Fuß zu fassen, da Diversität bereits

zum Stadtbild gehört. Zugleich gingen laut den interviewten Polizist*innen

1 https://web2.mannheim.de/statistikatlas/, Zugriff: 08.05.2024.

https://web2.mannheim.de/statistikatlas/
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und den nichtpolizeilichen Interviewtenmit einer vonMigration geprägten

Bevölkerung spezifische Herausforderungen einher wie etwa komplexe

Problemlagen in Zusammenhang mit Integration, erhöhter Handlungs-

und Einsatzbedarf in überbelegten Flüchtlingsunterkünften oder Ängste

der alteingesessen Bevölkerung.

Die Mannheimer Polizei stellt sich selbst als bürgernahe Polizei dar, die

sich stets eng am (stadt)gesellschaftlichen Geschehen bewegt. Es herrsche

eine große Nähe zur Stadtbevölkerung, gute Einbindung in die Stadtpoli-

tik und vertrauensvolle Gesprächskultur mit gesellschaftlichen Gruppen. In

den Polizeiinterviews wird deutlich, dass sich die Polizist*innen –wie auch

die Mannheimer Bevölkerung insgesamt – stark mit der Stadt Mannheim

und deren Eigenheiten identifizieren.Mitunter ergeben sich daraus freilich

auch auffällige Formen eines wohlwollenden Paternalismus und repressiver

Jovialität.

2.1.1 Problemwahrnehmungen

»Die Flüchtlingskrise an sich, 2015, die war ausmeinemEmpfinden auf diese ersten sechs

Monate begrenzt, wo einfach die Prozesse nicht eingeschliffen waren. Es waren plötzlich

viele Leute da. Es war eher so eine humanitäre Katastrophe. Leute standen am Bahnhof.

Sie hatten kaumAusweisdokumente dabei […]. Es war auch eine gewisse Rechtsunsicher-

heit am Anfang da. Was mache ich, wenn jemand, der kein Dokument dabeihat, sagt, er

kommt hier her oder da her. So richtig Kriminalitätmitgeschwappt ist nach unseremVer-

ständnis gar nicht so« (Pol MA, Interview 10, Juni 2021).

In derWahrnehmung der interviewten Polizist*innen war eine ansatzweise

krisenhafte Situation in Bezug auf die Fluchtmigration in Mannheim nur

von kurzer Dauer. Es sei insbesondere die Anfangszeit gewesen, als es zu-

nächst kaum klare Abläufe sowie Unwissen darüber gab, wie beispielsweise

mit Personen ohne Ausweisdokumente umzugehen sei. In den Mannhei-

mer Interviews ergab sich der Eindruck, dass zu keinem Zeitpunkt infrage

stand, dass die Fluchtzuwanderung sowohl aus polizeilicher als auch aus

gesellschaftlicher Perspektive zu bewältigen war (u.a. ebd.). Nach dieser

Hochphase seien insbesondere in gesellschaftlichen Debatten vorgebrachte

Befürchtungen bezüglich steigender Kriminalität nicht eingetreten. Ins-

gesamt wird die Intensität des Jahres 2015 betont, die damit verbundene

Erfahrung des Sichbewährens sowie sich dadurch ergebende kollektive

Lerneffekte. Die allgemeinen Problemwahrnehmungen (siehe II.1) wer-
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den auch in Mannheim thematisiert, aber dies zumeist mit einer deutlich

entdramatisierenden Akzentuierung.

Organisatorische Herausforderung – »Drehkreuz«

Die interviewten Mannheimer Polizist*innen nennen in Bezug auf die so-

genannte »Flüchtlingskrise« vor allem organisatorischeHerausforderungen

für die Polizei. Der Fokus liegt auf der Bewältigung der hohen Zahlen anGe-

flüchteten. Dies spiegelt sich auch in anderen Bereichen der Stadt wider. So

heißt es imOktober 2015 imMannheimerMorgen beispielsweise: »Schon über

10.000Menschen durch das alte Postgelände amHauptbahnhof geschleust«

(MM,07.10.2015 [2]).DieBerichtederPolizist*innenweisenvordiesemHin-

tergrund einen lösungsorientierten Fokus auf, der sich zunächst durch das

Motiv des gemeinsamen Anpackens mit der Stadtverwaltung und -politik

im Rahmen einer »Taskforce« äußert (Pol MA, Interview 1, Mai 2021). Tau-

sende Menschen kamen in die Stadt und es galt, die Organisation der Ver-

sorgung und der Verteilung auf die Erstaufnahmeeinrichtungen sicherzu-

stellen. Diese Situation wird von den Polizist*innen selten im starken Sin-

ne problematisiert, sondern vielmehr als organisatorischeHerausforderung

beschrieben, die durchaus nicht nur negativ gesehen wird. Ein*e Polizist*in

erzählt mit einem gewissen Stolz:

»Es galt für die Menschen Obdach und Versorgung zu gewährleisten. Da spielt natürlich

die Blaulichtfamilie eine große Rolle. Die Feuerwehr hat dann Notunterkünfte zur Ver-

fügung gestellt, das hat man schnell gemanagt […]. Und die Polizei hat sich auch in den

Helferstrukturen eingesetzt« (Pol MA, Interview 5, Juni 2021).

Die Polizei Mannheim sah sich in der Bewältigung der hohen Zahl an

Geflüchteten als zentrale Instanz, die schnell zur Stelle und handlungs-

fähig war. Denn das Handeln in Krisen- und Ausnahmesituationen sei

ihr alltägliches Geschäft (Pol MA, Interview 4, Juni 2021). Insbesondere

zu Beginn dieser Hochphasen seien mitunter langwierige bürokratische

Hürden übersprungen worden (Pol MA, Interview 5, Juni 2021). Auch dieses

kurzzeitige Wegfallen von »Bürokratismus« bewerteten die interviewten

Polizist*innen (Pol MA, Interview 1, Mai 2021) als positiv. In den Interviews

verdichtet sich das Bild, dass die Mannheimer Polizei sich als stets nah am

(stadt)gesellschaftlichen Geschehen, pragmatisch und anpackend versteht.

Die interviewten Polizist*innen problematisieren dennoch wie auch in

anderen Städten die Arbeitsbelastung, die bereits vor 2015 hoch gewesen
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und durch die Fluchtzuwanderung nochmals gestiegen sei. Das Besondere

in Mannheim war, dass dort pro (Nacht-)Schicht 12‒50 Polizist*innen aus

dem normalen Schichtdienst der Mannheimer Reviere für die Organisation

und Verteilung der Geflüchteten bereitgestellt worden seien. Zudem seien

bereits pensionierte Polizist*innen »angesprochen«worden, ob sie »auf Zeit

für das Regierungspräsidium arbeiten möchten« (Pol MA, Interview 7, Juni

2021).

Sammelunterkünfte: Überbelegung, Konflikte undDrogenhandel

Wie inallenStädtenmit zentralenundgroßenFlüchtlingsunterkünftenwer-

den auch inMannheimdie vollen bis überbelegten Sammelunterkünfte pro-

blematisiert. Die LEA in Mannheim fällt im Vergleich zu unseren anderen

Fallstädten durch ihre große Kapazität auf. In Nebensätzen wird erwähnt,

dass inMannheimoffiziell von 16.000 untergebrachtenGeflüchteten die Re-

de war, aber eigentlich bis zu 25.000 Personen untergebracht worden seien

(Pol MA, Interview 1,Mai 2021).

Den Problemen, die in allen Städten benannt werden,wie etwa ein nied-

riger Lebensstandard, beengtesWohnenmitwenig Privatsphäre unddaraus

entstehendeKonflikte (siehe II.1)wurde inMannheimauf verschiedeneWei-

sen begegnet. Zum einen wurde in der größten Unterkunft mit 9.000 Plät-

zen, demBenjamin-Franklin-Village, eine dauerhafte Polizeiwachemit acht

Beamten »aus demregulärenDienst« eingerichtet (MM,26.01.2016 [3]).Die-

seWache sei insofern »wie ein normales Polizeirevier« für die Bewohnenden

der Unterkunft zuständig gewesen, als dass sie Strafanzeigen gegen die Be-

wohnenden bearbeitete als auch ansprechbarwar,wenn diese ihrerseits Op-

fer einer Straftat geworden seien, so ein*e Polizist*in (Pol MA, Interview 4,

Juni 2021). Zudem seien die Polizist*innen aktiv geworden,wenn es Konflik-

te vorOrt gab, bei denen der Sicherheitsdienst Unterstützung gebraucht ha-

be (ebd.). Anzumerken ist hier, dass »normale« Reviere zwar durchaus einen

Ortsbezug haben, jedoch nicht gesammelt alle Straftaten und Ordnungs-

widrigkeiten der Bewohnenden des Revierbezirks bearbeiten, wie es in der

Wache in der Flüchtlingsunterkunft der Fall war.

Zum anderen sei die Einsatztaktik bei Konflikten in den Unterkünf-

ten angepasst worden. Gemäß den Aussagen der befragten Polizist*innen

umfasste dies eine Aufstockung des Personals, eine engere Kooperation

mit dem örtlichen Sicherheitsdienst und eine Aufstockung der Schutz-

ausrüstung für den Streifendienst. Darüber hinaus sei »interkulturelle
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Kompetenz« wichtig, die freilich, wie im Interview betont wird, bei der

Polizei in Mannheim »kein neues Thema« sei (Pol MA, Interview 4, Juni

2021).

In Mannheim wird in besonderer Weise ein, wie es heißt, »gewerbsmä-

ßig[er]« Handel mit Rauschgift (PolM MA, 22.05.2015) in Flüchtlingsunter-

künften als Problem identifiziert. Dem von der Polizei als Problem identifi-

zierten Drogenhandel insbesondere in der LEA Pyramiden-/Industriestra-

ße in der Neckarstadt-West wurde repressiv und öffentlichkeitswirksam

mit bundeslandweiten Durchsuchungen in verschiedenen Unterkünften

begegnet (u.a. PolMMA, 22.05.2015E). Letztendlich plädieren alle der inter-

viewten Polizist*innen für dezentrale und kleinere Unterbringungen, denn

in diesen gäbe es seltener Probleme. Auch als die Unterkünfte in Mannheim

im Laufe der Zeit leerer wurden, seien entsprechend weniger Konflikte

aufgetreten, zu denen die Polizei anrückenmusste.

Kritisiert wird auch die politische Entscheidung, die LEA in der Pyrami-

den-/Industriestraße inderNeckarstadt-West einzurichten,einemStadtteil

mit, wie es heißt, »viele[n] soziale[n] Probleme[n]« (Pol MA, Interview 5, Ju-

ni 2021) in einem »absoluten Brennpunktrevier« (Pol MA, Interview 8, Juni

2021). Ein*e Polizist*in resümiert, die Bürgerperspektive einnehmend:

»Natürlich, wenn man kurz sein Polizeidasein ausschaltet, dann hat man sich schon ein

wenig gewundert. Also wenn ich eh so Problemstadtviertel habe. Ich nenne es jetzt mal

so, Problemstadtviertel, wie die Neckarstadt. Wie kann es dann sein, dass ich hier noch

eine Erstaufnahmestelle reinmache? Und ein UMA-Wohnheim? Wie kann das alles sein?

Warum setze ich noch mehr Probleme in diese Viertel rein, wo ich eh viele habe? Und ich

finde,das ist schoneinbisschenStadtpolitik.DahättedieStadt auchmal anders reagieren

können« (Pol MA, Interview 3, Juni 2021).

Neckarstadt-West und EU-Osterweiterung II 2007

Obschon in den Interviews explizit nach Fluchtmigration gefragt wird,

werden häufiger die Migration im Kontext der EU-Osterweiterung und

ihre Folgen für die sozialen Zustände im Stadtteil Neckarstadt-West pro-

blematisiert (u. a. Pol MA, Interview 8, Juni 2021). Die Neckarstadt-West

ist ein urban geprägter, innenstadtnaher Stadtteil, dessen Bevölkerung im

Jahr 2022 zu knapp 80% einen »Migrationshintergrund« aufweist.2 Ein*e

Polizist*in nennt den Stadtteil eine »sehr schwierige Kiste« (Pol MA, In-

2 https://web2.mannheim.de/statistikatlas/pdf/02_neckarstadt-west.pdf, Zugriff: 09.05.2024.

https://web2.mannheim.de/statistikatlas/pdf/02_neckarstadt-west.pdf
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terview 2, Mai 2021). Identifiziert werden multiple Problemlagen wie etwa

Vermüllung, prekäre Lebensverhältnisse, subjektives Unsicherheitsgefühl,

Drogenhandel, Sozialleistungsbetrug und ausbeuterische und menschen-

unwürdige Arbeitsverhältnisse in der Sexarbeit oder auch im Baugewerbe

und damit einhergehende Probleme, um die sich die Polizei letzten Endes

oftmals kümmernmüsse (u.a. Pol MA, Interview 3, Juni 2021).

Eine von der Polizei als besonders problematisch identifizierte Gruppe

sind zugewanderte Personen aus Bulgarien und Rumänien. Womöglich ist

dies als Chiffre für Roma zu betrachten. In den Interviewswerden sie häufig

als Täter und Opfer zugleich beschrieben:

»Da kommen natürlich viele, die […] in ihrer Heimat wenig Bleibeperspektive oder stabi-

lisierende Aspekte haben.Und das kommt dann dazu, dass wir, ich sagemal so, sechsein-

halbtausend Bulgaren hier haben und 7.000 Rumänen. Die sind immer so ein bisschen

Täter und Opfer zugleich. Da gibt es natürlich Strukturen, die die dann noch ausbeuten«

(Pol MA, Interview 5, Juni 2021).

Ein*e andere*r Polizist*in betont die prekären Lebensumstände. So heißt es

beispielsweise:

»Das sind ja alles arme Menschen. Die arbeiten hier nicht zum Spaß, tausend Kilometer

weg von der Familie für vier Euro irgendwo auf der Baustelle […]. Sind aber für uns die

Ersten, denen wir sagen, ›du bist illegal hier. Du hast eine illegale Arbeitsaufnahme. Jetzt

ist erstmal dein Pass weg.Der geht zur Ausländerbehörde und du bekommst eine Ausrei-

severfügung und musst gehen.‹ Im Hintergrund verdienen aber zig Menschen damit ein

Riesengeld« (Pol MA, Interview 8, Juni 2021).

Die Prekarität der Zugezogenen werde u.a. durch Mietwucher in soge-

nannten »Problemimmobilien« ausgenutzt (Pol MA, Interview 2,Mai 2021).

In Mannheim wird dies von verschiedener Seite dahingehend weiterge-

führt, dass prekäre Lebensumstände und Armut zum Teil dazu führen

können, dass Straftaten begangen würden (z.B. TBMA,März 2023; Pol MA,

Interview 5, Juni 2021).

Die in Interviews zum Teil geäußerte Empathie angesichts der prekären

Lebensumstände hat aber auch ihre Grenzen und der Übergang zu pau-

schalisierenden und stigmatisierenden Narrativen ist mitunter fließend. Es

wird von einem »Zustrom von Bulgaren und Rumänen« (Pol MA, Interview

5, Juni 2021) als krisenhaftem Naturereignis gesprochen und dies mit krie-

gerischen Metaphern versehen: »die haben die Neckarstadt-West wirklich

überschwemmt, das muss man so sagen, und damit fing auch so ein biss-

chen die Respektlosigkeit an. Denn die haben eine ganz andere Mentalität
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hier reingebracht […] und haben das Viertel übernommen. Und wirklich

übernommen. Und wir haben schwer kämpfen müssen, weil die haben sich

erstmal an gar nichts gehalten« (Pol MA, Interview 3, Juni 2021). Oftmals

wird die Gruppe homogenisierend als eine mit einer »anderen« Kultur be-

schrieben, die den Stadtteil vermülle, Gesetz und Ordnung missachte und

laut sei. Dieses problematisierte Verhalten der Neuzugewanderten würde

selbst die alteingesessenen Bewohnenden, die »typischen Gastarbeiter« wie

»die Italiener, Türken« (ebd.), die als hart im Nehmen beschrieben werden,

so sehr belasten, dass sie nicht mehr gern im Stadtteil wohnten (ebd.). In

dieser Erzählung werden die »etablierten« Migrant*innen (Pars pro To-

to Türk*innen und Italiener*innen) von der Polizei als unproblematisch

eingeordnet. In den Gruppen der Migrant*innen wird also differenziert

und hierarchisiert zwischen den Etablierten (»Gastarbeiter*innen« wie

Italiener*innen und Türk*innen), die all unsere Interviewten selbstbe-

wusst als festen Bestandteil von Mannheim postulieren, und den neuen

(Arbeits-)Migrant*innen, die Probleme machten. Die neueren Gruppen aus

Bulgarien und Rumänien werden als nichtetablierte und nichtintegrierte

bis hin zu nichtintegrierbare Gruppen dargestellt. Der Großteil der Ge-

flüchteten wurde demgegenüber als Menschen in einer Notsituation und

damit als verdiente Empfänger*innen stadtgesellschaftlicher Solidarität

wahrgenommen.

Diesen Problematisierungen spezifischer Gruppen im Stadtteil Neckar-

stadt-West wird durch vielfältige polizeiliche Maßnahmen begegnet. 2019

wurde eine besondere Aufbauorganisation, die BAO-West, gegründet,3 die

sowohl präventiv als auch repressiv im Stadtteil wirken sollte. Diese Logik

der Einrichtung von BAOs zur Bekämpfung eines identifizierten Problems

ist eine polizeiliche, die in ähnlicher Weise in Braunschweig durch die Ein-

richtung einer Sonderkommission und in Osnabrück durch das Aufstellen

einer gesonderten Einheit zur Bearbeitung vermeintlich (flucht)migrati-

onsspezifischer Themen erfolgte. Als Ziel der BAO-West in Mannheim wird

kommuniziert, dass diese »Sicherheit im öffentlichen Raum [..] verbessern«

solle, indem gezielt gegen »Straßenkriminalität, Aggressionsdelikte und

Gewalt gegen Polizeibeamte« vorgegangen werde (PKS MA, 2019: 2). Dafür

setzeman »auf verstärkte Polizeipräsenz und eine hohe Kontrolldichte«, um

»Tatgelegenheitsstrukturen [zu] reduzieren und das Entdeckungsrisiko für

3 Zuvor BAO-Migration, zu Beginn der sogenannten »Flüchtlingskrise« gegründet, siehe https://

www.mannheim.de/sites/default/files/2017-08/V313_2017.pdf, Zugriff: 08.05.2024.

https://www.mannheim.de/sites/default/files/2017-08/V313_2017.pdf
https://www.mannheim.de/sites/default/files/2017-08/V313_2017.pdf
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potenzielle Straftäter hoch[zu]halten« (ebd.). Obwohl in der spezifischen

Diskussion über die BAO-West das Thema Migration nicht ausdrücklich

erwähnt wird, lässt sich dieser Zusammenhang klar herstellen. Dies ergibt

sich daraus, dass der Stadtteil diskursiv besonders in Bezug auf seinen

signifikanten Anteil an Personen mit Migrationsgeschichte hervorgehoben

wird,wobei oftmals die Nationalitäten als Anker für spezifische Phänomene

und Probleme dienen.

Mediale Berichterstattung schürt Stimmung gegen Geflüchtete

Obschon unsere Interviewpartner*innen einige Gruppen von Geflüchteten

problematisieren, kritisieren einige zugleich eine pauschalierende und

skandalisierende lokale Medienberichterstattung. Die Lokalpresse habe,

konstatieren die interviewten Polizist*innen, dazu beigetragen, dass Ge-

flüchtete als kriminell bzw. krimineller als die vermeintliche Normalbevöl-

kerung dargestellt wurden. Damit sei ein Bedrohungsszenario gezeichnet

worden, das die Polizeiliche Kriminalstatistik nicht bestätige. Dies habe

dazu beigetragen, dass nach der anfänglichen Willkommenseuphorie die

Stimmung gekippt sei. Ein*e Polizist*in erzählt: »die Bevölkerung, die

anfangs vielleicht recht offen war für die ankommenden Flüchtlinge, ist

immer reservierter geworden bis hin zu Hasskriminalität« (Pol MA, Inter-

view 6, Juni 2021). Bemerkenswert an diesem Narrativ ist, dass sie einen

Wandel »der« Bevölkerung konstatiert (statt, was naheliegender erscheint,

ein Hervortreten verschiedener Seiten und Gruppen dieser Bevölkerung zu

verschiedenen Zeiten). Die Stadtbevölkerungwird auf dieseWeise homoge-

nisiert, die Medien werden als schlechter Einfluss auf eine eigentlich gute

Gemeinschaft behauptet.

Im Zuge unserer Auswertung des Mannheimer Morgens wird ersichtlich,

dass die Berichterstattung von 2014 bis 2019 zum Thema Fluchtmigration

durch eine enge Anlehnung an das Polizeinarrativ und eine vergleichsweise

vereinfachte bzw. auf vermeintliche Probleme zugespitzte Darstellung auf-

fällt. Polizeiliche Einschätzungen zur jeweiligen Lage werden oftmals un-

kommentiert übernommen. Hierunter fällt auch die wiederkehrende Aus-

sage, dass nicht alle Geflüchteten kriminell seien oder tendenziell kriminel-

ler als die restliche Bevölkerung (u.a. Pol MA, Interview 7, Juni 2021). Zu-

gleich schaffen Artikelüberschriften, wie etwa »Flüchtlinge als Tatverdäch-

tige« (MM, 22.03.2017) und das Zitieren des damaligen Polizeipräsidenten

Thomas Köber mit der Aussage »Die Flüchtlinge sind inzwischen in der Kri-
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minalstatistik angekommen« (MM, 22.03.2017) den Eindruck, dass es sehr

wohl ernst zu nehmende Probleme mit Kriminalität durch Geflüchtete ge-

be.DieZeitunggibt derPolizeisicht (unkommentiert) Raum,nimmtaber ein

eigenes Framing vor.

Die Polizei Mannheim wiederum, Ähnliches beobachten wir auch in

Braunschweig und Osnabrück, sieht es als eine »Riesenaufgabe« (Pol MA,

Interview 4, Juni 2021), diesem durch die Medienberichterstattung verzerr-

ten Bild entgegenzuwirken (Pol MA, Interview 6, Juni 2021). Sie macht es

zu ihrer Aufgabe, mittels ihrer Pressearbeit und Hinweise in der PKS zu

berichten, wie es wirklich sei. Sie hätten einen unverzerrten Blick auf die

Situation, weil sie es ja seien, die »vor Ort an den Tatort« gingen (ebd.). Die

Polizei in Mannheim sieht es also auch als ihre Aufgabe an, nicht nur die

»Flüchtlingskrise« zu managen und Sicherheit und Ordnung herzustellen,

sondern auch die Bevölkerung zu informieren und damit Falschmeldun-

gen etwas entgegenzusetzen. Anzumerken ist hier allerdings, dass diese

Einschätzung, dass die Presse verzerrend berichte, eine polizeiliche ist,

und Journalist*innen dieser wohl widersprechen würden. Darüber hinaus

berichtet die Polizei auch ››negativ« im Sinne einer an der polizeilichen

Logik von Sicherheit und Ordnung orientierten Problematisierung. Diese

Logik wird jedoch von polizeilicher Seite nicht hinterfragt.

Sicherheit

Anknüpfend an die polizeiliche Kritik an der medialen Berichterstattung,

diemitunter ein falsches Bedrohungsszenario vermittelt habe,wird von den

interviewten Polizist*innen ein sinkendes subjektives Sicherheitsgefühl der

Mannheimer Bevölkerung problematisiert. Nicht die sogenannte objektive

Sicherheit, so ist man sich weithin einig, sei das Problem, sondern ein all-

gemein sinkendes subjektives Sicherheitsgefühl und das Auseinanderfallen

der objektiven Sicherheitslage und des subjektiven Gefühls. Zumindest gilt

dies für die Auswirkungen der Fluchtmigration. So betont ein*e Polizist*in:

»Also ich mag wirklich Wert darauf legen, es ist keinesfalls so, dass wir ein

Sicherheitsproblemdurchdie Flüchtlingskrisenbekommenhaben« (PolMA,

Interview 4, Juni 2021). DasThema subjektive Sicherheit wird in Mannheim

zudem durch ein regelmäßig durch die Stadt initiiertes und durch das In-

stitut für Kriminologie der Universität Heidelberg durchgeführtes Sicher-

heitsaudit bearbeitet (PolMMA, 25.10.2019).
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Polizei als Problem?

Vonseiten nichtpolizeilicher Akteure wird die Polizei insbesondere hin-

sichtlich zweierlei Aspekte kritisiert: erstens schlechte Kommunikation und

zweitens unverhältnismäßiges Vorgehen gegenüber Geflüchteten.

Auffällig ist zunächst, dass sich die Polizist*innen selbst als »Kommuni-

kationsexperten« (Pol MA, Interview 6, Juni 2021) beschreiben. Sie betonen:

»Unsere Waffe ist die Sprache und alles andere kommt später« (Pol MA, In-

terview 8, Juni 2021). Dies deckt sich jedoch nicht immer mit der Einschät-

zung durch nichtpolizeiliche Akteure. Sie bemängeln eine harsche und un-

freundlicheKommunikation (polizeiinternwird dieKommunikationskultur

inderOrganisationebenfalls kontroversdiskutiert, siehe II.2.1.5).Auchwird

eine fehlende Kommunikation kritisiert, die das polizeiliche Vorgehen in-

transparent mache. Zugleich bezeichnen die meisten Interviewpartner*in-

nen dies aber als Einzelfälle und empfinden sowohl die Zusammenarbeit als

auch die Arbeit der Polizei insgesamt als unproblematisch (MA, Interview 1,

Juni 2022; MA, Interview 2, Juni 2022).

Kritische Äußerungen beziehen sich nicht nur auf die Kommunika-

tion im direkten Kontakt mit der Polizei, sondern auch im Rahmen der

polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere in Hinblick auf Kritik an

und kritischen Nachfragen zum polizeilichen Vorgehen. Dabei wird auf

in der Stadtgesellschaft und zum Teil auch über diese hinaus kontrovers

diskutierte Fälle von Polizeigewalt Bezug genommen. Im Rahmen der

Gruppendiskussion oder auch bei Nachfragen in Einzelinterviews mit Po-

lizist*innen wird deutlich, dass kritische Stimmen gegenüber der Polizei

relativiert und abgewehrt werden (u.a. GS MA, Juli 2023). Die nichtpolizei-

lichen Interviewten beziehen sich u.a. auf einen Todesfall eines 47-Jährigen

im Mai 2022 im Kontext eines Polizeieinsatzes am Marktplatz.4 Ein durch

die Staatsanwalt in Auftrag gegebenes Gutachten kommt zu dem Schluss,

dass es sich um einen »nicht natürliche[n] Tod infolge des Polizeieinsatzes«

handele.5 Das polizeiliche Vorgehen wurde durch einige nichtpolizeili-

che Interviewte und weitere zivilgesellschaftliche Stimmen kritisiert und

hinterfragt, ob die Polizist*innen rechtskonform gehandelt haben.6 Eine

4 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5211368, Zugriff: 08.05.2024.

5 https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/mannheim/ermittlungsstand-

polizeieinsatz-marktplatz-mannheim-100.html, Zugriff: 08.05.2024.

6 https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/mannheim/verfahren-gegen-vorfall-

markplatz-mannheim-gegen-polizeibeamte-100.html, Zugriff: 08.05.2024.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5211368
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/mannheim/ermittlungsstand-polizeieinsatz-marktplatz-mannheim-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/mannheim/ermittlungsstand-polizeieinsatz-marktplatz-mannheim-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/mannheim/verfahren-gegen-vorfall-markplatz-mannheim-gegen-polizeibeamte-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/mannheim/verfahren-gegen-vorfall-markplatz-mannheim-gegen-polizeibeamte-100.html
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interviewte Person kritisiert in Bezug auf diesen Fall darüber hinaus einen

»Mangel an Kommunikation« (MA, Interview 1, Juni 2022). Ein städtischer

Akteur beschreibt insbesondere die schnelle Abwehrhaltung der Polizei als

nicht nachvollziehbar und problematisch. Die interviewte Person spricht

von einem »pawlowsche[n] Reflex« der Abwehr und der Selbstverteidigung

der Mannheimer Polizei (MA, Interview 3, Juli 2022). Damit einher geht,

dass der*die Interviewte vonseiten der Polizei Empathie gegenüber den

Betroffenen und Angehörigen vermisse. Die Mannheimer Polizei sei sehr

auf sich fokussiert gewesen und habe zudem wenig Sensibilität gegenüber

derBetroffenheit dermigrantischenCommunity gezeigt,die imZugedieses

Todes und anderen auch bundesweiten Polizeiskandalen verständlicherwei-

se eine Art »Grundskepsis« gegenüber der Mannheimer Polizei hätten (MA,

Interview 3, Juli 2022).

Darüber hinaus wird eine Wohnungsdurchsuchung im April 2023 kriti-

siert, bei der »Schwarze Klimaaktivisten, die als Gäste der Black Academy

nachMannheim eingeladenwordenwaren« einen »traumatisierenden SEK-

Einsatz [erlebten]«, so Amnesty International.7 Die Schilderungen der Po-

lizei und der Black Academy weichen stark voneinander ab. In der durch-

geführten Gruppendiskussion wird das polizeiliche Vorgehen als unverhält-

nismäßigundrassistischkritisiert.DieanwesendenPolizist*innenbetonen,

dass sie nicht dort gewesen seien, jedoch laut den Informationen,die sie vor-

liegen haben, kein Fehlverhalten erkennen können (GSMA, Juli 2023).

Zudem problematisieren die Interviewpartner*innen das Vorgehen der

MannheimerPolizei auchgegenüberGeflüchtetenzumTeil als unverhältnis-

mäßig bis hin zu generalisierend verdächtigend.Dies habe sich insbesonde-

re in Zusammenhangmit demVorgehen gegen denDrogenhandel und hier-

bei insbesondere beiRazzien inFlüchtlingsunterkünftengezeigt.DiePolizei

wird imZuge dieser repressivenMaßnahmen als unnötig hart, unfreundlich

und teilweise sichnicht andieGesetzehaltendwahrgenommen.Ein*e Inter-

viewte*r beschreibt die Polizist*innen wie folgt: »Also manchmal haben die

ihre eigenen Regeln vernachlässigt. Also zum Beispiel: Es gab keine Durch-

suchungsbeschlüsse« (MA, Interview 4, Juli 2022). Der*die Interviewpart-

ner*in kritisiert zudem eine Unverhältnismäßigkeit. Er*sie führt an, dass

die Polizei bei einer Durchsuchung einer Unterkunft einen Rammbock ein-

setzte, obwohl die Tür offen gewesen sei (ebd.). Auchwürden durch das poli-

7 https://amnesty-westafrika.de/2023/06/solidaritaet-mit-der-black-academy-polizeieinsatz-in-

mannheim-aufklaeren/, Zugriff: 08.05.2024.

https://amnesty-westafrika.de/2023/06/solidaritaet-mit-der-black-academy-polizeieinsatz-in-mannheim-aufklaeren/
https://amnesty-westafrika.de/2023/06/solidaritaet-mit-der-black-academy-polizeieinsatz-in-mannheim-aufklaeren/
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zeiliche Vorgehen Geflüchtete, und hierbei insbesondere Schwarze männli-

che Geflüchtete, pauschal des Drogenhandels verdächtigt (MA, Interview 1,

Juni 2022). Durch das polizeiliche Vorgehen werde in der Öffentlichkeit der

Eindruck vermittelt, dass in denFlüchtlingsunterkünften erhebliche Proble-

me vorherrschten undmassivmit Drogen gehandelt würde.Denn durch die

Razzien in der Flüchtlingsunterkunft würden »erstmal alle verdächtigt, die

in demHauswaren«.Zudemseien Personen,diemit denVerdächtigen in ei-

nemZimmerwohnten, inMitleidenschaft gezogen,»denndiewaren teilwei-

se inkleinenZimmernzumehrerenPersonenuntergebracht.UnddiePolizei

hat dann alles auf den Kopf gestellt, umDrogen zu suchen« (ebd.).

2.1.2 Beschreibungen des städtischen Raumes und Verortung von

Geflüchteten

In den Interviews wird gern und viel über Mannheim als Stadt und ihre

Bewohner*innen gesprochen. Interviewübergreifend wird Mannheim als

liebenswerte Stadt dargestellt, die auf gewisse Weise etwas Besonderes sei.

Mannheimwird als Arbeiterstadt und als eine vonVielfalt geprägte Stadt be-

schrieben.DasMotiv »Arbeit(er)« verbindet die verschiedenstenGruppen zu

einer Stadt, so macht es den Anschein. Alle gebürtigen Mannheimer*innen

schildern eine enge und emotionale Beziehung zur Stadt und diejenigen,

die zugezogen sind, hätten es lieben gelernt. Ein*e Polizist*in sagt: »also

Mannheimmuss man, wenn manMannheim kennt, wirklich liebhaben, ja«

(PolMA, Interview 4, Juni; vgl. PolMA, Interview 1,Mai 2021).Ein*e andere*r

Polizist*in erzählt, dass er*sie sich eher zufällig in Mannheim beworben

habe, »und dann habe ich Mannheim aber relativ schnell liebgewonnen.

Sowohl dienstlich als auch persönlich als auch dannmit der Familie« (ebd.).

Diese emotionale Beziehung der Polizist*innen zu Mannheim steht im

Gegensatz etwa zu Karlsruhe, wo oft eine gewisse Distanz artikuliert wird.

Arbeiterstadt

Die Charakterisierung der Stadt erfolgt oft in Abgrenzung zu den dienstli-

chenErfahrungen inHeidelberg: »Mannheim ist halt eineArbeiterstadt.Das

merkt man brutal«, so ein*e Polizist*in (Pol MA, Interview 11, Juli 2021). Das

Mannheimer Polizeipräsidium erstreckt sich über Heidelberg und Mann-

heim, sodass viele der Mannheimer Polizist*innen sowohl in Heidelberg als
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auch inMannheim tätigwaren. So heißt es überHeidelberg: »Damerktman

den Schlag von Menschen. Da sind viele Studenten in Heidelberg« (ebd.).

Zwar seien auch inMannheim viele Studierende, diese seien aber nicht prä-

gend für die Stadt (ebd.).DassMannheim eine Arbeiterstadt sei,mache sich

insbesondere in den »Außenbezirken« bemerkbar, so der*die Polizist*in.

Dort sei »der Ton ein bisschen rauer. Aber die sind trotzdem herzlich« (ebd.

2021). Ein bisschen rauer, aber trotzdem herzlich, damit scheint sich die

Mannheimer Polizei durchaus identifizieren zu können.Diese beschriebene

Zusammensetzung der Mannheimer Bevölkerung – Arbeiterstadt und viel-

fältig – wird von den Polizeiinterviewten mit einer spezifisch direkten und

zum Teil rauen Kommunikationsweise in Zusammenhang gebracht (vgl. Pol

MA, Interview 4, Juni 2021; Pol MA, Interview 11, Juli 2021).

Es wird zwar betont, dass die Gesetze, an die sich die Polizei zu halten

habe, überall dieselben seien, dennoch passe man sich als Polizei der Bevöl-

kerung in gewisser Weise an. So heißt es, »um vom Gegenüber verstanden

zu werden und auch ernst genommen zu werden, agiert man dann auf eine

ganz spezielle Art und Weise (Pol MA, Interview 4, Juni 2021; auch Pol MA,

Interview 5, Juni 2021). Dies zeigt sich auch in der anscheinend gängigen

Praxis des Duzens des polizeilichen Gegenübers in Mannheim (Pol MA, In-

terview 4, Juni 2021; TBMA,März 2023; siehe auch II.2.1.5).DieseNähe bzw.

Distanzlosigkeit scheint freilich immer auch die Gefahr in sich zu tragen, in

Respektlosigkeit abzurutschen und die professionelle Rolle zu verlassen.

»DieMannheimer waren doch immer ein Volk, dasMenschen aufgenommen hat«

(MM, 04.09.2015)

In den Interviews wird durchweg betont, dass Mannheim eine Stadt mit

einer langen Geschichte der Migration sei. Diese reiche bis zur Flucht der

Hugenotten zurück und habe Mannheim »zu dem gemacht, was es ist«

(MA, Interview 2, Juni 2022). Es handelt sich demnach um eine gewisse

Besonderheit, dass Mannheim selbstbewusst seine Diversität vertritt. Die

Stadt sei von verschiedenen »Migrationswellen« (Pol MA, Interview 8, Juni

2021) geprägt. Nach Mannheim seien viele sogenannte Gastarbeiter*innen

(50er/60er Jahre), vor allem aus Italien und der Türkei, gekommen. Später

seien viele im Zuge des Jugoslawienkriegs migriert: »Viele Serben, Kroaten,

Albaner, die hierhergezogen sind, und die nächste Welle eigentlich ab dem

Jahr 2007/2008, Rumänen, Bulgaren mit Eintritt in die EU« (ebd.). Daher

hätte Mannheim bereits eine Routine und Wissen im Umgang mit Diver-
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sität und Vielfalt. Es gebe eine grundsätzliche Offenheit, was u.a. in der

akteursübergreifenden »Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben

in Vielfalt« (PolM MA, 05.12.2016) festgehalten worden sei. Zudem wird die

Mannheimer Bevölkerung als zivilgesellschaftlich engagiert beschrieben,

inklusive vieler Vereine (MA, Interview 3, Juli 2022).

Im Kontext des Sprechens über die diverse Stadtbevölkerung wird dar-

auf hingewiesen, dass dies die Stadt auch spezifisch fordere. Dies bedürfe

besonderer Anstrengungen im Hinblick auf Integrationsangebote, was mit

demEinsatz vonKapazitätenundRessourcenverbundensei undzumTeil als

eine Überforderung der Stadt gesehen wird (Pol MA, Interview 5, Juni 2021;

Pol MA, Interview 3, Juni 2021).

Ein weiteres Phänomen, das inMannheim aufgrund seiner diversen Be-

völkerung existiere, ist das Aufscheinen globaler Konflikte im Lokalen. Die

Stadt sei Austragungsort internationaler Konflikte undSchauplatz vonwelt-

politischen Verwerfungen (MA, Interview 1, Juni 2022). Ein*e Polizist*in er-

zählt:

»Wenn Erdoğan in Rojava einmarschieren lässt, stehen in Mannheim täglich 1.000 Kur-

den auf der Straße. Und an Wochenenden gerne 3.000. Und dann sagen die: ›Wir mar-

schieren vom Ehrenhof, das ist am Schloss, durch diese Fußgängerzone am Marktplatz

vorbei zum alten Messeplatz.‹ Und dieser Stadtteil am Marktplatz, den nennt man Little

Istanbul. Weil dort die ganzen National-Türken ihr Gewerbe haben. Und wenn die dann

die AKP-Fahne raushängen und den Vorbeigehenden denWolfsgruß zeigen, kann Ihnen

da die Situation völlig um die Ohren fliegen […]. In Mannheim leben, glaube ich, Men-

schen aus 179 Staaten […]. Also es ist sehr vielfältig.Und so schlagen solche geopolitischen

Ereignisse ganz unmittelbar in Dinge um, die dann Stadt und Polizei vor große Sicher-

heitsherausforderungen stellen.Das ist das Besondere anMannheim« (PolMA, Interview

5, Juni 2021).

Vielfalt in Verbundenheit und Konflikt ist also das alltägliche Geschäft der

Polizei in Mannheim. Es bedarf eines Wissens über internationale Konflik-

te und kulturelle Symbole, um Problemlagen einschätzen zu können.Damit

gehen ein spezifisches Wissen und bis zu einem gewissen Grad routinierte

Umgänge einher.Zugleich bedeutet dies inMannheimnicht, dass Erzählun-

gen über diese Gruppen nicht auch zuweilen unterkomplex, homogenisie-

rend und stigmatisierend sind. So heißt es in dem Mannheimer Polizeiin-

terview pauschal, dass, wenn Libanes*innen und Palästinenser*innen »auf

die Straße« gingen, sie dann »antisemitische Inhalte [skandieren]« (Pol MA,

Interview 5, Juni 2021). Dies kann natürlich passieren, zugleich blendet die

interviewte Person etwaige politische und humanitäre Forderungen aus.
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Ausgeprägte Unterschiede zwischen den Stadtteilen

Ein weiteres Spezifikum der Polizeiarbeit in Mannheim sind laut inter-

viewten Polizist*innen die sozialen Unterschiede zwischen den Revieren

bzw. den Stadtteilen. Angesichts der gleichzeitigen Betonung eines starken

Mannheimer Identitätsgefühls ist das bemerkenswert. So sei die Polizeiar-

beit je nach Revier sehr unterschiedlich, von dörflich und nicht viel los bis

zu »absolute[m] Brennpunktrevier« (Pol MA, Interview 8, Juni 2021). Die

bereits erwähnte Neckarstadt-West mit der seinerzeit dort angesiedelten

LEA habe das dortige Revier enorm gefordert. Zudemwerden die Quadrate,

also dieMannheimer Innenstadt, die nicht in Straßenzüge, sondern inHäu-

serblöcke aufgeteilt ist, als polizeilich herausfordernder Raum dargestellt.

Interessant ist, dass bekannte Konflikte wie etwa zwischen Kurd*innen

und türkischen Nationalist*innen eher am Rande angesprochen, aber we-

nig problematisiert werden (außer bei dem Demonstrationsbeispiel). Im

Rahmen eines alltäglichen Miteinanders scheint dies die Polizei wenig zu

beschäftigen, solange Konflikte eine bestimmte Latenz nicht überschreiten.

Im Vergleich zur Neckarstadt-West oder den Quadraten werden außen

liegende Stadtteile vorwiegend als dörflich und ruhig beschrieben (etwa

Sandhofen). ImRahmen unserer teilnehmenden Beobachtungwar es dem*r

Polizist*in ein wichtiges Anliegen aus den Quadraten herauszufahren, um

uns eine andere, ebenso existierende Seite vonMannheim zu zeigen, ein an-

grenzendes Villenviertel (TB MA, März 2023). Was dabei unerwähnt bleibt,

ist, dass der Stadtteil Schönau eine AfD-Hochburg ist und offensichtlich

nicht alle die Mannheimer Diversität gutheißen. Bei der Landtagswahl 2016

stimmten 30,1 Prozent der Schönauer Wähler*innen für die AfD (Förtner

u.a. 2019: 38).

Gebliebene oder nachMannheim zurückgekehrte Geflüchtete: »keine große Zahl,

nach dem, was wir wissen« (MA, Interview 1, Juni 2022)

Geflüchtete spielen in den Interviews als im städtischen Alltag wahrgenom-

meneGruppekaumnoch eineRolle.DieThematisierung vonGeflüchteten in

Mannheim ist insbesondere durch zwei Aspekte geprägt. Erstens prägen die

bereits erwähnte Organisation und Verteilung der ankommenden Geflüch-

teten am Mannheimer Hauptbahnhof im Spätsommer 2015 (»Drehkreuz«)

und die kurzzeitig vollen bis überbelegten Erstaufnahmeeinrichtungen die

Erinnerungen der Mannheimer Polizist*innen. Geflüchtete werden insbe-
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sondere zu Hochphasen der Fluchtmigration in den Jahren 2015 und 2016

in den großen Erstaufnahmeunterkünften verortet. Darüber hinaus wur-

den von polizeilicher Seite ein paar wenige, insbesondere junge Männer in

der Innenstadt als problematisch beschrieben wie etwa eine kleine Grup-

pe unbegleiteter minderjähriger Jugendlicher (siehe auch II.2.1.3). Auf der

Neckarwiese wurde zwar eine Zeit lang reger Drogenhandel von Geflüchte-

ten wahrgenommen. Ansonsten fallen Geflüchtete nicht in besondererWei-

se auf, heißt es in den Interviews. Das Stadtbild habe sich mit der Ankunft

der Geflüchteten nicht grundsätzlich verändert. Dies hängt eventuell auch

damit zusammen, dass inMannheim aufgrund des LEA-Statutes nicht viele

derGeflüchteten geblieben sind.Diemeistenwurden entlangdesKönigstei-

ner Schlüssels auf andere Kommunen verteilt. Nach 2016 nahm die Zahl an

Ankommenden deutlich ab. Die wenigen, die geblieben seien, »versuchen,

sich hier zu integrieren«, so ein städtischer Akteur (MA, Interview 1, Juni

2022).

Zweitens wird wiederholt thematisiert, dass sich Mannheim als eine

durch Migration geprägte und geübte Stadt in diesem Themenfeld aus-

kenne und daher gut aufgestellt sei. Dies führe auch dazu, dass es als

geflüchtete Person in Mannheim einfacher sei, anzukommen: »Ich würde

auch behaupten, Flüchtling in Mannheim zu sein, ist vielleicht ein bisschen

einfacher,weil die Stadt schon ganz anders sich von der Bevölkerungsstruk-

tur zusammensetzt. Das heißt, man findet auch viel schneller Anschluss«

(Pol MA, Interview 1,Mai 2021).

Zumbereits vonDiversität geprägten Stadtbild gehöre es aber auch,dass

es gar nicht möglich sei, zu erkennen, wer Flüchtling sei und wer nicht. So

erzählt ein*e Polizist*in: »Das ist ja normal in Mannheim, das ist alles All-

tag. Ein Türke, ein Kurde, ein Araber. […] Also ich würde sagen, es ist für den

Außenstehenden auch gar nicht zu sehen, wer jetzt der Flüchtling ist und

wer der Einheimische« (Pol Ma, Interview 9, Juni 2021). Vielfalt gehöre zum

»Bild der Bevölkerung einfach« (Pol MA, Interview 4, Juni 2021) dazu. Folg-

lichhabe sichdas Stadtbild durchdie Fluchtmigration 2014–2019 auchkaum

geändert.

2.1.3 Freunde und Feinde

Die Einschätzung, inwiefern die Fluchtmigration 2015/2016 eine außerge-

wöhnliche polizeiliche Belastung hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit
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und Ordnung mit sich brachte, gehen auseinander. Neben dem gängigen

Narrativ, dass die Polizei immer mit einem kleinen Teil der Bevölkerung zu

tun habe und dies bei der Gruppe der Geflüchteten genauso sei (siehe auch

II.1) lassen sich in den Mannheimer Interviews bestimmte Freund-Feind-

Konstellationen ausmachen, die im Folgenden vorgestellt werden. Mann-

heimer Polizist*innen führen wiederholt an, dass für die Polizei innerhalb

der Gruppe der Geflüchteten vor allem diejenigen interessant seien, die die

»Flüchtlingskrise aus krimineller Sicht ausnutzen wollen« und die »eine

Gefahr für die öffentliche Sicherheit« darstellen (Pol MA, Interview 4, Juni

2021).

›Feinde‹ ‒ Respektlosigkeit undMehrfachstraftäter mit Härte konfrontieren

»Unbegleitete Minderjährige waren auch so ein Phänomen. Also acht Marokkaner haben

die gesamte Stadt Mannheim auf den Kopf gestellt« (Pol MA, Interview 8, Juni 2021).

Eine kleine Gruppe unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter habe die

Stadt eine Zeit lang auf »Trab« (Pol MA, Interview 7, Juni 2021) gehalten.

Es seien »letztendlich die jungen männlichen Geflüchteten«, die die Poli-

zei beschäftigten (Pol MA, Interview 4, Juni 2021). Bis zu einem gewissen

Grad sei dies »normal« und bei der »normalen Bevölkerung auch so«, so

ein*e Polizist*in (ebd.). Mit einer Gruppe seien Probleme aber »massiv«

(ebd.) aufgetreten. Diese habe der Polizei »große Mühe gemacht« (Pol

MA, Interview 6, Juni 2021). Die Polizist*innen problematisieren vor allem

die Respektlosigkeit der Jugendlichen und auch, dass diese wiederholt

Straftaten begehen würden. Die Jugendlichen werden als besonders zäh be-

schrieben,da sie nicht auf polizeiliche oder sozialarbeiterischeMaßnahmen

reagierten. Einige dieser Jugendlichen hätten es sich »zum Hobby gemacht

[…], aus dem Fahrradkorb die Handtaschen zu klauen« (Pol MA, Interview

3, Juni 2021). Darüber hinaus werden ihnen Straftaten im Bereich Raub,

Körperverletzung, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Diebstahl

im Einzelhandel und Trickdiebstahl zugeschrieben (Pol MA, Interviews 2,

5, 6, 7, 9, Mai, Juni 2021). Dieser Gruppe wird nicht nur eine besondere

Affinität zu Gewalt zugeschrieben, sondern insgesamt auch eine sexistische

Haltung bzw. eine Nichtakzeptanz der (deutschen) Frauen, die sich u.a.

darin zeige, dass Polizistinnen nicht respektiert würden (siehe auch II.1).

Die Jugendlichen hätten insgesamt ein respektloses Verhalten gegenüber

jeder Autorität an den Tag gelegt und seien massiv im öffentlichen Raum
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aufgetreten, sodass ein Teil der Mannheimer Bevölkerung sie als Störung

wahrgenommen habe. Ein*e Polizist*in erzählt:

»Die sind Ihnen entgegengetreten, da haben sie teilweise dicke Backen gemacht.Wie die

mit Erwachsenen umgegangen sind … Ich rede jetzt gar nicht darüber, wie die mit der

Polizei umgegangen sind. Das war Alltag, dass Sie mal vor die Füße gespuckt bekommen

haben. Dass Sie in Ihrer Sprache beschimpft worden sind.Mit der Zeit hat man dann die

Schimpfwörter auch gekannt« (GSMA, Juli 2023).

Zudemherrscht einegewisseRatlosigkeit imUmgangmitden Jugendlichen,

die nicht auf polizeiliche Maßnahmen und Justiz reagierten:

»Dieser Jugendliche, der 20-mal, 21, 22 geklaut hat. Ich glaube, das hätte er sich bei sich

zu Hause, wo er herkommt, vermutlich weniger getraut. Und ich glaube einfach, dass die

Justiz und die Polizei in Deutschland sehr zurückhaltend für die Flüchtlinge war […]. Der

kommt hier mit Folterstriemen an […]. Dann kommt da die Polizei und schreibt auf. Das

werden die nicht so von zu Hause gewohnt sein, dass das so passiert. Also ich sage nicht,

dass ich genauso agieren will wie die dort. Man kommt von zwei Positionen: Wir sind

überrascht, dass die es nicht kapieren, und die denken sich: ›Naja, greifen ja sowieso nicht

durch‹« (Pol MA, Interview 7, Juni 2021).

In diesem Zitat finden sich zwei wichtige Aspekte. Zum einen wird die po-

lizeiliche Praxis im direkten Kontakt als für die Jugendlichen unbedrohlich

und daher unwirksam beschrieben. In Abgrenzung dazu führen Polizeibe-

amt*innen an, dass das Über-die-Stränge-Schlagen der Jugendlichen damit

begründet werden könne, dass diese aus ihremHeimatland eine andere Art

vonPolizei kennen,diediese »nichtmitSamthandschuhen«anfasse (PolMA,

Interview 3, Juni 2021). Zum anderen seien den Jugendlichen über die Be-

gegnungmit der Polizei hinauswenig und sehr zeitversetzt »Grenzen aufge-

zeigt« worden (Pol MA, Interview 9, Juni 2021; auch GSMA, Juli 2023). Denn

dieMühlen des Staateswürden »langsammahlen« (PolMA, Interview 7, Juni

2021) und viele der Jugendlichen erhielten erst spät und imGegensatz zu ih-

ren Herkunftsländern milde Strafen. Für die Jugendlichen seien dies kaum

spürbareKonsequenzengewesenundsiehätten»gemerkt [..],okay,mirpas-

siert hier nichts« (Pol MA, Interview 9, Juni 2021).

Die interviewten Polizist*innen sprechen sich demnach für ein konse-

quentes und zügiges juristisches Verfahren aus, damit den Jugendlichen

klare Grenzen aufgezeigt würden. Sowohl in der Stadt als auch im Land hat

diese Gruppe Diskussionen ausgelöst und Verantwortungsfragen aufge-

worfen. Oberbürgermeister Kurz (SPD) wandte sich an den Innenminister

Thomas Strobl und bat um Hilfe (MM, 11.12.2017 [2]). In einer Pressekonfe-
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renz sagte derOB: »Wir sind da amEnde unseres Lateins« (MM,02.12.2017).

Zwischen dem Land und der Stadt folgte eine kontroverse Diskussion über

die Verantwortungsübernahme. Auch hierbei wurde eine gewisse Überfor-

derung deutlich, wie mit den minderjährigen Geflüchteten umzugehen sei

(MM, 11.12.2017 [2]). Reagiert wurde letztlich mit Rechtsmitteln wie etwa

Aufenthaltsverboten in der Stadt für die Jugendlichen, die nicht in Mann-

heim untergekommen sind, Verlegung in andere Unterkünfte, Prüfung des

angegebenen Alters, Abschiebung oder Freiheitsstrafe (MM, 09.02.2019;

DS MA, 30.09.2015 [2]); W MA, 03.12.2018). Polizist*innen betonen, dass es

sich bei der problematisierten Gruppe zwar um einzelne Personen handele,

jedoch beschäftigten diese die Polizei intensiv. Trotz der Betonung, dass es

sich um Einzelne handele, wird wiederholend die Nationalität als Anker zur

Konstruktion der »Gruppe« genutzt.

Zudem scheint das Motiv auf, dass um die Jugend, die es noch nicht

besser wisse, gekämpft werden müsse. Da die Jugendlichen die Härte und

Gewalt ihrer Herkunftsländer gewohnt seien, müssten sie erst lernen,

dass man sich auch im deutschen Rechtsstaat – wenngleich dieser anders

und der Interpretation der Polizist*innen zufolge milde bis hin zu nicht

durchsetzungsfähig sei – an die Regeln halten müsse. Mitunter wird in

den Augen der Polizist*innen nicht ausreichend durchgegriffen, wodurch

die Jugendlichen nicht lernten, dass ihr Verhalten nicht toleriert werde.

Die Erzählungen der Polizist*innen legen einen Umgang mit den Jugend-

lichen nahe, der zwischen Kumpel-, Elternrolle und repressiver Exekutive

schwankt. In dieser spezifischen Mischung aus Kümmern und Repressi-

on wird zunächst versucht, die als problematisch identifizierten jungen

Männer auf den rechten Weg zu bringen. Sobald jedoch festgestellt wird,

dass Erziehungsversuche, die mitunter einen paternalistischen Charakter

haben, nicht funktionieren, wird mit einer harten Hand gearbeitet, weil die

Jugendlichen anders nicht verstünden.

Die Polizei beschäftigte zudem eine weitere Gruppe: Drogendealer u.a.

in den Sammelunterkünften, auf der Neckarwiese und teilweise in der In-

nenstadt. In einer Pressemitteilung der Polizei heißt es im Sommer 2016,

dass als »Reaktion auf die sich etablierende Drogenszene in der westlichen

undöstlichenUnterstadt sowie des AltenMeßplatzes undder angrenzenden

Neckarwiese […] beim PolizeipräsidiumMannheim eine Besondere Aufbau-

organisation (BAO) ›Neckartor‹ eingerichtet« wurde (PolMMA, 10.06.2016).

Im Bereich Drogenhandel seien vor allem »Schwarzafrikaner« aufgefallen

undhierbei insbesondere gambische Staatsangehörige (PolMA, Interview 6,
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Juni 2021; Pol MA, Interview 10, Juni 2021). Einerseits wird wiederholt ein-

geräumt, dass nicht alle Gambier demDrogenhandel nachgingen. Anderer-

seits wird betont, dass die Polizei wisse, dass es sich eben um diese Gruppe

handele (ebd.). Ein*e Polizist*in erzählt: »Unsere Drogendealer auf der Ne-

ckarwiese, und das kann man ganz offen sagen, weil es sind nun mal Gam-

bianer [sic!], die diesen Straßenhandel hier bei uns dominieren, das ist auch

belegbar« (Pol MA, Interview 8, Juni 2021). Diesem identifizierten Problem

wurde u.a.mittels verdeckter Ermittlungen und vermehrten Kontrollen be-

gegnet. In anderen Städten gibt es ähnliche Erzählungen, wobei die Natio-

nalitäten mitunter variieren oder auch nur der Begriff »Schwarzafrikaner«

verwendet wird (siehe Osnabrück).

Oftmals enthalten die Erzählungen komplexe Erörterungen zwischen

Devianz, Normabweichung, rassistischen Zuschreibungen, Empathie und

Nachvollziehbarkeit aufgrund einer prekären Lebenssituation. Zum Teil

wird thematisiert, dass die Personen, die dem Drogenhandel nachgingen,

aufgrund ihrer geringen Chancen auf Asyl perspektivlos seien. Es sei also

auch eine soziale Frage und die Kriminalität entstehe aus einer Art Alterna-

tiv- undHoffnungslosigkeit (Pol MA, Interview 6, Juni 2021; siehe auch II.1).

Wiederkehrend verweisen die interviewten Polizist*innen auf die letztlich

polizeiliche Alternativlosigkeit eines harten Durchgreifens. Dies zeigt das

folgende Zitat:

»EinAfrikaner, ich sagees jetztmal salopp,ein richtigerDreckspatz,einDrogendealer,der

keineRücksicht nimmt oder sein Zeug anKinder, Jugendliche, sonstwas verkauft.Der hat

sich gewehrt undwir hatten dann Kollegen, die diese Konfliktsituationen kennen und die

auch professionelle Lösungen kennen.Wir waren zu neunt […]. Der hatte kein Schmerz-

empfinden mehr, nichts. Wenn man das nicht mal erlebt hat, das glaubt man nicht […].

Was weiß ich, was der Mensch – ob jetzt Drogendealer oder nicht – auf seiner Reise von

Afrika hierher erlebt hat. Der hat versucht zu überleben über Jahre und das macht er hier

weiter, bis es nicht mehr geht. Völlig verrückt […]. Aber die Kollegen sind sehr, sehr ge-

duldig. Aber irgendwann folgen die Konsequenzen in Form von unmittelbarem Zwang.

Das ist dann halt einfach so. Das will keiner. Das will keiner sehen, aber es ist die letzte

Konsequenz« (Pol MA, Interview 8, Juni 2021).

In diesem Zitat fällt auf, dass die interviewte Person zwar eine Art Ver-

ständnis formuliert, zugleich aber mit rassistischen Stereotypen arbeitet.

Der Schwarze Körper wird aufgrund seiner Fluchtgeschichte als schmerz-

frei und abgehärtet beschrieben. Teile dieser Beschreibung erinnern an

koloniale Narrative, die den Schwarzen Körper exotisiert, animalisiert und

als dreckig konstruieren (Arndt 2017: 35; Steenblock 2020: 145). Dieses Bild
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wirkt sich vermutlich auf die Polizeipraxis aus, die entsprechendder Annah-

me, auf ein widerspenstiges und unberechenbares Gegenüber zu treffen,

angepasst wird. In der Erzählung zeichnet diese sich durch »professionelle

Lösungen« und neun Polizist*innen gegen einen Verdächtigen aus (Pol

MA, Interview 8, Juni 2021). Anzunehmen ist ein rigoroses, hartes Durch-

greifen und konsequentes Festsetzen des Verdächtigen durch körperlichen

Zwangseinsatz. Ein*e andere*r Polizist*in erzählt, dass der Polizeihund bei

Konflikten in Flüchtlingsunterkünften ein »gutes Einsatzmittel« gewesen

sei. Denn, so erzählt der*die Polizist*in, der mache »Eindruck. Der kann

mehr als Ordnung. Wenn der mal die Zähne zeigt, dann haben die meisten

doch ausreichend Respekt, weil der auch nicht einzuschätzen ist« (Pol MA,

Interview 7, Juni 2021).

Neben der Neckarwiese waren die Sammelunterkünfte im Visier der

Polizei. Im Zuge einer über Mannheim hinaus angelegten Razzia wurden

»über 50 tatverdächtige Schwarzafrikaner, die seit Anfang 2015 in Mann-

heim, überwiegend auf der Neckarwiese im Stadtteil Neckarstadt, mit

Marihuana, Kokain und Amphetamin gehandelt haben sollen« (PolM MA,

11.05.2015), festgenommen. Die Interviewten sind sich einig, dass der

Drogenhandel mit der Schließung der LEA Pyramiden-/Industriestraße

2020 insbesondere auf der Neckarwiese zurückgegangen sei (u.a. Pol MA,

Interview 3, Juni 2021). Was in den Interviews unerwähnt bleibt, in diesem

Zusammenhang jedoch relevant ist, ist, dass der Königsteiner Schlüs-

sel Baden-Württemberg und damit auch Mannheim viele Personen mit

gambischer Staatsangehörigkeit zuteilt.

Die polizeilichen Erzählungenmarkieren Grenzziehungen zwischen de-

nen, die von den Polizist*innen als ›gut‹, und denjenigen, die als ›böse‹ ka-

tegorisiert werden.Die Guten erhalten Verständnis.Dies reicht auch bis hin

zu denen, die sich mal zu einem Fehltritt haben verleiten lassen, etwa auf-

grund prekärer Lebensumstände. Einwenig Kriminalität sei normal und to-

lerierbar, so die Erzählungen der Polizist*innen. Zudem gibt dies der Po-

lizei überhaupt erst ihr Existenzrecht. Werden die betreffenden Personen

als grundsätzlich »gut« eingeordnet, wird relativ differenziert über sie ge-

sprochen und Mitgefühl hinsichtlich der sozial prekären Verhältnisse aus-

gedrückt.Wenn diese Grenze allerdings überschritten wird, dann sollte mit

voller Härte (»des Rechtsstaates«) vorgegangen werden. Diese Grenze ist al-

so keine zwischen kriminell undnichtkriminell, sondern eher zwischen ›mal

dasGesetzüberschritten‹ und ›richtig kriminell‹.DieseDifferenzierungkor-

respondiert mit dem Bild der Stadtgesellschaft der »einfachen,mitunter ei-
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genenMenschen« undder ihr vertrautenund alltagsweltlichenMannheimer

Polizei.Ab einerGrenzüberschreitung ‒wie etwamehrfach polizeilich inEr-

scheinung treten, nicht auf polizeilicheMaßnahmen reagieren und sich von

diesen offensichtlich nicht beeindrucken lassen ‒ hört das Verständnis auf

und die ebenso vorhandene repressive und durchsetzungsfähige Seite der

Mannheimer Polizei tritt zutage.

Die »Guten«

Neben den identifizierten »Problemgruppen« gibt es zugleich solche, die

klar als die »guten« Geflüchteten, die Ressourcen verdienen, angesehen

werden. Wiederholt genannt werden in diesem Kontext Familien, Frauen,

Kinder, Geflüchtete, die »tatsächlich hier versuchen Fuß zu fassen« (PolMA,

Interview 6, Juni 2021) und sich um Integration und eine Bleibeperspektive

bemühen.Diese seienunauffällig,besuchtenDeutschkurseund integrierten

sich still und leise. Zudem wird die Gruppe der Mannheimer Normalbe-

völkerung, zu der u.a. auch die alteingesessenen Herkunftsgruppen wie

etwa die Italiener*innen und Türk*innen gezählt werden, als besonders

schützenswerte Gruppe genannt. Deren Sorgen und Ängste müssten ernst

genommen werden (u.a. Pol MA, Interview 10, Juni 2021). Besonders vul-

nerabel und schützenswert erscheint die Gruppe der Frauen gegenüber

dem Sexismus der ›anderen‹. Das ist einigen, insbesondere männlichen

Polizisten, so scheint es, eine Art Herzensangelegenheit (u. a. Polizei Grup-

pengespräch, 57; Pol MA, Interview 2, Mai 2021; Pol MA, Interview 3, Juni

2021).

2.1.4 Wissen undMacht

AusdemGesagten ergibt sichdasBild,dass sichdieMannheimerPolizei nah

an den Bürger*innen fühlt, den Flair der Stadt bis zu einem gewissen Grad

genießt und lebt (ohne zu vergessen,dass sie zuletzt professionell ausgeübte

Zwangsgewalt zu sein hat). Darauf aufbauend, erlangt sie Wissen über die

Stadtbevölkerung (mit Bezug auf die Frage, wie diese »tickt«) und darüber,

wie dort für Sicherheit und Ordnung zu sorgen sei. In Mannheim versteht

sich die Polizei als eine, die »menschelt«, so wie die Stadt selbst. Es sei dort

mitunter rau und es gebemehr Normabweichung als woanders. Aber genau
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deshalb wird Mannheim auch als interessant empfunden, nicht zuletzt für

die Polizei, die ja auch gefordert werden will.

Im Allgemeinen verfolgt die Polizei das, was gesellschaftlich als deviant

und damit strafbar gilt (»Labeling Approach«, Sack 2014). Dies tut sie jedoch

nicht nur anhand von Gesetzen, sondern darüber hinaus und insbesondere

im Bereich präventiver Polizeiarbeit bei »Fragen des Benehmens, der Höf-

lichkeit undRücksichtnahme,des gutenGeschmacks, der Ästhetik, der Sau-

berkeit, des Lebensstils« (Frehsee 2000: 66). Poliziert wird demnach sowohl

entlang rechtlicher als auch informeller Normen. Innerhalb der Mannhei-

mer Polizei scheint es nun ein klares Verständnis und Wissen zu der Frage

vonNormundNormabweichung zu geben. Ein*e Polizist*in sagt: »Ich glau-

be, gerade unsere Dienstgruppen, unsere Beamtinnen und Beamten an vor-

derster Front […].Die können sehr gutdifferenzierenzwischen ›Was ist denn

jetzt normal?‹ oder ›Was ist denn jetzt nicht normal?‹« (Pol MA, Interview

6, Juni 2021). Dass diese Art undWeise der Kategorisierung unter Rückgriff

auf Erfahrungswissen für die Polizeipraxis wichtig ist, wird unter anderem

durch folgendes Zitat in Bezug auf Demonstrationen deutlich: »[…] bei Ver-

sammlungen,rechts, links,bürgerlichesLager,daweißmanganzgenau,wie

man sich zu verhalten hat, da ist die Rolle der Polizei definiert« (Pol MA, In-

terview 1,Mai 2021).

Viele Polizist*innen geben sich routiniert im Umgang mit für sie ›frem-

den Kulturen‹. Dies geht jedoch nicht allen so. Es gebe für den*die eben zi-

tierten Polizist*in ein »ganz schwieriges Klientel«, mit der er*sie sich »am

schwersten« tue (Pol MA, Interview 1,Mai 2021):

»Wenn die arabische Welt pro ihrer, ich sage mal, Interessen demonstriert, das ist eine

Welt, die kenne ich nicht. Und da kenne ich auch die Reaktionen nicht und ich kann das

auch nicht einschätzen. Ich weiß nur, dass es für mich unheimlich unangenehm ist, weil

ich es erstens nicht verstehe, weil ich es nicht sortieren kann. Ich weiß dann auch nicht,

ist das jetzt ein Rädelsführer, gut der ist relativ laut, aber die sind alle laut. Da schreien

dann sogar die Frauen und das kannman nicht einschätzen« (ebd.).

Es sei also ein vermeintlichesNichtwissen über eine bestimmteKlientel, das

den*die Polizist*in verunsichert. Das sonst erworbene Erfahrungswissen

gibt Sicherheit und damit gehen spezifische Routinen und Praktiken einher.

Geknüpft ist diesesErfahrungswissen in spezifischerWeise anKenntnis-

se über Räume der Reviere.Mit diesemWissen geht eine Kompetenz einher,

wo und wie sich sicher durch die Stadt bewegt werden kann: »Klar, ich weiß

auch, wo man sich bewegt und wann man sich bewegt und man tut ja auch
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selber ein bisschen etwas für seine Sicherheit durch das Auftreten« (ebd.).

In unserer teilnehmendenBeobachtung zeigten die Polizist*innen uns beim

Streifefahren ihreReviereund»ihreStadt«.Es ist ein routiniertesundalltäg-

liches Bestreifen der aus polizeilicher Sicht neuralgischen Orte und der sich

dort aufhaltenden Personen. Personengruppen wie etwa »Ausländer« oder

»Bulgaren«werden an bestimmtenOrten lokalisiert.Oftmalswurde uns von

diesenGruppen ohne explizitenBezug zu Straftaten o. Ä. berichtet, sondern

es wurde eher auf die prekären Lebens- undWohnverhältnisse hingewiesen

(TBMA,März 2023). Es ist durchaus interessant, dass die Polizist*innen uns

viel über nichtdeutsche und prekär lebende Bevölkerungsgruppen erzähl-

ten, obwohl zugleich explizit gesagt wird, dass sie nicht straffällig sind. Das

wiederholte Bestreifen, Beobachten undmitunter freundlich Grüßen dieser

sich oftmals im öffentlichen Raum aufhaltenden Personen geht jedoch mit

einer übermäßigen Kontrolle im Sinne einer ständigen Überwachung ein-

her.

Mannheim ist sicher – trotz schlechter PKS

Mannheim wird insgesamt als sichere Stadt beschrieben, obschon sie

im Landesvergleich in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) mitunter

schlechter abschneidet (PKS BaWü, 2023). Auch wird von einigen Inter-

viewten von als gefährlich geltenden Gegenden bis hin zu No-go-Areas für

bestimmte Gruppen zu bestimmten Tageszeiten (Frauen, nachts in den

Quadraten) berichtet (Pol MA, Interview 3, Juni 2021). In Summe wird diese

Situation – schlechtes Abschneiden in der PKS und vermeintlich gefährliche

Gegenden – jedoch nicht tiefergehend problematisiert, sondern vielmehr

sogar entdramatisiert. Ein*e Polizist*in kontextualisiert dies wie folgt, in-

dem erneut der Topos der Arbeiterstadt aufgerufen wird, diesmal indes als

Erklärung für ein erhöhtes Kriminalitätsaufkommen:

»Ich würde sagen, Mannheim ist keine gefährliche Stadt. Mannheim hat natürlich auf-

grund seiner Bevölkerungsstruktur als Arbeiterstadt – ohne, dass ich es mit Zahlen fest-

machen kann –mit Sicherheit eine höhere Kriminalitätsrate als vergleichbare Städte von

der Größe her« (Pol MA, Interview 4, Juni 2021).

Die dahinterstehende Kausalkonstruktion (Arbeiterstadt = höhere Krimina-

litätsrate) wird dabei nicht weiter hinterfragt. Einige Polizist*innen weisen

zudem auf einen Anstieg von Straftaten innerhalb der Gruppe der Geflüch-

teten im Zuge der gewachsenen Einwanderung hin. Auch wurde seit Ende
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September 2015 die Kategorie »Asyl« neu in die PKS aufgenommen (MM,

23.02.2016). Auffällig ist, dass in den Jahren 2015/16 in den polizeilichen

Pressemitteilungen häufig die Nationalitäten (vor allem, wenn es sich um

nichtdeutsche handelt) oder anderweitig vermeintlich als nichtdeutsch

geltende Beschreibungen im Zusammenhang mit dem Tathergang und

der Straftat genannt werden, wie etwa »arabisch« aussehend, »nordafri-

kanisch«, »Flüchtling« (PolM MA, 26.06.2015; PolM MA, 19.01.2016; PolM

MA, 02.10.2015). In einem Zeitungsartikel im Anschluss an die Pressekonfe-

renz zur Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2016 heißt es,

dass die Zahlen hinsichtlich der »Kriminalität durch Ausländer« eindeutig

zeigten,

»dass Befürchtungen eingetroffen sind. Die Zahl der tatverdächtigen Asylbewerber geht

sprunghaft nach oben. Ausländische Tatverdächtige gibt es im Bereich des Polizeiprä-

sidiums Mannheim im Verhältnis signifikant mehr als deutsche Straftäter« (W MA,

22.03.2017).

Die Betonung eines Anstiegs von Kriminalität durch »ausländische Tatver-

dächtige« oder dergleichen findet in den Interviews jedoch eher selten statt.

Die Mehrheit der Interviewten betont, dass, so ein*e Polizist*in, es »keines-

falls so [ist], dassMannheim seit 2015 gefährlicher gewordenwäre« (PolMA,

Interview 4, Juni 2021). Einige Polizist*innenweisen jedoch darauf hin, dass

bestimmte Straftatenwie etwaDiebstahl in Zusammenhangmit der Flucht-

zuwanderung kurzzeitig leicht gestiegen seien.

Wenn man davon ausgeht, dass die PKS eine Art Ausgangspunkt für ein

»normales« Kriminalitätsaufkommen ist, dann kann diese Aussage so ge-

deutet werden, dass die Zahlen der PKS in Mannheim »normal« für seine

Bevölkerung seien.Mannheim falle zwar etwas heraus im landesweiten Ver-

gleich, aber auch das passt zu Mannheim. Interviewübergreifend herrscht

ein gewisser Stolz, dass es trotz der hohen Diversität inMannheim ein rela-

tiv friedliches Zusammenleben gebe.Das Aufeinandertreffen der vielen ver-

schiedenen Menschen in Mannheim hätte durchaus Konfliktpotenzial und

sei prädestiniert für mehr Probleme. Diese blieben jedoch aus, was so inter-

pretiert werden kann, dass die relevanten Akteure gute Arbeit leisteten (GS

MA, Juli 2023).
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Eine Schere zwischen subjektiver und objektiver Sicherheit

Neben der sogenannten »objektiven Sicherheitslage« wird wiederholt die

subjektive Sicherheit thematisiert, die in Mannheim durch mehrere von

der Stadt beauftragte und durch die Universität Heidelberg durchgeführ-

te Sicherheitsaudits erfasst wird (ebenfalls in Karlsruhe). Sowohl in den

Polizei- als auch in den nichtpolizeilichen Interviews beziehen sich die

Interviewten auf die in der Studie insbesondere an bestimmten Orten fest-

gestellte niedrige subjektive Sicherheit, die mit den »faktischen Zahlen« oft

nicht zusammenpasse. Seitens der Polizei wird die subjektive Sicherheit

unterschiedlich diskutiert. Zum einen sei zu beobachten, dass die Gefahr

durch die Bevölkerung häufig überschätzt werde, so der damalige Polizei-

präsident Thomas Köber in einem Zeitungsinterview (W MA, 13.03.2016).

Der Umgang damit sei herausfordernd. Es sei wichtig, zu wissen, wo sich

die Bevölkerung warum unsicher fühle und dass die Sorgen und Ängste

der Bevölkerung ernst genommen würden. Die Polizei versuche mit ihren

Zahlen zu Straftaten seitens Geflüchteter darzulegen, dass die Bevölkerung

keinen Grund zur Sorge habe (Pol MA, Interview 4, Juni 2021). Ähnliche

Erzählungen finden sich beispielsweise in Osnabrück.

Im Vergleich zur »Normalbevölkerung« seien Polizist*innen durch

ihre tägliche Arbeit am Nabel der Zeit und erführen hautnah und unver-

zerrt die objektive Sicherheitslage. Dadurch, so ihre Wahrnehmung, hätten

Polizist*innen ein faktisches und nicht nur subjektives Wissen über das

Kriminalitätsgeschehen:

»Was wir beobachten ist, dass die objektive Sicherheitslage zu dem Sicherheitsgefühl der

Bevölkerung immer weiter auseinander geht […]. Ich als Polizeibeamter [habe] ein relativ

reales Bild über die Kriminalität inMannheim [..] und [fühle] mich relativ sicher [..]. Das

kann dann in der Bevölkerung genau umgekehrt sein« (Pol MA, Interview 6, Juni 2021).

WelcheMaßnahmen erscheinen sinnvoll, umdiese gewünschte Ordnung zu

erhalten oder herzustellen und für sowohl objektive als auch subjektive Si-

cherheit zu sorgen? Wie bereits zuvor erwähnt, lassen sich wiederholt pa-

ternalistisch-erzieherisch motivierte Praktiken finden. Den devianten Ge-

flüchtetenmüsse beigebrachtwerden,was ein (»unser«) gutes und normales

Verhalten sei. Dies werde oftmals über Kommunikation und Erklären ver-

mittelt oder auch Dominanzgesten (Behr 2022: 230, Keitzel 2024: 174 ff.) wie

einer Identitätsüberprüfung.Die Identitätsüberprüfungerscheint inderall-

täglichen Praxis in so routinierterWeise, dass sich die Polizist*innen, so un-

ser Eindruck, nicht darüber bewusst sind, dass es sich um eine Dominanz-
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und Einschüchterungsgeste handelt (TB MA, März 2023). Oder zumindest

ist dies so routiniert und normalisiert in die alltägliche Arbeit eingeschrie-

ben,dassdarübernichtmehrnachgedachtwird.Eswirdgewohnheitsmäßig

die Hierarchie in der Polizei-Bürger*in-Interaktion performiert. Zu erwäh-

nen ist aber auch,dass Identitätskontrollen in einigenSituationenauchganz

bewusst und strategisch als Machtgeste eingesetzt werden.

2.1.5 Organisationskulturen und -selbstverständnisse

»In der ›bunten‹ Stadt Mannheim leben bekanntlich Menschen aus 170 Nationen. Dass

sich die Polizei dort längst auf die multikulturellen Herausforderungen eingestellt hat,

zeigt sich an vielen Beispielen. Der Umgang mit Migranten und somit mit fremden Kul-

turen gehört bei der Mannheimer Polizei inzwischen zum Alltag, weshalb interkulturelle

Kompetenz für Polizeibeamtinnen und -beamte eine unverzichtbare Schlüsselqualifikati-

on darstellt« (WMA, 15.02.2021).

Die Mannheimer Polizei versteht sich als bodenständig und bürgernah.

Bürgernah meint im Mannheimer Fall auch, wie es im Eingangszitat des

Fördervereins Sicherheit in Mannheim (SiMa) e. V. heißt, dass die Polizei

auf »multikulturelle […]Herausforderungen« eingestellt sei.Die sogenannte

»interkulturelle Kompetenz« stelle für sie in Mannheim eine »unverzicht-

bare Schlüsselqualifikation« dar (ebd.). Die Mannheimer Polizei gibt sich

selbstbewusst als gut in der Stadt vernetzt, pragmatisch und anpackend.

Dies wird als eine Art Rezept dafür gesehen, dass das gemeinsame Leben in

Mannheim trotz spezifischer Herausforderungen, etwa imBereichMigrati-

on und Armut, so gut funktioniere. Zwar sei die Polizei in Mannheim etwas

»hemdsärmeliger vielleicht« (Pol MA, Interview 2, Mai 2021), aber dafür

spreche die Bevölkerung über die Polizei in Mannheim von »unsere[r] Po-

lizei« (ebd.). Dies wird u.a. historisch begründet. Die Mannheimer Polizei

war früher als Kommunalpolizei verfasst und auch nach der Umwandlung

in eine Landesbehörde zuständig für die Stadt. Erst im Rahmen der Polizei-

reform 2014 wurde das Polizeipräsidium durch den Zusammenschluss mit

Heidelberg vergrößert (MM, 08.03.2016 [2]).

Viele der interviewten Polizist*innen loben die als flach wahrgenom-

menen Hierarchieebenen innerhalb der Mannheimer Polizei (und auch der

Stadtpolitik) (PolMA, Interview 1,Mai 2021). Ein*e Polizist*in erzählt: »Man

kann hier einfach direkt loslegen und bei anderen [inHeidelberg]mussman

aufpassen, da wird auch auf die Rolle geachtet […].Welche Sterne hat er auf
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der Schulter? Welche Farbe haben die?« (ebd.). Man könne in Mannheim

auch in der Hierarchie höherstehenden Polizist*innen auf Augenhöhe be-

gegnen. Dies führe zu einem offenen Austausch und es gebe weniger Angst,

dem einen oder anderen auf den »Schlips zu treten«. Anders als beispiels-

weise in den Interviews in Karlsruhe werden inMannheim sowohl kritische

Töne gegenüber dem damaligen Polizeipräsidenten als auch Lob geäußert.

In Karlsruhe wurde sehr viel distanzierter, deskriptiver und auf Formalia

und Gesetze bezogen gesprochen, wenn Erfahrungen und Einschätzungen

zu Entscheidungen aus der höheren Dienstebene thematisiert wurden.

In Mannheim berichtet uns zudem auch der (damalige) Polizeipräsident

offener über interne Diskussionen. Viele der Polizist*innen wirken inso-

fern selbstbewusst, als sie zu ihren Aussagen und Einschätzungen stehen

und diese zugleich gerne zur Diskussion stellen. Diese Haltung erklärt

eventuell auch, dass wir in Mannheim schnell und unkompliziert einen

Forschungszugang erhielten (vgl. Geugjes/Terizakis 2022).

Prävention spiele bei der Mannheimer Polizei eine wichtige Rolle. Im

Laufe der letzten Jahre sei innerhalb der Institution, aber auch in der Stadt

angekommen,dass Prävention eine zentrale undwichtigeAufgabe sei.Ein*e

Polizist*in beschreibt, dass dies in allenBereichen verstandenwerde.Weiter

heißt es, »gerade, wenn es zum Beispiel um Ausländer, Migranten, Flücht-

linge geht, denktman ganz schnell an die Prävention und sagt: ›Könnt ihr da

einenBeitrag dazu leisten? Könnt ihr irgendwie eingreifen,mithelfen?‹« (Pol

MA, Interview 2,Mai 2021). Dies habe sich insbesondere in den »Köpfen der

Führungskräfte« gewandelt (ebd.). Bei aktuellen gesellschaftlichen Heraus-

forderungen werde dem Interviewten zufolge die Prävention mittlerweile

von Beginn an und als zentraler Akteur einbezogen. Eine Aufgabe habe auch

darin bestanden, alteingesessene Mannheimer*innen in ihren Vorurteilen

gegenüber Geflüchteten zu beschwichtigen:

»Wir haben damals aus Sicht der Prävention natürlich auch versucht gegenzusteuern und

versucht herauszufinden, wie bekommen wir die beiden Hälften zusammen? Flüchtlin-

ge und einheimische Bevölkerung, die beispielsweise um eine Unterkunft herum wohnt.

Und da war das Zauberwort ein Stück weit, Begegnungsprojekte zu organisieren. Begeg-

nungsprojekte, wenn man die Menschen mal kennt, kennengelernt hat, hat man einen

ganz anderen Zugang auch zueinander, einen ganz anderen Kontakt.Und nicht nur über-

einander reden, sondernmiteinander reden« (Pol MA, Interview 6, Juni 2021).

Im Vergleich zu anderen Städten wie etwa Osnabrück und Braunschweig

scheint die Prävention in Mannheim jedoch eine kleinere Rolle zu spielen.

In den niedersächsischen Städten sowie in Darmstadt gibt es umfangrei-
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che Konzepte und Programme, die über die Projekte inMannheimwie etwa

»Polizei zum Anfassen«, bei der Kinder und hierbei insbesondere solchemit

Migrationsgeschichte die Polizei kennenlernen sollen, oder die Moscheebe-

auftragten, die Kontakt zu den Moscheen aufbauen, hinausgehen (Pol KA,

Interview 1, Juli 2021; Pol MA, Interview 2, Mai 2021). Damit geht einher,

dass klassische sozialarbeiterische Tätigkeiten nicht institutionalisiert von

der Polizei übernommen werden, was oftmals mit dem Ausbau von präven-

tiver Polizeiarbeit einhergeht.

Perspektive auf und Umgangmit Diversität

Diversität in der Institution Polizei in Mannheim wird von beinahe allen

Interviewten positiv hervorgehoben. Dies erleichtere insbesondere den

Arbeitsalltag, da mit der vielfältigen Bevölkerung besser kommuniziert

werden könne: »Gott sei Dank haben wir mittlerweile viele Kollegen, die

entweder Türkisch, Russisch, Serbisch, Bulgarisch sprechen können« (Pol

MA, Interview 3, Juni 2021). Zudem wird eine Erhöhung der Diversität in

der Polizei auf höherer Dienstebene auch strategisch gerahmt. Im Kontext

der Feststellung, dass sich die Polizei vermehrt einer öffentlich geäußerten

Rassismuskritik stellen müsse, erzählt ein*e Polizist*in: »Wir haben ja ei-

nen Schwarzen als Pressesprecher. Ich habe immer gesagt, ich hätte gerne

eine ›Person of Color‹ als Pressesprecher in Mannheim. Frau und ›Person

of Color‹, das wäre super. Weil sie dort diese Dinge da schon entkräften«

(Pol MA, Interview 5, Juni 2021). Der*die Interviewte schiebt nach, dass der

Pressesprecher selbstverständlich »qualifiziert« sein müsse und nicht nur

aufgrund der Hautfarbe ausgewählt werde (ebd.). Beide Beispiele machen

jedoch deutlich, dass die Erhöhung der Diversität nicht nur alsWert an sich,

sondern in ihrer Funktion für die Organisation gesehen wird.

Eine an die diverse Stadtbevölkerung angepasste Polizei – die erstens

selbst divers und zweitens in ihren Praxen sensibel für ›andere Kulturen‹

sei – werde von »dieser bunten Bevölkerung hier draußen« angenommen,

so die Einschätzung der interviewten Polizist*innen (Pol MA, Interview 9,

Juni 2021). Die nichtdeutschsprachigen Bürger*innen wüssten, dass sie auf

den Revieren verstanden würden, und nutzten diese als Anlaufstelle. Insbe-

sondere die Belegschaft der innenstadtnahen Reviere sei »ähnlich bunt wie

die Bevölkerung in H4«, lautet das Urteil des*der Polizist*in (ebd.). Mehr-

fach wird angeführt, dass die Polizei gelernt und sich an die Anliegen der is-

lamischen Religionsgemeinschaften angepasst habe. Nicht nur gebe es eine
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etablierte ZusammenarbeitmitMoscheen, sondern auch imBereich der Re-

pression sei die Polizei »professionell aufgestellt« (Pol MA, Interview 4, Juni

2021).Dennbei Razzien bekämenPolizeihunde »Schuhüberzieher […],wenn

sie in die Moschee reingehen. Also es ist ja nicht so, dass wir uns nicht an-

passen« (ebd.).

Ein*e Polizist*in erzählt, dass er*sie selbst mitten in den Quadraten, be-

schrieben als »Schmelztiegel von Kulturen« (Pol MA, Interview 2,Mai 2021),

lebe und es liebe. Ähnliches gilt für ihre*n*seine*n Kolleg*in, der*die in der

Neckarstadt arbeitet: »Und ich glaube, entweder man liebt die Neckarstadt

oderman hasst sie.Und ich liebe sie [lacht].Mirmacht es einfach Spaß, hier

zu arbeiten. Ich glaube, wenn du damit nicht klarkommst, dass du zu 80

Prozentmit Ausländern zu tun hast, dannwirst du hier nicht glücklich« (Pol

MA, Interview 3, Juni 2021).Andere äußern sich distanzierter, aber akzeptie-

rend. Ein*e Polizist*in zeigt uns während der teilnehmenden Beobachtung

sein*ihr Revier. Er*sie thematisiert wiederholend, dass »Ausländer«, »Asy-

lanten« (sic!) zum Mannheimer Stadtbild dazu gehörten. Zugleich bemer-

ken wir, dass er*sie deren Leben scheinbar befremdlich findet, etwa, dass

es für die Personen normal sei, abends auf der Straße abzuhängen. Hinge-

gen deutet er*sie an, dass ja beispielsweise wir (Forschende) dies nicht tun

würdenunddies auchnicht sein*ihrLebensentwurfwäre.Zugleichberichtet

er*sie von spezifischen Problemen, wie etwa einer Vermüllung. Seiner*ih-

rer Einschätzung nach sei »denen« eine Vermüllung ihrer Straßen egal (TB

MA,März 2023). Andere Polizist*innen hingegen problematisierenMigrati-

on und Fluchtzuwanderung in die Stadt. Sie sprechen von kulturellen Kon-

flikten, zunehmender Respektlosigkeit gegenüber der Polizei und dem Im-

port von Straftaten durch Zuwanderung. Von Rassismus vonseiten der Poli-

zei wird sich jedoch abgegrenzt und zugleich die zuvor beschworene ›Bunt-

heit‹ als Grund für die Unvermeidbarkeit von Kontrollen von etwa nichtwei-

ßen Personen gesehen:

»Und inMannheim kannman ja nicht kontrollieren, ohne einen Ausländer zu erwischen.

Also bei dem Multikulti, das wir haben. Muss ich jetzt einen Bogen laufen, nur weil ich

denke, der ist Schwarzkopf, homosexuell oder …. Keine Ahnung, das geht ja gar nicht«

(Pol MA, Interview 7, Juni 2021).

In der Mannheimer Polizei wird sich auf unterschiedlichen Ebenen mit

demThema Antidiskriminierung beschäftigt. Nach dem bereits erwähnten

»Marktplatzvorfall«, der öffentlich z.T. als rassistisch motiviert kritisiert
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wird,8wurde eine interne Arbeitsgemeinschaftmit demNamen »AGWerte«

gegründet. In diese Arbeitsgruppe sind verschiedene Polizist*innen qua

ihrer sonstigen Verwendung (z.B. Beauftragte für gleichgeschlechtliche

Lebensformen, psychosozialer Dienst, Öffentlichkeitsarbeit etc.) abgeord-

net worden und sollen das Thema »Werte« in der Polizei diskutieren und

aufarbeiten (POL MA, Interview 19, Mai 2021). Zudem betonen einige der

interviewten Polizist*innen mit Personalverantwortung, dass sie es als ihre

Aufgabe sehen, »unsere Kollegen auch ein stückweit davor [zu] schützen,

dass sich Vorurteile so verfestigen, dass wir nur noch mit dieser einen

Brille schauen« (Pol MA, Interview 4, Juni 2021). Konkrete Maßnahmen für

Polizist*innen, etwa Workshops, die eine Sensibilisierung für Rassismus

und dessen Abbau behandeln, werden in den Interviews nicht erwähnt. Auf

Landesebene startete im März 2021 in der Landespolizei Baden-Württem-

berg die Kampagne »NICHT BEI UNS!«, die »zur Sensibilisierung sowie

als Zeichen gegen Diskriminierung und Extremismus« ins Leben gerufen

wurde.9

Polizeiarbeit inMannheim

»Ja, genau. Mannheimer Schlappgosch, aber irgendwie das Herz am rechten Fleck. Und

deswegen ist auch Polizeiarbeit hier einfach« (Pol MA, Interview 8, Juni 2021).

Neben der Feststellung, dass einemigrationsbedingte Vielfalt für dieMann-

heimer Polizei Alltag sei, sei die Polizeiarbeit in Mannheim einfacher (als

z.B. in Heidelberg) (Pol MA, Interview 4, Juni 2021). Sie sei einfacher, weil

die Bevölkerung nicht so akademisch geprägt sei und seltener jeden Schritt

einer polizeilichen Maßnahme hinterfrage. In Heidelberg sei man als Poli-

zist »Büttel« (PolMA, Interview 1,Mai 2021).DieHeidelbergerBürger*innen

werden im Vergleich zu Mannheimer*innen als anstrengendes Gegenüber

wahrgenommen. Ein*e Polizist*in erzählt:

»Aber wenn du in Mannheim zu einem Bürger sagst: ›Ich hätte gerne Ihre Personalien‹,

dann diskutiert er zwar auch kurz, aber irgendwann gibt er dir seinen Ausweis oder ein

Dokument […]. In Heidelberg musst du das alles fünfmal begründen, warum das alles so

ist. Angefangenmit: ›Warumwerde ich überhaupt kontrolliert? Mit welchem Recht?‹ […].

8 https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/mannheim/urteil-im-polizistenprozess-

mannheim-100.html; Zugriff: 08.05.2024.

9 https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/kampagne-

nicht-bei-uns-startet-1/, Zugriff: 08.05.2024.

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/mannheim/urteil-im-polizistenprozess-mannheim-100.html;
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/mannheim/urteil-im-polizistenprozess-mannheim-100.html;
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/kampagne-nicht-bei-uns-startet-1/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/kampagne-nicht-bei-uns-startet-1/


Baden-Württemberg 123

Und das macht das Arbeiten einfacher [lacht]. Vielleicht merke ich dann auch, dass Hei-

delberg diese pure Studentenstadt ist. Vielleicht liegt es einfach daran ein bisschen. Und

Mannheim eher die Arbeiterstadt« (Pol MA, Interview 3, Juni 2021).

Die polizeiliche Wahrnehmung, dass die polizierten Teile der Bevölkerung

nicht jedeMaßnahme hinterfragen, könnte freilich auchmit einer geringen

Beschwerdemacht gesellschaftlich marginalisierter Gruppen zusammen-

hängen (Feest/Blankenburg 1972). Fest und Blankenburg argumentieren,

dass »[d]ie wesentliche Schranke polizeilicher Definitionsmacht […] in der

Kontrolle durch die Betroffenen selbst [besteht]« (ebd.: 45). Personen, die

etwa nur schlecht Deutsch sprechen, über geringe finanzielle Ressourcen

verfügen oder einen prekären Aufenthaltsstatus haben, haben es schwer,

gegen eine etwaig ungerechtfertigte Polizeipraxis vorzugehen. Aufgrund

Mannheims Bevölkerungsstruktur kann angenommen werden, dass dies

auf einen nicht geringen Teil der Bevölkerung zutrifft. Studien zeigen, dass

unverhältnismäßiges und nicht rechtskonformes Verhalten der Polizei von

marginalisierten Gruppen seltener zur Anzeige gebracht wird oder gar

erfolgreich vor Gericht ist (siehe Abdul-Rahman u.a. 2023; Keitzel 2024:

245 f.).

Die im Eingangszitat angesprochene »Mannheimer Schlappgosch«,

den stadtspezifischen Dialekt, verbindet die interviewten Polizist*innen

mit einer jovialen bis rauen, aber ihrer Wahrnehmung nach immer herz-

lichen Kommunikationskultur. Diese finde sich sowohl polizeiintern als

auch darüber hinaus im Umgang mit den Mannheimer*innen. Eine Art

Kumpelhaftigkeit und direkte Kommunikationsart bis hin zu einem ›wohl-

wollenden‹ Paternalismus werden sowohl innerhalb der Polizei als auch in

der Interaktion mit Bürger*innen als Merkmal der Mannheimer Polizei

hervorgehoben. Folgendes Zitat macht dies überspitzt deutlich:

»Wenn ich jetzt sage, du Drecksack komm mal her, und mein Kollege, der sagt ja, was

willst denn du Penner, was ist denn? Das ist aber völlig normal. Das ist nicht schlimm.

Dann lachenwir wieder drüber und gut ist. Das ist nie böse gemeint, bei uns.Never ever«

(Pol MA, Interview 11, Juli 2021).

Weil Mannheim Arbeiterstadt sei, werde die Sprache entsprechend an die

Bürger*innen angepasst. Ein*e Polizist*in beschreibt eine Situation, bei der

diePolizei aufgrundeinesBrandesdieStraßeabsperrte.EinBürgerhättedie

Absperrungübergehenwollen,weil er dort einenTermin für die »Fußpflege«

gehabt hätte. Der*die Polizist*in erzählt:
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»Eine Polizeiabsperrung ist für den Mannheimer per se erstmal nicht vorhanden, in der

Neckarstadt schon gar nicht. Da läuft man durch, weil man muss jetzt […]. Man muss

sich nicht immer auf das Niveau von den Menschen begeben, gegen die man einschrei-

ten muss, aber oftmals reicht es aus, dann zu sagen: ›Verpiss dich!‹ Das geht eigentlich

gar nicht, aber manche verstehen es« (Pol MA, Interview 8, Juni 2021).

Dem*der Polizist*in ist selbst bewusst, dass diese Kommunikation unpas-

send ist, dennoch greift er*sie darauf zurück, weil die Polizeiarbeit und in

diesemFall die Sicherung einerGefahrenstelle dann funktioniere. In diesem

Zitat wird deutlich, dass der*die Polizist*in den Bürger (zumindest in Tei-

len) duzt. Während der teilnehmenden Beobachtung haben die Polizist*in-

nen die Bürger*innen beinahe durchweg geduzt (ebd.). Ein*e andere*r Po-

lizist*in resümiert: »Es ist vielleicht wichtig, die zu duzen, weil die nehmen

dich sonst nicht ernst. Aber ich muss nicht in einer Gossensprache landen

zum Schluss« (Pol MA, Interview 4, Juni 2021). Die als direkte Art beschrie-

bene Kommunikation wird von vielen interviewten Polizist*innen begrüßt

und zugleich scheint nicht immer klar zu sein, wo die Grenze zur Respekt-

losigkeit liegt. Eher am Rande wird in einigen Interviews thematisiert, dass

das Thema Kommunikation intern durchaus kritisch diskutiert werde (Pol

MA, Interview 3, Juni 2021; Pol MA, Interview 5, Juni 2021). Die Kumpelhaf-

tigkeit wird also nicht von allen durchweg positiv bewertet. In dieser scheint

auch ein Unterwerfungsgestus zu liegen: Wer darf wen ankumpeln? Wer ist

in welcher Position und wer kann sich bei Grenzüberschreitung gut wehren

oder wer befindet sich etwa in Abhängigkeitsverhältnissen? Diese Kommu-

nikationskulturmag für Ansprechbarkeit sorgen und dafür, dass Polizei und

Bevölkerung sich nah fühlen können – sie steht aber auch in der Gefahr, ins

Unhöfliche und Abwertende abzudriften.

Das Selbstbild, nahbar, am Puls der Zeit und angepasst an die durchMi-

gration bedingte Vielfalt zu sein, immunisiert die Polizei gegenKritik.Denn

eine realitätsnahe Polizei, wie sich die Mannheimer Polizei versteht, hat ja

schon längst verstanden.

2.1.6 Netzwerke

»Es ist im Grunde so: In Mannheim ist es egal, um was es geht, die Polizei ist ein Partner

mit Sitz und Stimme in den Fachgremien« (Pol MA, Interview 5, Juni 2021).
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In Mannheim beschreiben viele der Interviewten – sowohl polizeiliche

Akteure als auch nichtpolizeiliche – gute und partnerschaftliche Netzwerke

und eine entsprechende Zusammenarbeit in der Stadt. Das Miteinander

verschiedener Akteure der Stadtpolitik, der Zivilgesellschaft und der Polizei

wird insbesondere von Polizist*innen als gut beschrieben. Es gebe kurze

Wege, und die Kommunikation verlaufe trotz bestehender formaler Hier-

archien auf Augenhöhe. Die Polizei betrachtet sich trotz ihrer formalen

Zugehörigkeit zur Landesebene in allen Gesprächen als integralen Bestand-

teil der Stadt. Es gebe ein Verständnis davon, dass es eine gemeinsame

Anstrengung für ein sicheres Mannheim brauche. Unserem Eindruck nach

sind die vernetzten Akteure in der Regel per Du.

Ein*e Polizist*in beschreibt beispielsweise die behördenübergreifende

Überzeugung, dass Sicherheit nicht nur Aufgabe der Stadt sei:

»Eigentlich fängt es bei der Stadt an. Aber wir als Polizei sind natürlich dann ein ganz

wichtiger Player. Bevor wir irgendwas angehen,müssen wir uns erstmal überlegen, krie-

gen wir das behördenübergreifend hin […]. Und das funktioniert in Mannheim, glaube

ich, ganz gut« (Pol MA, Interview 10, Juni 2021).

In Hinblick auf den Umgang mit Zuwanderung seit 2014 habe Mannheim

von der vorherigenMigration aus Südosteuropa profitiert, denn in dem da-

maligen Kontext wären bereits behördenübergreifende Arbeitsgruppen ge-

bildet worden, die die Themen Integration und Sicherheit behandeln. Für

die Fluchtzuwanderung 2014 und die folgenden Jahre sei die Stadtmit all ih-

ren Akteuren daher »sehr schnell handlungsfähig« gewesen, so eine Stimme

der Stadtverwaltung (MA, Interview 3, Juli 2022). Es gebe zwischen den Ak-

teuren also nicht nur kurzeWege, sondern es konnte schneller als anderswo

auf bereits etablierte und funktionierendeArbeitsstrukturenundNetzwerke

zurückgegriffen werden.

Zudem zeichne sich die Beziehungsqualität zwischen den Akteuren

durch Responsivität insbesondere seitens der Polizeipräsidenten aus. Ein

städtischer Akteur schätzt es als wichtig ein, dass insbesondere die »Füh-

rungsspitze der Polizei« für seine Anliegen »immer offene Ohren« habe.

In diesem Zuge sei zusammen mit der Polizei »das eine oder andere sehr

innovative Projekt« durchgeführt worden (ebd.). Die Zusammenarbeit in

der Stadt und hierbei insbesondere mit der Polizei wird demnach von den

meisten der Interviewten als kooperativ beschrieben.
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»Gemeinsame Sicherheitsphilosophie«: Dezernentenrunde und Polizei

Ein besonderes Merkmal der Polizei in Mannheim ist, dass der*die Polizei-

präsident*in anlassunabhängig an der wöchentlichen »Dezernentenrunde«

der Stadt Mannheim teilnimmt. Die Führungsebene der Stadtpolitik ver-

handelt also wöchentlich mit der Führungsebene der Polizei Sicherheitsfra-

genundFragender alltäglichenStadtpolitik.DieseBesonderheitwird inden

Interviews unter anderem wieder damit begründet, dass die Mannheimer

Polizei bis Mitte der 1970er Jahre kommunal verfasst, also eine Stadtpolizei

war.10Heute ist die Polizei in Mannheim eine Landespolizei. Der*die inter-

viewte Polizist*in stellt dies alsGrundstein und als »Gelingensfaktor für eine

gute, kooperative, partnerschaftliche Zusammenarbeit« dar, die sich »über

die Zeit gerettet« habe, »unabhängig von formalen legislativen, normativen

Dingen« (Pol MA, Interview 5, Juni 2021). In der Stadtpolitik und der Mann-

heimer Polizei gebe es auch heute noch eine »gemeinsame Sicherheitsphi-

losophie« (Pol MA, Interview 5, Juni 2021), was die Zusammenarbeit ergie-

big und angenehmmache. Zugleich sind die formalen Aufgaben und Erwar-

tungen laut einer*s Polizist*in in Führungsfunktion seitens der Stadtpolitik

klar definiert: »Die Polizei oder ich als Person habe hier für Sicherheit und

Ordnung zu sorgenmitmeinen Leuten« (PolMA, Interview 1,Mai 2021).Die

Stadt »steht, sprichwörtlich könnte man auch sagen, hinter mir und stärkt

mir auch den Rücken«. Dabei zeichnet sich die Zusammenarbeit dadurch

aus, »jeder weiß, jeder kennt den anderen« (ebd.). Die Polizei in Mannheim

sei demnach ein zentraler Akteur in allen, wie es der*die interviewte Poli-

zist*in beschreibt, »kommunalpolitischen Handlungsfeldern« (Pol MA, In-

terview5, Juni 2021).DassdiePolizei in stadtpolitischenFrageneine zentrale

Rolle einnimmt und ja auch faktisch wöchentlich auf hoher politischer Ebe-

ne mitdiskutiert, könnte als Versicherheitlichung der Kommunalpolitik ge-

deutet werden. Zugleich könnte dies auch als integrative Politik beschrieben

werden,die sichverschiedeneMeinungeneinholt unddie eigenePerspektive

aufSicherheit zurDisposition stellt.DassdiePolizei einen festenPlatz inder

höchsten Führungsebene der Stadt einnimmt, zeugt von einem engen und

vertrautenVerhältnis zwischenStadtundPolizei. InMannheimredenStadt-

politikundPolizeipräsident*inwöchentlichdarüber,wasProblemesind,wie

10 https://www.mannheim24.de/mannheim/polizei-mannheim-geschichte-revier-

polizeipraesident-andreas-stenger-ausruestung-waffen-fahrzeuge-13611703.html, Zugriff:

08.05.2024.

https://www.mannheim24.de/mannheim/polizei-mannheim-geschichte-revier-polizeipraesident-andreas-stenger-ausruestung-waffen-fahrzeuge-13611703.html
https://www.mannheim24.de/mannheim/polizei-mannheim-geschichte-revier-polizeipraesident-andreas-stenger-ausruestung-waffen-fahrzeuge-13611703.html
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diese zu verstehen sind undwie damit umzugehen ist.Da die Polizei an die-

ser Stelle dieMöglichkeit hat, ihre Perspektiven kundzutun, ist es auch nicht

überraschend,dasswir in der Analyse der lokalenMedien festgestellt haben,

dass dieMannheimer Polizei wenig öffentliche Kritik an der Stadtpolitik äu-

ßert bzw. überhaupt Stellung zu stadtpolitischenMaßnahmen bezieht. Da-

mit kontrastiert der Braunschweiger Fall, wo sich die Polizei etwa im Zuge

der Soko ZErm an stadtpolitischenDebatten beteiligt und sich in öffentliche

Diskussionen proaktiv einbringt (siehe II.3.2).

UnterschiedlicheWahrnehmungen zu zentralen Akteuren zuHochphasen der

Fluchtzuwanderung 2015

Auffallend sind für Mannheim die unterschiedlichen Wahrnehmungen

hinsichtlich der organisatorischen Herausforderung in der Hochphase der

Fluchtzuwanderung im Jahr 2015. Hierbei unterscheidet sich nicht nur die

Sicht darauf,werdamals alsVorreiterVerantwortungundzentraleAufgaben

übernommen hat, sondern auch die Arbeitsweisen werden unterschiedlich

wahrgenommen. Es liege der Polizei quasi im Blut, so lässt sie wissen,

schnell handlungsfähig zu sein und anstehende Aufgaben zu übernehmen

(Pol MA, Interview 4, Juni 2021). Aus der Perspektive von ehrenamtlichen

Helfer*innen und Hilfsorganisationen hingegen waren es insbesondere

sie, die u.a. in Zusammenarbeit mit der Stadtpolitik und -verwaltung

die Herausforderungen gemeinsam gemeistert haben. So erzählt ein*e

ehrenamtlich*e Helfer*in: »Und wir haben dann als Ehrenamtliche auf ver-

schiedensten Ebenen tatsächlich, glaube ich, mitgeholfen, dass die ganze

Geschichte auch funktioniert hat« (GS MA, Juli 2023). Ein*e Interviewte*r

einer Hilfsorganisation hat die Polizei beispielsweise bei der Etablierung

von vorläufigen Unterbringungen in Mannheim »nicht sehr wahrgenom-

men im Sinne von, dass sie eine aktive Rolle gespielt hätte« (MA, Interview

2, Juni 2022). Zugleich betont er*sie, dass die Polizei zur Stelle war,wenn sie

Unterstützung gebraucht hätten (ebd.). Ein*e weitere*r Ehrenamtliche*r

betont auch, dass er die Polizei wenig wahrgenommen habe. Diese sei spä-

ter, etwa Ende 2015, u.a. mit Berichterstattungen zum Thema Sicherheit

und Fluchtmigration im öffentlichen Diskurs aufgetreten. Er*sie empfand

das Agieren der Polizei hierbei relativ positiv, weil sie die im öffentlichen

Diskurs auftretendeMoralpanik versucht habe einzufangen (MA, Interview

1, Juni 2022).
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Diese*r Ehrenamtliche bewertet die Zusammenarbeit mit der Polizei

und insgesamt in der Stadt zwar als positiv. Er*sie erzählt: »Man spricht

miteinander, sitzt an einem Tisch« und »sehr, sehr oft [ist] die Polizei mit

dabei, schickt einen Vertreter, eine Vertreterin und mischt sich sozusagen

auch mit ein und hört, was den Leuten auf der Leber liegt« (ebd.). Er emp-

findet eine gute Verbindung zur Polizei und bewertet es als positiv, wenn

sich die Polizei »als Teil der Stadtgesellschaft darstellt« (ebd.). Das sei je-

doch heute stärker als 2015 der Fall. Damals, als alle stadtgesellschaftlichen

Akteure zusammenkamen und versucht haben, die Herausforderungen zu

bewältigen, da habe die Polizei gefehlt (ebd.).

Durch die im Rahmen der Fluchtmigration entstandene Zusammenar-

beit verschiedener Akteure seien jedoch auch verschiedene Arbeitsweisen

sichtbar geworden. Ein*e Polizist*in berichtet:

»Der Polizist geht immer sehr lösungsorientiert anThemen ran, weil wir das auch so ge-

lernt haben. Wir kommen vor Ort und haben eine Lage, die zu bewältigen ist. Und wir

braucheneineLösungamEndeundmöglichst schnell.DerSozialarbeiter sprichthalt erst-

mal drei Stunden und amEnde geht es gar nicht darum, eine zielgerichtete Lösung zufin-

den, sondern um sich auszutauschen. Das war schon sehr spannend« (Pol MA, Interview

4, Juni 2021).

In dem Interview wird deutlich, dass der*die Polizist*in diese Erfahrung

als Lernprozess wahrnimmt, der von einer Irritation des polizeilichen All-

tags ausgegangen ist. Routinen, die stark verinnerlicht sind, seien hinter-

fragt worden.

Institutionalisierte Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit der Polizei mit verschiedenen Akteuren der Stadt ist

bzw. war durch unterschiedliche Formate und Strukturen institutionali-

siert. Zum einen gab es für die Sammelunterkünfte einen Beauftragten der

Polizei als Ansprechpartner. Interessanterweise wurde uns dieser von der

Polizei nicht als Interviewpartner genannt und auch in unseren Polizeiin-

terviews wurde dieser nicht erwähnt. Ein*e hauptamtliche*r Betreuer*in

einer Sammelunterkunft hingegen betonte, dass diese Person zentral für

seine*ihre alltägliche Arbeit gewesen sei. Insofern habe die Polizei zu dieser

Zeit einen »sehr hohen Stellenwert« gehabt. Sie erzählt, dass sie gemein-

sam mit dem*r Beauftragten für Flüchtlinge Angebote für junge Männer

konzipiert habe:
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»Das war ganz toll, weil die Polizei dann wirklich im besten Sinne dein Freund und Hel-

fer in der Einrichtung war. Der Kollege von der Polizei hat mit denen Sport und Ausflüge

gemacht. Und das war ein sehr niedrigschwelliger Zugang« (MA, Interview 2, Juni 2022).

Der*die Interviewtewertet diese präventive Polizeipraxis als positiv und be-

tont, dass diese Männer »alle begeistert« gewesen seien (ebd.). Auch ein*e

Ehrenamtliche*r erzählt, dass Polizist*innen »deutlich aktiver geholfen ha-

ben, als wir es erwartet haben« (MA, Interview 1, Juni 2022). Beispielsweise

habe die Polizei sie bei einem Straßenbahntransport zu ehrenamtlich orga-

nisierten Filmabenden für geflüchtete Kinder unterstützt. Die Polizei habe

»sehr geholfen, dass das alles gut abläuft. Also da hatten wir auch ein gutes

Gefühl« (ebd.).

Über den Bereich der Fluchtmigration hinaus finden sich im Mannhei-

mer Materialkorpus auffällig viele Kooperationen zwischen der Polizei und

muslimischen Gemeinden. Beispielsweise hat jedes Revier eine*nMoschee-

beauftragte*n.Die Beauftragten sind direkte Ansprechpersonen für dieMo-

scheen und suchen zugleich deren Kontakt. Im Kontext der Fluchtmigrati-

onwurdenMoscheenu.a. alswichtigeMittlerinnen fürGeflüchtete gesehen

(Pol Ma, Interview 9, Juni 2021). Dass in Mannheim mit diesen Gemeinden

institutionalisiert zusammengearbeitet wird, ist sowohl eine Präventions-,

aber zugleich auch eine Kontrollstrategie (Pol MA, Interview 2, Mai 2021).

Zudem gab es das Veranstaltungsformat »Polizei und Muslime im Dialog«,

bei dem sich muslimische Gemeinden und Polizist*innen regelmäßig tra-

fen, um moderiert sowie didaktisch aufbereitet vorher gesetzte Themen zu

besprechen (Pol MA, Interview 2,Mai 2021).

2.1.7 Zwischenresümee

InMannheimverdichtet sichdasNarrativ,dassdieStadt an ihrenKrisenund

Herausforderungen wächst. Als zentraler Grund werden die Offenheit und

Bodenständigkeit der Stadt angeführt. Diese funktioniere durch die Nähe

zwischen den verschiedenen Akteuren der Stadt und durch ein gemeinsa-

mes Anpacken. Die Mannheimer Kommunikationskultur sei dabei oftmals

etwas rauer, aber zugleich herzlich. Die Polizei sieht sich hierbei als Teil der

Stadtgesellschaftund ist gewissermaßenmit allen ›perDu‹–was sichdurch-

aus kontrovers diskutieren lässt. Interviewübergreifend wird betont, dass

dieHochphase der Fluchtzuwanderung eine stark herausfordernde Aufgabe
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gewesen sei, diese aber im Grunde genommen gemeinsam gut gemeistert

worden sei. Sowohl die Polizist*innen als auch die nichtpolizeilichen Inter-

viewten legen dar, dass die Stadt gestärkt aus diesem Prozess hervorgegan-

gen sei. Hierbei habe eine vielfältige Stadt wie Mannheim auf bereits vor-

handenes Wissen und Erfahrungen zurückgreifen können. Nicht nur trifft

dies auf die städtischen Akteure und die Polizei zu, sondern auch für die Ge-

flüchteten sei es leichter, in Mannheim anzukommen, wenn Diversität be-

reits Alltag in der Stadt sei.Migration wird von vielen Interviewten als posi-

tiv beschrieben bis hin zu ihrer Charakterisierung als Existenzgrundlage für

Mannheim,nicht zuletzt im historischen Verweis auf die Aufnahme der ver-

folgten Hugenotten.Migration nimmt demnach, auch als Fluchtmigration,

eine zentrale Rolle im Selbstverständnis der Mannheimer*innen ein.

In den Interviews werden die Mannheimer Charakteristika als Ar-

beiterstadt und ›bunte‹ Stadt besonders betont. Zudem beschreiben die

Interviewten Mannheim als eigen, besonders und liebenswert. Diversi-

tät mache die Stadt aus und wird als alltägliche Tatsache gesehen mit all

ihren Vor- und Nachteilen. Insbesondere die Hochphase der Fluchtzuwan-

derung 2014–2019 wird von allen Interviewten als herausfordernde Zeit

beschrieben. In den Polizeiinterviews werden selten Geflüchtete an sich

problematisiert, sondern viel mehr starre bürokratische Hürden, Perso-

nalmangel, eine hohe Arbeitsbelastung und Kommunikationsprobleme.

Dazu kamen Konflikte in überbelegten Flüchtlingsunterkünften, die von

der großen Mehrheit der Interviewten problematisiert werden. Sinnvol-

ler hingegen seien dezentrale und kleinere Unterkünfte, insbesondere

für diejenigen, die ankommen wollen. Darüber hinaus problematisieren

insbesondere, aber nicht nur Polizist*innen eine Gruppe unbegleiteter

minderjähriger Geflüchteter und gambische Staatsangehörige, die ver-

meintlich mit Drogen dealten. Zu den Zeitpunkten der Interviews 2021 bis

2022 werden Geflüchtete im Stadtbild selten als auffällige Gruppe wahrge-

nommen. Retrospektiv verknüpfen Polizist*innen Geflüchtete im Kontext

der Hochphasen der Fluchtzuwanderung mit dem »Drehkreuz« und den

vollen Sammelunterkünften. Laut Polizei sei sie aktuell nur noch selten

mit dieser Gruppe beschäftigt. Als problematischere und drängendere Her-

ausforderung wird von den meisten der Interviewten die Situation in der

Neckarstadt-West durch die Migration im Kontext der EU-Osterweiterung

2007 und den Zuzug aus »Bulgarien und Rumänien« angesehen.

Anknüpfend an die Herausforderungen durch die migrationsbedingte

Diversität, denen Mannheim bereits begegnen musste, begrüßen insbe-
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sondere städtische Akteure die strategische Entscheidung, Mannheim das

sogenannte »LEA-Privileg« zu verleihen. Die Stadt wisse aus ihrer Erfah-

rung heraus, dass Migration auch immer Arbeit bedeute. Es heißt, dass die

Stadt schongenuggefordert sei und sichdaher nicht umweitereGeflüchtete

kümmern müsse. Durch die LEA sei Mannheim keine Bleibe-, sondern nur

eine Durchgangsstadt. Allerdings begrüßen nicht alle, dass Mannheim nur

Durchgangsstadt sei. Ein*e Mitarbeiter*in einer Flüchtlingsunterkunft er-

zählt, dass nach der Ankommensphase und der ersten Bewältigung Stellen

in der Flüchtlingsarbeit sukzessive abgebaut worden seien. Er*sie wertet

dies als ein »deutliches Zeichen dafür, dassman dasThema Flüchtlinge eher

marginal behandelt oder es am besten gar nicht haben will« (MA, Interview

2, Juni 2022). Denn Migration werde oftmals fälschlicherweise als Heraus-

forderung statt als Chance gesehen. In den Polizeiinterviews wurde diese

politische Frage kaum thematisiert.

Da sich die Mannheimer Polizei als Teil der Stadtgesellschaft sieht,

nimmt sie ebenso das Narrativ der diversen und bodenständigen Stadt

in ihr Selbstbild auf. Darin bleibe sie mit allen im Gespräch und packe

pragmatisch Probleme an. Die Polizei gibt sich selbstbewusst. In den Poli-

zeiinterviewswird deutlich, dass dieMannheimer Polizei sich als bürgernah

und lässig sieht, die ihre Bürger*innen kennt und weiß, wie mit denen um-

zugehen sei. Dadurch, dass die Polizei sich als nahbar, offen und angepasst

an die Stadtgesellschaft sieht, immunisiert sie sich auch gegenüber Kritik.

Zudem birgt das pragmatische Anpacken auch immer die Gefahr, Grenzen

zu überschreiten und insbesondere hinsichtlich der Kommunikationskultur

ins Respektlose abzurutschen oder auch unprofessionell zu agieren.

2.2 Karlsruhe

»Natürlich, es gibt hier eine Landeserstaufnahmeeinrichtung. Und die macht uns Arbeit.

Aber es ist nicht ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Das ist vielleicht auch eine Botschaft,

weil das auchmanchmal so rüberkommt in bestimmtenKreisen,dass Flüchtlinge uns im-

mer eine Riesenarbeit machen und nur Probleme« (Pol KA, Interview 6, Juli 2021).

In Karlsruhe scheinen Fluchtzuwanderung und Migration keine so prägen-

den Themen zu sein wie etwa in Mannheim. Nur kurzzeitig während der

Hochphasen der Fluchtzuwanderung, insbesondere in den Jahren 2015 und

2016, wird das Thema von verschiedenen Akteuren der Stadt als bestim-
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mend beschrieben. Karlsruhe hat eine Landeserstaufnahmestelle und viele

Geflüchtete wurden zu dieser Zeit dort untergebracht. Die kurzzeitige hohe

Anzahl an Ankommenden sorgte für organisatorische Herausforderungen.

Ein*e Polizist*in erinnert sich, dass die Unterkunft in der Nähe seines Re-

viers aus »allen Nähten geplatzt« (Pol KA, Interview 8, Oktober 2021) sei,

betont jedoch, dass »nichts von alledem überfordert hat« (ebd.). Das mag

mit den vergleichsweise geringen Aufnahmezahlen zusammenhängen. Das

Regierungspräsidium Karlsruhe betreut drei Landeserstaufnahmestellen

mit insgesamt rund 1000 Plätzen. Dies steht im starken Kontrast zu Mann-

heim, das zu dieser Zeit über eine Kapazität von 12.000 Plätzen verfügte.

Da die Landeserstaufnahmeeinrichtungen vom Land Baden-Württemberg

betrieben werden, hat die Stadt keine weiteren Verantwortungen in der

Unterbringung der Geflüchteten. Wie in Mannheim werden Geflüchtete

langfristig an andere Standorte verteilt, was dazu führt, dass nur wenige

in Karlsruhe bleiben. In Karlsruhe treffen die Geflüchteten auf eine Stadt,

die seit 199011 ein LEA-Standort ist und in der somit die Abläufe bezüglich

der Aufnahme und Unterbringung nicht neu eingeübt werden mussten wie

etwa an anderen neu eröffneten Standorten. Bis 2015 war Karlsruhe zudem

der einzige LEA-Standort in Baden-Württemberg.

Karlsruhe wird in den Interviews als eine offene und lebenswerte Stadt

beschrieben, gerade weil alles etwas unaufgeregter und gediegen sei. Wie-

derholt wird darauf hingewiesen, dass Karlsruhe als relativ reiche Stadt und

aufgrund ihrerBevölkerungsstrukturwenigProblemehabe.Zudemwirddie

Stadt als »Residenz des Rechts« (Pol KA, Interview 7, Juli 2021) bezeichnet.

Sie sei »eherwissenschaftlich, juristischgeprägt« (ebd.).DasAnkommender

Geflüchteten wird entsprechend als etwas gerahmt, das die Stadt geordnet

und ohne größere Aufregung regeln bzw. das Land vollziehen lassen konn-

te. Innerhalb der Stadtverwaltung und -politik wird sich zwar der gesell-

schaftlichen Herausforderung der Fluchtzuwanderung angenommen, zu-

gleichwerden die Grenzen der Verantwortung klar gezogen,wenn es darum

geht, dass das Land für die Unterbringung zuständig ist.

DieKarlsruherPolizei versteht sich alsDienstleister,die aktivwird,wenn

sie gerufen wird und wenn man sie braucht. Zudem wird in den Polizeiin-

terviews eine Professionalität betont,die sich durch stetigeRechtssicherheit

und eine gewisse Distanz zum stadtgesellschaftlichen Geschehen auszeich-

11 https://www.karlsruhe.de/stadt-rathaus/aktuelles/meldungen/versorgung-von-gefluechteten-

in-gemeinschaft-ankommen, Zugriff: 08.05.2024.

https://www.karlsruhe.de/stadt-rathaus/aktuelles/meldungen/versorgung-von-gefluechteten-in-gemeinschaft-ankommen
https://www.karlsruhe.de/stadt-rathaus/aktuelles/meldungen/versorgung-von-gefluechteten-in-gemeinschaft-ankommen
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net. Zu Hochphasen der Fluchtzuwanderung 2015 und 2016 sei die Polizei

gleichwohl gebraucht worden und dabei sah sie sich am Puls der Zeit, denn

sie war »sehr, sehr schnell unmittelbarmit imBoot« (Pol KA, Interview 1, Juli

2021). In Karlsruhe hat sie zunächst bei Verlegungen geholfen, Amtshilfe bei

der Registrierung und erkennungsdienstlichen Behandlung geleistet. Letzt-

endlich sei die herausforderndeZeit nur eine kurzePhasegewesenund lang-

fristig hätten sich mit Abebben der Anzahl an Ankommenden das Stadtbild

und stadtpolitischeThemen kaum verändert (KA, Interview 1, Juni 2022).

2.2.1 Problemwahrnehmungen

»Flucht undMigration […] spielt tatsächlich für uns auch nicht so die maßgebliche Rolle«

(Pol KA, Interview 6, Juli 2021).

Laut des*der Polizist*in spielt dasThema Flucht undMigration für die Poli-

zei inKarlsruhe in ihrer alltäglichenArbeit keine »maßgeblichRolle« (PolKA,

Interview 6, Juli 2021). Insbesondere im Hinblick auf die Problemwahrneh-

mungen stießen wir in den Interviews immer wieder auf die Einschätzung,

dass es in Karlsruhe nicht nur insgesamt, sondern auch im Hinblick auf die

Flüchtlingszuwanderung im Besonderen wenig bis kaum Probleme gebe.

Ähnlich verhält es sich inDarmstadt.Auch ein*e Interviewte*r der Stadt-

verwaltung stellt in Abgrenzung zu Mannheim heraus, dass Karlsruhe zwar

auch Probleme habe, dass aber »alles so im Rahmen« ablaufe (KA, Interview

1, Juni 2022).

Kurzzeitige Herausforderung

Was von den Polizist*innen in Karlsruhe wie in den meisten anderen Städ-

ten auch problematisiert wurde, war die hohe Zahl der Ankommenden:

»Die größte Herausforderung war bei der Migrationswelle 2015, dass ja die

Schlagbäume hochgegangen und die Menschen gekommen sind« (Pol KA,

Interview 7). Wie bereits erwähnt, war Karlsruhe im Jahr 2014 der einzige

Ort in ganz Baden-Württemberg, der über eine Landeserstaufnahmestelle

verfügte. Entsprechend seien »alle Menschen zu uns gekommen«, so ein*e

Interviewte*r der Stadt (GS KA, Juni 2023). Im Jahr 2015 wurden dann

weitere Erstaufnahmeeinrichtungen wie etwa in Mannheim eröffnet (MM,

06.02.2015).
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Aufgrund der hohen Ankunftszahlen und der administrativen Überfor-

derung sei wie auch in anderen Städten zunächst keine »geordnete Regis-

trierung […] möglich« gewesen (Pol KA, Interview 7, Juli 2021). Dies führte

dazu, dass das BAMF in Karlsruhe »mühsam« die Asylsuchenden »nachre-

gistrieren« (ebd.)musste,wobei diePolizei inder »erkennungsdienstliche[n]

Behandlung in Amtshilfe« unterstützt habe (Pol KA, Interview 3, Juli 2021).

Bemängelt wird hierbei,

»dass Freitagmittags um 12,wenndie BAMF-Mitarbeiter heimgegangen sind,meineMit-

arbeiter weitermachen mussten. Also die, denen wir geholfen haben, sind nach Hause,

weil sie gesagt haben: ›Wir schaffen den Berg eh nicht‹« (Pol KA, Interview 7, Juli 2021).

Betont wird zugleich, dass sowohl die Karlsruher Polizei als auch die Stadt

insgesamt kurzzeitig zwar stark gefordert, aber nicht überfordert gewesen

sei. Zudem verbesserte sich mit der Zeit die Situation. Die Anzahl der An-

kommenden ging zurück und die verantwortlichen Strukturen seien besser

aufgestellt und eingespielt gewesen (KA, Interview 5, August 2022; Pol KA,

Interview 4, Juli 2021).

Die chaotische Anfangszeit zeigte sich später in spezifischen »Nachwe-

hen« (Pol KA, Interview 5., Juli 2021), nämlich dem Versäumnis, dass »Per-

sonen gar nicht erfasst wurden oder schlecht erfasst wurden, dass man gar

nicht weiß, wer ist das jetzt eigentlich?« (ebd.). Dies sei »völlig neu« für die

Polizist*innen gewesen (Pol KA, Interview 2, Juli 2021). Die Identität einer

Person nicht zu kennen, beschreibt ein*e Polizist*in als Problem, um »auf-

enthaltsbeendendeMaßnahmenvoranzutreiben« (ebd.).Ohneeindeutigge-

klärte Staatsangehörigkeit kann also keine Abschiebung durchgeführt wer-

den. Dies führte dazu, dass sich die alltägliche polizeiliche Ermittlungsar-

beit anpasste. Der*die Polizist*in berichtet weiter:

»Bei einer Durchsuchung achten wir nicht nur darauf: Was finden wir an Beweismitteln,

Tatkleidung, Tatmitteln […]?Wir gucken jetzt auch: Gibt esHinweise auf eine Staatsange-

hörigkeit? Also sprich: Dokumente in irgendeiner Sprache oder irgendwelche Bezüge in

irgendwelche Länder oder Ausweisdokumente oder irgendwas« (ebd.).

Hinzu kam,dass es insbesondere in denRevieren in den StadtteilenDurlach

und Oststadt, den angrenzenden Revieren zur LEA, vermehrt zu sogenann-

ten »Erstaufgriffen« kam (Pol KA, Interview 5, Juli 2021). Ein*e Polizist*in er-

zählt, dass Geflüchtete »mit Koffern und Rucksäcken« nachts am Revier ge-

klingelt und dann »Asyl« gesagt hätten (ebd.). »Asyl« beschreibt der*die Po-

lizist*in als »Signalwort«, denn sobald dies eine Person äußere, sei sie »im

Asylverfahren« (ebd.). Das Stichwort »Asyl« gilt als Asylgesuch, sodass dann
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vor Ort im Revier das Asylverfahren eingeleitet wird, wobei zunächst eine

Registrierung stattfinden,danneinAsylantraggestellt undzugleich eineAn-

zeige wegen unerlaubter Einreise gleichermaßen aufgenommen wird.

In Karlsruhe wird die Sicherheitslage insgesamt und werden die Her-

ausforderungen im Kontext der Fluchtzuwanderung als unproblematisch

beschrieben. Bei Vergehen habe es sich um Einzelfälle gehandelt und es

wird betont, dass die Mehrheit der Ankommenden polizeilich unauffällig

sei. Auch seien die unbegleitetenminderjährigen Geflüchteten in Karlsruhe

im Gegensatz zu Mannheim unauffällig. Diese wurden in den Karlsruher

Polizeiinterviews kaum oder wenn, dann nicht als Gruppe an sich proble-

matisiert. Unbegleitete minderjährige Geflüchtete sind vom Königsteiner

Schlüssel ausgenommen, sie verbleiben in der Obhut und Verantwortung

der Kommunen. Dass es in Karlsruhe keine Probleme gegeben habe, wird

vonseiten nichtpolizeilicher Interviewpartner*innen darauf zurückgeführt,

dass das Aufnahmesystem und die Strukturen »wirklich, wirklich, sehr,

sehr gut« (KA, Interview 1, Juni 2022) funktionierten. Die Erziehungshilfen

der sozialen Träger hätten gegriffen und die Zusammenarbeit zwischen den

verschiedenen Stellen sei reibungslos (ebd.).

Konflikte in Flüchtlingsunterkünften –machen Arbeit, sind aber kein Schwerpunkt

Wie in allen Städten wurde zudem darauf hingewiesen, dass es insbe-

sondere zu Zeiten der überfüllten Unterkünfte zu Konflikten unter den

Bewohnenden kam und die Polizei entsprechend habe anrücken müssen.

Flüchtlingsunterkünfte wurden in Karlsruhe jedoch nicht als ›Problemorte‹

beschrieben wie etwa in Osnabrück. Die meisten der polizeilichen Inter-

viewpartner*innen entdramatisieren die Lage und sprechen von einzelnen

Fällen, in denen Konflikte eskaliert seien. Ein kleiner Teil der interviewten

Polizist*innen hingegen spricht davon, dass die Lage in Flüchtlingsunter-

künften schnell an Schärfe gewinne. Ein*e Polizist*in in Führungsposition

erzählt, dass er*sie seiner*ihrer Dienstgruppe geraten habe, bei »einer

möglichen Schlägerei oder einer unklaren Sache« mit erhöhtem Perso-

nalschlüssel in die Unterkünfte zu gehen (Pol MA, Interview 9, Oktober

2021). Denn, so lautet seine*ihre Einschätzung, »diese Lagen können sehr

schnell eskalieren. Das sind sehr temperamentvolle Menschen und da kann

aus einem Streit zwischen zwei plötzlich eine Schlägerei zwischen zehn

werden« (ebd.). An diesem Zitat wird deutlich, dass die Bewohnenden der

Unterkunft mitunter kulturalisiert werden, ihnen homogenisierend eine
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spezifischeKultur respektive spezifische Eigenschaften, hier Temperament,

zugeschrieben wird bzw. werden und die polizeiliche Praxis entsprechend

dieser Erwartungshaltung angepasst wird (siehe auch III.4). Ansonsten

werden in Bezug auf Konflikte in Unterkünften gemäß dem Karlsruher

Narrativ vereinzelt auftretende Probleme als verhältnismäßig und normal

dargestellt. Daraus wird geschlossen, dass in Karlsruhe, wie bereits weiter

oben erwähnt, alles »im Rahmen« (KA, Interview 1, Juni 2022) verlaufe.

Angst vor der Etablierung einer »offenen Rauschgiftszene«

Was von polizeilicher Seite hingegen häufiger problematisiert wird, ist die

Sorge vor der Etablierung einer offenenRauschgiftszene,wobei eineGruppe

gambischer Staatsangehöriger (siehe ähnliche Problematisierung in Mann-

heim, II.2.1.3) maßgeblich als relevante Dealergruppe erachtet wird. Als Re-

aktionwurde imAugust 2017 eine Ermittlungsgruppe gegründet, die gezielt

BtMG-Straftaten verfolgte (PKS KA, 2017: 100). So heißt es in einer Presse-

mitteilung der Polizei, dass sie mit »intensiven offenen und verdeckten Prä-

senz- und Kontrollmaßnahmen […] gegen die Rauschgiftszene in der Karls-

ruher Altstadt und am Schlossplatz vor[geht]« (PolM KA, 30.06.2017). Wei-

terheißt es,dass »festgestelltwerden [musste],dass vornehmlichgambische

Asylbewerber als Rauschgifthändler auftreten« (ebd.). Zudem wird darüber

informiert, dass »Kontrollen durch uniformierte und zivile Streifen inten-

siviert« würden (ebd.). Das Ziel der polizeilichen Maßnahmen sei es, »die

Rauschgiftszene nachhaltig zu bekämpfen und der Gefahr einer sich bilden-

den offenen Szene zu begegnen« (ebd.). Der Fokus auf gambische Staatsan-

gehörige lässt erahnen, dass die massiven, mitunter präventiven Kontroll-

maßnahmen insbesondere Schwarze Männer treffen.

An diesemKomplex ist zunächst interessant, dass präventiv eine Ermitt-

lungsgruppe eingesetzt wurde, obschon laut PKS die Gruppe der Gambier

nicht die größte Gruppe der Dealenden darstellt. So machen gambische

Tatverdächtige nur einen kleinen Teil der Gesamttatverdächtigen im Be-

reich Rauschgiftkriminalität aus. In der PKS 2018 heißt es, dass im Bereich

Rauschgift der Gesamtanteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen bei 29,2%

liegt. Diese knapp 30% der Gesamtverdächtigen bestehen aus 204 Tat-

verdächtigen mit türkischer Staatsangehörigkeit, 80 Tatverdächtigen mit

italienischer und dann erst 73 Tatverdächtigen mit gambischer Staatsan-

gehörigkeit. Zudem erhält diese Gruppe eine gesonderte Erläuterung in

der PKS: »Tatverdächtige aus Gambia traten zum ersten Mal im Jahr 2014
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signifikant im Deliktsbereich Rauschgiftkriminalität auf. Trotz rückläu-

figer Tatverdächtiger in den Jahren 2017 und 2018 blieben sie an dritter

Stelle der am stärksten vertretenen Nationalitäten« (PKS KA, 2018: 70). Es

kann also festgehalten werden, dass die Gruppe der gambischen Staats-

angehörigen, denen BtmG-Delikte zugeschrieben werden, eine besondere

Aufmerksamkeit inder polizeilichenBerichterstattungundbei polizeilichen

Maßnahmen auf sich zieht.

Auffällig ist, dass in den Polizeiinterviews diese gesonderte Thematisie-

rung hingegen nicht stattfindet. In den Interviews wird zwar Drogenhandel

thematisiert, jedochnicht explizitmit gambischenStaatsangehörigen inZu-

sammenhang gebracht (u.a. Pol KA, Interview 1, Juli 2021; PolMA, Interview

9, Oktober 2021). Die Karlsruher Polizist*innen sind in den Interviews zu-

rückhaltend in derNennung vonNationalitäten undKategorisierungen und

sprechen eher über Straftaten und Deliktfelder. In den polizeilichen Pres-

semitteilungen und den PKS hingegen werden die gambischen Staatsange-

hörigen als Dealergruppe benannt (PKS KA, 2018: 70; PolM KA, 30.06.2017).

Indes wird in der lokalen Presse, den Badischen Neuesten Nachrichten (BNN),

dieseGruppe offensiver zumProblemstilisiert.Dort ist die Sprache vondro-

gendealenden Gambiern als »Problemgruppe« (BNN, 24.05.2016) und in ei-

ner Überschrift heißt es: »Gambische Flüchtlinge drängen in Drogenszene«

(BNN, 14.05.2018).

Stimmungsmache und Vorurteile durch lokaleMedienberichterstattung und

innerhalb der Stadtgesellschaft

Anknüpfend an die gerade angeführten Zitate, die die verkürzteDarstellung

von gambischen Staatsangehörigen im Kontext von Rauschgiftkriminalität

illustrieren, kritisieren einige der interviewten Polizist*innen die lokaleMe-

dienberichterstattung. Ein Polizist bezeichnet es als »schwierig«, dass die

Karlsruher Tageszeitung BNN »in den letzten Jahren« vermehrt »eine reiße-

rische Berichterstattung [macht], dass es kracht« (Pol KA, Interview 7, Juli

2021). Ein*e andere*r Polizist*in weist darauf hin, dass in den Medien vor-

wiegend über straffällige Geflüchtete berichtet wird. Es werde oftmals dar-

über berichtet, »was schlecht gelaufen ist, und über Skandale, als über das,

was gut gelaufen ist« (Pol KA, Interview 6, Juli 2021). Zudem sieht ein*e Po-

lizist*in ein Problem in der strategischen Nutzung sozialer Netzwerke für

die überproportional häufige Verbreitung von Informationen zu straffälli-

gen Geflüchteten und rassistischen Memes (Pol KA, Interview 4, Juli 2021).
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Trotz dieser verbalen Anfeindungen und einer Stimmungsmache gegen Ge-

flüchtete seien jedoch laut den interviewten Polizist*innen beispielsweise

die Flüchtlingsunterkünfte inKarlsruhe zudieserZeit keinAnschlagsziel ge-

wesen (u.a. Pol KA, Interview 1, Juli 2021).

Gleichwohl nehmen die Polizist*innen in der Karlsruher Stadtbevölke-

rung zum Teil eine »Ausländerfeindlichkeit« wahr (ebd.). Kurzzeitig habe es

auch Kargida-Demonstrationen (in Anlehnung an Pegida handelt es sich al-

so um Karlsruher*innen im Einsatz gegen den vermuteten Untergang des

Abendlandes) gegeben, erzählt uns ein zivilgesellschaftlicher Akteur (KA, In-

terview 3, August 2022). Diese »Ausländerfeindlichkeit« habe sich darin ge-

zeigt, dass stetig die Frage im Raum gestanden habe, ob Geflüchtete krimi-

nell bzw. krimineller seien als die ›Normalbevölkerung‹. Es habe beispiels-

weise Angst in Bezug auf »Sexualstraftaten« und eine abstrakte Sorge um

die »öffentliche Sicherheit« gegeben (KA, Interview 1, Juni 2022). Ein*e an-

dere*r Polizist*in formuliert den Eindruck, dass Teile der Stadtbevölkerung

dazu tendieren,ProblemeaufdieGruppederGeflüchteten zuprojizieren.Er

*sie erzählt, dass die Kriminalisierung von Geflüchteten, »so ein Stück weit

dazu geeignet ist, um Psychohygiene für die hier Ansässigen zu sein. Nach

demMotto ›wir waren es nicht‹.Was für ein Quatsch!« (Pol KA, Interview 7,

Juli 2021) Es seien nicht immer ›die anderen‹, »der Soundso-Ausländer« (Pol

KA, Interview 7, Juli 2021), die Straftaten begingen. In diesem Feld sei die

Polizei gern mit ihrer stadtpolitisch nachgefragten Expertise eingesprun-

gen (Pol KA, Interview 1, Juli 2021). Deutlich wird an diesen Ausführungen,

dass sich die Polizei nicht als Teil der Stadtgesellschaft definiert, wie dies

etwa inMannheim der Fall ist, sondern als eine Instanz, die die Stadtgesell-

schaft (die Öffentlichkeit, die Bürger*innen und die Medien) analysiert und

schlussendlich auch aus dieser Distanz heraus Beurteilungen formuliert so-

wie gezielt Interventionen vornimmt.

Polizei als Problem

Inwiefern wird demgegenüber die Polizei vonseiten der nichtpolizeilichen

Akteure wahrgenommen? Insgesamt wird die Polizei in Karlsruhe nicht

umfassend kritisiert, sondern eher im Hinblick auf spezifische Fragen

und Themen. Einige der Interviewten problematisieren, dass die Polizei

zu Beginn der hohen Anzahl an Ankommenden relativ langsam reagiert

habe. Ein*e Interviewte*r bemängelt, dass die »Koordinierungsstelle Zu-

wanderung« der Polizei, die insbesondere als Bindeglied zwischen dem



Baden-Württemberg 139

Polizeipräsidium und dem Regierungspräsidium diente (BNN, 30.09.2016),

erst Ende 2015 eingerichtet wurde.Wie oben beschrieben, attestiert sich die

Polizei hingegen selbst, schnell reagiert zuhaben.Eventuell hängt diese kon-

träre Wahrnehmung mit unterschiedlichen Prioritäten zusammen, denn

Polizist*innen beschrieben ja insbesondere ihre Amtshilfen in Bezug auf die

Registrierung der Ankommenden. Laut einem stadtpolitischen Akteur sei

die Koordinierungsstelle hingegen eine dringend benötigte Anlaufstelle und

Ansprechpartner für die Politik und Verwaltung gewesen (KA, Interview 3,

August 2022).

Ein*e Sozialarbeiter*in bemängelt zudem, dass die Polizei zum Teil

schlecht mit den Papieren und Ausweisdokumenten der Geflüchteten um-

gegangen sei. Es seien viele »Pannen« passiert, bei denen Dokumente

verschwunden seien (KA, Interview 5, August 2022). Auch dies steht im

Widerspruch zur Selbstwahrnehmung der Polizei, denn ihrer Einschätzung

nachwar sie die Instanz, die für einen geordneten Ablauf gesorgt habe, etwa

nachdem die BAMF-Mitarbeitenden vor einem zu großen Berg an Arbeit

kapitulierten und strikt ihren Feierabend einhielten. Da sich die Karls-

ruher Polizei sehr viel deutlicher als in anderen Städten als regelbasierte

Dienstleister geriert, erzeugen solche kolportierten Pannen eine gewisse

Dissonanz.

Ein*e Interviewte*r führt aus, dass er*sie durch sein*ihr ehrenamtliches

Engagement im Bereich Migration mitbekomme, dass viele Personen mit

Migrationsbiographie schlechte bzw. rassistische Erfahrungenmit der Poli-

zei machen mussten. Wiederholt thematisieren verschiedene nichtpolizei-

liche Interviewte, dass insbesondere jungemigrantisierteMänner und hier-

unter junge männliche Geflüchtete kriminalisiert würden, mit Vorurteilen

konfrontiert seien, racial profiling und unverhältnismäßig rabiate Behand-

lungen durch die Polizei erführen (ebd.; KA, Interview 2, Juli 2022; GS KA,

Juni 2023). Ein*e Sozialarbeiter*in berichtet von diversen schlechten Erfah-

rungen mit der Polizei auf Seiten jugendlicher Geflüchteter. Zudem habe

auch er*sie selbst Begegnungenmit der Polizei im Kontext seines*ihres Be-

rufs, die er*sie als rassistisch wahrnimmt (KA, Interview 2, Juli 2022). Dass

diese Erfahrungen bei Jugendlichen und jungen Männern Frust und Miss-

trauen gegenüber der Polizei erzeugen, werde vonseiten der Polizei nicht

reflektiert. Zudemhätten die Interviewten noch nicht erfahren, dass die po-

lizeiliche Praxis durch die Polizei selbst als unverhältnismäßig oder vorur-

teilsbelastet anerkannt werde, obschon eine solche Reflexivität notwendig

wäre (KA, Interview 1, Juni 2022; GS KA, Juni 2023).
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Hinsichtlich der kritischen Selbstreflexion und desHinterfragens der ei-

genen routinierten Praxis bestehen, so der Eindruck der interviewten nicht-

polizeilichenAkteure,noch deutlicheVerbesserungspotenziale.Auffällig ist,

dass die meisten der nichtpolizeilichen Interviewten zugleich den direkten

Kontakt mit der Polizei, der im Rahmen einer partnerschaftlichen Zusam-

menarbeit stattfindet, positiv beschreiben. Gleichzeitig erfahren sie durch

ihreTätigkeitmit vonRassismusbetroffenenPersonenundGeflüchtetenBe-

richte, die sie als Fälle von Ungleichbehandlung und rassistischer Diskrimi-

nierung kritisieren.

2.2.2 Beschreibungen des städtischen Raumes und Verortung von

Geflüchteten

»Es ist halt irgendwie so ein bisschen ruhiger, gediegener, vielleicht auch langsamer« (Pol

KA, Interview 8, Oktober 2021).

Karlsruhe wird als beschauliche und ruhige Stadt mit hoher Lebensquali-

tät beschrieben (Pol KA, Interview 6, Juli 2021; Pol KA, Interview 8, Okto-

ber 2021; Pol KA, Interview 9, Oktober 2021). Ein*e interviewte*r Polizist*in

sagt, »Karlsruhe ist ein Dorf mit Straßenbahn. [Lachen] Teilweise hat man

schoneinbisschendiesesGefühl,also jetzt auchgerade vonpolizeilicherSei-

te, wenn man nach Stuttgart blickt oder nach Mannheim blickt, da haben

wir in Karlsruhe schon eine andere Kriminalitätsbelastung. Viele Problem-

lagen, die dort sind, stellen sich einfach in der Form bei uns gar nicht« (Pol

KA, Interview 2, Juli 2021). Ein anderer sagt: »Bei uns wird auch nicht jeden

Tag jemand erschossen oder auf der Straße zusammengeschlagen« (Pol KA,

Interview 10,Oktober 2021). Zudem sei Karlsruhe historisch bedingt eine ty-

pische Beamt*innenstadt (Pol KA, Interview 3, Juli 2021). Trotz dieser Gedie-

genheit beschreiben die Interviewten die Stadt als urban undweltoffen (KA,

Interview 3, August 2022).

Wohlhabende Beamt*innenstadt und Stadt des Rechts

Hinzukommt,dassKarlsruhe, insbesondere imVergleich zuMannheim (Pol

KA, Interview 6, Juli 2021), einewohlhabende Stadt sei und aufgrund der Be-

völkerungsstrukturmitweniger Problemen zu kämpfen habe (KA, Interview

4, August 2022). Die Stadt sei sehr bürgerlich geprägt, was sich auch im all-
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gemeinen Umgangston zeige. Dies wird in Abgrenzung zu Mannheim von

einem*r Polizist*in wie folgt beschrieben: »Ich kenne das vomHörensagen,

dass gerade in der Mannheimer Region der Umgangston ein etwas anderer

ist.Man spricht auch davon,dass es, sagenwirmal, insgesamt innerhalb der

dortigen Stadtgesellschaft ein bisschen rustikaler ist, um das mal diploma-

tisch auszudrücken« (Pol KA, Interview 1, Juli 2021).

Zudem erzählt ein*e Polizist*in, dass Teile der akademischen Bevölke-

rung in Karlsruhe eine wirkmächtige Beschwerdemacht bei Missständen

hätten, was für die Polizeiarbeit von Vorteil sei:

»Sie haben halt eine akademische Oberschicht, die ihre Sichtweisen – und die sind oft-

mals nah am Puls der Zeit – in die politischen Kreisemit reinbringen können – und nicht

nur die Polizei, die kommt und sagt: ›Herr Oberbürgermeister, der Europaplatz, der ist

ganz furchtbar, der ist ganz schlimm. Da müssen wir eben was tun.‹ Sondern eben auch,

ich sage mal, akzeptierte Meinungen, die sagen: ›Ich war in der Stadt unterwegs und das

gefällt mir überhaupt nicht, wie das jetzt gerade hier sich zumüllt, zur Partymeile wird,

das ist schon öffentlicher Bereich.‹ Und das wird schon anders aufgenommen.Das ist der

große Vorteil, den wir haben« (Pol KA, Interview 9, Oktober 2021).

Die durch das wohlhabende Bürgertum geprägte Stadt und der entspre-

chende Einfluss von Teilen der Stadtgesellschaft wird jedoch nicht nur

positiv gesehen. Ein*e in der Stadtpolitik ehrenamtliche*r Engagierte*r

nimmt innerhalb dieser Gruppe Vorurteile gegenüber Geflüchteten wahr.

Er*sie erzählt, in Karlsruhe gebe es viele »Egoisten«,

»die sagen: ›Mein Reichtum,meinWohlstand, bitte störtmich nicht!‹ […]. Es gibt ein paar

Siedlungen inKarlsruhe,wo vieleMenschen aufeinander kommen.Da ist das auch vielfäl-

tiger. Aber es gibt sehr viele Siedlungen in Karlsruhe: Einfamilienhäuser und Kleingärten

vor derHaustür.Manmerkt, da sind drei, vier Autos vor derHaustür.Diemöchten garan-

tiert keine Flüchtlingsunterkünfte in deren Nähe haben« (KA, Interview 4, August 2022).

Interessant ist, dass die Abwehr gegenüber Geflüchteten hier schichtspezi-

fisch verortet wird.

Wenngleich ein*e Polizist*in beteuert, dass inKarlsruhe der vor sich her-

getragene »Geruch der Beamtenstadt […] nichtmehr berechtigt« sei (Pol KA,

Interview 6, Juli 2021), sind die Stadt und ihre Bevölkerung weiterhin stark

vom Beamtentum geprägt, u.a. da viele Verwaltungsgebäude und die ent-

sprechende Belegschaft ansässig sind. Konkret heißt dies, dass ein nicht ge-

ringer Teil der Karlsruher Bevölkerung im öffentlichen Dienst angestellt ist.

Die Stadt insgesamt ist insofern stark durch staatliche Strukturen und da-
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mit zusammenhängendeMilieus geprägt.DiePolizeiwiederum ist ebenfalls

Teil davon und fügt sich in dieser Hinsicht gut ein.

Ein*e Polizist*in beschreibt Karlsruhe als »Stadt des Rechts, mit BGH

und Bundesverfassungsgericht« (Pol KA, Interview 10, Oktober 2021). Da-

mit einher gehe einehohePolizeidichte,die die oftmals vonpolizeilicher Sei-

te aus kritisierte Personalsituation insgesamt etwas entzerrt. Zudemwerde

man, wie ein*e Polizist*in sagt, »jeden Tag an die Grundrechte erinnert. Da

drüben ist die Verfassungssäule, da drüben ist der Platz der Grundrechte.

Dazwischen liegt unser Revier. Wir werden jeden Tag daran erinnert, wenn

man die Augen aufmacht. Das ist auch wichtig« (Pol KA, Interview 9, Okto-

ber 2021). Wie sich diese tägliche Erinnerung auf das Selbstverständnis der

Polizei auswirkt, legen wir in Kapitel II.2.2.5 zu Organisationskulturen dar.

Keine »Pfui-Viertel« (Pol KA, Interview 6, Juli 2021)

Darüber hinaus hat Karlsruhe unter den von uns untersuchten Städten

insofern ein Alleinstellungsmerkmal, als sich alle Interviewten darin einig

waren, dass es keine »Problemstadtteile« oder »verfestigten« »Kriminali-

tätshotspots« gebe (Pol KA, Interview 6, Juli 2021). In den Interviews werden

höchstens vereinzelt Straßenzüge oder Plätze genannt, die polizeilich mar-

kant seien. Aber auch bei diesen handele es sich um Auffälligkeiten, denen,

wie ein Polizist sagt, »wir mit unserem normalen Werkzeugkasten, den

wir als Polizei einfach haben, mit Präsenz, mit Kontrollmaßnahmen, mit

Präventionsmaßnahmen […], Herr werden« könnten (Pol KA, Interview 2,

Juli 2021). Es gebe zwar Orte, die kriminalitätsbelasteter seien als andere,

aber die Belastung reiche nicht mal aus, um sogenannte »gefährliche Orte«

oder »Videoüberwachung« einzurichten (Pol KA, Interview 2, 6, Juli 2021;

Pol KA, Interview 6, Juli 2021). Dass es in Karlsruhe »keine Pfui-Viertel« und

»sowieso nirgends […] No-go-Area[s]« (Pol KA, Interview 6, Juli 2021) gebe,

sorge dafür, dass das subjektive Sicherheitsgefühl deutlich höher sei als

beispielsweise in Mannheim.

Doch nicht alle sehen das so. Einige der interviewten Polizist*innen

verweisen auf eine Veränderung der Polizeiarbeit, die dadurch geprägt

sei, dass das Klima in der Stadt rauer geworden sei. Diese empfundene

Rauheit zeichne sich dadurch aus, dass die Interviewten beispielsweise

wahrnehmen, dass Jugendliche eine niedrigere Hemmschwelle für Gewalt-

anwendung hätten oder der Umgang unfreundlich und feindselig sei (GS

KA, Juni 2023).
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Verortung von Geflüchteten

Geflüchtete scheinen im Stadtbild kaum eine Rolle zu spielen, außer zu

Hochphasen der Fluchtzuwanderung 2015 und 2016. Ein*e Sozialarbeiter*in

erinnert sich, dass sich damals zeitweise ca. 8.000 Geflüchtete in Karlsruhe

aufgehalten hätten. Es habe insbesondere einige Plätze gegeben, wo sich

viele Geflüchtete getroffen hätten. Die Polizei sei dann »ziemlich viel un-

terwegs [gewesen], um zu gucken: was machen die da? Picknicken die da

einfach nur oder verticken die Drogen oder was ist da eigentlich los? Damit

war die Polizei in der Zeit auch viel beschäftigt« (KA, Interview 5, August

2022). Diese »Hotspots«, wie er*sie sagt, gebe es heute jedoch nicht mehr,

weil eine viel niedrigere Anzahl an Geflüchteten in den LEA-Unterkünften

der Stadt unterkommt.

Zwar gibt es einige Erzählungen, in denen Geflüchtete an zentralen

Orten in der Innenstadt verortet werden, vorwiegend werden sie jedoch als

Bewohnende der Flüchtlingsunterkünfte thematisiert. Am häufigsten wird

hierbei die größte und älteste LEA in Karlsruhe in der Durlacher Allee 100

genannt.12 Auch in Karlsruhe wird thematisiert, dass die engen und teils

überbelegten Unterkünfte, in denen die Bewohnenden zudem oft weder ei-

ner Arbeit nachgehen könnten noch genug Freizeitangebote zur Verfügung

ständen (MA, Interview 4, Juli 2022), schnell zu Konflikten und Straftaten

führten (siehe auch II.1). Dabei handelte es sich jedoch um Einzelfälle, die

keine polizeiliche Überforderung darstellten (Pol KA, Interview 1, Juli 2021).

Eine Maßnahme, um den Konflikten zu begegnen, war, wie es von

polizeilicher Seite heißt, mit »vereinten Kräften« vorzugehen, nämlich

durch eine erhöhte Polizeipräsenz, mehr Personal und die Zusammenar-

beit mit den Sicherheitsdiensten vor Ort (ebd.). Zudem wurde ähnlich wie

in Mannheim eine LEA-Wache in der Durlacher Allee eingerichtet. Dort

wurden drei Polizist*innen eingesetzt, die als Ansprechpartner*innen für

die Geflüchteten fungierten, Straftaten der Bewohnenden insbesondere im

Bereich »Aufenthaltsgesetze, Asylverfahren und Co.« (ebd.) bearbeiteten

und Ansprechpartner*innen für das Regierungspräsidium und den priva-

ten Sicherheitsdienst der Unterkünfte waren (KA, Interview 1, Juni 2022).

Zudem stand die LEA-Wache im engen Austausch mit dem Sonderstab

»gefährliche Ausländer« (Pol KA, Interview 2, Juli 2021). Die LEA-Wache

weist Ähnlichkeiten zu der Sonderkommission in Braunschweig und Os-

12 https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/abt9/ref94/, Zugriff: 08.05.2024.

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/abt9/ref94/
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nabrück auf, wobei sich die Arbeitsschwerpunkte mitunter unterscheiden.

In Osnabrück scheinen die Polizist*innen vor Ort insbesondere an einem

Vertrauensaufbau zu den Geflüchteten interessiert, was in Karlsruhe nicht

prioritär der Fall zu sein scheint. Zudem hat sich die Sonderkommissi-

on in Braunschweig – im Kontrast zur Wache in Karlsruhe – durch eine

ausgeprägte Öffentlichkeitsarbeit ausgezeichnet.

Dass Geflüchtete in der Stadt als Gruppe nach 2015 und 2016 kaum

wahrgenommen werden, zeigt sich in der geringen Thematisierung in den

Polizeiinterviews als auch durch Aussagen von nichtpolizeilichen Akteuren.

Ein*e Sozialarbeiter*in kritisiert, dass obwohl die Erstaufnahmeeinrich-

tung in Karlsruhe schon sehr lange existiere, aber »die Stadtgesellschaft

diese langjährige Einrichtung abspaltet.Wenn man in der Stadt irgendeine

Frage hat, heißt es immer, naja, ist ja eine Landeseinrichtung, dafür sind

wir nicht zuständig« (KA, Interview 5, August 2022). In Karlsruhe seien

»die Geflüchteten […] wenig präsent in den Köpfen der Leute« (ebd.). Es

zeigt sich auch in Kapitel II.2.2.6 zu Netzwerken, dass die Zuständigkeit

des Regierungspräsidiums Karlsruhe für die LEA dazu führt, dass es kaum

Verbindungen zwischen der Stadtpolitik und -verwaltungmit der LEA gibt.

Die Verantwortlichkeit liegt beim Land und die Stadtgesellschaft identifi-

ziere sich nicht mit der LEA – außer »engagierte Flüchtlingshelfer*innen«,

so ein*e Sozialarbeiter*in der LEA (KA, Interview 5, August 2022).

2.2.3 Freunde und Feinde

Die Polizei inKarlsruhe versteht sich als eine professionelle und zu jeder Zeit

rechtssichere Institution,dieRecht in letzter InstanzauchmitZwangdurch-

setzt.Dazu gehört,Verbrechen undGesetzlosigkeit zu bekämpfen und dann

durchzugreifen, wenn es nötig ist. Sie nimmt ihren Auftrag und ihre Ver-

antwortung ernst und trägt dies auch vor sich her. Unserem Eindruck nach

handelt es sich bei der Karlsruher Polizei jedoch nicht um eine, die darauf

bedacht ist, sich mit dem ihr übertragenen staatlichen Gewaltmonopol zu

brüsten. Vielmehr scheint sie ihren repressiven Auftrag am liebsten mög-

lichst unaufgeregt zu erfüllen. Hierbei wahrt sie eine gewisse Distanz zum

gesellschaftlichen und politischen Gewimmel und analysiert gesellschaftli-

chesGeschehenzuweilenausderFerne.Siegibt sichanalytischundsachlich,

etwa wenn Polizist*innen häufiger auf die sozialen Ursachen der Probleme
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respektive Straftaten zu sprechen kommen als Straftaten moralisch zu be-

werten.

Für die Gruppe der Geflüchteten wird eine Grenze zwischen denjenigen

gezogen, die Schutz bräuchten sowie polizeilich unauffällig seien, und den-

jenigen,die »wirklichnachhaltigundnachweislichdasSicherheitsgefühl be-

einträchtigen«, auf eine »Schiene abdrifte[n] und dann fortgesetzt schwere

Straftaten begeh[en]« (Pol KA, Interview 5., Juli 2021). Es sei also die Gruppe

der mehrfach straffälligen Geflüchteten, die die Polizei im negativen Sinne

beschäftige und die durch ihr Verhalten einen Schutzstatus verspielt habe.

›Nichtintegrierbare‹ undMehrfachtäter

Mehrfach fallen bei der Kategorisierung der Gruppe der mehrfach Straf-

fälligen durch Polizist*innen Begriffe wie »nicht integrierbar« (Pol KA,

Interview 4, Juli 2021). Ein*e Polizist*in sagt: »Die haben es nicht geschafft,

integriert zu werden.« Dieser Umstand bedeute für ihn*sie, dass weder die

Geflüchteten sich integriert haben, noch die Bevölkerung es vermochte,

sie zu integrieren (Pol KA, Interview 9, Oktober 2021). Er*sie beschreibt

dieses Phänomen also zum einen als ein beidseitiges Scheitern eines In-

tegrationsprozesses, schildert aber ausführlich die Nichtbereitschaft der

Betroffenen. Die Bezeichnung »nichtintegrierbar« beziehe sich dabei nicht

nur auf strafrechtliche Vergehen. Diese Personen würden in der Ausländer-

behörde, der gesamten Stadtverwaltung, dem Landratsamt sowie in den

Flüchtlingsunterkünften auffällig unkooperativ oder problematisch agie-

ren. Sie würden nicht mitwirken, erschienen nicht zu Behördenterminen

und begingen »lauter Verstöße« (Pol KA, Interview 2, Juli 2021). In diesem

Zuge berichtet der*die Polizist*in von einem Vorstoß der Karlsruher Poli-

zei, mit der Ausländerbehörde einen regelmäßigen Informationsaustausch

zu institutionalisieren. Der*die Polizist*in erzählt, dass dieser Austausch

darauf abziele, Informationen über »sogenannte Integrationsverweigerer

oder Personen,wo die Ausländerbehörde sagt, diewirken nichtmit«, auszu-

tauschen (ebd.). Hier findet also eine staatliche Zusammenarbeit zwischen

verschiedenen Behörden statt, die darauf abzielt, Informationen über devi-

anteGeflüchtete zu sammeln und etwaige strafrechtliche unddamit oftmals

auch aufenthaltsrechtliche Konsequenzen anzustreben. In einemVerfahren

gegen Asylsuchende kann ein solch koordiniertes Vorgehen hinsichtlich

eines Aufenthaltsstatus durchaus ausschlaggebend sein. In dieser Gruppe

der »Integrationsverweigerer« gebe es sogenannte »Mehrfach- und Inten-
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sivtäter«, die als »mögliche Gefährder« klassifiziert würden, mit der sich

eine gesonderte Ermittlungsgruppe »Mehrfachtäter Zuwanderung« (MTZ)

befasst (Pol KA, Interview 4, Juli 2021).

Die Ermittlungsgruppe wurde im März 2016 durch das Polizeipräsidi-

um Karlsruhe ins Leben gerufen. Die Auswertung der PKS habe ergeben,

dass »eine bestimmte Anzahl tatverdächtiger Zuwanderer insbesondere bei

Eigentumsdelikten, aber auch bei Gewaltdelikten bis hin zu Raubstraftaten

mehrfach straffällig wurde; in Einzelfällen traten sie in kurzer Zeit (nur

wenige Wochen nach der Einreise in das Bundesgebiet) mehrfach straf-

rechtlich in Erscheinung« (PolMKA, 23.05.2016).Weiter wird erläutert, dass

»straffällige Zuwanderer […] wie andere Täter auch dann als Mehrfachtäter

anzusehen sind, wenn aufgrund der aufgewendeten kriminellen Energie,

der fortgesetzten Begehung von Straftaten und der offensichtlichen Wir-

kungslosigkeit bisheriger Straf- und Resozialisierungsmaßnahmen ein

dringender Handlungsbedarf anzunehmen ist« (ebd.). Ein*e Polizist*in

resümiert, dass es »einzelne Flüchtlinge gab, die in kürzester Zeit, drei Tage

da, 15 Straftaten [begangen haben], quasi voll aus demRuder gelaufen sind«

(Pol KA, Interview 7, Juli 2021). Weiter führt er*sie aus, dass er*sie nichts

zu den jeweiligen Hintergründen sagen könne, etwa ob die Geflüchteten

aufgrund von Traumata o. Ä. auffällig wurden, »aber Tatsache war, dass

da wenige sehr viele Straftaten verübt haben« (ebd.). Durch die Ermitt-

lungsgruppe wären die Fälle gebündelt an einem Ort behandelt worden,

womit sie »in einer Gesamtschau betrachtet« werden konnten (ebd.). Im

März 2016 waren 34 Asylbewerber in der Kartei (PolM KA, 11.03.2016). In

den Ermittlungen sei die Prüfung der Asylgründe und daran anschließend

aufenthaltsbeendendeMaßnahmenzentral gewesen (ebd.).Auchdie Staats-

anwaltschaft begrüße die Einrichtung der Ermittlungsgruppe, da dadurch

»eine noch engere Abstimmung zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft

gewährleistet [wird]«, so wird der leitende Oberstaatsanwalt Gunter Spitz

in einer Pressemitteilung der Polizei Karlsruhe zitiert (ebd.).

DieErmittlungsgruppeMehrfachtäter der Polizei Karlsruhe gilt als »Vor-

reiter des im Jahr 2018 vom Land Baden-Württemberg gegründeten Son-

derstab[s] ›Gefährliche Ausländer‹«.13Der für das gesamte Baden-Württem-

bergzuständigeSonderstabbesteht ausPolizist*innenund Jurist*innenund

hat die Aufgabe, die häufig ungeklärte Identität der sogenannten ausländi-

13 https://www.ka-news.de/region/karlsruhe/kriminelle-fluechtlinge-in-karlsruhe-eine-andere-

kultur-ist-keine-ausrede-art-1890888, Zugriff: 08.05.2024.

https://www.ka-news.de/region/karlsruhe/kriminelle-fluechtlinge-in-karlsruhe-eine-andere-kultur-ist-keine-ausrede-art-1890888
https://www.ka-news.de/region/karlsruhe/kriminelle-fluechtlinge-in-karlsruhe-eine-andere-kultur-ist-keine-ausrede-art-1890888
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schen Mehrfach- und Intensivstraftäter*innen festzustellen mit dem Ziel,

diese rechtssicher abschieben zu können (Pol KA, Interview 5, Juli 2021; auch

Pol KA, Interview 2, Juli 2021). In Karlsruhe, aber auch in den anderen Städ-

ten wurden Abschiebungen als sicherheitsgenerierende Praxis für Deutsch-

land, aber auch für die Stadt, und gerechtfertigte Konsequenz für die Aus-

gewiesenen wahrgenommen. Im Vergleich zur Sonderkommission ZErm in

Braunschweig ist auffällig, dassweder dieMTZnoch der SonderstabÖffent-

lichkeitsarbeit betreiben, sondern sich primär auf Ermittlungsarbeit kon-

zentrieren.

Gruppen undDelikte

Mit Blick auf die thematisch mit Zuwanderung verknüpften Mehrfach-

und Intensivtäter und andere von der Polizei als problematisch dargestell-

ten Gruppen wie etwa junge migrantisierte Männer (siehe auch II.1) fällt

erneut auf, dass in den Karlsruher Polizeiinterviews auffällig oft weder

Nationalitäten genannt noch Nationalitäten mit bestimmten Deliktfeldern

verknüpft werden. Im Gegensatz dazu geschieht dies in der PKS und den

Pressemeldungen der Polizei durchaus. So seien »georgische Asylbewerber

beim Wohnungseinbruchdiebstahl und Ladendiebstahl auffällig« (PKS KA,

2015: 30). Die Gruppe der gambischen Staatsangehörigen spiele eine »be-

sondere Rolle« bei Rauschgiftdelikten (ebd.). Dies ähnelt den Aussagen in

Mannheim, sowohl in den Interviews als auch den Berichten der Polizei.

Im Unterschied zu Mannheim wird jedoch in den Interviews in Karlsruhe

darauf hingewiesen, dass aufgrund des Königsteiner Schlüssels besonders

viele Gambier*innen in Baden-Württemberg und damit auch Karlsruhe

untergebracht würden und daher entsprechend die Zahlen höher wären

(Pol KA, Interview 2, Juli 2021). Zudem werden »Angehörige von Maghreb-

Staaten, insbesondere algerische Asylbewerber«, mit Eigentumsdelikten in

Verbindung gebracht (PKS KA, 2015: 30).

Wie bereits eingangs beschrieben, herrscht unter vielen Karlsruher Poli-

zist*innen die Wahrnehmung vor, dass zugewanderte, mehrfach auffällige

Straftäter*innen ihren Schutzstatus verspielt hätten und abgeschoben ge-

hörten (Pol KA, Interview 2, Juli 2021). Es wird zwar wiederholt betont, dass

die große Mehrheit der Geflüchteten nicht kriminell sei, aber »drei Prozent

schlagen deutlich über die Stränge«, erläutert der damalige Polizeiprä-

sident Günther Freisleben in einem Zeitungsinterview (BNN, 24.05.2016,

siehe auch II.1).Bei diesen straffälligenEinzelpersonen sei dasMitgefühl bei
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einer Abschiebung geringer als etwa bei einer nicht polizeilich auffälligen

Familie (Pol KA, Interview 1, Juli 2021, siehe auch II.1).

Die »ordentlichen, regelgerechten, gutenMenschen« (Pol KA, Interview 6, Juli 2021)

Freunde sind für die Karlsruher Polizei all diejenigen, die polizeilich nicht

auffallen oder sich nach einmaliger Straftat einsichtig zeigen. Dazu gehört

insbesondere eine als normal beschriebene Bevölkerung, womit oftmals ei-

ne weiße, polizeilich nicht auffällige Mehrheitsbevölkerung gemeint ist. In

Bezug auf Geflüchtete wird dies ähnlich beschrieben: »die große Anzahl der

ordentlichen, regelgerechten, guten Menschen, mit denen haben wir selten

zu tun, die fallen ja nicht auf« (Pol KA, Interview 6, Juli 2021).Gesetzt scheint

auch, dassMenschen aus humanitären Gründen geholfenwerdenmuss und

die Polizei dabei unterstützte (u.a. Pol KA, Interview 5, Juli 2021).

In den Interviews in Karlsruhe ist insgesamt bemerkenswert, dass sich

viele der Polizist*innen vorwiegend sachlich äußern und beispielsweise Ur-

sachen als Erklärung für Delinquenz erläutern, anstatt wertende Aussagen

zu tätigen. Diese unaufgeregt wirkenden Erzählungen passen zum Selbst-

bild der Karlsruher Polizei als neutraler Dienstleister (siehe später II.2.2.5).

Sie ist zur Stelle, wenn sie gebraucht wird, ansonsten hält sie sich zurück.

2.2.4 Wissen undMacht

Die Polizei in Karlsruhe gibt sich als eine technokratisch-analytische In-

stanz, die aufgrund ihrer alltäglichen Arbeit Expertin im Bereich Delin-

quenz ist und einen Einblick hinter die Kulissen und in Milieus am Rande

der Gesellschaft erhält – im Gegensatz zur ›Normalbevölkerung‹, der dieser

Bereich entgeht. Hierbei hält die Polizei Karlsruhe ihrem Selbstverständnis

nach weitgehend eine professionelle Distanz zum Geschehen und schaut

von außen auf sicherheitsrelevante Bereiche, um sich ein objektives Bild zu

machen. So heißt es in einem Interview, dass Polizist*innen wissen, »wo

wir Kriminalität haben« (Pol KA, Interview 1, Juli 2021). In den Polizeiin-

terviews wird erläutert, dass alltägliche berufsbedingte Wissensbestände

im Bereich gesellschaftlicher Realitäten insbesondere in Bezug auf die

Sicherheitslage handlungsleitend seien. Dieses Wissen werde etwa durch

Einblicke in verschiedene Lebenswelten und gesellschaftliche Abgründe

erlangt, mit denen Polizist*innen alltäglich konfrontiert seien (u.a. Pol
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KA, Interview 2, Juli 2021). Dies gebe Polizist*innen einen realitätsnahen

Einblick in gesellschaftliche Verhältnisse. Entlang dieses institutionellen

Blicks werden gesellschaftliche Phänomene wie Fluchtzuwanderung und

Fragen von Sicherheit eingeordnet und interpretiert.

Objektive und subjektive Sicherheit: »Und ich denke, das ist dann ganz wichtig zu

wissen, dass es nicht so ist, wie es der Bürger empfindet« (Pol KA, Interview 8,

Oktober 2021).

Was in Karlsruhe wie in allen anderen Fallstädten in den Interviews thema-

tisiert wird, ist die Diskrepanz zwischen der sogenannten objektiven und

der subjektiven Sicherheit, insbesondere hinsichtlich der Wahrnehmung

der Sicherheitslage seit 2015 (siehe II.1). In Karlsruhe wird wie in Mann-

heim regelmäßig ein Sicherheitsaudit durchgeführt, in dem das subjektive

Sicherheitsempfinden der Bürger*innen abgefragt wird. Ähnlich wie in

Mannheim zeigten die Ergebnisse, dass es »zwischen der objektiven Sicher-

heit unddemSubjektiven einfach so einenClash gibt.Das kommt irgendwie

nicht zusammen« (KA, Interview 1, Juni 2022). Die objektiven Zahlen hätten

sich zum Teil sogar verbessert (ebd.). So sei beispielsweise der Europaplatz,

ein zentraler Ort in der Innenstadt, »aus zahlenmäßig nicht nachvollziehba-

renGründen ein bisschen ein unbeliebter Ort […]. VieleMenschen sagen, sie

wollen abends oder bei Nacht nicht mehr über den Europaplatz laufen (Pol

KA, Interview 6, Juli 2021). Ein*e nichtpolizeiliche*r Interviewpartner*in

begründet dies mit einer diffusen Angst vor Männergruppen, die sich seit

2015 vermehrt im öffentlichen Raum aufhielten (KA, Interview 1, Juni 2022).

Ein*e Polizist*in berichtet, dass er*sie die Angst der Bevölkerung zum Teil

als »ganz irrational« empfindet, denn das reale Kriminalitätsgeschehen sei

weit von den Ängsten entfernt (Pol KA, Interview 7, Juli 2021). Für diese

Diskrepanz macht er*sie u.a. die mediale Berichterstattung verantwortlich

(ebd.).

In den Karlsruher Polizeiinterviews ist auffällig, dass sich viele der In-

terviewten bemühen, das Kriminalitätsgeschehen differenziert darzustel-

len. Dies erfolgt mitunter fast aus einer Art Vogelperspektive. In öffentli-

chenDebatten habe beispielsweise die Sorge der Bevölkerung vormöglichen

Sexualstraftaten durch Geflüchtete dominiert. Diese konnte jedoch durch

die PKS widerlegt werden, da dies, bekräftigt ein*e Polizist*in, »kein Pro-

blem« in Karlsruhe gewesen sei (Pol KA, Interview 1, Juli 2021). Straftaten

beschränkten sich eher auf Bereiche wie Ladendiebstahl, das Erschleichen
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von Leistungen im Zusammenhang mit dem Fahren ohne Ticket im öffent-

lichen Nahverkehr oder auf Konflikte zwischen Geflüchteten. Dies hätte die

öffentliche Sicherheit nun nicht (maßgeblich) beeinträchtigt (Pol KA, Inter-

view 1, Juli 2021; Pol KA, Interview 8, Oktober 2021). Zudem führt ein*e Poli-

zist*in an, dass diese Straftaten unabhängig vom»kulturellenHintergrund«

stattfinden würden und eher mit der »Vita« und den Lebensumständen be-

gründbar seien (Pol KA, Interview 1, Juli 2021).

Zugleichbetont etwaein*ePolizist*in,dassdasNiveauanStraftatenwei-

terhin zu hoch sei, die gesellschaftliche Empörung u.a. im Nachgang der

Kölner Silvesternacht (Pol KA, Interview 9,Oktober 2021) aber unverhältnis-

mäßig. Er*sie erzählt:

»Wir haben immer noch für mich ein zu hohes Niveau an Gewaltdelikten. Auch an Raub-

delikten. So diese Straßenraubdelikte, Handywegnahmen mit Gewalt, das ist noch zu

hoch, aber es ist nicht mehr so, das ist mein Empfinden und auch meine Feststellung aus

den Einsatzlagen, nicht mehr so, wie es 2015, 2016 war. Also jetzt irgendwie diese Fahne

hochzuhalten und zu sagen: ›Ja, das ist ganz übel.‹ Das ist, denke ich mal, eine falsche

Darstellung« (Pol KA, Interview 9, Oktober 2021).

Wie sehen nun die Zahlen der PKS dazu aus und wie werden diese präsen-

tiert?

Darstellungsweise und Kommunikation der PKS

Auffällig ist, dass die Darstellung in der PKS der Polizei Karlsruhe sehr

viel detaillierter und entsprechend umfangreicher ist als etwa in Mann-

heim (z.B. PKS KA, 2018; PKS MA, 2018). Nicht nur werden die Zahlen

differenzierter dargestellt, auch werden die verwendeten Kategorien und

Hintergründe zum Teil genau erläutert. An einigen Stellen wirken die Er-

läuterungen beinahe so, als wären sie aus einer sozialkonstruktivistischen

Perspektive geschrieben, hier zeigen sich Ähnlichkeiten zu den Pressemel-

dungen der Polizei in Darmstadt. Öffentlich zirkulierende Diskurse, die

häufig auf verkürzten oder falschen Interpretationen von Kriminalstatis-

tiken beruhen, werden durch entsprechende Erklärungen korrigiert oder

entkräftet. So heißt es beispielsweise in der PKS 2018:

»Bei der Beurteilung der Kriminalitätsbelastung der Nichtdeutschen muss berück-

sichtigt werden, dass ein nicht unerheblicher Teil der Straftaten nicht von der hier

dauerhaft lebenden ausländischen Bevölkerung (z.B. zugewanderte Arbeitskräfte und

ihre Nachkommen; in Deutschland lebende Studenten)[,] sondern nachweislich von

Personen/Personengruppen verübt wurden, die hier keinen Wohnsitz beziehungsweise
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nur einen vorübergehendenWohnsitz begründet haben (z.B. durchreisende Täter/Täter-

gruppen; eigens zur Tatbegehung eingereiste Personen/-gruppen). Eine vergleichende

Bewertung der Kriminalitätsbelastung von Deutschen und Nichtdeutschen ist daher nur

eingeschränkt möglich« (PKS KA, 2018: 24).

Zugleich wurde aber auch in Karlsruhe im Jahr 2015 die Gruppe »Tatver-

dächtige Asylbewerber« in der Kriminalstatistik hinzugefügt, während

zuvor lediglich eine Unterteilung zwischen »Tatverdächtige[n] nach Her-

kunft« bzw. »Deutsche[n]« und »Nichtdeutsche[n]« erfolgte. Dabei dient

diese öffentlichkeitswirksame Aufteilung auch hier vermutlich zweierlei

Zielen: Zum einen kann auf dieseWeise widerlegt werden, dass Geflüchtete

krimineller als andere Personengruppen sind, zum anderen können da-

durch aber auch die Notwendigkeit und der Erfolg der polizeilichen Arbeit

»belegt« werden.

Zudem wird festgehalten, dass »unter Berücksichtigung der hohen Zu-

gangszahlen im Jahr 2015 sowie der hohenFluktuation in der Landeserstauf-

nahmeeinrichtung in Karlsruhe […] die überwiegendeMehrheit der Asylbe-

werber (kriminalstatistisch) unauffällig [ist]« (PKSKA, 2015: 30). Auch in der

PKS 2019 wird auf eine entsprechende Entwicklung hingewiesen und dabei

die faktische Heterogenität der in einer gemeinsamen Kategorie erfassten

Personen betont:

»Bei den Nichtdeutschen – zu diesen gehören Flüchtlinge und Asylsuchende ebenso wie

beispielsweise ausländische Arbeitskräfte, Austauschstudenten, Fernfahrer, Stationie-

rungsstreitkräfte und Touristen –waren nach jahrelangen teils starken Anstiegen im Jahr

2018 zum dritten Mal in Folge rückläufige Tatverdächtigenzahlen zu verzeichnen« (PolM

KA, 25.03.2019).

In der PKS 2016 wird ähnlich wie in den Karlsruher Polizeiinterviews ge-

gen ein in der Stadtbevölkerung wahrgenommenes Angstgefühl argumen-

tiert. So wird darauf verwiesen, dass angstbehaftete Deliktfelder wie etwa

Raub oder Vergewaltigung nur einen »minimalen Anteil am gesamten Fall-

aufkommen«ausmachten (PKSKA,2016: 66).Auch inderPKSwirdalso stark

darauf geachtet, einem schlechten subjektiven Sicherheitsgefühl entgegen-

zuwirken und das Anzeigegeschehenmöglichst differenziert darzustellen.

Interessant sind zudem einige kritische Kommentare von Polizist*innen

hinsichtlich der Aussagekraft der PKS. Neben den Hinweisen, dass die PKS

dasAnzeigeverhaltenderPolizei undhier imkonkretendieAbhängigkeit da-

von, »ob man in dem Deliktsbereich als Polizei was macht« (Pol KA, Inter-

view 1, Juli 2021), widerspiegelt und nicht »echte Kriminalität im kriminolo-
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gischen Sinne« (Pol KA, Interview 3, Juli 2021), erzählt ein*e Polizist*in, dass

für seine*ihre alltäglicheArbeit diePKSnicht relevant sei.Er*sie lesediePKS

nichtmehr: »Wir sind amPuls der Zeit. Die Streifenbeamten hier im Innen-

stadtbereich,aber auchaußerhalb.Wir erlebenoder spürenTrends schneller

als irgendjemand anderes. Neue Modeerscheinungen kriegen wir schneller

mit als irgendjemand anderes. Deswegen, wenn wir eine Kriminalitätsent-

wicklunghaben,da sindwir sensibler,da brauchenwir keineStatistikmehr«

(PolKA, Interview9,Oktober 2021).ObgleichdieAnalysendieser Polizist*in-

nen in unterschiedliche Richtungen gehen und verschiedene Schwerpunkte

hinsichtlich der Bedeutung undAussagekraft der PKS gelegtwerden, zeigen

sich die Polizist*innen analytisch, indem sie Daten interpretieren und auch

hinterfragen. Das Hinterfragen erscheint als eine Art selbstständiges Mit-

denkenmit dem Anspruch, die Polizeiarbeit zu verbessern.

2.2.5 Organisationskulturen und -selbstverständnisse

»Es bleibt uns nichts anderes übrig, als weiter gute Arbeit zu leisten« (Pol KA, Interview 6,

Juli 2021).

Die Karlsruher Polizei gibt sich sachlich, formal korrekt und professionell.

In den Interviews beruft sie sich häufig auf rechtliche Grundlagen, die für

die alltägliche Polizeipraxis leitend sind. Sie versteht sich als differenzierte

und distanzierte Beobachterin, die als Dienstleister zur Stelle ist, wenn sie

gebraucht und gerufenwird.Da inKarlsruhe hinsichtlich desKriminalitäts-

geschehens imVergleich etwa zuMannheimweniger los ist, habe die Polizei

mehr Zeit, überlegt und konzeptionell versiert an Dinge heranzugehen. Die

KarlsruherPolizist*innenvertretenselbstbewusstdieÜberzeugung,dass sie

gute Arbeit abliefern.

Das PolizeipräsidiumKarlsruhe hatmit einer Juristin als Präsidentin ein

Alleinstellungsmerkmal. IndenmeistenFällen ist diese Positiondurch einen

Mann und Polizisten besetzt. Eventuell rührt daher der im Folgenden aus-

geführte Fokus auf Rechtssicherheit. Durch ihre Ausbildung habe die Präsi-

dentin, so sagt sie im Interview, einen »etwas anderen Blick auf die Dinge«.

Dieser sei davon geleitet, rechtliche Grundlagen zu prüfen und bei Nichtzu-

lässigkeit nach alternativenWegen zu suchen (Pol KA, Interview 6, Juli 2021).

Sie achte zum einen darauf, »breiter über den Tellerrand hinaus auf die Din-

ge, dieman nicht vergessen sollte«, zu schauen (ebd.). Zudemhabe sie einen
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»sehr starken Blick auf Menschen, auf das Miteinander. Also Einsatzgeschehen ist wich-

tig und der Einsatz muss funktionieren, da müssen sie alle hintereinanderstehen, das ist

keine Frage. Aber im Alltag ist die Leitung eines Polizeipräsidiums kein Einsatz. Da sind

die Menschen wichtig und das Miteinander. Und da kommt es auf das Binnenklima an,

auf Gespräche, die man führt. Und da muss man auch mal fünfe gerade sein lassen und

das fällt Polizeibeamten schwer« (ebd.).

Diese ›von oben‹ fokussierten Schwerpunkte finden sich, wie im Folgenden

dargelegt wird, auch in den restlichen Polizeiinterviews wieder und zeigen

sich u.a. als Reflexion der Rolle der Polizei in der Gesellschaft. Zudem ist

im Gegensatz zu den Interviews in Mannheim auffällig, dass in den Karls-

ruher Interviews keine Kritik an der Führung geäußert wird. In Mannheim

wird wiederholt der damalige Polizeipräsident kritisiert, der sich selbst im

Interview aber auch sehr engagiert und diskussionsfreudig gibt. In Karlsru-

he herrscht diese Kultur nicht vor. Dies könnte einerseits in einer Art Obrig-

keitsglauben innerhalb dieser hierarchisch strukturierten Organisation be-

gründet liegen. Andererseits könnte es der Polizeipräsidentin auch tatsäch-

lich gelungen sein, ein Binnenklima zu schaffen, in dem intern dieMöglich-

keit besteht, Kritik zu äußern.

Polizei als Dienstleister und Bürger*innen als Kund*innen

»Wir sind für den Bürger, für die Bürgerschaft, für die Polis da« (Pol KA, Interview 3, Juli

2021).

Auffällighäufigwird indenPolizeiinterviewsdavongesprochen,dassdiePo-

lizei gegenüber den Bürger*innen der Stadt eine Dienstleistung erbringe.

Der Bürger sei hierbei, so bezeichnet es ein*e Polizist*in, »Kunde« und ge-

meinsammit anderenAkteurenwie etwaderStaatsanwaltschaft,demLand-

ratsamt und der Stadt gilt es »eine gute Dienstleistung ab[zu]liefern« (Pol

KA, Interview 7, Juli 2021). Die Polizei sei dabei für die Sicherheit zuständig:

»Wir tragen zu einem sicheren Karlsruhe bei. Zu einer Sicherheit hier in der Stadt. Und

sorgen damit für einen lebenswerten öffentlichen Raum, für ein lebenswertes Karlsruhe.

Das ist so eigentlich die Motivation« (Pol KA, Interview 2, Juli 2021).

Die Polizei versteht sich als zentrale und wichtige Instanz für die Stadt. Die

Polizei sei insbesondere zu Krisenzeiten »ein bisschen so ein Anker in der

Gesellschaft« (Pol KA, Interview 1, Juli 2021) gewesen. Dies habe der*die In-

terviewte insbesondere zu Hochphasen der Fluchtzuwanderung nochmals

festgestellt. Der »Maßstab« sei, dass die Polizei eine Dienstleitung für al-
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le, »egal, ob groß oder klein, dick oder dünn oder arm oder reich«, anbiete

(ebd.). Grundlegend für eine gute Polizeiarbeit sei das »Credo« (Pol KA, In-

terview 4, Juli 2021) bzw. »ungeschriebene Gesetz« (Pol KA, Interview 5, Ju-

li 2021), dass Polizist*innen ihren »Revierbereich, Land und Leute kennen«

(ebd.) und dass sie mit den Bürger*innen kommunizieren. Um eine gute

Dienstleistung abzuliefern, sollte es nicht darum gehen, »das Recht durch-

zusetzen, wie es nur geht, sondern auch wirklich mit den Leuten zu reden«

(Pol KA, Interview 4, Juli 2021).Es brauche also ein empathisches Feingefühl.

»[E]rstklassige« Ausbildung

Die nach eigenerWahrnehmung gute und professionelle Polizeiarbeit rühre

von einer von vielen Interviewpartner*innenals »erstklassig« beschriebenen

polizeilichen Ausbildung her (etwa Pol KA, Interview 6, Juli 2021). Den an-

gehenden Polizist*innen werde eine »hervorragende Ausbildung« mit dem

»Regelinstrumentarium« (ebd.) an die Hand gegeben, um gut für verschie-

deneEinsatzlagenundallgemeinKriminalitätsbekämpfunggerüstet zu sein

(ebd.). In der Ausbildung sei es zentral, die im deutschen System vorherr-

schende »ganzklareRechtsstruktur,also,wie dasRecht anzuwenden ist,was

wie funktionierenmuss« (Pol KA, Interview 5, Juli 2021), zu erlernen. In den

Interviews wird demnach betont, dass Fleiß und eine intensive Auseinan-

dersetzung mit dem Recht zu einer guten Polizeiarbeit führen. Schließlich

liegt hier der Fokus auf dem Erlernen der rechtssicheren Anwendung von

Recht.

Zudem betont ein*e Polizist*in, dass eine dauerhafte Aus- und Weiter-

bildung zentral sind, damit die Polizei mit der Gesellschaft Schritt halte. In

der Polizei in Karlsruhe gebe es »Strategiepartner« mit der Aufgabe, »sich

Gedanken [zu machen], wie wir in unserer Polizeikultur, und zwar nicht im

großen Ganzen, sondern im Polizeipräsidium Karlsruhe, mit den sich ver-

ändernden Rahmenbedingungen umgehen« (GS KA, Juni 2023). Weiter be-

richtet er*sie, dass es etwa eine präsidiumsinterne Ausstellung mit Fach-

vorträgen u.a. zu Geflüchteten aus der Ukraine gegeben habe, die von Po-

lizist*innen in der Dienstzeit besucht werden konnte. Die Polizei Karlsruhe

leiste »sehr viel in unserer inneren Kommunikation und auch in der inneren

Weiterbildung, um diese Themen vom Abstraktum zum Konkreten hinzu-

kriegen« (GS KA, Juni 2023).
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»Interkulturelle Kompetenz«

ZudemSelbstverständnis, erstklassig ausgebildet zu sein, gehört für die Po-

lizist*innen die »interkulturelle Kompetenz« (Pol KA, Interview 2, Juli 2021).

Die Polizei Karlsruhe ist seit Juni 2022 Unterzeichnerin der Charta der Viel-

falt, eine »Arbeitgebendeninitiative zur Förderung von Diversity in Unter-

nehmen und Institutionen Deutschlands«14 (TB KA TB KA,März 2023), was,

erklärt ein*e Interviewte*r, »mit ganz konkreten Maßnahmen zur Umset-

zung auch in unserer Organisation« einhergehe (GS KA, Juni 2023). Für ei-

ne*n andere*n Polizist*in bedeutet interkulturelle Kompetenz im Arbeits-

alltag insbesondere hinsichtlich des Umgangs mit Geflüchteten, dass Poli-

zist*innen mit »Sensibilität« und »Zurückhaltung« vorgehen, »weil Dinge,

die einem vielleicht fremd erscheinen, vielleicht eine große Bedeutung ha-

ben können für jemand anderes« (Pol KA, Interview 2, Juli 2021). Zugleich,

und dieses Motiv begegnet uns auch in den anderen Städten, bedeute eine

diverse Polizeibelegschaft, dass allein durch eine Vielsprachigkeit und ver-

schiedene Migrationsbiographien die Polizeiarbeit erleichtert werde. Ein*e

Polizist*in erzählt:

»Wenn ich einenhinschicke,der türkisch aussieht,derTürkisch spricht unddermit denen

reden kann auf Augenhöhe und klarmacht: ›Passt auf, es geht so nicht.‹ Das ist klasse.Und

da hätte ich ein Problem,wenn ich einen Polizeiwagen, blauäugig, blond, 1,80Meter groß

losschicke. Das funktioniert nicht. Deswegen brauchen wir diese Vielfalt« (GS KA, Juni

2023).

Vielfalt wird hier also nicht als Argument für Inklusivität, sondern eher als

Vorteil, um im polizeilichen Alltag strategisch gut aufgestellt zu sein, gese-

hen.

Prävention

Ähnlichwie inMannheimwird dasThema Prävention auch imVergleichmit

den anderen Fallstädten wenig thematisiert und von wenig Präventions-

angeboten insbesondere für Geflüchtete berichtet. In den Interviews wird

Prävention eher in den Bereichen Jugend, Cyberkriminalität und Schutz

vor Trickbetrug bei älteren Menschen thematisiert (Pol KA, Interview 8,

Oktober 2021). Präventionsangebote gezielt für die Geflüchteten, die in

14 https://www.charta-der-vielfalt.de/ueber-uns/die-unterzeichner-innen/liste/zeige/

polizeipraesidium-karlsruhe/, Zugriff 08.05.2024.

https://www.charta-der-vielfalt.de/ueber-uns/die-unterzeichner-innen/liste/zeige/polizeipraesidium-karlsruhe/
https://www.charta-der-vielfalt.de/ueber-uns/die-unterzeichner-innen/liste/zeige/polizeipraesidium-karlsruhe/
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Karlsruhe nur kurzzeitig unterkommen, werden beispielsweise als wenig

sinnvoll erachtet. Ein*e Polizist*in führt aus:

»ImWissen, dass die Menschen dort nur kurz verbleiben, war mit Prävention nichts an-

gedacht.Das wäre zu schwierig gewesen, zumal ja sprachliche Barrieren und soweiter da

waren.AlsodieMenschen sinddazusammengewesenundhabendarauf gewartet, verteilt

zu werden […]. Die, die hier langfristig bleiben, und meistens sind es ja junge Menschen,

die sind sofort in einen Kreislauf reingekommen. Entweder in der Schule oder in weiter-

führende Bildungsmaßnahmen.Und in all denen habenwir eh schon den Fuß in der Tür«

(ebd.).

Zugleich werden in dem Interview die Rolle und Zuständigkeit der Polizei

in diesem Bereich reflektiert. So werde zwar ein Bedarf gesehen, Wissen

über die »freiheitlich demokratische Grundordnung [zu] vermitteln« (ebd.).

Zugleich versteht sich der*die Polizist*in hierfür nicht als richtige Instanz.

Prävention wird hier also eng gefasst und der*die Polizist*in sieht es nicht

als Ziel, die Polizeiarbeit in diese Richtung zu expandieren, was in ande-

ren Städten durchaus anders gesehen wird (beispielsweise in Osnabrück

und Darmstadt). Wie allgemein in Baden-Württemberg gibt es auch in

Karlsruhe indes in jedem Polizeirevier eine*n sogenannte*n Moscheever-

antwortliche*n, der*die Kontakt mit den örtlichenMoscheen pflegt und für

diese Ansprechpartner*in ist (Pol KA, Interview 1, Juli 2021).

Polizeiarbeit in Karlsruhe

Sowohl dieUnaufgeregtheit undder beinahe dörflicheCharakter inKarlsru-

he als auch die gute Polizeiausbildung sieht die Karlsruher Polizei als Chan-

ce, ihreArbeit gut und sorgfältig zumachen.Karlsruhe sei daher für die Poli-

zeiarbeit eine »sehr angenehme Stadt […]. Reine Provinz und in der Provinz

ist es dann für Polizeibeamte sehr angenehm« (Pol KA, Interview 9, Oktober

2021).Die nicht »so hohe Schlagzahl« sieht ein*e Polizist*in als »Chance, un-

sere Arbeit gut zumachen und gut dazustehen.Weil wir diese engen Zwän-

ge, die Mannheim unter Umständen hat, hier bei uns gar nicht finden kön-

nen.Wirmüssen nicht nur reagieren,wir können auch tatsächlichKonzepte

entwickeln und proaktiv rausgehen« (Pol KA, Interview 6, Juli 2021). Auffäl-

lig ist in diesemKontext auch, dass unsere Interviewpartner*innen überlegt

ausgewählt zu sein schienen. Uns wurden auf unsere Interviewanfrage ins-

besondere Polizist*innen in höheren Dienstgraden und solche, die sich re-

flektiert zeigten, vermittelt.
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Entsprechend dem Selbstverständnis, eine korrekte Polizei zu sein, wird

die Rechtssicherheit für die alltägliche Polizeipraxis betont. Zwar wird auch

inMannheim betont, dass sich alle Polizist*innen an die Gesetze hielten, je-

dochwird dasThemaRechtssicherheit nur amRande thematisiert. In Karls-

ruhe wird von vielen Interviewpartner*innen im Zuge der narrativen Inter-

views diese Rahmung gesetzt und wiederholt thematisiert, dass jedes Poli-

zeihandeln entlang der Vorschriften abzulaufen habe (Pol KA, Interview 7,

Juli 2021). Grundrechtsfragen spielten eine zentrale Rolle sowohl in der Aus-

bildung als auch in der Praxis, in diesemThemenfeld seien alle Polizist*in-

nen sehr rechtssicher.Ein*e Polizist*in erzählt: »Sie haben ihreHürden, ihre

GrenzenalsPolizeibeamter,dieSienichtüberschreitenundnichtübersprin-

gen werden. Sie wissen, wo Sie sich bewegen, und Sie versuchen, kommu-

nikativ etwas zu lösen« (Pol KA, Interview 9, Oktober 2021). Das heißt, Poli-

zist*innenmüssten sich darüber imKlaren sein,was die rechtlichenVoraus-

setzungen für etwaige Eingriffe und Maßnahmen sind oder, wie ein*e Poli-

zist*in es formuliert: »In welches Fach meines polizeilichen Werkzeugkas-

tens greife ich jetzt rein?« (Pol KA, Interview 3, Juli 2021). Ein*e Polizist*in

konstatiert: »Du hast eine rechtliche Grundlage und diemusst du einhalten.

Du musst rechtssicher sein. Wenn du rechtssicher bist, trittst du selbstsi-

cher auf« (ebd.). Passend zu diesen Ausführungen erscheint ein Zitat eines

nichtpolizeilichen Interviewpartners, der die Karlsruher Polizei als »streng«

bezeichnet (KA, Interview 3, August 2022).15

Wie bereits erläutert, scheint die Karlsruher Polizei nicht unter einem so

hohenDruck zu stehen und nutzt diese Zeit für Reflexion. Einige Interview-

partner*innen zeigen sich versiert bei in der Polizeiforschung diskutierten

Themen wie etwa der Frage, ob die Polizei einen Durchschnitt der Gesell-

schaftwiderspiegele oderwiderspiegeln dürfe (Pol KA, Interview 5, Juli 2021;

PolKA, Interview7, Juli 2021).Ein*ePolizist*in spricht sichwie folgt dagegen

aus: »Man darf zwar meines Erachtens nicht den Fehler machen, zu sagen,

wir sind ein Querschnitt der Gesellschaft« (Pol KA, Interview 3, Juli 2021).

Auchwird sichzuderFragegeäußert, inwieferndaspolizeilicheErfahrungs-

wissen Grundlage der Arbeit sein sollte. Es wird darauf hingewiesen, dass

der Polizeiberuf zwar ein Beruf sei, in den man mit der Praxis und Erfah-

15 Eine Beobachtung aus dem Feld: Wir haben die Interviews im Jahr 2021 geführt, zu einer Zeit,

in der z.T. eineMaskenpflicht galt und erste Impfungen durchgeführt wurden. Es war auffällig,

dass sich die Karlsruher Polizist*innen strikt an die Anticoronamaßnahmen hielten, während in

Mannheim recht frei damit umgegangen wurde.
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rung hineinwachse – »Man muss als Polizist laufen lernen« (Pol KA, Inter-

view 3, Juli 2021) – dennoch gehe der*die interviewte Polizist*in »nur zu ei-

nemTeil« bei dem »sehr oft gepflegten Satz, Polizei ist ein Erfahrungsberuf«

mit (ebd.). Zugleich wird von anderen Polizist*innen das polizeiliche Erfah-

rungswissen betont, es sei ein »reiner Erfahrungsberuf« (Pol KA, Interview

5, Juli 2021). Die Rechtslage sei die zentrale Voraussetzung, aber natürlich

lernten Polizist*innen im Beruf.

Nicht nur werden in den Interviews Überlegungen zur Institution Poli-

zei an sich angestellt, sondern auch zumVerhältnis zur Gesellschaft und die

Rolle derPolizei darin.Polizist*innenwürdenoft eine »Lücke füllen« (PolKA,

Interview9,Oktober 2021),wennkeine anderen Institutionen zuständig sei-

enoderdiesegeschlossenhätten.DiePolizei hingegenarbeite »24/7« (PolKA,

Interview 1, Juli 2021). Inder FolgewürdenhäufigerAufgabenübernommen,

die eigentlich nicht in die polizeiliche Zuständigkeit fallen.Die Polizei selbst

habe dafür, insbesondere an Abenden amWochenende, eigentlich keine Ka-

pazitäten (Pol KA, Interview 9,Oktober 2021).Ein*e Polizist*in erzählt in Be-

zug auf die Zuständigkeit in einer Flüchtlingsunterkunft:

»Also, wenn es im Zusammenhang mit einer Straftat steht, klar, dann haben wir den

Hut auf und dann sind wir auch entsprechend diejenigen, die dann gefordert sind. Und

braucht es unter Umständen weiteres Polizeipersonal in der Unterkunft. Wenn das jetzt

aber eher der allgemeinen Problematik geschuldet ist, dann ist natürlich der private

Sicherheitsdienst zuständig« (Pol KA, Interview 3, Juli 2021).

Die Polizist*innen in Karlsruhe berufen sich wiederholt auf ihre originären

Aufgaben, insbesondere der Repression, grenzen sich gegen darüber hin-

ausgehenden Anfragen ab und versuchen diese nicht bzw. nur in Notfällen

zu übernehmen.

2.2.6 Netzwerke

»Ich habe den Eindruck, dass es viele Akteure gibt, die in die richtige Richtung unterwegs

sind. Dass es aber das große Zusammenspiel nicht gibt. Vielleicht müsste man da noch

ein bisschenmehr tun, dass das wirklich vielleicht auch in einer Hand ist. Und diese eine

Hand bringt die ganzen Akteure zusammen. Also alles gut gemeint, überall entstehen so

kleine Grüppchen, die was tun. Und das große Zusammenführen, das fehlt mir noch ein

bisschen« (Pol KA, Interview 8, Oktober 2021).

Das Eingangszitat gibt aus Sicht eines*r Polizist*in den Zustand hinsicht-

lich Netzwerken und Kooperationsmustern in der Stadt Karlsruhe wieder,
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insbesondere solche zwischen der Polizei, der Stadtpolitik und -verwaltung

sowie zivilgesellschaftlichen Akteuren mit Bezug auf das Thema Fluchtzu-

wanderung.Es gebe viele Akteure,die in eine »richtigeRichtungunterwegs«

seien, aber »das große Zusammenspiel« bleibe aus (ebd.). Ähnlich schildern

dies uns die weiteren Polizist*innen und auch die nichtpolizeilichen Inter-

viewten.Beispielsweise sei die Polizeipräsidentin,die vormals inMannheim

tätig war und dort wöchentlich an den Dezernentenrunden teilgenommen

habe, zu Beginn ihrer Amtszeit auf den Karlsruher Oberbürgermeister

zugegangen und habe angeboten, dasselbe in Karlsruhe zu tun (Pol KA,

Interview 6, Juli 2021). Der Oberbürgermeister habe dies jedoch abgelehnt,

da dies »hier nicht üblich [sei]. Und es sei auch nicht notwendig. Also da

distanziert sich die Stadt dann doch etwas von der Polizei undwill nur dann

denKontakt,wennBedarf besteht« (ebd.). InKarlsruhe sei das inMannheim

gepflegte »sehr enge Eingebundensein« offensichtlich »nicht gewünscht«

(ebd.). Die Präsidentin sei in Karlsruhe nur ein- bis zweimal im Jahr bei

der Bürgermeisterkonferenz anwesend (ebd.). In Karlsruhe herrsche eine

»andere Kultur«, bei der eine »Trennung vollzogen« werde (ebd.). Die Stadt

verstehe »sich selbst als autark. Sie braucht die Polizei für das normale

Alltagsgeschehen nicht. Braucht sie auch nicht. Aber dann, wenn es eben

um die Sicherheit geht, dann brauchen sie uns schon. Und dannmelden sie

sich« (ebd.). Diese Einstellung findet sich auch umgekehrt in den Polizeiin-

terviews undwurde bereitsmit Blick auf das Selbstverständnis der Polizei in

Karlsruhe als professionell-distanzierter Dienstleister für die Bürger*innen

der Stadt herausgearbeitet, die nur aktiv wird, wenn sie gebraucht wird.

Ein*e andere*r Polizist*in beschreibt das Verhältnis zwischen der Stadt

und der Polizei als »neutral«. Die Stadtpolitik »grätscht nicht bei der Polizei

rein. Die ›ärgert‹ nicht die Polizei, in Anführungszeichen. Aber besonders

gefördert […] wird die polizeiliche Sichtweise für Dinge, die verändert wer-

den sollen, auch nicht. Und damit kann ich gut leben« (Pol KA, Interview

9, Oktober 2021). Wenn die Polizeipräsidentin darauf hinweist, dass es

zum Teil Meinungsverschiedenheiten zwischen der Stadtverwaltung, dem

Bürgermeister und der Polizei gebe, deutet sich an, dass die Distanziertheit

auch inhaltliche Aspekte umfassen könnte (Pol KA, Interview 6, Juli 2021).

Nichtsdestotrotz gebe es zwischen diesen Akteuren ein »Hochmaß an Ver-

trauen« (Pol KA, Interview 7, Juli 2021), so ein*e Polizist*in, denn imGrunde

würden alle Akteure »im Sinne der Dienstleistung für den Bürger« (ebd.)

arbeiten.



160 Baden-Württemberg

Anlassbezogene Zusammenarbeit

Obgleich das Verhältnis zwischen der Stadt und der Polizei als neutral und

wenig nah,wenn auch verlässlich, beschriebenwird,finden sich imMaterial

durchaus einige Kooperationen undNetzwerke, insbesondere für die Hoch-

phase der Fluchtzuwanderung 2015 und 2016. Ob das bedeutet, dass es sich

eher um eine gefühlte professionelle Distanz handelt und weniger um eine,

die in der Alltagspraxis mit Blick auf Kontakte besteht, muss hier offenblei-

ben. Es spricht aber einiges dafür, dass die Kooperationen stets anlassbe-

zogen waren, eben zur Bewältigung konkreter Probleme der sogenannten

Flüchtlingskrise, und nicht aus einem davon unabhängigen Kooperations-

willen heraus erfolgten. Dies unterscheidet sich beispielsweise deutlich von

der Haltung und Praxis in Mannheim.

Zu Hochzeiten der Fluchtzuwanderung 2015 und 2016 schien es unum-

gänglich,KooperationenundAustausche zu institutionalisieren.So erinnert

sich ein*e Polizist*in anRunde Tische verschiedener Akteure zu diesemThe-

ma, bei denen die Polizei insbesondere die Rolle hatte, über die Kriminali-

tätsentwicklung zu berichten. Auch erinnert sich ein*e Mitarbeiter*in aus

der LEA in der Durlacher Allee, dass es dort einen Sicherheits-Jour fixe ge-

geben habe. Dieser wurde vom Regierungspräsidium organisiert und »Be-

treiber der Einrichtung, Vertreter des Regierungspräsidiums, wir als Bera-

tungsstelle, die Schulsozialarbeit, das Ordnungsamt in Karlsruhe und auch

die Polizei« (KA, Interview 5, August 2022) hätten an diesem teilgenommen.

Dort sei jeweils über aktuelle Fragen gesprochen worden, etwa über die Si-

cherheitslage in den Unterkünften (ebd.). Zudem sei durch die Einrichtung

von der LEA-Wache in der Durlacher Allee ein direkter Kontakt in der Un-

terkunft für die Sozialarbeiter*innen möglich gewesen. Der*die Mitarbei-

ter*in erinnert sich jedoch, dass dort »viel Beziehungsarbeit nötig« gewesen

wäre (ebd.). Weiter erzählt er*sie: »Also, da muss man auch einfach ab und

zumal auftauchen als Beraterin,damitmanwahrgenommenundauch ernst

genommenwird« (ebd.). Eine andere zivilgesellschaftlich engagierte Person

beschreibt den direkten Kontakt mit der Polizei als stets bemüht, »freund-

lich und zuvorkommend« (KA, Interview 4, August 2022). Zudem weist ei-

ne andere interviewte Person darauf hin, dassNetzwerkstrukturen nach der

Hochphasenicht komplettweggebrochenseien,sondernzumindest als loses

Netzwerk zwischen Stadtverwaltung, Polizei und Ordnungsamt »gehalten«

hätten (GS KA, Juni 2023). Neben dieser recht neutralen bis positiven Be-

schreibung der Zusammenarbeit, bei der die Polizei hinsichtlich ihrer Kon-
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taktfreudigkeit oftmals nicht als besonders engagiert bewertet wird, berich-

tet ein*e Sozialarbeiter*in von negativen Erfahrungen mit der Polizei in ei-

ner anderen Flüchtlingsunterkunft. Er*sie selbst sei von der Polizei oftmals

nicht ernst genommen worden. Zudem habe er*sie beobachtet, dass Poli-

zist*innen vor allem mit jungen Flüchtlingen nicht gut umgingen. Er*sie

führt dies auf Rassismus zurück (KA, Interview 2, Juli 2022).

Im August 2015 wurde von der Polizei eine »Koordinierungsstelle Zu-

wanderung« eingerichtet. Aufgabe der Stelle war es laut Pressemitteilung

der Polizei, »den repressiven und präventiven Polizeieinsatz zu steuern

und den Kontakt mit betroffenen Behörden wie dem Regierungspräsidi-

um, den Landratsämtern und Kommunen weiter zu intensivieren« (PolM

KA, 14.08.2015). Außerdem arbeite die Koordinierungsstelle eng mit der

Ermittlungsgruppe Mehrfach- und Intensivtäter (MTZ) zusammen, deren

zentrale Aufgabe eine Prüfung und etwaige Einleitung aufenthaltsbeen-

dender Maßnahmen ist (PolM KA, 26.02.2016). Unserem Eindruck nach

war die Stelle insbesondere mit der koordinierten Bündelung von durch

Geflüchtete begangene bzw. angezeigte Straftaten befasst. Ein weiterer

Arbeitsschwerpunkt der Koordinierungsstelle war »die Bearbeitung the-

menbezogener Bürgerbeschwerden« (PolM KA, 14.08.2015). Es ging also,

wie es in der BNN heißt, darum, das »Sicherheitsgefühl der Bevölkerung«

zu verbessern« (BNN, 30.09.2016). Es galt, »die tatsächliche polizeiliche

Lage darzustellen, um beispielsweise Gerüchten in der Öffentlichkeit mit

Sachinformationen entgegenwirken zu können« (ebd.). Diese Strategie der

›Aufklärung der Bevölkerung‹ ähnelt derjenigen der Sonderkommission in

Braunschweig. Ein*e Stadtpolitiker*in wertet diesen Schritt positiv: Zum

einen empfindet er*sie die Besetzung als positiv, denn der Polizist sei »ein

ganznetterKerl« und zumanderen sei es sinnvoll gewesen, »den repressiven

und präventiven Polizeieinsatz zu steuern und den Kontakt mit betroffenen

Behörden, RP [Regierungspräsidium], Landratsämtern, Kommunen weiter

zu intensivieren« (KA, Interview 3, August 2022).

Darüber hinaus sind uns vereinzelt klassisch präventive Kooperationen

unter Einbezug der Zivilgesellschaft begegnet wie etwa das Projekt »›Toge-

ther Karlsruhe‹ zu Gast bei der Polizei« (F KA, 04.12.2017). Laut dem Social-

Media-Kanal der Polizei soll dieses Projekt jugendlichenundheranwachsen-

den Geflüchteten (genauer solchen, »die eine Bleibeperspektive für Karls-

ruhe haben«) dabei helfen, »die neue Umgebung zu erkunden und sich in

#Karlsruhe zurecht zu finden« (ebd.). Im Rahmen des Projektes werden Bil-

dungsangebote und »Veranstaltungen zur freiwilligen Beteiligung angebo-
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ten«.Eine dieser Veranstaltungwar dabei »Begegnungmit der Polizei«.Die-

se jungenErwachsenenerhielten eineFührungdurchdasFührungs-undLa-

gezentrum und es wurde ein Vortrag zumThema Prävention gehalten. Der

Social-Media-Post endet mit der Aussage: »So macht #Integration Spaß!«

(ebd.).

Das »große Zusammenspiel gibt es nicht«

Verschiedene nichtpolizeiliche Interviewte beschreiben, dass polizeiliche

und nichtpolizeiliche Akteure eher parallel als koordiniert oder gar ge-

meinsam arbeiten. Ein Mitglied des Migrationsbeirats etwa nimmt kein

gemeinsames Anpacken im Kontext der Bewältigung der Fluchtzuwande-

rung 2015 wahr (KA, Interview 4, August 2022). Aus einem für Integration

zuständigen Amt in der Stadtverwaltung heißt es, dass man im Kontext

geflüchteter Jugendlicher nicht den Kontakt und Austausch mit der Po-

lizei gesucht habe, das sei schlichtweg nicht deren Fokus gewesen (KA,

Interview 1, Juni 2022). Ein anderer nichtpolizeilicher Akteur erinnert sich,

dass die Polizei nicht proaktiv an gemeinsamen Tätigkeiten teilgenommen

habe, aber gleichwohl immer »ansprechbar [war], wenn es Probleme« gab

(KA, Interview 3, August 2022). Er*sie bezeichnet das Verhältnis als ein

»Nebeneinanderlaufen« (ebd.).

AufderEbenederStadtpolitikund imGemeinderat gibt esdemAnschein

nach kaumVerbindungen zur Polizei. Letzterewird imVergleich zu unseren

anderen Fallstädten auffallend selten in den Ratsdokumenten, etwa in An-

fragen oder Anträgen, erwähnt. Ein*e Stadtpolitiker*in berichtet, dass die

Polizeipräsidentin sich seiner*ihrer Erinnerung nach noch nie im Gemein-

derat vorgestellt habe:

»Ich habe sie vorher noch nie gesehen, noch nie kennengelernt. Sie hat sich bei mir noch

nie vorgestellt. Sie könnte jamal in denGemeinderat oder Ausschuss kommen […]. In den

Hauptausschuss, der sich um Ordnung und Sicherheit kümmert, ja, könnte sie mal vor-

beikommen« (ebd.).

Er*sie habe aus der Lokalpresse erfahren, dass es eine neue Polizeipräsiden-

tin gäbe. Diese Aussage ist insofern interessant, als es ja in der Verantwor-

tung des Gemeinderats liegen würde, die Polizeipräsidentin einzuladen.

Dies scheint jedoch in Karlsruhe keine gängige Praxis zu sein. Der*die

Interviewte resümiert, passend zu unserem Eindruck: »In Karlsruhe wird
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vielleicht nicht ganz so viel kommuniziert […] zwischen den verschiedenen

Bereichen« (ebd.).

Von mehreren nichtpolizeilichen Interviewpartner*innen wird uns gar

von einem negativ wahrgenommenen Besuch des ehemaligen Polizeipräsi-

denten im Migrationsbeirat berichtet. Ein Mitglied des Migrationsbeirats

kolportiert, dass der Polizeipräsident den Besuchwährend der Sitzung habe

abbrechenwollen,weil »wir ihmdoch sokritischeFragengestellt haben.Und

er dann auch, ehrlich gesagt, ziemlich, ziemlich dämlich geantwortet hat«

(KA, Interview 4, August 2022). Der Präsident sei mit verschiedenen Fällen,

u.a. der Erfahrung eines Bürgers mit der Polizei, konfrontiert worden, die

als ungerechtfertigt und negativ empfunden wurde. Der Migrationsbeirat

habe zu dieser Situation um Stellungnahme vonseiten der Polizei gebeten.

Der Interviewte erzählt: »und dann sagt er: ›Gibt es nicht.Weißman nicht.‹

Und danach haben wir natürlich richtig draufgeschlagen und haben gesagt:

›Haben sie überhaupt ihre Polizei unter Kontrolle?‹ Und dann hat er gesagt,

wenn wir in dem Ton weiterreden, ›dann breche ich das hier ab‹. Er war nur

einmal imMigrationsbeirat und hat keine gute Figur gemacht« (ebd.). Dar-

über hinaus könne er jedoch wenig über die Zusammenarbeit in der Stadt

in Bezug auf die Fluchtzuwanderung sagen: »Also um das [zu bewerten], da

müssten wir tatsächlich häufiger in Kontakt treten […]. Das wäre eigentlich

ein guter Ansatz« (ebd.). Insbesondere von zivilgesellschaftlich engagierten

Personen und Interviewten der Stadtverwaltung würde jedoch ein regelmä-

ßiger Austausch mit der Polizei begrüßt (u.a. KA, Interview 1, Juni 2022).

In den Interviewsmit nichtpolizeilichen Akteuren wird vermehrt darauf

hingewiesen, dass die Zusammenarbeit zwischen dem für die Unter-

bringung zuständigen Regierungspräsidium und der Stadt nicht optimal

funktioniere. Zwar schildert ein*e Mitarbeiter*in der Stadt, dass gerade zu

Beginn der Hochphase der Fluchtzuwanderung ca. 2015 das Regierungsprä-

sidium auf die Stadt zugegangen sei und um Mithilfe für die Organisation

von Liegenschaften für die zügige Unterbringung der Geflüchteten gebeten

habe. Sie*er erinnert sich in positiverWeise an die Zusammenarbeit: »Dann

wurden da Liegenschaften aus dem Boden geschossen, und die Menschen

konnten dort mit Mühe und Not untergebracht werden« (GS KA, Juni 2023).

Darüber hinaus kritisieren die interviewten städtischen Akteure eine man-

gelnde Kommunikation seitens des Regierungspräsidiums (KA, Interview

3, August 2022). Ein*e Mitarbeiter*in der LEA, der*die indirekt über das

Regierungspräsidium angestellt und daher kein im engeren Sinne städ-

tischer Akteur ist, formuliert dies als gegenseitiges Problem. Er*sie sagt,
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»zwischen Regierungspräsidium und der Stadt läuft die Kommunikation

nicht besonders gut« (KA, Interview 5, August 2022). Weiter legt er*sie dar,

dass er*sie in der alltäglichen Arbeit die Stadt nicht brauche, »und die Stadt

braucht uns nicht«. Zugleich urteilt er*sie, das sei schade und es wäre ihm*r

»lieber, es wäre andersrum« (ebd.). Er*sie wünsche sich, dass die Stadt die

LEA nicht abkapsele und sich mehr mit dieser identifiziere. Ein*e Stadtpo-

litiker*in hingegen kritisiert insbesondere das Regierungspräsidium dafür,

dass dieses das ehrenamtliche Engagement von Freiwilligen nicht gesehen

oder gar wertgeschätzt habe (KA, Interview 3, August 2022). Zudem sei das

Regierungspräsidium insbesondere zu Beginn »völlig überfordert« gewe-

sen, sodass die Freiwilligen eigentlich hättenmit offenenArmen empfangen

werden müssen (ebd.). Die Stadt hingegen wertet er*sie als »sehr großzü-

gig«, da sie »sofort« zwei Vollzeitstellen für die Flüchtlingshilfe finanzierte

(ebd.).

2.2.7 Zwischenresümee

Insgesamt herrscht in Karlsruhe das Narrativ vor, dass es in der Stadt we-

nig Probleme und Herausforderungen gibt. Auch das Thema Fluchtzuwan-

derung wird in dieser Weise gerahmt. Es habe insbesondere zu den Hoch-

zeiten Herausforderungen gegeben, aber dank der guten Organisation al-

ler Akteure sei dies in geregelten Bahnen verlaufen. Alle Interviewten sind

nach eigenen Angaben motiviert und darauf bedacht, gute Arbeit zu leis-

ten – und dies scheint in Karlsruhe aufgrund seiner Rahmenbedingungen

auch gut machbar zu sein. Die im Materialkorpus untersuchten Äußerun-

gen charakterisieren Karlsruhe als eine Stadt, die aufgrund ihrer etablier-

ten staatlichen Strukturen, effizienten Verwaltung, kohärenten Stadtpolitik

und Bevölkerungsstruktur unaufgeregt funktioniere. Auftretende Probleme

würden meist rasch und in einer sachangemessenen, mitunter tendenziell

technokratisch-analytischenWeise gelöst. InKarlsruhe gebe es etwa imVer-

gleich zuMannheimweniger finanzielle Probleme undThemenmit weniger

akuter Dringlichkeit könnten konzeptionell angegangen werden. In den In-

terviews wird selten über inhaltliche Differenzen zwischen verschiedenen

Akteuren gesprochen.Auffällig ist, dass die verschiedenenAkteure eher eine

freundlich professionelle Distanz zuwahren scheinen. Sie nehmen ihre Ver-

antwortlichkeiten ernst und arbeiten anlassbezogen zusammen, es scheint

jedoch weniger eine Haltung zu geben, die darauf abzielt, auch anlassun-
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abhängig regelmäßig in den Austausch zu gehen. Wenn es keine anderen

Akteure braucht, dann gibt es auch keine Zusammenarbeit. Dadurch kom-

me es aber schon vor, dass Kommunikation zwischen den Akteuren, insbe-

sondere Stadtpolitik und -verwaltung, Polizei und in Karlsruhe insbesonde-

re auch dem Regierungspräsidium, vermisst beziehungsweise als mangel-

haft empfundenwird.Dies zeigt sich paradigmatisch an der LEA inKarlsru-

he. Diese ist durch das Regierungspräsidium betrieben und die Stadt, die ja

nicht dafür zuständig ist, hält sich aus dieser komplettenAngelegenheit her-

aus. Ein*e Sozialarbeiter*in, der*die im Bereich der Flüchtlingshilfe arbei-

tet, konstatiert,dass die Stadtpolitik, -verwaltungund -bevölkerungdie LEA

und ihre Bewohnenden abspalte und sich nicht dafür verantwortlich fühle,

was insbesondere auf menschlicher und integrationspolitischer Ebene be-

dauerlich sei.

Die Polizei in Karlsruhe fügt sich anscheinend in die in Karlsruhe vor-

herrschende Unaufgeregtheit einer Beamt*innenstadt ein. Sie versteht sich

als professionelle und staatliche Instanz par excellence, die als Dienstleiste-

rin für die Sicherheit der Bürger*innen der Stadt sorgt. Sie gibt sich als di-

stanzierte und differenzierte Beobachterin von außen und Expertin für Si-

cherheits- und Kriminalitätsfragen. Sie greift ein, wenn sie gebraucht wird,

aber lässt sich in keine über ihre Kompetenz hinausragenden Verantwort-

lichkeiten hineinziehen. Sie versteht sich als zentrale Instanz in der Stadt,

ohne Teil von ihr zu sein. Sie präsentiert sich selbstbewusst als eine Insti-

tution, die durch ihre Professionalität gute Arbeit abliefere. Denn in einer

StadtwieKarlsruhe, in der auch hinsichtlich vonKriminalität nicht allzu viel

passiert, habe die Polizei Zeit, konzeptioneller und analytischer an Themen

heranzugehen.Zugespitzt könnte formuliertwerden, inMannheim ist es at-

traktiv, Polizist*in zu sein, weil immer etwas los ist. In Karlsruhe wiederum

ist es attraktiv, Polizist*in zu sein, weil nicht so viel los ist und die Polizei

überlegter und gezielter vorgehen kann. In den Polizeiinterviews wird zu-

demhäufig betont, dass jede Polizeihandlung rechtssicher seinmüsse. Auch

werden auffällig selten stereotype Kategorisierungen formuliert. Vielmehr

beschreiben die InterviewtenVorfälle neutral und analytisch. In den Polizei-

interviewswird deutlich,dass dasThemaFluchtzuwanderung für die Polizei

kein zentrales Thema ist. In ihrem polizeilichen Alltag sei dies wenig prä-

sent, außer zu Hochphasen, etwa im Kontext von Konflikten in Flüchtlings-

unterkünften.Aber auchdieseKonflikte seien, soheißt es,nicht ausdemRu-

der gelaufen, so wie es in anderen Städten beschrieben wird. Allgemein und

auch imBereich der Fluchtzuwanderung scheint die Polizei inKarlsruhe nur
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anlassbezogen undwenn nötigNetzwerke oder Kooperationen aufzubauen.

So sei die Polizei amRundenTisch einer Flüchtlingsunterkunft gewesenund

habe insbesondere in Sicherheitsfragenmitgewirkt. Sobald diese Fragen je-

doch weniger relevant wurden, habe sich die Polizei vermehrt aus diesem

Kreis zurückgezogen (Pol KA, Interview 5., Juli 2021). Die Polizei in Karlsru-

he scheint sich gemäß ihrem repressiven Auftrag im Bereich Fluchtmigrati-

on vornehmlich umdie sogenannten Intensiv- undMehrfachtäter*innen zu

kümmern.EswurdeeineErmittlungsgruppe (MTZ) eingerichtetunddieKo-

ordinierungsstelle Zuwanderung eingerichtet, die sich vornehmlichmit den

›schweren Fällen‹ beschäftigt. Zugleich habe die Koordinierungsstelle auch

die Aufgabe gehabt, Sorgen von Bürger*innen entgegenzuwirken.

Weil keine durch die Fluchtzuwanderung 2015 ff. ausgelösten großen

Probleme gesehen werden, wird konsequenterweise auch wenig intensiv

an spezifischen, nicht zuletzt kooperativen Problemlösungen gearbeitet. In

diesemZusammenhangwird insbesondere vonTeilendernichtpolizeilichen

Akteure das Problem der unzureichenden Kommunikation identifiziert. Es

wird betont, dass die Notwendigkeit besteht, einen institutionalisierten

Austausch zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren und der Polizei zu

fördern und in den Austausch zu gehen. Mitunter scheint es ein Problem

zu sein, dass die Karlsruher*innen, insbesondere die staatlichen Akteure,

einen starken Fokus auf die eigenen Aufgaben legen und ein erweiterter

Blickwinkel fehlt. Es ist aber nicht so, dass es gar keinen Austausch gibt. Bei

Bedarf wurden beispielsweise Runde Tische, die Koordinierungsstelle Zu-

wanderung oder einzelne Präventionsprojekte mit verschiedenen Akteuren

ins Leben gerufen. Diese werden dann aber auch, wenn kein akuter Bedarf

mehr gesehen wird, aufgelöst.

Interessant ist, dass es deutlich weniger Diskussionen um den LEA-

Standort in Karlsruhe gibt als beispielsweise in Mannheim.Die Präsenz der

LEA wird insgesamt wenig diskutiert und scheint wenig Auswirkung auf

die Stadt zu haben. Dies mag damit zusammenhängen, dass Karlsruhe der

älteste LEA-Standort in Baden-Württemberg ist und sich über viele Jahre

etabliert hat. Zum anderen passt die Dethematisierung auch zu unserer

Wahrnehmung, dass die Akteure eher parallel ihre jeweils eigene Agenda

verfolgen und Verantwortlichkeiten anderer selten hinterfragt werden. Die

LEA-Standorte sind durch das Regierungspräsidium betrieben und die

Stadt hat für diese formal keine Verantwortung. Die Stadtpolitik scheint

den Status als LEA-Standort nicht öffentlich zu diskutieren. Ein Mitglied
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des Migrationsbeirats erläutert auf unsere Frage, warum vonseiten der

Stadtpolitik an dem sogenannten »LEA-Privileg« festgehalten werde:

»Ich hätte jetzt spontan gesagt, sogar die Grünen sind da zweigeteilt.Die Grünen sind die

Mehrheit im Gemeinderat […]. Dann gibt es noch die Karlsruher Liste, die dafür ist. Die

SPD ist dagegen, die wollen an dem Privileg festhalten. Die CDU ist dagegen, die will da

an dem Privileg festhalten. Die AfD sowieso« (KA, Interview 4, August 2022).

Damit sei die Mehrheit dagegen und der zwar antragsberechtige Migrati-

onsbeirat hätte absehbar keinen Erfolg, falls dieser eine Aufgabe des LEA-

Privilegs beantragen würde. Eine Infragestellung scheint dem*r Interview-

ten also wenig sinnvoll. Ohne Infragestellung gibt es jedoch auch keine öf-

fentliche Diskussion darüber.





3. Niedersachsen

3.1 Osnabrück

»Die Stadt Osnabrück hat 2013 frühzeitig mit dem Konzept zur Wohnraumversorgung

und Integration von Flüchtlingen sowie mit zwei wesentlichen integrationsfördernden

Maßnahmen – der dezentralen Unterbringung und der Einrichtung einer Koordinie-

rungsstelle Flüchtlingssozialarbeit – die Weichen für eine Willkommenskultur gestellt

und nicht zuletzt infolgedessen den Zuzug vonGeflüchteten seit 2014/15 nicht als ›Flücht-

lingskrise‹ erlebt.«1

Im kommunalen Integrationskonzept »Von der Erstaufnahme zur Überlei-

tung in die Regelsysteme«, aus dem das Eingangszitat stammt, beschreibt

die StadtOsnabrück ihrHandeln als stark vorausschauend,umeiner krisen-

haften Situation vorzubeugen. Ab demSommer 2016wurden 14 kommunale

Gemeinschaftsunterkünfte in verschiedenen Stadtteilen Osnabrücks eröff-

net, sodass dort gleichzeitig rund 820Menschen leben konnten. ImDezem-

ber 2014 war bereits die Landeserstaufnahmeeinrichtung »Erich-Maria-Re-

marque-Haus« im ehemaligen Bundeswehrkrankenhaus errichtet worden.

Sie umfasst 600 Betten und war primär für die Beherbergung von Familien

vorgesehen. Zugleich war die enorme Überlastung des Erstaufnahmelagers

in der Gemeinde Bramsche-Hesepe im Landkreis Osnabrück prägend für

die Polizei sowie die Zivilgesellschaft Osnabrücks in demSinne, dass Erstere

dort viele Einsätze bewältigte und die Zivilgesellschaft sowie die Sozialver-

bände um die Versorgung der zahlreichen Ankommenden bemüht waren.

In den Jahren 2014 bis 2019 fanden Geflüchtete vorwiegend aus Syrien,

dem Sudan, dem Irak, Afghanistan und Pakistan Schutz in Osnabrück.

1 https://staerkt.osnabrueck.de/fileadmin/verbindet/Dokumente/Integrationskonzept-2018.pdf,

Zugriff: 09.05.2024.

https://staerkt.osnabrueck.de/fileadmin/verbindet/Dokumente/Integrationskonzept-2018.pdf
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Durch die Etablierung der »Koordinierungsstelle Flüchtlingssozialarbeit«

im Jahr 2014 wurde eine Schnittstelle zwischen der Verwaltung, freien

Trägern und Geflüchteten geschaffen, die bis heute Bestand hat (DS OS,

30.06.2014). Zudem hatte der Oberbürgermeister Ende 2015 den »Koor-

dinierungsstab Integration« etabliert, der zur Vernetzung kommunaler

Institutionen diente, »um im Zuge der aktuellen Flüchtlingssituation […]

auf immer neue Herausforderungen […] reagieren zu können« (DS OS,

27.07.2016 (2)). Die Stadtverwaltung und -politik und zuständigen Trä-

ger bereiteten sich so auf die Zuwanderung vor, um die Herausforderung

gemeinsam zumeistern.

Die Selbstbezeichnung als »Friedensstadt«, die auf die Einigung des

Westfälischen Friedens im Jahr 1648 zurückgeht, haben die polizeilichen

und nichtpolizeilichen Gesprächspartner*innen verinnerlicht (Pol OS, In-

terview 5, Oktober 2021; Pol OS, Interview 6, Dezember 2021), aber auch die

Stadtkommunikation und -politik bedienen sich ihrer (DS OS, 10.03.2015;

DS OS, 12.07.2019). »Frieden als Aufgabe – dem Frieden verpflichtet« ist

laut Internetstartseite der Kommune Leitsatz für kommunale Politik und

Kultur. Das »Label der Friedensstadt«, so wird von den interviewten Ver-

treter*innen der Stadtverwaltung betont, »ist nicht nur Label, sondern

eben auch Ausdruck von Haltung« innerhalb der Stadtbevölkerung (OS,

Interview 2, September 2022). Demzufolge versteht sich Osnabrück als

weltoffene Kommune mit einem vielfältigen Kulturangebot, Kulturleben

und Auszeichnungen (etwa der jährlichen Verleihung des Yilmaz-Akyürek-

Preises [DSOS, 10.03.2015]). Zudemmaterialisiert sich die »Friedenskultur«

in einer integrativen und weltoffenen Haltung der Stadtbevölkerung (Pol

OS, Interview 6, Dezember 2021). In der »Friedensstadt«, die Menschen

aus 140 Ländern beheimatet, leben 171.365 (Stand: 31.03.20) Einwohner*in-

nen, wovon etwa 30 Prozent Migrant*innen sind.2 Der Begriff wird in der

Osnabrücker Kommunalstatistik synonym zu Migrationshintergrund ver-

wendet.Die Polizei Osnabrück sieht sich in diese Friedenskultur auch durch

die geographische Lage des Polizeipräsidiums in der Innenstadt eingebettet

(Pol OS, Interview 7, Dezember 2021).

Der Umgangmit erzwungenen Rückführungen von Geflüchteten prägte

phasenweise die kommunale Debatte und auch den polizeilichen Alltag und

hebt sich damit von den anderen fünf Fallstädten ab. Innerhalb der Bevölke-

2 https://staerkt.osnabrueck.de/fileadmin/verbindet/Dokumente/Migration_in_Osnabrueck-

Zahlen-Daten-Fakten.pdf, Zugriff: 08.05.2024.

https://staerkt.osnabrueck.de/fileadmin/verbindet/Dokumente/Migration_in_Osnabrueck-Zahlen-Daten-Fakten.pdf
https://staerkt.osnabrueck.de/fileadmin/verbindet/Dokumente/Migration_in_Osnabrueck-Zahlen-Daten-Fakten.pdf
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rung lässt sich die vergleichsweise starke Präsenz einer sich als solidarisch

verstehenden, engagierten Zivilgesellschaft ausmachen, deren Aktivitäten

im Laufe der Zeit in derWahrnehmung von lokalen Akteuren abnahmen. So

hätten ab 2014 »noch sehr viele Osnabrücker […] Sympathien für Flüchtlin-

ge« gehabt und seien bereit gewesen, »sich auch persönlich zu engagieren«

(GSOS, Juni 2023). Jedoch seiendieAuswirkungendurchdas »Wiederanstei-

gen der Flüchtlingszahlen […] und die Auswirkungen auf Schulen, auf Kitas,

auf Wohnplätze« mit Ausbruch des Ukraine-Krieges bemerkbar und wür-

den dazu führen,dass »die Akzeptanzmassiv zurück« gehe, beschreibt ein*e

Kommunalpolitiker*in in der Gruppendiskussion seine*ihreWahrnehmun-

gen zur sich verändernden Stimmung innerhalb der Bevölkerung (ebd.).

3.1.1 Problemwahrnehmungen

Verarmung, Leerstand und verkommene Stadt – verschärft durch die

Fluchtzuwanderung

»Ich glaube, für einen Osnabrücker hat sich das schon subjektiv geändert. […] Also, der

Neumarkt war früher mal halbwegs schön […]. Und das ist mittlerweile ein Schandfleck.

Also, es sieht einfach hässlich aus« (Pol OS, Interview 5, Oktober 2021).

AusdenpolizeilichenErzählungen ist zunächst deutlich zu vernehmen,dass

einige Orte, die sich im Stadtzentrum befinden, als problembehaftet wahr-

genommen werden. Beispielhaft führt der*die Polizist*in den Busumstei-

geplatz Neumarkt an, der sich zu einem »Schandfleck« aufgrund der verän-

derten Stadtbevölkerung entwickelt habe (ebd.). Die Andeutung auf die an-

ders zusammengesetzte Bevölkerung, wie es zumindest in der Innenstadt

sichtbar sei, verweist auf die Migrantisierung der Bewohner*innen und so-

mit u.a. auf die Fluchtzuwanderung 2015 ff. Die Verbindung zum gängigen

Narrativ des »Niedergangs der Innenstadt« lässt sich ebenfalls erkennen.

Laut dermeisten polizeilichen undnichtpolizeilichenGesprächspartner*in-

nen hat sich das öffentliche Leben der Zugewanderten in die Innenstadt ver-

lagert und dazu geführt, dass die Stadt in den letzten Jahren sichtbar mi-

grantischer sei: »Gerade vermehrt seit 2015« bemerke man, »dass sehr, sehr

vieleAsylbewerber,diehier inOsnabrückamaltenBundeswehrkrankenhaus

untergebracht sind«, sich stark in der Innenstadt aufhalten (Pol OS, Inter-

view 2, September 2021). Ein*e Polizist*in spricht davon, dass »die Leute in

die Innenstädte« drängen (ebd.).



172 Niedersachsen

Die daraus resultierende Veränderung des Stadtbildes, besonders ein-

zelner Bereiche, wird wiederholt als problematisch wahrgenommen: »[…] in

der Innenstadt, Johannisstraße, sieht es schrecklich aus« (ebd.). Als Auslö-

ser für die Veränderung machen einige Polizist*innen die Verarmung der

Stadtbevölkerung undden Leerstand in denGewerbeimmobilien der Innen-

stadt aus. Auch wenn die Anwesenheit von Neuzugewanderten im inner-

städtischen Raum von Polizist*innenmeistens nur indirekt problematisiert

wird, ergibt sich in der Gesamtschau der Aussagen und unter Berücksich-

tigung des Gesprächsanlasses ein prägnantes Deutungsmuster. So fragten

wir nach den Wahrnehmungen und Deutungen der Polizist*innen und lo-

kalen Vertreter*innen im Anschluss an die Zuwanderungen ab 2014. Dar-

auf bezugnehmend, schildert ein*e Vertreter*in der Zivilgesellschaft: »Das

Stadtbild hat sich geändert seit 2015. Das sage ich selber als eine, die einen

syrischen Background hat. […]. Früher war ich im Bus ein Exot. Und heute

hörtmandort die arabischeSprache« (OS, Interview4,September 2022).Die

Veränderung der Stadtgesellschaft wird anhand der Sprachenvielfalt aus-

gemacht. Ein*e Mitarbeiter*in der Polizei nimmt die Migrantisierung der

Stadt zudem anhand der Geschäfte wahr und beschreibt dies als eine »eth-

noökonomische Veränderung« (Pol OS, Interview 7, Dezember 2021). »Zum

einen haben wir […] neben den typisch türkischen Einrichtungen, Super-

märkten […] vermehrt syrische Supermärkte, syrische Bäcker, […] syrische

Schneider« (ebd.).Als problematischundzugleich auffälligwerdenauch jen-

seits derPolizei die Läden etwa inder innenstädtischen »Einkaufsstraße« Jo-

hannisstraße beschrieben, die »eine gewisse Kundschaft« anziehen würden

(OS, Interview 3, September 2022).

In Osnabrück wird die Veränderung der Bevölkerung durch die jüngsten

Migrationsbewegungen als markant wahrgenommen. Es seien heute mehr

»Personen mit offensichtlichemMigrationshintergrund« (Pol OS, Interview

8, Dezember 2021) oder »Menschen mit einer anderen Hautfarbe« (OS,

Interview 3, September 2022) in der Stadt unterwegs, schildern uns polizei-

liche und nichtpolizeiliche Vertreter*innen gleichermaßen. Es sei »schon

auffällig, dass sehr viele Ausländer und auch gerade Arabisch sprechende

allein reisendeMänner« in der Stadt unterwegs seien, fährt ein*e Polizist*in

fort (Pol OS, Interview 8, Dezember 2021). All das führe dazu, dass »sich

das Stadtbild sehr verändert« habe (ebd.). Das Stadtbild sei, so heißt es

durchaus mit positivem Beiklang, »bunter geworden« (Pol OS, Interview 4,

Oktober 2021). Dass nach 2015, und somit als Konsequenz der Fluchtzu-

wanderung, indes »die Gewalt« in Osnabrück zugenommen habe, während
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»die Kriminalität an sich […] gesunken« sei, skizzieren sowohl polizeiliche

als auch nichtpolizeiliche Interviewte (GS OS, Juni 2023). »[D]er Anteil

nichtdeutscher Tatverdächtiger, die hier in der Stadt Osnabrück leben«,

sei unter »den Gewalttätigen deutlich gestiegen«, führt ein*e Polizist*in

aus (ebd.). Diese Beobachtung bringt sie*ihn zur Vermutung, dass gerade

zugewanderte Personen, die eher keine Aufenthaltsperspektive haben, zu

Straftaten verleitet seien (ebd.). Die Migrantisierung der Stadtgesellschaft,

aber auch der immer stärker heruntergekommene Innenstadtbereich wür-

den, so lautet die Einschätzung einiger Beamt*innen, zur Abnahme des

subjektiven Sicherheitsgefühls führen. »[N]achts kann man nicht mehr mit

ruhigem Gewissen durch die Johannesstraße gehen« (Pol OS, Interview 5,

Oktober 2021). Zudemsei einGrund für das abnehmende Sicherheitsgefühl,

laut eines*r Vertreter*in der Zivilgesellschaft, die »viele[n] arabische[n] Lä-

den, aber auch viele betrunkene Herrschaften« (OS, Interview 4, September

2022).

Das Stadtbild ist somit ein regelmäßiger Bezugspunkt für Problemati-

sierungen. Bei einigen Gesprächen klingt die Kritik durch, dass die Stadt

sich nicht ausreichend bemühe, gegen Leerstand vorzugehen (u.a. Pol OS,

Interview 2, September 2021; Pol OS, Interview 6, Dezember 2021, Pol OS,

Interview 6, Dezember 2021) und die Polizei darunter in ihrem »Alltagsge-

schäft« leide (ebd.). In diesem Zusammenhang machen sich Osnabrücker

Polizist*innen die »Broken-Windows«-Theorie zu eigen.3 So erläutert ein*e

Beamte*r unter Rekurs auf diese Theorie, dass die »Vermüllung […] krimi-

nelles Klientel« anziehe und dieser Umstand zur Bildung von »Angsträumen

[…]undzurVerunsicherungderBevölkerung« führe (ebd.).DiePolizeiOsna-

brück verwendet alsodie »Broken-Windows«-Theorie,umdie aus ihrerSicht

verschlechterte Lage der Innenstadt zu erklären und ihr Polizieren zu recht-

fertigen –unabhängig davon, ob Straftaten begangenwerden oder sich bloß

die aus polizeilicher Sicht problematischen Gruppen im öffentlichen Raum

aufhalten. Zugleich werden die Osnabrücker Probleme als im Vergleich zu

denen in anderen Städten als eher harmlos eingeschätzt. Someint ein*e Po-

lizeibeamte*r: »Alsowir haben jetzt hier nicht die großartigen Probleme, sa-

3 Die »Broken-Windows«-Theorie spielte für die Polizeiarbeit in New York in den 1990er Jahren

eine zentrale Rolle und fand ab Ende der 1990er Jahre auch in Deutschland Einzug. Sie bringt in

verkürzter Weise sichtbare Unordnung und Kriminalität kausal in Zusammenhang, war bereits

vonBeginn an kontrovers diskutiert und ist in der Forschungweitgehend verworfen (Belina 2017:

38).
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ge ichmal.Die Betäubungsmittelkriminalität gibt es überall, aberwir haben

jetzt nicht solche Hotspots wie in Hannover« (Pol OS, Interview 5, Oktober

2021).

Geographisch werden Probleme klar an spezifischen Plätzen verortet

wie demBusumsteigeplatzNeumarkt, der laut Polizei immermigrantischer

werdenden Johannisstraße, dem Raiffeisenplatz und dem Schlosspark auf

dem Universitätsgelände sowie dem Bahnhofsvorplatz. Der Neumarkt sei

ein Ort, der seit Jahren »nicht mehr gepflegt worden« ist, und zugleich »so

ein zentraler Punkt in der Stadt«, an dem »viele Leute« vorbeikommen (Pol

OS, Interview 4, Oktober 2021). Insgesamt ergibt sich so »auch noch mal

ein ganz anderes Augenmerk auf diesen Platz«, an dem allein durch die An-

wesenheit bestimmter Personen sowie den heruntergekommenen Zustand

»ein bisschen das Sicherheitsgefühl vielleicht negativ beeinflusst« wird,

mutmaßt ein*e Vertreter*in der Polizei (ebd.). Ein*e Polizist*in vermutet,

»dass viele diese Straße eher meiden würden« (Pol OS, Interview 7, Dezem-

ber 2021). Dort halte »sich vermehrt unsere Drogenklientel« auf, schildert

ein*e Polizist*in (Pol OS, Interview 6, Dezember 2021). Damit seien Perso-

nen gemeint, die »Suchtproblematiken« aufweisen, also »Alkohol, Drogen,

alles, was das Herz begehrt«, konsumieren oder verkaufen (ebd.). In einer

Variation der »Broken-Windows«-Deutung heißt es: »Das zieht meistens

das Klientel auch an, was sich dort komischerweise wohlfühlt. Da läuft eher

bildungsferne Klientel rum jeglicher Couleur, muss man sagen«, erläutert

ein*e Polizist*in (Pol OS, Interview 2, September 2021). Der Verweis auf

»Bildungsferne«, die der*die Polizeibeamte im Straßenbild erkennen zu

können meint, greift ein verbreitetes Deutungsmuster des deutschen Mit-

telschichtsdiskurses auf, in welchem sich die Mittelschicht als »gebildet«

vom Rest der Gesellschaft abgrenzt (Barbehön 2020: 110‒112). Auch »im

Bereich Betäubungsmitteldelikte, im Straßenverkauf« seien generell Ge-

flüchtete, aber insbesondere »viele Geduldete dabei« (Pol OS, Interview 1,

September 2021). Obschon unklar bleibt, wie der*die Polizist*in die Unter-

scheidung zwischen Geflüchteten und Geduldeten in der Praxis vornimmt,

lässt sich in der Aussage das auch aus anderen Städten bekannte polizeiliche

Narrativ wiederfinden, wonach Geflüchtete ohne Perspektive eher Strafta-

ten begingen als jene, die eine Bleibeperspektive haben.Der Alkoholkonsum

führe dazu, so eine weitere Kausalkonstruktion, dass »in der Innenstadt

randaliert« werde, da Migrant*innen aus muslimischen Herkunftsländern

Alkohol »gar nicht gewohnt« seien (Pol OS, Interview 3, September 2021).
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Obwohl die Kriminalitätslage in Osnabrück aus polizeilicher Sicht nicht

besonders auffällig ist, bemerke die Polizei ein sich verschlechterndes Si-

cherheitsgefühl innerhalb der Bevölkerung. Auch die Polizist*innen selbst

beschreiben ihr abnehmendes Sicherheitsempfinden in der Stadt, obwohl

sie sich bei der Einordnung von Sicherheit häufig auf Zahlen aus der PKS

beziehen, die Gegenteiliges aussagen (Pol OS, Interview 4, September 2021).

Ein*e Polizist*in nimmt an, dass genau das Fremde einem »eher Angst [ma-

che] als das, was ich schon kenne«, denn bei dem Vertrauten wisse man be-

reits, wie man »dem begegnen kann« (Pol OS, Interview 6, Dezember 2021).

Je nach Erfahrung und Berührung mit der sogenannten Fremdheit, so ei-

ne weitere Kausalannahme, hätten Menschen ein unterschiedliches Sicher-

heitsempfinden (ebd.). Anwohner*innen scheinen sich an der Anwesenheit

dieserGruppen zu störenund »überVermüllung« zu beschweren (PolOS, In-

terview 3, September 2021).Maßnahmen,die zur Verdrängung dieser Grup-

pen führen könnten, sind folglich »Alkoholverbotszonen«, die an bestimm-

ten Orten in der Innenstadt durch Stadt/Polizei eingeführt wurden (Pol OS,

Interview 5, Oktober 2021; DS OS, 10.05.2017). Es scheint aber nicht so, als

wärendieseMaßnahmenbesonders erfolgreich,denn inkeinemderGesprä-

che wird uns von einer Besserung der Lage berichtet. Zugleich ist sich die

Polizei durchaus über die herausfordernde Lebenslage der als störendwahr-

genommenen Personengruppen bewusst: »Auf der anderen Seite: Wo sollen

dieMenschen hin?Wer hält sich in den Innenstädten auf? Das sind dieMen-

schen, die nicht arbeiten dürfen, nicht arbeiten können, die auch nicht un-

bedingt ein großes Grundstück zur Verfügung haben […]« (Pol OS, Interview

6, Dezember 2021).

Was kann die Polizei tun? »[D]iese Hotspots wird es immer geben«, es

komme immer wieder zu »Verlagerungen« (Pol OS, Interview 5, Oktober

2021) und vermutlich sei »die Dunkelziffer« der Straftaten »viel höher als

das, was wir aufdecken« (Pol OS, Interview 2, September 2021), skizzieren

Polizist*innen die beschränkten polizeilichen Möglichkeiten, was sie aber

nicht von ihremHandeln abbringe. »Das ist einfach so. Ich glaube, das kann

man auch nicht verhindern« (Pol OS, Interview 5, Oktober 2021), erläutert

ein*e Polizist*in die Grenzen polizeilicher Handlungen und fährt mit den

Handlungsspielräumen der Polizei fort: »Wenn sich der Bürger jetzt nicht

dadurch gestört fühlt,warumsollteman sie jetzt groß vertreiben?Die haben

auch eine Berechtigung auf ihr Dasein. […] Und solange die Allgemeinheit

nicht belästigt oder gefährdet wird, müssen wir sie ja nicht verdrängen«

(Pol OS, Interview 5, Oktober 2021). Je mehr Straftaten die Polizei aufdecke
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und darüber nach außen kommuniziere, desto höher sei das Unsicherheits-

empfinden der Bürger*innen (Pol OS, Interview 6,Dezember 2021). Folglich

tragen polizeiliche Kontroll- und Ermittlungspraktiken paradoxerweise

zum Ansteigen des Unsicherheitsgefühls innerhalb der Bevölkerung bei,

vermuten die polizeilichen Vertreter*innen.

Die problematische Situation in der Innenstadt wird auch im Sinne der

Alternative Stadt/Land thematisiert. Aufgrund der sich aus polizeilicher

Sicht verschlechternden innenstädtischen Situation seien einige ehemalige

Osnabrücker*innen »extra auf das Land mit der Familie« gezogen. Denn

in der Stadt hielten sich in erneuter Verwendung des erwähnten Mittel-

schichtsdeutungsmusters »Leute so aus bildungsfernen Schichten, mit

bildungsfernem Schulabschluss« auf (Pol OS, Interview 2, September 2021).

So materialisiere sich die Verschlechterung der Innenstadt in den Leuten,

die sich dort hauptsächlich aufhielten, ein Prozess, der auch im Laufe der

letzten Jahre vorangeschritten sei (ebd.). Diese polizeiliche Wahrnehmung

des Stadtbilds lässt vermuten, dass die Problematisierung von Flucht-

zuwanderung regelmäßig mit klassistischen Aussagen/Wahrnehmungen

verwoben wird.

Entsprechend der Verknüpfung von Niedergang im Sinne einer Ver-

schlechterung von Stadtbild und steigender Kriminalität schreibt sich die

Polizei im Zusammenhang mit der sogenannten Flüchtlingskriminalität

(W OS, 2015) zu, im Innenstadtbereich häufiger unterwegs zu sein: »Wir

haben jetzt eigentlich tagtäglich Einsätze im Stadtgebiet, gerade so an

diesen Straßenzügen oder Örtlichkeiten […] Schlosspark, Johannesstraße,

Neumarkt« (Pol OS, Interview 6, Dezember 2021). Polizeiliche Interview-

partner*innen teilen den Eindruck, dass aus ihrer, wenn auch »subjektiven

Sicht« die »Eigentumskriminalität […] gestiegen« sei, worunter »klassische

Diebstähle imModehaus,Bekleidung,Schuhe« gemeint seien (PolOS, Inter-

view 5, Oktober 2021). In der Regel komme es zu keiner Festnahme, außer

es handele sich um Personen, die »keinen festen Wohnsitz haben«, und

»die Justiz befürchtet, dass man derer nicht mehr habhaft« werde (Pol OS,

Interview 3, September 2021). Dann stehe »ein beschleunigtes Verfahren«

an, erläutert ein*e Polizist*in die gesetzliche Bestimmung (§§ 417 bis 420

Strafprozessordnung) (ebd.).4 Zusätzlich zu den Diebstahlsdelikten sei das

4 »Das sog. beschleunigte Verfahren ist in den §§ 417 bis 420 der Strafprozessordnung

(StPO) geregelt und stellt eine besondere Verfahrensart dar, die in einfach liegenden Fäl-

len eine schnelle und effektive Aburteilung ermöglichen soll. Dabei soll die Strafe ›der
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»Erschleichen von Leistungen« unter Geflüchteten verbreitet, worunter

etwa »dasNutzen öffentlicher Verkehrsmittel ohne Fahrausweis« falle (PolM

OS, 19.02.2016).

AuchwenndiePolizeiOsnabrück eineZunahmederKriminalität vonGe-

flüchteten ausmacht, stelle der Kontakt zu ausländischen Straftäter*innen

für sie durchaus keineNeuigkeit dar. Ein*e Polizist*in erzählt, dass er*sie es

»schon auffällig« finde, dass »[e]xtrem viel der Einsätze mit ausländischer

Beteiligung« verliefen (PolOS, Interview4,September 2021). »Undunterdie-

sen Ausländern, das ist ja dieser Oberbegriff, da sind dann eben halt auch

viele Flüchtlinge dabei« (ebd.). Aber allein durch die Masse an Ankommen-

den »haben sich die Einsätze gesteigert, definitiv«, ist sich ein*e Beamt*in

sicher. »Gerade als die Hochzeiten waren, als die LAB komplett ausgelastet

waren«, aber auch an anderen kommunalen Unterkünften hat sich die Lage

»polizeilich gesehen […] verändert« (PolOS, Interview5,Oktober 2021).Trotz

dieser phasenweise als angespannt beschriebenenLage in denLABs gewinnt

mandenEindruck,dassdie innerstädtischen,problematisiertenOrte fürdie

polizeilicheWahrnehmung zumZeitpunkt der Interviewsmehr ins Gewicht

fallen als die Flüchtlingsunterkünfte, gleichwohl bestimmte Einheiten der

Polizei hier insbesondere 2014 bis 2016 regelmäßig eingesetzt wurden.

Das abnehmende Sicherheitsgefühl beunruhigt auch die Kommune Os-

nabrück, die es für nicht gerechtfertigt hält. So lässt sich in einer kommuna-

len Pressemeldung des Teams Strategische Stadtentwicklung und Statistik

der Stadt zum Verhältnis der gefühlten Sicherheit innerhalb der Bevölke-

rung zur Kriminalstatistik lesen, dass »die Zahl der Straftaten« sinke, »die

Bevölkerung […] dies aber kaum« wahrnehme (SPM OS, 02.07.2019). Ähnli-

ches konstatiert zwar auch die Polizei Osnabrück in einer PKS: »Trotz der

positiven Zahlen ist das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung jedoch oft-

mals ein anderes« (PKS OS 2019). Interessant ist aber, dass die Polizeiliche

Kriminalstatistik zu den geschildertenWahrnehmungen der Polizist*innen

im Widerspruch steht und sogar von einer Minderung der Delikte im In-

nenstadtbereich sowie der »Straßenkriminalität« spricht: »Das Leben imöf-

fentlichen Raum ist sicherer denn je: Die abnehmende Anzahl an Straftaten

der letzten Jahre imBereich ›Tatort Straße‹ setzte sich 2015 auf 20.083 Taten

(‒4,46%) fort. Die Straßenkriminalität ist in den letzten 10 Jahren um rund

40 Prozent gesunken« (PolM OS, 17.02.2016).

Tat auf dem Fuße folgen‹« (Quelle: https://www.rechtsanwalt-in-hannover.de/strafrecht-im-

ueberblick/beschleunigtes-verfahren, Zugriff: 09.05.2024).

https://www.rechtsanwalt-in-hannover.de/strafrecht-im-ueberblick/beschleunigtes-verfahren
https://www.rechtsanwalt-in-hannover.de/strafrecht-im-ueberblick/beschleunigtes-verfahren
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Während die Innenstadt als ein unsicherer Ort von Teilen der Bevölke-

rung wahrgenommen werde, seien »gut bürgerliche Gegenden«, in denen

die Straßen wenig belebt seien, sicherere Orte (Pol OS, Interview 2, Sep-

tember 2021). Bestätigt wird dieses »bürgerliche« Empfinden vermeintlich

durch die polizeiliche Wahrnehmung der »Delikte […], die jetzt hier passie-

ren imStadtbild« –etwa »Raubdelikte […] im Innenstadtbereich« (ebd.).Das

sei auch logisch, denn dort sei, wie es in Wiederkehr des oben genannten

Motivs heißt, »viel Fußvolk […] und […] nicht die besten Leute unterwegs«

(ebd.). Demzufolge seien Orte, die stark frequentiert sind, unsicherer, als

jene, an denen kaumMenschen zu sehen seien.

Migrantischer Stadtteil Osnabrück-Schinkel undWohnungsbetrug

»Es gibt auch ein kleines Problem mit Migration. […]. Es gibt so eine, wie es, glaube ich,

in anderen Städten auch gibt, kleine Ghettoisierung, also Orte, an denenmehrMigranten

leben als an anderen Orten« (Pol OS, Interview 1, September 2021).

Auch im Stadtteil Schinkel sind viele Menschen auf den Straßen unterwegs,

die von der Polizei als »fremd« eingeordnet werden. In so gut wie jedem Po-

lizeiinterview findet dieser Stadtteil Erwähnung, dies oft mit dem Hinweis

darauf, dass die Polizei gegen die dortige Vermüllung und Akkumulierung

von Problemlagen vorgehe. Der höchste Anteil von Osnabrücker*innen mit

Migrationserfahrung leben in Osnabrück-Schinkel, das in Interviews wie-

derholt mit Begriffen wie »Bulgarenviertel« (Pol OS, Interview 6, Dezember

2021) oder »Problemviertel« beschrieben wurde. Dort liege »der Anteil mit

Migrationshintergrund straßenweise bei teilweise 80 Prozent«, bemerkt

ein*eVerwaltungsmitarbeiter*in (OS, Interview 2,September 2022).Auf der

Webseite der städtischenWirtschaftsförderung wird der Stadtteil zwar mit

Verweis auf seine Interkulturalität beworben: »Der Schinkel ist ein bunter

Stadtteil, einer der größten und bevölkerungsreichsten der Stadt. Er ist

immer ein Arbeiterstadtteil gewesen«.5 Indes gebe es dort laut eines*r Poli-

zist*in Gegenden, die »einem ein bisschen fremd« seien (Pol OS, Interview

1, September 2021). Grund dafür seien die dort ansässigen »viele[n] auslän-

disch aussehende[n] Menschen« (ebd.). Man fühle sich »nicht so sicher wie

in anderen Stadtteilen« (ebd.). Derartige Äußerungen entsprechen einer

weißen deutschen Perspektive und sehen die Bewohner*innen des Viertels,

5 https://typisch-osnabrueck.de/project/schinkel/, Zugriff: 08.05.2024.

https://typisch-osnabrueck.de/project/schinkel/
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die teilweise schonmehrere Jahrzehnte dort leben, weiterhin als die anderen

bzw. die Fremden an. Abmildernd wird allerdings wieder hervorgehoben,

dass es dort auch »keine Eskalationen wie in Großstädten« gebe, denn

Osnabrück sei »eine Provinz« (ebd.).

Auch in Osnabrück werden Migrant*innen nicht nur als problembe-

haftet oder fremd eingeordnet, sondern auch als Leidtragende – hier etwa

am Beispiel des Wohnungsbetrugs und der sogenannten »Wuchervermie-

tungen mit Schrottimmobilien« (Pol OS, Interview 6, Dezember 2021). Bei

der Stadtverwaltung sind die Mitarbeiter*innen des Projekts »Kommunale

Fachstelle zurWohnraumsicherung und Prävention« dafür zuständig,Woh-

nungslosigkeit zu verhindern oder prekäre Wohnsituationen zu beheben.6

Ziel sei es, den Wohnraum zu verbessern, denn dieses Zusammenleben

bringe »sozialen Sprengstoffmit sich«, beschreibt ein*e Polizist*in die städ-

tische und polizeiliche Problembehandlung (Pol OS, Interview 6, Dezember

2021).

Gegen die Vermüllung und Akkumulierung von Problemlagen im Stadt-

teil gehe die Polizei mit einem »Kontaktbereichsbeamten« vormit dem Ziel,

»die Kriminalität« zu »bekämpf[en]«, aber auch »Angebote« zu schaffen,

»um die Leute aus ihrer gefühlten Isolation rauszuholen« (ebd.). Dieser

Kontaktbereichsbeamte führt somit repressive und präventiveMaßnahmen

zugleich durch. Eine ähnliche Herangehensweise findet sich übrigens auch

bei der Polizei in Darmstadt (in Form eines »Schutzmannes«). Dass Os-

nabrück »keine anonyme Stadt« sei (Pol OS, Interview 7, Dezember 2021),

erweise sich als vorteilhaft für die Ermittlung, die Präventionsarbeit und

die Kooperation. »Wir haben Stadtteile, die man sehr gut mit dem Fahrrad

erreichen kann.Und in den Stadtteilen« kenneman sich, beschreibt der*die

Polizeimitarbeiter*in (ebd.). Schließlich sei in »ein bis zwei Stadtteile[n],

wo eben Geflüchtete, oder auch ein Viertel, in demmehr Bulgarenwohnhaft

sind, […] sehr viel Stadtteilarbeit […] [und] Präventionsarbeit« notwendig,

aber es entwickele sich auch viel zum Positiven (ebd.). Ein Problem sei die

Häufigkeit von »häuslicher Gewalt« vor Ort. Diese würde »häufiger in den

sozialen Brennpunkten stattfinde[n]« (Pol OS, Interview 3, September 2021).

6 https://service.osnabrueck.de/dienstleistungen/-/egov-bis-detail/dienstleistung/18911/show,

Zugriff: 08.05.2024

https://service.osnabrueck.de/dienstleistungen/-/egov-bis-detail/dienstleistung/18911/show
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Gegenwind aus der Stadtgesellschaft

»Ich denke schon, dass sie [die Polizist*innen] sich sehr bemühen. Und dass sie auch im-

mer auf der Suche sind, wo können wir zusammenarbeiten, wo können wir gemeinsam

was stemmen« (OS, Interview 4, September 2022).

Während diese*r Sozialarbeiter*in im Interview die gute Kooperation mit

der Polizei betont (ebd.), begegnen uns in Osnabrück durchaus auch kri-

tische Stimmen: Ein*e Mitarbeiter*in eines Sozialträgers skizziert die öf-

fentliche Polizeikritik, die von People of Colour geäußert wurde. Diese hätten

den Eindruck, von der Polizei insbesondere in Parks »öfter kontrolliert [zu]

werden« (OS, Interview 3, September 2022). Von dieser Kontrollpraxis sei-

en auch Leute aus »der Obdachlosen- und Drogenszene« betroffen (ebd.).

Aufgekommen sei diese Kritik im Zusammenhang mit der Tötung von Ge-

orge Floyd, womit »dieWahrnehmung, dasThema […] präsenter geworden«

sei (ebd.). Auch die Polizist*innen der PolizeiinspektionOsnabrück nehmen

diese polizeikritischen Debatten in der Stadt wahr, die sich in ihrer alltäg-

lichen Arbeit bemerkbar machten (Pol OS, Interview 2, September 2021; Pol

OS, Interview 4, September 2021; Pol OS, Interview 6, Dezember 2021, siehe

auch II.1).

In unseren Interviews mit der Polizei werden die Kontrollpraktiken mit

ihrem Erfahrungswissen gerechtfertigt, wie es etwa diese*r Polizist*in tut:

»Auf der anderen Seite ist es auch so, dass unseren Kollegen racial profiling

vorgeworfen wird, weil sie im Schlosspark Schwarzafrikaner kontrollieren.

Das Thema ist aber, die Dealer dort sind Schwarzafrikaner. Das ist einfach

so« (Pol OS, Interview 6, Dezember 2021). Er*sie ist der Auffassung, dass

gar keine andere Handlungsweise möglich sei, um Drogenkriminalität auf-

zudecken. Dennoch liegt bei solchen Kontrollen zunächst nur ein Verdacht

vor, ohne dass eine Straftat evident ist. In der Lokalzeitungwerden kritische

Stimmen an der Polizei ebenso aufgegriffen (OS, Interview 2, September

2022). Doch es gebe auch gelegentlich Zuspruch aus der Gesellschaft, was

»dann schon mal ganz gut« tue, »wenn […] der Normalbürger vielleicht mal

vorbeigeht« und die Polizei für ihr Handeln lobe mit Worten wie »Gut, dass

Sie hier mal aufräumen« (Pol OS, Interview 2, September 2021). Doch das

seien eherAusnahmen,»ansonsten ist halt sehr, sehr vielGegenwind« (ebd.).

Hinzu kommt eine Thematisierung von Gewalt gegen Polizeibeamt*innen.

Diese findet erstmalig in der PKS 2016 Erwähnung unter Benennung des

Umstands, dass »Polizeibeamte immer öfter selbst Opfer« würden (PKS

2017), und bleibt bis 2019Thema in den jährlichen Polizeipublikationen.
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Frustration bei Polizei aufgrund von »erfolglosen« Abschiebungen

Osnabrück ist – zumindest im norddeutschen Raum – für seine zivilgesell-

schaftliche Protestbewegung gegen Abschiebungen bekannt. Seitens der

Polizei wird diese Protestkultur einerseits als legitime Inanspruchnahme

von Grundrechten gesehen: »[I]n der Regel sind das alles, soweit ich mich

erinnern kann, friedliche Veranstaltungen gewesen«, blickt ein*e Polizist*in

auf Proteste und Widerstände gegen Abschiebungen zurück (GS OS, Juni

2023). Andererseits gibt es Verärgerung über die organisierte Verhinde-

rung von Abschiebungen – sei es aufgrund des »wilden Betttauschspiel[s]«

unter den Bewohner*innen (Pol OS, Interview 2, September 2021) oder

durch das Austauschen von Schlössern am Eingang der Unterkunft (Pol

OS, Interview 6, Dezember 2021). Auch wenn der Widerstand gegen die

Ausreisepflicht »rein rechtlich […] eine Straftat« sei, entschied sich die

Polizei Osnabrück dennoch, diese nicht als Ordnungswidrigkeit zu doku-

mentieren, denn »hinterher [passiere] nichts« (ebd.). Zudem bekam die

Polizeiinspektion (vermutlich von der Landespolizei) die Anweisung, dass

sie bei Protesten, die von zivilgesellschaftlichen Initiativen initiiert wurden,

»sehr zurückhaltend agieren sollte«. So wurde »die Abschiebung [von der

Polizei] abgebrochen« (ebd.).Hier wurde der »kleine Bereich der Verhältnis-

mäßigkeit« des polizeilichen Handelns ausgelotet und damit wurden »gute

Erfahrungen gemacht«, berichtet ein*e Vertreter*in der Zivilgesellschaft

(GSOS, Juni 2023). Es lässt sich so eine lokal verankerte und kontextualisier-

te Polizeipraxis im Umgang mit Abschiebeprotesten erkennen. Während

nichtpolizeiliche Akteure diese Proteste als etwas Charakteristisches für

Osnabrück beschreiben, teilt die Osnabrücker Polizei diesen Eindruck

allerdings nicht und betrachtet sie als höchstens typisch für die Zeit um

2015.

In den Jahren 2015/16 war die Polizei Osnabrück laut ihrer Wahrneh-

mung mit »sehr, sehr viele[n] Abschiebungen pro Woche« beschäftigt,

»in manchen Zeiten zehn, fünfzehn Abschiebungen« (Pol OS, Interview

6, Dezember 2021). Die durchführenden Vollzugsbeamt*innen aus der

Landesaufnahmebehörde hätten die Polizei regelmäßig »um Amtshilfe

gebeten« (ebd.). Das führte dazu, dass durch die Abwesenheit einzelner

Kolleg*innen die Polizei »dann draußen auf der Straße nichtmehr arbeiten«

konnte (ebd.). Doch die wenigsten Abschiebungen liefen aus polizeilicher

Sicht erfolgreich. Die Betroffenen setzten sich zur Wehr oder seien vorab

untergetaucht (ebd.). Zudem sei die Kommunikation und Zusammenarbeit
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zwischen den verschiedenen Behörden »im föderalen System« schleppend

verlaufen (ebd.). Aus den Schilderungen lässt sich eine sehr technisch-le-

galistische Perspektive auf Abschiebungen erkennen. Außerdem komme es

nicht selten vor, dass in Drittländer Abgeschobene nach kurzer Zeit wieder

»mit dem nächsten Aliastitel« nach Deutschland zurückkehren, wodurch

Frust bei den Polizist*innen ausgelöst werde (ebd.). Zugleich dürfe die

Polizei nicht ohne den Auftrag durch die Ausländerbehörden Menschen

abschieben, selbst wenn deren Aufenthaltserlaubnis abgelaufen sei (Pol OS,

Interview 2, September 2021). Die Polizei sieht sich also in einem Geflecht

aus Bürokratie und dem »Zuständigkeitsgerangel« gefangen. Klar sei, dass

»der Flüchtling […] nichts dafür« kann (Pol OS, Interview 6,Dezember 2021).

Zusätzlich zu den behördlichen Herausforderungen kommt eine persön-

liche Komponente hinzu, denn Abschiebungen von geflüchteten Familien

falle ihnen schwer, bestätigten alle Polizist*innen (siehe auch II.1).

Die ausführlichen Erläuterungen zu Abschiebungen in den Polizeiinter-

views, die in den anderen Fallstädten nicht so erfolgt sind,machen deutlich,

wie polizeiliches Handeln in Osnabrück durch das widerständige Agieren

der Geflüchteten und der solidarischen Zivilgesellschaft geprägt ist, worin

sich eine spezifische Einbettung in den lokalen Kontext mit einer entspre-

chenden Reaktion auf das Gegenüber zeigt.

3.1.2 Beschreibungen des städtischen Raumes und Verortung von

Geflüchteten

Osnabrück sei »eine klassische Industriestadt nach dem Krieg, […] die in

den 50er Jahren angefangen hat mit der Gastarbeiterzuwanderung«, so be-

schreibt ein*e Mitarbeiter*in aus der Stadtverwaltung die niedersächsische

Metropole (OS,Interview2,September2022).Diese früheErfahrungmitMi-

gration in der Stadtgesellschaft führen einige Gesprächspartner*innen an,

um zu begründen, weshalb Stadtgesellschaft, -politik und -verwaltung seit

2014 einen offenen und integrativen Umgang mit den zugewanderten Ge-

flüchteten wahren konnten (u.a. ebd.). Zur entsprechendenWillkommens-

kultur (PolMOS, 18.02.2015; DSOS,06.05.2015) hätten Stadtverwaltung und

-politik während der Ankommensjahre 2014 bis 2016 beigetragen: Zum ei-

nen gab es bundesweit »eineWelle der Hilfsbereitschaft« (ebd.). Zum ande-

renhabendamals die Integrationsbeauftragten,derOberbürgermeister,das

Presseamt der Stadt sowie die lokale Zeitung (Neue Osnabrücker Zeitung) »ein
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gutes Händchen [dafür], viel zu kommunizieren, viel aufzuklären« (ebd.).

Es festigte sich »ein ganz enger Austauschmit [der] Politik« und der Verwal-

tung sowie der Stadtgesellschaft (ebd.). Das Stadtparlament lancierte Kam-

pagnen wie »Dein Quartier und Du«, »um eine Willkommens- und Aner-

kennungskultur für Geflohene zu stärken« (DSOS, 12.05.2016). Auch die Po-

lizei Osnabrück war in den kommunalen Austausch eingebunden und zu-

gleich mit den beiden großen Erstaufnahmeeinrichtungen in der Stadt und

im Landkreis im regelmäßigen Kontakt: sowohl umbei Konflikten zwischen

Bewohner*innen zu intervenieren als auch umdasGesprächmit den Stand-

ortleitungen zu suchen.

Verortung von Geflüchteten

»[…]daswar auch fürunsereKolleginnenundKollegeneine schwierigeZeit,weil derAlltag

sichmaßgeblich in der LAB abspielte und den Kollegen auf der einen Seite die Tragik klar

ist, auf der anderen Seite müssen sie aber ihren Dienst versehen« (Pol OS, Interview 6,

Dezember 2021).

Mit diesen Worten beschreibt ein*e polizeiliche*r Vertreter*in die Jahre ab

2014 insbesondere in der LAB Bramsche-Hesepe. Die dort eingesetzten Po-

lizist*innen nahmen sich also in einer zwiespältigen Rolle wahr, nämlich ei-

nerseits ihremDienst nach Vorschrift nachzugehen, andererseits aber auch

Empathie gegenüber der prekären Lebenslage der Geflüchteten zu entwi-

ckeln.

Bedingt durch die Ankunft von zahlreichen Zugewanderten um 2015

habe sich der Arbeitsalltag der Schutzpolizist*innen in die Erstaufnahme-

einrichtung verlagert. Doch nach den Erzählungen in den Interviews und

der Analyse der Ratsdokumente drängt sich der Eindruck auf, als habe so-

wohl die Polizei als auch die Stadtverwaltungmit einer größeren Anzahl von

Geflüchteten gerechnet, als es letztendlich der Fall war.Denn »das Problem«

(womit die Ankunft der Zugewanderten gemeint ist) sei »kleiner, als man

gedacht hat«, gewesen, schildert ein*e Polizeibeamt*in (Pol OS, Interview

1, September 2021). Der Ankommens- und Registrierungsprozess dürfte

sich nicht ganz so intensiv wie in Braunschweig oder Mannheim innerhalb

der Stadt abgespielt haben, sondern mehr in der LAB in der Kleinstadt

Bramsche-Hesepe. Zwar seien Beamt*innen der Polizeiinspektion in den

Registrierungsprozess von Neuankommenden eingebunden gewesen, aber

das nur für eine recht kurze Zeitspanne (ebd.).
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Dennoch befürchtet ein*e Polizeibeamte*r mit Blick auf die künftige

Stimmung innerhalb der Bevölkerung gegenüber Zugewanderten, dass

sich durch die Dichte der drei Flüchtlingsunterkünfte in der Region in und

um Osnabrück Ressentiments gegenüber den Geflüchteten innerhalb der

Bevölkerung breitmachen könnten:

»Wir haben hier im Stadt- und Landkreis mittlerweile drei Standorte mit Landesaufnah-

mebehörden. Das gibt es in Niedersachsen weit und breit nirgends. Und wir müssen ein-

fach aufpassen, auch wenn wir polizeilicherseits […] kaum Einsätze haben. Polizeilich ist

dasüberhaupt keinProblem.Aber es kannzueinemProblemwerden. […]Wirmüssenauf-

passen, dass wir hier in Osnabrück, in der Region Osnabrück nicht zum Flüchtlingsnabel

Niedersachsens werden« (GS OS, Juni 2023).

Obwohl er*sie aus polizeilicher Perspektive (noch) kein Problem wahr-

nimmt, sieht er*sie die Gefahr einer zunehmenden gesellschaftlichen

Ablehnung gegenüber Geflüchteten und damit verbundene Konflikte.

Dadurch könnte es zu mehr polizeilichen Einsätzen kommen. Dieser

Auffassung zufolge gibt es also eine bestimmte Grenze gesellschaftlicher

Akzeptanz gegenüber Zuwanderung, die kippen kann, sofern die Anzahl der

Zugewanderten diese überschreiten würde.

Unterkünfte für Geflüchtete

»Im Jahr 2015 wurde in Bramsche die Landesaufnahmebehörde eingerichtet, in der ca.

29.000 Flüchtlinge erfasst wurden. Hier kam es zwangsläufig zur Einleitung von 7.274

Ermittlungsverfahren gegen Asylbewerber (z.B. Verdacht der illegalen Einreise, Verdacht

des illegalen Aufenthaltes), im Jahr 2016 fiel diese Zahl auf 1.421 Fälle ‒ geschuldet den ge-

ringeren Flüchtlingszahlen« (PolM OS, 15.02.2017 [2]).

DieErstaufnahmeeinrichtung inBramsche-Hesepe, einerGemeinde imOs-

nabrücker Landkreis, wurde stärker problematisiert als jene an der Stadt-

grenze. In der Einrichtung im Landkreis, die auf 800 Personen ausgelegt

war, mussten zeitweise 6.000 Personen Platz finden (Pol OS, Interview 2,

September 2021). Das schien sehr prägend für Stadt und Polizei gewesen

zu sein (u.a. Pol OS, Interview 3, September 2021). Nachbar*innen »fühl-

ten […] sich [in der Hochphase] unsicher« (Pol OS, Interview 6, Dezember

2021). Obwohl es gar nicht mal um »die Kriminalität« ging, sondern um die

zahlenmäßig hohe Anwesenheit »anders aussehende[r] Personenmit dunk-

ler Hautfarbe«, wodurch sich »ein Angstgefühl« entwickeln konnte (GS OS,

Juni 2023).Die angespannte Stimmung in der LAB Bramsche führte auch zu

einem Unsicherheitsgefühl der Beamt*innen (Pol OS, Interview 2, Septem-
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ber 2021). Aufgrund von Konflikten innerhalb der Einrichtung waren pha-

senweise »zehn, zwölf und zum Teil nochmehr Streifen« in der Einrichtung

im Einsatz (ebd.). Die Lage habe sich in den letzten Jahren beruhigt.

Erzählungen der Interviewten deuten darauf hin, dass es in der Lan-

deserstaufnahmeeinrichtung an der Stadtgrenze nicht nur zwischen den

Bewohner*innen Konflikte gab, sondern auch Probleme mit dem pri-

vaten Sicherheitsdienst aufkamen. Bewohner*innen wendeten sich laut

der Standortleitung und Zeitungsberichten (TB OS, März 2023; NOZ,

23.03.2023) an die Öffentlichkeit, um ihrer Unzufriedenheit über gewalt-

volles Agieren der Sicherheitskräfte gegenüber Bewohner*innen Ausdruck

zu verleihen (TB OS, März 2023). Bei den Ermittlungen arbeitete die inter-

ne Polizeieinheit mit der Standortleitung und den Sozialarbeiter*innen,

unterstützt durch kooperationswillige Bewohner*innen, zusammen. Doch

die endgültige Ermittlung wurde aufgrund von möglicher Befangenheit

der internen Beamt*innen an Kolleg*innen außerhalb der Einrichtung

abgegeben (ebd.). Die Befangenheit erklärt sich, wie wir aus Interviews

erfahren konnten, durch ein ausgeprägtes Vertrauensverhältnis zwischen

den beiden Polizist*innen und den Sozialarbeiter*innen, der Standort-

leitung, dem tagsüber eingesetzten privaten Sicherheitsdienst sowie den

Bewohner*innen (ebd.).

Deutlich weniger konfliktreich und problembehaftet wurde die LAB

»Erich-Maria-Remarque-Kaserne«,die sich inder StadtOsnabrück befindet

und vornehmlich als Standort für Familien dienen soll, von Polizist*innen

beschrieben. Zu Beginn »waren natürlich die Anwohner zunächst nicht so

ganz glücklich, dass dort so viele Migranten untergebracht werden«, doch

zur Problemlösung eignete sich der »Austauschmit der Verwaltung der Lan-

desaufnahmebehörde« (Pol OS, Interview 8, Dezember 2021). Schließlich

sei der »Leitung der Landesaufnahmebehörde auch wirklich daran gelegen,

dass der Austausch mit den Anwohnern stattfindet«, denn »die Asylbewer-

ber gehören zu unserem Stadtbild«, führt ein*e Polizist*in als Erklärung an

(ebd.). Zwar habe es wenig Beschwerden von Anwohner*innen gegenüber

der Polizei gegeben, doch Vorurteile in Bezug auf Fahrraddiebstahl durch

Geflüchtete bestünden fort (Pol OS, Interview 3, September 2021).

Die kleineren Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete, die im Gegen-

satz zur großen Erstaufnahmeeinrichtung über keinen Sicherheitsdienst

verfügen (DS OS, 08.06.2016), treten polizeilich kaum in Erscheinung. Aus-

nahmen stellen hier die Gemeinschaftsunterkünfte »Ickerweg« und »An der

Petersburg« dar, die Orte des Widerstandes gegen Abschiebungen waren
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und deren Lebensumstände medial skandalisiert wurden (NOZ, 01.07.2017

[3]; PolM OS, 01.01.2019; Pol OS, Interview 6, Dezember 2021).

AusdenSchilderungenderPolizist*innen lässt sichableiten,dassFlucht-

zuwanderung in Osnabrück insbesondere an zwei Orten als besonders pro-

blematisch erachtet wird: In den Jahren des Ankommens seien zahlreiche

Polizeieinsätze in der LAB Bramsche-Hesepe belastend und prägend für die

Polizist*innen gewesen. Mit der Zeit habe sich das »Problem« Geflüchtete

mehr in die Innenstadt verlagert, die sich ohnehin schon aus polizeilicher

Sicht, aber auch in den Augen einiger Vertreter*innen der Zivilgesellschaft,

imNiedergang befinde.Aufgrundder Anwesenheit einigerGeflüchteten oh-

ne Perspektive, die diemeisten Delikte begehenwürden, zählen Geflüchtete

nach Einschätzung der Polizei zum täglichen Gegenüber.

3.1.3 Freunde und Feinde

Problemgruppen sind für die Osnabrücker Polizei entweder »allein reisende

[…] junge […] Männer […] […] unterschiedliche[r] Nationalitäten«, die im

Bereich von Drogen- und Alkoholdelikten auffallen würden (Pol OS, Inter-

view 6, Dezember 2021; siehe auch II.1), oder aber Personengruppen, »die

am Rande der Gesellschaft stehen«, worunter »Drogenabhängige« (Pol OS,

Interview 2, September 2021) oder eine bestimmte »Klientel« fielen, die

damit vertraut seien, kontrolliert zu werden, als bildungsfern beschrieben

werden und ein fremdes Erscheinungsbild hätten (Pol OS, Interview 5,

Oktober 2021; Pol OS, Interview 6, Dezember 2021). Sogenannte »reisende

Täter« werden im Zusammenhang von Wohnungseinbrüchen (PolM OS,

19.02.2016) erwähnt und Personen »mit einem russischen Hintergrund« als

solche, die Drogen verkaufen oder konsumieren (Pol OS, Interview 2, Sep-

tember 2021). Als Opfer werden geflüchteteMänner seltenwahrgenommen,

es sei denn, sie würden »in der Innenstadt angegriffen« und aus Kneipen

»rausgeprügelt« (Pol OS, Interview 3, September 2021). Zudem sei »eigent-

lich jeder Flüchtling ein Geschleuster«, konstatiert ein*e Polizeibeamter*in.

Doch die Aufklärung solcher Fälle sei »als örtliche Behörde« unmöglich (Pol

OS, Interview 1, September 2021). Denn »das Problem Schleusung […] ist

eigentlich eher ein politisches und kein behördliches« (Pol OS, Interview 1,

September 2021). Gleichwohl die Polizei mit dem Problem der Schleusung

konfrontiert sei, sieht sie sich nicht als Instanz, um dagegen vorzugehen.

Vielmehr versteht sie sich als eine friedensstiftende Instanz, die durch
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kontrollierende Praktiken die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden

der »normalen« Stadtbevölkerung bewahrt. Denn das abnehmende »Si-

cherheitsempfinden der Menschen«, das die Polizei Osnabrück von nun

an »stärker berücksichtigen« und »intensiver […] in die polizeiliche Arbeit«

einbeziehen wolle, wird immerzu problematisiert (PKS 2018).

Um Frieden und Ordnung innerhalb der Stadt zu erhalten und da-

mit dem Leitbild der Stadt in einem bestimmten Verständnis (Frieden als

OrdnungundSicherheit) treu zubleiben, lässt sich aus denAussagender Po-

lizist*innen ableiten, dass sie durch regelmäßiges Polizieren von polizeilich

problematisierten Orten und durch Präsenz im Innenstadtbereich gegen

Kriminalitätszuwachs und Unsicherheitsempfinden vorgehen. So wurde

uns von verstärkten Kontrollen an Orten berichtet, die als problembehaf-

tet aufgrund der dort anwesenden (drogenabhängigen und -dealenden)

Gruppen wahrgenommen werden (Pol OS, Interview 5, Oktober 2021). Die

Polizei reagiere »aus eigenem Antrieb« heraus mit verstärkten Kontrollen

insbesondere an neuen Orten, um das sogenannte Drogenklientel von dort

zu »vertreiben«, damit »die Leute, die den Park eigentlich zum richtigen

Zweck nutzen«, nicht mit »offen[en] Spritzen« oder Betäubungsmittelhan-

del (kurz: BTM-Handel) konfrontiert würden (ebd.). Dennoch ist dem*r

Polizeibeamten*in bewusst, dass es sich gerade im Bereich der »BTM-

Kriminalität« um einen »Kampf gegenWindmühlen« handelt, denn die Per-

sonen seien krank und würden immer wieder aufgrund ihrer Sucht Delikte

begehen (ebd.). Trotz des Bewusstseins hinsichtlich der Lebenssituation der

Drogenkonsumierenden steht indes nicht deren Sicherheit, sondern die der

sogenannten Normalbevölkerung für die Polizei an oberster Stelle.

Auch innerhalb der LAB lässt sich die Praktik der Präsenz erkennen,

insbesondere in den Jahren 2014/15, als diese Einrichtungen überfüllt waren

und die Polizei dort eine Hundertschaft stationierte. Durch diese Maß-

nahmen handelte sie nach eigenen Angaben sowohl repressiv gegen die

Straftäter*innen als auch schützend gegenüber der »Normbevölkerung«.

Die Begegnung mit Migrant*innen ist für die Polizei Osnabrück zwar keine

erst 2015 in Erscheinung tretende Neuigkeit. Dennoch sei es »nicht selten

gewesen, dass wir da teilweise Flüchtlinge haben, die sich [in Einkaufslä-

den] eingekleidet haben«, beschreibt ein*e Beamter*in, der*die sich sicher

ist, dass durch die Zuwanderung von Geflüchteten mehr Ladendiebstähle

begangen würden (ebd.). Allerdings nehme er eine Differenz der Delikte

je nach Herkunftsland wahr. Während »Afghanen [und] Syrer« auch Dieb-
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stähle begingen, fielen »unsere Flüchtlinge aus dem Sudan« im Bereich der

Betäubungskriminalität auf (ebd.).

Clans undMhallamiye-Kurden in Osnabrück und Umgebung

»Clankriminalität ist natürlich auch so einThema,wowir auch oft im Einsatz waren« (Pol

OS, Interview 2, September 2021).

Im Kontrast zu unseren anderen Fallstädten führen die polizeilichen In-

terviewpartner*innen in Osnabrück sogenannte Clanfamilien als Problem-

gruppe an, die keinen Respekt gegenüber der Polizei zeigten.DieMitglieder

solcher Clanfamilien seien »Sinti und Roma«, aber auch »Mhallamiye-Kur-

den«, so die Polizist*innen (ebd.). Eine Erklärung für die Benennung von

Clanfamilien liegt vermutlich auch darin, dass innerhalb der Landespolizei

Niedersachsen (genauso wie in Berlin und NRW aufgrund der jährlich er-

stellten Lageberichte zum Thema »Clankriminalität«) eine Definition von

Clanfamilien vorliegt, während in Hessen und Baden-Württemberg diese

polizeiliche Konstruktion nicht existiert.7Die Begrifflichkeit wird insbeson-

dere aufgrund der gravierenden Konsequenzen für Personen, die als solche

markiert werden, kontrovers diskutiert (u. a. Charour u.a. 2023). Obwohl

es sich hierbei nicht um Geflüchtete handelt, dient unser Forschungsin-

teresse als Gesprächsanlass für die Osnabrücker Polizei, um über diese

sogenannte Problemgruppe zu sprechen. Die »Clanfamilien« aus der Stadt

und dem Landkreis (insbesondere der Kommune Osterkappeln) würden

einem »Zweig« angehören, der zwar »nicht so wie [in] Berlin« agiere, aber

zu einer »Massenlage« sei es schon gekommen (Pol OS, Interview 2, Sep-

tember 2021). Damit ist eine »größere[…] Körperverletzung und größere[…]

Messerstecherei« zwischen »Familienangehörigen« in der Stadt gemeint,

aber auch »Tötungsdelikte« zwischen Familien (ebd.). Das »polizeiliche Ver-

halten oder Einschreiten« werde »nicht akzeptiert«, denn »Familienehre«

oder »das islamische Recht« hätten Vorrang. Zudem scheinen sich diese Tä-

ter*innen kollektiv zu schützen (ebd.). »[M]an akzeptiert die Polizei nicht«

(Pol OS, Interview 3, September 2021). Doch nicht nur im Kontakt mit soge-

nannten Clanfamilien, sondern auch an sozialen »Brennpunkten« würden

Polizist*innen nicht ernst genommen, sondern »jeden Tag bespuckt [und]

7 https://mediendienst-integration.de/artikel/was-ist-clankriminalitaet.html, Zugriff:

09.05.2024.

https://mediendienst-integration.de/artikel/was-ist-clankriminalitaet.html
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angegriffen« und hätten »nur mit Aggression zu tun«. In der Konsequenz

könne es passieren, dass die Beamt*innen »mit Aggressivität reagiere[n]«

oder »racial profiling« praktizieren (Pol OS, Interview 6, Dezember 2021).

Denn Maßnahmen gegen solche Clanstrukturen, die aufgrund von poli-

tischer Relevanz diskutiert und landespolitisch vorgegeben werden, sind

u.a. Strategien wie die »der Tausend Nadelstiche«, um »niedrigschwellig

[…] auch bei kleinen Ordnungswidrigkeiten« eingreifen zu können (Pol OS,

Interview 3, September 2021). Beamt*innen haben den Eindruck, dass diese

Auseinandersetzung in jüngster Zeit mehr in den Fokus polizeilicher Arbeit

gerückt werde (Pol OS, Interview 2, September 2021; Pol OS, Interview

3, September 2021). Herausfordernd sei es hier, »eine Verurteilung« dank

»Aussagen vonOpfern« zu bekommen (PolOS, Interview 1,September 2021).

Extremismus, Radikalisierung und Terrorismus

Als ein weiteres Problemfeld und eine damit verbundene Problemgruppe

scheint die Polizei in Osnabrück die »gesellschaftliche Angst vor dem IS

und Terrorismus« zu sehen (GS OS, Juni 2023). Dennoch wirkt es so, als

würden Fragen des Terrorismus eher auf abstrakter Ebene diskutiert wie

etwa in Symposien mit dem Institut für Islamische Theologie und weni-

ger als direkte Bedrohungslagen im Polizeialltag erlebt. So diskutiert die

Polizei beim »vierten gemeinsamen Symposium von Polizeidirektion und

Universität Osnabrück im Osnabrücker Schloss zu dem Thema ›Jugendex-

tremismen und soziale Räume –Kontexte und Strategien des Umgangs mit

radikalen Ideologien unter Jugendlichen‹« über Fragen wie »Wie verlaufen

Radikalisierungsprozesse, welche Rolle spielen die (sozialen) Medien und

wie können Jugendliche in Deutschland letztlich besser vor radikalen und

extremistischen Tendenzen geschützt werden?« (proPol N Juli/August 2017:

24; PolM OS, 15.02.2017). Dabei werden die sogenannten Extremist*innen

von der Polizei weniger adressiert, sondern werde überlegt, wie die Opfer,

in diesem Fall Jugendliche, präventiv geschützt werden können (proPol N

Juli/August 2017: 24). Folglich deutet die Osnabrücker Polizei Jugendliche

als Personengruppe, die dem Islamismus zumOpfer fallen könnte und des-

wegen geschützt werden müsse. Präventive Maßnahmen bestehen folglich

darin, den Kontakt zu den jungen Gruppen aufzubauen.Denn die Polizei ist

sich sicher, dass »Jugendextremismen unterschiedlichster politischer und

weltanschaulicher Ausprägungen […] in unserer Gesellschaft zunehmend an

Bedeutung« gewinnen (PolM OS, 09.02.2017). Die Gesamtöffentlichkeit will
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die Polizei im Anschluss an einen Terrorangriff in Berlin durch »erhöhte«

Präsenz »in Zusammenarbeit mit den Kommunen und Veranstaltern« von

Weihnachtsmärkten schützen (PolM OS, 28.02.2016). Dennoch versucht

die Polizei in ihrer Polizeilichen Kriminalstatistik die Gefahr von Extre-

mismus wieder abzumildern: »Trotz der zusätzlichen Aufgaben im Bereich

der Terrorismusbekämpfung, der Bewältigung der Flüchtlingssituation

und anderer gesellschaftlicher Entwicklungen, konnte eine im Großen und

Ganzen gute Bilanz erzielt werden« (WOS, 2016).

In der Praxis derOsnabrücker Polizei lassen sich präventive, also derKri-

minalität vorgreifendeHandlungen erkennen–sei es durch vermehrte Kon-

trollen an bestimmten »Problemorten«, sei es durch Kontrollen von soge-

nannten Clanmitgliedern oder sei es durch den Kontaktaufbau zu Jugendli-

chen, die dem Islamismus anheimfallen könnten.Die als präventiv und frie-

densstiftend beschriebenen Praktiken können dennoch repressive und stig-

matisierendeAuswirkungen für die kontrollierten/problematisierten Perso-

nengruppen haben.

3.1.4 Wissen undMacht

Korrespondierend mit der polizeilichen Wahrnehmung, dass die (In-

nen-)Stadt von problembehafteten Gruppen – beschrieben als bildungs-

fern, verarmt und migrantisiert – bevölkert werde, entwickelt sich laut der

PolizeilichenKriminalstatistik (PKS) auch ein zunehmendes subjektivesUn-

sicherheitsempfinden innerhalb der Stadtbevölkerung. Aus den Interviews,

aber auch anhand der polizeilichen Meldungen lässt sich das polizeiliche

Selbstbild so verstehen, dass die Polizei Osnabrück als aufklärend und ver-

mittelnd gegenüber der städtischen »Normbevölkerung« auftreten möchte,

indem sie vermehrt das hohe Sicherheitsniveau vor Ort betont und heraus-

stellt, dass Geflüchtete nicht krimineller seien als andere. Zugleich bemüht

sich die Polizei Osnabrück explizit, die Ängste der Bürger*innen ernst zu

nehmen und das subjektive Sicherheitsempfinden mehr in ihre Arbeit ein-

zubeziehen (siehe ab PKS 2017). Eine weitere polizeiliche Praktik lässt sich

imKontaktaufbau zu Bewohner*innen der LAB und in der dauerhaften Prä-

senz vor Ort erkennen, die uns zwar als präventive Aktivitäten beschrieben

werden, aber zugleich der Überwachung und Wissensgenerierung über die

neu zugewanderten Personen dienen können.
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Polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit im Kontext der Kriminalität von Geflüchteten

ImGegensatz zurPKSdesVorjahreswerden inderPKS2015Geflüchtete und

sogenannte nichtdeutsche Täter*innen gesondert aufgeführt. Zugleich un-

terstreicht die Polizei darin, dass weder ein unverhältnismäßig hohes Straf-

tatenaufkommendurchZuwanderung entstanden sei, nochGeflüchtete kri-

mineller als andere Menschen seien. Die Kriminalitätsrate von Geflüchte-

ten sei zu Beginn angestiegen, habe sich aber im Jahr 2016 reduziert, so-

dass laut PKS »4.442 Flüchtlinge als Tatverdächtige – im Vorjahr waren es

noch 12.040« registriert waren (W OS, 2016). Gleichwohl »im Deliktsbereich

der ausländerrechtlichenVerstöße« eine Abnahme bemerkbarwar,machten

diese »dennochmit 1.994 Tatverdächtigen den Großteil aus.Hierzu gehören

beispielsweise die illegaleEinreise undderunerlaubteAufenthalt« (ebd.).Als

Ursache für die Zunahme der Delikte benannte die Polizei die gestiegene

Zahl an Geflüchteten, die sich »in der Direktion aufgehalten haben« (PolM

OS, 14.02.2017).Der »Hauptgrund für denAnstiegwar die enormeZunahme

von Straftaten im Bereich der Vermögens- und Fälschungsdelikte […]. Den

Großteil hierbei machte der Straftatbestand der Urkundenfälschung aus«,

heißt es in der PKS des Jahres 2017 (W OS, 2017). Ein Jahr später stellt die

Polizei »deutlich weniger tatverdächtige Flüchtlinge« in ihrem Direktions-

bereich fest, aber machte erneut einen hohen »Anteil bei Vermögens- und

Fälschungsdelikten« aus (PolMOS, 01.03.2018). Ebenso wird 2016 berichtet,

dass sichdieKriminalitätsbelastung reduziereund folglicheinhohesSicher-

heitsniveau in der Region bestehe. In der PKS 2016 spricht die Polizei Osna-

brück davon, dass sich »ausländerrechtliche[…] Verstöße« minimieren, und

begründet dies abermals »durch weniger Flüchtlinge« (PKS OS, 2016).

Im Kontrast zu den Aussagen polizeilicher Interviewpartner*innen

ist die Polizei Osnabrück in ihrer Öffentlichkeitsarbeit darauf bedacht,

keine Besonderung von Geflüchteten vorzunehmen, denn allein durch die

zahlenmäßig hohe Zahl der Ankommenden seien Ermittlungsverfahren

normal. Zudem sei die sogenannte »Flüchtlingskriminalität« kein neues

Phänomen, sondern wurde seit 1990 in der PKS registriert (PKS N, 2015).

Zugleich bekräftigt der Polizeipräsident: »Der Großteil der zu uns gekom-

menen Flüchtlinge ist nicht straffällig geworden« (W OS, 2016). So lässt

sich annehmen, dass die Polizei Osnabrück einerseits der gesonderten

Problematisierung von Geflüchteten durch Fakten und Kontextualisierun-

gen entgegenwirken will, paradoxerweise aber durch Bezeichnungen wie

»Flüchtlingskriminalität« zu einer Stigmatisierung dieser Gruppe beiträgt.
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Eine weitere Strategie zur Gewährleistung von Sicherheit im Zusammen-

hang der Zuwanderung 2015 ff. war die polizeiliche Unterstützung bei

der Registrierung der Neuankommenden, um so »Sicherheitsabfragen zu

stellen«. Denn immerzu bestand die Unsicherheit in der Gesellschaft, wer

denn nun in die Stadt komme und ob sich darunter »nur Kriminelle« be-

finden würden. Durch diese Vernetzung konnte die Polizei Osnabrück jene

Befürchtung »relativ schnell verneinen« und in die kommunalen Organisa-

tionen hineintragen (GS OS, Juni 2023). Uns berichten Polizist*innen, dass

sie im direkten Dialog mit Bürger*innen auf der Straße gegen Vorurteile

gegenüber Geflüchteten anreden müssten (Pol OS, Interview 3, September

2021). Obschon solche Ressentiments in der Stadtbevölkerung vorkommen,

scheint es laut unseren Interviewpartner*innen kein wirkliches Problem

mit Rechtsextremismus oder rechten Übergriffen in der Stadt zu geben.

Polizeiliche Praxis in Reaktion auf das abnehmende Sicherheitsempfinden in der

Bevölkerung

Aufgrund des abnehmenden Sicherheitsempfindens innerhalb der Stadtbe-

völkerung trotz verbesserter Sicherheitslage versichert der Polizeipräsident

derDirektion: »Wirwerdendas SicherheitsempfindenderMenschen,neben

der Analyse der objektiven Sicherheitslage, stärker in unsere Arbeit einbe-

ziehen« und richtet damit einen klaren Auftrag an die Polizist*innen derDi-

rektion (PKS 2018). Ein*e Polizist*in vermutet, dass sich das Unsicherheits-

gefühl der Einzelnen nicht nur durch die Situation in der Innenstadt ergebe,

sondern sich auchdurch dasmehrmalige Lesenübermultiple Kanäle dersel-

ben Mitteilung über Delikte akkumuliere – sei es in den »sozialen Netzwer-

ke[n]«,anschließend inden »normalenPrintmedien«underneut inder »On-

lineausgabe« (PolOS,Interview6,Dezember2021).Mansei sichwährenddes

Lesens über die Wiederholung derselben Nachricht nicht bewusst, sondern

esmache sich »das Gefühl« breit: »Mein Gott, schon wieder ein Raub! Schon

wieder eine sexuelle Belästigung!« (ebd.). Auf dieseWeise entwickle die ein-

zelne Bürgerin einGefühl derUnsicherheit (ebd.). Auch Polizist*innen spre-

chen in den Interviews immer wieder von ihren Unsicherheitsgefühlen.

Eine Lösung zur Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls ver-

spricht sich die Polizei von einer stärkeren »Präsenz der Polizei vor Ort«

sowie der »Präsenz im digitalen Raum« (PolM OS, 05.03.2019). Zudem

müsse das »Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der Polizei« opti-

miert werden, was »durch Transparenz, Empathie und den Dialog mit
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den [Bürger*innen]« gelinge (ebd.). Eine andere Lösung sei es, dass sich

»[a]lle Akteure, darunter Sicherheitsbehörden, Sozialarbeiter, Journalisten,

Wissenschaftler, Justiz, aber auch Verbände und Moscheegemeinden, […]

der Verantwortung bewusst [sind], dass die Art[,] wie über Kriminalität

kommuniziert wird, eine große Rolle für die Kriminalitätsfurcht der Men-

schen spielt« (PolM OS, 20.02.2019). Ähnliche Handlungsmuster lassen sich

in Mannheim und Darmstadt ausmachen. Insofern sei die Reduktion der

Kriminalitätsfurcht und des subjektiven Unsicherheitsgefühls durch eine

überlegte Kommunikation möglich, so die Polizei in Osnabrück.

Annähernde und vertrauensaufbauende Praktiken gerichtet an die migrantisierte

Bevölkerung

Ein Versuch, sich einen Zugang zumigrantisierten Familien zu verschaffen,

sei es, »über die Kinder« zu gehen und »die Menschen auch dort ab[zu]ho-

len,wosie sind«,erklärt ein*ePolizist*inaufdieFragehin,wie Integration in

die deutscheGesellschaft undVertrauensaufbau zu deutschen Institutionen

wie die Polizeimöglich sind (GSOS, Juni 2023). Kinder könnten hier als Bot-

schafter*innen von Werten agieren und diese »in die Familien […] tragen«

(ebd.). Diversität wird laut der Interviewten benötigt, um sich als polizeili-

che Institutionmehrsprachigaufzustellen,aber auchumeinVerständnis für

und einen Zugang zu anderen Kulturen zu erlangen. Dieses Herantasten an

die zugewanderte Bevölkerungpflegt die Polizei auch in derKontaktaufnah-

me mit Geflüchteten, was sich etwa an der Sonderkommission in Form von

zwei- bis vierköpfigen Ermittlungseinheiten in den Landeserstaufnahme-

einrichtungen zeigt.Es ist auch inderVorgehensweise erkennbar, als »inder

Anfangszeit […] das Präventionsteam« in die kommunalen Gemeinschafts-

unterkünfte ging, um »die Rolle des Polizisten« zu erklären und um Vorbe-

halte gegenüber der Polizei auszuräumen (GSOS, Juni 2023).Die genannten

Polizeipraktiken dienen einerseits dazu, durch den Kontaktaufbau Wissen

über die migrantisierte Bevölkerung zu erlangen. Andererseits will die Po-

lizei durch Vertrauens- und Kontaktaufbau einen Zugang zu dieser Grup-

pe gewinnen. Von diesen zielgruppengerechten Angeboten erhofft sich die

Polizei eine Zusammenarbeitmit Geflüchteten oder anderenmigrantischen

Gruppen, zu denen ihr bislang der Zugang fehlt. Denn das gewonneneWis-

sen und Vertrauen dienen der Polizei Osnabrück in ihrer Ermittlungsarbeit,

sollte es zu Straftaten oderVerdachtsfällen kommen.Beispielhaftwurde uns

von einem erfolgreich verlaufenen Fall von einem/einer Mitarbeiter*in der
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Stadtverwaltungberichtet,als sichein*eKlient*in »hilfesuchendan [ihn*sie]

gewandt […] und überlegt habe, bestimmte Aussagen […] gegenüber der Po-

lizei machen zu wollen, um kriminelle Machenschaften ein Stück weit mit

stoppen zu können« und als Zeug*in geschützt zu werden (OS, Interview 2,

September 2022).Dazu habe »eine Abstimmungmit derDialogbeauftragten

stattgefunden«,die »alsBrücke zwischenPolizei undFlüchtlingssozialarbeit

oder […] Stadtgesellschaft« fungiere, die »anonymisiert Anfragen in die Po-

lizei, in die zuständige Polizeiabteilung stellen kann« (ebd.). Folglich zeich-

net sich ab, dass die Vernetzungsaktivitäten der Polizei Osnabrück hilfreich

und eine Voraussetzung für ihre Governancepraktiken und Gouvernemen-

talitätstechniken sind, obgleich die einzelnen Polizist*innen gar nicht unbe-

dingt die Ermittlungsarbeit als primäres Ziel vor Augen haben, sondern oft

auch an den individuellen (Schutz-)Belangen ihres Gegenübers interessiert

sind.

Soziale Kontrolle und Vertrauensaufbau durch die Sonderkommission in der LAB

Mittels eines landespolitischen Beschlusses im Januar 2016 wurde festge-

legt, dass jede der sechs niedersächsischen Polizeidirektionen mit einem

LAB-Standort eine Sonderkommission aufbauen muss, um u.a. dem Kri-

minalitätszuwachs durch die Zuwanderung von Geflüchteten zu begegnen

(PolM N, 24.01.2017). Die Handhabung und Ausrichtung der Sonderkom-

mission wurde den Direktionen überlassen. Die Osnabrücker Polizei setzte

zwei Ermittlungseinheiten à zwei bzw. vier Mitarbeiter*innen in den bei-

den LAB in Bramsche-Hesepe und Osnabrück ein. Diese haben erstens die

Aufgabe, »alle Straftaten, die von Migranten begangen werden, die dort in

der Landesaufnahmebehörde wohnhaft sind«, zu verfolgen und zu bear-

beiten (Pol OS, Interview 8, Dezember 2021). Zweitens sollen sie aber auch

für ein Vertrauensverhältnis zwischen Polizist*innen und Geflüchteten

sorgen und dabei bestehenden Ängsten vor der Polizei unter Geflüchteten

entgegenwirken. Anfangs sei es »tatsächlich einThema« gewesen, »dass die

wirklich Angst vor der Polizei hatten«, beschreibt ein*e Beamt*in die ers-

ten Begegnungen mit Geflüchteten (Pol OS, Interview 3, September 2021).

»Für die ist Polizei nicht mein Freund und Helfer, sondern die haben ganz

andere Erfahrungen mit Polizei«, beschreibt ein*e Sozialarbeiter*in (OS,

Interview 3, September 2022). Die polizeiliche Uniform stelle vor diesem

Hintergrund etwas Feindliches dar (Pol OS, Interview 4, September 2021).

Das gegenseitige Kennenlernen und der Aufbau von Vertrauen kann laut
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eines*einer Beamten*Beamtin durch eine Begrüßung »auf Arabisch« er-

leichtert werden (Pol OS, Interview 8, Dezember 2021). Drittens agiere die

Sonderkommission durch »Polizeipräsenz vor Ort« (Pol OS, Interview 4,

September 2021), um das Begehen von Delikten zu vermeiden. Die Anzahl

der Delikte sei aufgrund der »soziale[n] Kontrolle« in der LAB überschaubar

(Pol OS, Interview 8, Dezember 2021; GS OS, Juni 2023).

Die Beamt*innen sind in das Kollegium der LAB Sedanstraße eingebun-

den – etwa in Form von wöchentlichen Sitzungen mit der Standortleitung

(TB OS, März 2023). Auf Druck der Osnabrücker Polizei haben die LAB »Si-

cherheitskonzepte« erstellt (Pol OS, Interview 6, Dezember 2021). Obwohl

die LABüber einenprivatenSicherheitsdienst verfügt,berät die Polizei sie in

sicherheitstechnischenFragen (ebd.).DerKontakt zudenSozialarbeiter*in-

nen ist durch regelmäßige »Austauschrunden« eng (OS, Interview 5, Sep-

tember2022) undauchdasVerhältnis zurprivatenSicherheitsfirmawirdge-

pflegt (TB OS, März 2023). Zudem scheinen die beiden Polizeibeamt*innen

unter den Bewohner*innen teilweise namentlich bekannt zu sein, den Kon-

takt zu ihnenzu suchenund sie bei alltäglichenAnliegenzuunterstützen (TB

OS,März 2023; PolOS, Interview8,Dezember 2021).Die Sonderkommission

wirkt auch in die Stadtbevölkerung hinein, indem sie vermittelt, dass in der

Einrichtung »nicht immer nur […] Schlägerei[en]« stattfänden, und um das

negative Bild der Landesaufnahmebehörde aufzubrechen (Pol OS, Interview

8, Dezember 2021).

3.1.5 Organisationskulturen und -selbstverständnisse

Die Polizeiinspektion Osnabrück zählt 929 Mitarbeiter*innen und in ihren

Zuständigkeitsbereich fallen die Stadt sowie der Landkreis Osnabrück.

Obschon sich die Polizei Osnabrück laut Interviewaussagen als eine diver-

sitätsoffene Organisation versteht, gestehen polizeiliche Mitarbeiter*innen

zugleich ein, dass die Institution in Bezug auf die Sprachenvielfalt und

Migrationshintergründe der Kolleg*innen noch nicht divers genug sei. Um

Kontakte in migrantische Communitys zu pflegen bzw. sich mit diesen zu

vernetzen, wurden eigene Stellen geschaffen – etwa die Dialogbeauftragte,

der Kontaktbereichsbeamte im Stadtteil Schinkel oder die Mitarbeiter*in-

nen der Sonderkommission, die in den beiden Erstaufnahmeeinrichtungen

fest stationiert sind. Zudem lässt sich aus den Aussagen erschließen, dass

sich einige Mitarbeiter*innen der Polizei Osnabrück als Akteure innerhalb
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der Zivilgesellschaft verstehen.Hin undwieder wurden auch selbstkritische

Aussagen getätigt, wie etwa diese*r Polizist*in einräumt: »[W]ir sind ja

auch nicht alles weiße Schafe hier bei der Polizei, sondern wir haben auch

ein paar schwarze dabei. […] Nur, die sind bei so einer Exekutivbehörde sehr

gefährlich« (Pol OS, Interview 1, September 2021).

Für Diversität innerhalb der Polizei sorgen

In den Interviews erzählten uns Mitarbeiter*innen, dass die Polizei Osna-

brück versuche, für offene Stellen »Polizist*innen mit Migrationshinter-

grund zu finden«. Diese Entwicklung erleichtere »auch den Zugang« für die

nichtdeutsche Bevölkerung (GS OS, Juni 2023). Zugleich gebe es hier noch

Optimierungsbedarf in der »Diversität bei der Polizei« und im Zugehen

auf migrantische Bürger*innen. Es gebe »viele Kolleg*innen, die Türkisch,

Polnisch oder Russisch sprechen. Aber was uns jetzt einfach für die nächs-

ten Jahre fehlt, ist Arabisch« (Pol OS, Interview 8, Dezember 2021). Mehr

»muttersprachliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter« anderer Sprachen

seien notwendig (Pol OS, Interview 7, Dezember 2021). Für bestimmte Ver-

nehmungen in der Landesaufnahmebehörde fragt die polizeiliche Behörde

ihre Kontaktpersonen an, die bei der Übersetzung von Vernehmungen

nichtdeutschsprachiger Personen behilflich sein können (OS, Interview 4,

September 2022). Es scheint keine feste Übersetzungsstruktur zu geben

und auch keine konkreten Vorhaben, eine solche zu etablieren. Auch die

Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation sind rein deutschsprachig. Ein-

malig wurden Verkehrsregeln inmehrere Sprachen übersetzt und publiziert

(W OS, 2021 [2]). Da es auch Aufgabe der Polizei ist, Todesmitteilungen zu

überbringen, ist sie mit unterschiedlichen Trauerkulturen konfrontiert. In

Osnabrück wird die Relevanz »muslimischer Notfallbegleitung« innerhalb

der Polizei unterstrichen und als eine noch bislang bestehende Leerstelle

hervorgehoben (PolM OS, 18.02.2015). Mit dem »bundesweit einmalige[n]

Projekt« Polizeiscouts, das die Dialogbeauftragte seit 2014 anleitet, will

die Polizei Nähe zu migrantischen Eltern und Jugendlichen schaffen, über

den Polizeiberuf informieren und auf eine diversere Nachwuchsgewinnung

hinwirken (Pol OS, Interview 7, Dezember 2021). Das Projekt sorge »für

Begeisterung über die Grenzen der Polizeidirektion Osnabrücks und Nie-

dersachsenshinaus« (PolMOS,17.03.2019),heißt es in einerPolizeimeldung.

Die Betonung der Einmaligkeit und Besonderheit dieses Rekrutierungspro-

jekts lässt vermuten, dass der Polizeidirektion Osnabrück daran gelegen ist,
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ein eigenes Image zu schaffen und sich von anderen Polizeidirektionen in

Niedersachsen aber auch darüber hinaus abzuheben.

Im Zusammenhang mit der geschlechtlichen Diversität innerhalb der

Polizei Osnabrück wird dies dann zugleich problematisiert, wenn es um

die Reaktion des polizeilichen, migrantischen Gegenübers geht. So schil-

dert ein*e Polizist*in, dass es »immer häufiger vor[komme]«, dass zwei

Polizeibeamtinnen auf Streife seien und ihnen gegenüber »kein Respekt

gezeigt« werde (Pol OS, Interview 2, September 2021). Dem männlichen,

nichtdeutschen Gegenüber wird hier also ein Machismus in Abgrenzung

zur Normalbevölkerung unterstellt, mit dem die Polizei umgehen müsse.

Zugleich wird dadurch auch das angestrebte ausgewogene Geschlechter-

verhältnis unter Polizist*innen problematisiert und angenommen, dass

männlichen Polizisten mehr Respekt von ihrem Gegenüber gezollt werde.

Die Polizei Osnabrück als Integrationsmanagerin und Ratgeberin in Sachen

Integration

Die Polizist*innenmüssten sich auch als Bürger*innen der Stadt verstehen,

ihr Umfeld nicht nur durch die polizeiliche Brille wahrnehmen und dafür

sorgen, »dass dieMenschen sich hier gut einleben können«, beschreibt ein*e

Vertreter*in der Polizei (PolOS, Interview 7,Dezember 2021).Dieses polizei-

liche Selbstverständnis wird von nichtpolizeilichen Akteuren begrüßt, um

auch in die Communitys hineinzuwirken sowie empathisch zu sein, sei aber

noch ausbaufähig (OS, Interview 3, September 2022; OS, Interview 4, Sep-

tember 2022). Einen besonderen Beitrag hierfür leiste die stadtweit bekann-

te Dialogbeauftragte, indem sie »beide Seiten« zusammenführe (OS, Inter-

view 4, September 2022). Aus diesen Praktiken lässt sich das Selbstverständ-

nis der Polizei Osnabrück als Integrationsakteurin ableiten, welches im Fol-

genden genauer analysiert wird.

Die Polizei Osnabrück leiste einen »Beitrag zur Integration«, indem sie

ihre Rolle darin begreift, die Polizei »denMenschen näher zu bringen, die in

anderen Kulturen aufgewachsen sind«, postuliert PolizeipräsidentWitthaut

(PolM OS, 16.02.2016). Er setzt in seiner öffentlichen Stellungnahme fort:

»Sie müssen lernen, wie unser demokratischer Rechtsstaat funktioniert

und welche Konsequenzen es hat, wenn Gesetze nicht eingehalten werden.

Wer sich nicht an die Regeln hält, wird seiner gerechten Strafe zugeführt

– ungeachtet seiner Nationalität« (ebd.). Der Schutz- und Präventionsbe-

amte Sebastian Häfker spricht sich in einer öffentlichen Stellungnahme auf



198 Niedersachsen

Facebook gegen die Kürzung bei der Migrationsberatung in Niedersachsen

mit den Worten aus: »Wir dürfen nicht die gleichen Fehler machen wie in

den 60er Jahren, als wir es versäumt haben, die ankommenden Menschen

zu integrieren« (F OS 30.04.2018). Integration sei also keine Einbahnstra-

ße, sondern ein vielseitiger Prozess. Hinderlich seien hierbei »große […]

Sammelunterkünfte […]« (Pol OS, Interview 6, Dezember 2021). In einer

Veranstaltungsankündigung empfiehlt die Polizei Osnabrück gemeinsam

mit dem Institut für Islamische Theologie aufgrund »der zunehmenden

Anzahl von Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, […] sinnvolle[…]

Integrationsmaßnahmen, gemeinsame[…] Strategien zur Bewältigung

entstehender Problemlagen und langfristige[…] Bemühungen in Richtung

gesellschaftlichen Zusammenhalts« (F OS, 16.02.2016). Anhand der ge-

sellschaftspolitischen Analysen und Empfehlungen lässt sich deuten, dass

die Polizei Osnabrück sich als eine Akteurin in der Migrationsgesellschaft

versteht. Zudem werde sie in der Stadt im Kontext integrationspolitischer

Fragen positiv wahrgenommen, so zumindest der Eindruck eines*einer

Polizist*in während des Gruppengesprächs (GS OS, Juni 2023). Polizei sei

»ein ganz wichtiges Teil [der] Demokratie […] und dieses Staates« (GS OS,

Juni 2023). Integration bedeute aber aus polizeilicher Sicht auch das Aner-

kennen der in Deutschland vorherrschenden Regeln: So materialisiert sich

das polizeiliche Selbstverständnis in erziehenden und maßregelnden Prak-

tiken gegenüber Geflüchteten – etwa in sogenannten »Wegweiserkursen«

für Geflüchtete, in denen die Polizei Rechte und Pflichten der Bürger*innen

vermittelt.

Angesichts vieler Problemfälle stelle es eine Herausforderung dar, »im-

mer wieder neutral an neue Situationen heran[zu]gehen« und dabei mög-

lichst vorurteilsfrei zu handeln. Polizei solle keine vorschnellen Schlüsse an-

hand der äußeren Erscheinung von nichtweißen Personen ziehen (Pol OS,

Interview 8, Dezember 2021). Dennoch sei so ein vorurteilsbelasteter Blick

auch eine Form der »Eigensicherung«. Die Polizist*innen benötigten einen

»Pragmatismus« und gingen lösungsorientiert vor (Pol OS, Interview 6, De-

zember 2021). Um sich von negativen Begegnungen nicht vereinnahmen zu

lassen, müsse man »permanent reflektieren«. Man sei als Polizist*in in der

Pflicht, »ein gewisses Verständnis« dafür zu entwickeln, »warum Leute be-

stimmteDingemachen«, ohne es gut finden zumüssen (Pol OS, Interview 2,

September 2021).DurchdieseEinordnung löseman sich vondemvorurteils-

belasteten Blick und entwickele gar Verständnis für das Verhalten des poli-

zeilichenGegenübers.Trotz eines durchaus auch vorhandenenVerständnis-
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ses für die Entwicklung von Vorurteilen unter Beamt*innen (Pol OS, Inter-

view 8, Dezember 2021) seien alle dazu aufgefordert, [e]rst mal unvoreinge-

nommen« an die Lage heranzugehen (Pol OS, Interview 6, Dezember 2021;

Pol OS, Interview 8, Dezember 2021).

3.1.6 Netzwerke

Nach Aussagen der interviewten Polizist*innen, aber auch nichtpolizeili-

chen Interviewpartner*innen ist die Polizei Osnabrück in die Stadt ein-

gebettet und mit Vertreter*innen aus der Stadtverwaltung/-politik, der

LAB und teils auch mit Vertreter*innen der Zivilgesellschaft sowie migran-

tischen Gruppen gut vernetzt. Um diese Wahrnehmung beispielhaft zu

erläutern, wird auf die Polizist*innen, die in den beiden LAB im »Erich-

Maria-Remarque-Haus« und in Bramsche-Hesepe dauerhaft präsent sind,

sowie auf die Dialogbeauftragte hingewiesen, die den Kontakt zu mi-

grantischen Gruppen anbahnt und aufrechterhält sowie an regelmäßigen

Austauschformaten mit dem Institut für Islamische Theologie oder in den

Präventionsräten teilnimmt. Folglich lässt sich vermuten, dass durch diese

Vernetzung die Polizei einerseits einen Informationsfluss schaffen will, um

frühzeitig intervenieren zu können. Andererseits kann sie dieses Wissen

in die Institution hineintragen, um auf das (sich wandelnde) Gegenüber

bzw. die neuenHerausforderungen reagieren zu können. Außerdemdeuten

die Vernetzungspraktiken darauf hin, dass diese auch als eine Governance-

Technik interpretiert werden, die Zugang zu Gruppen undOrten verschafft.

Polizeiliche Vernetzungspraxis als städtisches Integrationsmanagement

All diese Aktivitäten der Vernetzung und Anwesenheit an migrantisch ge-

prägten Orten skizzieren Vertreter*innen der Polizei als Präventionsmaß-

nahmen. »Die niedersächsische Polizei misst der Polizeilichen Prävention

einen hohen Stellewert zu. […] Der niedersächsische Weg der Kriminali-

tätsbekämpfung setzt sich aus der Verfolgung beider Teilziele zusammen:

Repression und Prävention«.8 Diese landespolitische Ausrichtung lässt sich

auch bei der Polizeiinspektion Osnabrück erkennen, die im Allgemeinen

8 https://www.mi.niedersachsen.de/startseite/themen/innere_sicherheit/polizei_niedersachsen/

kriminalitatsbekampfung/-60351.html, Zugriff: 08.05.2024

https://www.mi.niedersachsen.de/startseite/themen/innere_sicherheit/polizei_niedersachsen/kriminalitatsbekampfung/-60351.html
https://www.mi.niedersachsen.de/startseite/themen/innere_sicherheit/polizei_niedersachsen/kriminalitatsbekampfung/-60351.html
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aber auch im Kontext Flucht und Migration als präventiv agierende Ein-

richtung wahrgenommen wird (OS, Interview 4, September 2022). So sind

anstelle von drei verpflichtenden Präventionsstellen neun Personen im

Präventionsbereich angestellt.9 Das Verständnis von Prävention ist ein sehr

breites: Zum einen wird Präsenz von Polizei im Stadtraum als präventive

Praxis verstanden, um etwa das Begehen von Straftaten zu verhindern und

das Sicherheitsgefühl der Bürger*innen zu stärken (Pol OS, Interview 5,Ok-

tober 2021). Zum anderen zeichnet sich eine ausgiebige Netzwerkarbeit mit

Wohlfahrtsverbänden (etwa in Form des Präventionsnetzwerk »PRÄSENZ«)

innerhalb der Polizeiinspektion ab. Die Präventionsarbeit wird als Lösung

angesehen, um früh Tendenzen von Extremismus wie Radikalisierung,

Islam- oder Demokratiefeindlichkeit und deren Verbreitung zu verhindern

(proPol NMai/Juni 2016). So gelinge die Bekämpfung vonExtremismus »nur

Hand in Hand« (ebd.) – oft durch Kooperationen mit Akteuren der Sozialen

Arbeit (F OS, 22.02.2018). Die Polizei Osnabrück sieht sich in ein Netzwerk

verschiedener Akteure eingebunden und folgt damit der Überzeugung, dass

Integration eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei (GS OS, Juni 2023).

Gleichwohl sich aus den Erzählungen die Selbstdarstellung als eine sehr

vernetzte Instanz innerhalb der Stadt erkennen lässt, erhoffen sich einzelne

Polizist*innen von dem anstehenden Generationenwechsel eine noch stär-

kere Verwurzelung und Vernetzung in der Stadtgesellschaft (GS OS, Juni

2023).

Durch die Vernetzungsarbeit der Polizeimacheman die Erfahrung, dass

die Polizist*innen »auch auf uns zukommen«, schildert ein*emuslimische*r

Sozialarbeiter*in. Im Vergleich zu anderen Städten sei Osnabrück »schon

sehr weit vorne«, was die polizeiübergreifenden Kooperationen anbelange

(OS, Interview 4, September 2022). Fragen und Herausforderungen zum Is-

lam, aber auch derMigrationsgesellschaft imAllgemeinen diskutiert die Po-

lizei Osnabrück in den erwähnten, mit dem Institut für Islamische Theolo-

gie ausgerichteten Symposien. Anhand der Veranstaltungstitel wird einer-

seits deutlich,welche Fragendie Polizei zeitweise beschäftigen, andererseits

zeigt sich eine offene Auseinandersetzung der Polizei mit wissenschaftli-

chenDiskursen.DesWeiteren ist die Polizei in zwei Präventionsnetzwerken

innerhalb der Stadt Osnabrück eingebunden, um über die Phänomene Is-

9 https://www.pd-os.polizei-nds.de/startseite/dienststellen/polizeiinspektion_osnabrueck/

praevention/praevention-in-der-polizeiinspektion-osnabrueck-112241.html, Zugriff:

09.05.2024.

https://www.pd-os.polizei-nds.de/startseite/dienststellen/polizeiinspektion_osnabrueck/praevention/praevention-in-der-polizeiinspektion-osnabrueck-112241.html
https://www.pd-os.polizei-nds.de/startseite/dienststellen/polizeiinspektion_osnabrueck/praevention/praevention-in-der-polizeiinspektion-osnabrueck-112241.html
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lamismus und Salafismus aufzuklären (PolM OS, 22.02.2018; Diakonie Os-

nabrück o. J.) und »die Zusammenarbeit aller der mit Prävention in Osna-

brück befassten Stellen und Institutionen« (WOS, 2021 [5]) zu ermöglichen.

Der Kontaktaufbaumit Gemeindemitgliedern vonMoscheen (OS, Interview

4, September 2022) steht unter dem Motto: »[K]eine Begegnung kann man

durch eine PowerPoint ersetzen« (Pol OS, Interview 7, Dezember 2021). Zu-

demwolle diePolizei auchdieSicherheit derMoscheemitglieder gewährleis-

ten. Durch das Interesse an den Muslim*innen werde »die Wertschätzung«

gegenüber Muslim*innen und ihrer Gebetspraktik gezeigt. Zudem verdeut-

liche Polizei den Muslim*innen auf diese Weise, »dass sie […] ein Teil von

Osnabrück sind« (OS, Interview 4, September 2022).

Innerhalb der Inspektion haben zwei Stellen eine herausgehobene Ver-

netzungsfunktion: die Dialogbeauftragte als Mittlerin zwischen Polizei

und Migrant*innen und der Kontaktbereichsbeamte als Kontaktperson

im migrantisierten Stadtteil Osnabrück-Schinkel. Dieser »Sozialarbeiter in

Uniform« (OS, Interview 1,September 2022), so ein*e zivilgesellschaftliche*r

Interviewpartner*in, diene als Ansprechpartner für Bewohner*innen sowie

für Behörden vor Ort, sodass durch »den vorrangig präventiven Einsatz

[…] der Kontakt im Quartier gepflegt und dadurch die Bürgernähe sowie

die polizeiliche Präsenz im Schinkel verbessert werden« soll, heißt es in

einer Polizeimeldung (PolM OS, 07.02.2020). Mittlerweile werde er von

den Anwohner*innen um Hilfe gebeten und mit Hinweisen zu Delikten

kontaktiert (Pol OS, Interview 6, Dezember 2021). Er agiere als »Bindeglied

[…] zwischen dem Bürger […] und der Polizei« (Pol OS, Interview 4, Septem-

ber 2021). Diese vermittelnde Funktion nehme auch die Dialogbeauftragte

ein. Sie halte und pflege Kontakte zu Vereinen, Organisationen und Ver-

tretern migrantischer Landesverbände. So heißt es auf der Homepage,

sie vermittele »Wissen über kulturelle Besonderheiten und Strukturen in

den Dienststellen der Polizeidirektion und [berate] Polizeibeamtinnen und

-beamte im Hinblick auf Verhaltensempfehlungen und unterstütz[e] im

Verhältnis der Migranten zur Polizei und umgekehrt, auch in Einzel- und

Konfliktfällen« (W OS, 2021). Die Dialogbeauftragte der Polizei agiere auf-

grund ihres vertrauten Verhältnisses zu denmigrantischen Communitys als

»Brücke zwischen Polizei und Flüchtlingssozialarbeit oder […] Stadtgesell-

schaft« (OS, Interview 2, September 2022) und sei in integrationspolitische

Fragen eingebunden (Pol OS, Interview 7, Dezember 2021). Die Rolle der

Dialogbeauftragten als »Kulturmittlerin« sei »seit Ende der 90er« mit der

Einrichtung solcher Stellen in verschiedenen niedersächsischen Polizeiin-
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spektionen in der Stadtgeschichte verankert, erläutert ein*e kommunale*r

Verwaltungsmitarbeiter*in (GS OS, Juni 2023; OS, Interview 2, September

2022). Innerhalb der Polizeidirektion habe die Dialogbeauftragte zu einem

»Wandel« beigetragen, wodurch der »Blick über den Tellerrand« und »in

andere Kulturen« gelenkt wurde (GS OS, Juni 2023). Die Anerkennung und

Bedeutung der Dialogbeauftragten werden auch von nichtpolizeilichen

Akteuren hervorgehoben (ebd.). Demnach hat die Polizei Osnabrück die

Vernetzung in migrantische Gemeinden und Verbände institutionalisiert,

diese aber zugleich nur einigen wenigen Kolleg*innen aufgetragen. Der

Kontakt zu migrantischen Communitys in Osnabrück wird also nur von

einigen wenigen Polizist*innen aufrechterhalten und nicht von allen Kol-

leg*innen gewährleistet.Dadurch lässt sich eine fortwährendeBesonderung

der migrantischen Bevölkerung aus polizeilicher Sicht erkennen.

Andere vertrauensschaffende und nach außen wirkende Maßnahmen,

die in der Prävention angesiedelt sind, waren wöchentliche »Wegweiser«-

Kurse zur Vermittlung von Rechten und Pflichten in Deutschland genauso

wie »Verkehrserziehungskurse« (Pol OS, Interview 4, September 2021; PMK

N, 2018: 61) – insbesondere mit Kindern (OS, Interview 5, September 2022).

Die Polizei wurde auch von Betreiber*innen der kommunalen Gemein-

schaftsunterkünfte zu Präventionsveranstaltungen eingeladen, um »die

Berührungsängste […] zu reduzieren« (OS, Interview 3, September 2022).

In den Einsätzen und Begegnungen der Polizei mit Migrant*innen und

Geflüchteten scheint besonders die Verständigung eine Herausforderung

zu sein (Pol OS, Interview 2, September 2021; PolM OS, 16.02.2016): Sei es

im Bereich der Vermittlung von Gesetzen, bei der Aufnahme von Anzeigen

oder bei der Dokumentation von Beweismitteln. Hinzu komme zum Teil

eine Scheu, den Beamt*innen zu vertrauen und Anzeige zu erstatten (TB

OS,März 2023).

Das Thema »häusliche Gewalt« wurde im Kontext Migration häufig

thematisiert und die Polizei Osnabrück scheint hierzu gut vernetzt zu ar-

beiten (Pol OS, Interview 4, September 2021; Pol OS, Interview 3, September

2021). Ziel sei es, »täterorientiert, aber auch opferorientiert« vorzugehen

und hier im Austausch mit Migrant*innen, der »Caritas, der Diakonie [und

der] Stadt« zu sein (Pol OS, Interview 6, Dezember 2021). Migrantische

Männer werden als Problemgruppe und frauendiskriminierend erwähnt

(Pol OS, Interview 2, September 2021; siehe auch II.1). Orte des Geschehens

seien entweder Wohnviertel in sozial marginalisierten Vierteln oder in der

»Landesaufnahmebehörde« (Pol OS, Interview 6, Dezember 2021). Opfer
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der Gewalt seien u.a. »Flüchtlingsfrauen« (ebd.). In der Kommunikation

mit den Tätern stoße man häufig »auf völliges Missverständnis« und auf

ein Gegenüber »aus einem ganz anderen Kulturkreis« (Pol OS, Interview 4,

September 2021; siehe auch II.1).

Vernetzung undWissensaustauschmit der Kommune und der LAB

Wie in den anderen Städten üben auch die Interviewten der Polizei Osna-

brück Kritik an den städtischen Behörden (siehe II.1). Dennoch muss die

Polizei in einem gewissen Rahmen mit diesen zusammenarbeiten. Denn

»[i]n Niedersachen gibt es da sogar eine Erlasslage dazu«, aus der hervor-

geht, dass die »Kooperation zwischen Ausländerbehörden, Kommunen,

Polizei und NGOs« notwendig ist. »Und danach müssen wir, wollen wir

auch, miteinander Kontakt haben. Die NGOs und die Polizei tun sich da

immer relativ leicht. Die anderen sind immer ein bisschen schwieriger. Die

normalen Behörden, sage ich mal, die sind da immer ein bisschen lahm«

(Pol OS, Interview 1, September 2021).Während die Polizei Osnabrück nach

eigenem Bekunden bemüht ist, Beziehungen zu migrantischen Communi-

tys, Moscheegemeinden, zur Wissenschaft und Wohlfahrtsorganisationen

aufzubauen, bestehe der Kontakt zur Stadt eher »auf der Ebene der Lei-

tung, der Verwaltung« (Pol OS, Interview 8,Dezember 2021). Kooperationen

fänden in Form von Runden Tischen oder regelmäßigen Austauschen mit

der Oberbürgermeisterin über »einen Brennpunkt« oder »einzelne Stra-

ßenzüge statt, die problembehaftet sind«, um Lösungswege zu eruieren

(Pol OS, Interview 3, September 2021; Pol OS, Interview 6, Dezember 2021).

Themen stellen auch aktuelle Geschehnisse »in den [kommunalen] Un-

terkünften« dar (ebd.). Das polizeilich erarbeitete Wissen wird auch vom

Stadtparlament angefragt (DS OS, 04.05.2016). Der Austausch zwischen

der Osnabrücker Stadtpolitik und -verwaltung und der Landesaufnah-

mebehörde »Erich-Maria-Remarque-Haus« sei laut der Wahrnehmungen

polizeilicher und nichtpolizeilicher Vertreter*innen gering. Offiziell gebe es

zwischen der »Landeseinrichtung« und der Stadt keine Austauschformate.

Doch aufgrund der überschaubaren Größe von Osnabrück komme es »im-

mer irgendwo [zu]Verbindungen«undzueinem»Austauschüber informelle

Kanäle« (OS, Interview 2, September 2022). Gegenüber der Polizei agiere

die Landeseinrichtung nicht verschlossen: »In Osnabrück läuft die Zusam-

menarbeit hervorragend,wir haben auch regelmäßige Besprechungen« (Pol

OS, Interview 6, Dezember 2021).
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3.1.7 Zwischenfazit

»Wir haben viele Menschen, die sich in der Flüchtlingsberatung engagieren, in dem in-

terkulturellen und interreligiösen Bereich. […].Wir kennen uns einfach alle sehr gut. Und

wir schätzen uns. […] Und selbst auch in die höheren kommunalen Spitzen ist man sich

sehr verbunden in dieserThematik« (Pol OS, Interview 7, Dezember 2021).

In Osnabrück kenne man sich, heißt es in Bezug auf die Vernetzung zwi-

schen und mit muslimischen Verbänden, aber auch zwischen kommuna-

len und zivilgesellschaftlichen Akteuren.Der Umstand, dass Osnabrück »ei-

ne Friedensstadt« sei, sei förderlich »für interkulturelles Zusammenleben

[…] in Form vieler Projekte«, angeleitet durch Wohlfahrtsverbände, die Po-

lizei oder den Exil-Verein (OS, Interview 4, September 2022). Die Stadtge-

sellschaft zeichnet sich durch eine aktive Zivilgesellschaft aus, die teilweise

finanziell durch die Stadtverwaltung unterstütztwird (GSOS, Juni 2023; OS,

Interview 2, September 2022). Trotz der unterschiedlichenRollen imGefüge

und diversen Haltungen wird die Arbeit der anderen geschätzt (ebd.). Die-

ses vertraute Verhältnis zueinander helfe dabei, schnell an Problemlösungen

zu arbeiten (OS, Interview 3, September 2022; GS OS, Juni 2023). Überra-

schend sei diese offene Haltung gegenüber Zugewanderten nicht, denn in

Osnabrück sei die Integrationsarbeit schon lange verankert: »Wirmachen ja

Integrationspolitiknicht seit 2015«, sondernmanhabe schonvieleZugewan-

derte integriert (GS OS, Juni 2023). Osnabrück habe »relativ früh Erfahrung

in den 70ernmit den sogenannten Gastarbeitern« gemacht (ebd.). »[D]ieses

Gedächtnis ist tatsächlich in der Stadtgesellschaft, aber auch in der Verwal-

tung fortgetragen worden« (ebd.; OS, Interview 2, September 2022).

Obschon sich aus den Erzählungen eine offene und integrative Haltung

sowie Praxis gegenüber Zugewanderten in der Stadtgesellschaft, -poli-

tik und -verwaltung erkennen lasse, wird die Sichtbarkeit von Diversität

und Armut im innenstädtischen Raum laut der Polizei als problematisch

und unsicherheitsbringend eingeordnet. Den polizeilichen Erzählungen

folgend, verkörpern diese als fremd, arm oder bildungsfern markierten

Gruppen ein Problem. Als Begründungen für diese Annahmen werden von

Polizist*innen der mit diesen problemhaft markierten Gruppen in Verbin-

dung gebrachte Drogenhandel und die durch sie ausgelöste »Vermüllung«

aufgeführt. Zudem lösen sie, so die polizeiliche Vermutung, Unsicherheits-

gefühle bei Passant*innen und Stadtbürger*innen durch ihre Anwesenheit

an frequentierten Orten im Innenstadtbereich aus. Um dem zunehmen-

den Unsicherheitsgefühl der »Normalbürger*innen« entgegenzuwirken,
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reagiert die Polizei einerseits mit Personenkontrollen an problematisch ein-

geordneten Plätzen und Präsenz in Form eines Kontaktbereichsbeamten im

»Bulgarenviertel« sowie in Form von dauerhaft eingesetzten Polizist*innen

in den beidenErstaufnahmeeinrichtungen.Hierbei ist die Zusammenarbeit

mit nichtpolizeilichen Trägern ausschlaggebend, um Wissen zu teilen und

gemeinsam für Sicherheit zu sorgen, so die Polizei Osnabrück. Andererseits

versuche sie in ihrer Öffentlichkeitsarbeit mit Ermittlungsergebnissen und

PKS-Statistiken das Narrativ aufrechtzuerhalten, dass Osnabrück sicher

ist.

Die staatliche und somit auch polizeiliche Autorität wird in Osnabrück

stärker als in den anderen Städten herausgefordert durch Proteste gegen

und Blockaden von Abschiebungen durch das Zusammenwirken der Zivil-

gesellschaft und der Betroffenen (OS, Interview 3, September 2022). In den

»goldenen Zeiten« 2014 bis 2016 sei es nochmöglich gewesen, »Abschiebun-

gen friedlich […] zu blockieren«, schildert ein*e zivilgesellschaftliche*r Spre-

cher*in,undwurde »vomdamaligenBürgermeister Pistorius […] zumindest

für akzeptabel befunden«. Dank der recht »liberale[n] Polizeipraxis«, also

»diese Abschiebung nicht durchzusetzen«, sei diese Protest-und-Blockade-

Formgelungen (GSOS, Juni 2023).Die Proteste sorgten aber auch fürDebat-

ten im Stadtrat, ob »das Gewaltmonopol der Polizei« vorgeführt werde (W

OS, 07.02.2017). Aus der kommunalen Berichterstattung kann die Präsenz

desThemas für polizeiliche und nichtpolizeiliche Akteure gedeutet werden.

So lautet ein Beschluss des Osnabrücker Stadtrats wie folgt:

»DieDurchsetzung vonZwangsmaßnahmenwie einer Abschiebung ist für alle Beteiligten

eine schwierige Situation.DieOsnabrücker Polizei und dieMenschen, die gegenAbschie-

bungen protestiert haben, haben bislang bundesweit viel Aufmerksamkeit und Respekt

dafürbekommen,dass sie ihreEinsätzebzw.Demonstrationen friedlichdurchgeführtha-

ben.Wir appellieren an alle, in jedem Fall friedlich zu bleiben« (DS OS, 07.02.2017).

In Anlehnung an das wiederkehrende Selbstbild der Friedensstadt sind die

Polizei sowie die involvierten Protestierenden dazu aufgerufen, friedlich zu

agieren.NebendiesenBegegnungen imKontext vonAbschiebeverhinderun-

gen wurde uns von wenigen anderen Berührungspunkten zwischen der ak-

tivistischen Zivilgesellschaft und der Polizei berichtet. Denn »grundsätzlich

ist es natürlich so, dass wir unsere Probleme oder unsere Anliegen mit der

Polizei gar nicht besprechen können. Weil eigentlich geht es um wirkliche

Veränderungen in der Politik, die wir brauchen«, begründet ein*e Vertre-

ter*in der Zivilgesellschaft das distanzierte Verhältnis (GS OS, Juni 2023).
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Dennoch versuche man einen möglichst friedvollen und konfliktfreien Um-

gang zu wahren, wie auch von polizeilicher Seite bestätigt.

Besonders auffällig im Handeln der Polizei Osnabrück sind die starken

Netzwerkaktivitäten in migrantische Communitys hinein, die zunächst

vertrauensschaffend und wertschätzend intendiert sind, aber durchaus

auch instrumentellen Charakter haben. Denn, indem die Polizei die Rolle

des Freundes und Helfers auch für Migrant*innen einnimmt, wird diese

von ihnen konsultiert und ihr Wissen anvertraut. Das bietet der Polizei Os-

nabrück die Möglichkeit, frühzeitig zu intervenieren, und rechtfertigt ihre

überwachendenAktivitäten etwa in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen

in der Stadt und im Landkreis. Zeitgleich nimmt die Polizei in Osnabrück

auch eine integrierendeund vermittelndeRolle für sich inAnspruch,die sich

in Form der Dialogbeauftragten oder einiger öffentlichen Stellungnahmen

einzelner Polizist*innenmaterialisiert.

3.2 Braunschweig

»[E]s waren alle überfordert. Und die, die sagen, dass sie es nicht waren, die lügen. Denn

Polizei war überfordert, die Kommunen waren überfordert, die LAB war überfordert, die

Politik war überfordert« (Pol BS, Interview 4, Oktober 2021).

Mit diesenWorten skizziert ein*e Polizist*in die Lage von Ende 2014 bis An-

fang 2016, als bis zu 40.000 Geflüchtete in Braunschweig angekommen und

in der Landeserstaufnahmebehörde (LAB) imStadtteil Kralenriede unterge-

kommen sind (Küch 2016). Die damit verbundene Überbelegung und hohe

Fluktuation in dieser Einrichtung bescherten dem Stadtteil gemäß Presse

viel Unruhe (BZ, 11.09.2015). In den Jahren 2015 bis 2017 kam es »[i]nner-

halb der Aufnahmeeinrichtung […] aufgrund der Überbelegung vermehrt zu

Streitigkeiten […] und daraus resultierenden meist massiven Polizeieinsät-

zen« (proPol N, November/Dezember 2015). »[A]ll das, was 2015, 2016« pas-

siert sei, habe sich bei den Anwohner*innen »stark eingebrannt«, schildert

ein*e Sozialarbeiter*in, sodass sich »noch große Vorbehalte« gegenüber Zu-

gewandertenbemerkbarmachenwürden (GSBS, Juni 2023).Darauf reagier-

ten die Polizei undStadtverwaltungmit demBemühenumTransparenz und

Ansprechbarkeit. Obwohl der Standort der LAB (als »Zentrale Anlaufstelle

für Asylbewerber*innen in Niedersachsen«) schon seit 1983 dort angesiedelt

ist, mehr als ein Viertel der Braunschweiger*innen einenMigrationshinter-
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grund haben,10 und in der Stadt Personen aus über 140 Nationen leben (DS

BS, 31.08.2017), Diversität und Zuwanderung also keine Neuigkeiten sind,

beschreiben alle Interviewpartner*innen die Phase um 2015 als starke Ver-

unsicherung.

Die positive Stimmung gegenüber Zuwanderung bestätigen hingegen

auch Vertreter*innen aus der Kommunalverwaltung, denn schon vor 2015

existierte »ein enges und gut funktionierendes Netzwerk unterschiedlicher

Institutionen und Vereine, das sich um Themen der Integration« kümme-

re. Das städtische Büro für Migrationsfragen blicke »auf eine langjährige

erfolgreiche Integrationsarbeit« zurück. Zur Bewältigung der vielen Neu-

ankommenden ab 2014 beschloss der »Rat der Stadt Braunschweig im

März 2016 ein Konzept zur Integration von Flüchtlingen in Braunschweig«,

woraufhin »die Einrichtung einer Koordinierungsstelle ›Ehrenamt zur In-

tegration von Flüchtlingen‹« etabliert wurde, um ehrenamtliche Aktivitäten

und Integrationsprojekte zu koordinieren und miteinander zu vernetzen

sowie Bedarfe der Geflüchteten vor Ort zu ermitteln.11 Eine zentrale An-

laufstelle in der Stadt soll das »Büro für Migrationsfragen« darstellen, bei

dem integrationsfördernde Projekte angesiedelt seien. Genauso habe der

Ausschuss für Vielfalt und Integration eine Vernetzungsfunktion zwischen

Stadtverwaltung, -politik, Zivilgesellschaft und Polizei in den Jahren 2014

bis 2019 inne, berichten viele Interviewte. Die Asyl- und Migrationsbera-

tungsstellen in der Stadt sind laut eigener Aussagen »super vernetzt« und

»in super vielen Netzwerken: Netzwerk Flucht und Asyl, der Kooperati-

ven Migrationsarbeit Niedersachsen, Netzwerk Integration« und nehmen

ebenso an »Runde[n] Tische[n] zu Rassismus« teil (BS, Interview 3, Juni

2022).

In diesem Zusammenhang wird auch die neu entstandene »Antidis-

kriminierungsstelle« begrüßt (BS, Interview 6, Juni 2022; BS, Interview 3,

Juni 2022), die eine vielfältige Beratungsstruktur für »alle Ratsuchende[n]

und Betroffene[n] von Diskriminierung«12 aufweist und an die Stadt an-

gebunden sowie von ihr finanziert ist. So bringt sich die Zivilgesellschaft ‒

aber auch die Stadtverwaltung ‒ mit Unterstützungsstrukturen ein, wäh-

10 https://www.braunschweig.de/politik_verwaltung/fb_institutionen/fachbereiche_referate/fb01/

ref0120/stadtforschung/Infoline_StaFo_BS_2022-07_MigraPro_2021.pdf, Zugriff: 08.05.2024.

11 https://www.braunschweig.de/leben/soziales/fluechtlinge/angebote_projekte.php, Zugriff:

08.05.2024.

12 https://www.braunschweig.de/leben/soziales/migration/antidiskriminierung-

antidiskriminierungsstelle.php, Zugriff: 08.05.2024.

https://www.braunschweig.de/politik_verwaltung/fb_institutionen/fachbereiche_referate/fb01/ref0120/stadtforschung/Infoline_StaFo_BS_2022-07_MigraPro_2021.pdf
https://www.braunschweig.de/politik_verwaltung/fb_institutionen/fachbereiche_referate/fb01/ref0120/stadtforschung/Infoline_StaFo_BS_2022-07_MigraPro_2021.pdf
https://www.braunschweig.de/leben/soziales/fluechtlinge/angebote_projekte.php
https://www.braunschweig.de/leben/soziales/migration/antidiskriminierung-antidiskriminierungsstelle.php
https://www.braunschweig.de/leben/soziales/migration/antidiskriminierung-antidiskriminierungsstelle.php
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rend zugleich durchaus rechtsradikale Parolen und Demonstrationen in

Braunschweig zutage treten. Diese begegnen uns in den Polizeiinterviews

indes kaum, in der Gruppendiskussion wird dieser Kontext jedoch sehr

dezidiert angesprochen und von den Teilnehmenden als geteiltes Wissen

markiert. Gleichwohl manmit einem stärkeren Aufbegehren dieser rechten

Zusammenschlüsse in den Ankommensjahren gerechnet habe, heißt es von

Vertreter*innen aus der Flüchtlingssozialarbeit (GS BS, Juni 2023), dass

es zu Übergriffen auf Geflüchtete gekommen sei. Nachdem das von unse-

ren Interviewpartner*innen als krisenhaft beschriebene Jahr 2015 beendet

war, berichtete die lokale Presse bereits im Frühjahr 2016 von sinkenden

Flüchtlingszahlen. Im Laufe des Jahres 2016 wandelt sich der mediale und

stadtgesellschaftliche »Nothilfediskurs« zur Debatte um Integration und

Ankommen der Geflüchteten. Es wird kaum noch über die humanitäre

Krise berichtet, sondernmehr darüber, wie Geflüchtete durch Sprachkurse,

Austauschmöglichkeitenmit Anwohner*innen und das Erlernen von Regeln

integriert werden können, sodass sich schließlich auch zivilgesellschaftliche

Integrationsstrukturen etablieren und festigen. Im Jahr 2018 prägt zum

Ende hin die lokale Gruppe »Seebrücke Braunschweig« die Debatte, fordert

die Stadt auf, »Sicherer Hafen« zu werden, und dieser Beschluss wird auch

gefasst (BZ, 20.12.2018). Anfang 2019 wird von der Polizei das Ende der

sogenannten Flüchtlingskrise eingeläutet (BZ, 22.02.2019) und auch in der

lokalen Presse nimmt die Berichterstattung dazu deutlich ab.

Braunschweig stellt die zweitgrößte Stadt des Bundeslandes dar und ist

nachpolizeilichenAngaben»die sichersteGroßstadt inNiedersachsen« (PKS

BS 2017). Zudem ist im Vergleich zu Osnabrück unter dem Großteil der Ge-

sprächspartner*innen eine stärkere Identifikation mit der Stadt erkennbar.

Sie berichten von einer lebenswerten, überschaubaren Stadt, die aufgrund

ihrer geographischenLage,aber auchaufgrunddes kulturellenAngebots viel

zu bieten habe (u.a. Pol BS, Interview 1, Oktober 2021; Pol BS, Interview 6,

Dezember 2021; Pol BS, Interview 3, Oktober 2021; Pol BS, Interview 7, De-

zember 2021). So stehen in Braunschweig die beiden Erzählungen der Kri-

se durch die Zuwanderung 2015 ff. und der Kontrolle bzw. Bewahrung der

Sicherheit nebeneinander. Die Zuwanderung führt bei allen Beteiligten zu

Momenten der Überforderung und löst die Sorge bei einigen aus, die Kon-

trolle über die Sicherheitslage zu verlieren. Dennoch beruft sich die Polizei

Braunschweig immerwieder auf ihre »langjährigeErfahrung […]mit derAn-

wesenheit und demUmgangmit Flüchtlingen«, da der Standort der Landes-
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aufnahmebehördeNiedersachsen»seit Jahrzehnten« inBraunschweigange-

siedelt sei (proPol N, November/Dezember 2015).

3.2.1 Problemwahrnehmungen

Laut Schilderungen polizeilicher und nichtpolizeilicher Interviewpart-

ner*innen ballten sich im Zeitraum von 2014 bis 2016 die Probleme, Krisen

und Unsicherheiten, ausgelöst durch das Ankommen zahlreicher Geflüch-

teter an einem Ort: der Landeserstaufnahmebehörde (LAB) im Braun-

schweiger Stadtteil Kralenriede. Kein anderer Stadtteil wird so häufig im

Zusammenhang mit Flucht und Migration erwähnt wie dieser. Auch die

stark migrantisierte Weststadt ist kein Thema – anders als etwa das soge-

nannte »Bulgarenviertel« Osnabrück-Schinkel oder die »Neckarstadt-West«

in Mannheim.

Die Landeseinrichtung als ein eingewandertes Problem in der Stadt

»Es verging kein Dienst, in demwir nicht in die Landesaufnahmebehörde gefahren sind.

Weil es viel zu viele Menschen an einemOrt waren« (Pol BS, Interview 2, Oktober 2021).

Nach Auskunft der Landesaufnahmebehörde und Zeitungsberichten sollen

in der LAB, die mit lediglich 970 Betten ausgestattet ist, 4.500 Menschen

gelebt haben (BZ, 07.01.2016). In Interviewswird vonseiten der Polizei sogar

geschätzt, dass es sich zeitweise um 5.000 bis 7.000 Personen gehandelt

haben soll (Pol BS, Interview 2, Oktober 2021; Pol BS, Interview 4, Oktober

2021; BS, Interview 1, Juni 2022). Der Großteil von ihnen war in provisori-

schen Zelt- und Unterkunftsanlagen auf dem LAB-Gelände untergebracht.

Die Straße, die von dem nahe liegenden Supermarkt durch den Stadt-

teil Kralenriede zur LAB führt, wird aufgrund der hohen Frequentierung

durch Zugewanderte im Zeitraum 2014 bis 2016 in der Stadtgesellschaft als

»Ameisenstraße« bezeichnet.

In diesem Zeitraum ist immer wieder von einem »[m]assive[n] Polizei-

aufgebot« (PolM BS, 17.07.2017) mit bis zu 20 Polizeiwagen aufgrund von

»Auseinandersetzungen in der Landesaufnahmebehörde für Asylsuchende«

(PolM BS, 18.07.2015) zu lesen.Die Braunschweiger Zeitung berichtet ausführ-

lich über die polizeiliche Arbeit, dabei auch mehrfach über denselben Vor-

fall, und übernimmt polizeiliche Pressemeldungen teilweise wörtlich (u.a.
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BZ, 26.06.2015; BZ, 13.08.2015). Dieser Umstand weist auf einen tendenziell

versicherheitlichten Diskurs von Fluchtzuwanderung in der Stadt hin, der

Gefahr laufen kann, Geflüchtete zu kriminalisieren, und deutet auf eine re-

lativ dominante Rolle der Polizei im Braunschweiger Diskurs hin. Die poli-

zeiliche Sicht scheint vor Ort in einer Art Gleichklang mit der öffentlichen

Meinung zu stehen.

»Das Viertel und damit der Alltag der Menschen hat sich also verändert. Und diese Ver-

änderung hat auch zu Ängsten geführt – nicht zuletzt, weil es zeitweise auch zu mehr

Kriminalität gekommenwar. Aber es ist eben nicht nur die Kriminalität, es sind vielmehr

zahllose Kleinigkeiten, die die Anwohner beschäftigen und beunruhigen« (Küch 2016: 43).

Mit diesen Worten beschreibt Ulf Küch, der ehemalige Leiter der Krimi-

nalpolizei Braunschweig, die Veränderungen und daraus resultierenden

Ängste in Kralenriede, die auch in zahlreichen Artikeln der Braunschweiger

Zeitung thematisiert wurden. Begründet wird dieses Unsicherheitsgefühl

mit dem Anstieg an Delikten im Gebiet der LAB (BZ, 18.09.2015 [3]). Laut

Sonderkommission »Zentrale Ermittlungen« (kurz: Soko ZErm) hat sich

im Jahr 2015 insbesondere im Bereich Laden- und Taschendiebstahl in der

Innenstadt und im Stadtteil Kralenriede ein Kriminalitätsanstieg bemerk-

bar gemacht (BZ, 23.09.2015), auch im Bereich »Körperverletzungsdelikte

und Erschleichen von Leistungen« sei die Gruppe »Flüchtlinge«, laut Soko

ZErm aufgefallen (PolM BS, 17.02.2016 (3); Küch 2016: 5‒16). »[I]n dem be-

sonders betroffenen Stadtteil Kralenriede« stellt die Polizei »in bestimmten

Bereichen einen Anstieg der Kriminalität um 46 Prozent« fest (Küch 2016:

94). »Fast täglich sind die Streifenbeamten« im Stadtteil aufgrund von

Diebstählen unterwegs (BZ, 13.08.2015). Die Polizei veröffentlicht in ihrer

jährlichen Kriminalstatistik, dass sich »Ladendiebstähle […] in Kralenriede

verdreifacht [haben], im Innenstadtbereich sind die Fallzahlen um 20,67%

angestiegen« (PKS BS 2015: 19). »Diese Entwicklung hatte sich bereits 2014

angedeutet« (PolM BS, 17.02.2016), heißt es in der Polizeilichen Kriminal-

statistik, und machte sich auch im erhöhten »Anzeigenaufkommen« gegen

Personen »mit ausländerrechtlichem Hintergrund« bemerkbar, ergänzt

ein*e Polizist*in (Pol BS, Interview 1, Oktober 2021). Jedoch handele es

sich meist um »einfache Ladendiebstähle […] für den eigenen Bedarf« (BZ,

13.01.2016) und nicht um professionell organisierte Straftaten, wie es etwa

bei den georgischen Diebesbanden der Fall sei. Schon in den Folgejahren

reduzieren sich »die Rohheitsdelikte im Zusammenhang mit den Flücht-

lingen […] um 49,78%« (PolM BS, 08.03.2018) und die Ladendiebstähle
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»in Kralenriede [sinken] um 37,22%« laut Polizeilicher Kriminalstatistik

(PKS BS 2016: 20). Insofern geht die Polizei nicht von einem veränderten

Verhalten der Geflüchteten aus, sondern sieht einzig den Rückgang der

Neuankommenden als Ursachen für die Problemreduktion an.

Auch die personenintensiven und häufigen Polizeieinsätze in der Erst-

aufnahmeeinrichtung steigerten das Unsicherheitsgefühl der Anwoh-

ner*innen.Wobei die Polizei immer wieder betonte, dass die »Gewalttätig-

keiten […] hauptsächlich unter den Bewohnern der LAB selbst« stattfänden

(BZ,15.07.2017). Zudem sei »die Polizei deshalb auch verstärkt im Einsatz«,

phasenweise waren sie »jeden Abend bis nach Mitternacht dauerhaft in der

LAB präsent«, um »schnell reagieren [zu] können, wenn es zu Konflikten«

kommt, erläutert Polizeipräsident Pientka (BZ, 11.10.2015). Im Gegensatz

zu diesen beschwichtigenden Worten stehen die Aussagen des ehemaligen

Kripo-Leiters, der befürchtet, »dass es irgendwann den ersten Toten in der

Stadt beziehungsweise in der Landesaufnahmebehörde geben« werde, da

»[j]eder zweite Nordafrikaner dort […] einMesser in der Tasche« habe (Küch

2016: 169).

Während es 2014 bis 2016 hauptsächlich um Ladendiebstähle und kör-

perliche Auseinandersetzungen in der LAB geht (PolM BS, 27.10.2015; PolM

BS, 13.10.2015), führt die kurzzeitig Zunahme der »Einbrüche um die LAB«

(BZ, 15.04.2017) zu Aufregung. Es wird von einer »Einbruch-Serie« in der

Lokalzeitung gesprochen (BZ, 26.04.2017; Küch 2016: 95). Auch Anfang 2015

sei es zu mehreren Einbrüchen in Kralenriede gekommen, für die Asylbe-

werber*innen verantwortlich gemacht werden, die Ermittlungen bestätig-

ten dies aber zum damaligen Zeitpunkt nicht. Doch aufgrund der verstärk-

ten Polizeipräsenz auch »mit Zivilstreifen« haben sich die Fälle laut eines*ei-

ner Polizeibeamt*in reduziert (BZ, 30.07.2015).

Besondere Aufregung lösten zwei (versuchte) Vergewaltigungen nahe

der LAB aus (BZ, 15.05.2019; PolM BS, 28.09.2015 [2]). Die Polizei berichtet

in ihren Meldungen: »Opfer einer versuchten Vergewaltigung wurde am

späten Freitagabend eine aus Afrika stammende Asylsuchende in einem

Waldstück an der Landesaufnahmebehörde (LAB)« (PolM BS, 28.09.2015

[2]). »Die Polizei hat einen 36-jährigen Asylbewerber festgenommen, der

in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Boeselagerstraße eine 14-Jährige

sexuell missbraucht haben soll«, wird ein Jahr später berichtet (PolM BS,

12.02.2016). Auch eine Anwohnerin wurde Opfer eines gewaltvollen Über-

griffs (BZ, 15.05.2019). Als weitere Auslöser für das Unsicherheitsempfinden

in der Bevölkerung wurde von »einschüchternden Männern in Gruppen«,
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»Vermüllung« (BZ, 03.08.2015) sowie nicht ausreichender Beleuchtung zur

Nachtzeit in dem Stadtteil berichtet (BZ, 03.11.2015). Des Weiteren zeigten

sich »Eltern in Kralenriede […] besorgt« um ihre Kinder, die dieselben Busse

wie Geflüchtete nutzen (BZ, 03.11.2015), sodass zeitweise diskutiert wird, ob

nicht eine neue Buslinie nur für Schulkinder das Problem lösen könne. All

diese Debatten prägten die Stimmung in der Stadtbevölkerung und führten

zur Installation von Beleuchtungen und Mülltonnen auf der sogenannten

Ameisenstraße.

Unsere Interviewpartner*innen betonten durchweg, dass die Landesre-

gierung für die Verwaltung der LAB die Verantwortung trage, die Stadtbe-

völkerung vor Ort aber mit den Problemen direkt konfrontiert gewesen sei

(GS BS, Juni 2023; Pol BS, Interview 4, Oktober 2021). Sie fühlte sich »von

der Landes- und Bundespolitik alleine gelassen« (GS BS, Juni 2023; Pol BS,

Interview 4, Oktober 2021). So sei das Land Niedersachsen und nicht die

Stadt Braunschweig für die Landesaufnahmebehörde zuständig, kümmere

sich aber nicht hinreichend (GS BS, Juni 2023; Pol BS, Interview 4, Okto-

ber 2021). Die angespannte Lage vor Ort in der LAB war ständiges Thema

im Stadtrat (etwa: DS BS, 06.10.2015) und wurde zeitweise auch als fester

Tagesordnungspunkt »Flüchtlingssituation in Kralenriede/Braunschweig«

in jeder Ratssitzung eingeführt (DS BS, 02.04.2015). Zeitweise forderte

die CDU, damals in der Opposition, eine Polizeiwache nahe der LAB ein

und wollte sich als Stadtrat an die Landesregierung mit der Bitte richten,

zusätzliche Polizeikräfte für Städte mit Erstaufnahmeeinrichtungen be-

reitzustellen (BZ, 07.10.2015). Der Polizeipräsident Michael Pientka weist

die Forderung laut Medienberichterstattung mit den Worten zurück: »›Wir

nehmen die Ängste der Anwohner sehr ernst.‹ Im Notfall sei die Polizei in

weniger als zehn Minuten vor Ort ‒ auch ohne Wache in Kralenriede« (BZ,

08.10.2015). Diese Aussage weist auf Kontroversen zwischen der Polizeidi-

rektion Braunschweig und dem Braunschweiger Stadtparlament hin, zeigt

aber auch das für unsere Fallstädte ungewöhnliche Phänomen, dass sich das

Stadtparlament in der Position sieht, der Landespolizei, die in ihrer Stadt

tätig ist, Vorgaben zumachen.

Auch wenn sich die Polizeibeamt*innen den Sorgen der Bürger*innen

gegenüber verständnisvoll zeigen (Pol BS, Interview 7, Dezember 2021), un-

terstreichen sie, dass Braunschweig eine sichere Stadt sei. Dennmanwisse,

»dass in relativ kurzerZeit einFunkstreifenwagenvorOrt ist« (ebd.).Folglich

müsse man »hier keine Angst haben, […] nachts überfallen zu werden oder

Opfer eines Einbruchs zu werden« (Pol BS, Interview 4, Oktober 2021). Aus
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polizeilicher Sicht ist somit die Stadt aufgrund der Polizeidichte sicher. Die

Lage in der LAB beruhigt sich Anfang 2016: »Die Zahl der Bewohner der LAB

ist von 4500 in Spitzenzeiten auf 2500 zurückgegangen« (BZ, 07.01.2016),

heißt es in der Braunschweiger Zeitung, und reduziert sich in den Folgejah-

renweiter (BZ, 15.07.2017). Zudemhabe sich unter den Anwohner*innen ein

Verständnis für die Lage in der LABentwickelt,meint ein*ePolizist*in (Küch

2016: 47).

Rechte Gruppierungen in Braunschweig

Auf Nachfrage in den Interviews stritten die Polizist*innen einen Rechts-

ruck oder ein Problem durch die rechte Szene in Braunschweig ab (Pol BS,

Interview 1, Oktober 2021; Pol BS, Interview 2, Oktober 2021). Es handele

sich nur um einzelne Personen und »echt kleine Demonstrationen«, die sich

zwar zusammenschlossen, aber keine Gefahr darstellen würden (Pol BS, In-

terview 1,Oktober 2021).Zudemerführen sie keinenZuspruchausderBevöl-

kerung (ebd.). Ein*e Polizist*in vermutet, dass »Bragida, wenn nicht so viel

darüber geschriebenwordenwäre, bedeutungslos [wäre]« (Pol BS, Interview

1, Oktober 2021). Dagegen sahen Vertreter*innen aus der Zivilgesellschaft

ein Sicherheitsproblem in der Stadt, ausgelöst durch die rechte Szene (BZ,

12.05.2016), und berichten, dass sie sich von dieser bedroht fühlten (»Rechte

Hassattacken: Die Angst von Opfern in Braunschweig« titelt der NDR einen

Fernsehbeitrag13). Einige nichtpolizeilicheVertrer*innenüben ander Polizei

Braunschweigmedial Kritik, denn diesewürde zuwenig gegenRechtsextre-

me vorgehen, was dazu führe, dass einige Bürger*innen das Vertrauen in

Polizei und Justiz verloren hätten und sich »nicht von der Polizei geschützt«

fühlten (BS, Interview 3, Juni 2022).

Nahe der LAB kam es zu Demonstrationen rechter Bürger*innen (PolM

BS, 14.12.2015) mit Slogans wie »Wir wollen keine Asylantenheime« (PolM

BS, 25.02.2016). Zudem bildete sich im Jahr 2015 die erwähnte BRAGIDA-

Gruppe (»Braunschweiger gegen die Islamisierung des Abendlandes«).14

Weiterhin gründete sich über die sozialen Medien eine Bürgerwehr (»Bür-

gerinitiative fürSicherheit inBraunschweig«),diedazuaufrief, »gemeinsam

13 https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Rechte-Hassattacken-Die-Angst-von-

Opfern-in-Braunschweig,panoramadrei3206.html, Zugriff: 09.05.2024.

14 https://www.deutschlandfunkkultur.de/bragida-bewegung-die-wutbuerger-von-

braunschweig-100.html, Zugriff: 08.05.2024.

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Rechte-Hassattacken-Die-Angst-von-Opfern-in-Braunschweig,panoramadrei3206.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Rechte-Hassattacken-Die-Angst-von-Opfern-in-Braunschweig,panoramadrei3206.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/bragida-bewegung-die-wutbuerger-von-braunschweig-100.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/bragida-bewegung-die-wutbuerger-von-braunschweig-100.html


214 Niedersachsen

auf Streife [zu] gehen« und »dafür [zu] sorgen, dass nichts Unrechtmäßi-

ges geschieht« (Küch 2016: 235 f.). Die Polizei Braunschweig beobachtete

die privat organisierte Gruppe (DS BS, 01.12.2015) und missbilligt deren

Aktivitäten: »Denn was da geplant war, wäre eine Art Polizei innerhalb

der Bevölkerung. Das geht nicht, dafür sind wir da«, heißt es in einer

Publikation (Küch 2016: S. 235 f.). Insgesamt wurden 17 rechte Straftaten

für Braunschweig im dritten Quartal 2015 polizeilich registriert (DS N,

17.11.2015). Die Polizeibeamt*innen betonen, das Geschehen im Griff zu

haben, versuchen die Stimmung zu beruhigen oder gar zu beschönigen.

Zeitgleich bildet sich zivilgesellschaftlicher Protest gegen die »Bürgerwehr

in Braunschweig« (DS BS, 01.12.2015) und gegen NPD-Infostände (DS BS,

28.12.2015). Auch im Stadtrat werden die Auswirkungen der Szene, die

Kenntnisse darüber und die Maßnahmen der Stadt und Polizei diskutiert:

Die Linke will wissen, ob »Schlägerbanden rund um das Umfeld der »JN«

(»JungeNationaldemokraten«, sog. Jugendorganisation der »NPD«) und der

Partei »Die Rechte« polizeibekannt sind oder vom nds. Verfassungsschutz

aus unter Beobachtung stehen« und »ob die Verwaltung bzw. die Polizei

etwas unternimmt« (ebd.). Ab 2017 ist auch die AfD im Stadtrat vertreten

und macht sich mit Anträgen zu islamistischem Terrorismus (2017), später

auch zum Schutz der Fußgängerzone gegen Terrorismus, bemerkbar. Diese

rechten Bewegungen scheinen in Bezug auf die anderen Fallstädte (mit

der Ausnahme von Kassel) ein Alleinstellungsmerkmal unter unseren Fall-

städten zu sein und deutlich unterschiedliche Umgangsweisen bei Polizei,

Zivilgesellschaft und Stadtpolitik hervorzurufen.

Islamismus

In der Lokalzeitung wird dasThema Islamismus häufig thematisiert: insbe-

sondere imHinblick auf denBraunschweigerKarnevalsumzug »Schoduvel«,

der 2015 nach Anschlagsdrohungen abgesagt wurde (proPol N, März/April

2016), und in Bezug auf den Sitz eines salafistischen Imams in einer musli-

mischen Gemeinde namens Muhamed Ciftei (BZ, 31.03.2015). Seinetwegen

gilt Braunschweig neben anderen niedersächsischen Städten als »ein Sala-

fistenzentrum« (BZ,03.09.2016). ÄhnlicheNarrative lassen sich auch inKas-

selwiederfinden, in den anderenFallstädten allerdings nicht.Die Lokalpres-

se greift die Aktivitäten der Gemeinde vor Ort in Braunschweig, aber auch

allgemeine Themen rund um den Salafismus auf, um das Problem zu kon-

textualisieren (u.a. BZ, 03.09.2016; BZ, 21.07.2014). Diese Gemeinde werde
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vonderPolizei beobachtet undals potenziellerGefahrenort beschrieben.Zu-

gleich tritt die Polizei in anderen Moscheen auf, um sich als Freund zu zei-

gen, Vertrauen aufzubauen und sich als interkulturell sensibel zu präsentie-

ren (BS, Interview 5, Juni 2022). Diese regelmäßigen Besuche können auch

als Präventionsstrategien verstandenwerden: Präsenz zeigen undVertrauen

aufbauen, um Eskalationen zu vermeiden.

Im Integrationsausschuss wurde auch über Salafismus und Islamismus

gesprochen, da es »immer wieder Anschläge, Anschlagsversuche« gegeben

habe (ebd.). Einmalig veranstaltet die Polizeidirektion Braunschweig ein öf-

fentliches Event, das sich mit der »[e]xtremistische[n] Radikalisierung jun-

gerMenschen« beschäftigt (PolMBS, 11.12.2017).Die Polizeidirektion begeg-

nedemPhänomen»islamistischeGefahr« in »geeigneterWeise«–»repressiv

sowie präventiv« – und macht den Anschein einer fortdauernden Problem-

reflexion (ebd.).

Polizei agiert politisch in der Öffentlichkeit

»[D]ie Polizei ist nicht dazu da, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Die Aufgabe der Po-

lizei besteht vielmehr darin, dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen in dieser Gesell-

schaft friedlich miteinander leben« (Küch 2016: 216).

Aus diesemBuchzitat des damaligen Leiters der Soko Asyl lässt sich deuten,

dass die Polizei sich als ausführende, aber nicht als kollektiv verbindlich ent-

scheidende Instanzwahrnimmt. Sie sieht vielmehr die Politik in der Verant-

wortung, problemlösend zu handeln, kreidet dieser aber auch an, dass sie

zu langsam reagiere und häufig sicherheitspolitische Fragen vernachlässi-

ge. Es lassen sich im Polizeimaterial einige solcher politischen Erwägungen

und Gesellschaftsanalysen der Polizei identifizieren. Nicht selten wurde in

diesem Zusammenhang berichtet, dass Polizei den wahren, unverblümten

Blick auf Gesellschaft habe (TB BS, März 2023; W BS, 14.02.2021). Zugleich

werden auch die Grenzen polizeilicher Arbeit hervorgehoben, denn »die Po-

lizei arbeitet an den Symptomen«, während es herausfordernd sei, »an die

wahren Ursachen heranzukommen« (Küch 2016: 106). Hierfür sei die Poli-

zei auf die Zuarbeit anderer Institutionen und politische Entscheidungen

angewiesen, so die weitere Ausführung in der Publikation zur »Soko Asyl«.

Diese Erklärung deutet einerseits auf Kritik an anderen Institutionen hin –

seienespolitischeEntscheidungsträger*innenoderVerwaltungsapparate–,

die in denBraunschweiger Polizeiinterviewswiederholt zumTragen kommt

(BZ, 30.01.2018). Andererseits lässt sich dadurch auch das Abhängigkeits-
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verhältnis erkennen, in dem sich die Polizei im Allgemeinen als exekutive

Instanz wiederfindet (Pol BS, Interview 5, Oktober 2021; W BS, 18.11.2018).

Aufgrund dieser wiederholten Thematisierung und der wahrgenommenen

Langsamkeit anderer Institutionen lässt sich vermuten,dass dies für die Po-

lizei Braunschweig ein besonderes Problem darstellt. »Viele Probleme, die

durch die Zuwanderung der letzten Jahre entstanden [seien], hätteman sei-

ner Ansicht nach frühzeitig verhindern können«, konstatiert der damalige

Kriminalpolizist Ulf Küch in einem Zeitungsinterview (W BS, 17.01.2018).

Seiner Meinung nach »hätte [man] es von Anfang an anders und besser ma-

chen können, hätte konsequenter gegen Straftäter unter den Flüchtlingen

vorgehen müssen« (ebd.). Doch das sei politisch nicht gewollt gewesen (BZ,

24.01.2017). Die Polizei Braunschweig, und hier insbesondere der ehema-

lige Kriminalpolizist Küch, scheut nicht davor zurück, öffentlich Kritik an

(bundes)politischen Maßnahmen zu äußern und Ratschläge aus polizeili-

cher Sicht zu teilen.

Ebenso werden kommunale Handlungsweisen von der Braunschweiger

Polizei bemängelt. So sei die Stadt kommunale »Ordnungsbehörde […] und

auch originäre Gefahrenabwehrbehörde«, habe sich aber nicht um ihre

Pflichten gekümmert, sodass die Polizei hierfür eingesprungen sei (Pol BS,

Interview 3, Oktober 2021). Einerseits habe der Zentrale Ordnungsdienst

(ZOD) nicht »den Blick« für Ordnungswidrigkeiten wie etwa das Urinie-

ren oder Vermüllen im öffentlichen Raum, andererseits schlichtweg kein

Interesse daran, dem nachzugehen (ebd.). Schließlich seien auch die Ar-

beitszeiten des ZOD begrenzt, während die Polizei immer im Einsatz sei

(ebd.). »[D]ie Politik [versuche] […], eigene Versäumnisse durch die Polizei

lösen zu lassen« (Küch 2016: 216). Es werde »alles«, ohne dies genauer zu

bestimmen, »abgewälzt auf die Polizei« (ebd.) und die Polizei mit nicht

originären Polizeiaufgaben beauftragt (Pol BS, Interview 2, Oktober 2021).

Einige Polizeibeamt*innen sehen die Polizei als Leidtragende von gesell-

schaftlichen Anforderungen: »die Hauptlast liegt immer bei uns« (Pol BS,

Interview 3, Oktober 2021).

Im Jahr 2015 wandte sich die Braunschweiger Polizei mit einem drama-

tisch anmutenden »Hilferuf« an die Öffentlichkeit mit den Worten: »Wir

sind am Ende! Straftaten durch Asylbewerber nehmen zu« (BZ, 19.08.2015).

Der Oberbürgermeister zeigt seinerzeit Verständnis für die Überlastung

der Polizei und appelliert zugleich an die Landesregierung, »Kapazitäten

zu schaffen, damit die Zahlen in den Aufnahmestellen zurückgehen« (BZ,

05.10.2015 [2]). Die Polizei habe auf die Zunahme der Delikte bedingt durch
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Zuwanderung »erstmal gar nicht« reagieren können, sondern sei »kom-

plett abgesoffen«, beschreibt ein*e Polizist*in (Pol BS, Interview 3, Oktober

2021). Und setzt fort: »Wir mussten teilweise die fünf- bis sechsfache Men-

ge bei schwindendem Personal schaffen« (ebd.). Trotz der Überforderung

reagierte die Polizei Braunschweig, so die Auffassung ihrer Mitarbeiter*in-

nen, schnell, indem sie die Sonderkommission Zentrale Ermittlung ins

Leben rief, um dem durch Zuwanderung ausgelösten Kriminalitätsproblem

frühzeitig zu begegnen. Die Soko, aber auch die Polizeiinspektion im Allge-

meinen, zeichne sich durch frühes Intervenieren und die Kooperation mit

der Stadt aus (W BS, 17.01.2018).

Bewertung der Polizei

Trotz der öffentlich verhandeltenDissonanzen undKonflikte zwischen Poli-

zei und Stadtpolitik scheint die Polizei in Braunschweig, zumindest bei den-

jenigen,die regelmäßig imKontaktmit ihr stehen, imAllgemeineneinenpo-

sitiven Eindruck zu hinterlassen. Dennoch äußern Vertreter*innen aus der

Zivilgesellschaft auchKritik an der Institution.So verfüge die Polizei Braun-

schweig zwar noch nicht über eine hinreichende interkulturelle Sensibilität,

sei aber auf demWeg dahin (BS, Interview 4, Juni 2022; BS, Interview 3, Ju-

ni 2022). Zugleich wird jedoch teilweise auch eine stigmatisierende und ge-

waltvolle Kontrollpraktik thematisiert, die Geflüchtete erlebten (BS, Inter-

view 3, Juni 2022; GS BS, Juni 2023). Zum Teil seien die Polizeibeamt*innen,

die negativ auffallen, namentlich bekannt (BS, Interview 3, Juni 2022). Die

Polizei greife bei ausländerfeindlichen Übergriffen zudem nur bedingt ein

(BS, Interview 4, Juni 2022; GS BS, Juni 2023). Ein*e Sozialarbeiter*in ver-

mutet, dass die Polizei für Asylbewerber*innen nicht »der erste Ansprech-

partner [sei], wenn sie Schutz suchen« (BS, Interview 3, Juni 2022), denn

sie würden sich nicht gerecht von der Polizei behandelt und durch sie ge-

schützt fühlen. So führen die Erfahrungsberichte der Betroffenen über das

differentielle Polizieren, von denen uns Sozialarbeiter*innen berichten, da-

zu, dass Letztere der Polizei gegenüber »sehr zwiegespalten« seien (GS BS,

Juni 2023). Solch eine kritische Haltung gegenüber der Osnabrücker Polizei

ist unter dortigen Sozialarbeiter*innen nicht zu vernehmen.

Im Gegensatz zu solchen kritischen Stimmen gegenüber der Polizei in

Braunschweig wird von Personen, die eng mit Vertreter*innen aus der Po-

lizei zusammengearbeitet haben, von guten Kooperationen und erfolgrei-

chen Projekten berichtet sowie einer lösungsorientierten, toleranten Poli-
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zei(arbeit). Die Polizei sei bemüht gewesen, »gemeinsam das ganze Thema

›Geflüchtete Menschen in Braunschweig‹« zu bewältigen und die »Integra-

tion auch für die Menschen« zu ermöglichen (BS, Interview 1, Juni 2022).

Sowohl im direkten Kontakt mit Geflüchteten als auch in kommunalen Aus-

schüssen, insbesondere im AVI (Ausschuss für Vielfalt und Integration), sei

es »nie [zu] negative[n] Äußerungen der Polizeibeamten« gekommen (BS,

Interview 5, Juni 2022). Eher imGegenteil sei die Polizeibeteiligung 2014 bis

2019 in den kommunalen Gremien und Ausschüssen begrüßenswert (ebd.).

Zudemnimmt ein*e zivilgesellschaftliche*r Gesprächspartner*in die Polizei

in Braunschweig als kritikfähig wahr (BS, Interview 4, Juni 2022). Nichtpo-

lizeiliche Akteure betonen, dass die Polizei in der alltäglichen Arbeit keine

Unterschiede zwischen ihrem Gegenüber machen würde (BS, Interview 1,

Juni 2022; BS, Interview 5, Juni 2022).

AuchüberdieStadthinaus erhältBraunschweigsPolizei inderWahrneh-

mungdesSoko-LeitersLob: Sie »bekommt für ihreSonderkommission ›Asyl‹

viel Zuspruch vom Flüchtlingsrat, von Innenpolitikern und Kriminologen.

Vor allem der offene Umgangmit dem dramatischen Anstieg der Kriminali-

tät im Umfeld der Landesaufnahmebehörde für Flüchtlinge (LAB) in Braun-

schweig-Kralenriede kommt gut an. Ebensowird die scharfe Trennung zwi-

schen organisierten Kriminellen und der großenMehrheit der unbescholte-

nen Flüchtlinge gelobt« (BZ, 21.08.2015).

Zugleich hat sich die Polizei, und insbesondere die Soko ZErm, anfangs

»in die rechte Ecke gedrängt« gefühlt. Einzelne Beamt*innen mussten sich

»immer wieder rechtfertigen, dass es ja gar nicht darum geht, dass wir

gegen alle Leute ermitteln, sondern einfach gucken, dass die, die wirk-

lich Flüchtlinge sind, als Flüchtlinge behandelt werden und die schwarzen

Schafe, die wir auch hatten, dementsprechend herausgefiltert werden« (Pol

BS, Interview 4, Oktober 2021). Der Sonderkommission wurde einerseits

vorgeworfen, »gegen Ausländer« und damit zu einseitig zu ermitteln, ande-

rerseits spiele sie die Auswirkungen der »Ausländerkriminalität« herunter

(Küch 2016: 15). Aber auch »im tagtäglichen Einsatzgeschehen« komme es

dazu, dass man »als Rassist und rassistisch und Menschenhasser und Aus-

länderhasser betitelt«werde.Das habe »in den letzten Jahren zugenommen«

(Pol BS, Interview 6, Dezember 2021).

Vor dem Hintergrund unserer Interviews lässt sich schlussfolgern, dass

Personen, die beruflich oder ehrenamtlich im Interesse von Geflüchteten

agieren, einen eher polizeikritischen Blick haben, während zugleich zivil-

gesellschaftliche Vertreter*innen, die in Gremien mit der Polizei sitzen,
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eine sehr wertschätzendeWahrnehmung haben. Zudemwirft unser Korpus

für uns die Frage auf, ob Streifenbeamt*innen gegebenenfalls eine andere

Umgangsweise mit Geflüchteten haben als Ermittlungsbeamt*innen.

3.2.2 Beschreibungen des städtischen Raumes und Verortung von

Geflüchteten

Dass sich durch die Zuwanderung seit 2014 »das Stadtbild […] verändert«

hat, betonen einige Gesprächspartner*innen (u.a. GS BS, Juni 2023; Pol BS,

Interview 4, Oktober 2021; Pol BS, Interview 2, Oktober 2021), während an-

dere sagen, dass die Migrantisierung der Stadtbevölkerung »ein gesamtge-

sellschaftlicher Prozess« sei, der schon vor der Zuwanderung 2015 ff. ein-

gesetzt habe (BS, Interview 6, Juni 2022). Die Veränderung der Stadtgesell-

schaftwird andenMenschen in der Stadt festgemacht, »die ganz offensicht-

lich nicht Altbraunschweiger sind. Die mit Kopftuch, mit Burka durch die

Stadt gelaufen sind. Das hat es vorher so nicht gegeben« (BS, Interview 1,

Juni 2022). »[E]in ungutes Gefühl« mache sich in der Bevölkerung breit (Pol

BS, Interview2,Oktober2021), »wennsich jungeMänner […] zusammentun«

würden (BS, Interview 1, Juni 2022).Trotz der Problematisierungdes subjek-

tivenSicherheitsgefühls konstatierenPolizeibeamt*innen,dass es unterMi-

grant*innen »nicht [zu] mehr Straftaten [komme] als im Rahmen der deut-

schen Bevölkerung« (GS BS, Juni 2023; Pol BS, Interview 4, Oktober 2021).

Wahrnehmung von Geflüchteten in der Stadt

Unsere Interviewpartner*innen, ob Polizist*innen oder nicht, nehmen

Geflüchtete nicht als eine geschlossene Gruppe wahr, sondern differenzie-

ren je nach Aufenthaltsstatus, Herkunftsland und Strafauffälligkeiten. So

stören sich einige Polizist*innen an Asylbewerber*innen, die nach einer

Ablehnung ihres Asylgesuchs erneut nach Deutschland einreisen, indem

sie einen Asylfolgeantrag stellen. Einige Polizist*innen, wie hier auch ein*e

Kriminalbeamt*in, sprechen dann von »Menschen […], die unter dem

Deckmantel ›Asyl‹ nach Deutschland kommen« und »sich nicht integrie-

ren wollen, sondern die Straftaten begehen und nach einer gewissen Zeit

wieder verschwunden sind« (GS BS, Juni 2023; Pol BS, Interview 4, Okto-

ber 2021). Mit einem kleinen Teil davon sei die Polizei immer wieder in

Kontakt und dies lasse ihn am Asylrecht zweifeln, gleichwohl er*sie dessen
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Verankerung im Grundgesetz anerkennt (ebd.). Einen anderen Blick auf

Geflüchtete hat ein Vertreter aus einer Asylverfahrensberatung, der auf-

zeigt, dass eigentlich asylberechtigte Personen, die »aus guten Gründen«

geflüchtet sind, Ablehnungsbescheide erhalten und »dadurch in eine ganz

schwierige Situation geraten« (GS BS, Juni 2023). In diversen Interviewsmit

nichtpolizeilichen Vertreter*innen (u.a. GS BS, Juni 2023; BS, Interview 3,

Juni 2022; BS, Interview 4, Juni 2022) werden die ungleiche Behandlung von

Asylbewerber*innen sowie der Umstand problematisiert, dass die Chance,

einen Schutzstatus zu erhalten, vomHerkunftsland abhängig sei – etwa am

Beispiel der Differenzierung zwischen Geflüchteten aus der Ukraine und

anderen Geflüchteten von den Gesprächspartner*innen, aber auch von den

Geflüchteten selbst problematisiert.

In den polizeilichen Meldungen werden Geflüchtete weniger als solche

benannt, sondern erfahren durch die Verortung in der Landeserstaufnah-

meeinrichtung eine implizite Kategorisierung. Somit geht eine Verortung

mit der Etikettierung einher. Gleichzeitig zeigt die Polizei Braunschweig

auch Verständnis für die prekäre Lage der Bewohner*innen und kontex-

tualisiert um 2015 einige Eskalationen dementsprechend. So wird zum Teil

das konfliktäre Verhalten durch die Umstände in der LAB erklärt: »Das

war natürlich der Gesamtsituation geschuldet. Viele Menschen, viele un-

terschiedliche Kulturen, viele Menschen auf engem Raum, da entstehen

natürlich immer Aggression« (Pol BS, Interview 7,Dezember 2021). Insofern

liege das Problem weniger bei den einzelnen Geflüchteten, sondern das

Problem sei die »große[…] Zahl an Menschen […], die, aus welchen Gründen

auch immer,nicht richtig untergebrachtwerdenoder untergebrachtwerden

können« (Küch 2016: 94).

Sowohl die Polizei als auch die Stadtpolitik und -verwaltung reagierten

auf das sich zuspitzende Unsicherheitsgefühl in der Braunschweiger Be-

völkerung in den Jahren 2014 bis 2016. Während die Stadt, insbesondere

die Sozialdezernentin, Bürgerabende organisierte, bei denen Bürger*innen

ihre Sorgen teilen und sich über die aktuelle (Kriminalitäts-)Lage durch Ex-

pert*innen wie die Polizei informieren konnten, zeigte die Polizei Präsenz

im Stadtteil Kralenriede. Ein von der Braunschweiger Zeitung organisierter

Stadtteilabend bzw. ein Bürger*innenforum, bei dem u.a. die Sozialdezer-

nentin, die Polizei und LAB-Standortleiterin befragt wurden, wurde mit

einem Zitat der damaligen Standortleiterin der LAB im anschließenden

Bericht folgendermaßen betitelt: »Wir haben eine Krise – Aber es ist zu

schaffen« (BZ, 19.10.2015). Die »sehr gut gefüllte Veranstaltung« löste an-
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fangs »die Befürchtung« aus, dass die »Stimmung« hochkochen könnte (BS,

Interview 1, Juni 2022). Doch rückblickend sei alles gut verlaufen, »die Men-

schen konnten ihre Fragen stellen« und wurden dabei »ernst genommen«

(ebd.).

Um feindlichen Einstellungen und Angriffen auf Geflüchtete vorzubeu-

gen und die Situation zu beruhigen, richtete die Stadt nahe der LAB »ein

Beratungsbüro« ein, betrieb »viel Öffentlichkeitsarbeit« und bot Austausch-

veranstaltungen für Bürger*innen an (Pol BS, Interview 7, Dezember 2021).

Mit der gleichen Absicht gründete eine Gruppe engagierter Bürger*innen

im Mai 2015 das Welcome House (GS BS, Juni 2023). Dies ist ein Treffpunkt

für Bewohner*innen und Anwohner*innen der LAB in Kralenriede. Der Ort

soll ein Anlaufpunkt für Geflüchtete sein, aber »genauso soll in der Begeg-

nungsstätte Anwohnern des Stadtteils dieMöglichkeit gebotenwerden, ihre

Sorgen und Probleme zu artikulieren« (BZ, 05.12.2015). Den Betreiber*in-

nen sei es besonderswichtig, das Vertrauen derGeflüchteten nicht zu verlie-

ren,weshalb sie u.a. eindistanziertesVerhältnis zurPolizeiwahrenwürden.

DasWelcomeHouse soll ein Raum sein, in demman sich »unbelastet von ir-

gendwelchen behördlichen Beobachtungen« sicher fühlen kann (GS BS, Ju-

ni 2023). »Wir müssen darauf achten, dass wir die Polizei nicht so präsent

bei uns haben«, denn Besucher*innen seien z.T. traumatisiert oder hätten

schlechte »Erfahrungen mit der Polizei« auf der Flucht gemacht. Dennoch

begrüßen die Mitarbeitenden vertrauensbildende Maßnahmen etwa durch

»Kontaktbereichsbeamte«, während das Info-Mobil der Polizei eher als ab-

schreckend von Geflüchteten wahrgenommen worden sei.

Gemeinschaftsunterbringung – dezentrales Konzept

Bis 2015 war die Stadt Braunschweig ausschließlich dazu verpflichtet, Ge-

flüchtete in der LAB aufzunehmen.Doch aufgrund der starken Belastung in

anderen Städten mussten ab dem Jahr 2015 auch in Braunschweiger Sport-

hallen, Bürogebäuden und Wohneinrichtungen Geflüchtete untergebracht

werden (BZ, 11.07.2014; BZ, 14.07.2014; BZ, 15.12.2015). Im Jahr 2016 wird

auch die Stadt Braunschweig im Zuge einer neuen Bestimmung durch das

LandNiedersachsendazu verpflichtet, in der Stadt auchkommunale Flücht-

lingsunterkünfte zu eröffnen und bis zu 1000Geflüchtete unterzubringen.15

15 »Die Stadt Braunschweig war als Standort einer Erstaufnahmeeinrichtung des Landes von der

Verpflichtung zur Aufnahme von Flüchtlingen ausgenommen, seit zu Beginn der 1990er Jahre
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»Wir haben die verdammte Pflicht, die Unterbringung dieser Menschen zu

organisieren«, postuliert der damalige Oberbürgermeister in der Lokalzei-

tung (BZ, 01.12.2015).

Folglich etablierte das Sozialdezernat in Kooperation mit weiteren loka-

lenAkteureneindezentrales Standortkonzept (BZ,05.10.2015), sodass 15Ge-

meinschaftsunterkünfte über das Stadtgebiet verteilt aufgebaut und bezo-

gen wurden (Stadt Brauschweig 2024a). Da Integration »eine gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe« sei, würde »mit dem dezentralen Unterbringungskon-

zept darauf geachtet [werden],dass Stadtteile, die bereits eine hohe Integra-

tionsleistung erbringen,bei der Standortsuchenichtweiterverfolgtwerden«

(Stadt Brauschweig 2024).Mit demKonzept habeBraunschweig »überregio-

nal […] Beachtung« erfahren und als »Vorreiter« agiert (BS, Interview 6, Ju-

ni 2022). Denn es wurden »keine Kasernen«, sondern »offene Standorte ge-

baut« ohne »Zäune« (GSBS, Juni 2023; BS, Interview5, Juni 2022).Außerdem

seiendieBewohner*innen »integriert« gewesen, »dieKinder konnten relativ

schnell in die Schulen gehen«, sodass insgesamt »die Integration relativ gut

gelungen« und »die Lage […] entspannt« sei (BS, Interview 5, Juni 2022).

In der Lokalzeitung lassen sich die städtischen Planungen der kommu-

nalen Gemeinschaftsunterkünfte verfolgen (BZ, 07.12.2015; BZ, 20.01.2016).

Zusätzlich wurden anfangs Runde Tische und Informationsabende mit Be-

teiligung der Polizei zur Etablierung der Gemeinschaftsunterkünfte organi-

siert, an denen sich das Interesse der Bürger*innen mit der Zeit reduzierte

(BS, Interview 5, Juni 2022). Zudem wurden alle Unterkünfte mit einer Er-

öffnung zelebriert, bei der sich auch die zuständigen Polizist*innen vorge-

stellt haben. Sie »haben sich das selber angeguckt [und] haben auchmit der

Bevölkerung gesprochen«, erläutert ein*e Vertreter*in aus der Kommunal-

verwaltung (BS, Interview 1, Juni 2022). So sei »ein ganz enger Draht« zur

Polizei entstanden (GSBS, Juni 2023). »Die Polizei kamauch regelmäßig vor-

bei. Nicht immer anlassbezogen, sondern auchmal zwischendurch«, um so

»als Ansprechpartner« für die Bewohner*innen zu fungieren (ebd.). Anhand

dessen lässt sich eine gemeinschaftliche stadtpolitische Strategie zur Infor-

die damalige Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) eingerichtet worden war. […] Auf-

grund der Entwicklung in der Flüchtlingskrise hat das Land Niedersachsen Ende 2015 sein Ver-

teilungsmodell für die Unterbringung von Asylsuchenden überarbeitet und die bisherige Rege-

lung für Kommunen mit Landesaufnahmebehörden außer Kraft gesetzt. Deshalb werden der

Stadt Braunschweig als Kommune seit Januar 2016 auch Flüchtlinge zur Unterbringung zu-

gewiesen« (Quelle: https://www.braunschweig.de/leben/soziales/fluechtlinge/faq_fluechtlinge.

php#Warum_nimmt_die_Stadt_erst_seit_2016_Fl-C3BCchtlinge_auf-3F, Zugriff: 08.05.2024).

https://www.braunschweig.de/leben/soziales/fluechtlinge/faq_fluechtlinge.php#Warum_nimmt_die_Stadt_erst_seit_2016_Fl-C3BCchtlinge_auf-3F
https://www.braunschweig.de/leben/soziales/fluechtlinge/faq_fluechtlinge.php#Warum_nimmt_die_Stadt_erst_seit_2016_Fl-C3BCchtlinge_auf-3F
https://www.braunschweig.de/leben/soziales/fluechtlinge/faq_fluechtlinge.php#Warum_nimmt_die_Stadt_erst_seit_2016_Fl-C3BCchtlinge_auf-3F
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mationder Stadtgesellschaft undBerücksichtigungdiverser Bedürfnisse er-

kennen, die durch die Polizei vor Ort mitgetragen wurde.

Obgleich mit der Zuwanderung durch Geflüchtete im Zeitraum 2014 bis

2016 eineVeränderung inderStadtdurchalle Interviewpartner*innenwahr-

genommenwurde,wird weder durch polizeiliche noch durch nichtpolizeili-

che Vertreter*innen diese als problematisch eingeordnet. Vielmehr scheint

es umeinekollektiveBewältigungundBeruhigungderSituation inder Stadt

zu gehen.

3.2.3 Freunde und Feinde

Umauch in der durch Zuwanderung veränderten Situation in der Stadt wei-

terhin die Kontrolle über die Sicherheits- und Ordnungslage zu haben, las-

sen sich aus dem Handeln der Polizei Braunschweig repressive polizeiliche

Maßnahmen sowie Kooperationen mit staatlichen Instanzen erkennen. So

wurdeuns voneinemengenVerhältnismit der Staatsanwaltschaft berichtet,

um auf diese Weise, Straftäter*innen aus der LAB schnellstmöglich zu ver-

urteilen und diese harte Durchgriffspraxis auch über die Stadtgrenze hin-

aus zu verbreiten. Das polizeiliche Handeln wird in der Stadtgesellschaft

vermutlich deshalb akzeptiert, da sich Ängste in der Kralenrieder Nachbar-

schaft verbreiteten und die Befürchtung vor dem Erstarken rechter Grup-

pierungen ebenso präsent war. Die Polizei wendet sich an die Braunschwei-

ger*innen, um zum einen deren Sicherheitsgefühl zu stärken und zum an-

deren »einer möglichen Fehlentwicklung durch Bürger vorzugreifen«, wo-

mit rassistisches Gedankengut gemeint ist, erläutert ein*e Polizist*in (Pol

BS, Interview 5, Oktober 2021). Ziel sei es gewesen, »ganz viel [zu] infor-

mieren, sich schlau [zu] machen und Transparenz her[zu]stellen«, um die

Bürger*innen zu beruhigen (ebd.). In der Berichterstattung werden Braun-

schweiger*innen auch als Problemgruppe betitelt, wenn es um rechtes Ge-

dankengut, Aussagen oder Praktiken geht.

Zugleich werden Anwohner*innen von Flüchtlingsunterkünften in

Polizeimeldungen als die Normgruppe konstruiert, indem sie als »Braun-

schweiger« (PolM BS, 30.01.2016) beschrieben, gar nicht benannt oder als

Opfer gerahmt werden (PolM BS, 23.07.2015; PolM BS, 01.06.2015; PolM BS,

14.10.2015; PolM BS, 19.09.2017). Deutlich wird die Konstruktion von Norm-

gruppen auch, indem die Zugewanderten als die »hier Fremden« skizziert
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werden (proPol N, November/Dezember 2015) oder ihnen eine Herkunft

zugeschrieben wird wie etwa in jener Polizeimeldung:

»Einer 16-Jährigen wurde am Montagabend auf dem Steinriedendamm ihr Mobiltelefon

aus der Bekleidung entwendet. Der als Nordafrikaner beschriebene Täter konnte an-

schließend in Richtung der Landesaufnahmebehörde unerkannt verschwinden« (PolM

BS, 12.01.2016).

Oftwird das subjektiveUnsicherheitsgefühl dieserNormgruppe, also der lo-

kalen Bevölkerung, berücksichtigt, denn die Delikte, begangen durch Zuge-

wanderte, wirken sich »katastrophal auf das Sicherheitsempfinden der Bür-

ger aus«undkönnezumKippender »Stimmung inderBevölkerung« führen,

argumentiert die Polizei (BZ, 23.09.2015). Die Bewohner*innen des Stadt-

teils Kralenriede (BZ, 02.08.2015) werden oft genannt, wenn es etwa um ih-

re Verunsicherung durch Schlägereien und viele Polizeieinsätze in der LAB

geht (Küch 2016: 235; Pol BS, Interview 7,Dezember 2021; BZ,02.08.2015; Pol

BS, Interview 4, Oktober 2021).

Die Soko ZErm imUmgangmit Kriminalität von Geflüchteten

»Also,wir sind ja so ein bisschenVorreiter gewesen.Also,die SokoZErm inBraunschweig,

wenn ich jetzt für das LandNiedersachsen spreche,wardie erste Sokound […]dannwurde

gesagt, [dass] an jedem Standort einer Landesaufnahmebehörde eine Soko ZErm einzu-

richten ist« (Pol BS, Interview 4, Oktober 2021).

In Braunschweig ist seit August 2015 die Soko ZErm (ehemals Soko Asyl)

für Straftaten von Asylbewerber*innen zuständig. Diese Konzentration der

Ermittlungsarbeit auf Neuzugewanderte stellt eine Besonderheit innerhalb

der Niedersächsischen Landespolizei dar. Sie wurde damals aufgrund einer

starken Zunahme von Delikten von Geflüchteten im Stadtteil Kralenrie-

de, mehrfacher Ausschreitungen und der Überbelegung der LAB und der

zunehmenden Sorge von Anwohner*innen eingerichtet, erläutern uns Po-

lizist*innen (ebd.). Zu Beginn wirkten darin 13 Beamt*innen mit, wobei

sich die Personenzahl über die Jahre hinweg verändert hat. »Auftrag der

Sonderkommission ist die Ermittlung von Personen, die unter dem Deck-

mantel eines Asylbegehrens eingereist sind, um hier, teilweise organisiert,

Straftaten zu begehen. Dies sind im Verhältnis zur Anzahl der Asylsuchen-

den nur wenige«, heißt es in einer Polizeimeldung (PolM BS, 21.08.2015).

Bevor die Soko ZErm gegründet wurde, bestand die Ermittlungsgruppe

LAB (EG LAB) ab 2000, die sich auch damals mit allen Delikten ausgehend
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von den Bewohnenden der LAB befasste (TB BS, März 2023). Eine Sonder-

kommission zeichnet sich gegenüber einer Ermittlungsgruppe dadurch

aus, dass mit einer »größeren Dringlichkeit« zusätzliche Mitarbeiter*innen

hinzugezogen werden können und ihr auch andere Ausstattungen schnell

bewilligt würden, erläutert ein*e Polizist*in (Pol BS, Interview 4, Oktober

2021). Von der EG wurde jedoch weder in Interviews noch in öffentlichen

Dokumenten berichtet, sondern lediglich in der Phase der teilnehmen-

den Beobachtung der Sonderkommission von der Gruppe erzählt. Das

Ziel der Sonderkommission war »neben der Bündelung, Straffung und

Effektivierung von entsprechenden Ermittlungsvorgängen auch die Gewin-

nung von Ermittlungsroutine mit den Besonderheiten und Spezifika von

Tatverdächtigen in Asylverfahren unter Berücksichtigung von speziellen

Strafverfolgungsinstrumentarien […] sowie die bessere Erkennung von

›Mehrfachtätern‹« (proPol N, März/April 2016: 17). Diese Optimierung und

Routinisierung im Umgang mit einer Personengruppe stellen eine Beson-

derheit der Polizei Braunschweig dar und fügen sich in die repressive und

zugleich effektivierende Handlungsweise der Polizei Braunschweig ein.

In ihrer Ermittlungsarbeit und der Sammlung von Beweismitteln für

gerichtliche Verurteilungen sah sich die Polizei um 2015 mit zwei Heraus-

forderungen konfrontiert: Zum einenmangele es häufig an Zeug*innen und

insbesondere Geflüchtete melden nicht alle anfallenden Strafdelikte (BZ,

17.03.2016), zum anderen sei es aufgrund der mangelhaften Registrierung

der Fingerabdrücke der Asylbewerber*innen teilweise unmöglich gewesen,

Täter*innen zu identifizieren. Eine Konsequenz davon sei der sogenannte

»Sozialleistungsbetrug« gewesen (Pol BS, Interview 4, Oktober 2021). Um

dennoch Straftäter*innen zu fassen und verurteilen zu können, kooperiert

die Polizei, konkret die Sonderkommission ZErm, mit der Justiz, genauer

gesagt der Staatsanwaltschaft und den Haftrichter*innen, und macht sich

für das Verfahren der Hauptverhandlungshaft16 und die beschleunigten

Verfahren stark. Auf diese Weise kann »ein Angeklagter aufgrund eines

Haftbefehls inhaftiert« werden, der anderweitig etwa aufgrund des Man-

gels eines festen Wohnsitzes schwer greifbar gewesen wäre (Küch 2016:

16 »Mit dem Begriff Hauptverhandlungshaft bezeichnet man die im deutschen Strafprozessrecht

festgehaltene Praxis, dass ein Angeklagter aufgrund eines Haftbefehls inhaftiert wird – da-

mit er der anstehenden Verhandlung nicht aus irgendwelchen Gründen fernbleibt« (Küch 2016:

S. 96–97).
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97 f.). »Beschleunigte Verfahren seien möglich, wenn die Gefahr bestehe,

dass Täter sich der Justiz entziehen«, berichtet die Presse (BZ, 28.10.2015).

In einer ersten Bilanz der Sonderkommission heißt es: »Die zielgerich-

tete und Täter orientierte Arbeit zeigt insbesondere aufgrund der guten

Zusammenarbeit mit der Justiz Wirkung« (PolM BS, 27.10.2015). Diese sei

auf die langjährige Pflege guter Beziehungen und die geographische Nähe

beider Staatsinstitutionen im innenstädtischen Bereich zurückzuführen,

die sich in der Stadt Braunschweig zeige und keine Normalität in anderen

Städten sei (TB BS,März 2023; Pol BS, Interview 3,Oktober 2021).Mit dieser

Maßnahme will die Polizei Braunschweig verhindern, dass Täter*innen

aufgrund eines fehlenden festen Wohnsitzes untertauchen und somit einer

Bestrafung entkommen. Die aus polizeilicher Sicht gelingende Umsetzung

dieser beiden »speziellen Strafverfolgungsinstrumentarien ([…] Haupt-

verhandlungshaft/beschleunigtes Verfahren – § 127 b StPO)« (proPol N,

März/April 2016: 17) sei durch die Soko ZErm »recht häufig zur Anwendung«

gekommen (Küch 2016, 111–112). Diese enge Zusammenarbeit der exekuti-

ven und judikativen Institutionen, die polizeilicherseits in Braunschweig

so gelobt wird, ist mit ihrem Ziel, der schnellen Verurteilung von Straftä-

ter*innen, typisch für die robuste Braunschweiger Sicherheitsgovernance.

Die Braunschweiger Polizei beabsichtigt durch dieses strikte Durch-

greifen und das Ausschöpfen der »rechtlichenMöglichkeiten« demNarrativ

über die »weniger hart« agierende deutsche Polizei entgegenzuwirken

(Küch 2016: 144–145), denn die Eingewanderten »gerade aus dem nord-

afrikanischen Bereich« hätten »ein ganz anderes Verständnis gehabt, was

polizeiliches Einschreiten angeht«, begründet ein*e Polizist*in das polizei-

liche Handeln (Pol BS, Interview 3, Oktober 2021). Küchs Auffassung nach

würden sich solche Maßnahmen »bis runter nach Nordafrika« herumspre-

chen und er kommt zu dem Schluss, dass »[d]iese Art von Repression […]

also auch präventiv wirken« könne (Küch 2016: 166 f.). In dieser Staatslogik

wird die Prävention von Repression absorbiert. Oder aber das repressive

Außenbild des polizeilichen Handelns vor Ort beuge präventiv Straftaten

vor. Die Soko-Mitarbeiter*innen sehen einen schnell wirksam werdenden

Erfolg des harten Durchgreifens in den abnehmenden Deliktzahlen (BZ,

13.01.2016; BZ, 18.01.2016).

Neben diesem repressiven Narrativ betonten Vertreter*innen der Soko,

dass sie nicht zum Ziel hätten, Asylbewerber*innen zu kriminalisieren,

sondern gegen die wenigen Asylbewerber*innen zu ermitteln, die straffällig

werden. Damit solle der öffentlichenWahrnehmung begegnet werden, dass
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Geflüchtete kriminell seien, es sei »nur ein Bruchteil« (GS BS, Juni 2023;

Pol BS, Interview 4, Oktober 2021). Die Soko sorge durch ihre Ermittlungen

dafür, dass dieser kriminelle, kleine Personenkreis nicht den allgemeinen

Ruf der Asylbewerber*innen beschädige (GS BS, Juni 2023; Pol BS, Interview

4, Oktober 2021; TB BS, März 2023). So kommunizierte die Soko, dass es

ganz normal sei, dass sich unter einer so hohen Personenanzahl immer auch

Kriminelle befänden und Nationalität dabei keine Rolle spiele. Zudem ging

es darum, »die Ängste und Sorgen in der Bevölkerung ernst zu nehmen«,

denn nun seien »sehr viele Menschen unterschiedlicher Nationalitäten und

Hautfarben« auf den Straßen (Küch 2016: 42).

Aus den Beschreibungen und Begründungen polizeilicher Umgangs-

weisen mit Zuwanderung lässt sich auf eine schnell durchgreifende und

zugleich die geballte Macht des Staates in Anspruch nehmende Polizei

schließen, die Ordnung schaffen und dabei die Bürger*innen aufklären

möchte. Zugleich kommuniziert insbesondere die Sonderkommission im

Vergleich zur Polizei in den anderen Fallstädten sehr viel an die Öffent-

lichkeit über ihre polizeilichen Verfahren und Ermittlungen und versucht

so, wahrgenommenen dominanten Deutungsmustern einer zu nachlässi-

gen Polizei, von denen Verunsicherungswirkungen ausgehen könnten, zu

begegnen.

Polizeilicher Blick auf Geflüchtete: Kategorisierung je nach Straftat und

Herkunftsland

Die Ermittlungen der Polizei Braunschweig und insbesondere die durch

die Sonderkommission ZErm führten dazu, dass Straftaten von Asylbe-

werber*innen in verschiedene Deliktsbereiche eingeteilt wurden. »Die

Bezeichnung ›Flüchtling‹ sollte daher differenziert gesehen werden«, sagt

Ulf Küch in einem Interview, weshalb er »diese Gruppe in drei Bereiche«

aufteile (W BS, 17.01.2018):

»Die klassischenBürgerkriegsflüchtlinge (Flucht vorKrieg undTod),unter denen es kaum

Kriminelle gibt.DieWirtschaftsflüchtlinge (zumeistNordafrikaner oder Zentralafrikaner

nebst einigen Bereichen in Osteuropa), die sich schon seit Jahren hier in Europa aufhal-

ten und keine Chance auf Integration, bzw. eine langfristige Duldung haben, aber immer

wieder versuchen, nach Nordeuropa ›einzuwandern‹. Unter ihnen ein großer Anteil an

kriminellenMenschen. Bei den tatsächlich politisch Verfolgten ist praktisch keine Krimi-

nalität feststellbar« (ebd.).
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Insofernwürden»nicht syrischeoderkurdischeFamilienProblemebereiten,

sondern allein reisende junge Männer, meist aus dem Kaukasus und dem

Kosovo, zunehmend auch aus Nordafrika«, lautet die polizeilicheWahrneh-

mung (BZ,28.10.2015).NebenderFokussierungaufdieHerkunft scheintdas

Geschlecht der Täter*innen eine Rolle zu spielen: Es wird »fast ausschließ-

lich von männlichen Personen« im Kontext von Devianz gesprochen (Küch

2016: 138). Insofernwird die Gruppe der Geflüchteten von der Polizei Braun-

schweig selten als Ganze homogenisiert, vielmehr kristallisieren sich insbe-

sondere in polizeilichen Erzählungen bestimmte Problemgruppen heraus,

die anhand von Delikten problematisiert und gruppiert werden, wie in fol-

gendem Zitat erkennbar ist:

»Die Flüchtlinge aus dem Kaukasus etwa verschicken ihr Diebesgut, andere Flüchtlings-

gruppen verkaufen die Stücke direkt an andere, zum Beispiel in der Landesaufnahmebe-

hörde. Es gibt auch Fälle, in denen die Waren auf Flohmärkten angeboten werden, ande-

re finden Abnehmer zum Beispiel im Rotlichtmilieu. Dort also, wo sich Straftäter klassi-

scherweise treffen« (Küch 2016: 104).

In diesem Zitat wird deutlich, dass die Polizei in Braunschweig verschiede-

ne Formen des Diebstahls und Handels mit der geklauten Ware beobachtet

und die Personengruppen danach in Kategorien einteilt. Dabei wird be-

stimmten Gruppen auch das Recht auf Asyl abgesprochen: »Wir haben dann

auch festgestellt, […], dass diese Menschen […] eigentlich keine Flüchtlinge

sind« (Pol BS, Interview 4, Oktober 2021). Es handele sich neben sogenann-

ten Langzeitgeduldeten insbesondere um »Wirtschaftsflüchtlinge«, die

nach Deutschland kommen, weil es ihnen hier ökonomisch besser gehe,

die trotz mehrmaliger Ablehnung wiederholt Asylanträge stellen würden

»und dann leider auch immer wieder Straftaten begangen haben« (ebd.).

In den Interviews betonen polizeiliche Vertreter*innen wiederholt, dass

die mehrmalige Einreise von Asylantragssteller*innen für sie problema-

tisch sei. »[V]iele Nordafrikaner« würden allein durch ihre Präsenz und ihr

Verhalten »andere Flüchtlinge, die hier vielleicht berechtigt sind, in Verruf

bringen« (BS, Interview 6, Juni 2022). Folglich geht mit der Differenzierung

auch ein Klassifizieren einher: Alle, die keine Asylberechtigten seien, seien

keine »echten Flüchtlinge« und hätten somit kein Anrecht darauf, sich in

Deutschland aufzuhalten. Ein*e Polizist*in erklärt sich den Anstieg der

Delikte im Bereich der Kriminalität von Geflüchteten damit, dass dieser in

den Herkunftsländern der Täter »weit verbreitet« sei (Pol BS, Interview 3,

Oktober 2021). Gleichwohl seien »natürlich nicht alle kriminell« gewesen,
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dennoch sei ein »Schwung Straftäter« aus Nordafrika nach Braunschweig

gekommen (ebd.). Diese Stigmatisierung von Nordafrikanern (meist Män-

nern zugeschrieben), wie sie auch in Mannheim vorzufinden ist, setzt sich

fort, wenn die Rede von »Antänzern« ist, die als »Männer mit nordafrikani-

schem Aussehen« (PolM BS, 30.01.2016) beschrieben werden und durch das

Antanzen Taschendiebstähle begehen würden (PolM BS, 26.08.2015; PolM

BS, 17.02.2016). Diese »Antanzdiebstähle« seien auch gewaltvoll gewesen

(Pol BS, Interview 2, Oktober 2021) und »massiv« aufgetreten (Küch 2016:

21). Ebenso wird Nordafrikanern von Polizei und polizeinahen Koopera-

tionspartner*innen eine falsche Identität unterstellt, denn die meisten

würden angeben, sie kämen aus Algerien, Marokko oder Syrien, seien aber

eigentlich aus Tunesien (BS, Interview 4, Juni 2022). Durch die falschen

Angaben sei es unmöglich, sie ihren Herkunftsstaaten zuzuweisen und

dahin abzuschieben (TB BS,März 2023).

Von manchen Polizist*innen wird eine weitere Gruppe unter Geflüch-

teten ausgemacht und problematisiert. So äußert ein*e polizeiliche*r

Vertreter*in: »Also, Schwarzafrikaner, Betäubungsmittelkriminalität, gro-

ßesThema« (Pol BS, Interview 2,Oktober 2021). Ein*e andere*r gibt an, dass

er*sie sich schon vor 2015 »mit Flüchtlingsklientel beschäftigt [hätte], näm-

lich im Bereich Kokainhandel Schwarzafrika« (Pol BS, Interview 3, Oktober

2021). Das Rotlichtviertel stelle einen zentralen Ort des Drogenhandels

dar, »in dem sich ohnehin viele Schwarzafrikaner bewegen, die nicht zur

Klientel der LAB gehören, sondern die hier in Braunschweig Kokain verkau-

fen« (Küch 2016: 128; BZ, 23.09.2015). Demnach unterscheidet die Polizei

zwischen Asylantragsteller*innen, die in der LAB leben oder andernorts,

sofern sie mit diesen aufgrund von Delikten in Kontakt kommt. Obwohl

die Polizei sich hier durch eine starke Präsenz auszeichnet, gewinnt sie

nicht den Eindruck, alle Delikte unterbinden zu können. Somit sieht sich

die Polizei Braunschweig mit dem Deliktbereich »Betäubungskriminalität«

konfrontiert, der aber in den Interviews längst nicht so viel Raum einnahm

wie in Osnabrück. Ebenso ist hin und wieder von »Clankriminalität« die

Rede, aber weniger in Bezug auf die Stadt als in Bezug auf das Umland (BZ,

05.04.2017; Pol BS, Interview 1,Oktober 2021; Pol BS, Interview 6,Dezember

2021).

Eine Personengruppe, die von nahezu allen Polizeibeamt*innen pro-

blematisiert wird, sind die sogenannten georgischen Diebesbanden bzw.

»Flüchtlinge aus dem Kaukasus«, die in »Form von organisierter Krimi-

nalität« (Küch 2016: 35) in Erscheinung treten. Mit dieser Kategorisierung
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meint die Polizei »georgische Banden, die sich spezialisiert haben auf Ra-

sierklingendiebstahl und Zahnbürstendiebstahl« und »das Diebesgut in

ihre Heimatländer« verschicken (Pol BS, Interview 3, Oktober 2021). Sie

hätten in Braunschweig »gewerbsmäßig regelmäßig geklaut« (Pol BS, In-

terview 4, Oktober 2021). Einen angemessenen Umgang sieht die Polizei

darin, möglichst schnell die Täter*innen auch »für ein einfaches Delikt«

vor Gericht zu bringen und dementsprechend härter durchzugreifen, als

sie es bei Diebstahl sonst täte (ebd.). Man gewinnt den Eindruck aus den

Interviews, dass die Polizei Braunschweig jene Mitglieder der georgischen

Banden immer wieder kontrolliert, frühzeitig bestraft, um so diese Gruppe

davon abzuschrecken, kriminelle Handlungen in der Stadt zu begehen.

Ziel sei die »Zerschlagung von kriminellen Strukturen in der LAB« (Pol BS,

Interview 3,Oktober 2021), denn dort würden sich, so die polizeilicheWahr-

nehmung, die Täter*innen niederlassen. Folglich geht es darum, dass die

Polizei Braunschweig unddamit auch die Stadt Braunschweig abschreckend

auf solche »Diebesbanden« wirken sollen. Auch wenn sich die Beamt*innen

gewünscht hätten, dass diese Strafverfolgung »flächendeckender« umge-

setzt wordenwäre (Pol BS, Interview 4,Oktober 2021), hätten sie das Ziel für

ihren Direktionsbereich erreicht. Dabei wird von manchen Polizist*innen

auch berücksichtigt, dass diejenigen, die Delikte begehen, vermutlich eher

Zuarbeiter*innen und auch Opfer dieser kriminellen Strukturen sind, aus

denen sie sich nicht lösen können (Pol BS, Interview 3, Oktober 2021).

Personen, die solchen Diebesbanden zugeordnet werden, benennt die

Polizei auch als »reisende Täter«, womit allerdings keine Sinti*zze und

Rom*nja gemeint sind, sondern Personen, die von Stadt zu Stadt reisen,

dort durch Delikte auffallen und für die Polizei (auch aufgrund der begrenz-

ten räumlichen Zuständigkeit der jeweiligen Landespolizei) schwer greifbar

sind (TB BS,März 2023).

Aufdeckung von Sozialleistungsbetrug

Der sogenannte Sozialleistungsbetrug scheint laut Polizei um 2015 eines der

größten Probleme in Braunschweig im Zusammenhang mit Fluchtzuwan-

derung gewesen zu sein. Hierbei geht es um 593 Beschuldigte, die sich mit

unterschiedlichen Namen registriert und somit unter diesen verschiedenen

Identitäten Sozialleistungen bezogen haben (BZ, 15.04.2019). »Die Ermitt-

lungen begannen schon im Frühjahr 2016 und selbst im April 2019 gab es

immer noch keine Ermittlungsergebnisse« (BZ, 05.04.2019). Dadurch wer-
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den das Ausmaß und die Schwierigkeiten der Ermittlungen deutlich, mit

denen zweiMitarbeiter*innen der Sonderkommission ZErmbetrautwaren.

Die Soko-Mitarbeiter*innen »hatten gut zu tun, […] und haben sich […] mit

einem Riesenthemenkomplex auseinandergesetzt […]. Das war das größte

Umfangsverfahren, was wir hier in Niedersachsen hatten in Bezug auf Be-

trug«, schildert ein*e Polizist*in (Pol BS, Interview 3, Oktober 2021). Insbe-

sondereGeflüchtete aus demSudanwerden in diesemZusammenhanghäu-

fig als Haupttätergruppe erwähnt. Sie hätten sich verkleidet, »einfach äu-

ßerlich verändert«, um sich so mit mehreren Identitäten bei den Sachbe-

arbeiter*innen in der LAB zu registrieren. Erschwert wurde das Nachver-

folgen der Täter*innen, nachdemdie Asylbewerber*innen kommunalenGe-

meinschaftsunterkünften in ganz Niedersachsen zugewiesen wurden und

ihre Sozialleistungen nicht mehr bei der zentralen Stelle innerhalb der LAB,

sondern nun bei der zuständigen Ausländerbehörde erhalten hätten (TB BS,

März 2023; Pol BS, Interview4,Oktober 2021).Der »Sozialbetrug […] [sei] ab-

sehbar« gewesen (BZ_20160704). Denn »die Landesaufnahmebehörde [ha-

be] damals keine Fingerabdrücke genommen« (Pol BS, Interview 4, Oktober

2021; siehe II.1). Als weitere Belastung für die polizeiliche Ermittlungsar-

beit wurde die Möglichkeit der Mehrfacheinreise von Asylbewerber*innen

genannt (TB BS,März 2023).

Der Skandal um die Mehrfachidentitäten wurde bekannt, nachdem sich

eine LAB-Mitarbeiterin an die Polizei Braunschweig wendete. Der Landes-

aufnahmebehörde wird nachgesagt, sie habe den »Asyl-Betrug vertuschen«

wollen (BZ, 23.01.2017), denn laut Presse habe der »Chef der Landesaufnah-

mebehörde […] [der] Verfolgung von Leistungsbetrug durch die Polizei im

Weg gestanden« (BZ, 11.01.2017). Ab dem Sommer 2016 beginnt die Bericht-

erstattung in den Medien und nimmt ab Anfang 2017 zu. Die Lokalzeitung

begleitete die Ermittlungsarbeit undmachte es dadurch zu einemThema in

der Stadt (BZ,05.08.2017; BZ,05.04.2019; BZ, 24.01.2017). »Während im Jahr

2015 47 Fälle von Sozialleistungsbetrug erfasstwurden,waren es 2016 166 Ta-

ten (plus 119 Taten)«, gibt die Polizei in ihrer PKS 2017 bekannt (PolM BS,

14.02.2017 [2]). Es stellt sich heraus, dass die Landesaufnahmebehörde,Mit-

arbeiter*innen davon abhielt, »Erkenntnisse über massenhaften Leistungs-

betrug durchAsylbewerber bei der Polizei anzuzeigen«.Nur aufDruck seien

die Akten von der LAB an die Polizei übergeben worden (BZ, 11.01.2017).

DiePolizei Braunschweig ordnete aufgrund vonErmittlungszwecken an,

von allen Asylantragsteller*innen die Fingerabdrücke bei der Registrierung

bzw. nachträglich bei der Geldabholung in Ausländerbehörden in ganz Nie-
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dersachsen einzufordern (TB BS, März 2023). So seien erst bei Aufdeckung

dieses Betrugs in der LAB »Geräte [zur Registrierung] angeschafft worden«

(Pol BS, Interview 4, Oktober 2021). Das Beispiel der Ermittlungen im Be-

reich des Sozialleistungsbetrugs ist wieder ein Hinweis auf den expansiven

Charakter der Polizei Braunschweig, der es gelingt, nichtpolizeilichen Ein-

richtungen Anweisungen zu machen, die auch umgesetzt werden im Sin-

ne sicherheitspolitischer Maßnahmen. Folglich äußert es sich als Charak-

teristikum der Braunschweiger Polizei gegenüber anderen Instanzen – sei

es Politik, Ausländerbehörde oder LAB –zur Verhinderung von Kriminalität

durch Geflüchtete, Vorgaben und Ratschläge in der Öffentlichkeit zu benen-

nen und damit auch Kritik an deren derzeitigemHandeln zu üben.

3.2.4 Wissen undMacht

Mit der Etablierung der Sonderkommission ZErm bezweckt die Polizei

Braunschweig, sich Wissen über die Straftatbestände von Geflüchteten in

Braunschweig zu erarbeiten, dieses an einer Stelle zu bündeln, auf dessen

Grundlage erfolgreicher zu ermitteln und nicht zuletzt dieses Wissen auch

mit der Öffentlichkeit zu teilen.Die Polizei gibt an,mithilfe dieser Expertise

einerseits die Bevölkerung zu beruhigen und rechten Falschmeldungen vor-

greifen zu wollen – sei es durch Zeitungs- und Fernsehinterviews mit dem

Kripo-LeiterUlfKüch,durchPolizeimeldungen inderBraunschweigerZeitung

oder schließlich die Buchpublikation »Soko Asyl: Eine Sonderkommission

offenbart überraschendeWahrheiten über Flüchtlingskriminalität«. Zudem

habe sie damit zu einer »Enttabuisierung des Themas« »Flüchtlingskrimi-

nalität« beigetragen (Pol BS, Interview 3, Oktober 2021). Andererseits dient

dieses Wissen auch der Überwachung der Zugewanderten und der Ent-

wicklung einer Expertise zu Straftatbeständen im Bereich der sogenannten

»Flüchtlingskriminalität« (Küch 2016: 8). Der Aspekt der Überwachung

und insbesondere der Strafdurchsetzung materialisiert sich auch in der

Kooperation mit der Justiz – konkret dem Verwaltungsgericht und der

Staatsanwaltschaft – in der Stadt zur Durchsetzung der Hauptverhand-

lungshaft und des beschleunigten Verfahrens.

Die Polizei wird aufgrund dieses Wissens zu einer gefragten Akteurin

in der Öffentlichkeit, was sich nicht zuletzt in den vielen öffentlichen Auf-

tritten zeigt, und erhält eine gewisse Definitionsmacht. Zum Beispiel prägt

die Soko, insbesondere in ihremBuch, denBegriff »Flüchtlingskriminalität«
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(ebd.: 10), der unhinterfragt in der öffentlichen Debatte, selbst vom nieder-

sächsischen Innenminister,übernommenwird (u.a.PolMN,01.03.2017; BZ,

18.01.2016; BZ, 04.07.2016).

Die Sonderkommission zurWissensgenerierung über Straftaten imKontext

Fluchtzuwanderung

»Durch unser gezieltes Vorgehen ist es uns gelungen, dass die Kriminalität in Braun-

schweig inzwischen sogar gesunken ist«,meint der Kripo-Chef Ulf Küch (BZ, 04.12.2015).

Das Ziel der Sonderkommission ZErmwar und ist es,Delikte imBereich der

sogenannten »Flüchtlingskriminalität« aufzudecken (PKS BS 2017: 2), aber

auch ein Wissen über diese neu zugewanderte Gruppe zu generieren, um

damit Ängsten und Vorverurteilungen aus der Stadtbevölkerung vorzubeu-

gen.Dafür sinddieErmittler*innen »gezielt andieÖffentlichkeit gegangen«

und »haben schlicht Aufklärungsarbeit geleistet«, indem sie »die Menschen

über [die polizeiliche] Arbeit sowie deren Hintergründe informiert« haben

(Küch 2016: 154). Es ginge nicht darum,Geflüchtete unter »Generalverdacht«

zu stellen oder zudiffamieren (PolMBS,21.08.2015).Zudembringen sich die

Sonderkommission und insbesondere einzelne Vertreter*innen in die bun-

desweite Debatte mit einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit ein (insbesonde-

re 2015 ff.). Folglichwerden Soko-Mitarbeiter*innen als Expert*innen zu öf-

fentlichen (Fernseh-)Debatten, zu Zeitungsinterviews und auch zu polizei-

internen Fortbildungen eingeladen. Der Kripo-Chef tritt in den TV-Shows

»BeiMaischberger« (BZ, 17.09.2015) sowie »AnneWill« (PolMBS, 04.12.2015)

auf.Durch diese Intervention habe sich dieDebatte vorOrt in Braunschweig

»nach anfänglicher Aufgeregtheit sehr beruhigt« (Küch 2016: 154) und eine

»Enttabuisierung desThemas« habe stattgefunden (Pol BS, Interview 3, Ok-

tober 2021).

Die öffentliche Außenwirkung materialisierte sich in dem Buch »So-

ko Asyl: Eine Sonderkommission offenbart überraschende Wahrheiten

über Flüchtlingskriminalität«, das der Kripo Chef Ulf Küch mithilfe eines

Ghostwriters und Unterstützung aus dem Ermittlungsteam im Januar 2016

herausgebracht hat (Pol BS, Interview4,Oktober 2021; Küch 2016).Durchdie

Publikation imBesonderen aber auch schon durch vorherige Interventionen

von Ulf Küch hat sich die Sonderkommission zum Stadtgespräch gemacht

und wurde in den lokalen Medien und in der Stadtgesellschaft häufig kri-

tisiert, gelobt und beäugt, aber auch als polizeiliche Expertin konsultiert.
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Auch seine Kolleg*innen seien »zumindest namentlich bekannt geworden«,

da sie innerhalb der Stadt als Kontaktpersonen auftraten (Pol BS, Interview

4, Oktober 2021). Die Soko ZErm gilt landes- und bundesweit innerhalb

der Polizei, aber auch über diese hinaus, als Vorbild, sodass die »Leiter der

Sonderkommission […] von Dienststellen in der ganzen Bundesrepublik

eingeladen [wurden], um […] über ihre Arbeit zu berichten« (Küch 2016:

164). Aber es gab auch interne Kritik – etwa an der Buchpublikation, die von

einem*einer Kolleg*in als »sehr unglücklich« (ohne weitere Erläuterungen

dazu) eingeordnet wird (Pol BS, Interview 1, Oktober 2021). Ein*e andere*r

langjährige*r Mitarbeiter*in der Soko kritisiert die starke Ausrichtung auf

die Öffentlichkeitsarbeit (TB BS,März 2023).

DurchdieErmittlungsarbeit der SokoZErmverbreitet sich innerhalb der

Polizei Braunschweig dieser Wissensbestand über die »neue« Gruppe der

Geflüchteten. So gab sie nach fast drei Monaten ihre ersten Ergebnisse im

Rahmeneiner Pressekonferenz kundundbetonte dabei, »dass nur ein gerin-

ger Anteil der Asylsuchenden straffälligwurde, diese aberwiederholt« (PolM

BS, 27.10.2015). Auch nach den medial verbreiteten Ereignissen in der Köl-

ner Silvesternacht17 brachte sich die Sonderkommissionmit den Zahlen der

»tatsächliche[n] Straffälligkeit von Flüchtlingen« in die Debatte ein (W BS,

29.01.2016). Immer wieder sind die Polizei Braunschweig und insbesondere

die Sonderkommission darauf bedacht, gegen die Kriminalisierung von Ge-

flüchteten zu argumentieren (etwa: Küch 2016: 92; TB BS, März 2023; PolM

BS, 27.10.2015; BZ, 30.07.2015).

In ihrer Öffentlichkeitsarbeit und insbesondere in den Blaulichtmeldun-

gen wählt die Polizei Braunschweig einen nüchternen Schreibstil. In den

Polizeilichen Kriminalstatistiken wurden als zwei zusätzliche Kategorien

der Tatverdächtigen »nichtdeutsche« und »Asylbewerber*innen« angege-

ben. Diese dreigliedrige Aufteilung der Tatverdächtigen erfolgt nur bei der

Auflistung der gesamten Anzahl an Delikten eines Jahres und explizit bei

dem Delikt Ladendiebstahl (u. a. PKS BS, 2015, 2016). Ab dem Jahr 2016

werden mehr Geflüchtete in kommunalen Gemeinschaftsunterkünften

untergebracht, mit denen die Soko laut eigenen Aussagen kaum in Berüh-

17 In der Nacht vom 31. Dezember 2015 auf den 1. Januar 2016 kam es in Köln und weiteren Orten

innerhalbDeutschlands zu sexuellenÜbergriffen. Anzeige erstatteten viele Frauen, die angaben,

dass sie Übergriffe von Gruppen junger Männer vornehmlich aus dem nordafrikanischen und

arabischen Raum erlitten. Zugleich wurde der Polizei vorgeworfen, sie habe die Lage nicht unter

Kontrolle gehabt.
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rung kommt, da sie originär für »die Bearbeitung von Straftaten, die im

Zusammenhang mit der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in

Braunschweig« stehen, zuständig ist (PolM BS, 21.10.2015). Folglich wer-

den Straftaten der Bewohner*innen von Gemeinschaftsunterkünften nicht

in der Statistik der Sonderkommission erfasst. Mit der PKS im Jahr 2019

verschwindet die Kategorie Asylbewerber*innen unter den Tatverdächtigen

und es wird nur noch von deutschen und nichtdeutschen Tatverdächtigen

berichtet. Die gesonderte Folie am Ende der PKS 2015 bis 2017 zur Bericht-

erstattung der Soko ZErm wird mit der PKS 2018 nicht weiter fortgesetzt.

Damit ändert sich 2019 auch die Problemwahrnehmung der Polizei. Man

finde »im Jahr 2019 eine andere polizeiliche Welt vor als noch vor wenigen

Jahren. Die Flüchtlingskrise ist kein Thema mehr; Ausländerkriminalität

spiele kaum eine Rolle in der Stadt« (BZ, 22.02.2019). So habe sich die

Fokussierung auf Asylangelegenheiten abgemildert, obgleich die Sonder-

kommission fortbesteht und somit zu einem festen Bestandteil der Polizei

Braunschweig wird.

PolizeilicheMaßnahmen zur Erhöhung des Sicherheitsgefühl der Bevölkerung im

Anschluss an die Zuwanderung in der Stadt

Eine Präventionsmaßnahme der Braunschweiger Polizei, um Delikten vor-

zubeugen, aber auch, um auf »Sorgen und Nöte« der Anwohner*innen im

Stadtteil Kralenriede einzugehen, sei es laut Polizei, Präsenz zu zeigen – sei

es in Form von Streife fahren, dem Einsatz von »Reiter- und Hundestaffel

sowiedurchden temporärenEinsatz vonEinheitenderBereitschaftspolizei«

(proPol N, November/Dezember 2015: 5) und einem Info-Mobil bzw. »einer

mobilen Wache« im Stadtteil Kralenriede (proPol N, November/Dezember

2015: 5; BS, Interview 1, Juni 2022). Zudem standen »ein Kontaktbeamter der

Polizeistation Querum« genauso wie das polizeiliche Info-Mobil für weitere

Fragen der Bürger*innen zeitweise zur Verfügung (PolM BS, 09.09.2015).

Auch wenn es um den »Kampf gegen den Wohnungseinbruchsdiebstahl«

geht, der den Bewohner*innen der LAB zugeschrieben wird, agierte die

Braunschweiger Polizei erfolgreich »durch Präsenz, Ermittlungsschwer-

punkte und bürgernahe Prävention«, um so »einen Beitrag zur subjektiven

Sicherheit der Menschen in der Region [zu] leisten« (PolM BS, 05.07.2017).

Generell handelt es sich um eine typische Polizeistrategie, durch Präsenz

Ängste abzubauen und Kriminalität vorzubeugen, ist aber hier vor dem

Hintergrund, dass all diese Maßnahmen einzig in dem Stadtteil umgesetzt
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wurden, in dem sich die LAB befindet und Geflüchtete besonders präsent

sind, von Besonderheit im Kontext unseres Forschungsinteresses. Zudem

bezog die Polizei die Bevölkerung in ihre Ermittlungen ein, indem sie durch

öffentliche Meldungen die Bevölkerung vor Diebstählen und Tricks warnte.

Zugleich profitierte sie davon, sofern sich auf dieMeldungen hin Bürger*in-

nenmeldeten, umweitere Beobachtungenmitzuteilen, sodass weitere Fälle

bekannt wurden. Demnach hat diese Form der Öffentlichkeitsarbeit zwei

Effekte aus polizeilicher Sicht: Einerseits die Warnung der Bevölkerung

durch die Polizei, andererseits die Informierung der Polizei durch Beobach-

tungen der Bürger*innen, um polizeiliche Ermittlungen fortzusetzen (TB

BS,März 2023).

3.2.5 Organisationskulturen und -selbstverständnisse

»Bürgernah Tag und Nacht … konsequent für Ihre Sicherheit. […] Wir alle handeln stets

für Sie, die Menschen in unserer Region, denn wir fühlen uns für Ihre Sicherheit in der

Region Braunschweig unmittelbar mitverantwortlich.«18

Mit dieser Beschreibung stellt sich die Braunschweiger Polizeidirektion auf

ihrer Webseite vor. Sie versteht sich als eine vertrauensvolle Dienstleisterin

für die Bürger*innen der Stadt und Umgebung. Zudem sei es ihr »wichtig,

[einen] sehr engen Kontakt zu den Bürgern zu halten« (BZ, 30.07.2015). Die

derDirektion zugehörige Polizeiinspektion Braunschweig umfasst rund 750

Mitarbeiter*innen.19Als Landespolizei ist sie demniedersächsischen Innen-

ministerium untergeordnet, bringt sich aber auch in die Gestaltung der Po-

lizei- und Ermittlungsarbeit in Niedersachsen »als […] Experten« aufgrund

ihrer »Erfahrung« mit Delikten von Asylbewerber*innen ein (Pol BS, Inter-

view4,Oktober 2021). Insbesondere bei der Schaffungder Sonderkommissi-

on in Braunschweig und anschließend niedersachsenweit agierte die Polizei

Braunschweig als Vorreiter. Folglich steht die Soko ZErm als »ständiger An-

sprechpartner« demLandeskriminalamt und anderen Landeseinrichtungen

zur Verfügung (ebd.).

Die Polizei Braunschweig positioniert sich als diskriminierungssensi-

bel, insbesondere in Bezug auf sexuelle und geschlechtliche Vielfalt: »Die

18 https://www.pd-bs.polizei-nds.de/wir_ueber_uns/ueberschrift-765.html, Zugriff: 09.05.2024.

19 https://www.pd-bs.polizei-nds.de/startseite/dienststellen/polizeiinspektion_braunschweig/

herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-braunschweig-729.html, Zugriff: 09.05.2024.

https://www.pd-bs.polizei-nds.de/wir_ueber_uns/ueberschrift-765.html
https://www.pd-bs.polizei-nds.de/startseite/dienststellen/polizeiinspektion_braunschweig/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-braunschweig-729.html
https://www.pd-bs.polizei-nds.de/startseite/dienststellen/polizeiinspektion_braunschweig/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-braunschweig-729.html
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Polizeidirektion Braunschweig versteht sich als vielfältige Polizeibehör-

de. […] Jede Person soll sich ohne Angst vor Diskriminierung aufgrund

der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität an die Polizei

wenden können.«20 In Interviews berichten Polizist*innen, dass die Poli-

zei in Braunschweig in den letzten Jahren diverser geworden sei. So seien

Mitarbeiter*innen mit nichtdeutschem Namen keine Seltenheit mehr (TB

BS, März 2023). Vorteilhaft sei der Umstand insbesondere, wenn es um die

Mehrsprachigkeit der Kolleg*innen gehe (Pol BS, Interview 4,Oktober 2021).

Die Diversität und Sensibilität der (Streifen-)Polizist*innen sollen durch

Fortbildungenmit externen Akteuren wie demHaus der Kulturen gefördert

werden. Durch diese Austauschmöglichkeit sollen »unterschiedliche Sicht-

weisen« erkannt und es soll dazu in denDialog eingestiegenwerden (Pol BS,

Interview 1,Oktober 2021). Esmüsse darumgehen,Vielfalt auch imEinsatz-

und Streifendienst abzubilden (Pol BS, Interview 1, Oktober 2021). Zugleich

scheut die Braunschweiger Polizei nicht davor zurück, das Erreichen ihrer

Belastungsgrenzen zum Zeitpunkt der Fluchtzuwanderung transparent zu

machen (BZ, 19.08.2015).

Aus denKritiken, die gegenüber anderen Behördenwie etwa der Auslän-

derbehörde, der LAB, aber auch im Allgemeinen an bundespolitischen Ent-

scheidungsprozessen in Bezug auf Zuwanderung geübt werden, ergibt sich

eine Selbstwahrnehmung der Polizei Braunschweig als die beste aller Ver-

waltungsorganisationen.Aus denAussagen der Polizist*innen in Interviews

mit uns und mit Zeitungen wird der Eindruck vermittelt, als sehe sich die

Polizei selbst als Krisenmanagerin: So gibt sie Ratschläge imBereich vonRe-

gistrierungsprozessen,Zuwanderungskontrollen undStrafmaßnahmenge-

genüber Geflüchteten. Dabei scheut sie nicht davor zurück, sich Hinweisen

aus der Politik zu widersetzen (siehe CDU-Vorschlag zur weiteren Polizei-

station nahe der LAB).

Polizei als politische Akteurin, Initiatorin und Retterin

Gleichwohl die Polizei Braunschweig als vermittelnde Instanz auftreten will

und muss, versteht sie sich auch als politischer Akteur, wie ein*e Polizist*in

konstatiert: »Polizei ist immer politisch« (Pol BS, Interview 2,Oktober 2021).

20 https://www.pd-bs.polizei-nds.de/startseite/wir_ueber_uns/ansprechpersonen_lsbti/

ansprechpersonen-lsbti-115512.html, Zugriff: 09.05.2024.

https://www.pd-bs.polizei-nds.de/startseite/wir_ueber_uns/ansprechpersonen_lsbti/ansprechpersonen-lsbti-115512.html
https://www.pd-bs.polizei-nds.de/startseite/wir_ueber_uns/ansprechpersonen_lsbti/ansprechpersonen-lsbti-115512.html
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Welche politische Rolle die Polizei genau ausübt, erläutert er*sie nicht, sieht

Polizei aber ins politische Gefüge eingebunden.

In den Interviews betonen die Polizist*innen ihr Selbstverständnis als

Demokratiehüter*innen. Dabei müsse sie sowohl innerhalb der Institu-

tion demokratische Bildung initiieren als auch nach außen demokratisch

agieren. So wurden im Rahmen eines landesweiten Beschlusses auf jeder

Ebene der Polizei sogenannte Demokratiepat*innen etabliert (proPol N,

Januar/Februar 2021: 5), die zur Aufgabe haben, die demokratische Resili-

enz und (Selbst-)Reflexion der Polizei auszubauen. Dazu zählen u.a. die

Nachbesprechung von Einsätzen sowie politische Bildungsseminare für

Polizist*innen (Pol BS, Interview 1, Oktober 2021). Solche Veränderungs-

prozesse innerhalb der Polizei dürften nach Aussagen der Interviewten

nicht einfach von oben oktroyiert werden. Vielmehr sei eine vorsichtige

Implementierung notwendig, wenn es etwa um Themen wie Rassismus

gehe, die auch in diesem Zusammenhang angesprochen werden sollen (Pol

BS, Interview 2, Oktober 2021). Die demokratische Einstellung übertrage

sich auf Beamt*innen, wie eine*r bezeugt: »Ich bin ein absolut überzeugter

Demokrat und ich gehöre auch noch zu einer Generation, […] die davon

überzeugt [ist], dass wir Grundrechte erhaltenmüssen.Das ist keine Selbst-

verständlichkeit« (Pol BS, Interview 5, Oktober 2021). Demnach sei das

Demonstrationsrecht ein hohes Gut, das die Polizei zu bewahren habe, auch

wenn man nicht die Meinung der Demonstrierenden teile (ebd.). Obgleich

es sich bei dem Projekt der Demokratiepat*innen um ein landesweites

Programm handelt, lässt sich aus den wiederholten Erzählungen dazu eine

Priorisierung innerhalb der Polizei Braunschweig deuten, die aber auchmit

der Vorauswahl der Interviewpartner*innen zusammenhängen könnte.

Es kristallisiert sich heraus, dass sich die Polizei Braunschweig als (poli-

tische) Instanz in das gesellschaftliche wie auch das stadtpolitische Gefüge

eingebunden sieht und sich darin selbst einbringt. So habe sie den Aufbau

von Netzwerken und die Etablierung von Kooperationen mit nichtpolizei-

lichen Akteuren laut den Schilderungen der beteiligten Beamt*innen meis-

tens initiiert (Pol BS, Interview 5, Oktober 2021; Pol BS, Interview 7, Dezem-

ber 2021). In Reaktion auf die Zuwanderung in den Jahren 2015 ff. wird auf

Initiative eines*einer Mitarbeiter*in innerhalb der Polizei die »Koordinie-

rungsstelleZuwanderung« (KoSt) gegründet,umsichzuasyl-und fluchtspe-

zifischen Belangen innerhalb der Polizei auszutauschen und z.B. die Anzahl

von Abschiebungen zu erfassen (Pol BS, Interview 5, Oktober 2021). Folglich

sei die Polizei »in viele gesellschaftliche[…] Kontexte[…]« eingebunden (Pol
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BS, Interview 1, Oktober 2021). Damit verbunden ist auch die Auffassung,

dass die Polizei innerhalb der Stadt über »eine hoheAnerkennung [sowie] ei-

nen hohen Stellenwert« verfüge (ebd.) und von den Bürger*innen »sehr po-

sitiv wahrgenommen werde[…]« (Pol BS, Interview 7, Dezember 2021). Die

Mehrheit freue sich, »dass wir da sind, wenn es Probleme gibt«, denn »die

überwiegendenEinsätzewarendavongeprägt,dassMenschen sich amEnde

bedankt haben«, beschreibt ein*e Polizist*in (ebd.). Insofern würde das Si-

cherheitskonzept der Polizei aufgehen, was sich auch in der »Polizeidichte«

in Form der »drei Kommissariate« und starken Polizeipräsenz widerspiegle

(Pol BS, Interview 4, Oktober 2021).

Zudemversteht sich die Polizei Braunschweig in den Interviewerzählun-

gen,aber auch indenPressemeldungenalsdie legitimeundnotwendigeRet-

terin (wie in Kassel). Erzählungen, in denen Polizei kommenmusste, umdie

(konflikthafte) Situation zu lösen, sind Standard: »Einer der Täter konnte

nach kurzer Flucht von dem Opfer zusammen mit eingesetzten Polizeibe-

amten gestellt und vorläufig festgenommen werden« (PolM BS, 08.11.2015),

heißt es in einer Pressemeldung. Zur Rettung einer Frau, die Opfer einer

Vergewaltigung zuwerden drohte,wurde die Intervention wie folgt geschil-

dert: »Die Beamten hörten Frauenschreie, stürmten in denWald und trafen

dort auf das Opfer. Ein Polizist kümmerte sich um die 19 Jahre alte Frau, der

andere setzte seinen Weg ins Dickicht fort. Dort entdeckte er einen Mann,

der sich gerade imGebüsch versteckenwollte« (PolMBS, 28.09.2015 [2]).Mit

solchen Aussagen agiert die Polizei als »Staat in erster Instanz«. Eine zen-

trale Legitimationsstrategie ist, dass Polizei als Staat befugt und berufen ist,

zu handeln. Dabei werden Festnahmen, gewaltvolles Eingreifen in Konflik-

te, personenintensive Einsätze oder Abschiebungen als notwendig und legi-

tim skizziert (etwa: PolM BS, 17.07.2017). Die Gewaltausübung durch Poli-

zist*innen passiere »jeden Tag« zwar in unterschiedlichem Maße, aber sei

»in 99,9 Prozent der Fälle gerechtfertigt« (Pol BS, Interview 2,Oktober 2021).

Das harte Durchgreifen, um Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten, se-

hen Mitarbeiter*innen der Polizei Braunschweig somit als gerechtfertigtes

Mittel.

3.2.6 Netzwerke

Wie bereits erläutert, versteht sich die Polizei Braunschweig als aktive poli-

tische Akteurin eingebettet in kommunale Netzwerke. Folglich sieht sie sich
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auch als Institution der Stadt, gleichwohl es sich um eine landespolitische

Instanz handelt, die aber vor Ort interveniert. Dieses Selbstverständnis

zeigt sich in Bezug auf die Phase der Fluchtzuwanderung 2014 bis 2019,

indem einzelne Polizist*innen in städtischen Ausschüssen – etwa dem Aus-

schuss für Vielfalt und Integration (kurz: AVI) – sitzen, im regelmäßigen

Kontakt mit der Sozialdezernentin waren und zu Bürger*innenabenden als

Sicherheitsexpert*innen eingeladen waren. Man kann also von einer insti-

tutionalisierten Einbindung der Polizei in die Stadtpolitik und -verwaltung

sprechen. Durch die Expansion und starke polizeiliche Vernetzung kann

ein Versicherheitlichungsnarrativ innerhalb der Stadt beobachtet werden.

Dieses Narrativ wird legitimiert in Bezug auf die Ängste der (besorgten)

Bewohner*innen des Stadtteils Kralenriede, die phasenweise enorme Über-

belegung der LAB und die Sorgen vor der Zunahme bereits bestehender

rechter Bewegungen. Die Polizei sieht sich zum Sprechen und Handeln

aufgerufen, sodass ihre weitreichenden Vernetzungsmaßnahmen, aber

auch ihre Anordnungen gegenüber nichtpolizeilichen Institutionen ak-

zeptiert werden. Im Dialog mit nichtpolizeilichen Akteuren definiert sie

Sicherheitsprobleme und entwickelt Lösungsstrategien.

Einige Polizist*innen (insbesondere die beiden Präventionsbeamt*in-

nen, Personen auf Führungsebenen und Leiter der Soko ZErm) pflegten den

regelmäßigen Kontakt zur Stadtverwaltung und -politik sowie zu einigen

zivilgesellschaftlichen Vertreter*innen in der Stadt. Je nach Fachgebiet

und Position finden Austausche zwischen polizeilichen und kommunalen

Vertreter*innen statt. So treffe sich der Leiter der Polizeiinspektion regel-

mäßig zu Gesprächen mit dem Oberbürgermeister, »weil es auch gar nicht

anders geht«, um lokale Probleme gemeinsam zu lösen (Pol BS, Interview

4, Oktober 2021). Die Präventionsbeamt*innen nahmen eine Dialog- und

Vermittlungsrolle ein. Insgesamt zeige sich die Polizei auch für nichtpo-

lizeiliche Personen ansprechbar (ebd.). Es kann geschlussfolgert werden,

dass die Vernetzung innerhalb der Stadt mit nichtpolizeilichen Akteuren

förderlich für die Polizei ist, um ihr Wissen zu verbreiten. Zugleich diene

Kooperation als Problemlösung, so ein*e Polizist*in, um etwa Kriminali-

tätsdelikten und -strukturen zu begegnen (TB BS,März 2023).

Im Dialog zeigt sich Polizei auch offen für Kritik: Mit Mitgliedern des

»Bündnisses gegen Rechts« reflektierte die Polizei »ein Demonstrationsge-

schehen […], bei dem sie erhebliche Kritik geübt haben« (Pol BS, Interview 1,

Oktober 2021).Seitensder engagiertenZivilgesellschaftwirddieseOffenheit

undGesprächsbereitschaft ebensogeschätzt (BS, Interview 5, Juni 2022).Po-



Niedersachsen 241

lizei habe in Zeiten der Fluchtzuwanderung »gut agiert« und stand für »Po-

litiker immer zur Verfügung« (ebd.).

Vernetzungmit der Stadtverwaltung und -politik sowie der LAB

Da Braunschweig »eine überschaubare Stadt« sei, bestehe »ein gutes Mit-

einander, eine gute Kommunikation […] mit den Behörden und Einrichtun-

gen« (Pol BS, Interview 5, Oktober 2021). Diese Kontakte würden der Polizei

helfen, an »bestimmte[n] Veranstaltungen« teilzunehmen,umsich »präsen-

tieren« zu können (ebd.). In dem Aufbau dieser lokalen Kooperationen und

Netzwerke sei die Polizei die Initiatorin und habe sowohl den Kontakt zur

Stadt (insbesondere zumBüro fürMigrationsfragen und zum Integrations-

ausschuss) »proaktiv« aufgebaut (Pol BS, Interview 7, Dezember 2021). Ge-

nauso sei aber auch die Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiges Mittel, um die

Bürger*innen zu erreichen (Pol BS, Interview 5, Oktober 2021).

Mit der institutionellen Veränderung, zwei Ansprechpersonen für

Migration, Integration und interkulturelle Verbindung im Jahr 2015 einzu-

setzen, reagierte die Polizei Braunschweig auf gesellschaftliche Diversität

und mögliche neue Sicherheitsrisiken. Die beiden Präventionsbeamt*in-

nen nahmen in den Jahren 2015 bis 2019 regelmäßig an den Sitzungen des

AVI der Stadt teil und waren auf diese Weise ansprechbar für Politik und

Zivilgesellschaft (Pol BS, Interview 7, Dezember 2021; BS, Interview 4, Juni

2022; BS, Interview 5, Juni 2022). Der Ausschuss wurde von der damaligen

Sozialdezernentin geleitet, die zu den Ausschusssitzungen je nach Thema

die Vertreter*innen und Führungspersonen der Polizeiinspektion Braun-

schweig eingeladen habe, um ihre Expertise zu teilen. Die regelmäßige

Beteiligung der beiden Beamt*innenwurde u.a. von den Ausschussmitglie-

dern begrüßt (BS, Interview 5, Juni 2022). In der Stadtöffentlichkeit habe

der Ausschuss eine bedeutende Rolle gespielt (ebd.).

Darüber hinaus seien dieMitarbeiter*innen der Soko ZErm gut vernetzt

und erwiesen sich als ansprechbar für nichtpolizeiliche Akteure. So sind

sie zur Informationsweitergabe mit der Ausländerbehörde Braunschweig

in Kontakt (Pol BS, Interview 4, Oktober 2021). Zugleich wurde Ulf Küch

als »Ansprechpartner bei der Kriminalpolizei« seitens der Stadtverwaltung

geschätzt und als Person wahrgenommen, der sich »sehr, sehr reingehängt

und […] sehr mitgearbeitet« habe, aber »auch immer klare Ansagen ge-

macht« und nicht »um den heißen Brei« geredet habe (BS, Interview 1, Juni

2022).
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Als weitere Vernetzung der Polizeidirektion Braunschweig ist die kurz-

zeitige Etablierung einer Arbeitsgruppe zu Abschiebungen zu erwähnen.

Sie wurde von einem Beamten einberufen, um die Schwierigkeiten und

Optimierungsmöglichkeiten mit Beamt*innen, LAB-Mitarbeiter*innen

und Vertreter*innen der Ausländerbehörde zu besprechen (Pol BS, Inter-

view 5, Oktober 2021). Es ging darum, »für vernünftige, unaufgeregte, klare

Wege im Bereich der Abschiebung [zu] sorgen«, damit »im Ergebnis eine

Abschiebung […] möglichst reibungslos […] und human« verlaufe (ebd.).

Durch diesen Austausch habe man »gegenseitiges Verständnis« füreinan-

der entwickelt (ebd.). Während die Polizei in Darmstadt und Kassel die

Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde grundsätzlich problematisiert,

versucht die Polizei in Braunschweig, wie es für sie typisch erscheint, auch

hier in die Ausländerbehörde hineinzuwirken.

Weitere lokale Netzwerke, in denen polizeiliche Vertreter*innen sit-

zen/saßen, sind das Netzwerk Integration, die Arbeitsgruppe Demokratie

leben (Pol BS, Interview 7, Dezember 2021), ein kurzzeitig errichteter Kri-

senstab, als Geflüchtete in Zügen aus München in Braunschweig ankamen

(BS, Interview 1, Juni 2022), sowie der Präventionsrat der Stadt21 (ebd.) und

ein zeitweise errichteter Runder Tisch zum Thema Flüchtlinge,22 der vom

Stadtrat einberufen wurde (BZ, 02.08.2015). Vorteilhaft sei, dass »durch

diesen intensiven Austausch, der immer wieder stattfindet, […] alle unter-

einander gesichtsbekannt« seien und anlassbezogen »Gespräche auf dem

kurzen Weg« stattfänden, ohne »auf die nächste Arbeitsgruppensitzung

oder auf den nächsten Ausschuss Integration« zu warten (ebd.).

LautAngabeneiniger Lokalpolitiker*innenhat sichdiese polizeilicheZu-

sammenarbeit mit Stadt und Zivilgesellschaft nichtmehr fortgesetzt, nach-

dem die zuständigen Polizist*innen nichtmehr im Präventionsbereich tätig

waren. Daraus kann geschlossen werden, dass die Ausgestaltung der Prä-

ventionsarbeit sehr abhängig vom Willen und Interesse der*des jeweiligen

Präventionsbeamt*in ist bzw. dies in Braunschweig der Fall ist. Die Beob-

achtungen undErkenntnisse, dass einzelne Polizist*innen die Intensität der

21 Im Präventionsrat der Stadt Braunschweig kommen u.a. der Inspektionsleiter, der Leiter des

zentralen Kriminaldienstes sowie der Oberbürgermeister zusammen (Pol BS, Interview 7, De-

zember 2021).

22 Der durch den Stadtrat einberufene Runde Tisch zumThema Flüchtlinge war angedacht, um ei-

ne Vernetzung und einen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern des Stadtbezirks-

rats, des Ausschusses für Integrationsfragen, der LAB und Ehrenamtlichen zu ermöglichen (BZ,

03.08.2015).
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Kooperation mit städtischen Einrichtungen gestalten können und/oder die

Kommunikation nach außen ebenso von einzelnen Polizist*innen bestimmt

werden kann, sprechen einmal mehr für die Annahme, dass Polizei als loka-

ler Akteur mit ihrem Handlungsspielraum in Städten auftritt und verstan-

den werden kann.

Die Interaktionenmit der LAB werden auf der einen Seite als »enge Ver-

knüpfungen« beschrieben (Pol BS, Interview 3,Oktober 2021). Auf der ande-

ren Seite scheint es zwischenzeitlich etwas angespannt zu sein, etwa als der

Sozialleistungsbetrugaufgedeckt unddeutlichwurde,dassdie Sachbearbei-

ter*innen der LAB nicht offen gegenüber der Polizei kommuniziert hatten

(TB BS, März 2023; BZ, 02.03.2017). Der Kontakt zur LAB-Leitung erfolgt

größtenteils in formellen Runden, während der Austausch mit LAB-Mitar-

beiter*innenundSicherheitskräften vorOrt informell durchGespräche zwi-

schendurch erfolgen kann (TB BS, März 2023). Zwischen den Institutionen

wurde sich imdirektenKontakt über »bestimmte Alarmierungsprozesse ab-

gestimmt« und über dieWeitergabe von Informationen (Pol BS, Interview 1,

Oktober 2021). Darüber hinaus beriet die Polizei die LAB hinsichtlich »der

Gelände-Absicherung« (ebd.; TB BS,März 2023).

Folglich lässt sich erkennen, dass die Polizei Braunschweig durch ihre

Vernetzung einerseits informell den Austausch pflegt, andererseits formell

als Sicherheitsexpertin Wissen teilt und Ratschläge gibt, wie Sicherheits-

maßnahmen optimiert werden können.

Die Polizei eingebunden in lokale (zivilgesellschaftliche) Netzwerke

Innerhalb der Zivilgesellschaft scheint das Haus der Kulturen in Braun-

schweig einen zentralen Austauschpartner der Polizei im Themenfeld

Migration darzustellen: Polizei wendet sich an dieses, wenn es um Diver-

sitätsfragen oder um Sensibilisierungsangebote für Streifenbeamt*innen

geht, wird aber auch vom Haus der Kulturen u.a. zum Tag der offenen Tür

eingeladen (BS, Interview 4, Juni 2022). Des Weiteren sei aus der Zusam-

menarbeitmit demHausderKulturen einNetzwerkmitweiterenKontakten

zu sozialen Einrichtungen entstanden (Pol BS, Interview 7,Dezember 2021).

Die Präventionsbeamt*innen, die in diversen Kontexten als Repräsen-

tant*innen der Polizei agieren, verfügen über Freiräume in ihrer Arbeit,

um Projekte zu entwickeln und Kooperationen zu initiieren. Die »Präven-

tionsarbeit« lebe »von der eigenen Kreativität«, beschreibt ein*e Polizist*in

(ebd.). Zudem habe man mit Zielgruppen zu tun, die zunächst eher miss-
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trauisch seienundbei denenman sichdasVertrauen als Polizei »erkämpfen«

müsse, fährt er*sie fort (ebd.). Folglich sei dieser Arbeitsbereich »von der

Motivation der Kollegen und Kolleginnen abhängig« (ebd.), sodass sich hier

ein Handlungsspielraum erkennen lässt, der von der Polizei Braunschweig

ausgeschöpft wurde. Die präventive Handlungsweise der Polizei wird von

nichtpolizeilichen Kooperationspartner*innen gelobt. So habe die Polizei

Braunschweig auf den Vertrauensaufbau gegenüber Geflüchteten gesetzt,

um »dieses Polizeibild«, das unter ihnen durch die Erfahrungen im »Hei-

matland oder [mit] Grenzpolizisten« »sehr belastet« sei, entgegenzuwirken.

Sie hätten »praktisch die Grenzen zwischen beiden Parteien abgebaut« (BS,

Interview 4, Juni 2022). Ziel der Polizei sei es gewesen, deutlich zu machen,

dass Geflüchtete sich »ohne Angst an die Polizei in Deutschland wenden

können« (Pol BS, Interview 7, Dezember 2021).

3.2.7 Zwischenfazit

In Braunschweig stehen die beiden Erzählungen der Krise durch die star-

ke Zuwanderung 2015 ff. und der Kontrolle bzw. Bewahrung der Sicherheit

nebeneinander. Die Zuwanderung führt bei allen Beteiligten zu Momenten

der Überforderung und löst die Sorge bei einigen aus, die Kontrolle über

die Sicherheitslage zu verlieren. Durch die Dokumentenanalyse der Rats-

dokumente und der Braunschweiger Zeitung, aber auch durch die Erzählun-

gen aus den Interviews mit polizeilichen und nichtpolizeilichen Akteuren

gewinnt man den Eindruck, dass in der Zeit 2014 bis 2016 die Stadtgesell-

schaft bewegt war und viele zur Krisenbewältigung an einem Strang gezo-

gen haben (BS, Interview 1, Juni 2022; BS, Interview 6, Juni 2022; GS BS, Ju-

ni 2023; Pol BS, Interview 4, Oktober 2021). »Ich bin überhaupt froh, dass

es in Braunschweig super gelaufen ist und immer super läuft. Von daher

bin ich oft froh, hier Polizist zu sein. […] Es macht Spaß, hier zu arbeiten«,

lobt ein*e Polizist*in die kooperative Arbeit innerhalb der Stadt insbeson-

dere rückblickend auf die Fluchtzuwanderung (GS BS, Juni 2023; Pol BS, In-

terview 4, Oktober 2021). Dieser Aussage pflichtete ein*e Verwaltungsmit-

arbeiter*in bei: »Ich kann nur sagen: War eine total spannende Zeit, die ich

nichtmissenmöchte.Auchmit keinemderKooperationspartner« (BS, Inter-

view 1, Juni 2022). Trotz der Schwere der Zeit, habe »die Erfahrung […] aber

auchgezeigt,dass solcheherausforderndenSituationenauchguteLösungen

schaffen können,wenn allemiteinander an einemTisch [sitzen und]mitein-
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ander reden«, schlussfolgert ein*e weitere*r Verwaltungsmitarbeiter*in (GS

BS, Juni 2023). Vorteilhaft sei es gewesen, dass nicht in »Scheuklappen ge-

dacht«, sondern gemeinsam gehandelt wurde (GS BS, Juni 2023). »Es wur-

den ganz viele kurzfristige Lösungen geschaffen« (ebd.), an denen sich auch

die Polizei Braunschweig beteiligte. Neben der kommunikativen Arbeit sei

auch die organisatorische Arbeit in Notlagen gut verlaufen. So sei etwa das

Ankommen der zahlreichen Menschen, die »über Ungarn nach Bayern ge-

flüchtet« waren und »in einem Sonderzug« in Braunschweig ankamen (BZ

07.09.2015), amBahnhof im September 2015 dank des gut funktionierenden

städtischenNotdienstes gemeinsamgemeistert worden (BS, Interview 1, Ju-

ni 2022).

Man gewinnt den Eindruck, dass die Stadtpolitik in Kooperation mit

Vertreter*innen der Polizei sowie der LAB einen gemeinsamen Plan in

der Bewältigung des Ankommens verfolgte. Einen großen Beitrag habe

dazu die ehemalige Sozialdezernentin geleistet, betonen Sprecher*innen

aus der Kommunalpolitik und Zivilgesellschaft (GS BS, Juni 2023). Ziel

war es, »dass die Menschen einerseits gut ankommen in der Stadt. Und

umgekehrt aber auch die Stadtgesellschaft sich mitgenommen fühlt« (BS,

Interview 1, Juni 2022). Das sei sowohl durch die Initiative der Stadt sowie

die Bereitschaft zahlreicher Akteure innerhalb der Stadt möglich gewesen

(ebd.). Auch der Oberbürgermeister wendet sich über die Regionalzei-

tung verständnisvoll und beruhigend an die Bevölkerung mit den Worten,

dass diese »Ausnahmesituation in allen Kommunen« vorherrsche und es

sich um kein braunschweigspezifisches Problem handle (BZ, 05.10.2015).

Die kooperative Zusammenarbeit mit der Polizei war vor allem aufgrund

des Selbstverständnisses der Polizei Braunschweig als politische Akteurin

möglich, die sich aber auch gegen politische Beschlüsse äußert – sei es

auf kommunaler, landes- oder bundespolitischer Ebene. Kennzeichnend

für die Polizei in Braunschweig ist die Öffentlichkeitsarbeit, die sie im

Kontext der von ihr betitelten »Flüchtlingskriminalität« ab 2015 vornimmt.

Einzelne Sprecher*innen bringen sich mit der Expertise zu Kriminalitäts-

und Sicherheitslage durch Zuwanderung in die öffentliche Debatte ein,

die sie durch die Sonderkommission ZErm an einer Stelle akkumulieren.

Die Sonderkommission genauso wie ihre Mitarbeiter*innen fungieren

als das Aushängeschild der Polizei Braunschweig im Themenbereich der

Fluchtzuwanderung, sie gilt als Vorreiterin in Niedersachsen und später

auch bundesweit. Doch nicht nur medial tritt die Polizei Braunschweig viel

auf, sondern auch im Stadtbild selbst – sei es durch die Vernetzung und
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Mitgliedschaft in zivilgesellschaftlichen und stadtpolitischen Runden, sei

es durch die Präsenz in Form von Info-Mobilen für die Bürger*innen, um

deren Sorgen zu berücksichtigen. So lässt sich einerseits eine einfühlsame

Polizei gegenüber Bürger*innen wahrnehmen, andererseits zeichnet sich

aber auch eine strikte, durchgreifende Polizei gegenüber (migrantischen)

Straftäter*innen oder potenziellen Straftäter*innen ab.

Dass es sichauchumeineemotionaleZeit fürdiepolizeilichenundnicht-

polizeilichen Beteiligten handelte, wird erkennbar, als wir im Rahmen des

Gruppengesprächs im Jahr 2023 den Teilnehmenden als Gesprächsimpuls

Fotos zeigen, die »ganz böse Erinnerungen« auslösen (GS BS, Juni 2023; BS,

Interview 4, Juni 2022). Anfangs sei die Hilfs- und Spendenbereitschaft »der

Braunschweiger Gesellschaft […] groß« gewesen (GS BS, Juni 2023; BS, In-

terview 4, Juni 2022; BS, Interview 1, Juni 2022). Doch mit der Zeit habe der

»große Zuspruch aus der Bevölkerung« abgenommen (GS BS, Juni 2023; BS,

Interview 4, Juni 2022).Es gab auchWiderstände gegenWillkommensstruk-

turen (GSBS,Juni 2023).DieBraunschweigerZeitungprägt ebensodenDiskurs

unddie öffentlicheDebatte umFluchtzuwanderungnachBraunschweig, in-

demsie sehrdetailreichüberGeschehnisse berichtet unddadurch auchWie-

derholungen erzeugt. Im stadtöffentlichen Diskurs lässt sich die Erzählung

von Geflüchteten als traumatisierten Personen (und somit nicht nur als Tä-

ter*innen) feststellen (BZ, 16.12.2019). Nachdem die Phase des Ankommens

sich beruhigte, haben sich die beteiligten Akteure wieder ihren Arbeitsfel-

dern zugewandt, aber »der Austausch ist noch da« (GS BS, Juni 2023).

Zeitgleich schwindet die Aufregung um die LAB mit der abnehmenden

Belegung vor Ort. Zudem werden keine neuen sogenannten Problemorte

ausgemacht, das Problem scheint sich nicht – wie in Osnabrück – etwa in

die Innenstadt zu verlagern, sondern aufzulösen. Migration und Diversität

in der Stadt an sich scheinen folglich nicht als Problem eingeordnet zu wer-

den, sondern vielmehr hat die hohe Anzahl an Personen, die kurzzeitig in

der LAB untergebracht wurden, für Irritation und Überforderung gesorgt.



4. Hessen

4.1 Darmstadt

»DieWissenschaftsstadt Darmstadt hat es sich zur Aufgabe gemacht, asylsuchendeMen-

schen und Flüchtlinge in Darmstadt willkommen zu heißen und angemessen und men-

schenwürdig unterzubringen« (DS DA, 30.03.2017).

Darmstadt ist eine selbstbewusste Stadt. Sie nennt sich »Wissenschafts-

stadt«, »Stadt im Walde« und ihre Bewohner*innen, die sich selbst als

»Heiner« bezeichnen, scheinen sie durchweg als lebenswert zu empfin-

den. Sicherheit wird nicht als zentrale Herausforderung angesehen, denn

»Darmstadt ist die sicherste Großstadt in Hessen« (DA, Interview 1, Ok-

tober 2022) und vor allem im Vergleich zum nahen Frankfurt, auf das

immer wieder in Abgrenzung verwiesen wird, gibt es in Darmstadt kaum

nennenswerte Kriminalitätslagen.

Die Identifikation unserer Darmstädter Interviewpartner*innen mit

ihrer Stadt scheint hoch, ähnlich wie inMannheim. »Darmstadt ist eine au-

ßergewöhnliche Stadt«,wird uns beispielsweise berichtet, »eine unheimlich

vielfältige Stadt mit überwiegend positiven Eigenschaften« (GS DA, Juni

2023). Eine dieser positiven Eigenschaften, die auch von der Stadtverwal-

tung selbst unterstrichenwird, ist,dassDarmstadt »tolerantundweltoffen«1

sei. Dieses Motiv begegnete uns in unseren Interviews immer wieder. Auch

Polizist*innen berichteten uns beispielsweise, dass Darmstadt »privat […]

eine sehr reizvolle Stadt« sei, »weil sie auch sehr weltoffen ist.Weil sie auch

sehr grün geprägt ist […], weil Sie auch keinen Platz für Rassismus bietet.

Das sind Dinge, die findet man in Darmstadt nicht« (Pol DA, Interview 4,

Oktober 2021). Diese Erzählung, dass »eine der größten Stärken« der Stadt

1 https://www.darmstadt.de/leben-in-darmstadt/soziales-und-gesellschaft, Zugriff: 08.05.2024.

https://www.darmstadt.de/leben-in-darmstadt/soziales-und-gesellschaft
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»das friedliche Zusammenleben der Menschen von teils unterschiedlicher

Herkunft« sei, »auch [von] Menschen mit sehr unterschiedlichen religiösen

Überzeugungen und Haltungen« (SPM DA, 09.04.2018), wird offenbar von

»oben«, von Ebene der Verwaltungsspitze, betont und von nahezu allen in

der Stadt mitgetragen: der Polizei, der Stadtpolitik, der Zivilgesellschaft,

der Presse.Weltoffenheit ist ein gewünschtesNarrativ überDarmstadt: »Ich

glaube, die gesamtstädtische Linie ist durchaus,Darmstadt offen zu halten«

(DA, Interview 2, Oktober 2022).

Geflüchtete aufzunehmen, gehört folglich zu Darmstadts Selbstver-

ständnis. Vonseiten der Stadt wird betont, dass die Darmstädter*innen

in diesem Hinblick »ein hohes Maß an Hilfsbereitschaft gezeigt« hät-

ten, was »ein wichtiger Baustein der Integrationsarbeit« in Darmstadt

sei (DE, 08.03.2018). Diese ehrenamtliche Unterstützung trage dazu bei,

»dass Darmstadt bunt, vielfältig, solidarisch und weltoffen wächst und

dass geflüchtete Menschen hier ein neues Zuhause finden können« (ebd.).

Ähnlich wie in Kassel wird über die dezentrale Unterbringung der Geflüch-

teten positiv berichtet. Außerdem wird die Bereitschaft der Darmstädter

Stadt(politik) gelobt, »alles Mögliche« (Pol DA, Interview 4, Oktober, 2024)

zu versuchen, um gute Lösungen für Geflüchtete zu finden: »Hier wurde

alles geprüft und schön verteilt, so wie man Darmstädter auch kennt. Man

macht ja auch da alles möglich. Also Flüchtlinge, wir nehmen sie« (Pol DA,

Interview 1, September 2021). Die Ankunft von zahlreichen Geflüchteten im

Jahr 2015 wurde in Darmstadt also nicht als problemhaft wahrgenommen.

Als »sehr anstrengend« (DA, Interview 1, Oktober 2022) zwar, aber »im

ganzen Jahr 2015 gab es bis auf wenige Skeptiker die Überzeugung: Wir

schaffen das« (GS DA, Juni 2023), und es sei auch »sehr gut gelungen« (DA,

Interview 1, Oktober 2022), die Geflüchteten unterzubringen, zu versorgen

und in die Stadtgesellschaft einzubinden.

4.1.1 Problemwahrnehmungen

HeileWelt?

Ein Großteil unserer polizeilichen Interviewpartner*innen vermittelte uns

in den Gesprächen den Eindruck, dass es in Darmstadt sowohl generell als

auch in Bezug auf Geflüchtete,Migrant*innen und Integration aus Perspek-

tive der Polizei wenig Probleme gebe: »Die Problematiken, die sich in vielen
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Städten zeigen wie in Frankfurt, die kennen wir hier nicht« (Pol DA, Inter-

view 1, September 2021). Dies deckte sich mit der geringen Anzahl von Po-

lizeimeldungen, die für den Zeitraum 2014 bis 2019 mit unseren fluchtmi-

grationsbezogenen Suchbegriffen (siehe Kapitel »Methode«) gefunden wur-

den. In Darmstadt bestand das Korpus aus 88 Meldungen, während es in

Kassel im selben Zeitraum und mit denselben Suchworten 203 waren. Das

kann selbstverständlich auch an unterschiedlichen Pressestrategien der bei-

den Polizeien liegen. Eventuell werden mögliche Konflikte mit Geflüchte-

ten und Migrant*innen in Darmstadt nicht (über)thematisiert oder zumin-

dest stark relativiert, weil eine (Über-)Problematisierung nicht zum Darm-

städter Narrativ der Weltoffenheit passen würde. In Bezug auf Konflikte in

Geflüchtetenunterkünften, die beispielsweise von der Polizei Kassel als ein-

schneidende dienstliche Erfahrungen dargestellt wurden, berichtet uns bei-

spielsweise ein*eDarmstädter Polizist*in: »Wir hatten auch einige [Konflik-

te], […] aberwenn ichdieZahl derFlüchtlinge indenbestimmtenUnterkünf-

ten mitberücksichtige, war das auch nicht so oft. Da war das wirklich nicht

so schlimm« (Pol DA, Interview 6, Oktober 2021). Außerdem sei der Grund

dafür, dass, »wo Menschen sind, […] leider auch Konflikt« sei, das »ist nicht

auszuschließen.Wir provozieren ja den Konflikt, wir Menschen« (ebd.).

Als Grund für diese offenbar unproblematische Situation in Darmstadt

wurde zum einenwie in anderen Fallstädten auch die dezentrale Unterbrin-

gung der geflüchteten Menschen in den Jahren 2015 und folgend genannt,

»dass man nicht einfach diese riesigen Wohnanlagen für Zugereiste hatte«

(Pol DA, Interview 2, September 2021), was für ein gutes und rasches An-

kommen in der Stadtgesellschaft gesorgt habe. Zum anderen sei Darmstadt

im Allgemeinen eine offene und liberale Stadt, zu deren Selbstverständnis

es gehöre, geflüchtete Menschen gut aufzunehmen und einzubinden. Ein*e

Polizist*in berichtet zudem, dass es in der »Studentenstadt« Darmstadt

viele Studierende »mit ausländischen Wurzeln« gebe, von denen »viele

schon länger hier sind und die sich dann tatsächlich um die Neuankömm-

linge kümmern, die auch mal rumführen und denen Sachen erklären« (Pol

DA, Interview 3, Oktober 2021). Die politische Ausrichtung der Stadt wird

von einer*m polizeilichen*m Interviewpartner*in als »links-grün-liberal«

bezeichnet (Pol DA, Interview 7, November 2021). Aufgrund dieser »Aus-

richtung« versuche die Stadt, »für bestimmte Bevölkerungsgruppen viel zu

tun« (ebd.). »Ich kann wirklich sagen, dass die Stadt sich bemüht. Aber sehr

intensiv«, lobt ein*eweitere*r Interviewpartner*in derDarmstädter Polizei.

»Nicht nur die Polizei, sondern auch die Stadtpolitik und -verwaltung be-
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mühen sich, die [neu ankommenden] Menschen zu unterstützen« (Pol DA,

Interview 6, Oktober 2021), berichtet sie*er. Passenderweise nennt ein*e

Vertreter*in der Führungsebene als drängendstes Darmstädter Problem

»ein vollkommen defizitäres Straßenverkehrsnetz« (Pol DA, Interview 7,

November 2021), aber keine gesellschaftspolitischen Herausforderungen.

Interkulturelle Spannungen

DasBild der vermeintlichenDarmstädter Problemlosigkeit hält nicht endlos

stand. Unser Material berichtet beispielsweise durchaus von Spannungen

und Konflikten zwischen Geflüchteten- und Migrant*innengruppen. Wie

auch in den anderen Fallstädten schienen vor allem die Sammelunterkünf-

te Orte zu sein, an denen diese Spannungen zu Streiten eskalierten, bei

denen die Polizei eingreifen musste: »Es gab auch Phasen, wo innerhalb

der Unterkünfte Gruppen gegründet wurden. Die Afghanen haben sich

separiert. Die Afghanen gegen Syrier [sic]. Oder Syrier gegen die aus dem

Irak. Oder aus anderen Ländern« (Pol DA, Interview 6, Oktober 2021). Auch

einzelne Polizeimeldungen deuten auf solche interkulturellen Spannungen

in Unterkünften hin wie beispielsweise im Oktober 2015:

»Zu Unstimmigkeiten zwischen Frauen in einer Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in

Darmstadt, Michaelisstraße, kam es am Donnerstagabend (01.10.2015) gegen 19.20 Uhr.

Auslöser war eine geplante Umlegung innerhalb der Einrichtung, mit der eine Bewohne-

rin nicht einverstanden war« (PolM DA, 01.10.2015).

Spannend an dieser Mitteilung ist jedoch die Sprachwahl. Während hier

lediglich von »Unstimmigkeiten« berichtet wird, beschreiben die Kasseler

Polizeimeldungen regelmäßig bis ins kleinste Detail, welche Personen mit

welcher Nationalität und welcher Art von Waffe an Auseinandersetzungen

beteiligt waren. Im Vergleich zum Kasseler Material werden in Darmstadt

auch die Konfliktursachen nicht als illegitim oder überzogen dargestellt.

Beispielsweise erklärt uns ein*e Polizist*in, dass einige Konflikte durch eine

empfundene Ungleichbehandlung unter den verschiedenen Bevölkerungs-

gruppen angefacht wurden:

»Leute aus Afghanistan und Syrien, das war immer auch Konkurrenzkampf. Und war

nicht zu übersehen. Die Menschen aus Syrien durften an dem Integrationskurs teilneh-

men und auch sehr schnell auch Deutsch erlernen. Während die Leute aus Afghanistan

nicht an dem Kurs teilnehmen durften. Das erschwerte nochmal das Zusammenleben

innerhalb der Unterkunft« (Pol DA, Interview 6, Oktober 2021).
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Diese neutrale Berichterstattung und der relativierende Umgang mit Kon-

flikten in Geflüchtetenunterkünften scheinen eine Darmstädter Besonder-

heit zu sein, die sich gut mit dem gewünschten Narrativ des weltoffenen

Darmstadt deckt.

Nicht relativiert wurden spürbare Spannungen zwischen »alteinge-

sessenen« Migrant*innen und den Neuankömmlingen der sogenannten

»Flüchtlingskrise« in den besonders diversen Darmstädter Stadtteilen wie

beispielsweise in Kranichstein. Allerdings wird vor allem Kranichstein oh-

nehin als Ausnahme, geradezu als Ausreißer aus der vermeintlich heilen

Darmstädter Welt behandelt: »Polizeilich würde ich sagen, Kranichstein

ist eine Katastrophe« (Pol DA, Interview 5, Oktober 2021). Über dortige in-

terkulturelle Spannungen wird uns von einer*m Polizist*in beispielsweise

berichtet, dass

»[…]mich Türken,Mitdreißiger,Mitvierziger,Mitfünfziger angesprochen und gesagt ha-

ben: ›Wirwollen hierwegziehen.Wirwollen hierweg.‹ Unddannwerden auchVolksgrup-

pen genannt. Da heißt es dann: ›Ja, die Afghanen. Und das ist so aggressiv. Und die Syrer.

Und jeder hat einMesser dabei.UndmeineFrau ist angemachtworden,weil sie keinKopf-

tuchhat.Undwir trauenunsdagarnichtmehr raus.‹ […] [I]ch kriege es auchdurch andere

Akteuremit,die sagen: ›Ja,alsowir beobachtendawas.Da ist atmosphärisch…, irgendwas

läuft da nicht mehr so ganz rund‹« (Pol DA, Interview 2, September 2021).

Obwohl dies nicht »mit Fallzahlen« zu belegen sei, gebe es in der Stadtge-

sellschaft die Erzählung, dass es seit der erhöhten Migration in den Jahren

2015 ff. »einen Anstieg von Raubüberfall, von Körperverletzung, von sexua-

len Delikten und und und« gegeben habe (Pol DA, Interview 2, September

2021). Ob dies nunmit Fallzahlen zu belegen sei oder nicht, darüber scheint

man sich innerhalb der Polizei nicht einig zu sein. So berichtet uns ein*e an-

dere*r polizeiliche*r Gesprächspartner*in aus Darmstadt: »Ich glaube aber

vom subjektivenGefühl vonmir ist es tatsächlich so, dass jetzt gemessen am

Bevölkerungsanteil Flüchtlinge schon häufiger an Straftaten beteiligt sind.

Und das ist auch nach wie vor so« (Pol DA, Interview 3, Oktober 2021).

In den Interviews mit Darmstädter Polizist*innen wurde außerdem

auch deutlich, dass der vermehrte Zuzug von Menschen nach Darmstadt

im Spätsommer 2015 und folgend durchaus einen Mehraufwand und neue

Herausforderungen für die Polizeiarbeit zur Folge hatte. Diese decken

sich aber mit den Berichten aus den anderen Fallstädten und stellen keine

Darmstädter Besonderheiten dar. Besonders häufig genannt wurden die

erschwerte Kommunikationmit Geflüchteten undMigrant*innen aufgrund

von fehlenden Sprachkenntnissen, was das Einschätzen und Bearbeiten



252 Hessen

von Lagen schwierig macht, ein negatives Polizeibild innerhalb einiger

Geflüchtetengruppen, was auch Misstrauen zur deutschen Polizei begüns-

tigt, sowie Mehrarbeit durch fehlende Papiere und die folglich mangelhafte

Registrierung von Asylsuchenden (siehe Kapitel zu »Common Topics«).

Die humpelnde Amsel

Einige Polizist*innen berichten uns, dass es trotz entspannter Kriminali-

tätslage durchaus herausfordernd sein könne, inDarmstadt Polizeiarbeit zu

leisten.DenndieDarmstädter*innen scheinenaufgrund ihrerprivilegierten

Lage einen hohen Anspruch zu haben, sowohl bezüglich ihres Sicherheits-

und Ordnungsgefühls als auch an die Arbeit ihrer Polizei.

So berichtet uns ein*e Interviewpartner*in, dass »die Bürger […] sehr

übertreiben, weil der Darmstädter macht sich […] wirklich auch Gedanken,

wenn eine Amsel vor der Haustür sitzt und humpelt. Das ist auch schon

wichtig, dass man da die Polizei anrufen muss« (Pol DA, Interview 1, Sep-

tember 2021).Undmit einemAugenzwinkern erzählt sie*er,dass es inBezug

auf Geflüchtete in Darmstadt durchaus einen »Riesenaufstand« gegeben

habe, und zwar wegen deren vermeintlichen Verhältnisses zu Ordnung und

Sauberkeit im öffentlichen Raum, zum Beispiel in einem der Stadtparks,

der Orangerie:

»Darmstadt hält sich sauber und schön, legt auchWert darauf und dann

kamen die Flüchtlinge und haben da hingespuckt, Cola getrunken, schön in

die Büsche. Das war dann so, dass man gesagt hat: ›Entschuldigung, unse-

re schöne Stadt wird jetzt gerade vermüllt.‹ Ich glaube, das war das größte

Problem für Darmstadt und da hat Darmstadt auch viel gemacht« (Pol DA,

Interview 1, September 2021).

Eineweitere Konsequenz der scheinbar heilenDarmstädterWelt scheint

außerdemzu sein,dassdasSicherheitsgefühl derDarmstädter*innen schon

dann sinkt,wenn sichdasStadtbild aufgrundvonMigration verändert,ohne

dass dies Auswirkungen auf das Kriminalitätsgeschehen habenmuss:

»Ja, also ich sagemal so,mit EinbruchderDunkelheit sagen schon sehr viele,dass sie nicht

mehr gerne durch denHerrengarten gehen.Morgens sagen auch viele, dass sie nicht ger-

ne über den Luisenplatz laufen, weil dort viele Flüchtlingsgruppen stehen. […] Also ich

teile diese Ansicht mit dem Luisenplatz nicht, aber das wird mir so zugetragen von vie-

len Leuten, die sagen, ich gehe nichtmehr gerne über den Luisenplatz,weil da stehen nur

Ausländer. Also ob die etwas machen oder nichts machen, ist vollkommen egal« (GS DA,

Juni 2023).
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Auffällig ist,dassdie*derPolizist*in,die*derdieseAussagegetätigt hat, sehr

deutlichmacht, dass sie*er diese Sorge von »vielen Leuten« für unangemes-

sen hält. Trotzdem ist es wert, die Beobachtung, dass sich »sehr viele« der

vermeintlichweltoffenenDarmstädter*innen von einer steigenden Zahl von

Migrant*innen imStadtbild bedroht fühlen und bestimmte öffentliche Plät-

ze meiden, näher zu betrachten.

Dass Darmstadt keine »schlimmeren« Probleme habe, welche die Auf-

merksamkeit der Darmstädter*innen binden könnten, führe aus Sicht der

Polizei auchdazu,dass ihreArbeit sehrgenaubeobachtetwerde: »DerDarm-

städter Bürger« sei sowohl »kommunikativ hochbegabt« als auch »sehr mit-

teilungsbedürftig« und äußere gernemal »Missfallen bei einerMaßnahme«,

weshalb »man schonauchoft indenDialoggehen [muss]mit denDarmstäd-

tern« (Pol DA, Interview 1, September 2021). Dass sei einerseits in Ordnung,

da »die Bürgermeinung sehr wichtig« sei, andererseits solle »in einer poli-

zeilichen Lage eher die Polizei diejenige sein […], die die herrschende Mei-

nunghat« (PolDA, Interview 1,September 2021).Außerdemhabe das »schon

Auswirkungen« (Pol DA, Interview 1, September 2021) auf die Polizeiarbeit:

»Es gibt immerwiederBerichte vonKollegen,die sagen, ichüberlegemir das

zweimal, ob ich eine Kontrolle durchführe. Und das ist etwas, das stimmt

mich sehr nachdenklich. Weil das ist nicht mein Verständnis von Polizeiar-

beit« (Pol DA, Interview 7, November 2021).

Die Polizei als Problem

»Ich mag keine Polizei der harten Hand. Die will ich nicht in Darmstadt«

(DA, Interview 1, Oktober 2022), so das Statement einer*s Interviewpart-

ner*in aus der Darmstädter Stadtverwaltung. Und tatsächlich scheint die

Polizei in Darmstadt so auch von niemandem wahrgenommen zu werden.

Auch in Bezug auf Geflüchtete wird sie als »eher so ein bisschen –was ich ja

nicht schlecht finde, muss ich dazu sagen – zurückhaltend, also zurückhal-

tend-beobachtend« (DA, Interview 1, Oktober 2022) beschrieben. Zwar wis-

se die Polizei natürlich, wenn eine »neue Einrichtung aufgemacht wird, wo

mehr Leute zusammenwohnen«, und habe dann im »Hinterkopf«, dass sie

dort »vielleicht einmal mehr vorbeifahren«, aber ansonsten sei »die Polizei

eher dezent imHintergrund« (DA, Interview 1,Oktober 2022).Undwenn sie

bei Konflikten in Geflüchtetenunterkünften gerufen werde, »dann kommt

sie auch undnimmt immer vorOrt die Lage ernst« (DA, Interview 1,Oktober

2022). Auch ein*e interviewte Vertreter*in der migrantischen Selbstorgani-
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sationen lobte, dass sich die Polizeiarbeit »imWesentlichen gebessert habe«

(DA, Interview 5, April 2023), was ihrer*seiner Meinung nach am Migrati-

onsbeauftragten der Polizei läge, der ein »sehr guter Akteur« sei, der eine

Vermittlungsposition »zwischen denMigrantenorganisationen und der Po-

lizei und auchmit der Stadt« darstelle und »relativ schnell Spannungen« ab-

baue (DA, Interview 5,April 2023). Auch inKassel wird die Arbeit der polizei-

lichen Migrationsbeauftragten, die bei der Polizei Hessen bereits vor meh-

reren Jahrzehnten etabliert wurden, sehr gelobt.

Auch wenn man wisse, dass Polizei »eine andere Aufgabe als Sozialar-

beiter oder sonstige Hilfsorganisationen« habe, sei es trotzdem »toll, wie

das in Darmstadt irgendwo ineinandergreift« (GS DA, Juni 2023), berich-

tet ein*enichtpolizeiliche*rTeilnehmer*inunsererDarmstädterGesprächs-

runde. »Die Polizei in Darmstadt ist anders als in vielen anderen hessischen

Städten«,erklärt sie*er,»das färbt auchab.Das ist eingegenseitigerProzess«

(GS DA, Juni 2023). Und sogar ein*e Vertreter*in der sozialen Arbeit resü-

miert: »Also so wie ich Polizei in dem Kontext [Fluchtmigration] in Darm-

stadt erlebe, gibt es da im Großen und Ganzen viel Gutes« (DA, Interview 2,

Oktober 2022).

Im Gegensatz zur Fallstadt Kassel berichtet die Darmstädter Polizei

kaum von Vorfällen, in denen sie vor dem Hintergrund der hessischen

Chatskandale als rechts bezeichnet wurde oder sich von der Bevölkerung

dahingehend zu Unrecht behandelt fühlte. Und auf der anderen Seite er-

klärt ein*e Vertreter*in der migrantischen Selbstorganisationen in Bezug

auf racial profiling: »Also ich kann sagen, da ich ja relativ gut vernetzt bin

in Darmstadt, es gibt solche Ausschreitungen in Darmstadt kaum« (DA,

Interview 5, April 2023). In einem Jugendclub habe es vor einigen Jahren

einen Vorfall gegeben, in dessen Folge die Polizei eine »Personenkontrolle

von denKleinen, also den 14- bis 16-Jährigen damals« durchführte, »die doch

sehr intensiv war. Also bis in die Boxershorts reingucken. Und Krams und

Zeugs. Und das fand ich ein bisschen krass« (DA, Interview 4, November

2022), so ein*e Mitarbeiter*in der Einrichtung. Allerdings habe das »Ganze

am nächsten Tag damit geendet, […], dass wir bei irgendeinem sehr hohen

Polizeimenschen von Darmstadt zum Gespräch saßen. Der uns das Ganze

dann nochmal aus polizeilicher Sicht erläutert hat. […] Und dann hat er

auch den einen oder anderen Fehler eingeräumt. Und das fand ich dann

wiederum sehr gut«.
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4.1.2 Beschreibungen des städtischen Raumes und Verortung von

Geflüchteten

Ähnlich wie Mannheimwird Darmstadt von fast allen Interviewpartner*in-

nen sehr ähnlich beschrieben und, wie bereits erwähnt, durchweg positiv.

Auch über die Sicherheitssituation ist man sich einig: »Die Wissenschafts-

stadt Darmstadt behauptet ihre Position! Sie bietet ihren Bürgerinnen und

Bürgern ein sehr hohes Maß an Sicherheit!« (PolM DA, 17.03.2015). Dieser

Satzwar sowohl 2014 als auch 2015 in einer Pressemitteilung zu lesen, die je-

weils nachderVeröffentlichungderPolizeilichenKriminalstatistik vomPoli-

zeipräsidiumSüdhessen herausgegebenwurde.Auchdie vonuns interview-

ten Polizist*innen stimmten zu, dassDarmstadt eineweitestgehend sichere

Stadt sei: »In Darmstadt ist es sicher. Und es gibt andere Städte in Hessen,

die ich jetzt nicht nenne, woman nicht wohnen möchte« (Pol DA, Interview

7, November 2021), oder: »Im Großen und Ganzen gibt es, denke ich, Städ-

te – das ist schön diplomatisch ausgedrückt –, Städte in Hessen, wo man

sich unsicherer fühlen könnte« (Pol DA, Interview 2, September 2021). Man

sei »ganzweit [..] entfernt« von »irgendwelchenClanstrukturen,No-go-Are-

as oder sowas« (Pol DA, Interview 3, Oktober 2021). Einige wenige Orte in

Darmstadt wurden als Ausnahme genannt: »Also meiner Oma oder meiner

Mutter würde ich nicht unbedingt empfehlen, nachts durch Kranichstein

über die Brentanoanlage [Park in Kranichstein, die Autor*innen] zu laufen.

Aber es ist immer noch sicherer als jetzt durch Frankfurt zu laufen nachts«

(Pol DA, Interview 5, Oktober 2021).

Generell schien die Abgrenzung zu Frankfurt bei der Darmstädter Poli-

zei ein gängigesMuster zu sein,was aber auch daran liegen könnte, dass die

meisten südhessischen Beamt*innen dort im Laufe ihresWerdeganges ein-

gesetzt waren. »Darmstadt ist schon gefühlt mehr ein Dorf als Frankfurt«

(Pol DA, Interview 1, September 2021), berichtet uns ein*e Polizist*in. »Wir

sind schondeutlich kleiner, übersichtlicher«, bestätigt ein*eweitere*r Inter-

viewpartner*in, was dazu führe, dass »gerade […] Streifenbeamte[…]« ihre

Fälle oft bis zum Ende selbst bearbeiten und dadurch »häufiger mitbekom-

men, was aus unserem Fall wird, was sich da tatsächlich noch ergibt oder

dabei rauskommt« (Pol DA, Interview 3, Oktober 2021). Es scheint also eine

höhere Identifikationmitder eigenenArbeit zugeben.Auch inBezugaufPo-

lizeikooperationen wird berichtet: »Wenn man hier arbeitet, gerade im Be-

reich der Jugendlichen,woman sehr auf ein Netzwerk angewiesen ist, dann

ist das teilweise schon sehr familiär. Also da kennt man sich untereinander.
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Weiß,wenman ansprechenmuss. Und jeder ist da sehr hilfsbereit« (Pol DA,

Interview 4, Oktober 2021).

Die ideale Stadt zumAnkommen

Wie bereits erläutert, wird Darmstadt als weltoffen und liberal beschrieben.

Gerade in Bezug auf die Integration von Geflüchteten und Migrant*innen

wird dies von den Polizist*innen als förderlich eingeschätzt: »Darmstadt ist

so geprägt, selbst der Obdachlose gehört zumStadtbild.Das drückt dieHal-

tung vonDarmstadt aus.Deshalb denke ich,Darmstadtmüsste vonmeinem

Gefühl her ziemlich weit vorne sein, wenn es um Integration geht« (Pol DA,

Interview 4, Oktober 2021). Zudem, »was Vielfalt betrifft, Interkulturalität

lebt man hier aus« (Pol DA, Interview 6, Oktober 2021), so ein*e Interview-

partner*in der Darmstädter Polizei. Das führe aus Polizeisicht dazu, dass

»sichMenschenmit ausländischemAussehen hier keine Gedankenmachen.

Weil, ichbinmir sicher, sonst hätte ich esmitbekommen,dass eshier keiner-

lei Strukturen gibt, die gegen Ausländer gerichtet sind. Also keine rechten

Vereine, keine ja, keine Zusammenkünfte. Also das habe ich zumindest hier

in Darmstadt noch nicht festgestellt« (Pol DA, Interview 3, Oktober 2021).

Ein weiteres Narrativ, das uns in den Darmstädter Polizeiinterviews im-

merwieder begegnet, ist, dassDarmstadt allesmöglichmache.Unswird be-

richtet, dass die Stadtverwaltung versuche, »für bestimmte Bevölkerungs-

gruppen viel zu tun« (Pol DA, Interview 7,November 2021), dass »die einzel-

nen Sozialarbeiter«, die mit Geflüchteten arbeiten, »wirklich alles versucht

haben« (Pol DA, Interview 4, Oktober 2021), dass die Stadt sich »sehr inten-

siv« bemühe, »nicht nur die Polizei, sondern auch die Stadtpolitik und auch

-verwaltung bemühen sich, die Menschen zu unterstützen«, und dass man

deshalb »rundum, was die Flüchtlingslage anbetrifft, sehr zufrieden« (Pol

DA, Interview 6, Oktober 2021) sei, weil »die Stadt Darmstadt […] das sehr

gut gemacht hat« (Pol DA, Interview 4, Oktober 2021). Wie bereits erwähnt,

wurde diese weltoffene Willkommenskultur »von oben«, von der Spitze der

Stadtverwaltung unterstrichen, was auch der Polizei bewusst scheint: »Wir

haben einen Bürgermeister, der sichmit breiter Brust vor die Kameragestel-

le stellt und gesagt hat: ›Wenn Plätze gebraucht werden für die Flüchtlinge,

Darmstadt macht die Tore auf‹« (Pol DA, Interview 1, September 2021), und

wer deshalb Angst bekäme, habe einen »beschränkte[n] Horizont« (Pol DA,

Interview 1, September 2021).
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»Problemorte«

Obwohl uns Darmstadt als weitestgehend ohne Probleme beschriebenwird,

vor allem in Bezug auf Integration, und uns auch von polizeilicher Seite

erklärt wird, dass »wir […] hier zwar so unsere Besonderheiten [haben],

aber […] keine Kriminalitätsschwerpunkte«, zum Beispiel »keine offene

Rauschgiftszene« (Pol DA, Interview 4, Oktober 2021), wurden manche

Orte beziehungsweise Stadtteile besonders häufig als problematisch er-

wähnt. Allen voran Kranichstein, ein Stadtteil im Nordosten der Stadt. Die

Beschreibungen reichten von »ein bisschen kniffliges Quartier« (Pol DA,

Interview 2, September 2021) über »sehr verrufen« (Pol DA, Interview 5,

Oktober 2021) bis zu »polizeilich gesehen […] eine Katastrophe« (Pol DA,

Interview 1, September 2021). Begründet wurde das mit der Zusammenset-

zung der dortigen Bevölkerung:

»Bunt gemischtesMultikulti. […] Also kulturell, religiös.Wir haben sunnitisch, schiitisch,

alevitisch. Wenn du lange genug da bist, weißt du auch, wie so die Animositäten sind.

Ja, wir haben einen sehr hohen Ausländeranteil. Ich müsste jetzt lügen mit den Zahlen.

Aber wir haben hier 12.000 Leute. Wir haben 70, 80 Nationen. Alle Religionen« (Pol DA,

Interview 2, September 2021).

Die Polizei veranlasst das offenbar, in Kranichstein vermehrt Präsenz, zum

Beispiel in Form von Streifen, zu zeigen. Aus der sozialen Arbeit in Kranich-

stein wird uns berichtet, »also, wenn wir ehrlich sind, wer hat hier keinen

Polizeikontakt? Polizei ist einfach hier, ist schon präsent. […] Ich glaube,

dass jeder hier in Kranichstein bestimmt mal Polizeikontakt hatte« (DA,

Interview 4, November 2022). Allerdings differenziert sich das Bild von Kra-

nichstein im Gespräch mit Polizist*innen, die in Kranichstein ihren Dienst

verrichten, schnell. Dann ist von einer »Stigmatisierung« des Stadtteils

die Rede und davon, dass in erster Linie »das subjektive Sicherheitsge-

fühl« schlecht sei (Pol DA, Interview 2, September 2021). Dabei drehten

sich die existierenden Problemfelder in Kranichstein in erster Linie um den

»Missbrauch vonBetäubungsmitteln«,währendDeliktewie »Raubüberfälle,

Übergriffe, Schlägereien, sexuelle Geschichten […] laut Statistik und auch

von meinem Gefühlten her« so gut wie nicht stattfänden (Pol DA, Inter-

view 2, September 2021). »Ich muss die Hochhäuser nicht schön finden«,

schlussfolgert die*der Polizist*in, »aber die Zahlen geben das schlechte

Image nicht her« (Pol DA, Interview 2, September 2021). Als verantwortlich

für die gute Lage in Kranichstein wird von allen Seiten vor allem der aktuell

eingesetzte Schutzmann vor Ort (SVO, in anderen Bundesländern Kon-
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taktbereichsbeamte o.ä.) genannt. Ein tatsächlich existierendes Problem

seien in Kranichstein allerdings das bereits erwähnte Sicherheitsgefühl

der »alteingesessenen« Migrant*innen, die sich durch neu angekommene

Geflüchtete unwohl fühlen, und die daraus entstehende interkulturelle

Spannung, die allerdings keine Auswirkung auf die Kriminalstatistik hätte.

Wie in den anderen Fallstädten werden aus polizeilicher Sicht auch

Geflüchtetenunterkünfte als »Problemorte« benannt, an denen es zu Po-

lizeieinsätzen kam. Einerseits, weil dort »so Gruppen gegründet wurden«

(Pol DA, Interview 6, Oktober 2021), andererseits, »weil die Menschen zu-

sammengepfercht sind. Sie sind in Sechsmann-, Sechspersonenzimmern

untergebracht.« »Diese Erstaufnahmeeinrichtungen sind eine Garantie

dafür, dass es Probleme gibt« (Pol DA, Interview 7, November 2021). Aller-

dings ist die Problematisierung, wie bereits erwähnt, nicht ansatzweise so

ausgeprägt wie beispielsweise in Kassel. Auffällig ist jedoch, dass unsere

polizeilichen Gesprächspartner*innen kaum über die landesweite Abschie-

bungshafteinrichtung sprechen, die in Darmstadt 2018 gegen teilweise

großen kommunalpolitischen Widerstand eingerichtet wurde und bei der

es laut Presseberichten auch zu Konflikten und Polizeieinsätzen gekommen

ist. Teils wurde die Polizei für dort durchgeführte Maßnahmen kritisiert,

unter anderem von einem zivilgesellschaftlichen Bündnis, woraufhin die

Polizei in einer Pressemeldung zu den Vorwürfen Stellung nahm und ihr

Vorgehen detailliert erklärte (PolM DA, 19.06.2018).

Die Darmstädter Innenstadt wird uns von unseren Interviewpart-

ner*innen im Gegensatz zur lokalen Berichterstattung zwar nicht als

besonders problematisch beschrieben, für sie gilt jedoch ein besonderer

rechtlicher Status. Denn in der »komplette[n] Darmstädter Innenstadt« sei

Schleierfahndung erlaubt, das heißt, dass die Polizei »einfach so verdachts-

unabhängige Kontrollen machen« kann, was ihr »die Arbeit sehr, sehr viel

leichter« mache (Pol DA, Interview 5, Oktober 2021). Hinzu kommt, dass im

Innenstadtbereich eine Operative Einheit der Polizei eingesetzt ist, die in

Zivil arbeitet. Polizeikontrollen können in der Darmstädter Innenstadt also

grundsätzlich immer und scheinbar aus dem Nichts heraus stattfinden.

Dieses Kriminalitätsbekämpfungsinstrument wurde laut Polizei aufgrund

vonDrogenproblematiken eingeführt,wird aber beispielsweise auch für das

Aufdecken von Ladendiebstählen rege benutzt.
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Verändertes Stadtbild und subjektive Sicherheit

Gerade in Bezug auf die eben erwähnte Darmstädter Innenstadt wird uns

in einigen Polizeiinterviews berichtet, dass sich aus Sicht der »Deutschen«

(Pol DA, Interview 5,Oktober 2021) aufgrund der gesteigertenMigration das

Stadtbild gewandelt habe, was sie an bestimmten Orten unsicherer fühlen

lasse.Hier wird vor allemder Luisenplatz genannt. Laut Polizei ist die dorti-

ge Entwicklung so zu verstehen: »Früherwaren esmehr Leute, die einkaufen

gehen. Jetzt sind es sehr viele Gruppen, die nicht wissen, was sie tun sollen.

Also die stehen halt dann einfach auf dem Luisenplatz herum. Die machen

auch nichts Böses oder so, sondern das Bild hat sich einfach verändert« (Pol

DA, Interview 5, Oktober 2021). Vor einem Bäckereigeschäft, wo es kosten-

loses WLAN gibt, träfen sich beispielsweise vor allem Vertreter*innen der

äthiopischenCommunity.»DasitzeneigentlichnurFarbige«,berichtet ein*e

Polizist*in, »undmancheDeutsche,was fürmichnicht gerechtfertigt ist, sa-

gen einfach, sie trauen sich da schon gar nichtmehr hin.Weil da nur Farbige

sitzen.Diemachennichts.Das sindganznormale,netteBürger.Diemachen

wirklich nichts« (Pol DA, Interview 5, Oktober 2021).

Vor dem Hintergrund der Erzählung der Darmstädter Weltoffenheit ist

dies ein geradezu paradoxwirkender Befund, auf den später noch eingegan-

gen werden soll.

4.1.3 Freunde und Feinde

Die unproblematischen Darmstädter Problemgruppen

Auch in Darmstadt, wie in allen anderen Fallstädten,wird in den Interviews

deutlich, dass die alltägliche Polizeipraxis von (sozialer) Kategorisierung

geprägt ist, die es möglich macht, Komplexität zu reduzieren (siehe Kapi-

tel III.5). In Darmstadt ist beispielsweise »Drogendealer« eine Kategorie,

die eng an eine bestimmte Nationalität geknüpft ist: »Bei uns sind es die

Gambianer [sic!], von denen man weiß, wir haben da einen Drogenzirkel

oder so etwas« (Pol DA, Interview 5, Oktober 2021). Der Delikttyp »Dieb-

stahl« scheint hingegen einer Gruppe anderer Herkunft zugeordnet zu

werden: »[Wir] würden jetzt erst einmal so ein bisschen nach Osteuropä-

ern gucken. So Richtung Taschen- und Trickdiebstahl. […] Ich sage mal,

Taschendiebstahl von Osteuropäern ist ein bisschen die Königsdisziplin im

Fahndungsbereich« (Pol DA, Interview 5, Oktober 2021).
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Diese Zuordnungen führen offenbar dazu, dass Menschen, die auf-

grund ihres Aussehens einer bestimmten Gruppe zugeordnet werden,

vermehrt kontrolliert werden. Und da »die ganze Darmstädter Innenstadt

[…] Schleierfahndung [ist]«, darf die Polizei dort »verdachtsunabhängig

jeden kontrollieren« (Pol DA, Interview 5,Oktober 2021).Wer dann im Fokus

der Polizeikontrollen steht, erklärte uns ein*e Interviewpartner*inwie folgt:

»Also wir gucken im Prinzip nach Ausländern, nach Drogendealern, nach

Taschen- und Trickdieben in der Innenstadt. […] Das ist bei uns ein bisschen

so: Der sieht nicht gut aus oder den steck ich ein bisschen da und da rein

und deswegen kontrollieren wir den mal« (Pol DA, Interview 5, Oktober

2021). Auf welcher Basis oder anhand welcher Anhaltspunkte Menschen

in verschiedene Kategorien eingeordnet werden, ist nicht immer ganz

nachvollziehbar. So heißt es beispielsweise in einer Polizeimeldung: »Ihre

beiden Komplizen werden als südländisch aussehend mit kurzen blonden

Haaren beschrieben« (PolM DA, 09.08.2018). Ein*e Interviewpartner*in

macht jedoch deutlich, dass sie*er sich der Fehleranfälligkeit dieser sozialen

Kategorisierung bewusst ist: »Manchmal ist es so, dass man Leute in be-

stimmte Schubladen steckt und dann spricht man 30 Sekunden mit denen.

Und dann weiß man schon, okay, ich liege total falsch, schönen Tag noch«

(Pol DA, Interview 5, Oktober 2021).

Während es in Darmstadt auch Gruppen von Migrant*innen zu geben

scheint wie »Afghanen und Inder«, die als »gute Gruppen« beschriebenwer-

den und klar verortet werden können, nämlich am Brunnen auf dem Lui-

senplatz (Pol DA, Interview 5, Oktober 2021), werden uns auch zahlreiche

Gruppen genannt,mit denen dieDarmstädter Polizei regelmäßig zu tun hat

unddie offenbar als problematisch eingestuftwerden.Sobeispielsweise »die

ganzen BASU21, also besonders auffällige Straftäter unter 21, dieMehrfach-

und Intensivtäter« (Pol DA, Interview 5,Oktober 2021), »die jungenMänner,

[…] die für Furore sorgen« (Pol DA, Interview 7, November 2021), »die gan-

zen Bettel-Rumänen-Banden« (Pol DA, Interview 5, Oktober 2021), »die Ju-

gendlichen zwischen 16 und 19, die […] sehr respektlos gegenüber der Polizei

geworden [sind]« (Pol DA, Interview 5, Oktober 2021), die »drogenabhängi-

gen Obdachlosen« (Pol DA, Interview 3, Oktober 2021) und »ein kleiner Teil«

derGeflüchteten, »der uns immernoch vorHerausforderungen stellt. Insbe-

sondere Jugendliche, die möglicherweise auch keine Eltern haben, die dann

regelnd eingreifen« (Pol DA, Interview 4, Oktober 2021).

Im Gegensatz zu Kassel, wo mehrere Polizist*innen das Thema Flucht-

migration klar als Sicherheitsproblem darstellen, sind die Darmstädter
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Polizist*innen auch in Hinblick auf das polizeiliche Gegenüber wieder ein-

mal bemüht, zu erklären und zu differenzieren. Beispielsweise wird uns

erzählt, dass es während der sogenannten »Flüchtlingskrise« »tatsächlich

auch Flüchtlinge [gab], die sich organisiert haben und dann vermehrt in

Gruppen aufgetreten sind und durch die Stadt gegangen sind«, dass diese

aber »im Prinzip nichts anderes gemacht haben als vorher, aber als Grup-

pierungen organisierter und geballter und mit mehr Menschen aufgetreten

sind« (Pol DA, Interview 3, Oktober 2021). Und in Bezug auf die Gruppe der

unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, die häufig auffällig werden,

wird uns erklärt, dass diese »versuchen sich hier zu behaupten« und darum

»logischerweise« auch danach strebten, »finanziell irgendwie auf solide

Füße zu kommen« (Pol DA, Interview 4, Oktober 2021). Die*der Polizist*in

nimmt hier nicht nur einen Perspektivwechsel vor, sie*er fügt auch noch

hinzu: »Aber das ist ein weitaus geringerer Teil. Und so hat sich das dann

auch gefügt« (Pol DA, Interview 4, Oktober 2021). Außerdem merkt sie*er

an, dass die Gesellschaft auch diese Jugendlichen während der Coronapan-

demie »einfach vergessen« habe, was der Situation »mit Sicherheit nicht

sehr zuträglich« gewesen sei, und dass die Polizei dazu nochmit ihrenCoro-

nastrafen »den Jugendlichen auf den Sack« gegangen sei (Pol DA, Interview

4, Oktober 2021).

Gewaltbereitschaft nur in der Zeitung?

Mit Blick auf das analysierte Material, zu dem auch zahlreiche Presse-

meldungen der Polizei gehören, ist auffällig, dass durchaus von einigen

schweren von Geflüchteten begangenen Körperverletzungsdelikten berich-

tet wird, was in den Interviews mit Polizist*innen aber kaum thematisiert

wird. In einem Zeitungsartikel heißt es beispielsweise:

»Grund zur Sorge sieht der Polizeidirektor in den steigenden Zahlen bei den tatverdächti-

gen Zuwanderern bei Körperverletzungen: ›88Delikte hattenwir in der Stadt 2017, auf 115

Delikte ist die Zahl im Jahr 2018 angestiegen. Dazu zählen auch die gefährlichen/schwe-

ren Körperverletzungen, die von 34 Taten 2017 auf 60 Taten 2018 gestiegen sind – eine

Zunahme um 76,5 Prozent. Und das, obwohl die Zuwanderer-Zahlen im Jahr 2018 weiter

zurückgegangen sind‹, gab Scherer zu bedenken« (DE, 09.03.2019).

Ähnlich wie in Kassel machen einige Polizeimeldungen auch eine gewisse

Unverhältnismäßigkeit zwischen Konfliktursache und den Folgen der Aus-

einandersetzung deutlich wie beispielsweise in diesem Fall:
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»Die Männer im Alter zwischen 18 und 23, bei denen es sich um afghanische Flüchtlin-

ge handelt, hatten nach ersten Ermittlungen einem 16 Jahre alten Jugendlichen aus Roß-

dorf eine Weinflasche gestohlen. Hieraus entwickelte sich die körperliche Auseinander-

setzung, bei der unter anderem auch ein Teleskopschlagstock eingesetzt wurde. Zwei Po-

lizeibeamte erlittenbei der FestnahmederTatverdächtigendiverseVerletzungen.EinKol-

lege musste nach ärztlicher Behandlung seinen Dienst einstellen« (PolM DA, 04.07.2017).

Außerdem, und auch das ist im Kasseler Material wiederzufinden, wird da-

von berichtet, dass bei körperlichen Auseinandersetzungen mit oder zwi-

schen Geflüchteten schnell Waffen gezogen würden wie »Teppichmesser«

(PolMDA, 17.07.2018) oder auchprimitivereGegenstände: »Hierbei soll auch

ein Schraubendreher im Spiel gewesen sein« (PolMDA, 30.01.2017). Teilwei-

se führtederEinsatz vonMessernzuschwerenVerletzungenwie imMai2018

auf dem Luisenplatz, als »zwei Gruppen von Asylbewerbern in einen hefti-

gen Streit geraten« seien, wobei es sich »um junge Männer aus Afghanistan

und Syrien gehandelt haben« soll (PolM DA, 22.05.2018). In Konsequenz ei-

ner darauf folgendenMesserattackemusste ein jungerMannaus Syriennot-

operiert werden (ebd.).

Im bereits zitierten Zeitungsartikel über Körperverletzungsdelikte von

Geflüchteten ist zu lesen, dass »[d]er Polizeidirektor vermutet, dass sich die

deutliche Zunahme dieser Delikte durch ›übliche Verhaltensmuster in den

Herkunftsländern‹ erklären lässt«, was nur durch »weiter[e] Integration«

zu lösen sei (DE, 09.03.2019). Hier klingt analog zum Kasseler Material

das Framing der »devianten« und »defizitären« Geflüchteten an, deren

unzivilisiertes oder rückschrittliches Verhalten kulturell bedingt sei wie

beispielsweise »Gewalt im Namen der Ehre« (Pol DA, Interview 6, Okto-

ber 2021), das ihnen bei uns erst einmal aberzogen werden müsse. In den

Polizeiinterviews gibt es nur einige wenige Hinweise auf dieses Framing.

Beispielsweisewirdberichtet,dassmanzuBeginnder sogenannten »Flücht-

lingskrise« den Geflüchteten »ganz einfach[e] Dinge« erklären musste wie:

»in einemTeich gehtmannicht schwimmen.Schwimmen sollteman lernen,

bevor man irgendwo in einen See springt. Ganz allgemeine Dinge« (Pol DA,

Interview 4, Oktober 2021). Oder dass Begriffe wie »Gleichberechtigung von

Mann und Frau […] ein Fremdwort« für Geflüchtete seien (Pol DA, Interview

6, Oktober 2021). »Oder Demokratie, was ist das? Meinungsfreiheit, Presse-

freiheit. Das waren halt auch nochmal Schlagwörter, womit die überhaupt

nichts anfangen konnten« (Pol DA, Interview 6, Oktober 2021), so ein*e

Interviewpartner*in. Außerdem gebe es auch in Darmstadt eine kleine

Gruppe von »männlichen, allein lebenden« Geflüchteten, die keine »Lust«
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hätten, unsere Sprache zu lernen, die sich nicht »bemühen« und gar nicht

»angekommen sein« wollen (Pol DA, Interview 6, Oktober 2021). Ihnen wird

nachgesagt, dass sie zwar in Deutschland lebten, aber »die Polizei möge

[sie] bitte in Ruhe lassen«, denn ihre »Tradition« und ihre »Religion« seien

ihnenwichtiger (Pol DA, Interview 6,Oktober 2021). »Mit solchenMenschen

rationale Gespräche zu führen, ist sehr, sehr schwer« (Pol DA, Interview 6,

Oktober 2021), schließt der*dieselbe Interviewpartner*in. Erklärt wird der

Grund für eine solche Integrationsunwilligkeit auch wie folgt: »Die haben

sich das hier auch teilweise etwas anders vorgestellt und die gehen dann

auch sehr schnell in die Richtung, dann werde ich halt Drogendealer. Weil,

hier wird mir nicht die Hand abgehackt« (Pol DA, Interview 5, Oktober

2021).

Polizei als Staat vor Ort

Die Polizei Darmstadt scheint sich tendenziell nicht als verlängerten Arm

des Staats in der Stadt zu sehen, sondern eher als in die Stadt eingebette-

ter Akteur, dessen Aufgabe es ist, für Ausgleich zwischen verschiedenen In-

teressensgruppen zu sorgen. Eine Ausnahme scheint, wie bereits erwähnt,

Kranichstein zu sein: »Polizei ist im Stadtteil einfach präsent. Ob zu Recht

oder zu Unrecht, sei mal dahingestellt. Aber sie ist einfach sehr präsent. Es

gab eine Zeit, da sind hier sehr viele zivile Polizisten unterwegs gewesen.

Es gab eine Zeit, da sind hier vermehrt Polizisten auf Fahrrädern unterwegs

gewesen. Es gab eine Zeit, da war auch die Hundestaffel mit dabei« (DA, In-

terview 4,November 2022). Interessant ist, dass dieseHerangehensweise an

den »Problemstadtteil« ganz anders anmutet als die, die gleichzeitig durch

die Arbeit des Schutzmannes vor Ort stattfindet und einen großen Schwer-

punkt auf Vertrauensbildung, Netzwerken und Prävention im Stadtteil legt:

»Wir kommen da nicht gleich mit dem großen Besteck. Mit Hundeführer,

Bereitschaftspolizei, sonst was« (Pol DA, Interview 2, September 2021). Viel-

mehr versucheman, »es erstmal selber zu klären«und »auchmal fünf gerade

sein« zu lassen (Pol DA, Interview 2, September 2021). Es sei zwar klar, dass

das Prinzip der Strafverfolgung gelte, aber »da gibt es ja schon einen Gestal-

tungsspielraum. Wie eine Streife arbeitet. Oder wie die Kripo arbeitet. […]

Ich muss nicht überall hinrennen, sondern ich kann das auch vielleicht mal

wirken lassen.Unddann vielleicht erstmal einGespräch führen« (PolDA, In-

terview 2, September 2021).
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Diese Einstellung scheint auch bei der Polizeiarbeit im restlichen Stadt-

gebiet Anwendung zu finden und ist offenbar von »ganz oben« gewünscht:

»Das ist die Überzeugung vom Chef«, wird uns berichtet, »wir sind ja keine

Polizei, wie man sie vielleicht irgendwo in einem östlichen Land findet.Wir

sind aber auch keine Polizei, wie man sie in Südamerika findet. Das heißt,

wir sind weder korrupt noch sind wir besonders direktiv« (Pol DA, Inter-

view 7, November 2021). Wenn die Polizei »Leute auf ihr Fehlverhalten hin-

weisen will«, könne sie das entweder tun, »indem ich dem Bürger 20 Euro

dafür abnehme, dass er sein Auto falsch hingestellt hat. Oder ich kann ihm

erstmal sagen: ›Stell dein Auto woanders hin‹« (Pol DA, Interview 7, Novem-

ber 2021). Die Führungsebene der Polizei Darmstadt sei der »persönlichen

Überzeugung«, dass »man auf lange Sicht [..] mit anderen Menschen, egal

welcher Couleur, besser aus[kommt], wennman ihnen erstmal eine Chance

gibt, ihr Fehlverhalten zu korrigieren, anstatt sofort mit der ganzen Härte

des Gesetzes da zu agieren. Also der Spielraum sollte ausgenutzt werden«

(Pol DA, Interview 7,November 2021). Dieses Selbstverständnis ist vor allem

im Vergleich zur Polizei Kassel interessant, wo von Spielräumen kaum die

Rede war.

Inder alltäglichenPolizeiarbeit scheint sichdieseEinstellung inSituatio-

nen zumanifestieren wie beispielsweise, dass Teilnehmer*innen einer Sitz-

blockade gegen Abschiebungen »Zeit eingeräumt [wird], ihren Protest zum

Ausdruck zu bringen« (PolM DA, 22.06.2018), bevor die Blockade geräumt

wird. Und in Hinblick auf die Drogenszene wird uns berichtet:

»Wir sagen denen offen, wenn sie das konsumieren wollen, dann sollen sie sich auf die

Bank setzen und sollen es sich durch die Nase ziehen. Aber wir wollen nicht, dass das so

Ausmaßeannimmtwie inFrankfurt,dass sie sichdahinsetzenundeinfachganzöffentlich

in der Fußgängerzone das Heroin aufkochen und dann in der Ecke liegen und sich das

spritzen. Also ich sage ihnen dann schon, wo sie hingehen können. Wo sie das, wenn sie

das wirklich brauchen,machen können« (Pol DA, Interview 5, Oktober 2021).

4.1.4 Wissen undMacht

Szenekenntnis und »Street Credibility«

Die vergleichsweise entspannte Kriminalitätslage scheint der Polizei Darm-

stadt den Raumund dieMöglichkeiten zu geben, besondere Formen von Po-

lizeiarbeit auszuüben.Das gilt einerseits für zahlreiche präventive Projekte,
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beispielsweise im Jugendbereich, auf die noch eingegangenwerden soll. An-

dererseits gilt das auch für die Art und Weise, wie die Polizei an den »Pro-

blemorten« wie Kranichstein oder in der Innenstadt agiert.

Wie bereits erwähnt, werde Kranichstein laut Anwohner*innen auch

vermehrt bestreift, gleichzeitigwird dort aber auch ein sogenannter Schutz-

mann vor Ort eingesetzt. Diese Einrichtung, die vor allem auf Prävention

ausgerichtet sein soll, gibt es in ganz Hessen, auch bei der Polizei Kassel.

Jedoch scheint der Kranichsteiner Schutzmann vor Ort, der sich selbst als

»Dorfsheriff« (Pol DA, Interview 2, September 2021) bezeichnet, sowohl für

den Stadtteil als auch die Polizei Darmstadt von herausragender Bedeutung

zu sein. In unseren Interviews wird ermehrmals erwähnt, seine Arbeit wird

lobend hervorgehoben und auch, als wir ihn bei einer Fußstreife durch den

Stadtteil begleiten, fällt uns auf, wie bekannt er bei den Kranichsteiner*in-

nen zu sein scheint.Man kennt sich, grüßt sich, tauscht sich aus, fragt nach.

Für diesen besonderen Posten wurde bewusst ein Polizist angefragt, der

selbst in Kranichstein aufgewachsen und dort verwurzelt ist, was sich aus-

zuzahlen scheint.Er hat ein Büromitten in einemEinkaufszentrum, ist dort

fast jederzeit auch für Laufkundschaft ansprechbar und bezeichnet seine

Arbeitsweise selbst als »ziemlich autark« (Pol DA, Interview 2, September

2021). Seine Hauptaufgabe sieht er im Netzwerken (»Netzwerk. Netzwerk.

Netzwerk.Vertrauen.Präsenz.Transparenz.Ehrlichkeit, irgendwo« [Rühl]),

was ihm auch bei repressivenMaßnahmen nützlich ist:

»Ich überlege dann, wo könnte ich was machen. Ich kenne die meisten Hausmeister. Ich

habe zu fast allenHäusern die Schlüssel. Ichweiß,wo die Videoüberwachung hängt. Jetzt

sind wir im repressiven Bereich, ja. […] Ich rufe den Hausmeister an. Ich habe hundert

Telefonnummern. Ich sage, wir brauchen dasmöglichst schnell. Ich habemitunter selber

Zutritt und kann nachschauen. Da sind wir in der Repression. Ja, auch Service. Eine an-

dereDienststelle. Zu gucken,müssteman vielleicht nochmal in die Familie rein? Es ist ein

Nachbarschaftsknatsch. Die Streife war da. Hat da mehr oder weniger für Ruhe gesorgt.

Und ich gehe dann am nächsten Tag nochmal hin. Es ist dann der Dorfsheriff da. Und

spricht auch nochmal.Vielleicht auf einer anderenEbene.Vielleicht nochmal ein bisschen

angepasst. Ich kenne dann vielleicht auch die Hintergründe. Kann auch nochmal die an-

deren Nachbarn fragen, was ist denn los. Einfach so eine Nacharbeit« (Pol DA, Interview

2, September 2021).

Hier wird deutlich, dass seine Arbeit weit über »die 110-Feuerwehrar-

beit« (Rühl) hinausgeht. Er bewege sich in Kranichstein einfach anders als

»der Otto-Normal-Schutzmann«, habe beispielsweise durch seine Koope-

rationen im Bildungsbereich »bald in jeder Familie mal irgendein Kind
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beschult« und habe eine »Präsenz«, eine »Transparenz« und auch »gewisse

Erfahrungswerte« (Rühl), die ihm eine weniger oberflächliche Form der

Polizeiarbeit ermögliche (Pol DA, Interview 2, September 2021): »Wenn du

jeden Tag hier bist und schaust den Leuten auf das Maul. Und sie sind auch

so offen und reden mit dir, wenn du lange genug da bist. Dann ist es schon

sehr interessant« (Pol DA, Interview 2, September 2021). Dadurch scheint er

auch eine gewisse »Street Credibility« zu besitzen und als Vertrauensperson

zu fungieren: »Auch Jungs, die vielleicht mal in der Stadt einenWiderstand

hatten, die kommen her und fragen: ›Die Scheißbullen. Können Sie mir mal

erklären, was da los war?‹« (Pol DA, Interview 2, September 2021).

Es scheint, als ob die PolizeiDarmstadt, in diesemFall durchdenSchutz-

mann vor Ort in Kranichstein, die Möglichkeit hat, nicht nur auf Unsicher-

heitslagen zu reagieren – wie das beispielsweise in Kassel mehrheitlich der

Fall ist –, sondern selbst aktiv Präventions- und Netzwerkarbeit zu betrei-

ben, umUnsicherheitslagen im Voraus zu verhindern. Dies geschieht durch

den Aufbau von Wissen über den Stadtteil und seine Bewohner*innen und

über Vertrauensbildung, durchaus auch mit Täter*innen, was in bestimm-

ten Situationen auch für repressive Zwecke genutzt werden kann.

Ähnlich verhält es sich in der Darmstädter Innenstadt. Hier ist die be-

reits erwähnte Operative Einheit (vormals Zivilkommando) in ziviler Klei-

dung unterwegs und profitiert davon, dass »die ganze Darmstädter Innen-

stadt [..] Schleierfahndung« (Pol DA, Interview 5, Oktober 2021) ist. Dies sei

laut Polizei eine Maßnahme zur Bekämpfung der »überregionale[n] Betäu-

bungsmittelkriminalität« (Pol DA, Interview 5, Oktober 2021). »Wir gucken

im Prinzip nach Ausländern, nach Drogendealern, nach Taschen und Trick-

dieben in der Innenstadt«, wird uns berichtet, und dass die Einheit »mög-

lichst auftragsfrei bleiben« solle, damit sie »Zeit habe[…], Leute zu beobach-

ten und quasi festzunehmen« (Pol DA, Interview 5, Oktober 2021). Ähnlich

wie in Kranichstein sähe sie es außerdem als ihre Aufgabe, »Szenekenntnis

aufzubauen«: »Die ganzen BASU21, also besonders auffällige Straftäter un-

ter 21, die Mehrfachintensivtäter, mit denen versuchen wir ein bisschen per

Du zu sein und denen so ein bisschen auf die Füße zu treten. Also, die ken-

nen uns persönlich sehr gut und wir kennen sie sehr gut. Und das machen

wir im Prinzip den ganzen Tag« (Pol DA, Interview 5, Oktober 2021). Dies

geschieht, indem die Einheit die Innenstadt und die Gruppen, die sich dort

aufhalten, gut im Auge behält und versucht, »Leute, die neu sind in der In-

nenstadt […] kennenzulernen«: »Auch gerade, wenn es um Ausländer geht,

also sehr viele Flüchtlingsgruppen, die herkommen, und wir dann sagen,
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diese ganze Gruppe kennen wir noch nicht, die kontrollieren wir jetzt mal,

gucken wir mal, wer neu ist« (Pol DA, Interview 5, Oktober 2021). Ähnlich

wie in Kranichstein wird sich so ein Wissen über die verschiedenen Grup-

pen in der Innenstadt aufgebaut, was die Einschätzungen ermöglichen soll,

»oh, da sind ein paar harte Fälle dabei«, oder wann repressive Maßnahmen

nötig sind: »Ich sehe den einen und ich weiß einfach, demmuss ich hinter-

herlaufen. Ichweiß,derbegeht immereinenLadendiebstahl oderder begeht

immer eine Betrügerei« (Pol DA, Interview 5,Oktober 2021). Vor allemwenn

einige BASUs »in einer bestimmten Konstellation« unterwegs seien, lasse

sich schon voraussagen, dass »spätestens in einer Stunde ein Raub gemel-

det« werde (Pol DA, Interview 5,Oktober 2021).Die Intention ist also, »einen

Überblick [zu] haben, wo sich Straftäter aufhalten und wer das momentan

so ist, der da sehr aktiv ist«, ummögliche »Problemfelder« und »Brennpunk-

te« frühzeitig zu erkennen, »sodass es da gar nicht zu größeren Problemen

kommt« (Pol DA, Interview 3, Oktober 2021).

Die Bemühungen der Polizei, mit »der Szene« in Kontakt und per Du zu

sein, sorgen selbstverständlich auch dafür, dass die entsprechenden Perso-

nen wissen, dass sie unter Beobachtung stehen. Gleichzeitig scheinen die

Mitglieder derOperativenEinheit »imKriminalitätsmilieu« […] ein ziemlich

gutes Standing« zu haben und »für viele noch Ansprechpartner« (Pol DA, In-

terview 5, Oktober 2021) zu sein. Diese außergewöhnliche Form desMitein-

anders, die wir bei einer Nachtstreifemiterlebt haben, gleicht sozialarbeite-

rischer Tätigkeit. Ähnlich wie in Kranichstein kennt man sich hier, begrüßt

sich mit Handschlag, nennt sich beim Vornamen. Durch ein Vertrauensver-

hältnis und eine Form von sozialer Kontrolle wird versucht, Straftaten zu

antizipieren und zu verhindern. Ein*e Polizist*in bestätigt diesen Eindruck:

»Mir hat es schon ein bisschenmehr gelegen,dass es eineMischungausPoli-

zei und Sozialarbeit ist bei uns. Also das gefällt mir schon gut und deswegen

bin ich ja auch schon lange hier« (Pol DA, Interview 5, Oktober 2021).

Normal und unnormal

In den Interviewswird deutlich, dass gerade Kranichstein, in dem »der Aus-

länderanteil sehr groß« (Pol DA, Interview 3,Oktober 2021) ist, und dieMen-

schengruppen,die inder Innenstadtbeobachtetwerden,vonderPolizei eher

als Parallelwelten zum restlichen Darmstadt wahrgenommen werden. Der

»ganz normale« Darmstädter Bürger sei nämlich der, »der nichts mit der

Polizei zu tun hat« (Pol DA, Interview 5, Oktober 2021). Über ein Volksfest
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wird beispielsweise berichtet, dass es »Ausschreitungen« gegeben habe, bei

der auch die Polizei »heftig attackiert« worden sei (Pol DA, Interview 4, Ok-

tober 2021). »Aber ich glaube persönlich«, fügt unser*e Interviewpartner*in

hinzu, »es waren auch viele auswärtige junge Menschen. Das waren nicht

unbedingt Darmstädter. Sondern das war ein bisschen Schockmoment für

die DarmstädterWelt« (ebd.). Hier schließt sich einmalmehr der Kreis zum

Narrativ der heilen Welt in einer Stadt, in der es eigentlich keine Probleme

gibt, und über Darmstädter*innen, die keine Problememachen.

Statistiken

Da es in Darmstadt einen Konsens darüber zu geben scheint, dass die Stadt

sicher ist, spielen auch Statistiken wie die Polizeiliche Kriminalstatistik

(PKS) keine große Rolle für unsere polizeilichen Interviewpartner*innen.

Alle wissen, dass die PKS für Darmstadt gut aussieht, und sie scheint des-

halb auch nichts zu sein, woran sich die Polizei abarbeitet. Vielmehr wird,

wie bereits dargelegt, vor allem in »Problemvierteln« darauf gesetzt, Sze-

nekenntnis und Erfahrungswissen aufzubauen. Das über Jahre aufgebaute

Wissen von einzelnen Beamt*innen wirkt dabei handlungsleitender als

statistischeWerte.

Wie in den anderen Fallstädten scheint es aber auch in Darmstadt die

Tendenz zu geben, das eigene subjektive Erfahrungswissen, beispielswei-

se über die vermeintliche Straffälligkeit bestimmter Gruppen, als objekti-

ve Wahrheit anzusehen, ohne dass es regelmäßig hinterfragt oder geprüft

würde. Allerdings scheint den Darmstädter Polizist*innen die dünne Linie

zu rassistischer Diskriminierung bewusst zu sein: »Wenn ich einen von de-

nen kontrolliere, dann ist dieWahrscheinlichkeit relativ hoch,dass ich etwas

finde. Das ist dann Erfahrungswissen und damit geht man dann auch qua-

si zum nächsten. Die einen sagen dann, dass ist rassistisch, und der Polizist

sagt halt,das istmeinErfahrungswissen. Ichweiß es eben, ichhabedasWis-

sen« (Pol DA, Interview 5, Oktober 2021).

4.1.5 Organisationskulturen und -selbstverständnisse

Die Liste der Interviewpartner*innen, die wir von der Führungsebene der

Polizei Darmstadt für die Durchführung unserer Studie erhielten, war be-

merkenswert. Im Gegensatz zu den Listen der anderen Fallstädte war sie
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nicht nur geschlechterparitätisch, auch dasThemaPräventionwar stark ver-

treten, ohne dass wir danach fragen mussten. Wir erhielten so einen brei-

ten Einblick in die Polizeiarbeit in Darmstadt, sprachen aber in Konsequenz

auch nur mit einer einzigen Person, die im Streifendienst angesiedelt war.

»Gut und anständig«

Das Bild, das die interviewten Darmstädter Polizist*innen von sich selbst

und ihrer Organisation zeichnen, unterscheidet sich stark von der Kasseler

Selbstdarstellung. »Unser Präsident hat einen Begriff geprägt: gut und an-

ständig«, antwortet ein*e Interviewpartner*in auf die Frage, wie sie*er die

Polizei Darmstadt beschreiben würde, und auch, wenn das »manchmal so

ein bisschen belächelt« werde, träfe es doch »ganz gut zu« (Pol DA, Interview

4,Oktober 2021). »Gute und anständige Arbeit«wolleman inDarmstadtma-

chen, »gerade vor dem Hintergrund, dass es die Polizei in den letzten Wo-

chen, Monaten und Jahren auch nicht so einfach hatte« (Pol DA, Interview

4, Oktober 2021). Keine »Polizei der harten Hand« (DA, Interview 1, Okto-

ber 2022) solle die Darmstädter Polizei sein, da sind sich Stadtverwaltung

und die Polizei selbst einig. Denn, so wird uns berichtet, auch »die Behör-

denleitung wünscht, dass man hier auf eine bestimmte Art und Weise po-

liziert, sodass es eben ein eher zurückhaltendes Auftreten ist. Dass es kein

›Machtgehabe‹ sein soll, sondern dass es eher verstärkt bürgerorientiert ist«

(Pol DA, Interview 7, November 2021). Das bedeute zum Beispiel, dass »der

Falschparker halt eher weggewiesenwird, bevor er ein Verwarnungsgeld be-

kommt« (PolDA,Interview7,November2021). »Wirwürdenunswünschen«,

so eine*e Vertreter*in der Behördenleitung, »dass die Polizei sich tatsäch-

lich als jemand versteht, die mit einer hohen Integrität für den Bürger ar-

beitet.Mit einem hohen Engagement,mit einem hohen Entgegenkommen«

(Pol DA, Interview 7,November 2021).Das scheint auch in »derMannschaft«

so anzukommen. »Also ich sehe die Polizei schon als sehr bürgernah und

hochkommunikativ« (Pol DA, Interview 1, September 2021), so ein*e ande-

re*r Polizist*in, die*der vom polizeilichen Verhalten nach Ausschreitungen

in der Orangerie während der Coronapandemie Folgendes erzählt: »Wirwa-

ren nett und freundlich und wir sind da drüber gelaufen«, auch wenn es in

derDienstgruppe Vorbehalte gegeben habe,weilman »nicht auffallen«woll-

te (Pol DA, Interview 1, September 2021).
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»Da habe ich gesagt: ›Doch, wir sind freundlich.Wir gehen hin und fragen die [Jugendli-

chen] auch mal, habt ihr ein Problem, und wenn es irgendwas gibt, wir sind für euch da,

[…] undwenn irgendeiner frech ist zu euch,dann lauft ihr sofort zu uns‹ […], unddamerk-

teman sofort ein positives Feedback, und dann haben die Jungen uns gewunken« (Pol DA,

Interview 1, September 2021).

Dieses Verhalten wurde auch von einer*mVertreter*in der Stadtverwaltung

gelobt: Es wurde nach demMotto »präventiv vor repressiv« gehandelt, »So-

zialarbeiter*innenwaren in demPark unterwegs und die Polizei hat sich […]

im Background gehalten« und griff nur ein, »wenn es halt dann irgendwie

schwierig wurde« (DA, Interview 1, Oktober 2022). Auch andere polizeiliche

Interviewpartner*innenmachendeutlich,dass es ihnenwichtig sei, »ein an-

deres Polizeibild [zu] vermitteln« (Pol DA, Interview 4, Oktober 2021). Sie

möchtenwahrgenommenwerdenalsPersonen,die »einVerständnisha[ben]

für Jugendliche und deren Probleme.Egal wo sie jetzt herkommen, aber ins-

besondere dann, wenn sie einen Flüchtlingshintergrund haben. Und dann

versteht man dann auch […], aha die sind eigentlich ganz cool. Und die wol-

len uns helfen« (Pol DA, Interview 4, Oktober 2021).

Wie bereits an mehreren Stellen dargelegt, nutzt die Polizei Darmstadt

dabei die weitestgehend entspannte Sicherheitslage in Darmstadt aus, auch

Polizeiarbeit abseits des »Nötigen« zu leisten und teilweise sogar sozialar-

beiterisch tätig zu werden. Auch wenn ein*e Vertreter*in der polizeilichen

Führungsebene deutlichmacht, dass »wir [..] weder das Sozialamt, noch […]

das Jugendamt« seien und »die anderen dafür eigentlich vorgesehenen Äm-

ter [..] da eigentlich schon ihre Aufgaben wahrnehmen« (Pol DA, Interview

7,November 2021) sollten, vermitteln einige Polizeibeamt*innen,dass ihnen

gerade die Arbeit an dieser Schnittstelle Freude bereite:

»Ich hatte einen super Bärenführer [Praxisausbilder bei der Polizei, die Autor*innen] am

Anfang.Und ich war so begeistert, wie sozialadäquat dermit Leuten gesprochen hat, also

Leute, die er festgenommen hat. Er hat sie sich danach immer noch einmal zur Seite ge-

nommen und hat ihnen quasi so eine kleine Moralpredigt eingehaucht unter vier Augen.

Das fand ich so beeindruckend, dass er eigentlich nicht nur Polizist war, sondern auch

Sozialarbeiter« (Pol DA, Interview 5, Oktober 2021).

Auch »der Kummerkasten« (Pol DA, Interview 2, September 2021) zu sein,

gehöre eben manchmal zum Job dazu. Ein*e Interviewpartner*in erklärt,

dass sie*er es bedauere, dass solche Aufgaben aufgrund der knappen Perso-

nalsituation oft zu kurz kämen. Aktuell heiße es viel zu oft »nein, der muss
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jetzt da hin. Der hat keine Zeit. Weil der muss jetzt zum Schießen. Und der

hatdanocheine 110unddiesunddas« (PolDA,Interview2,September2021).

»Wenn du aber vielleicht nochmal zehn Leute mehr hast […], hättest du einfach in jeder

Schicht nochmal ein, zwei Leute mehr und könntest sagen: ›Geht jetzt mal fußstreifen.

Und zwar richtig rein. […] Und das Gespräch zum Bürger suchen‹« (Pol DA, Interview 2,

September 2021).

Selbstbewusstsein

In ihren Pressemitteilungen tritt die Polizei Darmstadt meist selbstbewusst

auf. Nach Volksfesten bewertet sie beispielsweise ihre eigene Arbeit als

erfolgreich: »Zusammenfassend zeigt sich die Polizei […] äußerst zufrieden.

Das taktische Konzept ist aufgegangen. Die starke Polizeipräsenz über die

gesamten Feiertage hat sich bewährt« (PolM DA, 05.07.2016). Und auch

ansonsten zieht die Polizei Darmstadt gerne eine positive Bilanz über sich

selbst: »Das Polizeipräsidium Südhessen kann unter Polizeipräsident Bern-

hard Lammel, der seit Juli 2016 im Amt ist, auf eine erfolgreiche Kriminali-

tätsbekämpfung im Jahr 2016 zurückblicken« (PolM DA, 23.02.2017). Auch

einige Intervierpartner*innen zeigen diese Form von Selbstbewusstsein.

Dass man in Darmstadt nicht dieselben Probleme habe wie beispielsweise

in Berlin, habe einerseits mit der Größe von Darmstadt zu tun, »aber ich

glaube auch mit unserer Arbeit« (Pol DA, Interview 3, Oktober 2021). Die

Polizei Darmstadt ist zufrieden mit sich. Darum wünsche man sich auch

»eine größere Selbstständigkeit in den Entscheidungen, bezogen auf den

Wirkungsbereich des Polizeipräsidiums Südhessen« (Pol DA, Interview 7,

November 2021), so ein*e Vertreter*in der Behördenleitung. Auch intern

haben vor allem die Polizeibeamt*innen aus dem Präventionsbereich eine

»ganz lange Leine, auch von der Dienststellenleitungen« (Pol DA, Interview

2, September 2021).

Im Austausch mit der Stadtgesellschaft sehe das allerdings häufig an-

ders aus: »Ein Problem ist immer, dass viele unserer Gegenüber uns pau-

schalisieren, in welche Richtung auch immer« (Pol DA, Interview 3, Okto-

ber 2021). Was sich verändert habe, sei, »dass der Polizeibeamte von heute

nicht mehr diesen Stolz in der Brust hat wie früher« (Pol DA, Interview 1,

September 2021), so ein*e weitere*r Interviewpartner*in. Im »Umgang mit

Beleidigung, Umgangmit Bürgern« hätten die Polizist*innen ihre »Hartnä-

ckigkeit« verloren (PolDA, Interview 1,September 2021). »Der Polizeibeamte

heute fühlt sich klein«, lasse sich vieles »an den Kopf werfen«, schlucke viel
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herunter und nehme »auch viel mit nach Hause« (Pol DA, Interview 1, Sep-

tember 2021). »Also damüsstemannoch ein bisschenmehr daran arbeiten«,

schlussfolgert sie*er, »dass die sich das einfach nicht so gefallen lassen und

dass sie diesen Stolz in der Brust wieder mehr bekommen. Ich bin Polizist

und warum?Weil ich Freund und Helfer bin und ich bin aus einer guten In-

tention Polizist geworden« (Pol DA, Interview 1, September 2021).

Selbstkritik

Gerade in Bezug auf die Rechtsextremismusskandale in der hessischen

Polizei klingt in den Polizeiinterviews aber durchaus auch die Fähigkeit zur

Selbstreflexion an. Man bräuchte einen »notwendigen Kulturwandel, der

stattfindenmüsste innerhalb der Polizei« und der bisher an »Veränderungs-

resistenzen, die dem Apparat immanent sind«, scheiterte, argumentiert

ein*e Vertreter*in der Führungsebene (Pol DA, Interview 7, November

2021). Es gehe um »eine Veränderung im Kopf derMenschen, dass wir nicht

mehr in einer Gesellschaft leben von 1950 oder 1970 oder 1980 oder sowas.

Das sindwir nichtmehr.DieGesellschaftwandelt sich.Undda brauchenwir

einen Sinneswandel und wir brauchen einen Wandel, wie wir mit anderen

Menschen umgehen« (Pol DA, Interview 7,November 2021). »Dawurdenwir

im Polizeiberuf oder in der Ausbildung nicht drauf vorbereitet«, berichtet

ein*e andere*r Polizeibeamt*in, »dass vielleicht die größten Verbrecher in

den eigenen Reihen sitzen« (Pol DA, Interview 1, September 2021) und wie

mandanndamit umgehe.Denn gerade dieWerte, die in der Ausbildung ver-

mittelt würden, wie beispielsweise das Leitbild der Polizei passten oft nicht

zu den Erfahrungen, die später im Dienst gemacht würden: »Ahja, super,

wir sind freundlich, bin ich sowieso. Und wir müssen immer miteinander

reden anstatt übereinander. […] Und dann kommt man aus dem Studium

raus, lernt die Kollegen kennen und denkt:Wieso lästern die übereinander?«

(Pol DA, Interview 1, September 2021). Gleichzeitig sei es noch immer so,

dass man als »Nestbeschmutzer« gelte, wenn man Fehlverhalten melde (Pol

DA, Interview 1, September 2021.

»Unddasfinde ichnicht richtig.Die,die das Fehlverhalten haben, sinddieNestbeschmut-

zer. Das sind die Nestbeschmutzer, weil die das gute Bild der Polizei in den Dreck ziehen.

[…] Das Nestchen ist doch die Polizei und wir sind gut und sind für die Bürger da und

ich habe die Philosophie ›Hey, das sagt man nicht‹ nie verstanden« (Pol DA, Interview 1,

September 2021).
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Auch das Narrativ, dass die Polizei immer recht habe und grundsätzlich das

Richtige tue, scheint in Darmstadt nicht wirkmächtig. »Du solltest immer

reflektiert sein«, so ein*e Interviewpartner*in, »und wer einigermaßen re-

flektiert ist, hinterfragt sich auch mal selber. […] Lege ich die Fesseln an? Ist

das richtig? Und es muss auch belastbar sein vor Gericht. Und nachts um

vier Uhr. Und mir fallen die Augen zu. […] Du würdest da nie schwarz-weiß

malen können« (Pol DA, Interview 2, September 2021). Ein*e andere*r Po-

lizist*in betont, wie wichtig es wäre, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

besser zu kommunizieren, »wie oderwas die Polizei tatsächlich ist.Dasswir

einfach ganz normale Menschen sind, die abends genauso nach Hause fah-

ren« (Pol DA, Interview 3, Oktober 2021).

Zu den Rechtsextremismusvorwürfen in der hessischen Polizei gibt es

auch ein Statement des damaligen Polizeipräsidenten. Dieses geht aller-

dings nicht auf Fehler in den eigenen Reihen ein, sondern bezieht sich auf

die Behandlung der Polizist*innen, welche als unangemessen dargestellt

wird:

»Auch wenn wir beleidigt, bespuckt, verletzt oder verächtlich gemacht werden, wir wer-

denweiterhinpräsent seinundunsnicht einschüchtern lassen. […]Als Polizeipräsident ist

es mir besonders wichtig, dass sich die Bürger auf ihre Polizei verlassen können. Und das

können sie. Unabhängig von Anfeindungen, Angriffen oder rassistischen Debatten wer-

den wir weiterhin rund um die Uhr bestmöglich für die Sicherheit in Südhessen sorgen

und stets als Ansprechpartner für die Bürgerinnen undBürger erreichbar sein« (PolMDA,

22.06.2020).

4.1.6 Netzwerke

In nahezu allen Interviews mit Darmstädter Polizist*innen wird deutlich,

dass großer Wert auf Kooperation und Netzwerkarbeit mit städtischen Ak-

teuren und der Zivilgesellschaft gelegt wird. Die Darmstädter Polizei ver-

steht sich klar als Governance-Akteur in der Stadt. Dies betrifft besonders

den Bereich der Prävention, aber auch die Schutzpolizei äußert sich posi-

tiv über jegliche Formen der Zusammenarbeit. Dahinter steht die Überzeu-

gung, »dass die Polizei nicht der alleinige ist, der ein Problem lösen kann«

(Pol DA, Interview 4, Oktober 2021). Um Probleme zu bearbeiten, zum Bei-

spiel in Bezug auf minderjährige Geflüchtete, »braucht es noch mehr. Dann

braucht man halt den Netzwerkpartner […]. Und die kennen wir logischer-

weise alle. Die kennen uns auch alle. Das heißt, egal wo wir hingehen, ha-
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ben wir meisten jemanden im Schlepptau. Oder jemand ist schon irgend-

wo und nimmt uns dann mit, weil er sagt, das ist vielleicht ganz gut, wenn

wir diese Polizeikomponente noch mit dazu nehmen können« (Pol DA, In-

terview 4,Oktober 2021). Diese Einstellung unterscheidet sich stark von den

Berichten der Kasseler Polizist*innen, vor allem der unteren Dienstebenen,

wo die Überzeugung vorherrscht, dass die Polizei am Ende sowieso alles al-

lein regeln müsse. Die*der Darmstädter Interviewpartner*in hingegen ist

überzeugt:

»Wennwirmehrmiteinander sprechen,mehrmiteinander arbeiten,wennwirunsereRol-

len gegenseitig akzeptieren und auch die unterschiedlichen Professionen kennen, verste-

hen und auch einzusetzen wissen, dann glaube ich, dass wir ganz viele Probleme lösen

können.Wenn uns die Politik dabei noch unterstützt, kann uns imPrinzip eigentlich alles

gelingen« (Pol DA, Interview 4, Oktober 2021).

Darmstadts Größe begünstige, dass »man sich untereinander« kenne und

die Netzwerkarbeit »teilweise schon sehr familiär« sei (Pol DA, Interview 4,

Oktober 2021).Man wisse, wenman ansprechenmüsse, und alle seien »sehr

hilfsbereit« (Pol DA, Interview 4, Oktober 2021). Die Zeit der sogenannten

»Flüchtlingskrise« wurde in dieser Hinsicht als Katalysator wahrgenom-

men. Die verschiedenen Akteure in der Stadt hätten »in der Zeit gemerkt

[..], dass man insgesamt zusammenrücken muss, um viele Probleme auch

gemeinsamanzugehen.Und ausmeiner Erinnerunghabe ichmit Sicherheit

ganz viele Visitenkarten dazugewonnen und ganz viele Ansprechpartner«

(Pol DA, Interview 4, Oktober 2021). Deshalb »denke ich da positiv dran

zurück. Auch wenn es eine schwierige und arbeitsintensive Zeit war«, da

es der*m Interviewpartner*in gefallen habe, in dieser Zeit »nicht der klas-

sische Polizist« gewesen zu sein, sondern »eher der Netzwerker« (Pol DA,

Interview 4, Oktober 2021).

Bestehende Kooperationen

Die Projekte und Kooperationen, die es bei der Polizei Darmstadt gibt, die

als jenseits der »klassischen Polizeiarbeit« verstanden werden können, sind

zahlreichundwerdenhiernurbeispielhaft aufgeführt,wennsieuns in Inter-

views genanntwurden.Wieder einmalwird uns berichtet, dass dieser Fokus

aufKooperationenmitnichtpolizeilichenAkteurenvonderBehördenleitung

explizit gewünscht sei.Der »Kontaktmit der Zivilgesellschaft« sei »eines der

erklärten Ziele, […] die wir uns gesetzt haben, und damussten wir nicht erst
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durch diesen Expertenabschlussbericht [einer Kommission im Auftrag des

hessischen Innenministeriums (Nußberger 2021), die Autor*innen] darauf

hingewiesen werden, dass das eine gute Idee sei, sondern im Grunde ge-

nommen, seit ich hier bin, sage ich, wir müssenmal gucken, dass wir da die

Kontakte enger knüpfen.Wir machen das gerade« (Pol DA, Interview 7, No-

vember 2021), berichtet ein*e Vertreter*in der Führungsebene. ImVergleich

zu Kassel ist es interessant, zu beobachten, dass diese Impulse, die von der

Behördenleitung ausgehen, im Rest der »Mannschaft« akzeptiert und um-

gesetzt zu werden scheinen.

DiePolizeiDarmstadt sei beispielsweise im Jugendbereich »die einzigen,

soweit ich weiß, in Hessen sowieso, die Schulbeauftragte haben« (Pol DA,

Interview 5, Oktober 2021). Im »Abgleich« mit anderen Städten sei deutlich

geworden: »So gut, wie Darmstadt dasteht, auch so in der Zusammenar-

beit, weiß ich nicht, wo das noch der Fall ist« (Pol DA, Interview 4, Oktober

2021). Es sei »ein Spezifikum vom Polizeipräsidium Südhessen«, dass »die

meisten SVOs auch Schulbeauftragte« (PolDA, Interview 2,September 2021)

seien, und das laufe in Darmstadt »extrem gut« (Pol DA, Interview 4, Okto-

ber 2021). In Bezug auf dasThema jugendliche Geflüchtete arbeite man mit

dem kommunalen Präventionsrat zusammen,mit dem Jugendamt, das sich

»um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge« kümmere, mit Schulpsycho-

log*innen, mit Lehrer*innen, mit »einzelnen Kulturvereinen, die auch mal

nachfragen, wenn es ums Präventive geht«, mit der Caritas, »wenn es um

Unterkünfte geht, wo geflüchtete Minderjährige wohnen oder betreut wer-

den«, mit zahlreichen freien Trägern, mit Staatsanwält*innen und Jugend-

richter*innen (Pol DA, Interview 4, Oktober 2021).

In Stadtteilen wie Kranichstein, wo besonders viele Menschen mit Mi-

grationshintergrund leben, kooperiert der Schutzmann vor Ort mit »Soz-

Päds«, »Schulleitungen«, der »Stadtteilrunde, da sitzt die Politik«, mit dem

»Darmstädter Echo« [Lokalzeitung, die Autor*innen], den Kitas, Schulen

und dem städtischen Sozialdienst (Pol DA, Interview 2, September 2021).

»Wir machen gemeinsame Feste« und »man kennt sich. Da ist viel Ver-

trauen« (Pol DA, Interview 2, September 2021). Die Polizei sei dabei »ein

Mosaikstein von vielen, die hier versuchen, einen Stadtteil weiterzubrin-

gen« (Pol DA, Interview 2, September 2021). Darüber hinaus ist es auch

Aufgabe des polizeilichen Migrationsbeauftragten, Netzwerkarbeit zu leis-

ten. Er arbeite viel mit Moscheen und suche vor allem den Kontakt zu den

migrantischen Communitys und Verbänden, die Beratungsangebote für

Migrant*innen anböten (Pol DA, Interview 6, Oktober 2021).
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Wieauch inKassel übernahmdieDarmstädter Polizeiwährendder soge-

nannten »Flüchtlingskrise« die Aufgabe, »vertrauensbildendeMaßnahmen«

indenUnterkünften fürGeflüchtete durchzuführenund »zu erklären,wofür

die deutsche Polizei steht unddass dieUniformauch eine andereBedeutung

hat.Undder Polizeiberuf auch eine andereBedeutunghat.Dawarenwir viel

indenUnterkünftenunterwegsundhabenauch erklärt,wasmacht die deut-

schePolizei.Wie läuft so eine Personenkontrolle ab« (GSDA, Juni 2023).Dies

ging auf eine Vorgabe der Landesebene zurück.

Obwohlwie indenanderenFallstädtenauch solcheKooperationenvor al-

lem auf höheren Dienstebenen oder im Präventionsbereich stattfänden und

beispielsweise »der Kollege, der draußen vor Ort ist, […] tatsächlich nicht in-

volviert« (Pol DA, Interview 4, Oktober 2021) sei, wird die Netzwerkarbeit

auch bei der Schutzpolizei positiv bewertet. »Das ist dann unsere Direkti-

onsleitung, die sich da wirklich austauscht«, bestätigt ein*e andere*r Poli-

zeibeamt*in, aber, »wenn es dann noch einmal Nachfragen gibt, kommt un-

sere Polizeispitze auch in die verschiedenen Bereiche und fragt ab und das

wird dann auch dort in diesen Kreisen kommuniziert« (Pol DA, Interview 1,

September 2021).

Auch unsere nichtpolizeilichen Interviewpartner*innen zeichnen ein

ähnlich positives Bild von der Netzwerkarbeit der Polizei. »Die ganzen Prä-

ventionsangebote der Polizei, die sind super«, berichtet ein*e Vertreter*in

der Stadtspitze, »die sind auch eng verknüpft mit unserem Angebot« (DA,

Interview 1, Oktober 2022). Die Zusammenarbeit mit der Polizei wird ge-

nerell als »konstruktiv« und als »gutes Miteinander« beschrieben und die

Polizei selbst nicht als Akteurin, die als Staat in der Stadt eigenmächtig

handelt, sondern »alles abstimmt« und gerne »diskutiert, was jetzt das

beste Vorgehen ist« (DA, Interview 1, Oktober 2022). Vor allem die Arbeit

der Polizei in Kranichstein wird aus der Zivilgesellschaft gelobt. Sie werde

»weniger als klassische Polizei«, sondern als »Mitakteure, als Leute, die mit

mir und einigen anderen Akteuren an einem Strang ziehen« (DA, Interview

3,November 2022),wahrgenommen. »Als Kümmerer umden Stadtteil«,mit

denen man sich darüber austauscht, »was zu tun ist, um weiterhin dafür

zu sorgen, dass Kranichstein gut funktioniert und dass man dort gut leben

kann«, fasst ein*e nichtpolizeiliche Interviewpartner*in zusammen.
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Grenzen der Kooperation

In einzelnen Interviews klingt an, dass sich die Polizei in ihren Bedürfnis-

sen von der Lokalpolitik nicht immer unterstützt fühlt. Ein*e Vertreter*in

der Behördenleitung beispielsweise erklärt: »Ich selbst würde mir vielleicht

tatsächlich jetztmal von dem einen oder anderen singulär wirkenden Politi-

ker in derGesamtheit eine engereVerbindung zwischenpolitischer Führung

derStadtundPolizeiwünschen« (PolDA, Interview7,November 2021).Ein*e

Kolleg*in fügt hinzu, dass dies zum Beispiel für ein Haus des Jugendrechts

gelte, »was wir gerne hätten« (Pol DA, Interview 4, Oktober 2021), von der

Politik aber wohl nicht gewünscht sei. Das liege »so ein bisschen an der Fär-

bung der Stadt. Die ist halt deutlich grün. Auch in jeder Faser, das ist nicht

so einfach« (Pol DA, Interview 4, Oktober 2021) für die Polizei.

Schwierig sei teilweise auch die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt,

weil die dortigen Sozialpädagog*innen »teilweise ein ganz komisches Poli-

zeibild« hätten, das »von Natur aus schon schlecht« sei (Pol DA, Interview 4,

Oktober 2021). Hier wünsche man sich den Austausch »viel intensiver« und

versuche, das »nicht so positive Bild von der Polizei […] so ein bisschen auf-

zuweichen« (Pol DA, Interview 4, Oktober 2021). Auch dahinter scheint die

polizeiliche Überzeugung zu liegen, dass »Zusammenarbeit immer gut« sei,

und auch wenn »man Vorbehalte hat, sollte man trotzdem daran festhalten«

(Pol DA, Interview 1, September 2021).

4.1.7 Zwischenfazit

Darmstädter Paradox?

Darmstadt erzählt sich selbst als »weltoffene[…], interkulturelle Stadt« (GS

DA, Juni 2023). Diese Erzählung wird auch, oder vor allem, »von oben« for-

ciert, sei es von der Stadtspitze oder der Behördenleitung der Polizei.Darm-

stadt soll eine Stadt sein, die »für die unterschiedlichsten Dinge offen« (GS

DA, Juni 2023) ist, wo »selbst der Obdachlose [..] zum Stadtbild [gehört]«

(Pol DA, Interview 4, Oktober 2021), wo Polizei und Stadt »einen relativ gu-

ten Kontakt zu demMigrantenselbstorganisationen« (DA, Interview 5, April

2023) haben und wo polizeiliche und sozialarbeiterische Arbeit »ineinander

greif[en]« (GSDA, Juni 2023). Konsequenterweisewar es fürDarmstadt eine

Selbstverständlichkeit, in den Jahren 2015 und folgend Geflüchtete aufzu-
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nehmen und bezüglich ihrer Unterbringung undVersorgung »für gute Qua-

litätsstandards zu sorgen« (DA, Interview 1, Oktober 2022).

»Das war dem OB auch sehr wichtig, sozusagen eine zustimmende

Haltung in der Gesellschaft herzustellen«, berichtet uns ein*e Vertreter*in

der Stadtverwaltung über 2015. Fehlinformationen über Geflüchtete sollten

aufgeklärt und »eine bejahende Haltung« in der Bevölkerung hergestellt

werden, »das war das Wichtigste«. Ein »großer Teil der Energie lag darauf:

Darmstadt ist halt weltoffen. Und das war ein großer Teil der Arbeit, die wir

leisten mussten oder geleistet haben« (GS DA, Juni 2023). Während, wie in

den vorangegangenen Unterkapiteln dargelegt, diese Einstellung bei den

meisten Behörden, Organisationen und zivilgesellschaftlichen Gruppen in

Darmstadt Anklang fand oder ohnehin schon vorhanden war, liegt auch auf

derHand, dass das »nicht für alle 163.000 Einwohnerinnen und Einwohner«

der Stadt gelten kann (GS DA, Juni 2023). So entstehen Situationen wie die

auf dem Luisenplatz, über den »schon sehr viele« Menschen sagen, dass

sie ihn »nicht gerne« kreuzen, »weil dort viele Flüchtlingsgruppen stehen«

(GS DA, Juni 2023). Mit diesem »subjektiven Unwohlbefinden« (GS DA, Juni

2023) vieler Darmstädter*innen, das allein auf ein verändertes Stadtbild

zurückzuführen ist,muss auch die Polizei umgehen,obwohl sie es für »nicht

gerechtfertigt« (Pol DA, Interview 5, Oktober 2021) halten mag. 2015 und

folgend ergaben sich darum auch »Diskussionspunkte« (GS DA, Juni 2023)

um die Öffentlichkeitsstrategie der Polizei: »Wenn es dann zum Beispiel

in den Flüchtlingsunterkünften zu Auseinandersetzungen gekommen ist.

Wie geht man damit um?Wie veröffentlicht man das? Spricht man da über-

haupt drüber? Gibt es das überhaupt? […] Wann macht man das öffentlich,

wann macht man das nicht öffentlich, sollte man es öffentlich machen und

so weiter« (GS DA, Juni 2023). Denn jede negative Berichterstattung über

Geflüchtete wurde »politischerseits aufgenommen«, beispielsweise von der

AfD, und passte nicht zur »Stimmung von ›wir schaffen das‹« (GS DA, Juni

2023). »Die Polizei musste damals lernen«, berichtet ein*e Teilnehmer*in

unserer Gesprächsrunde, »wann gebe ich irgendwelche Nationalitäten be-

kannt und wann nicht. Das war die Herausforderung« (GS DA, Juni 2023).

Dies galt allerdings nicht nur für die Polizei, sondern auch für die Stadt-

politik, wo sich die meisten politischen Fraktionen einig waren: »Also ich

glaube, politisch haben wir ja versucht diese Konflikte auch möglichst jetzt

nicht, wie soll ich sagen, hochzukochen oder so, ne?« (GS DA, Juni 2023).

Dazu passt auch die bereits erwähnte, weitestgehende Dethematisierung

der Abschiebungshafteinrichtung, die 2018 in Darmstadt-Eberstadt eröff-
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net wurde. Zudem erreichte das Polizeipräsidium Südhessen der Vorwurf

aus einer »Berichterstattung in den Medien, wonach für die Ordnungshü-

ter vonseiten des Innenministeriums ein sogenannter ›Maulkorb-Erlass‹

bestünde und […] über Vorfälle im Zusammenhang mit Flüchtlingen nicht

ausreichend [..] berichte[t]« (PolM DA, 03.02.2016) werde, worauf der

damalige Präsident in einer Polizeimeldung ausführlich Stellung bezog.

Willkommenskultur und das Ausländeramt

Sowohl von polizeilichen als auch nichtpolizeilichen Interviewpartner*in-

nenwird berichtet, dass es großeProblememit demAusländeramtder Stadt

Darmstadt gebe. Sogar aus der Stadtverwaltung selbst wird verlautet: »Also

Darmstadt ist eine sehr schöne Stadt. Allerdings ist die Willkommenskul-

tur in der Ausländerbehörde noch nicht da angekommen, wo wir es gerne

hätten« (DA, Interview 5, April 2023). In der Lokalzeitung ist beispielsweise

zu lesen, dass »ein Syrer auf der Ausländerbehörde festgenommen [wurde],

nachdem sie ihn dorthin bestellt hatten, um seine Duldung zu verlängern«

und ihn»quasi direkt ausderBehördeheraus samtFamilie […] abgeschoben«

hätten (DE, 29.08.2018). Außerdemmüssten sichMenschen »morgens um 4

Uhr oder 5Uhr schon vor das Luisencenter stellen […] in derHoffnung, einen

Platz im Ausländeramt zu bekommen« (GS DA, Juni 2023), weil »man ein-

fach irgendwie keine Termine bekommt« (DA, Interview 3,November 2022).

Diese Situation sei »so schlimm für die Menschen«, berichtete ein*e Vertre-

ter*in aus der sozialen Arbeit. »Also ich glaube auch, dass die Darmstäd-

ter*innen sehr weltoffen und hilfsbereit sind«, sagt sie*er, »ich glaube al-

lerdings, dass wir ein großes strukturelles Problem in der Verwaltung ha-

ben. Und ich würde da auch von strukturellem Rassismus reden« (GS DA,

Juni 2023). Im Gegensatz zu Kassel wird in Darmstadt also nicht die Poli-

zei als problematischstes Gegenüber für Geflüchtete genannt, sondern die

Stadtverwaltung.Dieswird auch vonmehreren Vertreter*innen der Zivilge-

sellschaft bestätigt. Es stellt einen Bruch mit dem Narrativ des weltoffenen

Darmstadts dar, wenn es zwar heißt, dass Migrant*innen willkommen sei-

en, aber »eine Familie drei unterschiedliche Pässe hat oder einMädchen seit

fünf Jahrenauf irgendeinDokumentwartet undeinfachnichts kommt« (DA,

Interview 4, November 2022) und »Leute ihren Pass nicht zugeschickt be-

kommen oder keinen Termin bekommen, um den zu verlängern, und dann

in Ängste verfallen« (DA, Interview 3, November 2022).
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Governance und soziale Arbeit

Eine solch scharfe Kritik gibt es an der Darmstädter Polizei nicht. Im Ge-

genteil: Siewird als Akteurwahrgenommen,welche dieDarmstädter Erzäh-

lung von Offenheit mitträgt und am selben Strang zieht wie der Rest der

Stadtgesellschaft: »Die Polizei in Darmstadt ist anders als in vielen ande-

ren hessischen Städten. Das färbt auch ab. Das ist ein gegenseitiger Pro-

zess« (GSDA, Juni 2023) zwischen Stadt und Polizei. Dabei profitiert die Po-

lizei auch von der stabilen Sicherheitslage in der Stadt (die sie sich selbst-

verständlich auch selbst zuschreibt), welche es ihr erlaubt, einen Fokus auf

Vernetzung und sozialarbeiterische Tätigkeiten zu setzen und nicht nur le-

diglich reaktive »110-Arbeit« zu leisten. Die Maßgabe ihrer polizeilichen Ar-

beit scheint zu sein, in einer bereits sehr gut funktionierenden Stadt prä-

ventiv dafür zu sorgen, dass das auch so bleibt, indem sie möglichst den

Überblick über verschiedene Entwicklungen behält und Problemlagen iden-

tifiziert, bevor sie überhaupt aufkommen. »Ich glaube, dass sich bei uns im

Stadtgebietmehr gekümmertwird als in anderenGroßstädten«, so ein*e in-

terviewte*rPolizist*in.FürdieseArbeit kooperiertdiePolizeiDarmstadtmit

zahlreichen Akteuren in der Stadt. Sie zeigt sich offen, stellt sich der Kri-

tik der anspruchsvollen Darmstädter*innen und weiß, dass Rückhalt in der

Bevölkerung wichtig ist. Teilweise stößt sie an ihre Grenzen, wenn ein ver-

meintlich zu hohesMaß an Versicherheitlichung, beispielsweise in Form ei-

nes Hauses des Jugendrechts, mit der »links-grün-liberal[en]« (Pol DA, In-

terview 7, November 2021) Ausrichtung der Stadt kollidiert. In diesemWis-

sen tritt sie generell eher »zurückhaltend-beobachtend« (DA, Interview 1,

Oktober 2022) auf undholt das »große[…]Besteck« (PolDA, Interview2,Sep-

tember 2021) nur selten heraus.

In Bezug auf Geflüchtet und Migrant*innen zeigt die Polizei Verständ-

nis dafür, dass »viele Menschen hier […] sehr negative Erfahrungen mit Po-

lizei aus ihrenHerkunftsländern« (Pol DA, Interview 2, September 2021) ge-

macht haben. Sie ist sich bewusst, dassman nicht von ihnen erwarten kann,

»dass sie sich von heute auf morgen an gesetzliche Regelungen halten« (Pol

DA, Interview 6, Oktober 2021) können, die ihnen vorher gar nicht bekannt

sind, wennman sie ihnen nicht verständlich vermittelt. Die Polizei folgt da-

bei eher einer Bring- als einer Holstrategie, sucht Geflüchtete aktiv auf und

geht auf sie zumit Projektenwie der »Polizei zumAnfassen« oder, indem sie

sich »einfach mal in Zivil« bewegt (Pol DA, Interview 2, September 2021).
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Vor allem unsere Erfahrungen aus der teilnehmenden Beobachtung mit

der Operativen Einheit (OPE) haben ein eindrückliches Bild dahingehend

hinterlassen, wie sehr sich Teile der Polizei Darmstadt als »Kümmerer« der

Stadt verstehen und dabei präventive Maßnahmen ergreifen, die der sozia-

len Arbeit sehr nahekommen.Besonderswichtig ist ihnen dabei der Kontakt

in die Szene, vor allem in Bezug auf die besonders auffälligen Straftäter*in-

nen unter 21: »Die kennen uns persönlich sehr gut und wir kennen sie sehr

gut« (Pol DA, Interview 5,Oktober 2021). Bei einem Stadtfest wie demHein-

erfest ist die OPE fast erzieherisch unterwegs, weiß, wo sich die auffälligen

jungenMenschen aufhalten, beobachtet,mitwemsie unterwegs sind, grüßt

sie, »[tritt] denen so ein bisschen auf die Füße« (Pol DA, Interview 5, Okto-

ber 2021) und zeigt, dass sie da ist und sie im Auge behält. Man ist per Du,

flachst miteinander herum, begrüßt sich mit Faustcheck und fragt, ob der

Nachhauseweg gesichert ist. Begegnet wird der Polizei dabei mit Respekt.

Auch ohne Uniform.

4.2 Kassel

»Kassel ist eine weltoffene Stadt, die seit Jahrhunderten auch von der erfolgreichen Inte-

gration Zugewanderter geprägt wird. Knapp 40 Prozent der Kasseler Bürgerinnen und

Bürger verfügen über einen Migrationshintergrund […]. Seit 2015 stellt der Zuzug Ge-

flüchteter auch Kassel vor neue Herausforderungen« (Alle werden gebraucht und alle ge-

hören dazu: Integrationskonzept der Stadt Kassel, 2019).

Als im Spätsommer 2015 zahlreiche Geflüchtete auch Kassel erreichten, tra-

fen sie auf eine Stadt, für die Migration und Diversität nichts Neues war.

40 Prozent der Kasseler Bevölkerung haben eine Einwanderungsgeschich-

te und laut einer*m Interviewpartner*in habe »Kassel einen Ausländeran-

teil von 30 Prozent. Also wir sind eine Stadt, wo einfach viele migrantisierte

Personen leben« (KS, Interview 2, Februar 2023). In Bezug auf die sogenann-

te »Flüchtlingskrise« schien das eine gewisse Ambivalenz zu erzeugen. Ei-

nerseits stellte der Zuzug vieler Geflüchteter die Stadt Kassel vor keine nie

da gewesene Situation, die deshalb weitestgehend unaufgeregt und prag-

matisch bearbeitet wurde. Eine ähnliche Ausgangslage wird uns in Mann-

heim beschrieben. Viele unserer Kasseler Interviewpartner*innen sind sich

einig, dass die Aufnahme, Versorgung, Unterbringung und Verteilung der

Geflüchteten gut und erfolgreich gemeistert wurde: »Ich muss mich da im-

mer ein bisschen bremsen,weil ichmanchmal nahezu in Begeisterung kom-
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me.Dasmeine ich gar nicht ironisch. Ich finde,wir haben das inKassel rich-

tig gut gemacht. Das sage ich auch immer wieder« (KS, Interview 5, Mai

2023). Ähnlich wie in Darmstadt wurde bei der Unterbringung der Geflüch-

teten auf »dezentrale […] Unterbringung und auf kleinere Unterkünfte« ge-

setzt,was »eineganzeMengeauchabfedert« (KS, Interview4,April 2023). Im

Gegensatz zu Darmstadt wird betont, dass alle beteiligten Ämter und Orga-

nisationen sehr gut zusammengearbeitet hätten –auch das Amt für Auslän-

derangelegenheiten, bei dem Kassel einen besonderen Ansatz habe: »Wir in

der Stadt Kassel haben uns dazu entschlossen, zu sagen: Die Ausländeran-

gelegenheiten,das sind eben auchBürgerangelegenheiten.Warum ist das in

der Ordnungsbehörde? Und wir haben das zu den Bürgerangelegenheiten

sortiert« (KS, Interview 4, April 2023). Es habe kein »Kompetenzgerangel«

zwischendenÄmtern,Organisationenundder sozialenArbeit gegeben,und

»dieChemie hat einfach auch gestimmt«,wie uns ein*e Interviewpartner*in

berichtet (KS, Interview 5,Mai 2023).

Andererseits trafen dieGeflüchteten 2015 aber auch auf eine Stadt, in der

die Integration von Ausländer*innen bisher nicht als reine Erfolgsgeschich-

te wahrgenommen wurde und in der laut unseren Interviewpartner*innen

bereits teils gravierende Probleme in der zunehmend diversen Stadtge-

sellschaft existierten. Von »Parallelgesellschaften« ist in einem Interview

die Rede, von »Grüppchenbildung« und Menschen, die lieber unter sich

bleiben (KS, Interview 2, Februar 2023). Auch von einer »wahnsinnige[n]

Konzentration von Problemlagen« in einzelnen Stadtteilen, von grundsätz-

lich sehr unterschiedlichen Stadtteilen, von mangelnder Schulbildung und

von der höchsten Kinderarmutsquote in ganzHessen (KS, Interview 4, April

2023) wird uns berichtet. »Ich würde es mir ein bisschen durchmischter

wünschen« (ebd.), schließt ein*e Interviewpartner*in.

Zwischenzeitlich gab es in der Stadt Kassel sieben großeGemeinschafts-

unterkünfte, von denen 2018 aufgrund sinkender Geflüchtetenzahlen vier

geschlossen wurden (HNA, 14.06.2018). Für viel mediale Berichterstattung

sorgte die Erstaufnahmeeinrichtung inKassel-Calden,die bereits imHerbst

2015 ihr Belegungsmaximum von 1.500 Personen fast erreicht hatte (HNA,

02.10.2015). Die Zeltstadt machte Schlagzeilen aufgrund schlechter Wohn-

bedingungen für Geflüchtete (z.B. HNA, 13.08.2015) sowie zahlreicher Po-

lizeieinsätze wie beispielsweise anlässlich einer Massenschlägerei im Sep-

tember 2015, bei der Dutzende Menschen, unter ihnen Polizist*innen, ver-

letzt wurden (HNA, 28.09.2015 (3)). Obwohl Calden nur zum Landkreis und
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nicht zur Stadt Kassel gehört, schienen die dortigen Vorkommnisse vor al-

lem die Polizei Kassel maßgeblich geprägt zu haben.

4.2.1 Problemwahrnehmungen

»Als Polizei hat man sich daran gewöhnt. Man weiß, dass es gewisse Bereiche in Kassel

gibt, die sehr stark Migrations- … wie soll ich es nennen? – ja, Einwohner haben, die ei-

nenMigrationshintergrund haben.Muss man sich mit arrangieren« (Pol KS, Interview 5,

September 2021).

Kassel aus Polizeiperspektive

Die interviewten Kasseler Polizist*innen zeichnen ein recht einheitliches

Bild von ihrer Stadt aus professioneller Perspektive, bewerten dieses Bild

aber unterschiedlich. Einig ist man sich, welche Deliktstypen die größten

Probleme für die öffentliche Sicherheit in Kassel darstellen, nämlich Ver-

stöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Körperverletzungsdelikte sowie

Raubdelikte und Diebstahl. Auch in Bezug auf die besonders kriminogenen

Orte in der Stadt besteht Einigkeit, vor allem in Bezug auf den sogenannten

»Stern« (sieheKapitel 2.2).Unterschiedlich eingeschätztwird jedoch,alswie

problematisch die Sicherheitslage in Kassel insgesamt einzuordnen ist. Vor

allem zwischen Vertreter*innen des höheren Dienstes und Vertreter*innen

des Streifendienstes beziehungsweise der Ebene der Dienstgruppenlei-

ter werden hier große Unterschiede deutlich. Ein*e Interviewpartner*in,

die*der regelmäßig »auf der Straße« unterwegs ist, betont beispielsweise,

dass man »aus polizeilicher Sicht […] schon viel zu tun [hat] hier in dieser

Stadt« und es durchaus Straßen gebe, die »ich nachts als Polizist privat nicht

mal mehr durchlaufen« würde und als Frau schon gar nicht (Pol KS, Inter-

view 5, September 2021). Im Gegensatz dazu berichtet ein*e Vertreter*in

der Führungsebene, dass sie*er Kassel als »sichere Stadt« bezeichnen wür-

de, denn es gebe »im Großen und Ganzen in Kassel [..] keine rechtsfreien

Räume, dass wir sagen, da fährt eine Streife nicht mehr allein hin, sondern

damuss ich vorher fünf, sechs Streifen zusammenziehen, um da überhaupt

irgendwie tätig zu werden« (Pol KS, Interview 1, Juli 2021). Sie*er verstehe

aber auch, dass über die Gesamtsicherheitslage in der Stadt »natürlich

einzelfallbezogen […] der ein oder andere falsche Eindruck entstehen« kann

(ebd.). Wenn man sich aber, so betont ein*e weitere*r Polizist*in aus dem
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höheren Dienst, »die Kriminalitätsentwicklung der letzten Jahre anguckt,

haben wir einen sehr, sehr deutlichen Kriminalitätsrückgang, insbesondere

auch was Straßen- und Gewaltkriminalität angeht« (Pol KS, Interview 6,

September 2021). Diesen Eindruck teilen die Kolleg*innen aus den niedri-

geren Dienstgruppen nicht: »Kriminalität hat sich ein bisschen verändert,

irgendwo. […] [V]or vielleicht zehn Jahren gab es aus meiner Sicht weniger

Gewaltkriminalität auf der Straße als heutzutage« (Pol KS, Interview 5, Sep-

tember 2021). Diese*r Interviewpartner*in betont, dass sie*er es besonders

gravierend fände, dass es

»heutzutage […] meist wirklich dann größere Gruppen [sind], die sich in die Haare be-

kommen. Da wird mit Gegenständen geschlagen, im günstigsten Falle. Im schlimmsten

Falle hatman heutzutage einMesser oder eine Schusswaffe dabei.Was auchmehr gewor-

den ist, gefühlt. Ja. Ich sagemal,die Straßenkriminalität hat andereAusmaße als vor zehn

Jahren« (ebd.).

Bei diesen Interviewten klingt ein »Früher war alles besser«-Narrativ an:

»Ich war früher gerne unterwegs in Kassel«, berichtet ein*e Polizist*in, »ich

war gerne auf unserer Partymeile. […] Was wir heute an Einsätzen in den

Bereichen haben, das hatten wir früher nicht. Das deckt sich mit meinen

privatenWahrnehmungen. Es ist schon schwierig hier in Kassel geworden«

(Pol KS, Interview 3, Juli 2021). Auf der anderen Seite erzählt der Direktor

der Kasseler Polizeidirektion der lokalen Zeitung in Bezug auf den bereits

erwähnten Stern, dass dieser zwar »klar« ein »Kriminalitätsbrennpunkt«

in Kassel, die Situation allerdings nicht mehr »so dramatisch wie früher«

sei (HNA, 28.03.2014). Dieser Einschätzung widersprechen wiederum auch

die Anwohner*innen und Geschäftsleute am Stern, die der Lokalzeitung

berichten, »dass es ›so schlimm wie nie‹ im Quartier am Stern zugehe.

Dealer und Hehler seien schon tagsüber überall aktiv« (HNA, 01.06.2017).

Über die Einschätzung der Sicherheitssituation in Kassel scheint man sich

also uneins zu sein, sogar innerhalb der Polizei. Es gibt kein geteiltes, posi-

tives Narrativ wie beispielsweise in Darmstadt. Die Deutung über Kassels

Sicherheit ist kontrovers.

Fluchtmigration als Herausforderung für die Polizeiarbeit

In einigen Interviews wird deutlich, dass die sogenannte »Flüchtlingskrise«

2015 ff. von der Kasseler Polizei als einschneidendes Ereignis wahrgenom-

men wurde, teilweise gar als dramatisch (»aus polizeilicher Sicht hat sich
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[Kassel] seit der ersten Flüchtlingswelle, aus meiner Sicht, massiv verän-

dert« [GS KS, Juli 2023]), was sich wenig mit den Aussagen der interviewten

nichtpolizeilichen Akteure deckt. Die Vertreter*innen aus Politik, Stadtver-

waltung undZivilgesellschaft betonen vor allem,wie gut die ganze Stadtmit

dieser Situation umgegangen sei. Ein*e Polizist*in jedoch berichtet, dass

die Polizei damals »an allen Ecken und Kanten« eingesetzt und gebraucht

wurde und »teilweise überfordert war […] mit der Menge an Arbeit« (GS

KS, Juli 2023). Von »Panikzone«, »Ausnahmesituation« und »chaotische

Phase« (Pol KS, Interview 7, Dezember 2021) spricht ein*e Polizeibeamt*in.

Vor allem die bereits erwähnte Erstaufnahmeeinrichtung Kassel-Calden

wurde als problematisch wahrgenommen. Es sei »immens« gewesen, »was

sich innerhalb dieser Erstaufnahmeeinrichtung für Probleme dargestellt

haben unter den verschiedenen Ethnien«, berichtet ein*e Polizist*in (Pol

KS, Interview 5, September 2021). Es wird auch an verschiedenen Stellen

im Material deutlich, dass die Ursachen dieser Probleme nicht immer als

legitim eingeschätzt wurden: »Da hat man sich dann bekriegt, weil es um

das Essen ging oder weil einer sich nicht angestellt hat. Und auf einmal

flogen Tassen, Teller und Messer und dann hatten wir einen riesigen Po-

lizeieinsatz. Das war völlig neu« (GS KS, Juli 2023). Einerseits wird zwar

von Polizeiseite wiederholt betont, dass man polizeilich »ja nur mit einem

ganz geringen Teil dieser Flüchtlingswelle zu tun« hat, nämlich denen, »die

strafrechtlich auffällig sind« (ebd.). Andererseits wird das Bild vermittelt,

dass in Kassel dieser »geringe Teil« der Geflüchteten sehr groß sei und bei

manchen Deliktstypen zum zentralen polizeilichen Gegenüber geworden

sei, wie folgendes Zitat zeigt:

»Diese erste Flüchtlingswelle, ichwerde nie vergessen,wie viele Ladendiebewir in der In-

nenstadt hatten. […]Diewussten,dass sie nach einer gewissenZeit zurückmüssen.Haben

hier, auf Deutsch gesagt, die Läden leergeräumt.Wir hatten Unmengen an Arbeit, Dieb-

stählen. Wenn man die Ladendetektive gefragt hat, die sind nicht hinterhergekommen.

Das hat man nach außen hin nie gesehen. So etwas ist nie propagiert worden, das sind

Probleme, damit hat die Polizei zu tun gehabt, das war massiv. […] Überspitzt gesagt wa-

ren nur noch Asylsuchende darunter [unter den Ladendieben, die Autor*innen] zu einem

hohen 90-Prozent-Anteil. Das war eine extreme Veränderung« (GS KS, Juli 2023).

Auch wird argumentiert, dass seit der sogenannten »Flüchtlingskrise« das

Sicherheitsgefühl »im Innenstadtbereich«, zu dem auch der Stern gehört,

in Kassel gesunken sei (ebd.).Dies wird von der*dem entsprechenden Inter-

viewpartner*in als verständlich und nachvollziehbar dargestellt und expli-

zit mit Migrant*innen in Verbindung gebracht: »[…] wo man teilweise nur
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denKopf schütteln kann,wennman sieht,was sich inunserer Stadt abspielt.

Vorwiegend unter Migranten« (ebd.).

Rechtsextremismus als Folge

Während einerseits thematisiert wird, ob oder dass Geflüchtete und Mi-

grant*innen eine Herausforderung für die Kasseler Sicherheit sind, wird

aus einigen Polizeiinterviews, zahlreichen Polizeimeldungen und Artikeln

der lokalen Zeitung deutlich, dass Rechtsextremismus und Vorbehalte

gegenüber Geflüchteten – vor allem auch in Reaktion auf die gesteigerte

Fluchtmigration (»Es gab auch natürlich Leute – Sie haben das ja mitbe-

kommen,mit demMord an Herrn Dr.Walter Lübcke – die das natürlich als

Bedrohung wahrgenommen haben. Die den Staat beschuldigt haben, dass

Menschen hierhergebracht werden, um die Bevölkerung auszutauschen«

[Pol KS, Interview 7, Dezember 2021]) – durchaus eine ernst zu nehmende

Problematik in Kassel darstellen: »Trotz Rückgang: rechtsextremmotivierte

Straftaten überwiegen. Der größte Teil der 2014 in Nordhessen gemeldeten

politischmotivierten Tatenwarmit 106 Fällen dempolitisch rechtsextremen

Spektrum zuzurechnen« (PolM KS, 12.03.2015). Vor dem Hintergrund, dass

das rechtsextreme Netzwerk in und um Kassel radikalisiert und organisiert

genug war, 2019 den Mord an Walter Lübcke zu verüben, wirkt die Pro-

blematisierung durch die Polizei aber eher randständig und wird nur von

Vertreter*innen der höheren Dienstränge vorgenommen. Die Radikalisie-

rung wird als Reaktion auf die erhöhte Fluchtmigration erklärt:

»Das hat sicherlich Menschen aus der rechten Szene, so muss man es bei Ernst sagen,

noch einmal Auftrieb gegeben,da noch konsequenter oder perfider vorzugehenund einen

Anschlag zu begehen an der Stelle. Das zeigt für mich erstens, ich weiß nicht, ob das bei

uns auffälliger ist als woanders, aber natürlich haben wir Menschen in dem Bereich, die

diesem extremen Gedankengut zugetan sind« (Pol KS, Interview 6, September 2021).

Kriminalität durch Geflüchtete

Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz werden in Kassel als dominan-

tes Problem dargestellt. Dieser Delikttyp wird von der Polizei einerseits klar

mit der Örtlichkeit des Sterns verknüpft: »Zum Beispiel der Stern, das ist

wirklich einer der Problembereiche, die wir in Kassel haben.Mehr oder we-

niger auch eine offene Drogenszene. Wir haben da die ganzen Cafés, Bars,

die teilweise auch als Umschlagplätze vonDrogen dienen.Das ist so der Kri-
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minalitätsschwerpunkt, den wir eigentlich in Kassel haben« (Pol KS, Inter-

view 1, Juli 2021). Andererseits wird Drogenkriminalität auch klar mit einer

bestimmten Gruppe in Verbindung gebracht: »Also diese Kleinstdealer ha-

ben weit über 90 Prozent Migrationshintergrund. Vorwiegend im Bereich

Afghanistan, Syrien,Nordafrika.Die sind alle zwischen 16 und vielleicht An-

fang 30« (Pol KS, Interview 5, September 2021). Es sei »nicht von derHand zu

weisen«,dass gewisse »Drogengeschäfte,Drogenbereiche,Verkauf vonDro-

gen […] fest in der Hand von nordafrikanischen, teilweise arabischen Eth-

nien« (GS KS, Juli 2023) seien. Auch fast vier Jahre nach der sogenannten

»Flüchtlingskrise« werden diese Personen – anders als in den anderen Fall-

städten – von der Kasseler Polizei als distinkte Gruppe im Stadtbild wahr-

genommen, als problematisch eingeschätzt undmit bestimmten Orten und

Delikttypen verknüpft. In einem Zeitungsinterviewmit einer hochrangigen

Kasseler Polizistin heißt es auch 2019 noch: »Bei den Straßenhändlern han-

delt es sich meist um junge Männer, die mit der Flüchtlingswelle 2015/16

nach Deutschland gekommen sind. Bei einem Teil der Beschuldigten han-

delt es sich um Syrer« (HNA, 03.12.2019). In den polizeilichen Pressemel-

dungen zu Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz nennt die Kasse-

ler Polizei zudem grundsätzlich den Aufenthaltsstatus bzw. die Nationalität

der*des Beschuldigten wie beispielsweise in der Meldung über einen »20-

jährigen Asylsuchende[n]«, der »nicht nur etwas Kokain dabei [hatte], son-

dern auch 315,‒ Euro Bargeld in kleinen Scheinen und ein Handy, wie es bei

Dealern üblich ist« (PolM KS, 11.07.2017).

Ein Ort wie der Stern, an dem teilweise offen mit Drogen gehandelt

werde, ziehe auch andere Deliktstypen an, so die Polizei. Neben »schwere[r]

Drogenkriminalität, Raubstraftaten« würden dort zudem »Menschen an-

gezogen, die auch gerne Eigentumskriminalität, Beschaffungskriminalität

begehen« (Pol KS, Interview 4, September 2021). Aus den bereits genannten

Zitaten wird deutlich, dass aus Perspektive der Polizei vor allem nach 2015

Ladendiebstähle mehrheitlich von Geflüchteten begangen wurden. Einige

polizeiliche Interviewpartner*innen sind um einen Perspektivwechsel be-

müht und versuchen, die Beweggründe nachzuvollziehen, die hinter von

Geflüchteten begangener Kriminalität stehen könnten:

»Sie müssen immer im Hinterkopf behalten, wo diese Menschen herkommen. […] Wenn

SieMenschen haben,die nur durchAngst und durchÜberlebenswillen geprägt sind,dann

kommen die in ein neues Land und alle Menschen sprechen immer dafür, die Integration

muss stattfinden. Ja, aber da muss jeder mitarbeiten. […] Wenn sie das nicht bei jedem

schaffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese Menschen überfordert sind.
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UndwenndieseMenschenüberfordert sind, sind es trotzdemnochMenschenmitGrund-

bedürfnissen wie Essen, wie Trinken, sonst irgendwas. […]Wasmacht der Mensch, wenn

er Hunger hat? Er sucht sich eineMöglichkeit, etwas zu essen zu kriegen. Ichmusste eine

Strafanzeige wegen Ladendiebstählen schreiben gegen […] Menschen, weil sie nichts zu

essen hatten. Da ist eine Mortadella geklaut worden für 99 Cent. Deswegen müssen sie

eine Strafanzeige fertigen. […] Und das hat nichts damit zu tun, dass jemand hierher ge-

flohen ist, sondern das hat was damit zu tun, dass es ganz normale Bedürfnisse sind.Nur

sie fallen da stärker auf,weil sie halt nicht in derGesellschaft integriert sind. […] Sie haben

nur andereHintergründe und diemussman verstehen.Und das versuche ich. Es ist nicht

immer leicht, aber ich versuche es, ja« (Pol KS, Interview 2, Juli 2021).

In anderen polizeilichen Interviews wird allerdings deutlich, dass die ver-

meintlichen Beweggründe hinter von Geflüchteten begangenen Straftaten

nicht immer als berechtigt angesehen, sondern teilweise schlicht mit man-

gelndem Integrationswillen erklärtwerden: »Ich habe es bei der Flüchtlings-

welle damals immer so formuliert: Der ein oder andere ist dann auch nicht

so gewöhnt, dass alle Dinge, die ich so kaufen könnte, so frei dastehen und

bedient sich an der einen oder anderen Stelle, also Thema Ladendiebstahl«

(Pol KS, Interview 6, September 2021). Ein*e andere*r Interviewpartner*in

beschreibt die Situation wie folgt:

»Und dann kommen die hier in die Stadt, dann sehen die vielleicht 25 Turnschuhe, ein

iPhone, ein Auto. Ich gehe irgendwo in den Laden, kaufe mir da tolle Klamotten. Das

möchten die dann vielleicht auch haben,was nachvollziehbar ist.Können es sich aber viel-

leicht aufgrund des geringen finanziellen Rahmens, den sie zur Verfügung haben, nicht

leisten. Und dann beschafft man sich das vielleicht« (Pol KS, Interview 3, Juli 2021).

In Bezug auf Drogenkriminalität äußert ein*e Polizist*in, dass die drogen-

handelnden Geflüchteten »aus meiner Sicht überhaupt keine persönliche

Zukunft« hätten oder gar »kein Interesse daran« (Pol KS, Interview 5, Sep-

tember 2021). Es fehle ihnen die Neigung, die »Sprache hier zu lernen, sich

zu integrieren, zur Schule zu gehen. Sich zu bilden« (ebd.). »Das macht

mich schon ein bisschen traurig. Man sucht eine bessere Zukunft und be-

gibt sich dann auf diese Schiene. Das ist nicht zielführend« (ebd.), schließt

die interviewte Person. Ein*e andere interviewte Person gibt jedoch zu

bedenken, dass »jeder, der Drogen nimmt, […] sie eigentlich immer nur

aus demselben Grund [nimmt], nämlich um vergessen zu können. Und das

hat alles was mit psychischer Stabilität oder Instabilität zu tun« (Pol KS,

Interview 2, Juli 2021). Über die Legitimität der Gründe, warumGeflüchtete

in die Drogenkriminalität »abrutschen«, ist man sich also innerhalb der

Polizei Kassel nicht einig.
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Problememit Integration

Aus den vorangegangenen Zitaten wurde bereits deutlich, dass die Poli-

zei Kassel das Attribut »gut integriert« mit »tendenziell nicht kriminell«

verknüpft: »Dieser Integrationsprozess, der ist ein ganz wesentliches Ein-

flussmerkmal auf die Bereitschaft, straffällig zu werden. […] Und wenn das

schneller vonstattenginge, glaube ich, hätten wir diese Probleme deutlich

weniger« (Pol KS, Interview 1, Juli 2021). Und obwohl wir nicht explizit

danach fragen, teilen uns einige polizeiliche Interviewpartner*innen ihre

Meinungen und Vorstellungen zum Thema Integration von Geflüchteten

mit.Gängig, auch in den anderen Fallstädten, ist eineKritik an großen Sam-

melunterkünften, die – abgesehen vom dortigen Konfliktpotenzial – einer

erfolgreichen Integration von Geflüchteten absolut imWege stünden: »Also

es wäre fatal, hier zu sagen: Okay, wir stecken eine Bevölkerungsgruppemit

100 Menschen in ein Haus rein. Also da kann man sicherlich nicht mehr

von Integration sprechen« (Pol KS, Interview 4, September 2021). Vielmehr

seien es die »kleinen Wohneinheiten«, in denen »die Leute grundsätzlich

integriert werden« (ebd.), was sichmit Aussagen in den anderen Fallstädten

deckt.

Einigen Geflüchteten wird von polizeilicher Seite schlichtweg mangeln-

der Integrationswille bescheinigt, weil es beispielsweise »immer wieder die

Gleichen sind, die auftauchen und die nichtsmit sich und derWelt anzufan-

gen wissen oder für sich keine positive Zukunft suchen« (Pol KS, Interview

5, September 2021). Außerdem gebe es Bevölkerungsgruppen, die in Kassel

»wirklich abgeschottet« sind, wie beispielsweise »die Bulgaren, Rumänen«,

wo aus polizeilicher Perspektive »keine Integration« (Pol KS, Interview 1, Juli

2021) wahrgenommenwerden könne. Es spräche zwar prinzipiell nichts da-

gegen, »wenn ich mich innerhalb meiner Bevölkerungsschicht [sic] abends

treffe und vielleichtKarten spiele oder Tee trinke.Aber diemachendas größ-

tenteils halt ausschließlich. Und das ist der Integration auf keinen Fall för-

derlich« (Pol KS, Interview 5, September 2021).

Auch wenn bei der Polizei der Wissensbestand weitestgehend geteilt

wird, dass eine gelungene Integration die Straffälligkeit von Geflüchteten

unwahrscheinlicher mache, weisen unsere Interviewpartner*innen doch

regelmäßigdarauf hin,dass sie amEnde einfach »Sicherheitsbehörde« seien

und nicht die »gleiche Arbeit, die die Caritas macht oder beispielsweise die

Integrationsbehörde« (Pol KS, Interview 7, Dezember 2021), leisten könne.
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Mangelnder Respekt und Frustration

Obwohl man wisse, dass die Polizei »gesellschaftlich […] scheinbar im Ran-

king immer noch ganz gut« dastehe, merke man doch sehr deutlich, »dass

Polizei anders gesehen wird« als früher (Pol KS, Interview 4, September

2021). Ein*e andere Polizist*in formulierte drastischer, dass »der Respekt

gegenüber der Polizei […] aus meiner Sicht gnadenlos gesunken« sei (Pol

KS, Interview 5, September 2021). Diese Person machte eine gesamtgesell-

schaftliche Entwicklung dafür verantwortlich:

»Das fängt schon anmit den Kindern, die heute zur Schule gehen. […] Das fängt da schon

an, dass die Erziehung in der Schule nicht mehr so ist, wie vielleicht vor 30, 40 Jahren.

Das ist auch gut so, größtenteils. Aber selbst in kleinsten Schulklassen verschwindet der

Respekt vor Lehrern schon. Und das ist traurig. Und das zieht sich, glaube ich, durch wie

so ein roter Faden« (ebd.)

An anderer Stelle wurde dieses vermeintliche Sinken von Respekt jedoch

direktmit der Fluchtmigration in den Jahren 2015 und folgend oder generell

mit Menschen mit Migrationshintergrund in Verbindung gebracht. Ein*e

Interviewpartner*in berichtete beispielsweise, dass es zunehmend junge

Menschen gebe, die Auseinandersetzungen mit der Polizei gezielt für ihr

Abendentertainment provozierten, »und das hat auch ganz deutlichen Mi-

grationshintergrund. Das muss man ganz klar sagen« (Pol KS, Interview 1,

Juli 2021). Eine andere Person berichtete von »fehlende[m] Respekt«, den es

während der sogenannten Flüchtlingskrise gab. »Da wurde anders mit der

Polizei umgegangen oder man hat es versucht, anders mit uns umzugehen,

als wir das gewohntwaren« (Pol KS, Interview 5, September 2021, siehe auch

Unterkapitel 2 zu Kassel-Calden).

In Bezug auf polizeiliche Arbeit in Kontext von Fluchtmigrationwird von

polizeilicher Seite regelmäßig rückgemeldet, dass bestimmte gesetzliche

Regelungen (oder vielmehr Nichtregelungen) Frustration bei den Kasseler

Kolleg*innen auslösten oder polizeiliche Arbeit gar sinnlos erscheinen lie-

ßen. Es wird berichtet, dass es manchen straffälligen Geflüchteten egal sei,

ob sie von der Polizei erwischt wurden oder nicht, »weil sie genau wussten,

dass in Deutschland nichts oder nicht viel passiert. Und siemüssen ohnehin

nach einer kurzen Bleibedauer wieder zurück« (Pol KS, Interview 5, Sep-

tember 2021). Das sei für viele Kolleg*innen »schwierig«, weil es gegen ihre

»komplette Rechtsauffassung« spreche und sie wüssten, dass nach ihrer

Arbeit »nichts dabei herumkommen wird« (ebd.). Gegenüber der Polizei

würde nach dem Motto »Ihr könnt mir eh nichts‹« aufgetreten und ein
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durch »die Justiz« eingestelltes Verfahren werde als »Sieg über die Polizei«

wahrgenommen (Pol KS, Interview 1, Juli 2021). Auch sei es ermüdend, zu

sehen, dass es »immer wieder die gleichen« Personen seien, die straffällig

würden, die man »immer wieder von der Straße holt« (Pol KS, Interview 5,

September 2021):

»Ob das jetzt Streitigkeiten sind, ob das eine Schlägerei ist – man fährt hin und es sind

wieder die gleichen.Und es sindmeistens diese unbegleiteten [minderjährigen Flüchtlin-

ge]. Das macht schon, ja – frustrieren wäre jetzt fast übertrieben.Wir müssen die Arbeit

machen, die anfällt.Und Frust wäre falsch.Wennwir da alle frustriert wären, dannmüss-

te der Dienst halt darüber nachdenken, dass er da entgegenwirkt. Aber es ist, wie gesagt,

auffällig. Und dass der ein oder andere Kollege da auch mal ein bisschen frustriert ist, ja,

das kann passieren. Aber das ist dann meistens damit getan, dass man mal wieder ein

bisschen frei hat, mal ein bisschen durchschnauft. Und dann geht es weiter« (ebd.).

In diesem Zitat klingt eine Konsequenz von Polizeiarbeit an, die vor allem

beim Dienst in sogenannten »Brennpunkten« auftreten kann. Wenn Poli-

zist*innen immerwiedermit denselbenMenschen, denselbenGruppen und

denselben Orten konfrontiert sind, die durch Kriminalität auffällig werden,

kann das irgendwann zu einem verzerrten und gesellschaftlich problemati-

schenWeltbild führen.

Polizei als Problem? Bewertung der Polizeiarbeit durch nichtpolizeiliche Akteure

Fragt man nichtpolizeiliche Akteure und Vertreter*innen der Zivilgesell-

schaft nach ihrer Meinung über die Arbeit der Kasseler Polizei, zeigt sich

einmal mehr kein einheitliches Bild: »Also ich glaube, es kommt sehr darauf

an, wen man in Kassel fragt, wie das Bild der Polizei ist« (KS, Interview

2, Februar 2023). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Interviewpart-

ner*innen, die im Rahmen von Kommunalpolitik oder -verwaltung mit der

Polizei kooperieren, entweder sehr zufrieden mit dieser Zusammenarbeit

sind (»sehr angenehm« [KS, Interview 5, Mai 2023]) oder von der Polizei

nicht viel mitbekommen – auch nichts Negatives (»Grundsätzlich würde

ich sagen, spielt die Polizei in Kassel in dem Sinne keine Rolle« [KS, Inter-

view 2, Februar 2023]). Ein*e andere*r Interviewpartner*in berichtet uns

von ihren*seinen Erfahrungen mit der Polizei im Kontext der sogenannten

»Flüchtlingskrise« wie folgt:

»Also ich habe bisher die Zusammenarbeit mit der Polizei, wenn ich was mit der Polizei

zu tun hatte, als sehr konstruktiv und positiv erlebt. Also, wenn wir auch Krisenrunden

hatten, das war ja zum Beispiel auch jetzt bei der Ukraine-Sache. Da haben wir ja einen
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Verwaltungsstab eingerichtet.Unddas lief alles immerunheimlichgut.GuteAbstimmun-

gen« (KS, Interview 4, April 2023).

Als besonders positiv und »sehr hilfreich« (KS, Interview 5, Mai 2023) im

Kontext von Fluchtmigration wird der »hiesige[…] Migrationsbeauftragte

der Polizei« (KS, Interview 3, April 2023) hervorgehoben. Negative Berichte

über die Arbeit der Polizei hingegen werden als fern der eigenen Realität

(etwas, was man »mal in der Zeitung« liest) oder der politisch linken Ecke

und damit einer politischen Agenda zuordnet:

»Ja, da gibt, natürlich gibt es auch immermalwiederUnzufriedenheit, aber daswird, ehr-

lich gesagt, mir gegenüber habe ich das jetzt noch nicht gehört. Da sind dann auch Aus-

sagen, die man mal, ne, die ich mal in der Zeitung lese oder die in der Politik von linker

Seite geäußert wird, beispielsweise« (KS, Interview 4, April 2023).

Ein ganz anderes Bild von der Kasseler Polizeiarbeit wird allerdings von Ge-

sprächspartner*innen gezeichnet, die selbst als nichtdeutsch gelesen wer-

den oder diemit solchenKlient*innen imRahmender sozialen Arbeit zu tun

haben. Ein*e Teilnehmer*in unserer Gesprächsrunde äußert im Beisein der

Polizei, dass es die Kasseler Polizei »bisher nicht hinbekommen« habe, »den

Menschen, die nachDeutschland gekommen sind, dieses nach demZweiten

Weltkrieg entwickelte ›die Polizei, dein Freund undHelfer‹-Image richtig zu

vermitteln« (GS KS, Juli 2023). Sie*er nehme stattdessen wahr,

»dass Angst vor der Polizei herrscht, egal in welchem Kontext. Ob es jetzt bei einer Kon-

trolle ist oder selbst, wenn man selber Anzeige erstatten will […]. [D]ie Menschen haben

Angst, sie wollen nicht zur Polizei gehen. Sie wollen keine Anzeige erstatten, weil sie im-

mer selber die Angst haben, im Fokus stehen zu können« (GS KS, Juli 2023).

Auf die Erwiderung der Polizei, dass es Aufgabe der Beratungsstellen sei,

ihren Klient*innen ein positives Polizeibild zu vermitteln, antwortet sie*er:

»Ich sehe es an der Stelle tatsächlich etwas anders, dass die Polizei hier auch

gefordert ist. Und nicht zu sagen: ›Da sind Beratungsstellen‹« (GS KS, Juli

2023).Denn das tueman bereits »und trotzdem ist diese Angst da« (ebd.). Es

sei Aufgabe der Polizei, »wenn sie da so ein negatives Image hat, zu zeigen,

das ist gar nicht wahr« (ebd.).Nach der bereits erwähntenMassenschlägerei

in der Erstaufnahmeunterkunft Kassel-Calden (siehe auch Unterkapitel zu

Verortung von Unsicherheit) berichtet auch die Lokalzeitung:

»UrsprünglichwolltenBewohnerderZeltstadt die Forderungen [nachbessererUnterbrin-

gung] selbst an Regierungspräsident Lübcke richten.Doch nach der Schlägerei in der Un-
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terkunft ist alles anders. ›Sie haben Angst – auch vor der Polizei‹, erklärte ein Organisator

der Kundgebung« (HNA, 28.09.2015 [2]).

Unsere Gesprächspartner*innenmit Einwanderungsgeschichte berichteten

von zahlreichen Situationen, in denen sie sich von der Kasseler Polizei

schlecht oder benachteiligt behandelt gefühlt haben. Beispielsweise, indem

sie »immer aus der Masse herausgezogen und gefragt [werden]: ›Bitte zeig

deinen Ausweis‹« (GS KS, Juli 2023). Auch die Lokalzeitung berichtet von

der Erfahrung einer migrantischen Person während einer Polizeirazzia am

Stern:

»Er steht mit vielen anderen jungen Männern mit Migrationshintergrund auf der Jäger-

straße und muss warten, dass seine Personalien kontrolliert werden. ›Hier ist kein einzi-

gerDeutscher. Ich fühlemich diskriminiert‹, sagt er. ›Nurweil ich nicht aus einer höheren

Schicht bin, darf ich hier nicht weg‹« (HNA, 28.05.2019).

Eine interviewte Person berichtet von einem »Doppelstandard«, weil sie

schon direkt mit weniger Respekt angesprochen werde, weil er*sie erkenn-

bar Ausländer*in sei (KS, Interview 1, Februar 2023):

»Bei der Polizei sind alle Menschenmit dunkler Haut auf einer anderen Stufe. Ich glaube,

wenn ich weiß und Deutscher wäre,mein Name vielleicht auch nochMüller hieße, würde

die Polizei immer – egal was wäre – mit großem Respekt mit mir sprechen. Aber wenn

man ein SchwarzerMann ist, heißt es: ›Hey, stopp da! Stopp!‹ und dann ist es egal,was du

sagst. Der Respekt ist nicht da« (KS, Interview 1, Februar 2023).

Diese Person berichtete auch von einer anderen Situation, in der sie als Bür-

ger*in »im Polizeipräsidium«war und ein*e Polizist*in zu ihr sagte: »›Hallo,

bleiben Sie mal ruhig hier.Wir sind hier nicht in Ruanda.‹ Ich war so sauer.

Ich komme nicht aus Ruanda. […] Ich komme aus Nigeria« (ebd.). Sie argu-

mentierte,dass »interkulturelleKompetenz« bei »vielenPolizist*innen« feh-

le (ebd.). Das sei besonders fatal, weil viele Geflüchtete und Ausländer*in-

nen aus Ländern kämen, in denen sie bereits »schlechte Erfahrungen« mit

der Polizei gemacht hätten, und die deutsche Polizei ja dezidiert ein ande-

res Bild vermittelnmöchte und sollte (ebd.). Dass es bei der Polizei an inter-

kultureller Kompetenz fehle, sehe man beispielsweise auch daran, dass sie

oft direkt einen »Verdacht« hegten,wenn viele ausländischeMänner zusam-

mensäßen, um »Gesellschaft oder einfach nur Sozialkontakt« zu haben und

über Politik zu reden, was in ihrer Kultur üblich sei (ebd.). »Aber viele Poli-

zist*innen verstehen das nicht und auch die Nachbar*innen nicht. Da gibt
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es dann schon einenAnruf: ›Wir haben hier drei Afrikaner.Wirwissen nicht,

was die machen‹ und dann gibt es direkt einen Polizeieinsatz« (ebd.).

Trotzdem betonen die Gesprächspartner*innen, die negative Erfahrun-

genmit der Polizei Kassel gemacht haben, dass sie »das auch nicht generali-

sieren« möchten, »weil ein Kollege tritt freundlich auf, der andere vielleicht

ein bisschen lauter« (GS KS, Juli 2023). »Ich würde nicht sagen, bei der Kas-

seler Polizei sind alle rechts. Natürlich sind da auch gute Leute dabei«, so

ein*e andere*r, »aber die Leute, die vielleicht zehn Prozent, die rechts sind,

diemachen das komplette Image der Polizei kaputt« (KS, Interview 1, Febru-

ar 2023).

4.2.2 Beschreibung des städtischen Raums und Verortung von Geflüchteten

Kassel ist schwer zu greifen. FragtmanKasseler,Kasselaner oder Kasseläner

(allein die Existenz dieser Differenzierungmacht stutzig) nach dem,was ih-

re Stadt ausmacht, gibt es –mit Ausnahme der documenta – nicht viele Be-

schreibungen, die sich ähneln. Das ist besonders auffällig im Vergleich zu

Darmstadt, Braunschweig oder auch Mannheim, wo uns von fast allen In-

terviewpartner*inneneinkohärentesund tendenziell positivesStadtbild ge-

zeichnet wird. Kassel hingegen, so scheint es, hat es schwer mit sich selbst.

»Kassel ist so eine komische Mischung«, erklärte uns ein*e Interviewpart-

ner*in. Man sei zwar Stadt, aber »irgendwie hier so mitten in der Provinz

angesiedelt«, mit nichts als »sehr viel Land« drumherum (KS, Interview 2,

Februar 2023). Als »Gallierdorf« bezeichnete es darum ein*e andere*r Inter-

viewpartner*in, denn »die nächsten Städte sind alle kilometerweit entfernt«

(Pol KS, Interview 7, Dezember 2021). Man habe dadurch, dass man bis in

die 90er Jahre »Zonenrandgebiet« war, immer noch »den kleinen Makel der

Provinz« an sich haften (Pol KS, Interview 6, September 2021). Liebeserklä-

rungen wie »Ich finde Kassel ist eine sehr, sehr reizvolle Stadt«, aufgrund

von »kulturellen Angeboten« wie Staatstheater, Museen und dem Bergpark

Wilhelmshöhe sind – vor allem von polizeilicher Seite – eher selten (Pol KS,

Interview 1, Juli 2021). Ein eher pragmatischer Blick wie »Kassel ist Arbeits-

platz« (GS KS, Juli 2023) oder gar negative Bewertungen wie »Mittlerweile

muss ich halt sagen, ich mag Kassel gar nicht mehr so. […] Dass es archi-

tektonisch nicht schön ist, das stört mich nicht. Das ist nun mal dem Krieg

geschuldet. Aber es hat halt wenig anderes« (Pol KS, Interview 3, Juli 2021)

sind vorherrschend. Ein*e Interviewpartner*in fasst diplomatisch zusam-
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men: »Kassel hat sehr, sehr viele schöne Ecken, dieman entdeckenmuss. […]

Also es erschließt sich nicht auf den ersten Blick« (Pol KS, Interview 1, Juli

2021).

Kassels diverse Bevölkerungsstruktur wird von einigen, vor allem von

nichtpolizeilichen Interviewpartner*innen, als »bunt, vielfältig, schön« (GS

KS, Juli 2023) bezeichnet, als etwas, was die Stadt »bunter und reicher« (KS,

Interview 4, April 2023) mache. Gleichzeitig bringe sie aber auch »Heraus-

forderungen« mit sich, derer man sich bewusst sei (ebd.). »Kassel ist eine

sehr vielfältige Stadt, die Vielfalt nicht romantisiert« (KS, Interview 5, Mai

2023), bringt es eine Person auf den Punkt. Aus Perspektive von Vertre-

ter*innen niedrigerer polizeilicher Dienstebenen wird Kassels Vielfalt, wie

oben bereits beschrieben, ausschließlich als Herausforderung oder gar als

Problem beschrieben: »Muss man sich mit arrangieren« (Pol KS, Interview

5, September 2021). »Als Polizei hat man sich daran gewöhnt«, »hat man das

irgendwann so, ja, hat es akzeptiert« (ebd.).

Sicherheit und Unsicherheit kann in Kassel anscheinend klar und deut-

lich kartiert werden, wobei sich polizeiliche und nichtpolizeiliche Perspek-

tive ähneln. Die »elf Stadtteile in Kassel« seien beispielsweise »deutlich ent-

spannter, auch so, was die Bevölkerungssituation angeht […], das ist schon

etwas anders durchmischt«, während es im »Innenstadtbereich […] ja weni-

gerWohngebiet« gebe, »sondern viel mehr Menschen, die in die Innenstadt

reindrängen mit all ihren Schwierigkeiten« (Pol KS, Interview 4, September

2021). In diesem »problematischeren« Innenstadtbereich wiederum gebe es

»einschlägige[…] Ecken,womanweiß,wenn ich was will, bekomme ich dort

was auch immer in allen FarbenundVarianten« (KS, Interview 3,April 2023).

DieseEckenscheinenallengleichermaßenbekannt zu sein: »Hier aufder an-

deren Straßenseite derUnterenKönigsstraße, stadtauswärts rechts, istman

auf der sicheren Seite. ›Hier ist es gut‹, sagt einGeschäftsmann. ›Da drüben,

da ist es schlecht‹« (HNA, 01.06.2017). Dies führe aus polizeilicher Sicht da-

zu, dass »da der Bürger wahrscheinlich sagen [würde], also hier im Innen-

stadtbereich um die Friedrich-Ebert-Straße ist es nicht sicher« (Pol KS, In-

terview4,September2021).Und imGegensatzzuDarmstadt,wosichgrund-

sätzlich klar und deutlich von der polizeilichen Situation in Frankfurt abge-

grenzt wird, berichtete ein*e Kasseler Polizist*in: »Kassel steht, also zumin-

dest hier unserRevierbereich, imVergleich zudem,was ich in Frankfurt hat-

te, […] steht dem in nichts nach« (Pol KS, Interview 3, Juli 2021). Dies scheint

in besonderem Maße für die Örtlichkeit des bereits erwähnten »Sterns« zu

gelten.
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Der Stern

Der Stern ist ein zentraler Verkehrsknotenpunkt in Kassel, in den eine

Fußgängerzone mündet. Er ist streng genommen gar kein Ort, kein Platz,

sondern eine Kreuzung. Trotzdem ist er für viele Gruppen in Kassel ein

wichtiger Treffpunkt, nicht zuletzt wegen der zahlreichen Geschäfte und

der Gastronomie. Laut Polizei hielten sich »rund um den Stern« die »Ob-

dachlosenszene, Trinker und Dealer« auf (Pol KS, Interview 6, September

2021).Undzur Sicherheitslagewurdeuns berichtet, »dass,wennSie da zwei,

dreimal lang spazieren würden, die Wahrscheinlichkeit, dass sie da Opfer

eines Raubüberfalls werden könnten, sicherlich größer ist als beispielsweise

[…] oben am Hasselberg« (ebd.). Ein*e andere*r Polizist*in formulierte das

drastischer:

»An der Straßenbahnhaltestelle Stern, da wird sich am offenen Tag, rundherum sind ein-

kaufende Familienmit Kindern, dawird sich geprügelt in einer Gruppe von sechs, sieben,

acht Leutenmit Schlagstöcken,Macheten, teilweise Schusswaffen. Das hat Dimensionen

angenommen,die sindunglaublich.Unddiewerden leider imWesentlichen ja hingenom-

men. Ich befürchte, das ist ein politisches Problem« (GS KS, Juli 2023).

Der Grund dafür, dass der Stern »ein Ort [ist], der halt eben auch zu be-

stimmten Tageszeiten nicht so der Angenehmste ist«, wird unter anderem

auch explizit mit Geflüchteten in Verbindung gebracht: »Was auch damit zu

tunhat,dassdortUnterkünftewaren […].Weil dorthalt viele, sage ichmal so,

diese Klassiker, allein reisende junge Männer in großer Zahl untergebracht

waren« (KS, Interview 5, Mai 2023). Wie bereits dargelegt, wird das Krimi-

nalitätsgeschehen am Stern klar mit Geflüchteten und Migrant*innen aus

bestimmten Ländern verknüpft.

Andere, vor allem nichtpolizeiliche Gesprächspartner*innen, vertreten

hingegendieAnsicht,dass der Stern schon immer »so ein Schmuddelpunkt«

gewesen sei, auch »in den 90er Jahren« schon (GS KS, Juli 2023):

»Ich fahre jeden Tagmit der Straßenbahn, steige am Stern ein und aus und nehme natür-

lich auch wahr, dass sich der Stern, aber auch schon vorher, vor 2015, 2016, verändert hat.

[…] Das ist wirklich so ein Bereich, wo ich aber schon vorhergesehen habe, da verändert

sich tatsächlich was. […] Und da liegt eher mein Ansatzpunkt und nicht so sehr, dass das

hauptsächlich ausgelöst ist durch die Flüchtlinge« (ebd.).

Ihm*ihr pflichtet ein*e weitere*r Gesprächspartner*in bei, die*der »einen

Laden gehabt [hat] vor der Martinskirche 2013 und 2014. Das war kurz be-

vor mehr Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Und diese Proble-
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matikmit demDrogenhandel gab es auch schon damals« (ebd.). Ungesehen

undmit den Kriminellen »in einen Topf« geworfen fühlen sich die Gewerbe-

treibenden am Stern, von denen viele einen Migrationshintergrund haben,

sowie die Migrant*innen, die dort einkaufen und essen gehen:

»Wir haben diese Woche die Händler zu einem Treffen eingeladen, die da Läden haben.

Die meisten haben auchmigrantischen Hintergrund. Ummit denen zu besprechen, wel-

che Lösungsvorschläge sie haben. […] Man muss halt auch eine andere Perspektive ein-

nehmen und mit den Leuten sprechen, die da Läden haben, die dort ihr Brot verdienen.

Natürlich sind die da nicht alle kriminell. Es gibt Menschen, die da täglich einkaufen ge-

hen, die gehen in den türkischen Laden Fleisch kaufen, Gemüse kaufen. Man darf nicht

alle in einen Topf werfen« (ebd.).

Denn regelmäßig finden in den Restaurants und Geschäften am Stern po-

lizeiliche Razzien statt, um der dortigen Kriminalitätsentwicklung und vor

allem der Drogenproblematik entgegenzuwirken (z.B. HNA, 01.06.2017,

HNA, 25.01.2018, HNA, 28.05.2019). Während das für die Gäste »Business

as usual« zu sein scheint (»Die Gäste des Tat Urfa zeigten sich weitgehend

unbeeindruckt. Sie beißen weiter ins Fladenbrot, schaufeln Döner in sich

hinein und löffeln Suppe« [HNA, 01.06.2017]), kritisiert beispielsweise ein

Restaurantbesitzer, selbst mit Migrationshintergrund, »dass sein Geschäft

durch den Polizeieinsatz geschädigt wird« (ebd.). Abgesehen davon, be-

zichtigt er die Polizei der Untätigkeit: »›Was soll ich machen, wenn die

Drogenhändler inmeinem Lokal ihre Geschäfte abwickeln? Die haben sogar

schon meine Tür eingetreten und in meinem Briefkasten liegen immer

wieder Rauschgiftpakete.‹ Ekem Eyibilen hat was gemacht, wie er sagt: ›Ich

habe dann die Polizei gerufen. Aber diemacht ja nichts‹« (HNA, 01.06.2017).

Kassel-Calden

Wie in allen anderen Fallstädten wurden auch in Kassel große Sammel-

unterkünfte für Geflüchtete als unsicher und unwürdig sowie als Orte

kritisiert, an denen keine Integration stattfinden kann (siehe Unterkapitel

zur Problemwahrnehmung). Dies galt in besonderem Maße für die bereits

erwähnte Erstaufnahmeeinrichtung in Kassel-Calden: »Aber spätestens,

wer das erste Mal da drin war, musste vorahnen, dass es da zwangsläufig

irgendwann zu Konflikten kommt« (Pol KS, Interview 4, September 2021).

Einerseits forderten vor allem die Bewohner*innen »[m]edizinische Ver-

sorgung, bessere Hygiene, mehr Privatsphäre« (HNA, 28.09.2015 [2]). Auch

Helfer*innen kritisierten, dass es »unter aller Sau« wäre, »wie mit den
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Menschen umgegangen werde« (ebd.). Vor allem die Organisation der Es-

sensausgabe, wo viele Konflikte zwischen Geflüchteten entstanden, lassen

zu wünschen übrig: »Die Menschen müssen über zwei Stunden in einer

Schlange anstehen« (ebd.). Nach der bereits erwähnten Massenschlägerei

imSeptember 2015wurde aber auchdie Sicherheit der dort untergebrachten

Geflüchteten infrage gestellt. Ein*e Helfer*in, der*die an diesem Tag vor

Ort war, berichtete der Lokalzeitung:

»›Die Ordner waren bei der Schlägerei überfordert und die Polizei hat sich erst gar nicht

getraut einzuschreiten.‹ Sie sorgt sich vor allem um die Jugendlichen in der Zeltstadt, die

sich am Sonntag vor den prügelnden Erwachsenen versteckten: ›Die werden ein zweites

Mal traumatisiert‹« (HNA, 28.09.2015 [2]).

Andererseits wurde von polizeilicher Seite berichtet, dass »die Besonderheit

an diesem Tag war, dass auch die Polizei dann eben entsprechend ange-

griffen wurde und es da tatsächlich dann auch zu Auseinandersetzungen

kam« (Pol KS, Interview 1, Juli 2021). In Konsequenz dieses Konfliktes zwi-

schen zwei großen Gruppen von Geflüchteten, der bei der Essensausgabe

entstand, wurden laut der Pressemeldung der Polizei drei Polizist*innen

verletzt (PolM KS, 28.09.2015 [2]).

Abgesehen von Kassel-Calden, wird auch eine Unterkunft für unbeglei-

tete minderjährige Geflüchtete kritisiert, die in »irgendeinem ehemaligen

Hotel außerhalb von Kassel im Kasseler Industriegebiet« untergebracht wa-

ren (Pol KS, Interview 3, Juli 2021). »Das finde ich persönlich schlimm«, be-

richtete ein*e Polizist*in, »kannman das nicht besser gestalten?« (ebd.).

4.2.3 Freunde und Feinde

In der Polizei, nicht nur in Hessen, existiert das Narrativ, dass man in der

tagtäglichen Polizeiarbeit »mit dem kompletten Querschnitt der Bevölke-

rung zu tun« habe (Pol KS, Interview 5, September 2021). In Kassel beispiels-

weise sei von der »Ruhestörung irgendwo in Wilhelmshöhe vom Millionär,

der vielleicht eine Poolparty gefeiert hat«, bis hin »zur Straßenkriminalität,

wowirwirklichmit ärmlichstenMenschen zu tunhaben,die sichmit […]Be-

schaffungskriminalität tagtäglich über Wasser halten müssen«, alles dabei

(ebd.). Auf die Frage nach dempolizeilichenGegenüber kamdeshalb auch in

Kassel die Antwort: »[K]ann man […] nicht verallgemeinern« (ebd.). Im wei-

teren Gespräch stellt sich die vermeintlicheWahrheit des gesellschaftlichen
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Querschnitts oft als leeres Narrativ heraus. Ihm steht der Wissensbestand

gegenüber, dass die Polizei »schon ein spezielles Publikum« habe, »mit dem

wir immer wieder zu tun haben« (ebd.). Und mehr noch: »Und auf das wir

vielleicht auch sauer sein könnten, weil es immer wieder unser Gegenüber

ist« (ebd.). Dieses »Publikum« scheint sich in Kassel deutlich benennen zu

lassen:

»Man hat die Trinkerszene, […] die erlebnisorientierten Jugendlichen, […] und man hat

halt das Problemklientel […]. Entweder sind es Jugendliche ohneMigrationshintergrund,

die aus halt strukturschwachen sozialen Umfeldern kommen. Oder dann halt wirklich,

und das muss man ehrlicherweise sagen, sind es bei uns im Revierbereich überwiegend

Personen jüngeren Alters mit Migrationshintergrund« (Pol KS, Interview 3, Juli 2021).

In Bezug auf den Stern beispielsweise betont ein*e Interviewpartner*in,

dass es »nicht von derHand zuweisen« sei, dass »KEINER von denen, die da

unten Drogen verkaufen […] einen deutschen Ausweis in der Tasche« habe,

und sie*er »sehe jeden Beschuldigten, der da festgenommen wird« (GS KS,

Juli 2023). Junge Menschen, vor allem Männer, mit Migrationshintergrund

scheinen von der Polizei Kassel also als eine Problemgruppe identifiziert

worden zu sein. Dies deckt sich mit demMaterial der anderen Fallstädte.

Allein reisende jungeMänner, unbegleiteteMinderjährige

Das gilt auch für geflüchtete junge Männer: »Mit vielen, die seit 2015 nach

Deutschland eingewandert sind, haben die Kollegen in der Stadt teilweise

noch massive Probleme« (Pol KS, Interview 3, Juli 2021). Deutlich wird, dass

nicht alle Geflüchteten zur Problemgruppe zugeordnet werden, sondern

eben vor allem allein reisende junge Männer. Beispielsweise würden vor

allem in »Wohngruppen oder Unterkünfte[n], wo unbegleitete minderjäh-

rige Geflüchtete leben, also Männer, […] Sicherheitsdienste eingesetzt« (KS,

Interview 2, Februar 2023). Vor allem in Gegenüberstellung zu geflüchte-

ten Familien wird deutlich, welche der Gruppen als »more« und als »less

deserving target group« konstruiert wird:

»Man hat natürlich auch viele Geflüchtete gehabt. Also männliche Geflüchtete, die ledig

sind, kontra Familien, die mit Kindern da sind. […] Und da war es für uns [Polizei] sehr

erleichternd, als diese Familien dann irgendwann inWohnungen umziehen durften« (Pol

KS, Interview 7, Dezember 2021).

Ein*e weitere*r Interviewpartner*in berichtet, dass es »immer noch« (im

Jahr 2021) Auseinandersetzungen in Flüchtlingsunterkünften gebe, jedoch,
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das »muss man leider sagen«, sei das »sehr abhängig von der Zusammen-

setzung«, da es in Unterkünften, »wo Familien mit Kindern untergebracht

sind«, »deutlich weniger« Konflikte gebe, »als wenn wir allein reisende

männliche Flüchtlinge haben« (Pol KS, Interview 1, Juli 2021). Im Gegen-

satz zu Darmstadt, aber ähnlich zu Osnabrück scheinen junge männliche

Geflüchtete in Kassel jedenfalls auch sechs Jahre nach der sogenannten

»Flüchtlingskrise« für die Polizei noch als distinkte Gruppe wahrnehm-

bar und als problematisch einzuordnen zu sein. Und während zumindest

in Darmstadt Geflüchtetenunterkünfte im Jahr 2021 gar nicht mehr pro-

blematisiert wurden, berichtete ein*e Kasseler Polizist*in über die übrig

gebliebenen Bewohner*innen der Unterkünfte in Kassel:

»Da haben wir auch im Moment relativ große Probleme, was Kriminalität angeht. Muss

man ganz klar so sehen. Also da sind auch einige, die keine Perspektive für sich sehen hier

in Deutschland.Weil sie denken, okay,mein Asylantrag wird ohnehin abgelehnt. Also die

machenuns schonProbleme,wasKriminalität angeht undwasAggressionen angeht.Also

das ist schon ganz klar« (Pol KS, Interview 4, September 2021).

Über eine Unterkunft in der Nähe des Sterns, in der »viele alleinstehende

Männer« wohnten, erzählte eine*r nichtpolizeiliche*r Interviewpartner*in,

dass diese Männer mittlerweile »im SGB2« seien, also »gar nicht mehr von

uns untergebracht werden« müssten, sondern sich »schon lange selbst ei-

ne Wohnung suchen« könnten (KS, Interview 4, April 2023). »Die sind aber

überhaupt nicht zu bewegen, sich eineWohnung zu suchen. Die haben sich

so eingerichtet, die finden das da toll da unten, untereinander dort zu leben,

und es war wirklich ganz schwierig, sie da rauszubringen aus dem Gebäu-

de«, das mittlerweile von der Stadt aufgegeben wurde (ebd.).

Die »Defizitären«

Ein im Kasseler Material gängiges Framing, vor allem von jungen geflüch-

tetenMännern, beschreiben wir als »defizitär« oder »deviant«. Es legt nahe,

dass Geflüchteten gewisse Defizite im Vergleich zur Mehrheitsgesellschaft

zugeschrieben werden, beispielsweise der Anstand, sich an Regeln zu hal-

ten, oder die Fähigkeit, (negative) Emotionen zu kontrollieren.Dadurch ent-

steht das Bild von impulsiven, unberechenbaren Menschen, die wegen ver-

meintlicher Kleinigkeiten über die Maßen eskalieren und gewalttätig wer-

den, nicht selten in Gruppen. In Bezug auf Kassel-Calden wird beispiels-

weise berichtet, dass Konflikte regelmäßig in »Massenschlägereien« mün-
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deten (Pol KS, Interview 4, September 2021). »Da sind wirklich oftmals gro-

ße Polizeieinsätze gewesen«, erzählt ein*e Polizist*in,weil sich »verschiede-

ne Bevölkerungsgruppen nicht verstanden haben« (Pol KS, Interview 5, Sep-

tember 2021). Sie seien dann »untereinander aufeinander losgegangen, […]

mit Latten,mit Stühlen.Alsowirklich größereMassenschlägereien,wo auch

die Kollegen vor richtige Herausforderungen gestellt wurden, die sie so gar

nicht gewohnt waren« (ebd.). Auch in den polizeilichen Pressemeldungen

wird deutlich, dass die Konfliktursachen und das Maß an Gewalt, das folg-

te, oft nicht als angemessen wahrgenommen werden: »Dieser soll im Zuge

eines Streits darüber, ob man im Zimmer essen dürfe, ausgerastet und mit

einemKüchenmesser auf ihn losgegangen sein« (PolMKS, 26.04.2016). Auch

die Wahl des Wortes »ausgerastet« ist im Kontext einer ansonsten grund-

sätzlich nüchtern formulierten Polizeimeldung auffällig. In einer anderen

Mitteilung heißt es:

»Zuvor habe der nun flüchtige Täter gegen die Tür der Regiotram gespuckt und war von

dem späterenOpfer höflich auf sein Fehlverhalten hin angesprochenworden. In demwei-

teren Verlauf eines Streitgesprächs habe der Täter ein Klappmesser hervorgeholt und da-

mit dem 38-Jährigen gegen den Kopf geschlagen und dann in den Oberkörper gestochen«

(PolM KS, 04.01.2019).

Indem die Ansprache durch das Opfer als »höflich« beschrieben wird, wird

nochdeutlicher,alswieüberzogenundbrutal daraufhindieReaktiondesTä-

ters, der »Deutschmit Akzent« (ebd.) gesprochen habe, eingeschätztwerden

soll.

Das Phänomen des vermehrten Waffeneinsatzes wird in den Polizeiin-

terviews mehrmals erwähnt und teilweise mit Geflüchteten in Verbindung

gebracht. »Das hat in den letzten zwei, drei Jahrenmassiv zugenommen, ob

das jetzt mit Flüchtlingen gekommen ist oder ob das ohne Flüchtlinge auch

gekommen wäre, das weiß ich nicht« (Pol KS, Interview 3, Juli 2021), berich-

tete ein*e Polizist*in. Jedenfalls hätten »in dem Geflüchtetenbereich« viele

»einMesser dabei.Die habenPfefferspray abundzu,ganzoftMesser, spitzeGegenstände,

und setzen die auch ein. […] Und das, wie gesagt, nimmt zu. Das ist auch, glaube ich, in

der PKS bewiesen, sage ich mal, anhand der Fallzahlen. Und das ist für uns gefährlich.

[…] Und ich glaube,wie oft ichmeineWaffe in den letzten eineinhalb Jahren gezogen habe

aufgrund solcher Sachen, habe ich in meinen sechs, sieben Jahren Beruf, die ich davor

hatte, nicht« (ebd.).

Zum Framing der »Defizitären« gehört auch die Zuschreibung der Eigen-

heit, ein gekränktes Ehrgefühl rächen zu müssen: »Gerade auch, wenn es
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dann so in den Ehrbereich geht, da haben die keine Skrupel davor, Waffen

einzusetzen« (ebd.). Auffällig ist, dass eigentlich deskriptiv gehaltene Poli-

zeimeldungen das normativ aufgeladene Wort »rächen« selbst verwenden:

»Nach diesem Vorfall formierte sich eine Gruppe von etwa 30 Personen,

die der Geschädigten nahesteht, und wollte den Vorfall ›rächen‹« (PolM KS,

30.05.2016). Oder in Bezug auf einen anderen Vorfall:

»Vermutlich,umdenAngriff aufden80-jährigenLandsmannzurächen,hätten sich70Pa-

kistanimit Alu-Stangen aus den Betten bewaffnet und auf die Albaner eingeschlagen. Bei

dieser Massenschlägerei gab es laut Polizeisprecher acht Verletzte, darunter auch Flücht-

linge mit schweren Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht«

(HNA, 28.09.2015 [2]).

ImKontext des bereits erwähnten Konfliktes zwischenmeistmigrantischen

Geschäftsinhaber*innen am Stern und den ebenfalls migrantisierten Dro-

gendealer*innen, die vor den Läden ihre Geschäfte betreiben, wurde eben-

falls von einer gestiegenen Aggressionsbereitschaft berichtet:

»Heute lässt sich der Drogenhändler am Stern nicht mehr vertreiben. Der kündigt dann

demLadeninhaber Repression an […].Wenn ichweiß, dass er vielleicht einMesser einste-

cken hat odermir anderweitig vielleicht Repressalien zufügt, dawürde ich als Ladeninha-

ber auch nicht mehr sagen: ›Sieh zu, dass du deine Drogen woanders verkaufst‹« (GS KS,

Juli 2023).

In unseren Interviews wurde deutlich, dass Situationen wie diese für die

Polizei in Kassel eine neue Erfahrung darstellten und die bisherige Art und

Weise ihres Arbeitens infrage stellten. Denn »früher« habe bei »Streitigkei-

ten« oder »Auseinandersetzung[en]« gegolten: »Polizei da, Schlägerei been-

det« (Pol KS, Interview 5, September 2021). Doch »heute muss dann disku-

tiert werden und beschimpft werden. Und wieder versucht auf den ande-

ren draufzugehen. Da fehlt der Respekt. Und da fehl[en] uns leider Gottes

auch die Mittel, um uns diesen Respekt irgendwie wieder zurückzuerkau-

fen« (ebd.). Teilweise »verbündet man sich […] bis wir dann kommen […],

greift die Polizei [zusammen] an, weil man löst diese Konflikte lieber allein«

(Pol KS, Interview 3, Juli 2021). Ein*e andere*r Polizist*in bestätigte:

»Weil die es gewohnt waren, sofort runtergeknüppelt zu werden, sofort irgendwo in eine

Zelle zu kommen, haben die gedacht: ›Mensch, mit der deutschen Polizei kannst du an-

ders umgehen als mit der Polizei in unserem Heimatland.‹ Das hat ab und zu Kollegen

sicherlich überfordert. Weil wir haben unsere Eskalationsstufen, was auch gut ist. Und

daswar schonmanchmal schwierig,wennman dasGefühl hatte,manmusste die ein oder
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andere Eskalationsstufe überspringen, um überhaupt noch die polizeiliche Maßnahme

durchführen zu können« (Pol KS, Interview 1, Juli 2021).

Zusätzlich zu den bereits genannten Zuschreibungen für Geflüchtete, die

im Kasseler Material zu finden waren, fand sich eine ganze Reihe von wei-

teren Beschreibungen von Eigenschaften, bei denen deutlich wurde, dass

sie im Vergleich zu den Werten und Normen der Mehrheitsgesellschaft als

rückschrittlich, eben defizitär, angesehen werden. Dazu gehört beispiels-

weise die Behandlung von Frauen im öffentlichen Raum (»Junge Männer

wünschen sich vielleicht auch gerne weiblichen Kontakt. Dann haben die

vielleicht eine andere Art, wie man flirtet oder akzeptiert vielleicht ein Nein

auch anders, wie wir das akzeptieren würden« [Pol KS, Interview 3, Juli

2021]), häusliche Gewalt gegen Frauen (»Frauen, das muss man gerade in

demmuslimischen Bereich sagen – die haben da ja eine ganz andere Rolle«

[Pol KS, Interview 3, Juli 2021]) sowie Kinderehen: »Die Kinderehe ist in

Kassel angekommen. Mit dem Zuzug von Flüchtlingen sind die Behörden

häufiger mit der umstrittenen Verheiratung von Minderjährigen konfron-

tiert« (HNA, 28.09.2016 [2]). Die Berichterstattung der Lokalzeitung schien

im folgenden Zitat sichtbar bemüht darum, die Situation als möglichst

absurd darzustellen:

»EinblutigerFamilienstreit istGegenstandeinesProzesses vordemKasselerAmtsgericht.

Es geht um eine 14-jährige Syrerin, die mit ihrem Cousin verheiratet ist. Die Ehefrau ist

gerade einmal 14. Ihr 25-jähriger Ehemann wird von ihrem Vater mit demMesser gesto-

chen, weil der seine Tochter zurück haben will. Der Mann mit dem Messer ist gleichzei-

tig der Onkel des Opfers, denn sein Schwiegersohn ist der Sohn seiner Schwester« (HNA,

22.09.2016).

ImGesprächmit den Kasseler Polizist*innen und bei der Lektüre von Lokal-

zeitungsartikeln entsteht fast der Eindruck, als würde Kassel ausschließlich

aus »Problemgruppen« bestehen.Neben den bereits beschriebenen, als pro-

blematisch geframten männlichen, jungen Geflüchteten wurde beispiels-

weise die Gruppe der Rechtsextremen genannt. Vor demHintergrund, dass

dieses Netzwerk in Kassel radikalisiert und organisiert genug war, 2019

den Mord an Walter Lübcke zu verüben, wirkte seine Problematisierung

durch die Polizei aber eher randständig und wurde von Vertreter*innen der

höheren Dienstränge vorgenommen.

Als weitere »Klientel«, mit der es die Polizei nicht leicht habe, wurden

die Bewohner*innen »im Bereich vorderer Westen« (Pol KS, Interview 3,

Juli 2021) genannt, die als »eher links geprägt, bürgerlich links« beschrieben
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wurden und für die die Polizei »okay« sei, »solange wir nichts machen«

(ebd.). Diese Gruppe fiele nicht durch ein erhöhtes Strafaufkommen auf,

sondern durch ihr kritisches Hinterfragen der Polizeiarbeit und ihr Poten-

zial, die Polizei zum Feindbild zu erklären:

»Wenn wir polizeiliche Maßnahmen treffen aller Art, werden wir auf, durchaus auch auf

eine sachliche Art und Weise gefragt, warum wir das jetzt machen müssen und dass wir

doch mal den armen Bürger in Ruhe lassen müssen. Auch diese Gesellschaft gibt es, mit

derman sich dann, ich sagemal, auseinandersetzenmuss,und ichwill das auch,weilman

es ein Stückweit transparentmachenmöchte. Ich kannnicht jede polizeilicheMaßnahme

transparent machen, aber wenn es geht, dann probiere ich, das zu erklären. Um auch so,

ich sage mal, die Polizei als Feindbild erst gar nicht so aufkommen zu lassen« (ebd.).

Eine entsprechende Situation erlebten wir während der teilnehmenden

Beobachtung bei einer Kasseler Nachtstreife. Nach einer gewalttätigen

Auseinandersetzung zwischen drei jungen, migrantisch gelesenen Män-

nern versuchten die Beamt*innen die Parteien auseinanderzuhalten und

zu befragen. Dabei blieben mehrere Passant*innen stehen, unter anderem

ein Herr, der von sich behauptete, Kommunalpolitiker zu sein, und der die

Beamt*innen mit Vehemenz fragte, ob die jungen Männer nur festgehalten

würden, weil sie Migrationshintergrund hätten. Erst nach der Androhung

eines Platzverweises verließ der Mann die Szene.

Weiter ließ das analysierte Polizeimaterial darauf schließen,dass inKas-

sel sowohl die kurdische Community (»Die erhöhte Zahl im Bereich der po-

litisch motivierten Ausländerkriminalität ist im Wesentlichen von Ermitt-

lungsverfahren geprägt, die aus einer im November durchgeführten Veran-

staltung des kurdischen Kulturvereins resultieren. Während der Veranstal-

tung wurden verbotene Symbole der PKK gezeigt oder unerlaubte Parolen

skandiert« [PolM KS, 12.03.2015]) als auch Personen aus dem »salafistischen

Spektrum« als für die Polizeiarbeit relevante Gruppen angesehen werden:

»Auch in Nordhessen wurden Verfahren gegen Ausreiseverdächtige des salafistischen

Spektrums, nach Syrien ausgereiste Verdächtige und Rückkehrer eingeleitet. Hieraus

resultierte in Kassel auch die Einrichtung einer zusätzlichen Arbeitsgruppe im polizei-

lichen Staatsschutz, die sich mit den verschiedenen Aspekten möglicher Bedrohungen

durch den islamistischen Extremismus und Terrorismus befasst« (ebd.).

Eventuelle Gefahren durch Salafismus wurden auch in der lokalen Presse

ausführlich diskutiert (»Terror-Spur führt nach Kassel« – »Ist Nordhessen

eine Hochburg des Salafismus?« [HNA, 15.05.2015]). Die Polizei schien dar-

um bemüht, den Schulterschluss zu den Kasseler Moscheen zu suchen. Im
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Januar 2015 besuchten beispielsweise Vertreter*innen der Gewerkschaft der

Polizei dieKasseler Stadtmoscheeundbetonten,dass sie als Polizei »ein gro-

ßes Interesse«daranhätten,»dassdieunterschiedlichenBevölkerungsgrup-

pen friedlich und voller Respekt miteinander leben« (HNA, 26.01.2015).

Selbst die »Normalbürger« in Kassel scheinen aus polizeilicher Sicht zu-

nehmend zum Problem zu werden:

»Da haben wir heute immermehr Konfliktpotenzial mit den Normalbürgern, was Gewalt

gegenPolizistinnenundPolizisten angeht,und auch schon,wasdieAnsprache angeht.Al-

so da hört man doch schon viel mehr: ›Was wollt ihr eigentlich hier‹. Da wird auch gleich

geduzt,wird auch gleich angefeindet.Also proaktiv angefeindet.Also ohne,dasswir über-

haupt eingeschritten sind« (Pol KS, Interview 4, September 2021).

Aus polizeilicher Sicht scheint es in Kassel also kaum eine »Normgruppe«

zu geben, die diesseits der Rechtsordnung steht und einen Gegenpol zu

den diversen genannten »Problemgruppen« bildet. Im Gegenteil: Kassel

scheint aus Polizeiperspektive ausschließlich aus Problemgruppen mit

den unterschiedlichsten Einstellungen und Interessen zu bestehen, die

weitestgehend unter sich blieben (siehe Einleitung). Es wirkt, als ob sich

die Polizei selbst als einzige »Normgruppe« in Kassel wahrnimmt, als Hü-

terin der Rechtsordnung und der Sicherheit, die diese umkämpfte Stadt

zusammenhalten muss, die sonst in Gesetzwidrigkeit versinken würde –

ein wenig wie Batman in Gotham City: »Wir sind die, die auf der Straße

sind« – »Wir sind dann auch noch da, wenn alle anderen wieder zu Hause

sind und wenn nur noch die übrig bleiben, die Probleme machen« (Pol KS,

Interview 5, September 2021). Dabei sieht sich die Polizei offenbar nicht

als Teil der oder Akteur innerhalb der Stadtgesellschaft, sondern eher als

Instanz, die über- oder außerhalb dieser gesellschaftlichen Spannungen

steht und sie mit »objektivem« Blick bewerten und polizieren kann (»Die

[Probleme] sind da, aber sie werden nur vonwenigen erkannt« [ebd.]). Dazu

passt die Beobachtung, dass die Kasseler Polizist*innen in den Interviews

gerne und ausführlich Gesellschaftsanalyse betrieben und uns beispielswei-

se ungefragt ihre Vorstellungen von gelungener Integration und sinnvoller

Integrationspolitik darlegten.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich ein stimmiges Bild, dass sich die

Kasseler Polizei in erster Linie als »Konstrukt der Staatsmacht« versteht,

die Gesetze durchsetze und ausführe (Pol KS, Interview 4, September 2021).

Dieses Verständnis von Polizei als Staat vor Ort, die die »Feinde« der Rechts-

ordnung polizieren muss, ist in Kassel dominierend. »Ganz oben steht
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Sicherheit und Ordnung« im Aufgabenportfolio der Polizei, »das steht ganz

oben« (Pol KS, Interview 5, September 2021), betont ein*e interviewte*r Po-

lizist*in. Im Gegensatz zu Darmstadt ist kaum von Ermessensspielräumen

die Rede, die Varianzen im Polizeihandeln ermöglichen. Es wird vielmehr

auf die »Zwänge« und das »Legalitätsprinzip« verwiesen und darauf, dass

man bei Straftaten natürlich einschreiten müsse und nicht die Möglichkeit

habe, zu sagen: »okay, da machen wir jetzt nichts, weil es ist ja gerade so

schön hier« (Pol KS, Interview 4, September 2021). »Ist jetzt nicht so, dass

wir dort Ausnahmen machen können. Das geht nicht«, so ein*e weitere*r

Interviewpartner*in, »wir müssen das Gewaltmonopol des Staates vertre-

ten. Und das setzen wir auch konsequent um« (Pol KS, Interview 2, Juli

2021). Ein*e Vertreter*in des höheren Dienstes gibt zu bedenken, dass aber

»gerade da, wo Ermessen gefragt ist«, dieses auch »gut an[ge]wende[t]«

werden müsse, »im Rahmen der Gesetze« (Pol KS, Interview 4, Septem-

ber 2021). Sie*er kritisiert, dass die Polizei Kassel sich »manchmal« damit

schwertue, »so die Verhältnismäßigkeit auszutarieren«, und »wo vielleicht

mal ein bisschen mehr Handlung gefragt ist, scheuen wir manchmal die

Entscheidung, zu sagen: ›Jetzt machen wir es mal in dem Fall so‹« (ebd.).

Diese Selbsteinschätzung unterscheidet sich stark zumDarmstädter Fall.

In diesem Kontext ist eine weitere spannende Diskrepanz zwischen

niedrigeren und höheren Dienstgraden zu beobachten. Vertreter*innen der

Führungsebene verweisen häufiger auf das Prinzip der Angemessenheit

(»Ich kann nicht, nur weil die leicht betrunken sind und verbal ein bisschen

entgleisen, gleich das große Messer rausholen« [Pol KS, Interview 1, Juli

2021]), während Polizist*innen, die häufiger auf der Straße unterwegs sind,

uns eher eine Nulltoleranzstrategie beschrieben:

»Wenn es draußen Stress gibt und es darumgeht, die Lage ruhig zu bekommen, entschei-

de ich mich schnell in Richtung Freiheitsbeschränkung. Es bringt aus der Erfahrung her-

ausnichts,zuviel Toleranzzuzeigen.Wenn ichdreimal sage: ›Duhast jetzt einenPlatzver-

weis, du gehst jetzt‹, dann ist das schon zu viel. Ich verfolge dawirklich die Prämisse: eine,

maximal zwei Ansagen. Egal in welcher Sprache. Dannmuss es verstanden sein.Wenn es

nicht verstanden ist, dann gibt es die Freiheitsentziehung. […] Und nur so kannman sich

als Polizei den Schneid nicht abkaufen lassen. Den Respekt erhalten, der eigentlich vor-

handen sein sollte. Man darf sich als Polizei, das passiert schon oft genug, nicht auf der

Nase herumtanzen lassen« (Pol KS, Interview 5, September 2021).

Auch ein*e andere*r interviewte*r Polizist*in berichtete über ihre*seine

Kommunikationsstrategie wie folgt:
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»Option A ist, dumachst das,was ichmöchte.Dann behandele ich dichmit Respekt, dann

erkläre ich dir, was auf dich zukommt. Dann erkläre ich dir auch, welche Rechte du hast

und wie du das Ganze angehen kannst. Option B ist, du machst ein Riesentheater und

dannwird das darin enden, dasswir jetztmit dreiMann auf dir hängen.Wenn es schlecht

läuft, beide Parteien Riesenschmerzen haben, ich den ganzen Abend stinksauer bin. Und

keiner hat was davon« (Pol KS, Interview 2, Juli 2021).

Zum Selbstverständnis der Polizei als »Staat in der Stadt«, die schnell und

konsequent durchgreift, passt auch die Information, die wir während unse-

rer teilnehmenden Beobachtung auf der Innenstadtwache der Kasseler Po-

lizei erhalten haben, dass die Polizei Kassel das einzige Polizeirevier im Po-

lizeipräsidium Nordhessen sei, das den Gebrauch von Teasern durch quali-

fiziertes Personal einsetze.

4.2.4 Wissen undMacht

Wissen über die (tatsächliche) Sicherheitssituation

Die Polizei in Kassel sieht sich, wie bereits erwähnt, als »über den Dingen

stehend«, als Hüter der Rechtsordnung für eine Gesellschaft, die sie objek-

tiv von außen betrachten und bewerten kann. Folglich hat die Polizei nach

ihrem Verständnis mehr Wissen als Menschen außerhalb der Polizei, bei-

spielsweiseüber die tatsächlicheSicherheitssituation inder Stadt,undhat ih-

nendamit etwas voraus.Wieder einmal entsteht daraus eineAmbivalenz.So

antwortete ein*e weniger ranghohe*r Polizist*in auf unsere Frage, ob sie*er

bei Nacht in allen Stadtteilen Kassels herumlaufen würde: »Also da hätte ich

Angst.Wahrscheinlich aberwiedermit demHintergrundwissen,dass ich als

Polizist weiß, was eigentlich alles schon passiert ist und was für Leute drau-

ßen herumlaufen«, da habe man »einen anderen Blickwinkel« (Pol KS, In-

terview 5, September 2021). In Abgrenzung dazu beschrieb er uns und unser

Verhalten aufgrund vonmangelndemWissen:

»Wenn Sie Ihr Hotel vielleicht in der Innenstadt haben und heute Abend noch irgendwo

etwas essen, trinken gehen wollen und Sie wüssten nicht, wo Sie langlaufen, machen Sie

sichwenigGedanken. […]Wennmanabermit jahrelangerPolizeierfahrungweiß,wasviel-

leicht an der Örtlichkeit, der Örtlichkeit da tagtäglich sich abspielt, dann hat man andere

Gedanken« (ebd.).

Kasseler Polizist*innen in ranghöheren Positionen berichten uns hingegen,

dass ihrWissensvorsprungüber die Sicherheitssituation inKassel dazu füh-
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re, dass sie wüssten, dass es weniger gefährlich sei, als von vielen Menschen

befürchtet, vor allem in Bezug auf Geflüchtete. Sie sähen es als ihre Aufgabe

als Polizei, mit »Vorträgen, mit Präventionsarbeit, mit Aufklärungsarbeit«

gegen diese »festgesetzt[e] [..] Angst, dieses Framing« in den »Köpfen dieser

Leute« vorzugehen (Pol KS, Interview 7, Dezember 2021) und Aufklärungs-

arbeit über die tatsächliche Sicherheitslage zu leisten. »Ja, da sindwir auf je-

den Fall gefordert mit Fakten entgegenzusteuern. Überhaupt keine Frage«,

berichtete ein*e weitere*r Interviewte*r, »weil viele Leute dann sagen: ›Bei

mir war ein Einbruch in der Nähe‹, und dann so nach demMurphys Gesetz:

›Hierwird ja ständig eingebrochen‹.– ›Nein,das stimmtnicht, da gab es nur

den einen Einbruch in zehn Jahren‹« (Pol KS, Interview 4, September 2021).

Auch Hakan Sahin, der damalige Migrationsbeauftragte der Polizei Nord-

hessen, berichtete in einemZeitungsinterview: »Das subjektive Sicherheits-

gefühl der Bürger ist gestört« (HNA, 01.08.2016). Er arbeite auch im Kasse-

ler Polizeiladen in der Innenstadt »und da sind schon einige Bürger reinge-

kommen und haben gesagt, dass die Flüchtlinge für die vielen Einbrüche in

der Stadt verantwortlich seien« (ebd.). Ein*e nichtpolizeiliche*r Interview-

partner*in bestätigte ebenfalls in Bezug auf den Bereich um den Stern, dass

»viele Deutsche das Gefühl haben, dass es da sehr unsicher sei. Sie denken

immer, wo es viele Ausländer gibt, gibt es auch viel Kriminalität« (KS, Inter-

view 1, Februar 2023). Sie*er schätze die Situation ganz anders ein:

»Wir finden es selbst sehr sicher da. Denn wir wissen genau, wenn irgendetwas passiert

auf der Straße,dassAusländer immerkommenundhelfen.BeiDeutschenhatman immer

diese Angst: Wenn irgendwas passiert, dann kommt keiner, hilft keiner« (ebd.).

Umgangmit Statistiken

Auf unsere Frage hin, ob Kassel eine sichere Stadt sei, wird von den polizei-

lichen Interviewpartner*innen häufig auf die Polizeiliche Kriminalstatistik

(PKS) verwiesen. Doch auch in Bezug auf den Umgang mit solchen Daten

gibt es innerpolizeilich eine Zweiteilung. Auf der einen Seite bezeichnet

man sich als »Freund von Fakten« (Pol KS, Interview 1, Juli 2021) und ver-

weist darauf, dass die Zahlen in Kassels Kriminalstatistik klar zeigten, dass

Kassel eine sichere Stadt sei: »Als Polizeibeamter würde ich natürlich sagen:

›Sie sehen ja die Kriminalstatistik.‹ Wenn Sie das sehen, die Aufgliederung

der Straftaten. Und ich fühle mich als Bürger und als Polizeibeamter hier

sicher. […] Ich mache das an der Kriminalstatistik fest« (Pol KS, Interview

7, Dezember 2021). Gegen »Einzelwahrnehmungen« in der Bevölkerung ‒
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wie beispielsweise »der Spielplatz XY da, das ist der Drogenumschlagplatz

Nummer eins in Kassel« ‒ hole man sich »die Informationen beim zustän-

digen Fachkommissariat«, mache eine »Kriminalitätslagebildauswertung«

und gehe dann »gut gewappnet« mit den »tatsächlich[en]« Fakten in die

Diskussion, wo man damit »dann ganz gut relativieren« könne (Pol KS,

Interview 1, Juli 2021). Auf der anderen Seite machen einige polizeiliche

Interviewpartner*innen deutlich, dass ihnen bewusst ist, dass Statistiken

und die PKS im Besonderen nicht in der Lage seien, ein objektives Bild

der Realität abzugeben. »[I]n verschiedenen Lebensbereichen« gebe es »ja

die hohen Dunkelfelder« (Pol KS, Interview 4, September 2021). Während

beispielsweise fast jeder Fahrraddiebstahl angezeigt wird (»weil Versiche-

rung« [ebd.]), würden »bei einer Körperverletzung, bei einer häuslichen

Gewalt [..] die Opfer, die meist Frauen sind, zu 95 Prozent nicht anzeigen

aus verschiedenen Gründen« (ebd.). Da stünden die »objektiven Zahlen«

der »subjektiven Einschätzung« gegenüber und »das haben Sie in allen

Bereichen, letztendlich« (ebd.). »Die Statistik, die ich gefälscht habe, mit

der kann ich letztendlich dann auch argumentieren« (ebd.), wird uns in

Anlehnung an Winston Churchills geflügeltes Wort berichtet, ebenso wie:

»Wobei man Statistiken ja auch nicht zu viel Glauben schenken sollte« (Pol

KS, Interview 5, September 2021).

Überwachung

Dass Statistiken trotz aller Limitationen Maßnahmen zur Konsequenz ha-

ben, zeigt die eingerichtete »Innenstadtüberwachung«, unter anderem des

»unheimlich auffällig[en]« Sterns (KS GS, Juli 2023). Lobend wird erwähnt,

dass da »aus Sicht der Polizei viel gemacht worden« (ebd.) sei. Ein*e inter-

viewte*r Polizist*in stellt diese Videoüberwachung allerdings eher als Maß-

nahme zur Bekämpfung der gefühlten Unsicherheit der Bürger*innen dar

und nicht als probates Mittel zur tatsächlichen Kriminalitätsbekämpfung:

»Das eine ist die tatsächlich objektive Sicherheitslage, das andere ist das Sicherheitsemp-

finden des Bürgers. Und da gibt es schon einiges, was man sicherlich auch noch einmal

mehr intensivieren kann.Was aber auch ein Punkt ist, bei dem auch schon viel läuft. Also

Videoüberwachung, beispielsweise in Brennpunktbereichen, haben wir« (Pol KS, Inter-

view 6, September 2021).

Bei unserer teilnehmenden Beobachtung einer Kasseler Nachtschicht stell-

ten wir fest, dass die Innenstadtwache tatsächlich eine »Standleitung« zum
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Stern, zur Jägerstraße und zwei anderen Orten in der Kasseler Innenstadt

hat. Auf einem Bildschirm sind dauerhaft Liveaufnahmen der entsprechen-

den Orte zu sehen, wobei jeweils zwischen verschiedenen Bildausschnitten

gewechselt wird. Es wurde berichtet, dass es in der Vergangenheit eine Si-

tuation gegeben habe, in der eine Streife im Innenstadtbereich von so vielen

Menschen bedrängt wordenwar, dass es ihnen nichtmehrmöglich gewesen

sei, über Funk Verstärkung anzufordern. Über die Liveüberwachung konn-

tendieKolleg*innen auf derWachedie Lage sehenundweitere Streifen schi-

cken. Allerdings wurde auch hier die Sinnhaftigkeit der Überwachung für

die tatsächliche Kriminalitätsbekämpfung relativiert: Die Drogendealer*in-

nenbeispielsweisewüsstenüberdieKamerasBescheidunddeponierten ihre

Ware nun außerhalb der videoüberwachten Bereiche. In erster Linie scheint

diese Überwachung also ein Mittel zum Schutz der Polizeibeamt*innen zu

sein.

Erfahrungswissen: »wie ein Fisch im Aquarium«

Für die Polizei scheint das sogenannte »polizeiliche Erfahrungswissen« die

wichtigste FormdesWissens zu sein,die sieMenschen außerhalb der Polizei

voraushat und die dafür sorgt, dass die Polizei eine »objektive« Sicht auf die

Stadt hat, die sie poliziert. Erfahrungswissen entstehe durch »Routine. Das

heißt also, nach einer gewissen Zeit Dienst checke ich nicht mehr die Tatbe-

standsmerkmale eins zu eins ab, sondern ichmache das intuitiv und da liege

ich vielleicht in 95, 96 Prozent der Fälle damit auch gut und richtig« (Pol KS,

Interview 1, Juli 2021). Von Vertreter*innen der höheren Dienstgrade wird

allerdings kritisiert, dass dieses Erfahrungswissen oft zum Automatismus

wird und sich vor allem in Gegenden, in denen Polizist*innen überdurch-

schnittlich viel mit bestimmten Gesellschaftsgruppen zu tun haben, zu Vor-

urteilen verfestigt:

»Weil, Sie wissen, wir sind wie so ein Fisch im Aquarium. Wir sehen ja nur Wasser. Und

wenndannPolizeibeamte nur in problembehaftetenBereichen arbeiten unddas über Jah-

re lang, da siehtman nur diese Sachen.Damuss auch derDienstherr […] gucken, aus Für-

sorgegründen,wowerdendieKollegeneingesetzt.Undwie viele Jahre verbringen siedenn

in diesen Bereichen. Kann da mal nicht eine Rotation erfolgen« (Pol KS, Interview 7, De-

zember 2021).

Es sei menschlich, »wenn man sich da vielleicht ein[…] Stereotyp aufbaut«,

wennman »immerwieder zu solchenHotspots« kommeund »sehe,mit wel-
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chen Menschen« man es zu tun habe (Pol KS, Interview 4, September 2021).

Da müsse man »dem einen oder anderen Kollegen« nochmal erklären, dass

es beispielsweise eine »gewisse Delinquenz« unter Menschen im »krimino-

genen Alter« gebe, »und das ist bei Deutschen so, das ist bei Ausländern so«

(ebd.). Das gehe »nur über Aufklärung, auch Fortbildungen vielleicht. Wir

haben hier so Seminare, habe ich mir mal rausgeschrieben, ›interkulturel-

le Kompetenz‹« (ebd.). Allerdings merkte die*der Interviewpartner*in an,

dass diese Seminare nur freiwillig seien.Etwaige polizeiliche Vorbehalte ge-

gen bestimmte Bevölkerungsgruppenwerden alsomit der Besonderheit von

Polizeiarbeit erklärt, dass man immer wieder mit derselben Klientel zu tun

habe und Situationen nicht mehr differenziert betrachtet werden. »Also die

Routine ist gut auf der einen Seite, weil sie uns vor manchem auch schützt.

Aber sie sorgt natürlich auch dafür, dass manchmal so ein Bild festzemen-

tiert, aus dem ichnichtmehr rauskomme.Unddas darf eigentlich nicht pas-

sieren« (Pol KS, Interview 1, Juli 2021), berichtet uns ein*e Vertreter*in des

höheren Dienstes. Es sei »sehr schwierig« und »eine hohe Kunst«, jede Si-

tuation neu zu bewerten, nicht »die Erfahrung der letzten Situation auf die

neue drüber[zustülpen]« und nicht einfach nur die »Schublade« aufzuzie-

hen, wieder zuzumachen, »aber mehr passiert da auch nicht« (ebd.).

Bei aller Kritik der höheren Dienstebenen am Automatismus von Erfah-

rungswissen macht ein*e Polizeibeamt*in, die*der viel auf der Straße un-

terwegs ist, deutlich, dass fehlendes Erfahrungswissen auf Seiten der Poli-

zei die polizeiliche Arbeit deutlich einschränke und ihr dieMöglichkeit neh-

me, in Lagen schnell für Klarheit zu sorgen: »Und das ist jetzt natürlich et-

was, was sie immer noch in ihrer Ausprägung als Polizeibeamter, sage ich

mal, bewältigen müssen. Es ist ein anderer kultureller Kreis. […] Da krie-

gen fünf Leute Streit in einer Erstaufnahmeeinrichtung. Und bis sie diesen

Grund raushaben, warum der Streit entfacht ist und wer was gemacht hat,

vergehen einfach wertvolle Minuten« (Pol KS, Interview 2, Juli 2021). In die-

ser Zeit könne man nicht »schnell arbeiten« und nicht »schnell sondieren:

Okay, ist das jetzt eher niedrig anzusiedeln? […] Das können Sie alles nicht,

wenn Sie allein eine halbe Stunde brauchen, bevor Sie jetzt überhaupt raus-

bekommen, was los ist. Das ist eine große Herausforderung. Kulturell ist es

auch eine ganz große Herausforderung« (ebd.).
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4.2.5 Organisationskulturen und -selbstverständnisse

Mit Blaulicht durch Gotham

Bezüglich ihrer Selbstdarstellung als Organisation zeigt die Polizei Kassel

einmal mehr eine Zweiteilung auf. Auf der einen Seite skizzieren die inter-

viewten Vertreter*innen der niedrigeren Dienstgruppen eher einen »hands

on approach« zu Polizeiarbeit: »Polizei ist, man versucht halt« (Pol KS, In-

terview 5, September 2021). Damit scheint die Vorstellung einherzugehen,

dass zu viel Nachdenken guter Polizeiarbeit schade. »Ich finde Frankfurt ei-

ne sehr gute Gelegenheit für junge Kollegen, sehr rasch schnell dazuzuler-

nen, weil sie da nicht viel Zeit haben, nachzudenken« (Pol KS, Interview 2,

Juli 2021),wird uns beispielsweise berichtet. Auch in Bezug auf die schwieri-

geGratwanderung zwischen »Grundrechte schützen als auch einschränken«

wird erklärt: »Da denkt man gar nicht mehr drüber nach, das macht man«

(Pol KS, Interview 3, Juli 2021). Das gilt offenbar auch für Fälle von schwerer

Körperverletzung: »Dass ichmir aber jetzt jedesMal Gedankenmache: ›Jetzt

habe ich aber echt sein Recht auf körperliche Unversehrtheit eingeschränkt,

weil ich ihm im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung durch ei-

nenFaustschlag insGesicht dieNasegebrochenhabe‹–dasmache ichnicht«

(ebd.). Auch auf Twitter erwidert ein*e Mitarbeiter*in der Polizei Kassel auf

die Kritik an einer als ungeeignet wahrgenommenen Formulierung: »Besser

schlecht formuliert unddafürgut ermittelt« (TKS,05.06.2019 [2]).Teil dieses

sehr pragmatischen Verständnisses von Polizeiarbeit sei auch,

»dassderBürger sichmalüberdeneinenoder anderenKollegenoderübermichbeschwert

[…].Weil,wenn ich es jedem rechtmachen könnte, dann bräuchteman ja die Polizei nicht.

Und es gibt immer einen, der sich auf den Schlips getreten fühlt.Damitmüssen sie lernen

umzugehen. Siemüssen auch damit umgehen, dass sie angezeigt werden. Also Stichwort

Körperverletzung im Amt, weil wenn sie jemanden zu Boden bringen müssen und er ist

dabei verletztworden,dann ist er ja streng genommen einfachmal verletztwordenund es

ist eine Körperverletzung und dann ist es sein Recht, anzuzweifeln, ob ich richtig gehan-

delt habe. Das müssen sie abkönnen als Polizist. Sie dürfen sich nur nicht unsicher wer-

den. Sie müssen sicher sein, dass sie adäquat gehandelt haben. Aber dass diese Anzeige

mal kommt, das ist Alltag, das kann passieren. Davon dürfen sie sich nicht beeindrucken

lassen und nicht verängstigen lassen« (Pol KS, Interview 2, Juli 2021).

ZurDevise, sichalsPolizist*innicht beeindruckenundnicht verängstigenzu

lassen, passen auch die in Unterkapitel (3) skizzierte Nulltoleranzstrategie

und Aussagen wie: »Und beschäftigen mich krasse Erlebnisse? Nein, nein.

Man baut da, glaube ich, innerlich wie so einen Schutzwall auf und dann
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hakt man das irgendwann ab« (Pol KS, Interview 3, Juli 2021). Im Vergleich

der hessischen Fallstädte ist im Kasseler Material am ehesten das wieder-

zufinden, was Rafael Behr »Cop Culture« nennt; die Überzeugung, zu »den

Guten« zugehören,keineFehler zumachen (»SiemüssenanderenMenschen

erklären,was richtigundwas falsch ist.Dasbedeutet,dass siediemeisteZeit

selbst danach leben müssen« [Pol KS, Interview 2, Juli 2021]), keine Hilfe zu

brauchen. In Bezug auf Hilfestellungen nach »krassen[n] Erlebnisse[n]« wie

beispielsweise die Inanspruchnahme des psychosozialen Dienstes wird uns

berichtet: »So ein bisschen immanent bei der Polizei ist immer noch: Ich hel-

fe mir selbst. Das kriegt man aus den Köpfen auch nicht so ganz raus. Weil

so dieses Eingeständnis ›Ich braucheHilfe‹ passt nicht zumBild des Polizei-

beamten. Ich kann alles und mehr« (Pol KS, Interview 1, Juli 2021). Schwere

Verbrechenwie »Tötungsdelikte«werden »spektakulär« und »spannend« ge-

nannt (Pol KS, Interview 4,September 2021) und »herausragendeStraftaten«

sind »absolute Highlights« (Pol KS, Interview 3, Juli 2021). Die Vertreter*in-

nen der niedrigerenDienstgrade der Kasseler Polizeimachen deutlich: »Wir

sind die, die auf der Straße sind. […] Wir sind auch dann noch da, wenn

alle anderen wieder zu Hause sind« (Pol KS, Interview 5, September 2021),

und bedienen damit einenWächtertopos, der auch in zahlreichen Superhel-

denfilmen wiederzufinden ist (siehe das bereits angesprochene »Gotham-

Narrativ«). Passend dazu sind viele Gründe, die uns genannt werden, war-

um dieser Beruf ausgewählt wurde und gerne ausgeübt wird: »Ich sage mal

so, nachts mit einem Polizeiauto mit Tatütata durch die Straßen fahren, ich

mache das ja jetzt schon fast zehn Jahre, ich finde es immer noch irgend-

wie cool. Ja, wie gesagt, ein Kindheitstraum« (Pol KS, Interview 3, Juli 2021).

Oder: »Ich glaube, ich bin Polizist geworden, weil ich schon immer die Ten-

denz in mir trage: Ich habe ein sehr großes Problemmit Ungerechtigkeit in

allem« (Pol KS, Interview 2, Juli 2021).

Kulturwandel gewünscht?

Einen starken Kontrast zu diesem polizeilichen Selbstbild, das an Superhel-

dencomics erinnert, bildet die Darstellung der Organisation durch eine*n

Vertreter*in der oberen Dienstgrade. Hier wird uns berichtet, dass man

»eine erhöhte Sensibilität darauf […] legen [solle], wie wirke ich denn drau-

ßen. Wie kommt das, was ich sage, draußen beim Bürger an. Wie gehen

wir miteinander im kommunikativen Kontakt um«, denn »du kriegst keine

zweite Chance, einen ersten Eindruck zu hinterlassen« (Pol KS, Interview
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1, Juli 2021), was ein ganz anderes Polizeibild vermittelt als das der harten

Jungs, die sich von nichts »beeindrucken« lassen. Vielmehr wird die Poli-

zei als Organisation dargestellt, die ihrem Umfeld gegenüber verpflichtet

ist, weshalb man sich »immer wieder um dieses Berufsethos kümmern

[müsse]. Das heißt, wir müssen immer wieder die Sinne schärfen, meine

Umwelt, meinem Polizeidienst gegenüber. Die Gesellschaft, die politischen

Anforderungen immer wirklich wahrzunehmen« (ebd.). Zudem seien po-

lizeiliche Entscheidungen fehlbar und in Bezug auf Fehlerkultur wünsche

sie*er sich, »dass sich von innenwas verändert« (ebd.). Allerdingsmüsse »so

ein Prozess […] von unten heraus« kommen, um erfolgreich zu sein, sonst

entstehe »Misstrauen« und »Widerstand« innerhalb der Organisation, die

generell auf »Programme von außen« nicht gut reagiere (ebd.). Ebenso

möchte sie*er mit der Überzeugung aufräumen, dass man als Polizist*in

alles »alleine durchstehen« und mit »dramatische[n] Erlebnisse[n]« allein

»klarkommen« müsse (ebd.). Dies scheint aber auch schon bei Kasseler

Streifenpolizist*innen angekommen zu sein: »Wenn es mir irgendwann

mal schlecht geht, würde ich mir die Hilfe tatsächlich auch extern holen.

[…] Die Kultur hat sich Gott sei Dank […] geändert« (Pol KS, Interview 3, Juli

2021).

Polizeiliche Kommunikation, Schutzräume und Rechtsextremismus

Einen Kulturwandel innerhalb der Polizeiorganisation wünscht sich der hö-

here Dienst auch in Bezug auf »Political Correctness« in der Sprache: »Das

finde ich gut, da einfach die Sinne zu schärfen und zu überlegen, das, was

vielleicht noch vor drei, vier, fünf Jahren völlig problemlos gesagt werden

konnte, kann heute nicht mehr gesagt werden« (Pol KS, Interview 1, Juli

2021). Das wird aber von Vertreter*innen der niederrangigen Schutzpolizei

anders gesehen. Während eingeräumt wird, dass man bestimmte Begriffe

wie »Z***uner«, »N***er« nicht mehr sagen dürfe, weil man aufgrund

»von jahrelanger Bildung und Fernsehen und Medien wisse […], dass das

nicht geht, dass man das nicht macht«, werde es in Bezug auf Begriffe wie

»Nafri«, was »eigentlich nur Nordafrikaner« heiße, aber dann »zu einer

Beleidigung« wurde, »irgendwann anstrengend« (Pol KS, Interview 2, Juli

2021). »Wir sollten damit aufhören. Das ist echt schlimm«, schlussfolgerte

eine*e interviewte*r Polizist*in. Vor allem im »Freundeskreis« oder im

»kleinen Kreis« wüssten die »Leute, wie das im Kontext gemeint ist, das

können sie akzeptieren« und »dieses Lustigsein miteinander« und »befreit«
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sein, sei wichtig (ebd.). Er selbst werde von Freunden »Muselmane« genannt

und »würde sofort auf einem Zettel unterschreiben, dass keiner von denen

Rassist ist« (ebd.). Natürlich müsse man als Polizeibeamter »als Vorbild

agieren« und den »Sprachgebrauch auch draußen in der Kommunikation

so anpassen, dass es für jeden in Ordnung ist«, »aber dass man jetzt alles

auseinanderpflückt und vorgibt und wir müssen das jetzt so nennen und so

nennen, das halte ich für ein bisschen stark überzogen« (ebd.).

Damit spricht die interviewte Person auch die polizeiinterne Kommuni-

kation an, die für viele als geschützter Raum wahrgenommen wird, in dem

die Beteiligten eben wüssten, »wie das imKontext gemeint ist« undwo viele

grenzwertigen Aussagen als »Lustigsein« oder Polizeihumor abgetan wer-

den. Ähnliche Rechtfertigungenwurden in der öffentlichenDebatte der ver-

gangenenMonate auch immerwieder in Bezug auf rechtsextreme Inhalte in

Polizeichats geäußert.

Dieser vermeintlich geschützte Raum, in dem man sich über alles »be-

freit« äußernkann,bestehebeispielsweise zwischenStreifenpartnern.Denn

ein*e Streifenpartner*in, »das ist wie ihre zweite Ehefrau« (ebd.):

»Sehen Sie, wenn Sie mit mir Streife fahren, dann vertraue ich Ihnen mein Leben an.

[…] Ich muss mich auf Sie verlassen können. Das heißt, irgendwann wird es dazu füh-

ren,wennwir nichtmenschlich ganzweit auseinander liegen, dass wir uns über Gott und

die Welt unterhalten, über ihre Familie, über meine, über ihre Probleme. […] Sie haben

irgendwann eine zweite Familie und jetzt fängt man aber an, da so tiefenmäßig reinzu-

gehen, dass man das alles aufdeckt. […] Und ganz ehrlich, was wir beide miteinander im

Funkwagen besprechen, wenn kein anderer da ist, das geht niemanden etwas an« (ebd.).

Dieses »geschützteVerhältnis«,das »geschützteUmfeld«,dürfemandenPo-

lizist*innen nicht nehmen (ebd.).

Auch in Bezug auf den aktuellen Rechtsextremismusskandal innerhalb

der hessischen Polizei fallen die Perspektiven zwischen dem Streifen- und

dem höheren Dienst unterschiedlich aus. Ein*e Streifenpolizist*in betont,

dass der Skandal »politisch aufgebauscht« wurde (Pol KS, Interview 3, Juli

2021). Sie*er wünsche sich »mehr politischen Rückhalt« für die Polizei, denn

es gebe »kein rechtes Netzwerk hier« und nur ein Bruchteil der Chats sei

»strafrechtlich relevant« gewesen (ebd.). Sie*er verstehe deshalb nicht, war-

um »das vorab mit dieser Wucht, mit dieser Deutlichkeit, in die Öffentlich-

keit getragen«wurde, »was demAnsehen der ganzen Polizei schadet« (ebd.).

Und ein*eweitere*r Polizeibeamt*in pflichtete bei, dass »man ja sowieso ge-

nerell nicht sagen [könne], dass die Polizei Rassismus verbreitet«, weil es
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»mittlerweile durch den demographischen Wandel […] auch Kollegen, die

Migrationshintergrund haben«, gebe (Pol KS, Interview 7, Dezember 2021).

In der Führungsebene gibt es hier andere Ansichten. Erst einmal sollte

eineGesellschaft nicht »überrasch[en]«, dass dieOrganisation Polizei »nicht

immer nur Spiegel der Gesellschaft ist«, sondern »die Gruppe der Polizisten

konservativer sei […] als die Gesellschaft« (Pol KS, Interview 6, September

2021).Man ist sich darüber hinaus der Existenz von extremistischenEinstel-

lungen innerhalb der Polizei bewusst:

»Wenn dann Polizisten auch noch in Brennpunktbereichen arbeiten und möglicherwei-

se durch uns als Führung dabei nicht gut begleitet werden, Stichwort Supervision und

ähnliche Dinge, dann gibt es auch Leute, die tatsächlich in solch einen Extremismus rein-

rutschen – eineMöglichkeit. Oder aber, dass sie zur Kompensation dessen, was sie da er-

leben, möglicherweise auch – ich will das nicht abmildern –möglicherweise auch Dinge

machen, die Straftatbestände auch aus dem rechten Bereich erfüllen, Stichwort Verschi-

cken von Bildern in Chatgruppen« (ebd.).

Als Lösung sei hier »nicht zwingend das harte Regiment des disziplinari-

schenSchwertes gefragt«, sondernExtremismusmüsse vielmehr »wie inder

gesamten Gesellschaft auch« bereits »in der Ausbildung und insbesondere

aber dann auch in Fortbildungen und Reflexionen des eigenen Handelns«

(ebd.) bekämpft werden.

Diversität mit und bei der Polizei

In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten habe sich die Polizei jedoch

weiterentwickelt und gegenüber Diversität geöffnet. »Das war damals in

den Neunzigern nicht so«, berichtet uns ein*e ranghohe*r Polizist*in, aber

mittlerweile sei »das Thema Migration […] in den Köpfen der Polizisten […]

einfach angekommen« (Pol KS, Interview 1, Juli 2021). Migration gehöre

»zum Alltagsbild und es gehört dazu« (ebd.). Es wird auf die Migrations-

beauftragten verwiesen und auf »eine ganze Reihe von Fortbildungsmaß-

nahmen« wie beispielsweise den Seminaren zu interkultureller Kompetenz

(ebd.). Dort werde »gezielt darauf Wert gelegt […] den Kolleginnen und

Kollegen zu vermitteln, was ist in anderen Kulturen anders [ist], was sind

die Gesetze, Normen, Riten, die die haben, die wir nicht verstehen« (ebd.).

Diese Fortbildungen bauten »viele Vorurteile ab« (ebd.). Auch hier wird

betont, dass es ja außerdem schon »eine ziemlich starke Durchmischung«

bei der Polizei selbst gebe: »Also wir haben Türken, wir haben Italiener.

Wir haben den ein oder anderen mit ostdeutschem Hintergrund, osteu-
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ropäischem Hintergrund« (Pol KS, Interview 4, September 2021). In einer

Pressemitteilung wird betont, dass »der Migrationsbeauftragte, Hakan Sa-

hin, im Berufsleben selbst Polizeioberkommissar mit türkischen Wurzeln«

sei (PolMKS,03.05.2017).Dieser »Kollegenkreis [..], dermit sehr, sehr vielen

kulturellen Hintergründen belegt ist«, wird vor allem deshalb als wertvoll

angesehen, weil man jetzt »nicht unbedingt einen Dolmetscher rufen«

muss (Pol KS, Interview 2, Juli 2021). Doch generell habe sich die Polizei

dadurch verändert. »Sie haben dann auch die Kollegen unter sich, die ihnen

erklären können, warum er jetzt gerade so frustriert ist«, oder auch einen

»religiöse[n] Hintergrund« erklären könnten (ebd.).

4.2.6 Netzwerke

Wieder einmal ist im Kasseler Material eine Zweiteilung zwischen den obe-

renundunterenDienstebenen zu erkennen,wenn es umNetzwerkeundKo-

operationen geht, innerhalb derer sich die Polizei Kassel bewegt, wenn sie

dasThemaFlucht undMigration imRahmen ihrer Zuständigkeit bearbeitet.

In diesem Kontext lautet das polizeiliche Selbstverständnis laut Führungs-

ebene »Menschen zu helfen, um für Recht und Ordnung zu sorgen, […] aber

das auchmit denMenschen zusammen zumachen, also jetzt nicht von oben

nach unten, sondern im Dialog, im Kontext« (Pol KS, Interview 4, Septem-

ber 2021).Man solle nichtmehrnur zumEinsatzort kommenund »Aufträge«

oder »Anweisungen« erteilen, »sondern vielmehr im Dialog mit den Men-

schen eine gute Lösung herbeiführen« (ebd.).Diese Vorstellung, dieweitest-

gehend mit der Idee einer »Bürgerpolizei« übereinstimmt, bedeutet auch,

dass die Polizei als Organisation offen und durchlässig sein muss: »Das fin-

de ich ganz, ganzwichtig, denn in demMoment,wowir uns abschotten und

nichts nach außen geht oder von außen auch nichts kommen darf, sind wir

nicht mehr Teil der Gesellschaft« (Pol KS, Interview 1, Juli 2021). Zu diesem

Selbstverständnis passt gut, dass die Polizei Kassel in der Kasseler Innen-

stadt einen »Polizeiladen« eröffnet hat. »Da kann man keine Polizei kaufen,

aber kostenlose Beratung in Anspruch nehmen« (Pol KS, Interview 6, Sep-

tember 2021). Während der Coronapandemie gab es sogar einen »Polizeila-

den on tour«, der zu den Menschen in die Stadtteile gekommen ist (ebd.).

Diese Form von Polizeiarbeit, die aktiv den Kontakt in die Stadtgesellschaft

sucht und »zumBürger kommt« (ebd.), steht konträr zu der Vorstellung von
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der Polizei als »Staat in der Stadt«, die eher unter den unterenDienstebenen

zu finden ist.

In den Interviews mit den Vertreter*innen der Führungsebene der

Kasseler Polizei wurde deutlich, dass die Polizei während der sogenannten

Flüchtlingskrise als Akteur in das städtische Migrationsregime eingebun-

den war. Die Beamt*innen wussten darüber unterschiedlich gut Bescheid,

was aufgrund von differenzierten Zuständigkeiten nicht überrascht. »Ich

meine, mich zu erinnern, dass es damals Runde Tische mit Feuerwehr,

THW, städtischen Gremien und so weiter, mit Sicherheit auch mit sozialen

Einrichtungen, gab, natürlich auch um die Gesamtlage Migration dann zu

handeln« (Pol KS, Interview 4, September 2021), erklärt ein*e Interviewpart-

ner*in. Es wird von den Integrationsbeauftragten der Kommune berichtet,

die die »ersten Ansprechpartner« für die Polizei seien, und vom eigenen

polizeilichen »Sachgebiet für diese Geschichte [Migration und Integrati-

on]«, in denen »schon viele Kooperationsprogramme und Prozesse in Gang«

gesetzt wurden (Pol KS, Interview 1, Juli 2021). Vor allem mit dem Auslän-

derbeirat, der auch im städtischen »Arbeitskreis Sicherheit« säße, gebe es

eine gute Zusammenarbeit in Bezug auf Fluchtmigration (ebd.).

Besonders gut eingebunden scheint vor allem der damalige für Kassel

zuständige Migrationsbeauftragte der Polizei Nordhessen zu sein. Diese

Stelle ist allerdings keine Kasseler Besonderheit, sie gibt es bei der hes-

sischen Polizei schon seit den 90er Jahren. Nichtsdestotrotz wird in den

Interviews oft auf ihn verwiesen und er wird als besonders umtriebig, gut

vernetzt und »Teilnehmer sämtlicher Arbeitskreise« (Pol KS, Interview 7,

Dezember 2021) in der Stadt beschrieben. Ein Mitglied des bereits genann-

ten Migrationsbeirats beispielsweise erzählt: »Wir haben viel Kontakt mit

der Polizei […] und es gibt auch einen polizeilichen Integrationsbeauftrag-

ten in Kassel, der immer mit uns in Kontakt ist, wenn es ein Problem gibt«

(KS, Interview 1, Februar 2023). Über die Arbeit des damaligen Migrations-

beauftragten während der sogenannten Flüchtlingskrise wird berichtet,

dass er beispielsweise mit den polizeilichen Jugendkoordinator*innen in

die Schulklassen gegangen ist, in denen die geflüchteten Kinder saßen,

um über Regeln und Normen in Deutschland und die Rolle der deutschen

Polizei zu sprechen (Pol KS, Interview 7, Dezember 2021). »Das ist natür-

lich ein langer Prozess gewesen, aber man merkt, dass es Früchte trägt.

Das Verständnis für ein neues Zuhause ist definitiv da« (ebd.). Er habe

auch »Kontakt zu dem Sozialamt beziehungsweise zur Qualifikationsstelle

für Menschen mit Migrationshintergrund oder für Geflüchtete. Dass die
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in einen Ausbildungsprozess einbezogen werden. In Betriebe vermittelt

werden, die natürlich Azubis einstellen wollen«, wo er gemeinsam mit den

Integrationsbeauftragten der Stadt Kassel »Leute vermittelt und somit Aus-

bildungsplätze für diese jungen Leute geschaffen« habe (ebd.). Im Rahmen

der gesteigerten Migration und dem Zuzug von zahlreichen Muslim*innen

war der Migrationsbeauftragte der Polizei außerdem »damit beschäftigt,

mit der Stadt Kassel, dem Deutschen Roten Kreuz und unserem Polizei-

pfarrer eine Notfallseelsorge für Muslime aufzubauen« (W KS, 01.08.2016).

Diese Arbeit der Polizei im Rahmen des städtischen Migrationsregimes

wird auch aus Politik und Verwaltung als »konstruktiv und positiv« wahr-

genommen, »alles [lief[ immer unheimlich gut. Gute Abstimmungen« (KS,

Interview 2, Februar 2023).

Auch keine Kasseler Besonderheit, sondern eine Vorgabe der hessischen

Landesebenewar der Besuch der Polizei »in [den] Flüchtlingsunterkünfte[n]

in unserem Zuständigkeitsbereich«, bei denen Situationen erklärt wurden,

»in denen die Flüchtlinge in Kontakt zur Polizei kommen könnten«,wie sich

dieser Kontakt »gestaltet« und was sie »von der Polizei verlangen, aber auch

erwarten« können (Pol KS, Interview 1, Juli 2021). Dabei ging es besonders

darum, »polizeiliche Maßnahmenmal zu erläutern« und die »höchst unter-

schiedlichen Erfahrungen«, die die Geflüchteten in ihren Herkunftsländern

mit der dortigen Polizei gemacht haben, auszugleichen (ebd.). Dieser Kon-

taktmit geflüchtetenMenschen schien auch auf Seiten der Polizei eine neue

und bereichernde Erfahrung gewesen zu sein:

»Also sie habenda so einenAushanggemachtunddannkamenwirklich alleBevölkerungs-

gruppen, die haben sich gefreut, dass Polizei dawar.Dann habenwir so eine halbe Stunde

vorgetragenda vorne.Haben ein bisschenwas erzählt über uns.DawarnochunserMigra-

tionsbeauftragter da. Da war teilweise noch ein Dolmetscher mit dabei. Wobei ich nicht

immer sowusste, ob die das dannwirklich so verstanden haben.Weil es war ja für uns alle

im Grunde neu. Und das fand ich letztendlich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also

wir haben uns als Polizei dargestellt, positiv.Haben gesagt, wenn irgendwelche Probleme

sind, könnt euch gerne an uns wenden. Und ja, das war in Ordnung. Das war okay. War

eine neue Erfahrung für mich« (Pol KS, Interview 4, September 2021).

Von der Stadt fühlt sich die Führungsebene der Polizei Kassel generell gut

einbezogen und spricht von einem »partnerschaftlichen Verhältnis« (ebd.).

Egal um welches Problem in der Stadt es gehe, »werden wir grundsätzlich

auch von den städtischen Gremien miteinbezogen, werden befragt. Das ist

einfach so.Alsowir könnennicht ohne Stadt undStadt kannnicht ohne uns«

(ebd.). Von einem »konstruktive[n] und verlässliche[n] Miteinander« ist die
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Rede, »also das istHand inHand. Funktioniert sehr gut hier in Kassel […], da

kann ich wirklich bis jetzt nichts Negatives berichten« (Pol KS, Interview 7,

Dezember 2021). Und auch bei Zuständigkeiten, die eigentlich bei der Stadt

liegen, wie beispielsweise der Kontrolle der Kneipenszene hilft die Polizei

gerne aus, denn »das schaffen die natürlich nicht allein« (Pol KS, Interview

1, Juli 2021). Nicht nurmit Politik und Verwaltung, auchmit der Presse habe

die Polizei »ein ganz gutes Verhältnis. Man stimmt sich auch ein Stück weit

ab. Also nicht, was geschrieben wird, die schreiben nicht das, was wir gerne

wollen. Das muss auch gar nicht sein. Aber man muss schon fair miteinan-

der umgehen. Das ist halt wichtig« (Pol KS, Interview 4, September 2021).

Die Führungsebene wünscht sich noch mehr von dieser auf Kooperatio-

nen und Vernetzung basierenden Polizeiarbeit:

»Also ich würde gerne das, was gut begonnen hat, nämlich eine Vernetzung der Sozialar-

beit,Vernetzungder Integrationsbeauftragten in denKommunen,dendafür zuständigen

Fachdienststellen und der Polizei, das würde ich gerne fortführen. […] Das würde ich mir

wünschen, dass wir da einfach so ein bisschen im Fluss bleiben. Also dass diese Vernet-

zung, die gut angefangen hat und jetzt läuft es alles so, abermanmacht es jetzt eigentlich

nur noch anlassbezogen. Ich finde es schön,wennman auch ohne Anlass immermal wie-

der zusammenkommt. Einfach damit man auch im Kontakt bleibt, die Menschen kennt«

(Pol KS, Interview 1, Juli 2021).

Denn bisher liegt die Initiative für solche Netzwerktreffen nicht bei der

Polizei, »weil unmittelbarer Ansprechpartner dafür [für das Thema Flucht,

Migration und Integration] ist grundsätzlich erst einmal der städtische Be-

reich,wowir dann aber letztendlich auchmit hinzugezogenwerden.Und so

sitzt man dann natürlich bei einzelnen Problemstellungen auch gemeinsam

am Tisch. Aber in der Initiative von uns logischerweise eher weniger« (Pol

KS, Interview 6, September 2021).

Wie bereits angedeutet, wird kooperative Arbeit bei der Polizei Kassel in

den unteren Dienstebenen jedoch anders bewertet. Vor allem in Bezug auf

Behörden gibt es große Vorbehalte: »Ich sage es mal so. Wie formuliere ich

es? Ich persönlich halte andere Institutionen, die der allgemeinen Verwal-

tung angehören, für problematisch« (Pol KS, Interview 3, Juli 2021). Die Zu-

sammenarbeit mit ihnen sei »immer schwierig«, denn »es ist tatsächlich so,

dass andere Behörden, sei es die Ausländerbehörde, sei es das Ordnungs-

amt oder wer auch immer, immer versucht, möglichst viel, gerade zu den

Zeiten, wo die Behörden nicht im Dienst sind, auf die Polizei abzuschie-

ben.Wir sind wirklich, sagen wir mal so, der Notnagel für alle, rund um die

Uhr« (GS KS, Juli 2023). Vor allem um 2015 habe man sich oft allein gelassen
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gefühlt, wenn »Flüchtlingsfamilien mit teilweise kleinen Kindern« vor dem

Revier standen und die Polizist*innen »auf sich allein gestellt […] die ersten

Maßnahmen treffen« unddie Familien erstversorgenmussten (ebd.).Weite-

re Probleme aus Polizeiperspektive seien, dass es »oftmals unterschiedliche

Ansichten« zwischen Polizei und Behörden gebe, Letztere »viel langsamer,

viel behäbiger« seien als die Polizei und es generell wenig Wissen darüber

gebe, wie die jeweils andere Seite arbeitet und welchen Zwängen sie unter-

liegt (Pol KS, Interview 3, Juli 2021). »Uns kommt das dann halt immer so

vor, dass die keinen Bock haben, zu arbeiten«, wenn auf Kapazitätsmangel

oder fehlende Zuständigkeit verwiesen wird (ebd.). Bei einem selbst liege

das Problem aber nicht: »Wenn die Ausländerbehörde etwas von der Poli-

zei will, dann unterstützen wir die entsprechend, aber andersherum wird

es schwierig, […] sehr schwierig« (Pol KS, Interview 5, September 2021). Bei-

spielsweise sei es unmöglich für die Polizei, »weitere Informationen einzu-

holen« über Personen, die zur Abschiebung ausgeschrieben sind: »Die sind

dann alle am Schimpfen. Schreibtisch voll, kurz vor Feierabend. ›Nein, da

machen wir heute gar nichts mehr‹« (ebd.). Die Zusammenarbeit mit der

Ausländerbehörde wird »aus unserer Sicht« als »meistens kein Stück ziel-

führend« beschrieben (ebd.).

Über behördliche Zusammenarbeit (und deren Hürden) hinaus wissen

die Polizist*innen der unterenDienstebenen nichts über Kooperationen der

Polizei Kassel in der Stadt:

»Wasdie Polizei vielleichtmit der Stadt fürKooperationenhatte.Das sind andereEbenen,

die da gegebenenfalls zusammenarbeiten. Und das gibt es auch in allen anderen Berei-

chen. Also die Zusammenarbeit zwischen Polizei und den Kommunen oder Städten, die

ist schon da. Aber das ist ein komplett anderes Gebiet. Da habe ich auch keine Ahnung,

was es da für Zusammenarbeiten gibt« (ebd.).

Das betreffe und benötige ihre FormvonPolizeiarbeit und Selbstverständnis

aber auch gar nicht. »Wir sind die, die auf der Straße sind. Oder wenn Sie

jetzt auf die Dienststelle kommen und direkten Kontakt zur Polizei suchen.

Das ist so, das bin ich. Das ist unser Spezialgebiet und da gab es wenig bis

keine Zusammenarbeit mit der Stadt« (ebd.).
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4.2.7 Zwischenfazit

Es gibt kaum konsensfähige Bilder, Berichte und Narrative in und über

Kassel. Viele Deutungen scheinen in dieser Stadt umstritten zu sein. Hier

zeigt sich ein großer Unterschied zu beispielsweise Mannheim oder Darm-

stadt, wo sich im Material sowohl in Bezug auf die Stadt als auch auf das

(Selbst-)Bild der Polizei dominante und von fast allen Akteuren geteilte

Muster zeigen.

Besonders auffällig ist dieses Fehlen von geteilten Narrativen innerhalb

der Polizei Kassel. Das Material deutet auf eine Abkopplung zwischen den

höherenunddenniedrigerenDienstebenenhin,zwischendenenes inBezug

auf das Thema Fluchtmigration kaum Austausch von Wissensbeständen zu

geben scheint. Die generelle Sicherheitslage in der Stadt wird unterschied-

lich bewertet, die Folgen der sogenannten »Flüchtlingskrise« für die Polizei-

arbeit unterschiedlich eingeschätzt, die Selbstbilder und -darstellungen der

Organisation Polizei gehen weit auseinander und die Sinnhaftigkeit sowie

der Erfolg von Kooperation mit externen Akteuren oder Behörden werden

entgegengesetzt wahrgenommen.

Dabei fällt auf, dass die Vertreter*innen der höheren polizeilichen

Dienstebenen eher die Narrative der interviewten nichtpolizeilichen Ak-

teure aus Politik und Stadtgesellschaft teilen, die einer »Stadtelite« zuzu-

ordnen sind. Dies überrascht vor dem Hintergrund nicht, dass sie jeweils

korrespondierende Ebenen darstellen und in den verschiedensten Angele-

genheiten, so auch beim Thema Fluchtmigration, Ansprechpartner*innen

füreinander sind, gemeinsam an Runden Tischen sitzen oder gemeinsam

Krisenstäbe leiten. Beide Seiten schätzen auch die Zusammenarbeit jeweils

sehr positiv ein. Diese »Stadtelite« sowie die Vertreter*innen der Füh-

rungsebene der Polizei teilen das Wissen, dass es in Kassel Probleme und

Herausforderungenmit demThema Integration gibt, stellen aber die Diver-

sität in der Stadt erst einmal als Bereicherung dar, mit der es umzugehen

gilt. Sie wissen umdas Problemdes Rechtsextremismus, auch in denReihen

der Polizei, und sind sich dessen bewusst, dass gerade in sogenannten

»Brennpunkten« das Gesellschaftsbild der Polizei schnell verzerren kann

(»Wie ein Fisch im Aquarium« [Pol KS, Interview 7, Dezember 2021]) und

deshalb hinterfragt werden muss. Sie sind gut vernetzt, schätzen die Zu-

sammenarbeit mit der jeweils anderen Seite als wertvoll ein und vermitteln,

dass sie sich in Bezug auf die Bearbeitung des Themas Fluchtmigration in

Kassel eine gewisse agency zuschreiben.
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Ganz anders ist das bei den unteren polizeilichen Dienstebenen. Ihre

Vertreter*innen vermitteln den Eindruck, dass Kassel eine von Kriminalität

gebeutelte Stadt ist und sie alle Hände voll zu tun haben, die vielen ver-

schiedenen Problemgruppen in der Stadt im Griff zu behalten. Gleichzeitig

zeichnen sie das Narrativ, dass sie diejenigen sind, die bei Tag und Nacht

»draußen« sindunddiedeshalb alsEinzigewissen,wie es aufderStraßeund

in derGesellschaft »wirklich« zugeht.Dabei ist ihre Perspektive in Bezug auf

Fluchtmigration und Diversität in der Stadt deutlich pessimistischer und

kritischer als die ihrer Vorgesetzten. Sie vermitteln auch nicht, dass sie sich

selbst in diesem Kontext eine große Handlungs- oder Gestaltungsfähigkeit

zuschreiben, sondern eher, dass sie lediglich reagieren können und damit

bereits an die Grenzen ihrer Auslastung kommen.

Interessanterweise ist auch das Polizeibild unter den Menschen, die das

Gegenüber dieser niedrigeren polizeilichen Dienstebenen darstellen, sehr

viel kritischer als das der »Stadtelite«, die in der Regel mit der polizeilichen

Führungsebene kooperiert.Das polizeilicheGegenüber des Streifendienstes

und vor allemdiejenigen, die von der Polizei als Problemgruppe identifiziert

wurden (siehe Unterkapitel 3), berichten von diskriminierenden Erfahrun-

gen und von Angst vor der Polizei innerhalb ihrer Communitys. Das Gleiche

gilt für interviewte Personen, die imRahmen ihrer ArbeitMenschen betreu-

en, die einer Problemgruppe zugeordnet werden.

Diese Uneinigkeiten innerhalb der Polizei, aber auch innerhalb der

Stadtgesellschaft über die Polizei scheinen wiederum typisch für Kassel zu

sein.DerStadt fehlt einegemeinsame Identität,einegeteilteErzählungüber

sich selbst. In unseren Interviews wird von »Parallelgesellschaften« gespro-

chen (KS, Interview 2, Februar 2023), von sehr unterschiedlichen Stadtteilen

mit teilweise einer »wahnsinnige[n] Konzentration von Problemlagen« (KS,

Interview 4, April 2023) und von »gewissen Bereiche[n] [..], wo sich dann

gewisse Ethnien oder Gruppierungen halt geschlossen zurückziehen« und

»ihr eigenesDingmachen« (Pol KS, Interview 5, September 2021).Die Stadt-

gesellschaft scheint fragmentiert. Folglich sind auch die sozialen Probleme,

die es in der Stadt gibt, vielfältig undweisen (auch politisch) in unterschied-

liche Richtungen. Auf der einen Seite berichtet die lokale Zeitung intensiv

über negative Aspekte der sogenannten »Flüchtlingskrise«; über Islamis-

mus, Gewalt in den Unterkünften, über Kinderehen, sexuelle Übergriffe in

der Silvesternacht und über Drogenhandel undWaffengewalt am Stern, die

mehrheitlich von Migrant*innen auszugehen scheinen. Auf der anderen

Seite ist vor allem seit dem Mord an Walter Lübcke Rechtsextremismus
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ebenfalls Thema und über die Anprangerung von menschenunwürdiger

Unterbringung in Kasseler Geflüchtetenunterkünften wird auch ausführ-

lich berichtet. »Wir sind in der Mitte Deutschlands im wahrsten Sinne

desWortes und damit auch polizeilich«, wird uns in einem Polizeiinterview

berichtet, »wir haben inunterschiedlichstenThemenfeldern,ob esRechtsex-

tremismus, ob es Islamismus ist, auch eine kleine linke Szene, Kriminalität

ohnehin, auch Drogenkriminalität in der Innenstadt, mit all den Dingen zu

kämpfen« (Pol KS, Interview 6, September 2021). Doch auch, wenn Kassel

mit seiner Problemlage »polizeilich« die »Mitte Deutschlands« darstellt,

scheint die Polizei Kassel mehr gespalten als in ihrer Mitte angekommen.

Damit scheint sie ähnlich uneins wie die Kasseler Stadtgesellschaft.



5. Zwischenbetrachtungen

Die folgenden Überlegungen sollen weder auf eine Zusammenfassung der

Einzelanalysen zudenStädtenbeschränkt seinnoch einedarauf aufbauende

Theoriekonstruktion leisten. Vielmehr geht es uns darum, zentrale Annah-

men und Konzeptualisierung im Lichte der Städteanalysen erneut aufzu-

greifen und zu reflektieren.Dabei sollen die Städtemit Blick auf polizeiliche

Praxis imUmgangmit Fluchtmigration und ihre Einbettung in sozialräum-

liche Kontexte noch einmal anhand übergreifender Gesichtspunkte über die

im letzten Kapitel vorgegebenen Kategorien hinaus eingeordnet werden. Es

ist offensichtlich, dass hier vor allem die Gefahr einer allzu forcierten Kon-

turierung,womöglich gar Essenzialisierung im Blick zu behalten ist.Weder

stellen Polizeien homogene Ganzheiten dar, noch sind Städte geschlosse-

ne kulturelle Welten. Die These einer lokalen Ausprägung polizeilicher Pra-

xis in Interaktion mit einem städtischen Kontext geht nicht davon aus, dass

die Polizei in Osnabrück »ganz anders tickt« als in Darmstadt, zumal die-

se Wendung es erforderlich machen würde, zu klären, was »ganz anders«

dennbedeutenwürdeundwelcheNormhier anzulegen sei.Es ist offensicht-

lich, und dies spiegelt sich auch in den übergreifenden Motiven polizeili-

cher Wahrnehmung und Thematisierung (siehe I 2), dass es geteilte Wahr-

nehmungen, Narrative und Problematisierungsweisen unter den verschie-

denen Polizeien gibt, und natürlich kehren auch Motive in den Thematisie-

rungen vonMedien, politischen Akteuren und Zivilgesellschaft wieder.The-

men wie Fluchtmigration und die mit ihr verbundenen Ängste in der Be-

völkerung oder repressives Polizieren gegenüberMigrant*innen zirkulieren

heute weltgesellschaftlich (siehe III.5). Worum es geht, ist eine jeweils zu

leistende Vermittlung zwischen allgemeinen, in ihrer Zirkulation letztlich

nicht kontrollierbaren Motiven und lokaler Praxis in der Anschlussfähigkeit

an staatlichen Auftrag, gesellschaftliche Erwartungen, öffentliche Meinung
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und eingespielte Rollenverständnisse. Insofern geht es vor allem darum, zu

verstehen,wie sichdie Polizei als lokaler, städtischerAkteur konstituiert und

profiliert. Dies erfordert, sinnrekonstruktiv die örtlich eingespielten, vor-

herrschendenoder auch ineinemProzessdesAushandelnsbegriffenenDeu-

tungsmuster nachvollziehbar zumachen (vgl. Zimmermann u.a. 2014).

Vier Lokalisierungslogiken erneut reflektiert

Konzeptioneller Ausgangspunkt der Analysen zu den sechs Städten war die

Annahme, dass polizeiliche Praxis einer vierfachen Lokalisierungslogik unter-

liegt (siehe Kap. I.3): In der staatlichen Logik tritt die Polizei als Verkörpe-

rung des Staates und damit als die Feinde der staatlichenOrdnung bekämp-

fende Instanz auf; sie operationalisiert eine allgemein in die Funktionslo-

gik des Staates eingelassene Freund-Feind-Unterscheidung in den lokalen

Raum hinein und konkretisiert sie sozialräumlich. Andere Akteure, die »Si-

cherheit« produzieren, werden als untergeordnet betrachtet. In einer libe-

ralen Logik sind die Staatsfeinde Gruppen, die grundsätzlich nicht »rechts-

fähig« sind.Hineinspielen könnendabei auch gesellschaftlicheHierarchien,

Ein- und Ausschlüsse sowie auf »Othering« beruhende Gesichtspunkte der

Zugehörigkeit zum »eigentlichen« Staatsvolk und den nicht voll Dazugehö-

rigen.

In einer Organisationslogik hingegen sieht sich die Polizei als eine von

mannigfaltigen öffentlichen Institutionen, die auf ihreWeise gesellschaftli-

che Grundwerte verkörpern sowie einen spezifischen funktionalen Auftrag

erfüllen soll. Die Polizei strebt danach, sich als institutionelle Verkörperung

gesellschaftlicher Werte (Diversität, Transparenz, Respekt etc.) zu präsen-

tieren und zugleich ihre Organisationsroutinen zu schützen. In der Organi-

sationslogik öffnet sichPolizei inunterschiedlichemMaßeundunterschied-

licherWeise fürErwartungendergesellschaftlichenUmweltnachaußenund

immunisiert sich zugleich in unterschiedlichemMaße und auf unterschied-

licheWeise gegenüber substanziellemWandel im Innern.

In der gouvernementalen Logik wird Polizei als eingebettet in ein Netz-

werk aus Technologien und Instrumenten, Wissen und Regierungsrationa-

litäten begriffen. Lokalisierung bedeutet hier eine den lokalen Raum regier-

bar machende Herausbildung sicherheitsrelevanter Technologien und Ra-

tionalitäten. Schließlich bedeutet polizeiliche Praxis unter Governance-Ge-

sichtspunkten die lokale Vernetzungmit anderen Akteuren aus anderen Be-
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reichen, die (sicherheitsbezogene) Probleme interaktiv definieren und stra-

tegisch angehen.

In der Zusammenschau der Städtekapitel werden zum einen charak-

teristische Verwirklichungsweisen dieser vier Lokalisierungslogiken mit

Blick auf das Thema dieser Studie, den Umgang mit Fluchtmigration,

sichtbar. Dabei ist nicht davon auszugehen, dass diese Ausprägungen stets

eine bewusste Entscheidung oder Strategie widerspiegeln. So wird mit

Blick auf die staatliche Logik deutlich, dass die Polizeien einerseits in den

sechs Städten eine ausgeprägte Zurückhaltung gegenüber dezidierten

»Feinderklärungen« praktizieren. Mit Blick auf Fluchtmigration sind es

vor allem Verknüpfungen von bestimmten Nationalitäten mit spezifischen

Deliktarten (meist Drogenkriminalität) sowie Verknüpfungen zwischen

Ausländerstatus und Delinquenzneigung (»ausländische Mehrfachtäter«),

die eine Grenze der Duldsamkeit anzeigen. Auch gibt es Thematisierungen

von »Nichtintegrierbarkeit«, meist in Verbindung mit einem Syndrom,

in welchem sich jugendliches Alter, Sozialisation (»fremde Kultur«) und

Lebenssituation (»alleinstehend«) auf unheilvolle Weise miteinander ver-

binden. Jenseits dessen versteht sich die Polizei hingegen in einer Rolle der

geduldigen Hin- und Rückführung noch nicht »innerlich« angekommener,

devianter bzw. gefährdeter Gruppen. Andererseits stellen die Polizeien auch

selten eigene Praktiken der Differenzierung zwischen problematischen

und unproblematischen Teilen der Bevölkerung, Orten der Stadt sowie

gesunder Härte und deeskalierendem Laissez-faire infrage. Gegenüber

»überzogenen« gesellschaftlichen Ängsten und Vorurteilen treten sie hin-

gegen durchaus gerne und regelmäßig als aufklärende, mahnende und

vermittelnde Instanz auf.

Insgesamt wird man davon sprechen können, dass die deutsche Polizei

sich von einer starken Betonung der Freund-Feind-Logik verabschiedet hat.

Dass sie damit gleichwohl in der Praxis ihres Polizierens umso irritations-

freier dazu beitragen mag, soziale Ungleichheit aufrechtzuerhalten (so die

These der »differentiellen Wirkung« als unvermeidliche Eigenschaft der

Polizei) bleibt davon unbenommen. Als Scharfmacher tritt sie in unserem

Material jedenfalls kaum in Erscheinung und hat dies angesichts der kon-

tinuierlich hohen Vertrauenswerte in Umfragen wohl auch nicht nötig. Da

das gesellschaftliche Vertrauen (das deutschlandweit neben der Polizei vor

allem anderen »unpolitischen« Institutionen wie dem Bundesverfassungs-

gericht, den Universitäten sowie Ärzt*innen gilt) auf dem »überpolitischen«

Charakter der Institution Polizei beruht, müssen sich Polizeien in Städten
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die Frage stellen, inwiefern es sinnvoll ist, sich auf politische Auseinander-

setzungen in Städten einzulassen bzw. in diese hineingezogen zu werden.

In Zeiten stark erhöhter Fluchtmigration sahen die Polizeien anscheinend

vor allem im Übererfüllen formaler Pflichten und der Übernahme einer

übergreifenden staatlichen Gewährleistungsfunktion eine Bewährungs-

möglichkeit in der Öffentlichkeit. Zugleich nehmen die Polizeien sowohl

auf der Führungsebene als auch auf der Ebene der Streifenpolizist*innen

wahr, dass es nicht ausreicht, wenn sie nur Gesetze vollstrecken – sie sehen

die Notwendigkeit, sich vor Ort den gesellschaftlichen Erwartungen an eine

moderne, demokratische, diverse Polizei zu stellen. Dabei wird Moderni-

sierungspathos mit den jeweiligen (wahrgenommenen) Erwartungen der

Stadtgesellschaft vermittelt. Eine »moderne« Polizei kann dann in Mann-

heim beispielsweise ihre »Bürgernähe« dadurch unterstreichen, dass sie ihr

Gegenüber entsprechend der verbreiteten lokalen Gepflogenheiten duzt.

Sie mag sich zudem als Teil einer »bunten« Stadtgesellschaft identifizieren

und den Austausch mit allen Moscheegemeinden suchen, in Osnabrück

hingegen etwa mit der islamwissenschaftlichen Fakultät den modernen

Islam als Gegengift zum Islamismus positionieren.

Alle Polizeien sinddabei in die Stadtgesellschaften hinein vernetzt. In re-

lativer Autonomie klären sie wechselseitige Erwartungen ab (und sei es die

Erwartung, in bestimmter Hinsicht nichts voneinander zu erwarten) und

gehen mehr oder weniger intensive und verbindliche Formen der Koope-

ration ein, sowohl mit zivilgesellschaftlichen Gruppen als auch mit gesell-

schaftlichen Institutionenundpolitisch-administrativenAkteuren.Schließ-

lichkannauch festgehaltenwerden,dass sichpolizeilichePraxis indenStäd-

ten darauf richtet, eine Sicherheitsrationalität lokal zu verankern und sich

in der ambivalenten Spannung von »öffentlicher Sicherheit« und »normaler

Unsicherheit« produktiv zu verorten. Einem Zuviel an Unsicherheit in der

Bevölkerungwird gekontert, eineObjektivierung desWissens betrieben, ein

»normales Maß« an Delinquenz produziert, etwa durch die systematische

Polizierung vonDrogenumschlagplätzen,die oft entlang ethnischerKatego-

rien markiert werden. Dabei sind die Polizeien in den deutschen Städten in

ihrer strategischenAufbereitung des urbanenRaumes noch nicht in soweit-

reichendemMaße Teil eines technologisch durchdrungenen Sicherheitsdis-

positivs,wie das etwa bei den in Geoinformationssysteme eingebetteten Po-

lizeien in einigen US-amerikanischen Städten der Fall zu sein scheint. Viel-

mehr wird objektives Wissen (über objektive und subjektive Sicherheitsla-

gen) über die Stadt als ganze sowie einzelne Stadtteile und spezifische Or-
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te mit dem durch Erfahrung erworbenenWissen einzelner Polizeieinheiten

(Reviere, Stäbe und Sonderkommissionen) miteinander verwoben.

Verortungen der Städte

In den Stadtkapiteln zeigen sich Typiken der lokalen Aushandlung im Um-

gang mit Fluchtmigration, die eine Verortung der Städte erlauben und im

Folgenden diskutiert werden. So können Städtemit einer relativ kohärent positi-

ven Selbstbeschreibung (wieMannheim undDarmstadt) solchen Städten gegenüber-

gestellt werden, in denen sich eine stärkere Zerrissenheit, Inkohärenz oder Konflikti-

vität zeigt – die polizeiliche Beschreibung der Stadt spiegelt dabei die auch

jenseits der Polizei feststellbaren Äußerungsformenwider.Die artikulierten

Problemwahrnehmungen imHinblickauf fluchtbedingteVeränderungspro-

zesse variieren dabei durchaus deutlich: Am wenigsten intensiv werden in

Darmstadt und Karlsruhe Problematisierungen artikuliert, am intensivsten

hingegen in Kassel. In Mannheim und Braunschweig scheint eine durchaus

vorhandene Problematisierung verknüpft mit demMotiv der (bestandenen)

»Bewährungsprobe« der Integrationsfähigkeit vorzuherrschen, die zumin-

dest in Mannheim als »erneute« Bewährung angesichts einer durch immer

neueMigrationsbewegungen geprägten Stadt gesehen wird.

InDarmstadt,aberauch inMannheimundKarlsruhe,korrespondiertdie

entproblematisierende polizeiliche Sicht stark mit der allgemeinen städti-

schenWahrnehmung,die zumgroßenTeilmit denhier untersuchten städti-

schenAkteuren korrespondiert.DieDarmstädter Polizei vermittelt denEin-

druck, dass sie mit sich und der Welt insgesamt zufrieden ist. Dies scheint

sich mit der Selbstwahrnehmung anderer städtischer Akteure zu decken.

Freilich werden auf ein, zwei Stadtteile (Kranichstein, Eberstadt-Süd) alle

Probleme projiziert, während die Stichhaltigkeit dieser Andersheit durch-

aus fraglich ist und von speziellen Teilen der Polizei auch aktiv konterkariert

wird. Darin weisen Darmstadt und Osnabrück durchaus einige Ähnlichkei-

ten auf, da in beiden Städten das Stadtzentrum als Problemzone aufgrund

eines verdichteten, unbestimmten Aufenthalts vieler migrantisierter Perso-

nen wahrgenommen wird, wenn auch nicht als Widerspiegelung eines all-

gemeinen Niedergangs, sondern lediglich als eine Art »kosmetisches« Pro-

blem, wenn auch in Osnabrück die Johannisstraße polizeilich stärker pro-

blematisiert wird als der Luisenplatz in Darmstadt. Dies unterscheidet sich

von den Einschätzungen in Kassel, wo ein zentraler Platz (»der Stern«) aus

polizeilicher Sicht als massives Problem dargestellt wird.
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In Darmstadt zerfließen in bestimmten polizeilichen Praktiken (etwa

des strategischen und doch auf Vertrauensbildung abzielenden »Kennenler-

nens« von »neuen«, die Innenstadt bevölkerndenGruppen, u.a. als Geflüch-

tete Wahrgenommenen) die Grenzen zwischen repressiver Polizeiarbeit

und Sozialarbeit. Solange es keine stark ausgebildete Unsicherheitswahr-

nehmung gibt (wie anscheinend inDarmstadt der Fall), kann die Polizei sich

eine derartige Form des quasisozialarbeiterischen Überwachens erlauben.

Sie erlangt damit spezifische Zugänge zu Räumen und den Menschen, die

diese bevölkern, und bildet eine Form von local knowledge aus, das durch

Statistiken schwerlich erreichbar wäre.

Die Exponiertheit und politische Rolle der Polizei sind eine auffällige Dis-

tinktion zwischen den unterschiedlichen lokalen Konstellationen. In

Braunschweig ist beispielsweise das politische Sendungsbewusstsein in

der Hauptphase der Migrationskrise besonders ausgeprägt gewesen. Wäh-

rend die Politisierung des Themas vor dem Hintergrund extrem rechter

Gruppen in der Region in unseren Interviews auffällig dethematisiert

wird, zeichnen sich die geteilten Erzählungen durch einen hohen Grad

der Emotionalisierung aus. Zugleich beobachten wir eine auffallende Art

von Selbstwirksamkeit bzw. Selbstzuschreibung von Handlungsmacht und

Steuerungswirkung auf Seiten der Polizei. In Mannheim hingegen wird die

Rolle derPolizei inderEinbindung indie lokalePolitik herausgestrichen.Die

um den Oberbürgermeister herum figurierte Stadtpolitik bedeutet keine

Exponierung der Polizei als »staatliche Gewalt«, sondern die Einbeziehung

als Teil des »urban regimes«.Wie auch in Braunschweig herrscht eine stark

medienkritische Haltung vor, die die »eigentliche« Stadtgesellschaft, zu der

auch die Polizei, die Stadtpolitik und die Stadtverwaltung zählen, gegen-

über einer die Gesellschaft polarisierenden Berichterstattung schützen will.

Freilich scheint auch der durchaus auftretende Protest gegen Polizeigewalt

seitens zivilgesellschaftlicher Aktivist*innen tendenziell als Störfeuer ab-

getan zu werden. Während die reflexivitätshemmenden Strukturen gerade

im Umgang mit polizeiexternen Wissensbeständen für die Polizei im All-

gemeinen dokumentiert sind (vgl. Staller u.a. 2023), tritt als Folge unserer

Forschungshaltung vor allem das stadtspezifische sense making vors Auge:

Da alle gutwilligen Kräfte an einem Strang ziehen, können die Dissens arti-

kulierenden Stimmen nicht Teil der gutwilligen Kräfte sein. Auch wenn die

PKS im Städtevergleich nicht sonderlich gut ausfällt, ist Kritik deplatziert,

weil eine höhere Kriminalität für eine Stadt wie Mannheim eben als normal

zu gelten hat. Solange die relevanten Akteure »gute Arbeit« leisten, muss
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man dann auch zufrieden sein. Zugleich werden problematische Seiten des

Einsatzes von Polizeigewalt gegen geflüchtete Personen, etwa im Rahmen

der Amtshilfe bei Abschiebungen, in Interviews zwar als persönlicheHärten

thematisiert. Eine Berücksichtigung politischer Proteste und Einbeziehung

in das eigene Vorgehen dagegen findet sich zwar im Dokumentenkorpus,

kaum jedoch in den Interviews zu Osnabrück und dabei meist erst auf

Nachfrage.

Wie erwähnt zeichnet sich das Kommunikationsverhalten der Polizei in

unseren Städten durchaus durch ein Bemühen um Entdramatisierung aus,

»vor allem dann, wenn [die Bürger*innen ausgelöst durch Moralpaniken]

zu polizeilich ungeliebten Kontrolltätigkeiten imBereich kleiner Ordnungs-

störungen aufrufen« (Künkel 2018: 253) oder ein »Kippen der Stimmung«

angesichts eines verunsicherten subjektiven Sicherheitsempfindens be-

fürchtet wird. Als »bewaffnete Soziolog*innen« (Grutzpalk 2019) üben sich

die Polizist*innen in Beobachtungen zweiter Ordnung, der Umgang mit den

(wahrgenommenen) Wahrnehmungen der Umwelt unterscheidet sich jedoch im

Städtevergleich. Dies schlägt sich bereits im Umfang der veröffentlichten

Außenkommunikation nieder, aber auch im Duktus: Die Rolle des allsei-

tigen Aufklärers und Transparenzherstellers ist mit Braunschweig ebenso

vertreten wie detailreiche Schilderungen von flüchtlingsspezifischer Krimi-

nalität bzw. von Zwischenfällen (Kassel) vs. Zurückhaltung und gedämpfter

Ton (Darmstadt).

Die Polizeiforschung diagnostiziert im Hinblick auf Reformen der letz-

ten Jahre die politisch eingeräumte größere Robustheit (Behr 2018) sowie

Ausweitung von Kompetenzen und autonomen Handlungsmöglichkeiten

(Kretschmann/Legnaro 2024: 52). Im Hinblick auf den Alltag jenseits kon-

kreter Gefahrenlagen und Einsatzgeschehen finden wir in unserer Analyse

Städte, in denen sich die Polizei anpackend gibt (Braunschweig), und solche, in denen

sie sich eine eher zurückhaltende Rolle zuschreibt (Karlsruhe) bzw. diese von Politik

und Gesellschaft zugeschrieben bekommt, was der Fähigkeit zur Selbstkritik

nicht abträglich zu sein scheint, freilich auch zu mitunter spöttischen Be-

schreibungen einer hyperkritischen Stadtgesellschaft führt (Darmstadt).

Gleichwohl ist vor einem zu stark homogenisierenden Bild der jeweiligen

Polizei in den Städten zu warnen. So wünscht sich die Polizei in Darmstadt

Möglichkeiten eines konsequenteren und schnellen Durchgreifens gegen-

über jugendlichen Straftätern, wie sie mit einem »Haus des Jugendrechts«

gegeben wären und etwa in Karlsruhe, der Stadt des Rechts, praktiziert

werden. Doch die Stadtpolitik ist für einen »starken Staat« dieser Spielart
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offensichtlich weniger empfänglich. Die repressionsaverse Stadt dämpft

also die repressionsaffinen Seiten der Polizei in diesem Fall weiter ab. Es

ergeben sich städtisch eingespielte Erwartungen und Erwartungserwar-

tungen zwischen Polizei, Stadtpolitik und Stadtgesellschaft, die zwar aus

der eigenen Logik heraus kritisch kommentiert und zu modifizieren ver-

sucht werden, aber doch ein relativ stabiles Arrangement wechselseitiger

Abstimmung erzeugen.

Mit der Rolle und Wahrnehmung der Polizei in der Gesellschaft haben wohl

alle zu kämpfen. Unser Interviewimpuls, der eigentlich auf die fluchtbe-

dingten Veränderungen in den Städten nach 2015 abhebt, dient allerorten

als Gesprächsanlass für eine allgemeine Gesellschaftsdiagnose, die weit-

gehend losgelöst von urbaner Diversität erzählt wird. Keine Polizei fühlt

sich hinlänglich anerkannt, respektiert und wertgeschätzt. Dabei spielt

zunächst anscheinend weniger manifeste linke Polizeikritik (die vor al-

lem auf den unteren Hierarchieebenen instinktiv abgewehrt wird) als die

Wahrnehmung eines gesamtgesellschaftlich nachlassenden Respekts eine

Rolle. Die Infragestellung der Cop Culture durch kritische Polizeiforschung

und Aktivismus könnte freilich durchaus eine Rolle spielen, denn sie macht

es schwer, der Autoritätsinfragestellung das traditionelle Selbstbild des

»Kämpfers« entgegenzusetzen. Traditionelle Rollenverständnisse werden

in der Polizeipraxis vor Ort neu interpretiert oder zumindest wird nach sol-

chen Neuinterpretationen gesucht. Während es in einigen Polizeien relativ

verbreitet zu sein scheint, dem Autoritätsverlust durch demonstrative Stär-

ke zu begegnen, verfolgen andere eher eine Strategie der demonstrativen

Zurückhaltung und formulieren Ideen einer »inneren Stärke«, die ihren

Kern oft in einer Kommunikationskompetenz sieht, die als stärkste Waffe

angesehen wird. Letzteres kann sich (wie in Darmstadt) mit einer durchaus

ausgeprägten selbstkritischen Haltung gegenüber der Institution Polizei

und ihrer historischen Erblast verbinden.Die Verwicklung der Polizei in die

nationalsozialistische Gewaltherrschaft und die für die Zeit nach demKrieg

zu konstatierende hohe Kontinuität wird dabei praktisch nie thematisiert

(vgl. Heising 2021).

In allen Fällen sind die Wahrnehmung des Verkanntwerdens und das

Verlangen nach Anerkennung und Stolz auf den eigenen Beruf spürbar. Für

eine Berufsgruppe, die in Deutschland das höchste Vertrauen überhaupt

genießt, ist das bemerkenswert. In Bezug auf Geflüchtete zeigt sich glei-

chermaßen eine Spannbreite vonWahrnehmungenunddamit verbundenen

Praktiken: Geflüchtete vertrauen nach Wahrnehmung von Polizist*innen
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der Polizei anfänglich nicht besonders. Für die Anerkennung polizeilicher

Autorität liegt darin natürlich eine Quelle wachsender Erosion. Zugleich

können Polizeibeamt*innen positive Energie daraus ziehen, dass sie das

Vertrauen von Geflüchteten gewinnen (oder dies zumindest glauben). Vor

allem alleinstehende junge Männer unter den Geflüchteten gelten der Po-

lizei als Träger wachsender Respektlosigkeit, wobei junge Männer ganz

allgemein als Herausforderer wahrgenommen werden. Die Haltungen zu

dieser vermeintlichen Problemgruppe variieren von hartem Durchgrei-

fen beispielsweise in Kassel über »elterliches« Erziehen beispielsweise in

Mannheim bis hin zu abgeklärter Einordnung beispielsweise in Osnabrück.

Wie mehrfach erwähnt, sieht die Polizei sich stets als staatliche Behörde

schlechthin, die eine Letztverantwortung und -zuständigkeit hat, wenn alle

anderen Stricke reißen. In den Jahren 2015 ff. bedeutete dies eine beträchtli-

che Beanspruchung für die Polizei in der Bewältigung der Fluchtmigration.

Doch zwischen den Städten bestehen beträchtliche Unterschiede dahinge-

hend, wie und ob die solitäre Organisation sich als einsame Organisation

wahrnimmt. In Städtenwie Darmstadt,Mannheim,Osnabrück und Braun-

schweig erfährt sich die Polizei als eingebettet in ein starkes Netzwerk von

Organisationen, die eine gemeinsame Sorge um ein sicheres Leben für alle

in der Stadt verbindet. Sie steht im Austausch mit diversen Communitys

und entwickelt so ein Verständnis, was sich in verschiedenen Bereichen

der Stadt und nicht zuletzt in migrantisch geprägten Teilen tut. Diese

Vernetzung ist zum Teil eine von der Polizeiführung deutlich artikulierte,

von einzelnen Beamt*innen verinnerlichte und in Interviews entsprechend

formulierte Ausrichtung. Vertreter*innen von Politik und Zivilgesellschaft

bestätigen die kooperative Ausrichtung der lokalen Polizei und die gute

Zusammenarbeit, gerade auch imBereich der Flüchtlingsarbeit. Auchwenn

stärker polizeikritische Gruppen sich hier nicht wiederfinden mögen, kann

doch nicht geleugnet werden, dass es in den Städten funktionierende Netz-

werke aus Polizei und stadtgesellschaftlichen Akteuren gibt. In einer Stadt

wie Kassel ist davon indes zumindest in der alltäglichen Polizeipraxis recht

wenig zu verspüren, die Polizei fühlt sich hier im städtischen Raum auf

»verlorenem Posten« oder, heroischer, als ungeliebter Retter einer insge-

samt zerrissenen, von problematischen Gruppen bevölkerten Stadt. Sich als

Arm des Staates in der Stadt zu verstehen, bedeutet dann für die Polizei,

den Blick auf die Stadt in Begriffen ihrer Sicherheitsprobleme zu pflegen.

Zugleich rücken mit dem konsequenten Vollzug der Gesetze Fragen des

(gesetzlich eingeräumten) Ermessensspielraums ins Zentrum der Selbst-
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reflexion, vor allem aber der gesellschaftlichen Polizeikritik. In Karlsruhe

wiederum scheint sie stärker auf ihre Rolle als Institution im Rahmen des

Rechtsstaats festgelegt zu sein, die zwar Kontakte pflegt, aber doch eine

gewisse Distanz zur Stadt wahrt, die sich in einer entsprechenden Praxis

der Stadtpolitik spiegelt. Die Polizei legt großen Wert auf rechtliche Unan-

greifbarkeit. Gleichwohl finden sich auch hier aus flüchtlingsaktivistischer

Perspektive Stimmen scharfer Kritik an polizeilichemHandeln.

Damit korrespondiert auch der Umgang mit Wissen hinsichtlich Sicherheit

in der Stadt. Die Zusammenhänge sind freilich auch hier nicht linear. Das

hängt zunächst mit der Thematik innewohnenden Ambiguitäten zusam-

men. ZumErsten ist die Spannung zwischen subjektivem Sicherheitsgefühl

und objektiver Sicherheitslage nicht gänzlich aufhebbar. Zum Zweiten

ist auch die seitens der Polizei thematisierte »subjektive« Sicherheit eine

Wahrnehmung von subjektivem Sicherheitsempfinden anderer (der Bevöl-

kerung, bestimmter Gruppen), also eine Zuschreibung (in manchen Fällen

eine durch Umfragen statistisch produzierte Repräsentation davon, die

dann aber wieder auf spezifische Weise wahrgenommen und gedeutet

wird). ZumDritten ist die »objektive« Sicherheit niemals objektiv (im Sinne

von: vollständig, neutral und methodologisch alternativlos) erfassbar. So

mag eine Selbstpositionierung der Polizei als über der Stadtgesellschaft

stehender Instanz die Haltung, es besser zu wissen, befördern. Wie am

Beispiel Kassel deutlich wird, gibt es aber verschiedene Arten des Besser-

wissens: Polizeiliche Akteure verweisen auf die PKS, um die Unwissenheit

der Gesellschaft zu verdeutlichen (was regelmäßig bedeutet, die Vorurteile

gegenüber Geflüchteten als solche zu entlarven), sie verweisen aber auch

auf ihre persönliche Überlegenheit im Wissen um »wirklich gefährliche«

Orte (und schreiben dann regelmäßig bestimmten Arten von Geflüchteten

eine problematische Rolle zu), wobei sie dabei mitunter ihr Wissen um die

Defizite der objektiven Sicherheitserhebung durch die PKS verwenden. In

detaillierten Beschreibungen der Zusammenhänge von Verbrechen unter

Beteiligung von (mutmaßlichen) Geflüchteten halten sie der Gesellschaft

die geballte Ladung an Informationen vor, um ihr ihre Schutzbedürftigkeit

zu demonstrieren. In Mannheim glaubt sich die Polizei voll in die Stadt-

gesellschaft integriert, ist aber auch überzeugt, dass diese eine falsche

(im Sinne von zunehmend dramatisierter) Wahrnehmung habe, was sie

auch auf die Irreführung durch die Medien zurückführt. Die Gesellschaft

muss tendenziell vor den Medien und anderen dramatisierenden Kräften

geschützt werden.
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Dementsprechend war die »Flüchtlingskrise« für die Polizei in manchen

Städten eine Erfahrung, an der sie zusammen mit der Stadtgesellschaft

bzw. ihren Netzwerken gewachsen ist. Doch selbst in Städten mit star-

ken Netzwerken muss der Umgang mit Geflüchteten nicht unbedingt der

beste sein. Obgleich unsere Forschung sich dezidiert nicht als Evaluation

versteht, scheint in Darmstadt eine weit entwickelte Kooperationskultur

unter Einschluss von Polizei, Zivilgesellschaft und Stadtpolitik einer stark

problematischen Praxis der Ausländerbehörde gegenüberzustehen. Dem-

gegenüber gibt es in Kassel eine sehr positive Sicht auf die Rolle dieser

Behörde (die allerdings nicht im Fokus unserer Analyse stand).

Aus polizeilicher Perspektive ist schließlich dieUnterbringungssituation

geflüchteter Menschen ein entscheidender Faktor für das Aufkommen von

Unsicherheits- undBedrohungslagen.Große,noch dazu überbelegteUnter-

künfte sind ein zentrales Problem in der Bewältigung von Fluchtmigration

und sie sorgen nicht nur vor Ort für Konflikte mit Anwohner*innen sowie

in den Unterkünften selbst, sondern führen auch bei der Polizei zu institu-

tionellem Stress. Immerhin konnte die Polizeimit eigenen Außenstellen auf

demGelände solcher Einrichtungen reagieren und dort tagtäglich und nicht

nur im Falle von Einsätzenmit geflüchtetenMenschen sowiemit Trägerein-

richtungen und Helfer*innen in Kontakt treten. Städte mit dezentraler Un-

terbringung werden gleichwohl als klar zu bevorzugen betrachtet.





III
ÜbergreifendeThemen: zwischen Staat und

Stadt





1. Organisationswandel und
Pfadabhängigkeiten: Polizei zwischen
Hierarchie und Demokratisierung

1.1 Die Organisationsentwicklung der Polizei als zunehmende

Demokratisierung?

ImMittelpunkt unseres Forschungsinteresses stand die Frage, wie die Poli-

zei als eine der wichtigsten staatlichen Institutionen auf die fluchtbedingte

DiversifizierungderBevölkerung inStädten reagiert und inwiefern sichdar-

in eine feldspezifische, aber vor allem auch eine stadtspezifische Logik nie-

derschlägt. Vor diesem Hintergrund gerät auch die Frage in den Blick, wie

Kontinuität und Wandel der Organisation Polizei vor allem in der Binnen-

perspektive verhandelt wird. In diesem Kapitel wird zum einen die Thema-

tisierung der Relevanz von historischen Pfaden in der Entwicklung der In-

stitution Polizei und zumanderen der Einfluss der Führungskräfte auf diese

Entwicklungen untersucht.Das Sprechen über organisatorische Strukturen

undderdarinhandelndenPersonenerfolgt stadtübergreifend,wobei derFo-

kus auf den Zusammenhang von institutionellen Logiken gelegt wird. Dies

knüpft an die in Abschnitt I.2 vorgenommene Konzeptualisierung der un-

terschiedlichen Dimensionen der Polizei(arbeit) an. Unter historischen Pfa-

den wird hier die Darstellung der organisationalen Entwicklung der Poli-

zei konzeptualisiert (zum Beispiel Hall/Taylor 1996). Gemäß unserer inter-

pretativen Forschungshaltung gehenwir dabei nicht von starren Strukturen

aus, die Entwicklungen determinieren. Im Vordergrund stehen die Wahr-

nehmungen der Akteure, die als Orientierungshilfe für das Handeln inner-

halbundaußerhalbderPolizei imKontext vonFluchtmigrationdienen.Zum

einen sind historische Pfade für das Verstehen von Polizeiarbeit in einer be-

stimmten Stadt und für das Nachvollziehen des polizeilichen Umgangs mit

Fluchtzuwanderung relevant. Zum anderen sind die handelnden Personen

Interpret*innen dieser lokalen Pfade und können diese unterschiedlich aus-
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deuten. Dabei besteht eine Spannung zwischen der Beharrungskraft einer

Organisation und den Veränderungserfordernissen, die sich aus neuen ge-

sellschaftlichen Konstellationen ergeben.

Die Thematisierung des Organisationswandels ist mit einer Erwar-

tungshaltung verknüpft, die mit gesellschaftlichen Veränderungen wie

Liberalisierung und Öffnung der Behörden gegenüber allen gesellschaftli-

chenGruppen Schritt halten sollte.Die Demokratisierung der Polizei ist von

unterschiedlichen disziplinären Zugriffen als Prozess beschrieben worden,

der als Öffnung und Liberalisierung der Institution Polizei beschrieben

und eingeordnet wird (vgl. u.a. Bäuerle 2013). Diese nachholenden Pro-

zesse der institutionellen Angleichung an gesamtgesellschaftliche Diskurse

und Wandlungsprozesse staatlicher Institutionen können sich zwischen

den Polen der Protestbewegungen und Partizipationsforderungen zivil-

gesellschaftlicher Akteure auf der einen und der Governance-Debatte zur

Enthierarchisierung vonStaatlichkeit undPotenzialen institutioneller Inno-

vationen parlamentarischer Demokratien auf der anderen Seite einordnen

lassen. Die in anderen Bereichen konstatierte Anpassung an moderne Stra-

tegien, Konzepte oder Praktiken erfolgt im Kontext der Polizei oft in einer

Art der nachholenden Entwicklung und Modernisierung, so unsere These.

Dies hängt zumeinenmit demTransfer vonwissenschaftlichenErkenntnis-

sen zusammen, der gesellschaftspolitische Veränderungen oft nachträglich

in die Polizei einbringen kann. In der Regel geschieht dies, wenn die Trans-

formationen zu einem Allgemeingut geworden sind. Beispielhaft sei auf die

Erkenntnis verwiesen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Zum

anderen sind die Beharrungskräfte in einer großen Organisation wie der

Polizei enorm. Diese organisationssoziologische Diagnose ist nicht weiter

originell, jedoch in Bezug auf die Polizei folgenreich: Die Polizei verhält sich

wie der sprichwörtliche Tanker, der sich nur langsam auf einen neuen Kurs

bringen lässt.Zugleichmuss dieser Tanker zügig, geradezu tagesaktuell, auf

gesellschaftliche Veränderungen reagieren. Insgesamt kann vorläufig resü-

miert werden, dass bislang bestenfalls eine halbherzige Demokratisierung

stattgefunden hat. An den Aspekten der Führung und des bevorstehenden

Generationenwandels wird dies weiter unten diskutiert. Führung (Nähe

und Distanz oder Überordnung und Gleichordnung) wird dabei noch in

traditioneller Form verstanden und nicht im Sinne eines partizipativen

Führens (siehe u.a.Hendriks/Karsten 2014), was sowohl die internen Struk-

turen als auch den Kontakt mit den Bürger*innen betrifft. Insofern wird

»das polizeiliche Gegenüber« vom Objekt zum Subjekt und somit nicht
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nur als Quelle von Störung der polizeilichen Arbeit gesehen, »sondern in

seinem Wunsch nach gesellschaftlicher Partizipation ernst genommen«

(Behr 2019: V). In diesem Kontext wird die Polizei als Teil des Staates »nur«

insoweit demokratisiert, als diese demokratische Legitimation des Staates

gewährleistet wird.

Neben demWechselverhältnis zwischen erprobten und gängigen Pfaden

der Organisation und der darin handelnden Personen geht dieses Kapitel

der Frage nach, wie es sich in der Perspektive der Pfadabhängigkeit mit der

(zunehmenden) Öffnung und der Demokratisierung der Polizei verhält (vgl.

Bäuerle 2013). Die vermeintliche Demokratisierung der Polizei ist im Kon-

text eines generellenWandels der Polizei zu verstehen, der sich durch einen

gesellschaftlichen Wandel einstellt und somit die Erklärungen für histori-

sche Pfade besonders relevant erscheinen lässt. Die Demokratisierung der

Polizei wird dabei nicht als Prozess verstanden, der durch parlamentarisch-

legitimatorischeAktebereits ausreichendangestoßensei.Vielmehrwirdpo-

lizeiliches Alltagshandeln imHinblick auf etablierte Routinen der Organisa-

tionundderhandelndenPersonenherausgefordert. Insofernwird indiesem

Zusammenhang gefragt, ob und wie sich solche Öffnungsprozesse gegen-

über »neueren« Gruppen darstellen. Fluchtmigration ist diesbezüglich ein

interessantes Beispiel. Die Fluchtmigration der Jahre 2015 ff. wird etwa als

Einschnitt für die Gesellschaft im Allgemeinen und die Polizei im Besonde-

ren erlebt.

Die These der Demokratisierung der Polizei baut nach Bäuerle (2013)

auf drei unterschiedlichen Befunden auf: einem rechtlichen, einem histo-

rischen und einem organisatorischen. Die Demokratisierung der Polizei

kann aus rechtlicher Sicht als legitimatorisch fundiertes Setting begriffen

werden, welches eine parlamentarische Demokratie zur Verfügung stellt

(ebd.). Die Bindung bzw. Unterwerfung der Polizei unter Gesetze, die von

demokratisch gewählten Parlamenten erlassen worden sind, erfüllt dann

die normativenGrundbedingungen der Demokratisierung der Polizei (ebd.:

24). Als wohlgeordnete Verwaltung ist die Polizei damit in einem determi-

nistischen Sinne zu einer möglichst präzisen Umsetzung der demokratisch

legitimierten Gesetze verpflichtet (ebd.: 30). In der polizeilichen Praxis

sind Abweichungen von diesem Idealtypus vor allem in der Nutzung der

Handlungsspielräume der Polizei begründet (ebd.: 39 f.). In diesem Sinne

ist die Demokratisierung der Polizei institutionell solide fundiert, da ih-

re Aufgabe darin besteht, Recht und Ordnung durchzusetzen, die zuvor

in demokratischen und rechtsstaatlichen Verfahren legitimiert wurden.
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Somit agiert sie als verlängerter Arm der demokratischen Institutionen,

indem sie zur Stabilisierung dieser Ordnung beiträgt und die geltenden

Gesetze durchsetzt. Der Umgang mit Geflüchteten folgt diesem Setting

und entspricht den Vorgaben der parlamentarischen Politik (Oppermann

2018, Wenzelburger/Staff 2019). Entscheidend ist hier, dass »demokrati-

sche« Polizei in dieser ersten Lesart »staatlich-demokratisch legitimierte«

Polizei meint. Also eine klassische weberianische Verwaltung, bei der die

demokratische Legitimation ganz auf die politische Führung und die recht-

liche Normierung ausgerichtet ist. Historisch hat sich die Polizei an ganz

unterschiedliche Arten politischer Regime angepasst und dabei auf der

Organisationsebene aufgrund der Autonomie der Verwaltung alte Logiken

in neue Zeiten »hinübergerettet«. Demokratisierungwürde dann bedeuten,

dass Polizei fest im demokratischen Rechtsstaat verankert sein muss, da

sie nicht per se eine demokratische Organisation ist, wie ein Blick auf die

internationale Situation der Polizei leicht zeigen kann.

DieGenese dermodernen Polizei –dies stellt den historischen und orga-

nisatorischenBefunddar–sowohl inDeutschland als auch im internationa-

lenKontext verweist hingegen auf einendemokratiepolitischenBallast einer

Institution, die im Kontext der Kontrolle und Unterdrückung von politisch

unliebsamen gesellschaftlichen Gruppen fungiert hat (vgl. Derin/Singeln-

stein 2022: 34 ff.; Kaufmann 2002; Schulte 2017). Schon die Entwicklung der

»guten Polizey« im 17. Jahrhundert rekurriert u.a. auf diese Funktion: Zen-

sur, Militarisierung der innenpolitischen Organisation oder auch eine star-

ke hierarchische Ausrichtung sind einige Elemente der langsam entstehen-

den Polizeiorganisation.Als die ersten professionellen Polizeien inDeutsch-

land in derWeimarer Republik entstanden, gerieten sie sogleich in denKon-

flikt zwischen der Anforderung einer professionellen Polizei eines demokra-

tischen Staates und den eigenen autoritärenWurzeln einermilitäranalogen

Organisation. Die Instrumentalisierung der Polizei imNationalsozialismus

ist somit nicht nur einer Gleichschaltung geschuldet, sondern auch einem

Andienen der Organisation an die jeweiligen Machthaber*innen. Die Poli-

zei ist institutionell vonAnfangan in einenHerrschaftskontext eingebunden

und spiegelt in ihremHandeln geradezu die jeweiligen herrschenden politi-

schen Ideen wider. Folglich konnte die Polizei nach dem Zweiten Weltkrieg

zügig in den Realitäten der jungen Bundesrepublik ankommen, da sie sich

trotz personellerKontinuitäten andie neueHerrschaft anpassenkonnteund

damit auch ihre problematischen Traditionslinien zunächst nicht kritisch

hinterfragte. Die neue Polizei knüpfte an die Zwischenkriegszeit an und zu-
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gleich leistete sie einer zunehmenden»Verstaatlichung«unddamitEntkom-

munalisierung einer Polizei Vorschub, die in derWeimarer Republik organi-

satorisch dezentraler aufgestellt war (Schulte 2017: 27; vgl. Richter 2001). In

den 1970er und den 2000er Jahren folgte zudem eine Reihe von Reformen,

die die Polizei auf der Verwaltungsebene der Länder verankern und »zentra-

lisieren« sollten. Damit etablierte sich eine fachliche Aufsicht über die Poli-

zei, die aus der Polizei selbst stammt. Brandt (2020) resümiert für Hessen:

»Die Polizei ist von der reinen, gewissermaßen passiven Exekutive zu einer

aktivenExekutivegeworden,die ihreAufgabenund ihreAgendaaktivmitbe-

stimmt« (Brandt2020),undsomit ein eigenständigerAkteur,dernicht »nur«

ausführende Behörde ohne eigene Handlungswahl ist. Er nennt diesen spe-

ziellen Prozess der Verstaatlichung der Landespolizei »die Verpolizeilichung

der Polizei« (ebd.). Trotz dieser Reformen bleiben kommunale und regiona-

le Verwaltungszuschnitte der Polizeibehörden bestehen. Der lokale Hand-

lungsspielraum wird durch die Verstaatlichung der Polizei nicht aufgelöst,

sondern führt zu unterschiedlichen Interessen undWahrnehmungen inner-

halb der Polizei, was folgend weiter thematisiert wird (vgl. Ohder/Schöne

2019: 156).

Zugleich öffnet sich die Polizei zunehmend gegenüber gesellschaftlichen

Entwicklungen, vor allem, wenn die Effizienz der eigenen Arbeit hiervon

profitiert. Das lässt sich insbesondere in den zunehmenden Vernetzungs-

aktivitäten und im Zusammenhang mit Versicherheitlichungsmaßnahmen

erkennen. In den 1950er und 1960er Jahren wurde politischer Protest su-

spekt und der Schutz des Staates oberste Priorität (Schulte 2017: 33). Der

Wandel zur Bürgerpolizei – vor allem bei den in diesem Band behandelten

Landespolizeien – erfolgte im Anschluss an die Proteste der 1960er und

1970er Jahre, infolgedessen die Polizei zunehmend das eigene Handeln

öffentlich rechtfertigen musste. Der Brokdorf-Beschluss wirkte hier kata-

lytisch, da die Versammlungsfreundlichkeit der Polizei zur Gewährung der

Versammlungsfreiheit durch das Bundesverfassungsgericht geklärt wurde.

Schließlich ermöglichte polizeiintern die Förderung der Gleichbehandlung

von weiblichen Anwärterinnen ab den 1980ern und von Migrant*innen ab

den 1990er Jahren eine Öffnung hin zu weiteren gesellschaftlichen Gruppen

und Perspektiven (ebd.).

Diese Öffnungen unterliegen teilweise einem instrumentellen Zugriff

und folgen nicht ausschließlich demokratiepolitischen Motiven (vgl. Teri-

zakis 2023). Beispielhaft kann auf die Adaption gesellschaftlicher Vielfalts-

diskurse und der interkulturellen Öffnung der Polizei verwiesen werden.
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In diesem Sinne sind Behr und Molapisi (2022: 67) zu verstehen, wenn sie

schreiben: »Die Debatte um Rassismus und Diskriminierung in der Polizei

scheint jedenfalls ein durchaus starkerMotor für die interkulturelleÖffnung

zu sein.« Dabei verweisen die Autor*innen darauf, dass in dem von ihnen

zitierten Interview von einem instrumentalen Verständnis von Vielfalt und

interkultureller Öffnung ausgegangen zu werden scheint: Zum einen könn-

ten so Vorwürfe und Kritiken in den öffentlichen Debatten durch die Polizei

gekontert werden. Zum anderen würden auf diesemWege zusätzliche Qua-

lifikationen für die Polizei »eingekauft« wie zumBeispiel durch wegfallende

Dolmetscher*innen aufgrund polizeiinterner Sprachkompetenzen. Beides

läuft auf eine instrumentelle Öffnung gegenüber gesellschaftlichen Grup-

pen durch die und innerhalb der Polizei hinaus (ebd.: 90), die stärker auf die

Gewinnung von Personalressourcen und die Beruhigung von öffentlicher

Kritik abzielt als auf eineÖffnung gegenüber interkulturellen und insbeson-

dere rassismuskritischen Aushandlungsprozessen.Die Diversifizierung der

Institution der Polizei wird auf Werbeträgern und in den sozialen Medien

hervorgehoben, ohne eine kritische Auseinandersetzung mit der in der

Öffentlichkeit artikulierten Kritik zum Beispiel an der Methode des racial

profiling vorzunehmen (vgl. III.5). In unseren Gesprächen mit Polizeibe-

amt*innen begegneten uns auch Argumentationen seitens der Polizei mit

dem Tenor: »Wir können nicht rassistisch sein, denn in unseren Reihen

arbeiten auch Migrant*innen.« Die interkulturelle Öffnung kann so auch

zu einer Immunisierung gegenüber einem Rassismusvorwurf oder generell

gegenüber kritischen Positionen erfolgen (vgl. Terizakis 2023).

Das Verhältnis von Demokratie und Polizei ist folglich von unter-

schiedlichen gesellschaftlichen Wandlungsprozessen berührt (vgl. Derin/

Singelnstein 2022: 342 ff.). Erstens ist ein zentrales Dilemma die Garan-

tie der Grundrechte durch die Polizei, indem sie diese gleichzeitig auch

einschränken kann. Ein zweites ist die Ungleichbehandlung von Personen

in der polizeilichen Praxis. Ein drittes die Durchsetzung der polizeilichen

Sichtweise, zum Teil auch gegen die Perspektiven betroffener gesellschaft-

licher Gruppen. Schließlich steht der polizeiliche Wunsch nach möglichst

großer Handlungsfreiheit in Spannung zu rechtsstaatlichen Grundsätzen.

Insofern sind für die Demokratisierung der Polizei nicht nur die Einbettung

in eine demokratisch legitimierte Legislative und die Demokratisierung

der eigenen Organisation notwendig, soweit dies in einer hierarchischen

Organisation des Gewaltmonopols möglich ist (zur weiteren Demokrati-

sierung der Polizei in diesem Sinne sollte eine verstärkte parlamentarische
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Kontrolle der Polizei erfolgen, vgl. Bäuerle 2013: 43), sondern es bedarf

auch der Kontrolle durch unabhängige Institutionen wie Ombudsstellen

oder einer aktiven Zivilgesellschaft (vgl. Derin/Singelnstein 2022: 341). So

schließen Derin und Singelnstein (2022), »demokratische Polizei ist immer

eine kontrollierte Polizei« (ebd.: 350).

Die Abhängigkeit der Polizei vom Herrschaftskontext ist unbestritten

und kann überspitzt auf die Formel gebracht werden, dass eine restrikti-

ve Migrationspolitik eine restriktive Polizeiarbeit nach sich zieht. Dieses

Phänomen wird insbesondere unter dem Konzept der »Crimmigration«

gefasst, worunter die Verschmelzung von Straffällen und Migrationsrecht

bezeichnet wird (u.a. Graebsch 2020).WieWoude und Leun (2017) betonen,

sind es Entscheidungen der Europäischen Union und der Bundespolitik,

die aktiv die Verknüpfung von Einwanderung und Verbrechensbekämpfung

ermöglichen. Die damit verbundenen Ermessensspielräume für die Polizei,

so zeigen unsere Befunde, können stadtspezifisch sehr unterschiedlich ge-

nutzt werden. Die Ambivalenz der aktuellen Migrationspolitik wird vor Ort

in variierenden Ausprägungen verhandelt. Daraus ergibt sich die Frage, auf

welche Art undWeise die polizeiliche Führungsebene die gleichen Probleme

thematisiert wie Beamt*innen »weiter unten« oder ob sich die Organisation

als »Tanker« auf solche Fragen ausrichten lässt (zu den Herausforderungen

der Jahre 2015/16 für die Organisation Polizei siehe Schütte u.a. 2022).

1.2 Hierarchie, Führung und Generationswechsel: Wandel und

Kontinuitäten

Die Institution Polizei ist eine staatliche Behörde, die als große, hierarchi-

sche Organisation aufgebaut ist. Die Kenntnisse über und die verschiede-

nen Wechselverhältnisse innerhalb der Organisation kommen in unserem

Untersuchungsmaterial immer wieder zur Sprache. Ein*e Polizist*in be-

schreibt ihre Anfangszeit bei der Polizei mit folgendenWorten:

»Ich wusste erstmal nicht genau, was man hier treibt. Wie das, denke ich, auch normal

ist, in so einer Rieseninstitution wie Polizei […]. Ich weiß, da gibt es einenHubschrauber-

piloten. Und einen bei der Verkehrsschule. Einen Polizeipräsidenten. Und ja, was macht

denn da ein Kontaktbeamter? Brezel essen, Kaffee trinken mit einem Soz-Päd irgendwo

im Jugendhaus?« (Pol DA, Interview 2, September 2021).
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Das Zitat verdeutlicht, dass Polizei zunächst nach außen wie eine Einheit

wirkt und sich zugleich intern durch eine organisatorische Reichhaltig-

keit auszeichnet, die erst in der Binnensicht in ihrem Ausmaß begreiflich

wird. So veranschaulicht das folgende Zitat, dass die organisationale Größe

nicht unbedingt nur Unübersichtlichkeit und Starrheit zur Folge hat, son-

dern auch permanente Umgestaltung ermöglicht, um sich an polizeilichen

Phänomenen und dem sogenannten polizeilichen Gegenüber angemessen

ausrichten zu können:

»Bei uns oder in der Polizei Niedersachsen gibt es auch immer mal eine Strukturreform.

Und dann wird wieder alles umgeschmissen, dann wird das anders aufgebaut. […] Das

ist auch immer so ein bisschen phänomenabhängig. […] Und je nachdem, wie sich da be-

stimmte Sachen ändern in der Gesellschaft, kann das auch immer sein, dass die Polizei

sich dann anpasst. Und dementsprechend ist es dann auch von Bundesland zu Bundes-

land unterschiedlich, weil die Gegebenheiten auch unterschiedlich sind« (Pol OS, Inter-

view 2, September 2021).

Die Polizei erlebt solche organisatorischenVeränderungen als von außen in-

itiiert und nicht immer als innerpolizeilichen Logiken folgend. Der*die Po-

lizist*in aus Osnabrück nimmt die Landesebene als von außen kommenden

politischen Einflusswahr.Während externe Veränderungen, etwa durch po-

litische Entscheidungen auf Landesebene, signifikante strukturelle Anpas-

sungen nach sich ziehen können, wie die Abschaffung der kommunalen Po-

lizei, verlangen interne Entwicklungen oft nach einer spezifischen und ziel-

gerichteten Reaktion auf unmittelbare Herausforderungen. Ein Beispiel für

solch einen internen Wandel ist die Einrichtung von Sonderkommissionen

zur Bewältigung spezieller Aufgaben, so auch im Fall der Fluchtmigration:

»Letztendlichhabenwir eineSondertruppebildenkönnen.DashatnatürlichallesdieFüh-

rung gemacht, esmusste ein bisschen umstrukturiert werden.Dadurch entstand erstmal

die SOKOAsyl, die sich nur umKriminalität der Flüchtlinge gekümmert hat außer Spezi-

alsachbearbeitung, zumBeispiel Taschendiebstahl oder Computerbetrug oder Kapitalde-

likte. Und die haben extreme Vorgangszahlen gehabt. Das hat sich auch widergespiegelt

in so kleinenDingenwie Schwarzfahren. Ist ja auch eine Straftat oder eine Erschleichung

von Leistungen oder kleinere Ladendiebstähle oder kleinere Kloppereien oder Schlägerei-

en auf dem Gelände der Landesaufnahmebehörde« (Pol BS, Interview 3, Oktober 2021).

Migration wird hier mit speziellen Herausforderungen verbunden, an die

sich die Organisation anpasst. Organisationale Umgestaltung ist die Folge,

die nicht allein Vorteile birgt. So kann eine neue Struktur auch zu neuer Un-

übersichtlichkeit führen,wie es im Folgenden berichtet wird: »Jetzt sind wir
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eine Polizei, die sehr viel größer ist.Mannheim,Heidelberg, Rhein-Neckar-

Kreis. Da ist das natürlich jetzt nicht mehr so wie früher. Das heißt, da sind

auch Strukturen […] unpersönlicher geworden. Aber das liegt halt einfach

in der Natur der Sache und an der Organisation, die sich ändert« (Pol MA,

Interview 2, Mai 2021). Solche organisationalen Umgestaltungen werden

in diesen Zitaten als besondere Ereignisse beschrieben, die die routinier-

ten Pfade aufbrechen. Aus der Perspektive der »normalen Beamt*innen«

vor Ort werden diese Veränderungen mit der Organisationsführung vor

Ort verbunden, die solche Veränderungen antreibt. Diese Positionen sind

innerhalb der Organisationen und vor allem bei Streifenpolizist*innen

durchaus umstritten und das oben angeführte Zitat verweist zudem darauf,

dass organisationale Umstrukturierungen auch von der Bewältigung spezi-

eller Aufgaben losgelöst sein können und eher internen Logiken folgen ‒ in

diesem Fall der Größe einer Polizeibehörde, um die anstehende Aufgaben

zu bewältigen.

Ein genauerer Blick in die Organisation lässt wiederum verschiedene

Problemkreise aufscheinen: Hierarchie und Führung auf der einen Seite

und das Thema des internen Generationswechsels auf der anderen. Polizei

ist eine hierarchische Organisation. Die Führung setzt, verhindert und

beschleunigt Themen, prägt das Polizeibild nach innen und außen. Ein

gewisser »Gap« zwischen Mannschaft und Führung, Unmut mit der Füh-

rungsebene, gehört zum guten Ton. Zugleich ist das Führen eine Gruppe

essenzieller Bestandteil der Organisation, ebenfalls mit Auswirkungen auf

die Zusammensetzung innerhalb der Polizei:

»Es gab eine Gruppe, da hat es nicht funktioniert. Da kam ich als Führungskraft gar nicht

rein. Da haben wir Personalmaßnahmen durchführen müssen. Und danach wurden die

Gruppen neu zusammengewürfelt. Und da gab es dann auch wieder diese Verschmel-

zung. Aber Führungskräftemüssen immer regulierend eingreifen und es fällt unheimlich

schwer ausden eigenenReihen raus,wennman schon so jahrelang verwoben ist, zu sagen:

›Ich kann dich leiden, aber das war scheiße‹« (Pol DA, Interview 1, September 2021).

Innerhalb der Organisation spiegeln sich die unterschiedlichen Wahrneh-

mungen zwischen den Führungsebenen und dem »Bodenpersonal« wider.

Ein Beispiel hierfür liefert ein Interview aus Darmstadt, in welchem die*der

interviewte Polizist*in berichtet, dass »nur ganz wenige bei uns bei der

Polizei« verstünden, dass »Vernetzung und Prävention« in der Polizeiarbeit

»unheimlich wichtig« seien und dass »die Führung [..] da langsam erst so

hin[kommt]« (Pol DA, Interview 4, Oktober 2021).



348 Organisationswandel und Pfadabhängigkeiten

Im gleichen Atemzug relativiert der*die Polizist*in jedoch diese Wahr-

nehmungsunterschiede, indem er*sie auf das Bewusstsein der Führungs-

ebene für den Wert der Streifenpolizist*innen hinweist: »Ich glaube, die

Führungsebene weiß schon, was sie an ihnen [den Streifenpolizist*innen,

Anm. der Autor*innen] hat, sonst hätten sie uns Ihnen nicht als Interview-

partner vorgeschlagen. Das war schon auffällig« (ebd.).

Veränderungen können auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Ge-

nerationen und deren veränderte Ausbildungsinhalte ausgemacht werden.

So stellt der*die folgende Interviewte fest, dass »sich die Polizei intern ver-

ändert […]«. Und diese Veränderung ist vor allem generationaler Natur, die

»Polizei ist in den letzten Jahren massiv verjüngt worden im Streifendienst.

Als ichmeine zweiteStationnachdemStudiumangetretenhabe,war ichAn-

fang,Mitte 20 und war mit acht Jahren Abstand der Jüngste auf der Dienst-

gruppe. […] Jetzt bin ichMitte 30 undwar jetzt lange Zeit der Älteste. Es gibt

nur einen, der jetzt gekommen ist, der nochmal älter ist. […].« Diese Verän-

derung bringt neben einer neuen Generation auch neue Kompetenzen und

Umgangsweisenmit sich: »Ichwill nicht sagen,dass dieAbiturientengrund-

sätzlich besser sind als andere, aber trotzdemhat sichdasNiveau erhöht. […]

Also hier bei uns aus der Schicht hat sich das schon geändert durch den Per-

sonalwechsel, den ich 2016 erfahren habe, einfach, weil da viele, also viele

Junge gekommen sind, die offen sind, die, ja, einfach die Zeit häufig anders

sehen als die Kollegen, ich sage mal klassisch: Früher war alles besser. […]

Ich hatte einen Revierleiter in der Vergangenheit, der hat nur dem gehobe-

nen Dienstleiter die Hand gegeben zur Begrüßung. Jetzt haben wir einen,

der duzt jeden, […] starker Unterschied« (Pol MA, Interview 7, Juni 2021).

Der Generationswechsel innerhalb der Polizei wird als kultureller Wan-

del der Organisation wahrgenommen. Jüngere, in der Regel akademisch

ausgebildete Polizist*innen treten den Dienst in der Polizei an und bestim-

men zunehmend das Bild der Polizei auf der Straße. Insofern kann der

Organisationswandel als Ergebnis politischer Reformen gedeutet werden,

der vor Ort von lokalen Führungspersonen ausgestaltet wird. Zugleich wer-

den jedoch durch neue Kohorten von Polizeibeamt*innen vor Ort und zwar

»von unten« ebenfalls Veränderungen angeschoben, was wiederum einen

zusätzlichen Wandel innerhalb der Polizei zur Folge hat: »Aber jetzt haben

wir einen Riesenumbruch, was Personal angeht. Die Grundstabjahrgänge

gehen in Rente, Pension.Viele junge Kollegen kommennach […]. Ein Kollege

sagt immer: ›Die Playstation-Generation nimmt das Heft in die Hand‹« (Pol

BS, Interview 2, Oktober 2021).
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Diese neue Generation bringe auch andere Vorstellungen von typischen

polizeilichen »Tugenden«wie ein »Widerwort […] geben. […]« oder auchmal

eine Ansage aushalten mit. »Und wenn er [der Lehrer, Anm. der Autor*in-

nen] mal mit uns geschimpft hat, dann haben wir das akzeptiert und dann

waren wir ruhig. […]« (Pol KS, Interview 5, September 2021). Die neue Ge-

nerationPolizist*innen scheint diesbezüglich anders sozialisiert zu seinund

das wird durchaus auch problematisiert:

»Das ist dann teilweise auch das Problem schon, was wir haben, mit unseren Studieren-

den, die jetzt dann nachkommen. Da hat sich die Generation auch geändert. Die sind, ja,

auch schon diese sogenannte Generation X oder wie nennen die sich? […]. Nach 97 gebo-

ren.Unddiehabenes auch schwierig, sich inunseren Job einzufinden.Weil das auf einmal

hier dann anders läuft. In der Polizei gibt es nochHierarchien, hier gibt es Befehle« (ebd.).

Insofern wird als alte Tugend die Vorstellung artikuliert, dass keine Wider-

worte gegeben werden, während die heutige Vorstellung Widerworte ein-

schließt. Zugleich verändert sich hierdurch aber auch die Polizei, denn »es

läuft nichtmehr alles auf Befehl undAusführen.Es ist schonwesentlichwei-

cher geworden in den letzten 20 Jahren« (ebd.).

Dieses Zitat deutet an, dass dieser Wandel nicht nur goutiert, sondern

durchaus auch bedauert wird. Die Veränderung in der Ausbildung, die

selbstständig denkende und handelnde Mitarbeiter*innen hervorbringen

soll (Möllers 2015: 88), wird als gravierender Wandel wahrgenommen, der

zwar auf der einen Seite die Öffnung vorantreibt, aber auf der anderen Seite

etablierte Routinen herausfordert. Widerworte werden in einer hierarchi-

schen Organisation als zu problematisierender Wandel wahrgenommen.

DieseEnthierarchisierungwirdnicht als spannungsreicher Prozess verstan-

den, sondern als potenziell chaotisierend eingeordnet. Verständlicherweise

hängen die Sichtweisen auch mit der eigenen Stellung in der Hierarchie

zusammen.

1.3 Behutsame Öffnung trotz hartnäckiger Verweigerung?

Die Institution Polizei hat in der Bundesrepublik einen langen Weg der

Veränderung hinter sich. Die Einrichtung als demokratisch-rechtsstaat-

liche Polizei nach dem Zweiten Weltkrieg verlief formal zügig, zeichnete

sich jedoch auch durch personelle Kontinuität aus. Die Studenten- und

Friedensbewegung, der Brokdorf-Beschluss und ein Wertewandel führten
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erst zu nachhaltigeren Demokratisierungsschüben der Polizei, vor allem

im Hinblick auf die gesellschaftliche Öffnung und eigene Alltagspraxis.

Die deutsche Wiedervereinigung – und damit auch die Vereinigung zweier

unterschiedlicher Polizei- und Polizistenkulturen – und das zunehmende

Selbstverständnis Deutschlands als Einwanderungsland haben diese Öff-

nungserfordernisse erhöht. Dennoch kann diese Öffnung als bestenfalls

nachholende und halbierte Demokratisierung gelten: Die hohe Legitimi-

tät durch abgesicherte parlamentarische Verfahren steht im Kontrast zu

einer schwachen internen Demokratisierung (z.B. keine Infragestellung

von strikter Hierarchie, nur mäßige Widerspiegelung gesellschaftlicher

Vielfalt). Zugleich ist evident, dass die Demokratisierung der Institution

der Polizei mit Spannungsmomenten einhergeht, die sich nicht in einem

simplifizierenden Zugriff auflösen lassen. So scheint Hierarchie für den

polizeilichen Einsatz ein notwendiges Instrument der Koordinierung und

gleichsam unverzichtbar. Die hier angesprochene Öffnung schafft nicht das

Gewaltmonopol ab, jedoch würde sie einen neuen Umgang und ein neues

Verständnis der Staat-Gesellschaft-Beziehung bedeuten, die beispielswei-

se Öffnungen nicht nur instrumental oder gar als Zumutung und Gefahr

versteht.

Die Veränderungen sowohl auf personeller als auch auf struktureller

Ebene lassen sich deutlich nachzeichnen. Jedoch wird ein entscheidender

Aspekt nicht wahrgenommen: Die Demokratisierung der Polizei bedeutet

eben auch, sich gegenüber gesellschaftlichen Demokratisierungsforderun-

gen zu öffnen bzw. die Forderungen zu adaptieren wie beispielsweise die

Debattenüber dieEinrichtung vonOmbudsstellen (Johnu.a.2023) oder eine

Ausweitung der Kontrollfunktion der Zivilgesellschaft (Derin/Singelnstein

2022). So können mögliche problematische Bewältigungsstrategien (siehe

Kapitel III.5) jenseits der eigenen Routinen angegangenwerden. Schließlich

ist die »Öffnung« auch im Kontext Stadt sehr unterschiedlich ausgeprägt:

Das Selbstverständnis als Teil einer Stadt- und Bürger*innengesellschaft ist

lokal beeinflusst. Denn »[n]ur eine Polizei, die sich öffentlichen Debatten

stellt, kann von sich behaupten, eine demokratische Institution zu sein«

(Grutzpalk 2019: 224).

Die Polizei macht sich diese vermeintliche Öffnung zunutze, lamentiert

zuweilen aber auch über die Zumutungen dieser Veränderungen. Teilwei-

se könnengarVerweigerungen festgestellt werden (Geugjes/Terizakis 2022).

Zum anderen öffnet sich die Organisation sowohl für neue gesellschaftli-

che Gruppen (beispielsweise bei der Anwerbung von Migrant*innen als Po-
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lizeianwerber*innen) sowie neue Sichtweisen und Ergebnisse der Polizei-

forschung. In Polizeimeldungen wird diese Veränderung hochgehalten, so

beispielsweise im Tweet der Braunschweiger Polizei vom 26.9.2018. Er be-

tont die Bedeutung von Vielfalt innerhalb der Organisation.Mit rund 3.000

Mitarbeiter*innen sei ein breites Spektrum anRollen und Funktionen abge-

deckt, vonHausmeister*innenbis hin zuKriminalpolizist*innenund IT-Ex-

pert*innen. Diese Vielfalt an Berufen soll demonstrieren, dass die Polizei

verschiedene Fähigkeiten wertschätzt und fördert. Die Vielfalt der Organi-

sation spiegelt sich auch in den sprachlichen Fähigkeiten der Beamt*innen

wider, da die Polizei in der Lage sei, Führerschein- und Ausweiskontrollen

in über zehn verschiedenen Sprachen durchzuführen. Der Tweet hebt mit

einem zwinkernden Smiley hervor, dass nur bei Festnahmen keine Rück-

sicht auf Vielfalt genommen werde. Damit soll darauf hingewiesen werden,

dassdiePolizeiBraunschweigzwardieVielfalt innerhalb ihrerTruppeund in

ihren Interaktionen mit den Bürger*innen schätzt, aber gleichzeitig in der

Durchsetzung des Gesetzes unparteiisch und gerecht handelt. Der Hashtag

#Diversity und die Erwähnung der »Charta für Vielfalt« unterstreichen das

Engagement der Organisation, sich aktiv für Inklusion und Vielfalt einzu-

setzen. Die Braunschweiger Polizei präsentiert sich in diesem Tweet als in-

klusiver Arbeitgeber und als eine Polizei, die die Diversität der Gesellschaft

widerspiegelt.

Ob dies im Bereich der Fluchtmigration bestätigt werden kann, gilt es

zu diskutieren. Allerdings scheint ein erstes Umdenken bezüglich erhöhter

Evidenz stattzufinden:

»Wenn so die Frage nach der Studie [gemeint ist eine Rassismusstudie, Anm. der Au-

tor*innen] kommt,der ichmichnicht verschlossenhätte,weil ichfinde,das hättenwir ab-

räumenmüssen,weilwir dannausderDefensive rauskommen […].DieseDebatte unddas

Sichverweigern ha[ben] uns als Organisation nicht gutgetan« (Interview 5, Baden-Würt-

temberg, Stadt 1, Juni 2021).

Trotz einer kritischen Selbstreflexion innerhalb der Polizei werden in

Diskussionen häufig auch jene Herausforderungen hervorgehoben, die

außerhalb ihres direkten Einflussbereichs liegen. Ein Beispiel für solche

externen Begrenzungen und die damit verbundenen Schwierigkeiten in der

Koordination mit städtischen Behörden bietet folgende Aussage aus einem

Interview: »Die [städtischen Behörden, Anm. der Autor*innen] wälzen das

auch gerne mal auf uns ab. Und wann findet denn Kriminalität in der Regel

statt? Die findet immer außerhalb der Geschäftszeiten statt. In der Regel
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um 16Uhr und dann ist bei der Stadt keinermehr da.Das ist ja das Problem«

(Pol BS, Interview 3, Oktober 2021). Die Polizei als »perfekte Verwaltung«

kritisiert dabei die anderen Verwaltungen. Retrospektiv werden die Jahre

2015 und 2016 so gesehen, dass die Polizei als Kümmerer vor Ort anwesend

war, wie die folgende Aussage aus einem Gruppengespräch verdeutlicht:

»Wir sind wirklich, sagen wir mal so, der Notnagel für alle, rund um die

Uhr« (GS KS, Juli 2023).



2. Die Beziehung von Polizei zur
Stadtpolitik, Öffentlichkeit und
Zivilgesellschaft

In diesem Kapitel wird die Beziehung zwischen der Institution Polizei und

der Stadtpolitik sowie der lokalen Öffentlichkeit und der Zivilgesellschaft

thematisiert. Die Polizei ist ein staatlicher Akteur, der in der Stadt mit

politisch-administrativen Institutionen und demokratischer Öffentlichkeit

interagiert. Polizei repräsentiert dabei (neben anderen Institutionen) den

Staat als Exekutivgewalt vor Ort (zumindest hinsichtlich der Landesebene)

und dies aufgrund der Ausübung des staatlichen Gewaltmonopols in emi-

nenter Weise. Sie ist insofern eine machtvolle Institution. Zugleich ist die

Polizei als Netzwerkpartner lokal eingebunden und pflegt einen Austausch

etwa mit der Stadtpolitik und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Die

Art und Frequenz dieses Austauschs variieren dabei in unseren Fallstädten.

2.1 Polizei und lokale Akteure: der Staat in der Stadt

Eine zentraleThese dieses Buches lautet, dass es einWechselverhältnis zwi-

schen der Polizei auf der einen Seite und der Stadt in Form ihrer Stadtpo-

litik, Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft auf der anderen Seite gibt. Inwie-

fern und in welchem Ausmaß sich diesesWechselverhältnis verdichtet, wel-

cheVoraussetzungendafür notwendig sind undwelche Folgen sich ergeben,

dem soll im Folgenden nachgegangen werden.

DieBilder vonStadt sind inderRegel emphatisch: »Stadtluftmacht frei«,

Stadt für alle, Bürger*innengesellschaft vor Ort, Kommune als »Schule der

Demokratie« sind einige geflügelte Zitate,die dies verdeutlichen (zudenZu-

schreibungen siehe auch Frick [2023]) und die in einem starken Kontrast zu

dem in diesem Buch bisher gezeichneten Bild von Stadt stehen. In der Pra-

xis sind Spannungsverhältnisse zwischen Polizei als Staat vor Ort und den
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freien, progressiven Bildern von Stadt zu erwarten (System vs. Lebenswelt).

Stadtpolitik ist von polizeilicher Organisation entkoppelt bzw. entkoppelt

worden.Trotzdemprägt, sounsereThese,die Stadtpolitik Polizeiarbeit.Und

umgekehrt: Polizeiarbeit vor Ort prägt Stadtpolitik und lokale Öffentlich-

keit.

Für die Interaktion zwischen Zivilgesellschaft und Polizei könnten ‒ oh-

ne Kenntnis unseres Materials ‒ sehr unterschiedliche Konstellationen vor-

stellbar sein. In jüngster Zeit ist die (aktivistische) Zivilgesellschaft oftmals

als Kritikerin am Umgang der Polizei mit migrantisierten Personen in Er-

scheinung getreten. Mancherorts spitzt sich eine Konfrontation zwischen

Zivilgesellschaft und Polizei an neuralgischen Punkten zu wie etwa bei der

organisierten Verhinderung von Abschiebungen aus Geflüchtetensammel-

unterkünften (vgl. Kirchhoff u.a. 2018). Zugleich lassen sich vielfältige Ko-

operationen im Bereich der Information und Prävention erwarten, ebenso

das Einfordern von Schutz für Geflüchtete durch die Polizei, sollte es vor Ort

rechtsradikale Teile derZivilgesellschaft geben (zurMobilisierunggegenGe-

flüchtete vgl. Rucht 2018).

Auch die Zivilgesellschaft ist selbstverständlich keine rein »lokale« Grö-

ße. Vielmehr hat Zivilgesellschaft als kritische Öffentlichkeit sowohl lokale

als auch translokale Bezüge bis hin zu globalen (vgl. Abschnitt III.6). Dabei

können Zivilgesellschaftsorganisationen auch über die Stadt deutschland-

weit oder global organisiert sein. Zu denkenwäre etwa an die transnationale

»Black Lives Matter«-Bewegung, die Bemühungen um Städte als solida-

rische Städte nach Vorbild der US-amerikanischen Sanctuary Cities (vgl.

Kaufmann 2019) oder die deutschlandweit agierenden Solidaritätsbewe-

gungen der »Seebrücke« zur Schaffung »sicherer Häfen« (Fischer/Jørgensen

2021). Die damit verbundenen Argumentationsweisen werden dann im

lokalen Zusammenhang aktualisiert und adaptiert. Zivilgesellschaft und

kritische Stadtöffentlichkeit pflegen oft eine gewisse Distanz (oder gar Ab-

lehnung) gegenüber der Polizei. Beide Seiten, Zivilgesellschaft und Polizei,

beziehen sich indes auf das Gemeinwohl, welches in einem Fall argumen-

tativ-aktivistisch und im anderen Fall durch politische Legitimationsketten

fundiert ist. Polizei vermittelt wiederholt das Bild, als besäße sie »das ob-

jektive Wissen« über die Probleme ihrer Stadt und als würde sie von außen

‒ als die gute, neutrale, auf Recht gegründete Instanz ‒ auf die Probleme der

Stadt schauen und diese für die Bürger*innen lösen.

Aus dieser Hinführung ergibt sich eine Reihe von Fragen:
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– WelcheMuster,Motive undTypen lassen sich inBezug auf die Beziehung

zwischen Polizei und Stadtpolitik sowie städtischer Zivilgesellschaft er-

kennen? Gibt es verschiedene Typen von Polizeien in Abhängigkeit von

der Stadtgesellschaft?

– Welche(n) Austausch/Zusammenarbeit gibt es zwischen Polizei und

Stadtpolitik? Ist eine gemeinsame Linie, gar so etwas wie eine Sicher-

heitsphilosophie erkennbar, gibt es gemeinsame Projekte? Wo gibt es

evtl. Differenzen und konfligierende Interessen? Wie werden diese im

Material benannt?

– Wiemacht sich Polizei zumTeil der Öffentlichkeit?Welche Arten vonÖf-

fentlichkeit gibt es aus Sicht der Polizei überhaupt?

– Wie reagiert Polizei auf die Zivilgesellschaft? Gibt es Wechselbezüge?

Gibt es z.B. institutionalisierten Austausch, Angebote der Polizei oder

informellen Austausch?

– Wann zeigt sich Polizei offen und nicht offen? Wie steht sie etwa zu ko-

operativen Projektansätzen oder zu Kritik?

Anhand des Materials können wir eine idealtypische Einordnung vorneh-

men, die die Beziehung zwischen der Polizei und lokalen Akteuren in drei

Typenaufteilt: konfrontativ,deliberativ oder arbeitsteilig-neutral.Diesedrei

Typen verdichten im Material festgestellte Muster hinsichtlich des Charak-

ters des jeweiligen Verhältnisses.Wir verstehen sie wie folgt:

– Konfrontativ ist die Beziehung vonPolizei und lokalenAkteuren,wennde-

ren Interessen und Sichtweisen als in einem Gegensatz oder gar Wider-

spruchzueinander stehendartikuliertwerden (vgl.Mouffe 2014).Hierbei

sehen sich Polizei und (Teile von) Stadtgesellschaft und -politik jeweils

gegenseitig als Teil des Problemsmit Blick auf lokale Missstände.

– Deliberativ ist die Beziehung von Polizei und lokalen Akteuren,wenn bei-

de Seiten ein stark kommunikativ ausgerichtetes Verhältnis pflegen und

untereinander eine Verständigung suchen. Ein deliberativer Politikstil

kann sich verbindenmit gemeinsamemHandeln undEntscheiden (siehe

Barber 1994 für den Dreiklang von gemeinsamem Reden, Handeln und

Entscheiden als Signum einer stark partizipatorischen Demokratie).

Grundlage dafür ist eine Kultur des wechselseitigen Vertrauens.

– Arbeitsteilig-neutral ist die Beziehung von Polizei und lokalen Akteu-

ren, wenn Polizei professionell-distanziert ihre Arbeit verrichtet und

als »neutrale« Akteurin durch die übrigen städtischen Akteure aner-

kannt wird. Diese »Neutralität« beruht auf der staatlich gewährleisteten
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demokratischen Legitimationskette, für die die feste Verankerung in

staatlich gesetztes Recht und staatliche Verantwortungsstufen gemäß

demHierarchieprinzip (Döhler 2007) eine entscheidende Rolle spielt.

Wir weisen hierbei nicht eine Stadt einem Typus zu, auch wenn Tendenzen

erkennbar sind, sonderndieAusformungenzeigen sichdifferenzierter, etwa

in Hinblick auf spezifische Themen, Beziehungskonstellationen oder Hier-

archieebenen verschiedener Akteure. Im Folgenden wird exemplarisch ge-

zeigt, welche städtischen Konstellationen einem Typus entsprechen.

2.2 Konfrontative Konstellationen von Polizei und lokalen

Akteuren

Als konfrontativ verstehen wir die Beziehung von Polizei und lokalen Akteu-

ren in Anlehnung an Ernesto Laclau und Chantal Mouffe (1991), wenn »ein

spezifischer Diskurs an die Grenze seiner Allgemeingültigkeit stößt« (ebd.:

161).Eine Situation ist antagonistisch,wenn »[d]ie Präsenz des ›Anderen‹ […]

michdaran [hindert],gänzlich ich selbst zu sein« (ebd.: 164).Einkonfrontati-

vesVerhältnis zeichnet sichzudemdurcheineFreund-Feind-Beziehungaus.

»Einemkollektiven ›Wir‹ steht einkollektives ›Sie‹ unversöhnlichgegenüber«

(Haus 2023: 375). Bezogen auf unsere Forschung bedeutet dies, dass im so-

zialen Raum Stadt verschiedene undmitunter konträr zueinander stehende

Interessen vorherrschen. Diese sind in den Interviews sowohl mit den Poli-

zist*innen als auch mit nichtpolizeilichen Akteuren artikuliert worden. Die

jeweilige Seite sieht sich mit ihrer Position als Teil des Problems mit Blick

auf lokale Missstände.

Die Ausprägung der Konfrontation variiert dabei sichtlich. Eindeutig,

festgefahren und nicht über Verständigungsprozesse auflösbar erscheint

eine sich konträr gegenüberstehende Einschätzung hinsichtlich eines durch

zivilgesellschaftliche Gruppen oder politische Akteure festgestellten Ras-

sismus in der Polizei. So sehen sich Polizist*innen einem aus ihrer Sicht

ungerechtfertigten Generalverdacht ausgesetzt und wehren den Rassis-

musvorwurf oftmals vehement ab. Es könne sich höchstens um Einzelfälle

handeln, argumentieren die interviewten Polizist*innen (siehe III.4). Eine

Konfrontation wird etwa in den Gruppengesprächen deutlich, wenn zi-

vilgesellschaftliche Akteure von rassistischen Polizeipraxen berichten und

Erfahrungsberichte der von Rassismus Betroffenen wiedergeben. Oftmals



Die Beziehung von Polizei 357

wird vonpolizeilicher Seite kein Fehlverhalten diagnostiziert, etwaiges Fehl-

verhalten bagatellisiert, Gewaltanwendung als verhältnismäßig dargestellt

oder argumentiert, dass polizeiliches Fehlverhalten grundsätzlich geahndet

werde.Durch diese kommunikative Immunisierungwird Kritik als illegitim

kategorisiert (siehe GSMA, Juli 2023; GS KA, Juni 2023; siehe auch Abschnitt

III.4). Das Gegenstück einer durch die Polizei artikulierten Indiskutabili-

tät polizeilichen Rassismus ist die aktivistische Position, dass die Polizei

grundsätzlich unreformierbar sei und überwunden werden müsse (siehe

Loick/Thompson 2022). Derartige »abolitionistische« Positionen waren in

den sechs Städten freilich nicht in nennenswerterWeise präsent.

Zugleich nimmt sich die Polizei in Teilen der öffentlichen Kritik und

des politischen Drucks an und beginnt innerhalb der Institution Polizei das

Thema Rassismus zu bearbeiten. Interessant ist hierbei, dass die internen

Diskussionen und Bildungsformate (z.B. die Gründung der »AG Werte«

im Polizeipräsidium Mannheim) nur begrenzt an die Öffentlichkeit gelan-

gen. Konfrontative Konstellationen zwischen Polizei und Zivilgesellschaft

führen nicht immer zu Stillstand. Das zeigt das Beispiel von Osnabrück,

wo Proteste und Blockaden gegen Abschiebungen viele Abschiebeversuche

gestoppt haben, weil die Polizei diese nicht durchführen wollte, während

Aktivist*innen anwesend waren. Von Landesseite gab es wohl Vorgaben

an die Polizei, in solchen Situationen nicht gewaltvoll aufzutreten. Dieses

Beispiel zeigt, wie die stadtgesellschaftliche, öffentliche Thematisierung

und Skandalisierung von Abschiebungen die Praxis der Polizei beeinflussen

können.

Konfrontative Konstellationen sind nicht auf Dauer gestellt, sondern

können im Lichte neuer Erfahrungen mit der Zeit ihre Schärfe verlieren.

So habe es gegenüber der Einrichtung der Soko Asyl (später »ZErm«) in

Braunschweig zunächst Skepsis aus den Reihen der Polizei selbst, der Poli-

tik und der Stadtgesellschaft gegeben.Doch diese habe sich, so interpretiert

der*die zuständige Polizist*in, mit der Zeit gelegt, nachdem die Soko gute

Arbeit geleistet habe:

»Es wurde anfangs ein bisschen skeptisch gesehen, weil die Leute gesagt haben, gegen

Asylbewerber zu ermitteln, ob das zur heutigen Zeit sinnvoll ist? Wir sind nicht nur posi-

tiv gesehen worden. Aber im Laufe der Zeit haben die schon gemerkt: ›Okay, das, was die

machen, das hat wirklich Hand und Fuß‹« (Pol BS, Interview 4, Oktober 2021).

Obschon wir in unseren Interviews gezielt nach der Hochphase der Flucht-

migration seit 2015 gefragt haben, gab es Vertreter*innen aus der Zi-
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vilgesellschaft, die vor allem aus aktueller Perspektive von vielfältigen

Kooperationenmit der Polizei berichteten, sich aber sehr wohl noch an kon-

flikthaftere Zeiten erinnerten: Nach den Anschlägen von 9/11 habe es über

Jahre verdachtsunabhängige, stichprobenartige Personenkontrollen anMo-

scheen beim Freitagsgebet gegeben, berichten uns Interviewpartner*innen

aus Niedersachsen (BS, Interview 4, Juni 2022). Hier wird ersichtlich, dass

das Verhältnis zwischen Polizei, Stadt und Zivilgesellschaft in den Städten

wandelbar ist, wobei auch kurzfristige politische Entscheidungen anderer

politischer Ebenen, hier des niedersächsischen Innenministeriums, einen

erheblichen Einfluss auf die Interaktionsmuster vor Ort haben können.

2.3 Deliberative Beziehung zwischen Polizei und lokalen Akteure

Als eine deliberative Beziehung von Polizei und lokalen Akteuren verstehen

wir in Anlehnung an JürgenHabermas ein stark verständigungsorientiertes

Handeln und soziales Verhältnis. Laut Habermas kommt es für eine ge-

lingende Deliberation zudem auf »die Kommunikationsbedingungen und

Verfahren an« (Habermas 1996: 285). Hierbei gilt, dass sich die zivilgesell-

schaftliche Öffentlichkeit durch Pluralität und Machtferne auszeichnet und

»allein die Hoffnung haben kann, über kommunikative Macht ins politisch-

administrative System vorzudringen« (Haus 2023: 326). Dieser Typus zeich-

net sich dadurch aus, dass Probleme kommunikativ artikuliert werden und

im Austausch nach Lösungen gesucht wird, entweder durch überzeugende

Argumente oder, indem Verhandlungslösungen angestrebt werden. Wobei

die argumentative Lösung als vorzugswürdig verstanden wird, wie Haus

(2023: 326) darlegt: »Nachhaltig werden solche Lösungen sein, wenn sie mit

gesamtgesellschaftlichen Lernprozessen, geleitet durch gute Argumente,

einhergehen.« Hinsichtlich unserer Forschung gehen wir mit dieser Per-

spektive der Frage nach, inwiefern Aspekte undThemen ‒ hier vor allemmit

Bezug auf Fluchtmigration ‒ in der Interaktion von Polizei und städtischer

Zivilgesellschaft und Politik deliberativ verhandelt werden.

Auffällig häufig wird das Verhältnis zwischen den Führungsebenen der

Stadtpolitik und denen der Polizei als deliberativ beschrieben. Auf den un-

teren Ebenen insbesondere bei der Polizei, etwa bei Schutzpolizist*innen,

gebe es hingegen selten einen Austausch oder Kontakt zur Stadtpolitik oder

auch zur Stadtverwaltung. So erzählt ein*e Polizist*in in Osnabrück: »Kon-

takt zur Stadt gibt es eigentlich nicht.Das gibt es auf der Ebene der Leitung,
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der Verwaltung. Da gibt es eine Runde mit der Stadt Osnabrück« (Pol OS,

Interview 8, Dezember 2021). Vereinzelt findet ein institutionalisierter

Austausch zwischen der Stadtverwaltung/-politik und Polizist*innen auch

auf mittleren Hierarchieebenen statt, wenn Polizist*innen eine bestimmte

Aufgabe ausführen wie etwa die »Koordinierungsstelle Zuwanderung« als

Bindeglied zwischen dem Polizeipräsidium und dem Regierungspräsidium

in Karlsruhe oder die Moscheebeauftragten in Baden-Württemberg. Auf

höheren Führungsebenen der Polizei wird das Verhältnis zu Stadtverwal-

tung/-politik oftmals als professionell, eng und vertrauensvoll beschrie-

ben. Besonders ausgeprägt und institutionalisiert scheint das Verhältnis

in Mannheim zu sein, wo der Polizeipräsident einen festen Platz in der

wöchentlichen städtischen Dezernent*innenrunde innehat. Hier wird

vonseiten der Polizei tatsächlich von einer »gemeinsame[n] Sicherheits-

philosophie« gesprochen (Pol MA, Interview 5, Juni 2021). Ein*e Polizist*in

aus Kassel bezeichnet das Verhältnis mit der Stadt als »ein vollkommen

partnerschaftliches […]. Also egal umwelcheThemen es geht. Ob es jetzt um

Verkehrsgeschichten geht, ob es um Städteplanung geht, ob es um keine

Ahnung, um jedes Problem in der Stadt geht, werden wir grundsätzlich

auch von den städtischen Gremien miteinbezogen, werden befragt. Das ist

einfach so. Also wir können nicht ohne Stadt und Stadt kann nicht ohne

uns« (Pol KS, Interview 4, September 2021). Zum Teil weist der Austausch

über das Verhältnis Stadtverwaltung und -politik und Polizei hinaus und

beinhaltet eine ganze Bandbreite von lokalenGovernance-Akteuren,wie das

Beispiel Darmstadt zeigt:

»Ichmeinenatürlich auchSoz-PädsunddieSchulleitung.Wirhabenhier ganz vielGremi-

en- und Netzwerkarbeit. Eine Stadtteilrunde. Da sitzt die Politik. Da ist das Darmstädter

Echo.WirhabenHauptamtlichentreffen.Da sinddieKitas.Die Schulen.Städtischer Sozi-

aldienst.Wirmachen gemeinsamFeste.Das ist eine Arbeitsgemeinschaft offener Kinder-

und Jugendarbeit. Man kennt sich. Das ist viel Vertrauen. Ich sehe mich als ein Mosaik-

stein von vielen, die hier versuchen, einen Stadtteil weiterzubringen« (Pol DA, Interview

2, September 2021).

Sozialarbeiter*innen,die imBereich Fluchtmigrationmit der Polizei koope-

rieren, betonen regelmäßig die positive Dynamik der Zusammenarbeit auf-

grundder vertrauensvollenBeziehungenundkurzenKommunikationswege

– ›man kennt sich‹. Zugleich wird vor allem von nichtpolizeilichen Akteuren

betont, dass die Qualität des Austauschs und der Zusammenarbeit oft sehr

abhängig von Einzelpersonen sei (Pol BS, Interview 2,Oktober 2021;MA, In-

terview 1, Juni 2022).
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Auch das Verhältnis zwischen Polizei und Zivilgesellschaft hat in be-

stimmten Bereichen einen deliberativen Charakter. So wurden zu den

Hochphasen der Fluchtzuwanderung 2015 und 2016 in vielen Städten Runde

Tische eingerichtet, an denen Vertreter*innen der Stadt, der Polizei, der

Flüchtlingseinrichtungen und Flüchtlingshilfegruppen teilnahmen und ein

gemeinsames Vorgehen abstimmten. Häufig wurde uns vom Austausch

zwischen Polizei und muslimischen Gemeinden erzählt. So berichtete uns

beispielsweise ein*e Vertreter*in eines muslimischen Vereins, dass die Po-

lizei in Osnabrück sehr aktiv sei und dadurch Vertrauen aufgebaut wurde:

»Also die sind auch sehr präsent innerhalb der muslimischen Zivilgesell-

schaft, muss man sagen. Die sind präsent hier im Ort. Also sie gehen auf

die Muslime zu, transparent und offen. Und ich glaube, das macht einfach

ganz viel aus« (OS, Interview 4, September 2022). Dies wertet die Person als

»Vertrauenssignal« (ebd.).

2.4 Arbeitsteilig-neutrale Beziehung von Polizei und lokalen

Akteuren

Als dritte Beziehungskonstellation von Polizei und lokalen Akteuren erken-

nen wir eine arbeitsteilig-neutrale, die sich durch eine professionell-distan-

zierte Haltung auszeichnet. Im Kontext unserer Analyse wird deutlich, dass

die Bearbeitung spezifischer Themen dadurch charakterisiert ist, dass die

jeweiligen Akteure sich auf ihre originäre und gesetzlich verankerte Verant-

wortlichkeit beziehen und sich damit zugleich von anderen Akteuren und

Aufgaben auf professioneller Ebene abgrenzen. Polizei sieht sich in diesem

Typus in erster Linie als Staat vor Ort. Hierbei wird argumentiert, dass Auf-

gaben und Abläufe, etwa in Bezug auf die Organisation der Fluchtzuwande-

rung, zumindest nach einer kurzen chaotischen Phase klar verteilt worden

seien und das System am besten funktioniere, wenn alle ihren eigenen klar

geregelten Tätigkeitsfeldern nachgingen. Zwischen den Akteuren wird eine

professionelle Distanz gewahrt.

Polizei fungiert dabei in besonderem Maße im Modus des vermeint-

lich neutralen Verwaltungshandelns, welches als neutral, distanziert und

damit rational im weberschen Sinne durchgeführt wird (vgl. Grotum/Haa-

se/Terizakis 2021: 8 ff.; Raphael 2000). Sie bleibt nichtsdestotrotz Akteur

im lokalen Gefüge, weil sie durch diese Positionierung ihrer staatlichen
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Autorität Ausdruck verleiht und ihren staatlichen Auftrag machtvoll durch-

setzen kann. Typische Konfliktlinien sind hier zwischen unterschiedlichen

politischen Ebenen zu finden, nicht zuletzt, da Polizei Landesgesetze vor

Ort durchsetzt. Umgekehrt kann aber auch eine solche Berechenbarkeit im

Polizeihandeln vor Ort zur institutionellen Vertrauensbildung beitragen.

Exemplarisch für diesen Typ kann auf Karlsruhe verwiesenwerden.Zwi-

schen Stadt und Polizei herrscht ein professionell distanziertes, aber den-

noch, so heißt es, vertrauensvolles Verhältnis (Pol KA, Interview 7, Juli 2021).

Sowohl die Stadt als auch die Polizei gehen geordnet ihren Aufgaben nach

und bei Bedarf werde zusammengearbeitet. Die jeweiligen Selbstverständ-

nisse sind jedoch dadurch geprägt, dass sich sowohl die Polizei als auch die

Stadt als autonom und selbstständig verstehen und nur anlassbezogen zu-

sammenarbeiten. Auch in Osnabrück lässt sich diese zeigen, wie ein*e Poli-

zist*in die Zusammenarbeit einordnet:

»Ich glaube,dass die Politik hier nicht übertreibt, also die hatmit uns nichts zu tun eigent-

lich.Wir sind eine Landesbehörde. Ich glaube, dass die Polizei bzw. die Führung da auch

ganz gut zuhört. Natürlich, man muss auch Strategien miteinander abstimmen. Es gibt

ja auch einen Ordnungsdienst hier. Die Polizei Niedersachen hat vor einigen Jahren so ei-

ne Aufgabenkritik gemacht und geguckt:Was sind denn eigentlich unsere Kernaufgaben?

Müssen wir denn diese ganzen Sachen machen, für die wir vielleicht gar nicht zuständig

sind? Können das nicht die Ordnungsbehördenmachen? Hier gibt es so einen Ordnungs-

außendienst in der Stadt, der die Sachen übernommen hat. Angefangen von ruhendem

Verkehr bis aber auch zuKontrollen vonShishabars oder von irgendwelchen anderenDin-

gen, die eher ordnungsbehördlichen Charakter haben« (Pol OS, Interview 1, September

2021).

Generell lässt sich feststellen, dass die Polizei häufig vor einer schwierigen

Entscheidungssituation steht, wenn es um die Übernahme von Verantwor-

tung und die Bewältigung ihrer Aufgaben geht. Weil die Polizei keine klas-

sischen Öffnungszeiten habe und dafür da ist, ad hoc zu reagieren, kämen

ihr oftmals Aufgaben zu, die nicht originäre Polizeiaufgaben seien. Die Po-

lizei arbeite im Vergleich zur Stadtverwaltung oder zur Justiz nicht so »sta-

tisch« (Pol BS, Interview 3, Oktober 2021). Hierbei beziehen sich Polizist*in-

nenoftmals auf ihreRolle alsStaat vorOrtundgrenzensichvonnichtpolizei-

lichenAufgaben ab,übernehmendiese dann aber häufigdoch.WieBielejew-

ski (2023: 134) argumentiert, verwischt die Polizei das webersche Ideal büro-

kratischer Organisationen insofern, als sie zwar fast immer für einen geo-

graphisch klar umrissenenZuständigkeitsbereich verantwortlich ist, die Ak-

tivitäten,SituationenundProbleme, fürdie sie zuständig ist, jedochvariabel
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sind und überwiegend nur von der Polizei selbst als relevant oder nicht rele-

vant definiert werden. Ob sie zur Ausweitung oder Einhegung ihrer Aufga-

ben und damit verbundenen Interaktionen mit der Stadtgesellschaft neigt,

unterscheidet sich in unserem Korpus von Stadt zu Stadt.

DieBeziehungwird,wie der relationaleBegriff nahelegt,nicht nur durch

polizeiliches Handeln etabliert, auch städtische oder zivilgesellschaftliche

Akteure gestalten diese Relation: Ein Asylberatungsverein beispielsweise

pflegt gezielt eine distanzierte Beziehung zur Polizei, um einen geschützten

Raum für seine Klient*innen zu schaffen und so deren Vertrauen zu stär-

ken. Diese strategische Entscheidung dient der Sicherstellung, dass keine

behördlichen Zugriffe die Vertraulichkeit und Sicherheit der Ratsuchenden

beeinträchtigen. So heißt es vonseiten des Vereins auf die Nachfrage, ob es

einen Austausch mit der Polizei gebe:

»Nein, das ist uns doch ein bisschen zu eng. Also, diese Verbindung darf nicht so sein. Es

soll ein Raum sein, wo sich die Leute unbelastet von irgendwelchen behördlichen Beob-

achtungen oder so fühlen. Und da hat die Polizei eine gewisse Funktion auch, und das zu

vollem Recht« (GS BS, Juni 2023).

2.5 Fazit

Die Erfahrungen in der Bewältigung der Fluchtmigration 2015 ff. haben

Impulse gesetzt, die mitunter zu erheblichen Veränderungen im Zusam-

menspiel von Stadtpolitik, Verwaltungen und Zivilgesellschaft geführt

haben, was auch andere Forschungen belegen (Eckhard u.a. 2020). Solche

zuweilen informellen und temporären Abweichungen vom Routinehandeln

haben vielerorts auch die Polizei in städtische Vernetzungsstrukturen,

humanitäre Hilfeleistungen oder auch nur eine sichtbare Sprecher*in-

nenposition gebracht. Wie gezeigt, ergeben sich im Zusammenspiel der

verschiedenen Akteure vor Ort, einschließlich der Polizei, unterschiedliche

Arten von Interaktion, die den Typen von konfrontativer, deliberativer und

arbeitsteilig-neutraler Polizei in der städtischen Öffentlichkeit zugeordnet

werden können. Welcher Typ vor Ort anzutreffen ist, ist abhängig von The-

ma und den beteiligten Akteuren: Die Polizei bringt die hier diskutierten

Typen mit hervor, stellt sich auf sie ein und bringt sich entsprechend lokal

ein.
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In einer konfrontativen Konstellation werden lokale Probleme bei ande-

ren Akteuren verortet und zum Teil unversöhnliche Gegensätze zwischen

verschiedenen gesellschaftlichen Ordnungsvorstellungen betont und her-

ausgestellt. Eher deliberative Auseinandersetzungen sind nicht konfliktfrei,

jedoch sind sie durch ein deutliches Bemühen geprägt, im Dialog Probleme

anzusprechen und ein kommunikatives Verhältnis aufrechtzuerhalten.

Schließlich zeichnet sich der arbeitsteilig-neutrale Typus durch ein distan-

ziertes Wechselverhältnis und die Betonung der Differenz Staat/Stadt aus.

Dies kann wiederum sowohl zu einem vertrauensvollen Verhältnis führen

als auch zu einer gegenseitigen »Fremdheit«.

Alle drei Typen können vor Ort zu Aushandlungen führen, die sich in ei-

ner Art geteilten lokalen Sicherheitsphilosophie verdichten können, was je-

doch in konfrontativen Konstellationen oft nur zu einer Minimallösung ei-

ner gemeinsamen Problembeschreibung führt. Im jeweiligen lokalen Kon-

textwerdenRäumeder Zivilgesellschaft ausgehandelt unddieKontrollfunk-

tion der breiten Öffentlichkeit thematisiert. Das Verhältnis zur Öffentlich-

keit bleibt dabei notwendigerweise ambivalent. Die Öffentlichkeit als beob-

achtende, kritische Instanz hat die Funktion, Polizei zu kontrollieren und

legitime Ansprüche gegenüber der machtvollen Organisation Polizei anzu-

melden. Lokalpolitik hat dabei einen höheren Zwang zur Kooperation bzw.

gegenseitigen Rücksichtnahme, obwohl die Verwaltungs- und Politikebene

nicht unmittelbar verbunden sind.





3. Sicherheit und
Grundrechte/Menschenwürde

Die allen Menschen unabdingbar zukommende Würde verlangt (was nicht

nur philosophisch begründet werden kann, sondern in Deutschland explizit

in der Verfassung [GG Art. 1 Abs. 1] wie auch international in Menschen-

rechtserklärungen [Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948,

Präambel und Art. 1] festgehalten wird) Menschen- und Grundrechte. Diese

müssen von der staatlichen und internationalen Ordnung, wie es in jün-

gerer UN-Diktion heißt, respektiert, geschützt und gewährleistet1 werden,

und zwar gleichermaßen für alle Menschen bzw. Bürger*innen. Sie gelten

selbstverständlich auch für die Polizei und werfen grundlegende Fragen für

dieOrientierungpolizeilichenHandelns auf (vgl.Glaeßner 2016; Kugelmann

2019; Keitzel 2024). Anknüpfend an das Kapitel I.3.1, soll hier die ambivalente

Komplementarität von »Menschenwürde« als fundamentaler Wert der libe-

raldemokratischen Verfassungsordnung und »Sicherheit« als funktionale

Voraussetzung für ein Leben im Einklang mit der Menschenwürde wieder

aufgegriffen werden

Systematisch sind vor diesem Hintergrund, wie oben bereits dargelegt,

zwei Arten der Verletzung von grundlegenden Rechten bzw. der Menschen-

würde möglich: a) die Missachtung absoluter Grenzen dessen, was der Staat

überhaupt tun darf (mich zu einem religiösen Bekenntnis zu zwingen,

mir vorzuschreiben, wen ich eheliche, meine körperliche Unversehrtheit

zu verletzen etc.); b) die systematische Verletzung der Gleichheit des Respekts,

Schutzes und Gewährleistens von grundlegenden Rechten im Verhältnis

verschiedener Gruppen von Menschen in einer Gesellschaft. Standen in

der öffentlichen Debatte bis in die jüngere Vergangenheit vor allem abso-

1 »Respect, protect, fulfill«, siehe etwa https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms/

international-human-rights-law, Zugriff: 08.05.2024.

https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms/international-human-rights-law
https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms/international-human-rights-law
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lute Grenzen im Mittelpunkt (zum Beispiel Beteiligung der Polizei an der

Vernichtungspolitik des Nationalsozialismus oder gegen die Grundrechte

verstoßende Ermittlungspraktiken zu Zeiten der Bundesrepublik), so wer-

den im Zuge vor allem rassismuskritischer Diskurse nun verstärkt relative

Entwürdigungssachverhalte thematisiert (zum Beispiel racial profiling). Pro-

testbewegungen ziehen ihre Energie indes stark aus der Überschneidung

beider Dimensionen. Zugleich sind staatliche Eingriffe in die Menschen-/

Grundrechte zum Schutz der gleichen Rechte anderer Personen wie auch

der für die Geltung von Rechten notwendigen Ordnung insgesamt grund-

sätzlich erlaubt. Daraus resultiert in mehrfacher Hinsicht eine Ambivalenz,

und zwar dahingehend, dass

– im Allgemeinen (d.h. bereits im Bereich der Gesetzgebung und dem

Erlass von Rechtsverordnungen) die Notwendigkeit von Maßnahmen

zur Sicherung der allgemeinen Ordnung gegenüber dem Gebot der Be-

schränkung staatlicher Eingriffsintensitäten abgewogen werden muss,

sodass Sicherheitspolitik im Namen der Grundrechte erfolgt und diese

zugleich gefährdet;

– die Einschätzung der Verhältnismäßigkeit von konkreten Eingriffen

zwischen absoluten Grenzziehungen (etwas wird grundsätzlich ausge-

schlossen), relativen Gesichtspunkten (würden Personen mit anderen

Merkmalen genauso behandelt werden?) und stets situativ anzustellen-

denErwägungen (umwelcheGefahrensituationhandelt es sich konkret?)

oszilliert; dabei kann die Einschätzung der Verhältnismäßigkeit weder

der Polizei selbst überlassen bleiben noch ohne sie erfolgen;

– die tatsächlicheGewährleistung von Sicherheit und Grundrechten für alle

GesellschaftsmitgliedernurmitBlick aufübergreifendegesellschaftliche

Verhältnisse beurteilt werden kann, nicht zuletzt angesichts der Tatsa-

che, dass eine staatliche bzw. polizeiliche Verfolgung aller von gesellschaft-

lichen Verhältnissen und Praktiken ausgehenden Grundrechtsverletzungen,

geschweige denn eine vorsorgende Verhinderung jedweder Verletzung

schlichtweg unmöglich ist und der »Dunkelbereich« mutmaßlich stets

größer als der »Hellbereich« ist (siehe auch Kapitel III.5).
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3.1 Sicherheit durch den und vor dem Staat

Ein erster Fragenkomplex betrifft vor diesem Hintergrund die Position der

Polizei im Spannungsfeld zwischen »Sicherheit als staatlicher Ordnung«

und »Sicherheit vor staatlicher Ordnungsmacht« vor dem Hintergrund

der Ambivalenzen von »Sicherheitspolitik«. Wie bereits verschiedentlich

dargelegt, ist »Sicherheit« selbst kein Grundrecht neben anderen. Gerade

deshalb kann sie wie schon beiThomas Hobbes (1984 [1651]) als allen Grund-

rechten vorausgehende, funktional unerlässliche und dadurch normativ

prioritäre staatliche Leistung dargestellt werden. Versteht man Sicherheit

als »Supergrundrecht«, wie es der damalige Bundesinnenminister Hans-

Peter Friedrich (CSU) 2013 öffentlichkeitswirksam ausdrückte, dann wird

Sicherheit in dieserWeise als Grundrecht vor den Grundrechten behauptet.

Faktisch läuft dies in erster Linie auf ein »Recht« der Sicherheitsbehörden

hinaus, weitreichende Möglichkeiten für den Eingriff in Grundrechte zu

erhalten, sei es durch explizite Befugnisse oder durch eine entsprechend

großzügige (gerichtliche) Beurteilung der Inanspruchnahme von Ermes-

sensspielräumen. Infolgedessen ist Sicherheit als »Supergrundrecht«,

insofern damit gerade nicht die Investition in sozialstaatliche Maßnahmen

zur Beförderung »sozialer Sicherheit« gemeint ist, grundlegend ein »Pro-

Polizei«- im Sinne eines »Pro-Polizei-als-Staatsmacht«-Argument.

Die Polizei kann dabei als zentrale Referenz in politischen Forderungen

fungieren,die regelmäßig auf der »rechten«Seite des politischenSpektrums

angesiedelt sind, aber auch vonAkteuren auf der linken Seite des Spektrums

aufgegriffen werden, um realpolitisches »Verständnis für Sicherheitsbelan-

ge« in der Bevölkerung zu demonstrieren, etwa wenn gegenwärtig seitens

der SPD-Bundestagsfraktion die Schleierfahndung zur Bekämpfung von

Schleusungskriminalität im östlichen Grenzgebiet befürwortet wird. »Die

Politik« fordert dann im Lichte medialer Problematisierungen (»Silvester-

nacht«) mehr Kompetenzen »für die Polizei«, ob nun durch Ausweitung

von Ermessensspielräumen und Vorgehensweisen oder neue Verbote (»Böl-

lerverbot«) bzw. konsequente Maßnahmen (Abschiebungen als Einsicht

aus einer »gescheiterten Migrationspolitik«). Die Polizei kann aber auch

selbst aktiv Position beziehen oder durch entsprechende Framings von

sicherheitsbezogenen Themen zu einem versicherheitlichenden Diskurs

beitragen – ob nun mit der Stimme von Polizeigewerkschaften, Polizei-

führungen oder in ihrer Alltagspraxis. In der Regel scheint die Polizei mit

derartigen Botschaften der Notwendigkeit von (repressiven) Maßnahmen
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gegen einen (drohenden) Sicherheitsverlust in Erscheinung zu treten und

das auch entgegen der Auffassung gewählter Regierungen, zuletzt etwa

mit der in der Öffentlichkeit wahrgenommenen Meldung, dass mobile

Grenzkontrollen aus polizeilicher Sicht »notwendig« seien, um Sicherheit

vor illegaler Migration zu verwirklichen. Polizeiliche Forderungen nach

einem Abbau überflüssiger Eingriffs- und Kontrollmöglichkeiten sind dem-

gegenüber in der Öffentlichkeit seltener zu vernehmen. Im gegebenen Fall

machte die Polizeigewerkschaft indes öffentlich darauf aufmerksam, dass

die unter Innenministerin Faeser betriebene extensive Kontrolltätigkeit an

den Grenzen zu Polen, der Schweiz und Tschechien problematisch sei, weil

die benötigten Polizeibeamt*innen in den Städten fehlten.2

Der Nexus zumThema Fluchtmigration besteht nicht nur in derartigen

expliziten thematischen Bezügen. Ganz allgemein gibt ein vermeintli-

ches »Supergrundrecht Sicherheit« der Polizei (wenn auch eingebettet

in staatliche Anweisungs- und Verantwortlichkeitsketten) eine größere

Freiheit, gegen vermeintlich »problematische« Gruppen vorzugehen. Eine

Zurückweisung polizeilicher Maßnahmen, die sich auf derartige Gruppen

konzentrieren, ist dann schwieriger durch den Verweis auf das allen zuste-

hende Recht, mit der Polizei möglichst nichts zu tun haben, zu begründen.

Die Argumentationslast verschiebt sich so in Richtung eines Nachweises,

dass die entsprechende Gruppe »in Wirklichkeit« gar keine Gefahr für die

Sicherheit darstelle.

Das grundlegende Gegenargument zu einer Ausweitung von polizeili-

chen Befugnissen und Ermessensspielräumen im Namen der Sicherheit ist

(neben rassismuskritischen Erwiderungen) das der »schiefen Ebene« oder

neudeutschder slippery slope, also einesAbgleitens in immerweiterreichende

Repressions- und Diskriminierungspraktiken, sobald der erste Schritt ge-

macht ist.Die radikale Polizeikritik verweist in diesemZusammenhangdar-

auf, dass fragwürdige Polizeipraktiken, die für den Einsatz gegen vermeint-

lich problematischeMinderheiten eingeführt wurden, potenziell auf andere

Bereiche erweitert werden, wo dann auch Angehörige der Mehrheitsgesell-

schaft betroffen sind (vgl. Loick 2018: 11 unter Verweis auf die Proteste an-

lässlich des G20-Gipfels in Hamburg 2017, bei der seitens der Polizei »recht-

liche, technische, architektonische und diskursive Strategien zum Einsatz

[kamen], die an den sogenannten ›Gefahrengebieten‹ oder ›gefährlichenOr-

2 Siehe https://www.zeit.de/politik/deutschland/2023-10/grenzkontrollen-deutschland-faeser-

gewerkschaft-polizei-kretschmann-stuebgen, Zugriff: 08.05.2024.

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2023-10/grenzkontrollen-deutschland-faeser-gewerkschaft-polizei-kretschmann-stuebgen
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2023-10/grenzkontrollen-deutschland-faeser-gewerkschaft-polizei-kretschmann-stuebgen
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ten‹, in den Rotlicht- oder Drogenszenen, in Flüchtlingsunterkünften und

Aufnahmeeinrichtungen bereits erprobt wurden«).

Der Blick ins erhobene Material kann sich folglich darauf richten, wie in

den untersuchten Polizeien der sechs Städte dieser Fragekomplex entlang

der Spannung zwischen »Supergrundrecht Sicherheit« und »Slippery-Slo-

pe-Staatsmacht« wahrgenommen und beurteilt wird:3

– Hat die Polizei zu dieser Spannung eine Haltung? Welche Varianten von

Sichtweisen gibt es? Undwird sie von anderen irgendwie politisch veror-

tet?

– Wie steht die Polizei zur Verfassungsordnung? Zu den Grundrechten

(zum Beispiel auch den politischen)?

– WelcheRolle spielenGeflüchtetebzw.Migrant*innen indieserWahrneh-

mung?

ImMaterial findet sich zumeinen eine klare Abgrenzung gegenüber solchen

Polizist*innen, die menschenfeindliches, verfassungswidriges Gedanken-

gut pflegen. Diese hätten keinen Platz bei der Polizei. Zugleich zeigt sich

ein habitualisiertes Zurückweisen eines strukturellen Problems (siehe auch

Kapitel III.4). Mitunter werden geradezu emphatische Bekenntnisse zur

Verfassung artikuliert. So sei der polizeiliche Auftrag »nichts anderes als

der rückgekoppelte Wille des Bürgers, dass wir […] als einziger Inhaber des

Gewaltmonopols eben zur Not die Gesetze, auf die wir uns letzten Endes

in demokratischen Prozessen verständigt haben, eben auch die Einhaltung

derselben verteidigen.Das ist das ureigenste Verständnis,was ich als Polizei

sehe« (Pol KA, Interview 3, Juli 2021).AndiesemZitat ist zudemdieReflexion

auf den Zusammenhang von Gesetzesdurchsetzung und demokratischer

Genese von Gesetzen interessant. Freilich stellt sich die Frage, ob hierbei

die Spannung zwischen demokratischem Mehrheitsprinzip und libera-

lem Rechtsstaatsprinzip reflektiert wird (Grundrechte sind ja in Dworkins

Diktion individuelle »Trümpfe« gegen Mehrheitsentscheidungen, Dworkin

1984).Geflüchtetenwird dabei attestiert, dass sie diese Rolle oft nicht richtig

einzuschätzen wüssten. So hält ein*e interviewte*r Polizeibeamter*in fest,

»dass unsere Einstellung, unsere demokratische Grundeinstellung und

unser, ich sage mal, unsere Ethik im Polizeiberuf von diesen Menschen

3 Gemäß unserer interpretativen Forschungshaltung geht es dabei nicht um eine repräsentative

Ermittlung der Frage, ob »die Polizei« ein Problem mit der Verfassungstreue hat, sondern um

eine Rekonstruktion vonWahrnehmungen und Problematisierungen.
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auch nicht verstanden werden. Sie haben ihre Hürden, ihre Grenzen als

Polizeibeamter, die sie nicht überschreiten und nicht überspringen werden.

Sie wissen, wo sie sich bewegen und sie versuchen kommunikativ etwas zu

lösen, was der andere als Schwäche auslegt oftmals, weil er […] eine ganz

andere Polizei kennt, einen ganz anderen Kulturhintergrund hat. Das soll

nicht abwertend sein. Es ist einfach so« (Pol KA, Interview 9, Oktober 2021).

Der Modus der kommunikativen Lösung von Konflikt als Möglichkeit, aus

der Ambivalenz einer repressiven Form von Grundrechtesicherung her-

auszukommen, scheint hier also aus polizeilicher Sicht an seine Grenze

zu gelangen. In diesem Zusammenhang spielt das in Kapitel II.1 und III.6

behandelte übergreifende Thema der zugeschriebenen Erfahrung einer

»anderen« Polizei in den Herkunftsgesellschaften also eine wichtige Rolle.

Zugleich berührt sich die Wahrnehmung eines Zusammenstoßens von

Polizeikulturen und damit einhergehender Probleme der »kommunikati-

ven« Lösung von Problemen mit dem Thema eines gesamtgesellschaftlich

nachlassenden Respekts gegenüber der Polizei (siehe unten).

Von sich aus findet sich im Material keine Thematisierung der Notwen-

digkeit einerAusweitungpolizeilicherBefugnisse durchPolizeivertreter*in-

nen (explizit danach gefragt wurde nicht), eher im Gegenteil – die Polizei

sieht sich oft alsModerator undKommunikator,wennpolizeilichesHandeln

bei kulturell fremden Verhalten eingefordert wird. Gleichwohl zeigen sich

Polizeibeamt*innen regelmäßig verärgert darüber, dass Gesetze offensicht-

lich nicht konsequent umgesetzt werden (beispielsweise im Bereich des Auf-

enthaltsrechts,wobeiman selbstmöglichst nicht anAbschiebungenbeteiligt

werden möchte). Freilich handelt es sich dabei um Gesetze, die öffentlich

sichtbar sind bzw. medial ins Licht gerückt werden wie eben mit Blick auf

»illegale«Migration oder einen Aufenthalt ohne haltbaren (zwarmenschlich

nachvollziehbaren, aber eben nicht politisch vorgesehenen) Grund. Hinge-

gen werden klassische Dunkelbereiche wie häusliche und/oder sexualisierte

Gewalt zwar durchaus wahrgenommen, zugleich aber tendenziell als durch

Gesetze nicht einfach unterbindbar wahrgenommen. Mit Blick auf die Pra-

xis der Grundrechtseinschränkung werden sie als besonders schwierig ein-

geordnet: »Wenn ich gerade einen Fall habe,wo gar nicht klar ist, wer ist der

Aggressor. Beide sind so aufgebracht. Schreien sich gegenseitig an und ge-

hen aufeinander los. Und irgendjemanden muss ich aus seiner Wohnung

verweisen« (Pol MA, Interview 3, Juni 2021). Tatsächlich werden derartige

Situationen auch im polizeikritischen Diskurs als strukturell problematisch

diskutiert, woraus mitunter der Schluss gezogen wird, dass die Polizei als
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Institution systematisch ungeeignet sei, um derartige Formen von Gewalt

zu bekämpfen (vgl. für den verschärften Fall von »verhaftungsverpflichten-

den« und »verhaftungsfördernden« Richtlinien bei häuslicher Gewalt in den

USA Ritchie 2022: 438‒440).

Deutlich wird zudem, dass sich die Polizei, was die Thematisierung

von Polizeigewalt betrifft, in der Regel in der Defensive sieht, zum einen

aufgrund kritischer (Medien-)Öffentlichkeit, zum anderen aufgrund des

allgemein nachlassenden »Respekts« (siehe II.1). Die öffentliche Kritik ver-

kenne dabei, dass Polizei »alleMenschen« schütze, auchMigrant*innen und

Geflüchtete, und »gleich und mit Respekt« behandele (HNA, 15.06.2020).

Der mangelnde Respekt wird seitens der Polizei nicht als Ausdruck demo-

kratischer Reife, kritischen Bewusstseins oder zivilgesellschaftlicher Stärke

wahrgenommen, sondern ausschließlich als Problem und Verfallssyndrom.

Beide Themen – unfaire Berichterstattung und nachlassender Respekt –

hängen aus polizeilicher Sicht insofern zusammen, als digitale Technolo-

gien die Medialisierung mangelnden Respekts ermöglichen und fehlender

Respekt durch mediale Verbreitung verstärkt wird. Insgesamt ergibt sich

das Bild einer überempfindlichen Gesellschaft: Alles werde aufgezeichnet

und sobald eine nichtweiße Person festgenommen wird, wiederhole sie

gängige polizeikritische Parolen.

Respektlosigkeit sei ein Problem, das weit in die Mehrheitsgesellschaft

hineinstrahlt und mitunter (so in den niedersächsischen Städten) nicht

explizit mit Fluchtmigration verbunden wird. Die Polizei wünscht sich und

attestiert sich selbst die Bereitschaft zur »Kommunikation auf Augenhöhe«

mit dem polizeilichen Gegenüber. Voraussetzung dafür sei aber, dass auch

die andere Seite »Respekt« zeige. Die damit verbundenen Rollenkonflikte,

ambivalenten Erwartungen und Double-bind-Kommunikationen kommen

etwa in folgender Interviewäußerung zum Ausdruck: »Wir verkörpern ja

den Staat, sind also auch trotzdem ›Respektspersonen‹, in Anführungsstri-

chen. Also wir müssen ja so den Spagat hinkriegen zwischen ›Ich bin jetzt

auf Augenhöhe, aber bin auch derjenige, der den Staat verkörpert.‹ Und

diesen Weg zu finden, das ist, glaube ich, nicht ganz einfach« (GS BS, Juni

2023). Hinzukommt eine zermürbende Bürokratie, mit der sich der Staat

gegen die immer aufsässigeren Bürger*innen zu schützen versucht: »Wenn

du einen Strafzettel hast, musst du hinterher seitenweise schreiben, ob das

Auto jetzt einen Zentimeter weiter rechts oder links gestanden hat« (Pol KA,

Interview 8, Oktober 2021).
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Jedenfalls erweist sich das polizeiliche Gegenüber regelmäßig als

»schwer erziehbar« und stellt polizeiliche Akteure vor mitunter unlösbare

Dilemmata, nicht zuletzt bei größerenMenschenmengen:

»Ichkönntedas,was ichnichthabe,eineHundertschaft voll behelmterPolizistenundgehe

da einmalmit demSchlagstock, inAnführungsstrichen,durch.Da ist für denMomentdas

Problemauchgelöst.Abernicht aufDauerundauchnicht verhältnismäßig, sounddas ist,

wie man deeskalierend vorgeht, und so machen es die Kollegen auch, aber in der letzten

Konsequenz versuchen wir das Recht durchzusetzen. Wenn das verhältnismäßig ist und

wenn das auch Aussicht aufDurchsetzbarkeit hat. Es ist ja nichts schlimmer, das ist ja wie

beimKind,wennmanda jedenTag androht,was alles passiert, und es passiert nichts« (Pol

MA, Interview 8, Juni 2021).

Menschenmengen werden regelmäßig im Kontext von Demonstrationen

zum polizeilichen Problem des Abwägens: Hier sieht sich die Polizei mitun-

ter scharfer Kritik ausgesetzt:

»Ich habe für meinen Taktikwechsel [im Rahmen einer Coronademonstration mit ca.

20.000 Teilnehmern] viel mediale und politische Prügel bekommen, bin aber trotzdem

immer noch der festen Überzeugung, dass es richtig war, an der Stelle nicht einfach nur

in Anführungsstrichen das Gewaltmonopol durchzusetzen und Leute mit Wasserwer-

fern und Schlagstock und Tränengas von der Straße zu räumen« (Pol KS, Interview 6,

September 2021).

Flucht und Migration spielen hier insofern eine Rolle, als sie internationale

politische Konfliktlagen in die deutsche Öffentlichkeit einführen, wenn et-

wa»Kurden-Demonstrationen« stattfinden,diedannu.U.dieFrageaufwer-

fen, ob man sie angesichts der sich ergebenen Gewalttätigkeit auflösen soll

(Pol KS, Interview 4, September 2021). Die Lagebeurteilung ist dabei aus po-

lizeilicher Sicht noch einmal schwieriger, weil die politischen Konfliktlinien

und die kulturellen Praktiken der Demonstrierenden als weniger gut »les-

bar« wahrgenommen werden.

3.2 Ambivalenzen, Ermessensspielräume, Grenzbereiche

Wie in Kapitel I.3.1 bereits angesprochen wurde, setzt die Menschenwürde

nicht zuletzt durch positivierte Menschen- und Grundrechte dem, was die

Polizei tun kann,Grenzen. Zugleich erhält sie im Rahmen der und durch die

Rechtsordnung gerade die Befugnis zu einem Eingriff in Menschen- und

Grundrechte. Grenzen polizeilichen Handelns sind also nicht absolut und
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eindeutig gezogen, sondern lage-, gefahren- und verdachtsabhängig. Sie

sind außerdem auf die Autonomie der Betroffenen zurückbezogen, also

variabel gemäß deren jeweiligemVerhalten. Selbst wenn es Praktiken geben

mag, die als legitime Handlungen des Staates grundsätzlich ausscheiden

(wie Folter), ist so auch die »Würde« selbst kein absolut geschützter Bereich,

zumindest nicht, solange die Rechtsprechung nicht für Vereindeutlichung

gesorgt hat. Zum Beispiel würden wohl die meisten Menschen ebenso wie

Gerichte derMeinung sein, dass es unter normalen Umständen »unwürdig«

ist,Menschen ein Brechmittel zu verabreichen, ohne dass diese zustimmen.

Es verletzt durch den gravierenden Eingriff in den Körper zum einen die

Autonomie, zum anderen verursacht es eine für die Person unwürdige

Situation des Sichübergebens in der Gegenwart anderer Menschen. Indes

war es für die Polizei unter bestimmten Bedingungen bis in die 2000er

Jahre rechtlich durchaus zulässig (d.h. blieb innerhalb der in Deutschland

geltenden Rechtsprechung unbeanstandet), Brechmittel gegen den Willen

der Betroffenen zu verabreichen, etwa dann, wenn der dringliche Verdacht

bestand, dass Drogendealer*innen sich einer Überführung dadurch entzie-

hen, dass sie das Rauschgift herunterschlucken. Dabei spielten etwa auch

Lehrmeinungen in der Gerichtsmedizin eine Rolle,welche die von herunter-

geschluckten Drogen ausgehenden Gefahren in Untersuchungshaft gegen

die Risiken der Einnahme von Brechmitteln abwogen. Erst der Europäische

Gerichtshof für Menschenrechte setzte dem 2006 ein Ende.4 Praktiken

wie die Folter mögen also rechtlich absolut unzulässig sein, aber wo Folter

genau beginnt, muss normiert oder entschieden werden (so beispielsweise:

Ab welchem Ausmaß von Schlafentzug bei Verhören liegt Folter vor?). »Mo-

ralisch« wird Folter als notwendiges Übel zudem faktisch unterschiedlich

eingeschätzt, wie der Diskurs zum Fall JakobMetzler verdeutlicht hat.

Mit Bezug auf geflüchtete (oder migrierte) Menschen können Abschie-

bungen als distinkter Grenzfall der Polizei in ihrer Rolle als vermeintliche

Wahrerin der Menschenwürde/Grundrechte betrachtet werden. So wird

hierbei massiv in das Leben von Menschen interveniert, deren einziges

4 Sabel/Karadeniz (2022: 498) scheinen hier die (zeitlichen, damit auch sachlichen) Zusammen-

hänge zu verdrehen, indem sie schreiben: »Obwohl der Europäische Gerichtshof diese Pra-

xis bereits zur verbotenen Folter erklärt hatte, wurde sie noch in den frühen 2000erJahren in

bestimmten Fällen bei unter Verdacht des Drogenhandels stehenden Personen angewandt.«

Siehe demgegenüber https://www.ndr.de/geschichte/schauplaetze/Als-Achidi-John-starb-Ein-

Brechmittel-Einsatz-und-seine-Folgen,brechmittel100.html. Bei Wikipedia wird die Abfolge

hingegen korrekt (wenn auch zusammenhangslos) dargestellt.

https://www.ndr.de/geschichte/schauplaetze/Als-Achidi-John-starb-Ein-Brechmittel-Einsatz-und-seine-Folgen,brechmittel100.html
https://www.ndr.de/geschichte/schauplaetze/Als-Achidi-John-starb-Ein-Brechmittel-Einsatz-und-seine-Folgen,brechmittel100.html
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rechtliches Vergehen möglicherweise im fehlenden legalen Aufenthaltstitel

liegt. Die Voraussetzung »effektiven« Abschiebens scheint eine menschen-

würdige Behandlung nicht zuzulassen. So etwa, wenn Personen mitten

in der Nacht oder Jugendliche vor ihrer Schulklasse von den Behörden

abgeholt werden. An einem Drittel der Abschiebungen durchführenden

Flughäfen werden zum Zwecke der Wahrung einer menschenwürdigen

Praxis indes unabhängige »Abschiebebeobachter*innen« im Auftrag von

Wohlfahrtsverbänden eingesetzt. Sie überwachen die Rückführungen im

Bereich der Bundespolizei. Hinzu kommt ein »Austausch über den Vollzug

vonFlugabschiebungen im jeweiligen Flughafenforum,einemGremiumaus

Vertreter(inne)n von staatlichen Behörden, Kirchen und Nichtregierungs-

organisationen«.5 Gemäß der in Kapitel I.3.2 vorgenommenen Unterschei-

dung von vier Dimensionen polizeilicher Praxis ließe sich sagen, dass der

Staat sich angesichts der Schwierigkeit, eigenmächtig Sicherheit und Men-

schenwürde miteinander zu vereinbaren für gouvernementale Praktiken

(Monitoring) und Governance (gesellschaftliche Teilöffentlichkeit) öffnet,

wobei es in Deutschland im Gegensatz zu fast allen anderen europäischen

Ländern keine gesetzliche Grundlage für ein systematisches Rückfüh-

rungsmonitoring (gemäß Artikel 8 Absatz 6 der EU-Rückführungsrichtlinie

[2008/115/EG]) gibt, sodass »sehr viele Abschiebungen in Deutschland nicht

beobachtet werden«.6

Wie geht die Polizei mit den genannten Uneindeutigkeiten und Span-

nungen um? Systematisch gehört der Ermessensspielraum zur Polizei, wie

sie sich im modernen Staat herausgebildet hat. Freilich sollte darauf hin-

gewiesen werden, dass in einer liberalen Gesellschaft alle Institutionen,

ob staatlich oder nicht, über einen Ermessensspielraum verfügen (dies

wird von der radikalen Polizeikritik meist übersehen, die darin eine de-

mokratieunverträgliche Befugnis zur Rechtssetzung sieht, vgl. Loick 2018:

18 f.). Die gewollte nicht vollständige Normierung der Operationsweise

von Institutionen und Organisationen, verbunden mit ihrer rechtlichen

Verantwortlichkeit für die Nutzung des Ermessensspielraums im Sinne der

Verhältnismäßigkeit (die selbst wieder in Rechnung stellt, dass nicht alles

normiert werden kann), gehört gleichsam zur DNA moderner, westlicher

Gesellschaften. Dass diese relative Autonomie dann strukturelle Probleme

5 https://www.caritas.de/glossare/abschiebungsbeobachtung, Zugriff: 08.05.2024.

6 https://www.diakonie-rwl.de/themen/flucht-migration-integration/

abschiebungsbeobachtung-nrw, Zugriff: 08.05.2024.

https://www.caritas.de/glossare/abschiebungsbeobachtung
https://www.diakonie-rwl.de/themen/flucht-migration-integration/abschiebungsbeobachtung-nrw
https://www.diakonie-rwl.de/themen/flucht-migration-integration/abschiebungsbeobachtung-nrw
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erzeugt, nicht zuletzt, wenn sich in ihr gesellschaftliche Ungleichheit und

Ideologien der Abwertung reproduzieren, ist ebenfalls ein Problem, das

nicht nur die Institution der Polizei betrifft. Nicht nur die Polizei, sondern

alle Arten von Organisationen der modernen Gesellschaft sind dabei auf

eine beständige Ausweitung ihrer Legitimität, ihrer Kompetenzen und

ihrer Ressourcen angelegt. Aufgrund der direkten Ausübung von Gewalt

und Zwang und des unmittelbaren Eingriffs in Freiheitsrechte treten diese

Aspekte bei der Polizei sicherlich verschärft hervor. Ob sie in summa gra-

vierender für die Betroffenen sind als beispielsweise die diskriminierenden

Effekte des deutschen Bildungssystems, dürfte aber gar nicht leicht zu

beantworten sein. Polizeikritik dient vor diesem Hintergrund oft als pars

pro toto für Systemkritik (was im abolitionistischen Diskurs auch gar nicht

bestritten wird, vgl. die Beiträge in Loick/Thompson 2022). Die Ablehnung

einer reformistischen Perspektive legt dann freilich die Rückfrage nahe,

welche Systemalternativen es denn gäbe.

Zugleich ist es plausibel, dass Unklarheiten hinsichtlich der Zulässigkeit

einer Inanspruchnahme von Ermessensspielräumen auch für die Polizei

tendenziell problematisch sind. Sie können dazu führen, dass die Legiti-

mität polizeilichen Handelns infrage gestellt und das polizeiliche Alltags-

geschäft gestört wird, indem es zu Interventionen seitens der Gerichte, der

Politik oder der Öffentlichkeit kommt. Die öffentliche Problematisierung

der Unverhältnismäßigkeit polizeilichen Handelns gilt es aus polizeilicher

Sicht zu vermeiden.Wenn sich Uneindeutigkeiten nicht ein für alleMal und

unter Rückgriff auf unhinterfragbare Argumente beseitigen lassen, sind

Organisationen darauf angewiesen, sichere Zonen zu definieren. Sie bilden

entsprechende Routinen, Entscheidungsformen und Sprachregelungen

aus. Die Polizei wird sich entsprechend schützen (durch Gerichtsfestig-

keit [Polizei als »Staat«], Ausbildung und Selbstdarstellung [Polizei als

»Organisation/Institution«], Einsatz von Verdachtstechnologie [»Gouver-

nementalität«] oder auch Partnerschaft und Vertrauen [»Governance«]).

Ein zweiter Blick ins Material orientiert sich vor diesemHintergrund an

folgenden Fragen:

– Was wird von der Polizei als krisenhafte Situation hinsichtlich der Inan-

spruchnahme ihres Ermessensspielraums wahrgenommen?

– Wo sieht sie sich selbst an den Grenzen derWahrung derMenschenwür-

de?Wie nimmt sie gesellschaftliche Erwartungen und die Gefahr öffent-

licher Skandalisierungen ihres Verhaltens wahr?
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Insgesamt gibt sich die Polizei recht selbstbewusst, was die eigene Rolle

im Spannungsfeld von Menschenwürde/Grundrechten und Sicherheitspro-

duktion betrifft. In den Interviews wird regelmäßig ein klares Bewusstsein

davonausgedrückt,dass sie beständig inGrundrechte eingreift, etwabereits

bei Ausweiskontrollen. »Unabhängig von Flüchtlingen« müsse Polizei »täg-

lich Grundrechte einschränken in jeder Art und Weise«, »täglich abwägen

[…], ist daswaswir jetzt festgestellt haben genug Anlass dafür oder vielleicht

auch nicht«, und das sei »immer schwierig« (Pol DA, Interview 3, Oktober

2021). Gleichwohl wird zum einen auf eine gute Ausbildung (kritisch dazu

Bielejewski [2023: 139], der stattdessen die Rolle des Verwaltungsrechts

betont), zum anderen auf ein erprobtes Praxiswissen verwiesen. Der in der

Forschung thematisierte Theorie-Praxis-Gap wird vergleichsweise selten

problematisiert: »Bei uns ist es so, jemand macht drei Jahre Studium und

dann sitzt er im Streifenwagen und fährt da raus und muss von einem

Tag auf den anderen solche Sachen innerhalb kürzester Zeit entscheiden«

(ebd.). »Die Praxis ist dann in manchen Bereichen auch wieder anders.

Ich würde aber behaupten, wir sind sehr, sehr gut vorbereitet« (Pol KA,

Interview 1, Juli 2021). Es finden sich auch Verweise auf »Bauchgefühl«,

»Routinen« und »Standards«, »gesunderMenschenverstand«, aber auch auf

divergierende »subjektive« Wahrnehmungen: Das polizeiliche Gegenüber

finde Eingriffe meist zu weitgehend, die Polizei sehe das anders, es müsse

in einem »Drahtseilakt« ein Weg dazwischen gefunden werden« (Pol MA,

Interview 9, Juni 2021). Außerdem werden Herausforderungen themati-

siert, die mit situativen Überforderungen zu tun haben, von außen aber oft

schwer einzuschätzen sind, so das Vergessen der Belehrung über Rechte in

einer »dynamischen Situation«. Eine Geschichte, die lachend berichtet wird

und offensichtlich eine Karriere in polizeiinterner Kommunikation hinter

sich hat, dreht sich um den versuchten Entzug einer verdächtigen Person

durch Eincremen des Körpers.

Die Wichtigkeit der gerichtlichen Nichtbeanstandung wird im Materi-

al deutlich: So sprechen die Polizeibeamt*innen davon, dass sie mit »Angst«

beim Treffen von »Sekundenentscheidungen« umgehen müssen, womit sie

meinen, dass »man […] rechtlich fit sein [muss]«, um »nicht zerpflückt« zu

werden (Pol BS, Interview 3, Oktober 2021). Sie zeigen sich hingegen zufrie-

den mit sich selbst, wenn sie sagen können: »was […] auf den Tisch gekom-

men ist, hat sich dann juristisch auch immer so weit bestätigt« (Pol KA, In-

terview 1, Juli 2021), wurde also als rechtskonform bewertet. »Gerade da, wo

Ermessengefragt ist«, sodrückt es ein*e andere*Beamt*in aus, »müssenwir
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das auch rechtskonform und, sage ich mal, gut anwenden im Rahmen der

Gesetze«,wobei er*sie kritisiert,dass »wir auchmanchmal,wovielleichtmal

ein bisschen mehr Handlung gefragt ist, die Entscheidung scheuen, zu sa-

gen, jetztmachenwir esmal so in dem Fall so« (Pol KS, Interview 4, Septem-

ber 2021).Wichtig ist rechtlichesUnterscheidungsvermögen, etwa zwischen

»freiheitsbeschränkenden« und »freiheitsentziehenden« Maßnahmen« (Pol

KS, Interview 2, Juli 2021). Allerdings sitzt der Polizei auch die öffentliche

Wahrnehmung im Nacken: »Also rechtlich ist immer eine Sache, aber es ist

natürlich auch die andere Frage:Wie werde ich wahrgenommen? Und selbst

wenn das rechtlich alles haltbar ist,wird dann natürlich immer geguckt,wie

agiere ich dann. Da spielt vieles mit rein: Unsicherheit, die öffentliche Mei-

nung…« (Pol OS, Interview 5, Oktober 2021) Es gebe »immer genug Stoff für

Beschwerden und Anzeigen gegen uns. Und ja, Skandale in der Öffentlich-

keit« (Pol DA, Interview 3, Oktober 2021).

Freilich greifen die gelernten Routinen im Fall Geflüchteter nur noch be-

dingt.Denndiesewüssten »halt natürlichüberhauptnicht […],washierPha-

se ist, rechtlich und gesellschaftlich. […] Man konnte das denen aber auch

nicht erklären. Und wollte manchmal auch nicht« (Pol BS, Interview 2, Ok-

tober 2021). Außerdem seien Aufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete Hot-

spots des polizeilichen Eingreifens:

»Du hattest die Haftbefehle gehabt, die vollstreckt werden mussten. Du hast Durchsu-

chungsbeschlüsse gehabt, die du vollstrecken musstest. Aber du hast auch die Körper-

verletzung gehabt. Tötungsdelikt.Weil sie mit allem, was sie aus ihrem Zimmer nehmen

konnten, aufeinander eingeschlagen haben« (Pol MA, Interview 3, Juni 2021).

Die polizeiliche Rolle bei Abschiebungen wird verbreitet dahingehend

thematisiert, dass die Polizei im Modus der Amtshilfe gleichsam zweck-

entfremdet werde. Familien und andere als »gut« dargestellte Geflüchtete

werden nur mit Widerwillen abgeschoben, entsprechende Erfahrungen als

belastend beschrieben. Dabei wird durchaus Unterstützung für den Gedan-

ken formuliert, dass das Recht auch in diesem Fall durchgesetzt werden

muss. Frust artikuliert sich demgegenüber über vergebliche Abschiebun-

gen. Die Polizei betont in unseren niedersächsischen Interviews, dass sie

nicht selbst abschiebt, sondern lediglich begleitet. Wenn die Länder die

Polizei von »sachfremden« Aufgaben wie der Beteiligung an Abschiebun-
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gen entlasten wollen,7 so mag dahinter auch die Erfahrung stehen, dass

Polizeibeamt*innen hier eine Härte staatlichen Handelns erfahren, die sie

mit ihrem Selbstverständnis nicht in Einklang bringen können. So heißt es

etwa:

»Ich kenne Kollegen, die dann davon berichtet haben, wenn da so eine Familie abgescho-

ben wird: ›Die sprechen schon Deutsch, die sind gut integriert, die haben sich hier schon

ein bisschen was aufgebaut‹. Und die müssen jetzt mal plötzlich abgeschoben werden.

Und die Kinder sind am Schreien und die Eltern sind am Schreien. Dass das auch sehr

unschöne Einsätze sein können. Das ist mir, Gott sei Dank, bisher erspart geblieben« (Pol

OS, Interview 3, September 2021).

Mancherorts zeigt sich die Polizei aufmerksam für Grauzonen und respon-

siv gegenüber Protesten: »Sobald eine dieser Initiativen damals in derHoch-

phase vor der Unterkunft stand, haben wir die Abschiebung abgebrochen«

(Pol OS, Interview 6, Dezember 2021). Die Polizei sieht in Abschiebungen

nicht ihr Kerngeschäft, eher eine Störung:

»Ichmeine,wir jetzt als Polizei haben doch nichts davon, so eineMaßnahme durchsetzen

zu müssen. Wenn die Politik sagt per Gesetz, die können hierbleiben, dann bleiben sie

hier. Wir haben genug andere Sachen zu tun. Also, das ist ja kein Steckenpferd von uns,

um es mal ein bisschen flach auszudrücken« (Pol BS, Interview 5, Oktober 2021).

Sie entscheidet sich aber zuletzt für das Recht: »Ja, also bei dieser Rückfüh-

rung sindwir öfter ja in diesemSpannungsfeld.Alsoweilwir ja dadie, insbe-

sondere die Leute antreffen, wo wir ja sagen, okay, so aus sozialen Gründen

ist es gar nicht gerecht, dass die abgeschoben werden. Aber ja, dann guckt

man sich umund sieht, Uniform hast du an, da kriegst du dein Geld für, bist

für Recht und Gesetz, stehst du auf jeden Fall hier. Und dann muss natür-

lich die Maßnahme trotzdem umgesetzt werden, das ist doch klar« (Pol KS,

Interview 4, September 2021).

3.3 Die Sicherheit der anderen

Abschließend lässt sich danach fragen, inwiefern sich in die ambivalente

Komplementarität von Menschenwürde und Sicherheit gewissermaßen

7 Siehe https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/staatsvertrag-zur-

entlastung-von-polizisten-bei-abschiebungen-landesregierung-bringt-gesetzentwurf-auf-

den-weg-184148.html, Zugriff: 08.05.2024.

https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/staatsvertrag-zur-entlastung-von-polizisten-bei-abschiebungen-landesregierung-bringt-gesetzentwurf-auf-den-weg-184148.html
https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/staatsvertrag-zur-entlastung-von-polizisten-bei-abschiebungen-landesregierung-bringt-gesetzentwurf-auf-den-weg-184148.html
https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/staatsvertrag-zur-entlastung-von-polizisten-bei-abschiebungen-landesregierung-bringt-gesetzentwurf-auf-den-weg-184148.html
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Formen des »Othering« einschreiben. Daran lässt sich die Frage anknüp-

fen, welche Implikationen dies für die Wahrnehmung zum einen von

Geflüchteten und Migrant*innen als polizeiliches Gegenüber, zum anderen

der Polizei durch die Akteure der Stadtgesellschaft hat. Normativ ist jede

Art des Othering in Bezug auf »Sicherheit« hochproblematisch, während

Othering institutionentheoretisch zugleich als hochwahrscheinlich gelten

kann. Othering ist normativ hochproblematisch, weil es eine epistemische

Asymmetrie (also ein negatives Bias) erzeugt hinsichtlich

– Sicherheitsansprüchen: Gruppen von »unsicheren anderen« (beispiels-

weise Geflüchtete, Drogenabhängige, Sexarbeiter*innen, LGBTQ, Mus-

lime oder Roma) wird ein geringerer Anspruch auf Schutz zugesprochen

als »normalen«, »sicheren« Bürger*innen, obwohl Erstere im Allgemei-

nen schutzbedürftiger sind, da sie sichmeist in einer prekäreren Situati-

on befinden oder in einemUmfeldmit höherer Kriminalitätsgefährdung

leben (wird auchalsunderprotectionbezeichnet, vgl.Keitzel 2024: 256; Saa-

rikkomäki u.a. 2020); gerade dies wird aber als »normal« für bestimm-

te Milieus und Orte verstanden, die gleiche Schutzwürdigkeit so infrage

gestellt (vgl. Ritchie 2022: 430) (Entwertung des Sicherheitsanspruchs); und

– Nichtdiskriminierungsansprüchen: Gruppen von »unsicheren anderen«

werden aufgrund der differenziellen Effekte polizeilichen Handelns

(etwa der vermehrten Kontrolle im Vergleich zu »Normalbürger*innen«

und dermöglichen Ausgesetztheit von extremen Formen des Eingriffs in

ihre Grundrechte) als gleichwertige Personen infrage gestellt, obwohl sie

im Allgemeinen ohnehin Beeinträchtigung der Gleichheit ihres Status

erleiden (Verstärkung von Repressionsbetroffenheit).

In der radikalen Polizeikritik dient die These der »differenziellen Funkti-

onsweise« dazu, den von Grund auf und unreformierbar problematischen

Status von Polizei zu begründen (vgl. Loick 2018: 11). In einer Gesellschaft,

die von gruppenbezogener Ungerechtigkeit durchzogen ist, kann die Polizei

demnach die Ungerechtigkeiten immer nur verstärken. Indem sie die herr-

schende Ordnung aufrechtzuerhalten beauftragt ist, fallen die Wirkungen

ihres Handelns immer in Richtung einer Verstärkung der Ungerechtigkeit

aus,weil die Gesetze zum einen im Sinne der Bewahrung des Status quo ge-

macht sind (etwa zur Aufrechterhaltung der Eigentumsordnung) und zum

anderen die Effekte ihrer Durchsetzung die Unterdrückten stärker strafend

treffen (indem unterdrückte Gruppen etwa häufiger wegen Ladendiebstäh-

len bestraft werden oder Strafen für sie eine viel existenziellere Wirkung
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entfalten). Im Anschluss an die oben aufgegriffene Unterscheidung von ab-

soluten und relativen Formen der Verletzung der Menschenwürde lässt sich

diese Kritik auch so reformulieren, dass in den Entwürdigungserfahrungen

von benachteiligten Gruppen beide Formen stark miteinander verbunden

sind: Neben der statistisch hervorstechenden Betroffenheit durch absolute

Grenzüberschreitungen (beispielsweise bei Todesfällen im Zusammenhang

mit Polizeigewahrsam) erleben die marginalisierten Gruppen vor allem,

dass sie auch systematisch repressiver behandelt (zum Beispiel häufiger

kontrolliert) werden (Müller/Wittlif 2023; Abdul-Rahman u.a. 2023). Refor-

mistische Perspektiven verweisen demgegenüber darauf, dass die Polizei

nicht für die in der Gesellschaft bestehenden Missstände verantwortlich

gemacht werden kann und dass demokratische Gesetzgebung den Sta-

tus quo verändern kann (und viele Polizist*innen eine solche Änderung

unterstützen würden).

Institutionentheoretisch hochwahrscheinlich ist sicherheitsbezogenes

Othering indes – selbst ohne Unterstellung rassistischer oder sonstiger

Gesinnungen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit unter den be-

teiligten Personen –, weil das Bilden von Gruppenkategorien und deren

Verknüpfung mit »Problemen« institutionell in der Operationsweise einer

Organisationwie der Polizei angelegt ist.Wenn Ermessensspielräume nicht

gemäß Zufallsgesichtspunkten genutzt werden sollen, muss die gesell-

schaftliche Umwelt kategorisiert und auf die durch die Organisation zu

bearbeitenden Probleme bezogen werden. »Sicherheit« und »öffentliche

Ordnung« sind aber die zentralen Bezugsprobleme von Polizei. Polizei-

liches Handeln, ob repressiv, schützend oder präventiv, bezieht sich auf

diese Kategorien. Bereits die Beschreibung von einzelnen Täter*innen bzw.

Tatverdächtigen erfordert den Rückgriff auf irgendwelche Kategorien, mit

deren Hilfe Individuen auf Gruppeneigenschaften bezogen werden. So

mag ein gesuchter Tatverdächtiger als »ein mittelalter Mann südländischen

Aussehens« beschrieben werden. Die Kategorie »südländisch« würde heute

von vielen problematisiert werden, stellt aber bereits eine entothernde

Kategorienbildung gegenüber Bezeichnungen wie »Türke« oder »Italiener«

dar. Selbst die Kategorie »männlich« ist letztlich in einer Zeit dekonstru-

ierter Geschlechtsidentitäten nicht unproblematisch. Werden ihnen nicht

»wesentliche« Eigenschaften des Gefährlichseins zugeschrieben, sie damit

zu »unsicheren anderen« gemacht?

Die Gegenargumente eines solchen Hinterfragens von Gruppenkon-

struktionen und Verknüpfungen von Eigenschaften und Neigungen zu
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Straftaten sind geläufig: Erstens wird darauf verwiesen, dass es sich nun

mal um »Fakten« handele, die auch als solche zu benennen seien – nicht

zuletzt in Kriminalitätsstatistiken. Kategorienbasierte Aussagen könnten

dabei nicht nur reale Probleme sichtbar machen (junge Männer sind eine

Gruppe, die besonders in den Blick genommen werden muss; sexualisierte

Gewalt geht vor allem von Männern aus etc.), sondern gerade auch Vorur-

teile zu überwinden helfen (wenn etwa »nachweisbar« ist, dass Flüchtlinge

nicht häufiger kriminell sind als andere Personen). Zweitens wird geltend

gemacht, dass eine Kommunikation mit realen Menschen auf Kategorien

zurückgreifen müsse, die diesen vertraut seien und die gesellschaftlich

»funktionieren«; gerade mit Blick auf Opfer von Straftaten erscheint dies

als eine nicht leicht von der Hand zu weisende Argumentation.

Ein dritter Blick ins Material richtet sich vor diesemHintergrund auf

– Formen der (selbst)kritischen Thematisierung von bzw. Ignoranz und

Dethematisierung von stigmatisierenden und marginalisierenden Ef-

fekten, die mit polizeilichemHandeln verbunden sind;

– dieThematisierungvonGeflüchtetenalsOpfernvonKriminalitätundbe-

sonders schutzbedürftigen Personen vs. Othering und Stigmatisierung

von Geflüchteten durch Polizeiaussagen selbst.

Die Vulnerabilität von Geflüchteten und allgemein vonMigrant*innen wird

seitens der Polizei durchaus gesehen und differenziert beurteilt. Zum einen

sind Geflüchtete allgemein sowie besonders in ihren Aufnahmeeinrichtun-

gen durch rassistische und rechtsextremistische Gewalt gefährdet:

»Wenn die [Geflüchteten] nachts halt auchmal, samstagsabendsmal in eine Kneipe woll-

ten, um sich das hier anzugucken. Dann wurden die […], habe ich zweimal, dreimal ge-

habt, […] wirklich rausgeprügelt […]« (Pol OS, Interview 3, September 2021).

»Die Erfahrung haben wir natürlich auch gemacht, dass Straftaten gegen Flüchtlinge

sprunghaft nach oben gestiegen sind, auch gegen Asylbewerberunterkünfte, die da auf

einmal im Fokus von Rechtsextremisten, von fremdenfeindlichen Menschen waren […]

Natürlich hatmanda in solchenFällen […] auch vielmit denVerantwortlichen in denStäd-

ten und in den Landkreisen zusammengearbeitet.Wie schütze ich am besten so eine Un-

terkunft? Da muss erst mal ein Zaun her mit Stacheldraht […] natürlich hat man dann

wieder versucht, zu vermeiden, dass das ganze so ein KZ-ähnliches Aussehen bekommt,

war also ganz, ganz kritisch« (Pol MA, Interview 6, Juni 2021).

Das Leben in den Aufnahmeeinrichtungen wird übergreifend als hart und

belastend eingeschätzt. Es ist damit Brutstätte und Ausführungsort vonGe-

walt und Verbrechen, denen geflüchtete Menschen zugleich besonders aus-
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gesetzt sind: Sie werden räumlich bedingt zu Tätern wie Opfern. Die Polizei

ist für Interventionen aufMeldungen angewiesen.Dadiese selten vomKreis

der Betroffenen selbst ausgehen, sind Dritte als Mittler gefragt:

»Gibt ja auchgenügendBetreuerundVerantwortliche vorOrt.Wennes inStraftatenüber-

geht, dannmuss das uns angezeigt werden.« (Pol KA, Interview 6, Juli 2021).

So ganz sicher ist sich der*die interviewte Polizeibeamte*in dann aber doch

nicht und verweist wiederum auf vermeintliche kulturelle Differenzen:

»Manmuss sichmelden.Da bin ichmir halt nicht sicher. Auch gerade,weil Sie Frauen an-

gesprochen haben, Frauen undKinder.Ob die –die auchwenn sie hier sind, trotzdemaus

einem ganz anderen Kulturkreis kommen – den Mut haben, ob sie es können, ob sie sich

wirklichmelden können und auch hingeschaut wird. Aber das entzieht sich dann unserer

Einflusssphäre.Wir können erst dann etwas tun, wenn tatsächlich was bei uns angezeigt

wird.« (Pol KA, Interview 6, Juli 2021).

Die Polizei sieht sich dabei mitunter auch als eine Art Antirassismusbeauf-

tragte mit Gewaltmonopol. Denn in den Aufnahmeeinrichtungen sei eine

rassistischeHackordnungallgemeinverbreitet,die sichvondergesellschaft-

lichen Ordnung Deutschlands grundlegend unterscheide:

»Es gab soziale Unterschiede oder auch Unterschiede je nach Herkunftsland unter den

Flüchtlingen untereinander, also sprich: Wir tragen unser Paradigma ›alle Menschen

sind gleich‹ vor uns her, wir haben das längst hier in Deutschland verinnerlicht. […] so

ein Flüchtling mitnichten, also da gibt es sehr deutliche Unterschiede. Und da stehen

die Schwarzafrikaner immer noch so am Ende der Nahrungskette. Verzeihen Sie mir

den Begriff, aber auf die wird herabgeschaut und Auseinandersetzungen in so einer

Asylbewerberunterkunft entstanden dann häufig bei dem Schlangestehen an der Essens-

ausgabe. Sprich das sind diejenigen, die als niederwertigsteMenschen lediglich anerkannt

worden sind, die sind nach hinten durchgereicht worden. Diemussten sich hinten anstel-

len. Und wenn sie das nicht gemacht haben oder wenn sich da ein anderer vorgedrängelt

hat, da gab es dann schon …, da sind die Stühle geflogen, da sind die Tische geflogen, da

gab es wildeste Auseinandersetzungen zum Teil mit Hunderten Beteiligten, wo dann die

Polizei einschreiten musste […]« (Pol MA, Interview 6, Juni 2021).

Auch sexualisierte Gewalt sei ein besonderes Problem: »Dass Frauen Opfer

werden, kommt dagegen durchaus vor.Dabei geht es häufig um sexuelle Be-

lästigung und auch um Vergewaltigungen. Ich persönlich erinnere mich an

einige derartige Fälle« (Küch 2016: 101).

Geflüchtete sind darüber hinaus Opfer jener Form von Kriminalität,

die sich deren prekären Status zunutze macht und deren Abhängigkeit

ausnutzt. Mitunter sind sie gleichermaßen und schwer entwirrbar Opfer
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und Täter,mitunter aber auch »einfacheOpfer«.Dies sei etwa der Fall,wenn

»Unterkünfte zu horrenden Preisen vermietet werden oder die Personen

dann irgendwelche Scheindokumente unterschreiben müssen – Scheinver-

träge,mit denendann irgendwelcheSozialleistungenvonanderenbeantragt

werden. […] Da wird halt einfach dieser Status ausgenutzt, diese Abhängig-

keit ausgenutzt« (Pol KA, Interview 2, Juli 2021; zur Schattenökonomie in

der Vermittlung vonWohnraum siehe auch Bernt u.a. 2021). Auch wenn

»jungeMädchen […] aus ärmlichen Verhältnissen«mit Versprechungen auf Arbeit gelockt

werden können und vielleicht noch die Reise, Klamotten u.a. bezahlt bekommen, um

dann von ihnen zu verlangen, dass sie anschaffen gehen, um zurückzubezahlen, han-

dele es sich um ›wirklich organisierte Kriminalität‹ […], und da sind auch die Kollegen

entsprechend dran« (Pol KA, Interview 5, Juli 2021).

Auch hier stellen sich aus polizeilicher Sicht interkulturelle Schwierigkeiten,

insofern die Opfer schwer einzubinden seien:

»Wer ist denn jetzt Opfer. Definieren wir das oder die das? Und weil wir es eben oft auch

mit Leuten zu tun haben, die eine andere Sozialisierung hatten, sehen die das oft einfach

nicht so. Dann gehen diese Verfahren, wo wir sicher sind, das ist alles so gelaufen, wie

wir es meinen. Also das, was man an Sachbeweisen haben kann, wir auch haben. Aber

wenn dann die Opfer sagen, das stimmt überhaupt nicht, das war ganz anders. Warum

die das auch immer tun … […] Und wenn wir den Opfern sagen, hier ihr könnt da raus,

wir können euch helfen, mit den NGOs und so weiter, dann wollen die das gar nicht. […]

Also eineVerurteilungwegenMenschenhandel zumBeispiel –gibt es nicht so oft« (PolOS,

Interview 1, September 2021).

3.4 Fazit

Die konzeptionellen Überlegungen in diesem Kapitel haben noch einmal

die in der These einer ambivalenten Komplementarität von Sicherheit und

Menschenwürde liegenden Gehalte vertieft und als Fragen an polizeili-

che Selbstverständnisse undOrientierungsmuster thematisiert. Die aus der

Menschenwürde resultierendenGrundrechte bedürfen Sicherheit, um ihren

Wert nicht zu verlieren, aber Sicherheitsgarantien können in polizeilicher

Logik nicht ohne Eingriff in Grundrechte geschaffen werden. Der damit

einhergehende polizeiliche Ermessensspielraum lässt sich kaum von einer

differenziellen Wirkungslogik lösen, die die Position der privilegierten Ge-

sellschaftsgruppen tendenziell stärkt, für bereits Deprivilegierte hingegen

zusätzliche Marginalisierung bedeuten kann. In der Befragung des Mate-
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rials ist deutlich geworden, dass sich polizeiliche Akteure zumeist nicht als

Scharfmacher imRahmeneines Sicherheitsdiskurses sehen. Insofern sie die

mangelnde Durchsetzungsfähigkeit des Staates in Sachen Gesetzesvollzug

thematisieren, betrifft dies medial präsente Themen wie die Nichtdurch-

setzung des Aufenthaltsrechts, wobei selbst hier das Zurückweichen des

Staates vor Protesten nicht unbedingt als Schwäche gesehen wird und das

blinde Vollziehen des Gesetzes in zahlreichen Fällen (bei »unschuldigen«,

»schwachen« und »gut integrierten« Betroffenen) als belastender Grenz-

fall empfunden wird. Polizeiliche Akteure haben zumindest in Teilen ein

Verständnis für die strukturelle Gefährdung von Geflüchteten, potenziell

sowohl Opfer als auch Täter zu werden.

MitdemWunschderPolizei,»respektiert« zuwerden,derDiagnose,dass

dies zunehmendweniger der Fall sei, und demKonstatieren einer Verschär-

fung dieser Entwicklung durch Fluchtmigrationwird freilich eine dilemma-

tischeSicht erkennbar.Denn,wennderRespekt nicht durchRepressionwie-

dergewonnen werden kann, aber die Wirksamkeit nichtrepressiver Polizei-

arbeit auf respektvoller Kommunikation beruht, stellt sich die Frage,wie die

Polizei als staatliche Autorität auftreten soll. Während sich die Polizei bei

Einzelfällenmit Blick auf ihren Ermessensspielraum und die damit verbun-

denen Abwägungserfordernisse recht sicher zu fühlen scheint, schätzt sie

die Lage bei Menschenansammlungen als deutlich schwieriger zu beurtei-

len ein. Von zentraler Bedeutung ist das auf Erfahrung gegründete Gefühl,

sich »rechtssicher« zu verhalten. Die deutsche Verwaltungsgerichtsbarkeit

dient so dem Schutz von Bürger*innen und allen Einwohner*innen, es er-

mächtigt aber auch die Polizei, die sich sicher sein kann, nicht in Proble-

me zu geraten, wenn sie sich in einem rechtskonformen Handlungskorri-

dor bewegt.Obwohl diese fürDeutschland insgesamt charakteristische her-

ausragende Rolle rechtlicher Überprüfung auch ihre Kosten hat (etwa mit

Blick auf die Grenzen des rechtlich Normierbaren, die mit jeder Normie-

rung und Rechtsprechung notwendig einhergehenden Ausschlüsse und die

Steuerung von Aufmerksamkeitsökonomien undRessourcenverwendungen

unter möglichen Alternativen), müsste das in weitergehenden Studien the-

matisiert werden.



4. Polizei und Rassismusdiskurs

Insbesondere seit den weltweiten »Black Lives Matter«-Protesten im Som-

mer 2020 und dem Bekanntwerden zahlreicher Rassismusskandale um

einzelne Polizeibeamt*innen in Deutschland (u.a. Bebenburg/Voigts 2019)

erhielt diewissenschaftlicheDebatteumRassismusunddiedeutschePolizei

neuen Aufwind (u.a. Hunold/Singelnstein 2022). Rassismus und rassisti-

sche Praktikenwie etwa racial profiling stehen imdirektenWiderspruch zum

polizeilichen Auftrag, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu

schützen und alle Bürger*innen gleich zu behandeln (Wegner/Ellrich 2022:

108). Daher ist sowohl aus normativen Gründen als auch aus Organisati-

onslogik nur konsequent, dass die Polizei den Vorwurf, sie sei rassistisch,

vehement zurückweist. Andernfalls würde sie gegen das Recht verstoßen,

zu dessen Schutz sie selbst eingesetzt wurde.

Statt sich dieser Debatte über Rassismus in der Polizei zu stellen, ver-

schloss sich die Organisation Polizei vielfach für wissenschaftliche Studien,

lehnte die Kooperation entweder ganz ab oder verkomplizierte denWissen-

schaftler*innen den Feldzugang, selbst wenn diese Studien Rassismus nicht

zumdirekten Forschungsgegenstand hatten (Geugjes/Terizakis 2024a). Jene

Studien, die Rassismus thematisieren, stoßen zumTeil auf deutliche Ableh-

nung. Teilweise stellt die Polizei dieWissenschaftlichkeit von Studien infra-

ge, die rassistische Praktiken in der Polizei identifizierten (u.a. Abdul-Rah-

man u.a. 2023).

Obwohl in der Zwischenzeit eine Veränderung in der Debatte festzu-

stellen ist, die eine Diskussion über Rassismus und die deutsche Polizei

möglich(er) macht, herrscht weiterhin Uneinigkeit über das Ausmaß und

die Art des Problems. Ein Policy-Brief des Sachverständigenrats für In-

tegration und Migration kommt auf Grundlage repräsentativer Daten zu

dem Befund: »Menschenmit äußerlichen (Körper-)Merkmalen, die auf eine
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ausländische Herkunft schließen lassen, wie beispielsweise eine dunkle

Hautfarbe oder ein Kopftuch, werden häufiger von der Polizei kontrolliert

als Personen, deren Erscheinungsbild sich nicht durch diese Merkmale von

der ›standarddeutschen‹ (weißen) Norm abhebt« (Müller/Wittlif 2023: 4).

Die Polizei sieht diese statistisch gesehen häufigere Kontrolle von »nicht-

standarddeutsch« aussehenden Personen als Effekt von nicht rassistisch

motivierten Kontroll- und Ermittlungspraktiken. Als Polizist*in wisse man

beispielsweise, dass es »in irgendeiner Gruppe oder irgendeiner Gegend in

der Stadt« einen »Drogenzirkel oder so etwas« gibt, »und dannweißman ja,

okay, wenn ich einen von denen kontrolliere, dann ist die Wahrscheinlich-

keiten relativ hoch, dass ich etwas finde. […] Die einen sagen dann, das ist

rassistisch und der Polizist sagt halt, das ist mein Erfahrungswissen« (Pol

DA, Interview 5, Oktober 2021).

Was für eine konstruktive Debatte zwischen Polizeiforschung, Zivilge-

sellschaft und Polizei vonnöten wäre, ist das Herstellen eines gemeinsamen

Verständigungshintergrunds zum Thema Rassismus. Es bräuchte das ge-

teilte Verständnis darüber, dass struktureller Rassismus ein wesentliches

Strukturmerkmal unserer modernen westlichen Gesellschaft ist und Struk-

turen darum selbst dort diskriminierend wirken, wo sie formal gleich

behandeln sollen. Rassismus hat eine »feldübergreifende[…], interinsti-

tutionelle[…] Wirkung« (Bosch/Thurn 2022: 183–184) und macht auch vor

allem vor Organisationen wie der Polizei keinen Halt – und das, ohne dass

diese sich bewusst dafür entscheidenwürde.Die alltägliche Polizeipraxis ist

gerahmt durch rechtliche, politische, ökonomische und soziale Strukturen,

in denen Rassismus eingeschrieben ist. Zugleich sind auch gesamtgesell-

schaftliche Erwartungen an die Polizei von Rassismen durchzogen: Es sind

»einzelne Menschen, welche Strukturen und Institutionen handelnd re-

produzieren, und umgekehrt verleihen Strukturen und Institutionen den

singulären Handlungen einen spezifischen Sinn« (ebd.: 193). Aus diesem

strukturellen Rassismus gibt es keinen schnellen, einfachen Ausweg und

auch die Polizei kann sich diesbezüglich nicht selbst reformieren. Vielmehr

gilt es, in einen gesamtgesellschaftlichenDiskurs einzutreten,dessenZiel es

ist, Rassismen zu erkennen, zu dekonstruieren und diskriminierungsfreie

Strukturen aufzubauen.

Insbesondere vonseiten der Polizei und in öffentlichen Debatten ist je-

doch oftmals weiterhin die Deutung dominant, dass es sich lediglich um

»Einzelfälle« (Pol KS, Interview 7,Dezember 2021) handele und nicht um ein

strukturellesPhänomen.Auch inunseren InterviewsmitPolizist*innen sind
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unsAussagendarüberbegegnet,dass eshöchstensEinzelne inderOrganisa-

tion mit rassistischen Einstellungen gebe: »Wir haben 16.000 Polizistinnen

und Polizisten in Hessen. […] Das betrifft nicht die breite Masse der Polizei«

(Pol KS, Interview4,September 2021). IndemRassismus inder Polizei häufig

zusammenmit Skandalen um extremistische Äußerungen verhandelt wird,

sei es in der Öffentlichkeit oder im Rahmen von Polizeiveranstaltungen, er-

folgt eine Verengung und Individualisierung des Phänomens.

Ohne ein geteiltes Verständnis von strukturellem Rassismus versteht die

Polizei den Vorwurf des Rassismus grundsätzlich als an das Individuum

gerichtet, das sich frei für eine Weltanschauung entschieden hat, die nicht

grundgesetzkonform ist (zu den Begriffen individueller, institutioneller

und struktureller Rassismus siehe Bosch/Thurn 2022), was sie, wie bereits

dargelegt, notwendigerweise zurückweisen muss, um nicht ihre eigene

Existenzlegitimation ad absurdum zu führen, oder mit Projekten gegen

Radikalisierung beantwortet (vgl. Koehler/Filipps 2023). Auch denjenigen

Polizist*innen, die sich klar der freiheitlich-demokratischen Grundord-

nung verpflichtet sehen, muss ein so verstandener Vorwurf natürlich wie

ein persönlicher Affront vorkommen.

Abgesehen von der Allgegenwärtigkeit von strukturellem Rassismus,

zeigen die zahlreichen aufgedeckten Skandale um rechtsextreme Chat-

gruppen in der Polizei aber auch, dass es durchaus Polizist*innen mit

individuellem,manifest rechtsradikalem bzw. rechtsextremistischemWelt-

bild gibt. Hier gilt es, Routinen zu etablieren, die einerseits ein schnelles

und konsequentes Verfahren mit entsprechenden Beamt*innen gewähr-

leisten und andererseits Hinweisgeber*innen davor bewahren, innerhalb

der Organisation als »Nestbeschmutzer« (Pol DA, Interview 1, September

2021) verunglimpft zu werden und negative Konsequenzen für ihr dienstli-

ches Fortkommen befürchten zu müssen. Gleichzeitig bedarf es aber auch

präventiver Maßnahmen innerhalb der Organisation, um die Demokra-

tieresilienz der Polizist*innen zu stärken und sie weniger zugänglich für

extremistisches Gedankengut zu machen (z.B. Geugjes/Terizakis 2024b

oder der Einsatz von Demokratiepat*innen im Rahmen des niedersächsi-

schen »Polizeischutzes für die Demokratie«). Wir argumentieren, dass die

Polizei aus zwei Gründen ein besonderes Augenmerk darauf legen sollte.

Ein*e interviewte*r Polizist*in beschreibt:

»Wer geht denn zur Polizei? Ist der eher linksorientiert, ist der eher Mitte oder ist der

eher auch ein bisschen konservativer? Dannwerden wir sicherlich zu demErgebnis kom-

men,dassderjenige,der zurPolizei geht, […] konservativer sein [wird] als dieGesellschaft.
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Wenn dann Polizisten auch noch in Brennpunktbereichen arbeiten und möglicherweise

auch durch uns als Führung dabei nicht gut begleitet werden, Stichwort Supervision und

ähnliche Dinge, dass es dann auch Leute gibt, die tatsächlich in solch einen Extremismus

reinrutschen. Oder aber, dass sie zur Kompensation dessen, was sie da erleben, mögli-

cherweise auch, ich will das nicht abmildern, auch Dinge machen, die Straftatbestände

ausdemrechtenBereich erfüllen,StichwortVerschickenvonBildern inChatgruppen« (Pol

KS, Interview 6, September 2021).

Der Erfahrung der*des Interviewten nach scheinen also erstens Menschen,

die den Polizeiberuf attraktiv finden, tendenziell eine konservative Prägung

mitzubringen, die dem rechtsextremen Gedankengut in einer eindimensio-

nalen Links-rechts-Logik näherstehe als andere politische Einstellungen.

Zweitens scheint der Polizeiberuf mit seinen Logiken, Aufgaben und Ver-

ständnissen ein gewisses Freund-Feind-Denken zu begünstigen. Darauf

wollen wir im kommenden Kapitel eingehen, bevor wir darlegen, welche

diskriminierenden Narrative uns in den Polizeiinterviews – als Nebenpro-

dukt unserer eigentlichen Forschungsfrage – begegnet sind, ohne dass wir

explizit danach gesucht haben.

4.1 Warum Polizeiarbeit ein Freund-Feind-Denken begünstigt

Die Polizei ist bekannterweise mit der Abwehr von Gefahren und der Auf-

rechterhaltung der öffentlichen Ordnung betraut. Dafür muss sie zwangs-

läufigzuBeschützende auf der einenSeite unddie, vor denenbeschütztwer-

denmuss, auf der anderen Seite identifizieren (Loick 2018;Thompson 2021).

Als Grundlage dieser Einordnung steht der Polizei lediglich das äußere Er-

scheinungsbild einer Person spontan als Anhaltspunkt zur Verfügung.

SowohldieserAktder sozialenKategorisierungals auchdie entsprechen-

de Zuschreibung von Straffälligkeit werden von den Polizeibeamt*innen auf

Basis ihres ›polizeilichen Erfahrungswissens‹ und anknüpfend an dominan-

te Sicherheitsvorstellungen vorgenommen (Keitzel 2024: 18).Weder polizei-

liches Wissen (nach dem Verständnis der Wissenssoziologie begreifen wir

»Wissen« als das, »was in einer Gesellschaft als ›Wissen‹ gilt, ohne Ansehen

seiner absoluten Gültigkeit oder Ungültigkeit« [Berger/Luckmann 2013: 3])

noch gesellschaftlich dominante Sicherheitsdiskurse sind jedoch »neutral«

oder rein »faktenbasiert«, wie wir in diesem Buch mehrmals argumentiert

haben, sondern durchdrungen von gesellschaftlichen Diskursen,Machtver-
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hältnissen, persönlicher Haltung und Normen (Belina 2018: 119–124; Kern

2014: 33; Pichl 2018: 110–112).

Insbesondere für verdachtsunabhängiges und raumfokussiertes Po-

lizieren (beispielsweise das Kontrollieren von Personen an »gefährlichen

Orten«) bleiben »[f]ast zwangsläufig […] nur Kriterien übrig, die an das

äußere Erscheinungsbild anknüpfen« (Tomerius 2019: 262). Gemäß Tama-

ra Dangelmaier (2021: 378) ist »proaktives anlassunabhängiges Polizieren

noch viel stärker von bestimmten Verdachtskonstruktionen und stereotypi-

sierten Verallgemeinerungen gegenüber verschiedenen Personengruppen

abhängig […] als reaktive Polizeiarbeit«.

Der polizeilichen Praxis sind darüber hinaus weitere Besonderheiten

eingeschrieben, die stereotype Einstellungen unter Polizist*innen und ein

Freund-Feind-Denken begünstigen. So beschreiben viele der von uns inter-

viewten Polizist*innen etwa, dass sie wiederholt mit denselben Personen an

den immergleichen Orten interagieren: »Wir haben schon ein spezielles Pu-

blikum,mit demwir immer wieder zu tun haben. Und auf die wir vielleicht

auch sauer sein könnten, weil es immer wieder unser Gegenüber ist« (Pol

KS, Interview 5, September 2021). Das fühle sich einerseits oft an wie ein

frustrierender »Kampf gegen Windmühlen« (Pol OS, Interview 5, Oktober

2021) und sorge andererseits dafür, dass man »die Erfahrung der letzten

Situation auf die neue drüber[stülpe]«, was Differenzierung verhindere und

»ein Bild festzementiert, aus dem ich nicht mehr rauskomme« (Pol KS, In-

terview 1, Juli 2021). Denn nicht alle Polizist*innen seien sich bewusst, dass

sie grundsätzlich nur einen kleinen Ausschnitt der Gesellschaft zu Gesicht

bekämen »wie ein Fisch imAquarium« (Pol KS, Interview 7,Dezember 2021),

der absolut nicht zu Generalisierungen ausreicht.

In Kombination mit der zuvor dargelegten sozialen Kategorisierung

im Polizeialltag führt die Tendenz zur Generalisierung nicht selten zur

Entwicklung von homogenisierenden und diskriminierenden Stereotypen

(Geugjes u.a. 2022). Für Reflexion oder Supervision, die diesem Prozess

entgegenwirken könnten, gebe es im Polizeialltag derzeit jedoch weder Zeit

noch Raum, so einige Interviewpartner*innen (Pol BS, Interview 1, Oktober

2021; Pol OS, Interview 8, Dezember 2021; Pol MA, Interview 5, Juni 2021).

Hinzu kommt eine weitere Besonderheit des Polizeiberufs, die von ver-

schiedenen Forschenden als »Cop Culture« gelabelt wird (Behr 2008, 2017a;

Hunold 2019; Künkel 2014). Sie beschreibt eine spezielle Kultur innerhalb

der Organisation Polizei, die beispielsweise durch steile Hierarchien, die

Anerkennung von Autorität und eine bedingungslose Loyalität gegenüber
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Kolleg*innen gekennzeichnet ist. Auch eine mangelhafte Fehlerkultur und

die »Überzeugung, zu den ›Guten‹ zu gehören« (Behr 2022: 222), werden

als Teil dieser Kultur beschrieben, was erklären kann, warum polizeiliche

Wissensbestände intern selten als problematisch oder fragwürdig wahrge-

nommen werden.

In Bezug auf extremistische oder rassistische Einstellungen in den Rei-

hen der Polizei sorge die Cop Culture dafür, dass entsprechende Kolleg*in-

nen ›geschützt‹ würden, da bei der Polizei »wenig bis nichts über die Mo-

dalitäten und Grenzen der Solidarität« (Behr 2018: 169) gelernt werde. Hin-

zu kommt, dass es noch nicht in allen Bundesländern polizeiunabhängige

Beschwerde- undMeldeverfahren gibt, falls ein*e Polizist*in das Fehlverhal-

ten von Kolleg*innen melden möchte. Auch die Einrichtung von Beschwer-

destellen für Bürger*innen, die polizeiliches Fehlverhalten anzeigen möch-

ten, wird als noch unzureichend bezeichnet (u.a. Aden/Bosch 2022). Unab-

hängige Polizeibeschwerdestellen gab es im April 2024 nach Recherchen des

Mediendiensts Integration in acht Bundesländern und seit März 2024 gibt

es sie auch für Bundespolizei und Bundeskriminalamt.1

4.2 StereotypesWissen bei der Polizei

Im Rahmen der systematischen Analyse der Polizeiinterviews sind uns

in den polizeilichen Erzählungen über Fluchtmigration und Geflüchtete

wiederholt Narrative und Deutungsmuster begegnet, die auf rassistischen

Wissensbeständen basieren. Damit möchten wir, wie bereits oben betont,

nicht unterstellen, dass sich unsere Interviewpartner*innen extremistisch

geäußert hätten oder eine solcheHaltung teilten.Wir unterstreichen hinge-

gen abermals: DieOrganisation Polizei ist Teil unsererGesellschaft, beteiligt

an und geprägt von gesellschaftlichen Diskursen, und teilt diskursiv ver-

mittelte Wissensbestände (Foucault 1981). Da Rassismus ein wesentliches

Strukturmerkmal unserer Gesellschaft ist, ist er auch in der Organisation

Polizei wiederzufinden. Bei diesen Wissensbeständen handelt es sich in

der Regel um homogenisierende, kulturalisierende und reduktionistische

Zuschreibungen problematischer Eigenschaften zu bestimmten Bevölke-

1 https://mediendienst-integration.de/artikel/ehrliche-auseinandersetzung-mit-vorwuerfen-

koennte-das-bild-der-polizei-verbessern.html, Zugriff: 08.05.2024.

https://mediendienst-integration.de/artikel/ehrliche-auseinandersetzung-mit-vorwuerfen-koennte-das-bild-der-polizei-verbessern.html
https://mediendienst-integration.de/artikel/ehrliche-auseinandersetzung-mit-vorwuerfen-koennte-das-bild-der-polizei-verbessern.html
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rungsgruppen. Jene Beschreibungen sind meist abwertend konnotiert und

werden in Abgrenzung bzw. komplementär zur weißen Norm konstruiert

(Balibar/Wallerstein 2000: 30; Foroutan 2020: 14–15).

Dabei ist wichtig, festzuhalten, dass stereotypes Denken über beinahe

jede Bevölkerungsgruppe existiert. Seine bloße Existenz führt noch nicht

zwangsläufig zuDiskriminierung.Erst,wenndiesesDenken unddieseWis-

sensbestände an Machtasymmetrien gekoppelt sind, können sie Ausgren-

zungspraxen und Diskriminierung zur Konsequenz haben.

Es liegt auf der Hand, dass Geflüchtete und Asylsuchende keine mächti-

ge Position innerhalb unserer Gesellschaft innehaben (Pichl 2017). Zur Poli-

zei als institutionalisierterRepräsentantin des Staates,derenMachtposition

durchdas ihrübertrageneGewaltmonopol aufganzbesonders eindrückliche

Weise greifbarwird,entsteht also eine eindeutigeMachtasymmetrie (Becker

2016: 12; Feest/Blankenburg 1972; Hall u. a. 1978: 164; Keitzel 2024: 258 ff.).

Im Kontext unserer Forschung sind demnach Wissensbestände bei der Po-

lizei als kritikwürdig einzuschätzen, die bestimmte Flüchtlings- oder mi-

grantischeGruppenmit essenzialisierendenZuschreibungen belegen,wenn

diesesWissenunhinterfragt handlungsleitend für polizeilichePraxiswirken

könnte.

Im Folgenden werden vier dieser polizeilichen Wissensbestände über

Geflüchtete aufgeführt, die sich in unserem Forschungsmaterial als Muster

herausgebildet haben.

4.2.1 Wissensbestände über junge, geflüchtete Männer

Wie bereits in den Kapiteln zu den Fallstädten dargelegt, ist in unserem

Material eine homogenisierende Darstellung von jungen, geflüchteten

Männern als deviant bis hin zu defizitär zu finden. Dieses Bild speist sich

insbesondere aus demvermeintlichenErfahrungswissen,dass dieseGruppe

vonMenschen impulsiver und deshalb in ihrem Verhalten unberechenbarer

sei als das, was die Polizei als Norm empfindet. Diese Eigenschaft wird

einerseits, so ein*e Polizist*in, »bestimmte[n] Bevölkerungsgruppen aus

Afrika« zugeschrieben – das liege »an ihrer Mentalität, dass sie laut werden

und sich aufregen« (Pol BS, Interview 7, Dezember 2021). In Städten, in de-

nen viele Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan leben, wie beispielsweise

in Kassel wird von Polizei und Presse berichtet: »Die haben ein Messer da-

bei. Die haben Pfefferspray ab und zu, ganz oft Messer, spitze Gegenstände,
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und setzen die auch ein« (Pol KS, Interview 3, Juli 2021). Besonders, »wenn

es dann so in den Ehrbereich geht« (ebd.) und darum, einen »Landsmann

zu rächen« (HNA, 28.09.2015 (3)), wird deutlich, dass diesen Geflüchteten

eine irrationale und impulsive Tendenz zugeschrieben wird. Zu diesem Bild

scheint auch die Vorstellung zu gehören, dass Geflüchtete oft in Gruppen

gewalttätig würden, »Massenschlägereien« (Pol KS, Interview 4, Septem-

ber 2021) anzettelten und »untereinander aufeinander los[gehen]«, auch

mit einfachen Waffen wie »mit Latten, mit Stühlen« (Pol KS, Interview 5,

September 2021). Historische Parallelen, das dokumentiert eine Online-

publikation des ehemaligen Landeszentrums für Zuwanderung NRW, gab

es im Übrigen bereits gegenüber den ersten italienischen »Gastarbeitern«,

denen nachgesagt wurde, ihnen habe »das Messer locker« gesessen.2

Diese Zuschreibung von Impulsivität hat Auswirkungen auf das Han-

deln der Polizei, die »das Gefühl« habe, man müsse »die ein oder andere

Eskalationsstufe überspringen, um überhaupt noch die polizeiliche Maß-

nahme durchführen zu können« (Pol KS, Interview 1, Juli 2021). Außerdem

denken Polizist*innen im Umgang mit dieser Gruppe verstärkt »an Eigen-

sicherung«, erläutert ein*e Polizist*in (Pol BS, Interview 7, Dezember 2021).

»Das ist für uns gefährlich«, betonte auch ein*e andere*r Polizist*in, »wie

oft ichmeineWaffe in den letzten eineinhalb Jahren gezogen habe aufgrund

solcher Sachen, das habe ich in meinen sechs, sieben Jahren Beruf, die ich

davor hatte, nicht« (Pol KS, Interview 3, Juli 2021).

4.2.2 Parallelgesellschaften ohne Akzeptanz der Polizei

Eine weitere, gängige Erzählung, die uns in den Polizeiinterviews begegnet,

ist der unterstellte Rückzug von Teilen der Geflüchteten und Migrant*in-

nen in sogenannte Parallelgesellschaften, die sich von der »deutschen Ge-

sellschaft« abschotteten und geltendes Gesetz nicht achteten. In Osnabrück

wird beispielsweise die Organisation migrantischer Personen in sogenann-

ten »Clans« besonders problematisiert, die laut den Polizist*innen nach ei-

nem eigenen Rechtssystem lebten, wo die »Familienehre« oder »das islami-

sche Recht« vorgehe und »wo polizeiliches Verhalten oder Einschreiten auch

nicht akzeptiert« (Pol OS, Interview 2, September 2021) werde:

2 https://www.italiener.angekommen.com/Bundesrepublik_JenseitsDerArbeit.html, Zugriff:

08.05.2024.

https://www.italiener.angekommen.com/Bundesrepublik_JenseitsDerArbeit.html
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»Und dann tauchtman halt mit sieben, acht Autosmal auf oder so. Dann ist das halt auch

gleich eine Massenlage. Wo dann auch gleich alle Cousins und Cousinen dazukommen

undBrüder.Undes ist ganz schwierig,dazwischenzukommen.Dageht es dann irgendwie

um irgendwelche Verbandelungen ehelicher Art oder so« (ebd.).

Dies löse Empörung aus. Der*die Polizist*in erzählt, dass einem »das Mes-

ser manchmal in der Tasche« aufgehe, da er*sie sich selbst als »eigentlich

ziemlich rechtsstaatlich« sieht und »so nie handeln« würde (ebd.). Auch aus

anderenStädtenwirdberichtet,dass sichzuvor rivalisierendeGruppen»ver-

bünde[n], bis wir dann kommen«, und dann die Polizei zusammen angrif-

fen, »weil man löst diese Konflikte lieber allein« (Pol KS, Interview 3, Juli

2021). »In bestimmten Kulturen ist es ja einfach Fakt, dass Menschen von

außen, gerade auch die Polizei« nichts mit der Regelung von »innerfamiliä-

re[en]« Problemen zu tun hätten, sondern sich »das Familienoberhaupt dar-

um kümmern« (Pol BS, Interview 6, Dezember 2021) würde.

Über diese Parallelgesellschaften gibt es zudem die Vorstellung, dass

ihre Gepflogenheiten in einer aufgeklärten und fortschrittlichen Gesell-

schaft nicht nur illegal, sondern auch unmoralisch sind ‒ wie etwa, dass sie

nur innerhalb der Community oder gar der Familie heiraten würden. Ein*e

Polizist*in erzählt, »das ist leider Gottes da noch verbreitet. Ich weiß auch

nicht,wiemandas rauskriegen kann« (PolOS, Interview2,September 2021).

Aus diesem Zitat wird auch der »Erziehungs-« bzw. »Zivilisierungsauftrag«

der als deviant wahrgenommenen Migrant*innen deutlich, den einige

Polizist*innen der Mehrheitsgesellschaft beziehungsweise dem Staat zuzu-

schreiben scheinen.Diese Erzählung erinnert an die koloniale Rahmung der

anderen »als barbarisch, unberechenbar und mithin gefährlich« und ist eine

der »zentralen Legitimierungsthesen der kolonialen Zivilisierungsmission«

(Castro Varela/Mecheril 2016: 11).

In einigen Polizeiinterviews wurde außerdem deutlich, dass sich man-

che Beamt*innen von Migrant*innen und Geflüchteten nicht respektiert

und ernst genommen fühlen. So berichtet ein*e Polizist*in: »Polizei ist für

die nichts, das ist denen ziemlich scheißegal« (Pol BS, Interview 4, Oktober

2021). Als Erklärung für diese Einstellung wird teilweise schlichtweg auf die

Herkunft verweisen: »Es sind halt Nordafrikaner und arabischstämmige

Leute, die akzeptieren die Polizei nicht groß« (Pol MA, Interview 11, Juli

2021). Dieses Bild der gesetzlosen, unzivilisierten und meist muslimisch

sowie männlich gelesenen Personengruppen, die in Gruppen auftreten und

den Staat nicht akzeptieren, begegnet uns in den Interviews wiederholt. Sie

werden als homogene Gruppe konstruiert, ihre vermeintlichen (negativen)
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Eigenschaften werden verallgemeinernd zugespitzt und auf ihre Herkunft

zurückgeführt.

4.2.3 Das Patriarchat der anderen

In zahlreichen Polizeiinterviews wurde erwähnt, dass Frauen in den Mi-

grant*innen- und Geflüchtetencommunitys nicht mit Männern gleichge-

stellt seien: »Frauen, gerade in dem muslimischen Bereich, die haben da ja

eine ganz andere Rolle« (Pol KS, Interview 3, Juli 2021). Dies führe einerseits

dazu, dass man regelmäßig muslimische Frauen aus häuslicher Gewalt

herausholen und sie darüber aufklären müsse, »dass, wenn jemand seine

Frau schlägt, dass das nicht in Ordnung ist und dass sich das nicht gehört«

(ebd.). Die interviewte Person betonte, dass sie es »sehr gut« finde, dass die-

se »Problemfälle, die es in den [Herkunfts-]Ländern gibt, aber die da nicht

zur Anzeige gebracht werden, […] hier zur Anzeige gebracht« würden (ebd.).

Diese Aufklärung der Opfer durch die Polizei ist sicherlich im Sinne eines

emanzipatorischen Fortschritts. Jedoch birgt sie das Risiko, die Vorstellung

des white saviour zu transportieren, wenn sie vor dem Hintergrund einer

vermeintlichen kulturellen Überlegenheit oder Fortschrittlichkeit vermittelt

wird. Die Idee des white saviour reproduziert das Bild von unterlegenen,

unterentwickelten, »nichtweißen« oder in diesem Falle muslimischen Ge-

sellschaften (Messerschmidt 2016: 163; Attia 2017: 181 f.).

Außerdemwurde inden Interviewswiederholt betont,dassmuslimische

Männer weniger Respekt vor weiblichen Polizist*innen hätten. Dies sei ein

Grund,warumbeispielsweise inOsnabrückkeine reinenFrauenstreifen ein-

gesetzt würden. Denn »auf diese Migrationsproblematik bezogen« gäbe es

»immer häufiger« einen »Hilfeschrei« von Polizistinnen, dass sie »das nicht

hin[kriegen]« oder ihnen »kein Respekt gezeigt« werde (Pol OS, Interview 2,

September2021).Kaumthematisiert hingegenwurde,dass sichdiedeutsche

Polizei inHinblick aufdieAkzeptanzvonweiblichenPolizist*innenaucherst

sehr langsam geöffnet hat und noch lange nicht bei einer faktischen Gleich-

stellung angekommen ist.
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4.2.4 Strategisches Ausnutzen des Systems

Auffällig fanden wir außerdem die vonmehreren Polizist*innen vorgenom-

mene Einteilung in »richtige Flüchtlinge« und in solche, die »nur« aus wirt-

schaftlichenGründennachDeutschlandkämen–wasoffenbarnicht als legi-

timeMobilität angesehenwird.Den »Wirtschaftsflüchtlingen« (z.B.PolMA,

Interview 1, Mai 2021) wird zum einen »Sozialleistungsbetrug« (Pol BS, In-

terview 4, Oktober 2021) und »ein gezieltes Hintergehen und Betrügen des

deutschen Staates« (Küch 2016: 87–88) vorgeworfen:

»Es warenmeistens Schwarzafrikaner, die mit immer wieder anderen, neuen Identitäten

aufgetreten sind, die sich dann zum Teil einfach äußerlich verändert haben, einfach eine

andere Jacke angezogen oder einen Bart wachsen lassen haben, eine Brille aufgesetzt, die

Haare kurz geschoren.Die Sachbearbeiter, die haben die Leute gesehen: ›Ja okay, du heißt

jetztAliMohammed,okay, ja,MohammedAli‹.Undso sinddiedanndurchgeschleustwor-

den« (Pol BS, Interview 4, Oktober 2021).

Zudem wurde mehrmals erwähnt, dass Personen ohne eine Bleibeperspek-

tive sowohl die rechtlichen Grenzen der deutschen Polizei als auch des deut-

schen Asylsystems ausnutzen würden. Beispielsweise würden »die tatsäch-

lich an[fangen]«, der Polizei »auf der Nase rumzutanzen« sobald sie in Be-

zug auf die deutsche Polizei festgestellt hätten, »man kann sich mehr erlau-

ben« (Pol KS, Interview 3, Juli 2021). Und »gerade, wenn sie schon ein biss-

chenpolizeierfahren sind«,wüssten»die [..]mittlerweile ganzgenau […]was

sie dürfen, was sie nicht dürfen« (ebd.). Wenn die Polizei fragte, warum sie

»300 Euro« und »drei Handys« in der Tasche hätten, »dann stehen sie vor

mir und sagen: ›Das war ein Geschenk von Merkel‹« (ebd.). Viele wüssten

auch, dass ihnen aufgrund von mangelnder Bleibeperspektive kaum straf-

rechtliche Konsequenzen drohten. »Die sind aus Calden [Erstaufnahmeein-

richtung in Kassel, Anm. der Autor*innen] angereist und sindmit vollen Ta-

schenwieder RichtungCalden abgezogen,weil sie genauwussten, sie haben

kein Bleiberecht. […] Die wussten, dass sie nach einer gewissen Zeit zurück-

müssen. Haben hier, auf Deutsch gesagt, die Läden leergeräumt« (GS KS,

Juli 2023). Teilweise wird dieses Verhalten an Herkunft wie »Schwarzafrika-

ner« (Pol OS, Interview 2, September 2021) oder konkrete Nationalitäten ge-

knüpft. So seien in Braunschweig Menschen aus Serbien »unter dem Deck-

mantel Asyl« eingereist undhätten »ihreStraftatenbegangen« (PolBS, Inter-

view 3, Oktober 2021) – eine Deutung, die im Rahmen unserer Gruppendis-
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kussionen vonseiten der Zivilgesellschaft als zu vereinfacht zurückgewiesen

wurde.

4.3 Fazit: Perspektiven für eine rassismussensible Polizei

Wie bereits dargelegt, verstehen wir die Polizei als eingebettet in unsere

Gesellschaft, die wiederum von historisch gewachsenen Differenzsyste-

men durchdrungen ist. So macht auch struktureller Rassismus keinen Halt

vor der Polizei. Es wäre nun aber trivial zu argumentieren, dass sich erst

die gesamte Gesellschaft ändern müsse, bevor der Abbau von Ausgren-

zungsmechanismen und Abwertungslogiken auch in der Polizei stattfinden

könne. Vielmehr sehen wir die Polizei in diesem Zusammenhang aus zwei-

facher Sicht in einer besonderen Vorbildrolle, weshalb die Polizei in dieser

Entwicklung dem Rest der Gesellschaft vorausgehen sollte. Erstens ist

es ihre dezidierte Aufgabe, unseren Rechtsstaat und unser Grundgesetz

zu schützen. Das bedeutet auch, Menschen vor Diskriminierung, Rassis-

mus und Ausgrenzung zu bewahren. Obgleich der Orientierungsrahmen

für polizeiliches Handeln komplex ist und Polizist*innen mit zahlreichen

Herausforderungen konfrontiert sind, müssen sie ihrem Schutzauftrag

nachkommen und darum auch über eventuell diskriminierende Konse-

quenzen ihrer eigenen Praktiken für Betroffene reflektieren. Zweitens hat

die Polizei in unserer Gesellschaft eine besondere und exponierte Machtpo-

sition inne, welche sich allein schon im ihr übertragenen Gewaltmonopol

und dem offenen Tragen von Waffen manifestiert, was jegliche Form von

stereotypem und abwertendemDenken über bestimmte Gesellschaftsgrup-

pen gefährlich macht. Es wird häufig argumentiert, auch im Kontext der

Rassismusskandale bei der Polizei, dass die Polizei »nur« ein Spiegelbild der

Gesellschaft darstelle und es somit nicht zu verhindern sei, dass proportio-

nal zur restlichen Bevölkerung auch Menschen mit radikalen Weltbildern

ihren Weg in die Organisation fänden. Ein*e Polizist*in in einer Führungs-

position widersprach dieser Erzählung: »Wir haben einen Eid geschworen

auf die Verfassung, das Grundgesetz, da steht das alles drin, das geht nicht.

Deswegen sind wir nicht Spiegelbild der Gesellschaft, sondern an uns sind

höhere Anforderungen zu stellen« (Pol MA, Interview 5, Juni 2021). Wir

argumentieren, dass dieser höhere Maßstab nicht nur aufgrund des geleis-

teten Eides anzulegen ist, sondern auch aufgrund der gesellschaftlichen

Macht, welche die Polizei ausübt.
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Ein gezieltes Vorgehen gegen die Festigung von stereotypemWissen über

bestimmte Bevölkerungsgruppen innerhalb der Polizei muss und kann auf

vielfältige Art und Weise geschehen. Einige Landespolizeien zeigen in die-

semZusammenhang bereits Anstrengungenmit Vorbildcharakter.Hier sei-

en nur einige Punkte exemplarisch genannt:

– Die Einführung einer Personalrotation in Stadtteilen, die sozioökono-

misch marginalisiert und durch einen hohen Anteil von Menschen mit

Migrationsbiographie geprägt sind. So soll verhindert werden, dass Po-

lizist*innen »möglicherweise dauerhaft überfordert sind oder abstump-

fen« (Nußberger 2021: 58), sich beispielsweise Stereotype über bestimm-

te gesellschaftliche Gruppen festigen, die im entsprechenden Stadtteil

überrepräsentiert sind;

– Raum und Zeit schaffen für interne Diskussionen einerseits (siehe De-

mokratiepat*innen in Braunschweig oder die »AG Werte« der Polizei

Mannheim) und für die Öffnung nach außen andererseits (z.B. durch

Teilnahme an Podien, Stellungnahmen,Offenheit für die Diskussionmit

der Zivilgesellschaft);

– Fortbildungen anbieten, die nicht essenzialisierendesWissen über ande-

re vermitteln, sondern eigene stereotypisierende Wissensbestände hin-

terfragen und gesellschaftliche Machtverhältnisse thematisieren. Es ist

deshalb auch nicht ausreichend, in diesem Kontext auf eine zunehmen-

de Diversifizierung des Polizeipersonals zu verweisen, da mehr Diversi-

tät nicht automatisch weniger Diskriminierung zufolge hat;

– Einrichten von polizeiunabhängigen Anlaufstellen,wo Polizeibedienste-

te Fehlverhalten vonKolleg*innenmelden können,ohneNachteile für ihr

weiteres dienstliches Fortkommen zu befürchten;

– Anpassen der Studieninhalte an den Polizeihochschulen auf die Heraus-

forderungen, die eine diverse Gesellschaft an die Polizei stellt.

– Eine Kennzeichnungspflicht für Polizist*innen sowie eine einheitliche

Erfassung von rassistischen und extremistischen Vorfällen sind weitere

Reformen, die jüngst diskutiert werden.3

Diese exemplarisch genannten Praktiken gilt es unseres Erachtens auszu-

bauen und hierzu stets im Kontakt mit der (kritischen) Wissenschafts- und

Zivilgesellschaft zu stehen.

3 https://mediendienst-integration.de/artikel/was-tun-bund-und-laender-gegen-rassismus-bei-

der-polizei.html, Zugriff: 08.05.2024

https://mediendienst-integration.de/artikel/was-tun-bund-und-laender-gegen-rassismus-bei-der-polizei.html
https://mediendienst-integration.de/artikel/was-tun-bund-und-laender-gegen-rassismus-bei-der-polizei.html




5. Versicherheitlichung vonMigration
durch polizeiliche Praktiken

5.1 Angst, (Un-)Sicherheit und Rolle der Polizei

Im Folgendenmöchten wir zeigen, wie die Polizei an der Verknüpfung zwi-

schen den Themen Sicherheit und Flucht beteiligt ist. Dabei schließen wir

zunächst anwissenschaftliche Befunde zumSicherheitsbedürfnis in zeitge-

nössischen Gesellschaften an und führen diese Beobachtungen unter Rück-

griff auf den Diskurs um eine »Versicherheitlichung« von Migration fort.

Eine verbreitete Diagnose lautet, dass wir in einer Sicherheitsgesellschaft

leben (Legnaro 1997; Singelnstein/Stolle 2012; Bogner 2018), in der sich ei-

ne Sicherheitskultur (Daase 2010) ausgebreitet habe. Der Sicherheitsbegriff

selbst, so argumentieren wir, wird in gesellschaftlichen Diskursen verhan-

delt und unterliegt dabei einer gewissen Kontingenz (vgl. Haus u.a. 2024).

Andere argumentieren,dass er nahezu endlos ausgeweitetwerden kannund

dabei weitestgehend unbestimmt bleibt (Westermeier/Carl 2018: 14). »Die

Vorstellung von drohenden Gefahren im Sinne bloß vermutbarer zukünfti-

ger Gefahren noch diffusenCharakterswird imPolizeirecht und der polizei-

lichen Praxis immer verbreiteter«, konstatieren Kretschmann und Legnaro

(2021: 3). Sie ergänzen in einer anderen Publikation: »Während das Ziel frü-

her die Bekämpfung vonKriminalitätwar, ist heute die per definitionemun-

erreichbare Aufgabe der Herstellung von Sicherheit in den Vordergrund ge-

rückt« (Kretschmann 2019: o. S.).

Ein, wenn nicht der zentrale innerstaatliche Sicherheitsakteur ist die

Polizei. Neben der Strafverfolgung ist die Gefahrenabwehr die wesentliche

Säule polizeilicher Aufgaben. Sicherheit und Ordnung stehen dabei im

Zentrum des Handelns. Entscheidungen im Polizeialltag sind einerseits

strukturell durch rechtliche Normen sowie politische Vorgaben oder sol-

che der Polizeiführung geprägt. Andererseits entscheidet die Polizei aber
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auch situativ und auf Grundlage ihres Erfahrungswissens, was oder wer

eine Gefahr für eben diese Sicherheit darstellt (vgl. Kretschmann/Legnaro

2024: 3). Wie Bielejewski (2023: 134) darlegt, kommt der Polizei und ihrer

Deutung der Situation häufig ein »Erzählmonopol« zu, da sie häufig die

ersten offiziellen Akteure sind, die auf eine Konfliktsituation reagieren und

zugleich als Augenzeug*innen auftreten (siehe oben). Dies befähigt die

Polizeikräfte, eine »konstitutive Ordnung der Ereignisse« zu definieren, die

als Richtschnur für das Verhalten Dritter dient und als »Tatsache« in insti-

tutionellen Kontexten anerkanntwird (ebd.). Insofern führt die Polizei nicht

nur aus, sondern ist auch daran beteiligt, Sicherheitsdiskurse mitzuprägen

und Personen, Gruppen sowie Orte als nah oder fern der Rechtsordnung zu

markieren (Kretschmann 2019: 4; siehe dazu auch »Labeling Approach« in

Sack 2014; Singelnstein/Kunz 2021: 202‒210).

Diese privilegierte Sprecherposition zeigt sich in besonderem Maße an

der Polizeilichen Kriminalstatistik (kurz: PKS) (Derin/Singelnstein 2019).

Denn nicht zuletzt wird dort, wo mehr kontrolliert wird, in der Regel auch

mehr zur Anzeige gebracht. Was folgt, ist eine Art selbsterfüllende Prophe-

zeiung, welche oft mit »objektiver« Statistik verwechselt wird: »[…] die PKS

sind objektive Fakten. Das sind Fakten« (Pol DA, Interview 2, September

2021).Und in ihrem jeweiligen städtischen (sowie Landes-)Kontext prägt die

Polizei den Diskurs, im Fall unserer Forschung über Fluchtmigration und

Sicherheit, durch ihreWissensbeständemit, welcher wiederum handlungs-

leitend für eine als angemessen verstandene Polizeiarbeit wirkt. Es wird

deutlich: Polizei bearbeitet keinesfalls nur bestehende »Probleme«, sondern

bestimmtmit,was gesamtgesellschaftlich überhaupt als Problem für die öf-

fentliche Sicherheit wahrgenommenwird undwelche (Gegen-)Maßnahmen

als legitim verstanden werden.

Mit dem Gefühl der Unsicherheit vermischt sich oft auch das der Angst;

einem ähnlich breiten und unbestimmten Konzept (Haus u.a. 2024). Damit

lässt sich ein Nexus zwischen Unsicherheit, Angst und sicherheitspoliti-

schen Maßnahmen erkennen: Unsicherheit führt zu Angst in der Bevöl-

kerung. Angst legitimiert sicherheitspolitische Maßnahmen, deren Erfolg

wiederum daran gemessen wird, ob sie Sicherheit entweder statistisch

erfassbar oder subjektiv spürbar erhöhen und dadurch Angst reduzieren

(Groß 2021). Obgleich ein Gefühl von vollumfänglicher Sicherheit wohl

kaum realisiert werden kann, wird mit dieser Logik die Ausweitung von

Sicherheitsmaßnahmen legitimiert (Westermeier/Carl 2018). Dieser Argu-

mentation folgend, ist die Polizei also nicht nur Sicherheits-, sondern auch
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Angstakteur. Sie soll paradoxerweise gegen das vorgehen, was ihre Existenz

eigentlich erst legitimiert: Angst und Unsicherheit.

Diese ambivalente Rolle der Polizei zeigt sich auch darin, dass sie täglich

im schwierigen Spannungsfeld zwischen Grundrechtsschutz und dessen

Einschränkung agiert – und damit unweigerlich einerseits Sicherheit ver-

spricht und andererseits Furcht, beispielsweise durch die Anwendung von

unmittelbarem Zwang, erzeugen muss. Dabei ist die Praxis des Eingreifens

in Grundrechte für polizeiliches Handeln geradezu konstitutiv (Möllers/

Lemke 2019). In diesem Zusammenhang gerät Polizei immer wieder in

politische Konflikte, muss sich fragen lassen, inwiefern von ihr selbst Unsi-

cherheit und Angst produziert wird, und wird daran gemessen, ob sie sich

im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung und Gesetze bewegt oder

zu einer eigenlogischen Macht im Staate wird. Die Doppeldeutigkeit der

Polizei reicht also vom vermeintlich ultimativen Angstbekämpfungsmittel

einerseits bis zur Angstquelle andererseits (Haus u.a. 2024).

5.2 Migration im Sicherheitsdiskurs

Spätestens seit den 1990er Jahren lässt sich in der Verknüpfung von Migra-

tion und Sicherheit eine Konstruktion von Migration als Gefahr für »die

öffentliche Ordnung, nationale Identität und/oder Wohlfahrt« und somit

eine Versicherheitlichung von Migration erkennen (Schammann/Gluns

2021: 158, im Anschluss an Huysmans 2000). Basierend auf einer konstruk-

tivistischen Theorietradition, wird der Blick hierbei darauf gelenkt, »dass

Sicherheit bzw. Unsicherheit durch Akteure und Akteurinnen und ihr Han-

deln hervorgebracht werden […]« (ebd.). Vertreter*innen der Copenhagen

School stellten dabei die diskursive Konstruktion von Migration als Gefahr

für die Sicherheit heraus (Huysmans 2000; Huysmans/Buonfino 2008;

Munster 2009). Die »an der eigenen Bevölkerung orientierte Sicherheitspo-

litik« (Meyer/Purtschert 2015: 163) verweist auf die Frage der Zugehörigkeit

zur Bevölkerung:Wer gilt als zugehörig undwer nicht? Versicherheitlichung

von Migration kann sich auch in (polizeilichen) Praktiken oder in Technolo-

gien bspw. imGrenzschutz zu erkennen geben und verstetigen (ebd.; Scherr

2010) wie auch in der systematischen Produktion vonWissen über Geflüch-

tete (z.B. in der PKS, durch Sonderermittlungseinheiten zur Kriminalität

von Geflüchteten). Mit dem Versicherheitlichungsdiskurs um Migration
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unmittelbar verbunden sind Diskurse und Ängste um Extremismus und

Terror (Schartau u.a. 2018: 12).

Geflüchtete werden in europäischen Aufnahmestaaten oft zur Gefahr

stilisiert »und zumGegenstand öffentlicher Sicherheitsdiskurse, politischer

Verwaltung, polizeilicher Praxis und tödlicher Grenzziehungen« (Laufen-

berg/Thompson 2021: 28) gemacht. Folglich erleben diejenigen, die vor

Unsicherheit fliehen, dort, wo sie Schutz suchen, neue Formen der Un-

sicherheit. Indem Migration und Migrant*innen im öffentlichen Diskurs

kriminalisiert, etikettiert oder verandert werden, verstetigt sich gleichzeitig

ein Diskurs der Normalität und Abnormalität (Bigo 2002), der wiederum

Akteuren aus Politik und den Sicherheitsbehörden gewisse Politiken und

Praktiken ermöglicht, um Sicherheit vor der sogenannten »migrantischen

Gefahr« gewährleisten zu können (ebd.).1 Geflüchtete und Polizei treffen

im Versicherheitlichungsdiskurs aus sehr unterschiedlich machtvollen Po-

sitionen aufeinander: Während die einen als Gefahr konstruiert werden

können, haben die anderen über genau diese Konstruktion Entscheidungs-

und bezüglich der daraus zu ziehenden Konsequenzen Handlungsmacht.

Innerhalb des städtischenRaums begegnen sich Polizei undMigrant*in-

nen sowieGeflüchtete untermöglicher Beobachtung der restlichen Stadtge-

sellschaft regelmäßig.Wie in unseren Städtestudien deutlich geworden ist,

könnte sogar unterstellt werden, dass Begegnungen zwischen Geflüchteten

und Polizei insbesondere in der Anfangsphase des Aufenthalts deutlich

häufiger erfolgen als für die autochthone Bevölkerung (Münch i.E.): Neben

demaus der kritischen Polizeiforschung bekannten Phänomen des »overpo-

licing« dermigrantisierten anderen (vgl.Keitzel 2024) kann hier auch an den

Einsatz der Polizei zur Bewältigung der städtischen administrativen und

humanitären Herausforderungen im Sommer 2015, die Einrichtung von

Stationen in Unterkünften oder die zahlreichen Bemühungen um Schulun-

gen und Präventionsarbeit insbesondere gegenüber geflüchteten Familien

gedacht werden.

Städte stellen jedenfalls sozialräumliche Orte dar, an denen sowohl

(Un-)Sicherheit als auch die Konsequenzen von Migration sichtbar und

verhandelt werden (Frevel 2021). Gleichzeitig hat auch die Stadt selbst eine

ambivalente Beziehung zu Sicherheit: Einerseits stellt sie vor allem für ge-

flüchtete Menschen eine Zuflucht dar, andererseits können aber bestimmte

1 https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/302974/einfuehrung, Zugriff:

09.05.2024.

https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/302974/einfuehrung
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Orte (Stichwort Angsträume) oder Personen in der Stadt Unsicherheit für

Einzelne bedeuten (Back 1996).

Anhand unseres Materials möchten wir exemplarisch darstellen, welche

polizeilichenPraktiken inunserensechsFallstädtendazubeitragen,dassdas

Thema (Flucht-)Migration als sicherheitsrelevant wahrgenommen wird.

5.3 Polizeiliche Sicherheitspraktiken in Bezug auf Migration

5.3.1 Statistiken und Erfahrungswissen

Bei der Erfüllung ihres Auftrags, derHerstellung vonSicherheit in der Stadt,

kann sich die Polizei an mehreren »Quellen« von Wissen orientieren. Die-

se sind beispielsweise die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), ihr eigenes

Erfahrungswissen oder die Wahrnehmung der sogenannten Kriminalitäts-

furcht (oder anders formuliert: der subjektiv »gefühlten« Unsicherheit) in

der Bevölkerung. Dabei wird die PKS von der Polizei überwiegend als eine

objektive Quelle wahrgenommen, die vermeintliche »Fakten« (Pol KS, Inter-

view 1, Juli 2021) über die Sicherheitslage in der Stadt wiedergeben soll. Er-

fahrungswissen und PKS beeinflussen sich dabei gegenseitig.Während vie-

le Polizist*innen ihr Erfahrungswissen durch die PKS bestätigt sehen (oder

beides direkt gleichstellen: »Es gibt Statistiken, man kontrolliert Leute we-

gen seinem Erfahrungswissen. […] Ich weiß es eben, ich habe das Wissen«

(Pol DA, Interview 5, Oktober 2021), vertiefen sie wiederum ihr vermeintli-

ches Erfahrungswissen über bestimmte Orte und Gruppen in der Stadt, in-

dem sie eben diese Orte undGruppen immerwieder aufsuchen und polizie-

ren, die in der PKS überrepräsentiert sind.

Dabei scheint innerhalb der Polizei das Wissen etabliert zu sein, dass

Stadtviertel und Orte mit einer besonderen »Bevölkerungsmischung« (Pol

MA, Interview 3, Juni 2021) sehr herausfordernd seien: »Es gibtwunderschö-

ne, sehr bürgerliche Stadtviertel in Mannheim. Aber dann gibt es auch so

diese Viertel wie zumBeispiel Neckarstadt,wie Teile der Innenstadt,wie die

Schönau, die natürlich aufgrund der Bevölkerungsmischung, sage ich mal,

Eigenarten haben« (ebd.). Die in diesem Zitat genannten Stadtteile haben

unter anderemalle gemeinsam,dass dort besonders vieleMenschenmitMi-

grationshintergrund und ohne deutschen Pass leben.

Unswurde in den Polizeiinterviews erklärt, dass Polizei ein »erfahrungs-

basierter« Beruf sei und »der Polizist an sich […] extrem ökonomisch« den-
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ke (Pol MA, Interview 5, Juni 2021): »Der bindet ja nicht Arbeitskraft und

Potenzial. Wenn der das macht, dann will er irgendein Resultat haben. Al-

so, wenn der jetzt so anlassunabhängig irgendwo fahndet, dann will der am

Ende des Tages möglichst einen Verbrecher fangen« (ebd.). Eine dominante

Definition von »Erfolg« bei der Polizei scheint also »einen Verbrecher fan-

gen« zu sein. Effizient sei es deshalb in diesem Zusammenhang, an die Or-

te und Gruppen zu gehen, die im Kriminalitätsgeschehen laut PKS und Er-

fahrungswissenüberrepräsentiert sind,weil das statistisch dieWahrschein-

lichkeit erhöht, einen sogenannten Erfolg zu erzielen. Für Orte bedeutet das

aus polizeilicher Logik: »Wir sagen halt immer: Vogelstang, gut, das ist ein

bisschen asozialer jetzt als Feudenheim. […] Da fahren wir dann halt natür-

lich auch mehr Streife im Bereich Vogelstang. Weil da mehr Straftaten be-

gangen werden« (Pol MA, Interview 11, Juli 2021). In Vogelstang leben mehr

Menschen mit Migrationshintergrund als ohne, während es in Feudenheim

nur knapp 25 Prozent sind.2 Und in Bezug auf Gruppen scheint aus Poli-

zeiperspektive klar zu sein: »Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dann

sind junge Frauen als Straftäter deutlich unterrepräsentiert.Während junge

Männer mit Hoodies in gewissen Räumen natürlich deutlich überrepräsen-

tiert sind« (PolMA, Interview 5, Juni 2021). Zugespitzt lässt sich formulieren:

Die Polizei sucht an sogenannten kriminogenen Orten nach jungen Män-

nern mit Hoodies und kontrolliert diese mit dem Ziel, am Ende des Tages

»einen Verbrecher [zu] fangen«.

Selten wurde von unseren polizeilichen Interviewpartner*innen ein Be-

wusstsein für die Konsequenzen geäußert, die ein solches polizeiliches Vor-

gehenmit sich bringt.Denn,wie erwähnt, ist die PKS keine objektiveWahr-

heit. Sie wird von polizeilicher Praxis mit hervorgebracht. Wenn bestimm-

te Orte und bestimmte Gruppen in der Stadt verstärkt bestreift oder kon-

trolliert werden, wird dort in der Konsequenz auch mehr zur Anzeige ge-

bracht als woanders, was sich wiederum in der PKS niederschlägt: »Wenn

wir da sehr viel kontrollieren, dann haben wir da unheimlich viele Strafta-

ten« (Pol OS, Interview 6, Dezember 2021). Mit diesen »verzerrten« Daten

als vermeintlich objektivem Bild der Sicherheitslage in der Stadt fährt dann

die nächste Polizeistreife los und das Sicherheitswissen innerhalb der Poli-

zei, aber auch darüber hinaus, verfestigt sich.

Denn die Polizei markiert durch das verstärkte Polizieren von bestimm-

ten Gruppen und Orten ganz klar, wen sie als nah und wen als fern der

2 https://web2.mannheim.de/statistikatlas/, Zugriff: 08.05.2024

https://web2.mannheim.de/statistikatlas/
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Rechtsordnung einschätzt, was selbstverständlich auch von außen wahrge-

nommen werden kann. Somit kartiert die Polizei vermeintliche Sicherheit

und Unsicherheit in der Stadt, markiert vermeintliche Freund*innen und

Feind*innen der Rechtsordnung, verstärkt damit bestehende diskriminie-

rende Strukturen und wirkt selbsterfüllenden Prophezeiungen tendenziell

nicht entgegen.

Während der sogenannten »Flüchtlingskrise« wurde beispielsweise

vor allem um Erstaufnahmeeinrichtungen und Anschlussunterbringun-

gen mehr »Präsenz gefahren« als beispielsweise in Braunschweig an den

Wohnstandorten (BS, Interview 5, Juni 2022). Es habe »zusätzliche Streifen«

gegeben, »insbesondere da in Kralenriede und im näheren Umfeld, […] um

durch Präsenz einfach ein Signal zu geben auch für die Wohnbevölkerung«

(Pol BS, Interview 1, Oktober 2021). Diese Zitate machen deutlich, dass es

beim vermehrten Polizieren dieser Orte nicht vornehmlich um den Schutz

der Geflüchteten ging, sondern auch um die Signalwirkung auf »besorgte

Bürger*innen«.

Bei unserer Hospitation auf dem Innenstadtrevier inMannheim fiel uns

ebenfalls auf, dass Orte, die dafür bekannt sind, dass sich dort viele Men-

schenmitMigrationshintergrundaufhalten, imbesonderenFokusderStrei-

fenpolizist*innen stehen.Siewurdenuns als problematisch vermittelt, ohne

dass erklärt wurde, worin diese Problematik eigentlich genau bestand.

5.3.2 Gefühlte Unsicherheit in der Bevölkerung

Neben den Polizeilichen Kriminalstatistiken und dem lokalem Erfahrungs-

wissen hat die Polizei die Möglichkeit, auf Unsicherheitsgefühle aus der

Bevölkerung zu reagieren und ihre Praktiken danach auszurichten. Wie

bereits verschiedentlich thematisiert, wird in einigen unserer Untersu-

chungsstädte deutlich, dass es die Polizei sogar als ihre Aufgabe ansieht,

»falsches« Wissen über vermeintliche Angsträume, Geflüchtete und soge-

nannte Flüchtlingskriminalität aufzulösen, wie das folgende Zitat zeigt:

»Der Polizeipräsident stellte klar, dass Flüchtlinge statistisch nicht krimi-

neller sind als andere« (PolM OS, 17.02.2016).

Mit Ausnahme weniger polizeilicher Interviewpartner*innen, die der

Meinung sind, dass Geflüchtete tatsächlich krimineller seien als Deutsche

(»Ich glaube aber vom subjektiven Gefühl her ist es tatsächlich so, dass

gemessen am Bevölkerungsanteil Flüchtlinge schon häufiger an Straftaten
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beteiligt sind« [Pol DA, Interview 3, Oktober 2021]), scheint es dominantes

Wissen innerhalb der Polizei zu sein, dass es unter Geflüchteten schlicht

genauso einen Anteil an Straftäter*innen gebe wie unter dem Rest der

Bevölkerung. Hier versucht die Polizei also, einer »Angstmache« entgegen-

zuwirken. Die Schuld für diese wird häufig den Medien oder bestimmten

Parteien zugeschrieben: »In der Vergangenheit habe ich mit großer Sorge

verfolgt, dass die sogenannte Flüchtlingskriminalität immer wieder auch

für parteipolitisches Ansinnen missbraucht worden ist. Ich kann beweisen,

dass es diese Kriminalität zwar gibt, dass es dabei aber keine Auffälligkei-

ten und schon gar nicht jene Taten gibt, die als Gerüchte immer wieder

verbreitet werden« (Küch 2016: 58‒59).

Daher ist es bemerkenswert, dass in vielen Polizeilichen Kriminal-

statistiken die Kategorie »Flüchtlingskriminalität« (z.B. PKS BS 2017;

PKS Niedersachsen 2015; PKS OS, 2015) trotzdem eröffnet wurde und in

beispielsweise Karlsruhe, Mannheim, Osnabrück oder Braunschweig Son-

derkommissionen oder sonstige besondere Einheiten eingerichtet wurden,

um Straftaten von Geflüchteten aufzuklären. Dies suggeriert, dass es sich

bei »Flüchtlingskriminalität« um eine charakteristisch besonders gelagerte

(wie bspw. »Clankriminalität«) oder um eine zahlenmäßig besonders rele-

vante Kriminalitätsform handele, was wiederum zur Versicherheitlichung

desThemasMigration sowie vonMigrant*innen beiträgt.

In diesem Zusammenhang wird vonseiten der Polizei argumentiert,

dass beispielsweise die Sonderkommission Zentrale Ermittlungen (ehem.

Soko Asyl) in Braunschweig auch dazu dienen solle, »dass die Bürger vor Ort

vielfach unberechtigte Ängste abbauen und sich mit den neuen Bewohnern

ihrer Stadtteile arrangieren« (Küch 2016: 49). Auch sollten »genau diese

Menschen heraus[ge]filter[t]« werden, »diese ›schwarzen Schafe‹ sage ich

immer, in Anführungsstrichen«, die besonders viele Straftaten verüben,

»um das Bild in der Öffentlichkeit nicht so darzustellen, nach dem Motto,

›alle Flüchtlinge sind kriminell‹. Sondern es ist nur ein Bruchteil« (GS BS,

Juni 2023).

In einigen Fallstädten, so beispielsweise in Darmstadt, wird in den In-

terviews deutlich, dass sich Teile der Mehrheitsbevölkerung seit der soge-

nannten »Flüchtlingskrise« allein schon deshalb im öffentlichen Raum un-

sicherer fühlten, weil sich dort nun Menschen mit sichtbarem Migrations-

hintergrund aufhielten. Auch wenn dies von einigen Interviewpartner*in-

nen als »nicht gerechtfertigt« (Pol DA, Interview 5, Oktober 2021) bewertet

wird,wird jedochdeutlich,dass die Polizei durch vermehrteBestreifung sol-
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cher »Angsträume« auf diese Unsicherheitsgefühle eingeht und damit ein-

mal mehr Orte markiert, an denen sich viele Migrant*innen aufhalten. Pro-

blematisch hierbei ist außerdem, dass das subjektive Sicherheitsgefühl der

Bevölkerung wohl niemals vollständig erfüllt sein kann, aber damit polizei-

liche Interventionen ständig legitimiert werden können. Indem die Polizei

sich zum Ziel setzt, gegen das subjektive Unsicherheitsempfinden der Bür-

ger*innen vorzugehen, eröffnet dies einen großen Spielraum von weitrei-

chendenMaßnahmen.

5.3.3 Vertrauensaufbau

Vor allem aus unseren Gesprächen mit Polizeibeamt*innen, die im Bereich

der Prävention tätig sind, wird deutlich, dass Migrant*innen aus Sicht der

Polizei eine Bevölkerungsgruppe darstellen, zu der Kontakt aufgebaut und

gehalten werden sollte. Das wurde uns in Bezug auf andere Gruppen nicht

berichtet.Die Polizei scheint insbesondereMuslim*innen als Zielgruppe für

vertrauensbildende Maßnahmen identifiziert zu haben. In fast all unseren

Untersuchungsstädten gibt es eine Vernetzung mit Moscheeverbänden: In

Mannheim sind die Revierleiter*innen gleichzeitig die Moscheebeauftrag-

ten für ihrenZuständigkeitsbereich, inKassel zeigte diePolizeigewerkschaft

den Schulterschlussmit derMoschee bei einemgemeinsamen Pressetermin

gegen Islamismus (HNA, 26.01.2015) und auch in Osnabrückwird berichtet,

dass man »von beiden Seiten […] aufeinander zu[gehe], wenn irgendwie der

Bedarf da ist« (OS, Interview 4, September 2022).

Bei der Polizeidirektion Osnabrück gibt es eine sogenannte Dialogbe-

auftragte bei der Polizei. Diese soll einerseits versuchen, »an verschiedenen

Stellen die Kollegen mitzunehmen« (Pol OS, Interview 7, Dezember 2021),

um fürmehr interkulturelle Kompetenz innerhalb der Polizei zu sorgen.An-

dererseits soll sie Brücken zu Menschen mit Migrationshintergrund bauen

und »den Zugang in ihren Communitys [für die Polizei] erleichtern« (GSOS,

Juni 2023). In der hessischen Polizei existieren bereits seit den 1970er Jahren

Migrationsbeauftragte.Währendder sogenannten »Flüchtlingskrise«war es

unter anderem ihre Aufgabe, im Rahmen des landesweiten Projekts »Dia-

log mit Flüchtlingen« in den Aufnahmeeinrichtungen darüber zu informie-

ren, wie die deutsche Polizei funktioniert und welche Rechte und Pflichten

es in Deutschland gibt. Im Polizeipräsidium Mannheim und in Osnabrück

gibt es auf dem Gelände der Landeserstaufnahmeeinrichtungen (kurz LEA
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oder LAB) sogar eineNiederlassung der Polizei. »Ganz viel Sozialarbeit« (Pol

OS, Interview 8,Dezember 2021) werde dort laut Polizei geleistet, womit die

ständige Ansprechbarkeit der beiden Polizist*innen beschrieben wird, die

auf dem Gelände anwesend sind und den Kontakt zu den Bewohner*innen

suchen.

In diesem Kontext interessant sind auch die Kontaktbeamt*innen bzw.

Schutzpersonen vor Ort, die in Niedersachsen und Hessen in aus polizeili-

cherSicht besondersherausforderndenStadtvierteln eingesetztwerdenund

dort als »Sozialarbeiter inUniform« fungierten,die Probleme »aus einer für-

sorglichen Perspektive« angingen und darum »mehr tatsächlich Ansprech-

partner« und »weniger Polizisten« seien (OS, Interview 1, September 2022).

Wie bereits oben beschrieben, korreliert »herausfordernd« häufig mit einer

hohen Quote von Migrant*innen im Stadtteil wie beispielsweise in Osna-

brück-Schinkel oder Darmstadt-Kranichstein.

In den verschiedenen Fallstädten wurden uns zahlreiche Projekte ge-

nannt – von der »Polizei zum Anfassen« in Mannheim über die »Polizei-

Scouts« als junge Botschafter*innen für den Polizeiberuf in Osnabrück bis

zu einem Fußballprojekt mit dem Darmstädter Fußballverein –, die alle

dem Zweck der Vertrauensbildung zwischen Polizei und Migrant*innen

und migrantischen Jugendlichen dienen sollen. Denn die Zielgruppe »Mi-

granten, Menschen mit Migrationshintergrund« sei ein »Bereich, da sind

wir natürlich als Polizei besonders gefordert, uns schlägt aber auch relativ

viel Misstrauen entgegen. […] Also das Vertrauen muss man sich als Polizei

zunächst erst mal tatsächlich erkämpfen, bis einem Tür und Tor geöffnet

wird in vielen Bereichen« (Pol BS, Interview 7, Dezember 2021).

Zusätzlich bemüht sich die Polizei in einigen unserer Fallstädte darum,

durchgezielteNachwuchsgewinnung ihre eigeneOrganisationdiverser auf-

zustellen: »Da geht es auch wieder um Glaubwürdigkeit, diesen jungen Mi-

granten deutlich zu machen: Wir wollen euch wirklich!« (Pol OS, Interview

7, Dezember 2021).

Zum einen ist die interkulturelle Öffnung der Polizei ein Ziel der Per-

sonalrekrutierung, um Kommunikationsschwierigkeiten durch Organisa-

tionsentwicklung zu begegnen. Zum anderen könnte sich dieses Motiv des

Vertrauensaufbaus auch aus der für die deutsche Polizeiausbildung typi-

schen Ausrichtung auf den Schutz der Menschenrechte speisen. Darüber

hinaus schwang insbesondere in der Hochphase der »Willkommenskultur«

sicherlich das Bemühen mit, die Gepflogenheiten des Ziellandes zu vermit-

teln.Außerdemgibt es einutilitaristischesMotiv,das ausderRechtfertigung
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der Sanctuary-City-Bewegungen in den USA bekannt ist. Dort weigern sich

einige örtliche Polizeien, mit den nationalen Einwanderungsbehörden

zusammenzuarbeiten, entweder aus politischen Gründen oder aber auch

in der Erwartung, dass Migrant*innen, die Opfer oder Zeug*innen von

Straftaten geworden sind, der Polizei vertrauenmüssen, um zu kooperieren

(Bauder 2016). Als Effekt können die polizeilichen Bemühungen, »einen Fuß

in die Tür« dermigrantischen Communitys zu bekommen, das Bild stärken,

dass Migrant*innen eine Gruppe sind, die man besonders gut im Blick be-

halten müsse; die eine besonders intensive Form der Versicherheitlichung

benötigen. Gleichzeitig ist es natürlich als wünschenswert einzuschätzen,

wenn sich die Polizei in ihrer Stadt mit der Zivilgesellschaft vernetzt und in

den Austausch tritt, was auch wiederum Vorbehalte auf Seiten der Polizei

abbauen kann.

5.4 Fazit: Konsequenzen polizeilicher Sicherheitspraktiken im

Kontext der (Flucht-)Migration

Die Polizei beschreibt Geflüchtete und Migrant*innen als eine Bevölke-

rungsgruppe, die sie vor besondere Herausforderungen stellt. Sie hat in

Bezug auf diese Gruppe Wissen aufgebaut und daraus spezielle Praktiken

entwickelt. Einige dieser Praktiken dienen dazu, effizient zum polizeili-

chen Erfolg zu kommen, andere sollen (ambivalente) Signale in Richtung

»Mehrheitsbevölkerung« senden und wieder andere sollen Vertrauen in die

migrantische Community aufbauen und der Polizei Zugang verschaffen.

Ohne diese Praktiken im Einzelnen bewerten zu wollen, fällt auf, dass

die Polizei dadurchMigrant*innen als in besonderemMaße zu polizierende

Gruppemarkiert.Dies wird von anderenMitgliedern der Gesellschaft wahr-

genommen, die dadurch das Thema (Flucht-)Migration als sicherheitsrele-

vant einordnen, was wieder die gesellschaftliche Tendenz verstärkt, Migra-

tion zu versicherheitlichen.

An zahlreichen Stellen macht unser Material deutlich, dass viele Poli-

zist*innen bereits ihre Rolle in Bezug auf dasThemaMigration reflektieren,

sich als Korrektiv für rechte Diskurse verstehen und die Schutzwürdigkeit

vonGeflüchteten berücksichtigen.Daran können Ansätze einer kontextsen-

siblen Polizeiarbeit anschließen, indem sie Raum und Zeit zur Verfügung

stellt, auch zu hinterfragen, was polizeiliches Handeln in der Gesellschaft
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und bei den einzelnen Bürger*innen auslöst. Welche Konsequenzen hat es

für wen, wenn bestimmte Orte und bestimmte Personen als Sicherheitsri-

siko markiert werden? Welche Außenwirkung haben diese Praktiken? Und

welche Verantwortung trägt die Polizei in diesem Kontext, damit xenopho-

ben Wissensbeständen in unserer Gesellschaft nicht Tür und Tor geöffnet

werden können?

Einige interviewte Polizist*innen präsentieren selbst Vorschläge, wie

polizeiliche Praktiken in Bezug auf Migrant*innen so abgeändert wer-

den könnten, dass sie weniger zu einer Versicherheitlichung des Themas

(Flucht-)Migration beitragen. In Bezug auf Kontrollsituationen wurde uns

beispielsweise folgendes Beispiel genannt:

»Da sind die Kräfte von der […] Bereitschaftspolizei […]. Die operieren immer gerne so in

mindestens Gruppen-, Halbgruppenstärke. Also viele. Und die kontrollieren im Foyer des

Bahnhofs einen jungenMigranten. Der muss dort die Tasche leer machen und den Ruck-

sack und es stehen so acht Polizisten rum. […] Und so Hunderte von Reisenden flanieren

dort vorbei und sehen dieses Szenario. Das fällt denen natürlich auf und die schauen und

die denken: Das ist der StaatsfeindNummer eins.Weil da sind neun Polizisten drumher-

um.Undwenn ich dann zu den Kollegen sage: ›Sagtmal, seid ihrmal auf die Idee gekom-

men, den nach draußen zu bitten, das abgesetzt von diesen Verkehrsströmen zu machen

und den dezent zu kontrollieren? Oder müssen wir den da auf diesem Präsentierteller ei-

ner Kontrolle unterziehen? Und wie empfindet der das?« (Pol MA, Interview 5, Juni 2021).

AusdieserReflexionkanndanndasHinterfragendesVerhältnisses zwischen

Polizei und Migrant*innen folgen. Die*der hier interviewte Polizist*in plä-

diert dafür, dass sich die Polizei ihrerMitverantwortlichkeit für ein etwaiges

belastetes Verhältnis besser bewusst werdenmuss:

»Fragen wir uns auch, was ist denn unser Part an der Situation? […] Welche Erfahrungen

macht denn jung,migrantisch,desintegriert […] und irre viel imöffentlichenRaumunter-

wegs, welche Kontrollerfahrungenmacht denn der mit unseren Leuten? Und wie oft sind

diese Erfahrungen für ihn, wenn er noch Araber ist oder so, aus einem ganz anderen Kul-

turkreis kommt,wie oft sind die für ihn individuell zutiefst demütigend?Undwas löst das

aus? Und das ist natürlich ein bisschen ›was war zuerst da, Henne oder das Ei?‹« (ebd.).

Als Sicherheitsexperte hat die Polizei sowohl das einzigartige Wissen als

auch die Verantwortung, zu einer weitestgehend realistischen Einschät-

zung von Sicherheitsrisiken in unserer Gesellschaft beizutragen. IhrWissen

über Sicherheit und Unsicherheit und ihre daraus entwickelten Praktiken

prägen, wie bereits dargelegt, maßgeblich unseren gesamtgesellschaftli-

chen Sicherheitsdiskurs und haben die Macht, Ängste in der Bevölkerung

entweder zu schüren oder abzubauen.



6. Das Globale im Lokalen

Wie im Methodenkapitel I.4 ausführlich dargelegt, schließen wir mit die-

ser Studie an die Prämissen interpretativer Forschungsarbeiten an, wonach

BegriffewieKontext (Torgerson 2024),Resonanz (Lepperhoff 2006) undEin-

bettung darauf abheben, dass diskursive Praktiken nicht für sich Sinn erge-

ben, sondern an kulturelle, institutionelle oder lokalspezifische Interpreta-

tionsrepertoires anknüpfenmüssen.

In unserem Fall wird die Stadt als sozialräumlicher Kontext in den

Blick genommen. Diese Fokussierung gilt es raumtheoretisch zu reflektie-

ren. So korrespondiert unser Zugang zum Kontext Stadt mit der jüngeren

raumtheoretischen Forschung und ihrer Kritik an der Vorstellung von »Con-

tainer«-Räumen (Löw 2015). Räume sind nicht bedeutsam als physikalische

Raumausschnitte, die etwas »enthalten«, sondern als Konfigurationen von

Begegnungspunkten, symbolträchtigen Orten und eingeschriebenen Inter-

aktionsmustern.Wenn der Kontext jedoch kein sozialräumlicher Container,

sondern ein Diskurs- und Handlungsrepertoire ist, stellt sich in Zeiten

von Globalisierung, grenzüberschreitender Kommunikation und sozialen

Medien die Frage, wie er genauer zu fassen ist. Was bedeutet es, wenn

Globalisierung als »context of contexts« (Verger u.a. 2012) verstanden wird?

Diese Fragen wurden nicht von uns »ins Feld« getragen, wie es für

positivistische Forschung typisch wäre, sondern ergaben sich vor dem

Hintergrund unserer narrativen Interviews, insbesondere jenen mit den

Polizist*innen. Wie im Methodenkapitel erläutert, testet interpretative

Forschung nicht ihre Theorien im Feld, sondern zeichnet sich durch ein

iteratives, abduktives »Vor-und-zurück« zwischen Lebenswelt und theore-

tischen Konzepten aus (Kurowska/Bliesemann 2020: 1212).

Während unser Forschungsinteresse dezidiert auf die lokalen Diskurse

und Praktiken der Polizei und deren Einbettung in einen zivilgesellschaft-
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lichen und stadtpolitischen Kontext abzielte, nahmen die Interviewpart-

ner*innen regelmäßig Bezug auf transnationale Diskurse und verorteten

die eigene Polizeiarbeit in Relation zu den globalen Rassismus- und racial

profiling-Debatten der Zeit oder rekurrieren auf den »Import« von Konflik-

ten aus den Hauptherkunftsländern von Migrant*innen (zu türkischem

Extremismus siehe Kapitel II.2.A, Mannheim). Angesichts der transnatio-

nalen »Black Lives Matter«-Bewegung, die – zunächst ausgehend von den

USA – Polizeigewalt gegen Schwarze Menschen anprangert (Beaman/Fre-

dette 2022), schienen viele Interviewte die Polizeiarbeit vor Ort und ihre

Beobachtung durch Teile der Zivilgesellschaft in dieser Rahmung zu fassen.

Hinzu kamen räumliche Imaginationen zu den (angenommenen) Her-

kunftsländern der Geflüchteten, den dort herrschenden Lebensumständen

und kulturellen Gepflogenheiten.

Im Folgenden werden zunächst die im untersuchten Material erkenn-

baren Muster der Bezugnahme auf globale Diskurse konzeptionell erfasst,

bevor im Weiteren der Rekurs auf die Polizei in anderen Staaten und die

diskursive Konstruktion derHerkunftsorte der Geflüchteten analysiert wer-

den. Aus den konzeptionellen Arbeiten beziehen wir das Verständnis dafür,

dass a) auch translokale Diskurse einen Kontext für kommunikatives Han-

deln darstellen können und dass b) diese Kontexte ihrerseits nicht statisch

sind, sondern vor Ort gleichermaßen reproduziert und konstituiert wer-

den. Hinzu kommt eine hermeneutische Perspektive auf Vergleiche, denn

anhand unseres Korpus zeichnete sich ab, dass auf transnationale Diskurse

vor allem in vergleichender Absicht verwiesen wurde. Die Relevanz von

Vergleichen in Form von Praktiken des Inbeziehungsetzens und der Kon-

trastierung ist für Prozesse der Sinngebung und der Produktion vonWissen

weitgehend dokumentiert (Barbehön/Münch 2014). Aus einer hermeneu-

tischen Perspektive werden derartige Vergleichsformen »landläufig unter

dem an Prominenz gewinnenden Stichwort der ›Orientierung‹ verhandelt.

Unter Orientierung ist ein mehrstellig-reflexiver Prozess zu verstehen, in

dem sich ein Subjekt (a) an etwas (b) in Bezug auf etwas (c) mithilfe von

etwas (d) zu orten versucht« (Sass 2011: 26). Für kollektive Akteure wie die

Polizei scheinen diese Mechanismen gleichermaßen zu gelten.
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6.1 Globale Diskurse im Lokalen – konzeptionelle Zugriffe

Vor dem Hintergrund der »Globalisierung« als dominantem Metanarra-

tiv seit den 1990er Jahren ist es wenig überraschend, dass eine Vielzahl

von konzeptionellen und theoretischen Zugängen versucht, transnationale

Kommunikationszusammenhänge zu fassen. Einen ersten Zugriff, der mit

einer empirischen, konstruktivistischen Forschungshaltung und einem

Verständnis von Städten als Sinnhorizonten vereinbar ist, liefern die Ar-

beiten der Bielefelder Weltgesellschaftsforschung zu einem »Envisioning

the World« (Holtgreve u.a. 2021). Ausgangspunkt sind Luhmanns (1971)

Überlegungen, wonach eine Einteilung der Welt in Nationalstaaten reduk-

tionistisch sei, da Kommunikationen nicht vor Landesgrenzen haltmachen.

Weltpolitik wird demnach gefasst als Vergleichs-und-Verknüpfungs-Ho-

rizont, der geographisch und sozial entfernte Strukturen und Prozesse

miteinander verbindet. Es geht somit um die Vorstellung und Herstellung

derWelt oder darum,wie das Globale in Praktiken der Bezugnahme konsti-

tuiert wird (Holtgreve u.a. 2021). In Stichwehs Verständnis aktualisiert sich

die Weltgesellschaft in lokalen Handlungen: »The fusion of the global and

the local takes place at the local level« (Stichweh 2000: 257).

Mit einem Forschungsinteresse an der Refiguration von Räumen arbei-

ten Martina Löw und Hubert Knoblauch (2021) im Rahmen des gleichna-

migen Sonderforschungsbereichs mit »sensitizing concepts«, die in eine

ähnliche Richtung zielen, nämlich den Prozessen der Mediatisierung, der

Translokalisierung undder Polykontexturalisierung.Refiguration verstehen

sie dabei als eine konzeptionelle Antwort auf die sonst verbreitete Gegen-

überstellung von Lokalem und Globalem bzw. Nationalem und Globalem,

die als Prozess auf der Ebene sozialen und kommunikativen Handelns zu

denken sei. Während wir an dieser Stelle den spezifischen sozialtheoreti-

schen Zugriff der beiden Autor*innen auf Raum weitgehend ausblenden

wollen, sei auf ihre »Polykontexturalisierung« als Bezeichnung für multi-

ple räumliche Bezüge im kommunikativen Handeln verwiesen, das damit

translokale sinnhafte Bezüge einschließt. Im expliziten Rekurs auf Luh-

mann (1997) ist mit dem Begriff auf die Vielfalt an Sinnbezügen verwiesen,

die Kommunikation in funktional differenzierten Gesellschaften herstellen

muss.

Klar einer interpretativen Forschungshaltung verpflichtet, aber in seiner

Forschungsfrage auf »Europäisierung im Sinne einer Aneignung und Ein-

passung vonEuropapolitik in (sub-) nationale Zusammenhängen« begrenzt,
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ist hingegen Barbehön (2015: 18), der in seiner Dissertationsschrift die dis-

kursive Konstruktion der EU in spezifischen, lokalen Kontexten analysiert.

Dabei versteht er Stadt wie auch wir als distinkten Sinnhorizont, an den

soziale Konstruktionen von Wirklichkeit anknüpfen. Europäisierung gilt

damit als »Herausbildung und kontinuierliche[…] Reproduktion einer kon-

tingenten Diskursordnung, die im sozialräumlichen Zusammenhang einer

Stadt die kollektive Aneignung Europas strukturiert und zugleichMaßstäbe

für den lokalpolitischen Umgang mit supranationaler Politik bereitstellt«

(Barbehön 2015: 19).

Mit dieser Verortung ist gesagt, dass nicht an die Literatur zur grenz-

überschreitenden Diffusion von Policies und Ideen angeknüpft werden soll,

da diese in der Regel nicht im Rahmen des interpretativen Paradigmas

erfolgt (vgl. Kuhlmann 2021). Ebenso ausgeblendet werden die stärker im

Bereich der Politischen Theorie, insbesondere der Demokratietheorie, ver-

orteten Arbeiten zur Frage einer globalen Öffentlichkeit (Fraser 1990) oder

transkultureller Diskursräume (Knaut 2014). Gleichermaßen unberücksich-

tigt bleiben aufgrund unserer Forschungsperspektive auf die Polizei solche

Beiträge,diemit demKonzept Transnationalismusdie Verbindungen analy-

sieren, diemigrierteMenschen zu ihremHerkunfts- undZielland herstellen

(kritisch Nowicka 2020).

Im Folgenden illustrieren wir stattdessen die Erscheinungsformen und

Funktionen des transnationalen Sichvergleichens in den Erzählungen der

Polizei über ihren Umgangmit Flucht. Das Ziehen von Vergleichen beinhal-

tet mindestens zwei Vergleichseinheiten, die comparata und ein tertium com-

parationis, wobei Letzteres das Kriterium des betreffenden Vergleichs, also

dasWoraufhin des Vergleichs, definiert.

Genauer gesagt, analysieren wir erstens, wie sich die Polizei in unseren

Fallstädten zu translokalenDiskursen umdie Rolle der Polizei verortet:Wel-

che Geschichten erzählt sich die deutsche Polizei über die Polizei im Aus-

land? Zweitens interessieren wir uns für den Vergleich zwischen unseren

Fallstädten und den zugeschriebenen Herkunftsorten der Geflüchteten.

6.2 Die Polizei anderswo – »nicht zu vergleichen«

Der Vergleich mit den Polizeien in anderen Staaten, so ein erster Befund,

erfolgt ausschließlich, um die eigene Arbeit durch Differenzbildung positiv

abzugrenzen (für ein ähnliches Motiv im amerikanisch-französischen Ver-
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gleich siehe Beaman/Fredette 2022). Die Polizei unterstellt, in ihrem Alltag

mit den undemokratischen, gewalttätigen oder rassistischen Praktiken der

Polizei in anderenStaaten (beispielsweiseUSA),Herkunfts- oderTransitlän-

dern inVerbindung gebracht zuwerden,und reagiert ihrerseits darauf, über

denVergleichdieVerortungauf einer imaginärenSkala von Identität bisDif-

ferenz in Richtung Differenz zu verschieben.

Dabei begegnen uns folgende Motive: In verschiedenen Interviews und

Pressemitteilungen werden die schlechten Erfahrungen mit der Polizei in

den Herkunfts- und Transitländern der Geflüchteten kolportiert. Insbeson-

dere Kindern, so die wiederholte Erzählung, müsste aufgrund solcher Be-

gegnungen mit Uniformierten aktiv die Angst vor der hiesigen Polizei ge-

nommen werden, etwa durch freundliche Ansprache gleich in der Erstauf-

nahme. Die Polizei bemüht sich um Vertrauensaufbau, betont, ganz anders

zu sein, und führt Gespräche zuweilen in Zivil, da Uniformen Angst auslö-

sen.

»Wir als Polizeimussten immer sagen, ihrmüsst keine Angst vor uns haben –weil die aus

Staaten kommen,wo die Polizei dann immer autoritär war undmanAngst habenmusste,

dassman vielleicht anders bestraftwird.Das hattenwir auch ganz oft, dasswir denen erst

einmal sagenmussten,nein, ihr braucht keine Sorge haben,wir behandeln euchwie jeden

anderen auch« (Pol BS, Interview 4, Oktober 2021).

Behörden allgemein und die Polizei insbesondere habe man in den Her-

kunftsländern anders kennengelernt. Es sei kein Vertrauen da, aufgrund

von Korruption und körperlicher Gewalt (Pol MA, Interview 2, Mai 2021)

»DieHand des Polizisten ist schneller als seinWort«, zitiert eine interviewte

Person aus der Zivilgesellschaft ein arabisches Sprichwort (BS, Interview 4,

Juni 2022). Unsere polizeilichen Interviewpartner*innen grenzen sich sehr

explizit davon ab:

»Nicht zu vergleichen mit der Polizei in Syrien, Afghanistan, im Irak. Das war unser

Schwerpunkt. Also wir wollten vor allen Dingen deutlich machen, was steht hinter der

Polizei hier in Deutschland und dass Flüchtlinge sich vor allen Dingen ohne Angst an die

Polizei in Deutschland wenden können« (Pol BS, Interview 7, Dezember 2021).

Generell ist »Angst« der uns gegenüber am häufigsten genutzte Begriff, um

die Reaktionen Geflüchteter auf die Polizei zu charakterisieren, wie eines

von vielen ähnlichen Zitaten belegt:

»Aber das war am Anfang tatsächlich ein Thema, dass die wirklich Angst vor der Polizei

hatten. Da haben wirklich Kinder sofort angefangen, zu weinen, wenn sie eine Uniform
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gesehen haben. […] Und dann haben die Eltern erzählt, an der ungarischen Grenze wurde

der Vater von Polizisten verprügelt oder sowas« (Pol OS, Interview 3, September 2021).

Die Polizei tritt beispielsweise innerhalb der Osnabrücker Landeserstauf-

nahme zuweilen in Zivil auf und setzt, hier und anderswo, auf Dialog:

»In der Sedanstraße, wo auch sehr viele Familien sind, da versuchen die Polizist*innen

auch wirklich, den Kontakt zu halten, auch zu den Kindern, dass die wirklich auch die

Ängste vor der Polizei verlieren« (Pol OS, Interview 6, Dezember 2021).

Das eigene Bemühen um Dialogbereitschaft und Bürgernähe wird jedoch

auch als Dilemma im Einsatz wahrgenommen:

»Also in Frankreich, wenn man da so Polizisten reden hört, dann glaube ich nicht, dass

der da in 20Minuten alles ausdiskutiert. […] Oder England,wennman da vielleicht so ein

Bobby ist. Das weiß ich nicht, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass die das

so liberal machen, wie es vielerseits hier bei der Polizei erwartet wird, vielleicht zu recht«

(Pol BS, Interview 2, Oktober 2021).

Einerseits soll Vertrauen hergestellt werden – bis hin zum Verzicht auf die

eigentlich so zentrale Uniform, die ihre Träger*innen als Repräsentant*in-

nen des staatlichen Gewaltmonopols ausweist, andererseits soll die Polizei

beispielsweise gegenüber den besorgten Anwohner*innen von Sammelun-

terkünften Präsenz zeigen und mit ihrer Sichtbarkeit die Ordnung insbe-

sondere um 2015 signalisieren.

Wenn in zahlreichen Interviews ein abnehmender Respekt beklagt wird,

ist auffällig, dass dies einerseits für die deutsche Gesellschaft insgesamt

festgehalten wird und andererseits innerhalb der Gruppe der Migrant*in-

nen oftmals mit Personen aus sicheren Herkunftsstaaten verbunden wird.

Respektlosigkeit, tatsächliche Kriminalitätsneigung und fehlender Asyl-

anspruch werden dabei oftmals in einem Atemzug erwähnt. Nach dem

temporären Rückgang der Neuzuwanderung nach 2015 finden die Begeg-

nungen zwischen Polizei und Geflüchteten nicht mehr mit der Polizei als

Dienstleister oder Amtshilfe zur Bewältigung einer administrativen Krise

statt, sondern tatsächlich – wie auch bei anderen Gruppen – im Zuge der

Strafverfolgung. Mittlerweile habe man daher, so die einhellige Meinung,

nur nochmit einem Bruchteil der damals Eingereisten zu tun, oftmals den-

jenigen, die ohnehin nichts zu verlieren hätten: »Die, die aufgefallen sind,

sind halt aufgefallen und mit den normalen Flüchtlingen, die wirklich nur

das ganz berechtigte oder legitime Asylrecht in Anspruch nehmen wollten,

mit denen haben wir nichts zu tun« (Pol MA, Interview 1,Mai 2021).
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Vor diesem Hintergrund einer Verengung der Zielgruppen polizeilicher

Ansprache wird der Spagat zwischen Vertrauensaufbau und Kommunikati-

on in der Ankommensphase und Durchsetzung von Recht und Ordnung in

späteren Phasen des Aufenthalts durchaus als Dilemma wahrgenommen:

»Natürlich, wenn es darum geht, Straftaten aufzuklären oder zu verfolgen, dann sind wir

auch nicht immer der Helfer. Dann tun wir auch mal weh. Weil wir sie ja bestrafen oder

weil wir für die Bestrafung sorgen. Also, auch das hat sich dann viel in Respektlosigkeit

gewandelt. Da muss man sich schon einiges gefallen lassen. Da muss man das eine oder

andere Mal auf Durchzug schalten« (Pol MA, Interview 3, Juni 2021).

6.3 »So sind wir nicht«

Ein weiteres regelmäßig auftauchendes Motiv ist das der gewachsenen

Beobachtung polizeilichen Handelns durch die Gesellschaft insgesamt,

das stets mit globalen Kommunikationsbezügen, genauer gesagt mit der

Nutzung von YouTube-Videos durch Zivilist*innen, in Verbindung gebracht

wird. Das polizeiliche Handeln sieht sich bei Einsätzen mit Polizeigewalt

insbesondere im US-amerikanischen Kontext gleichgesetzt und grenzt

sich davon ab. In brenzligen Zugriffssituationen mit Gegenwehr würden

Flüchtige den Ausruf »I can’t breathe« (Pol OS, Interview 2, September 2021)

nutzen, um polizeiliches Handeln zu delegitimieren. »Wir haben mehrere

Vorfälle gehabt, wo unsere Kollegen natürlich eine Person zu Boden bringen

mussten, um sie festzunehmen. Und dann wurde sofort gerufen: ›Ich kann

nicht atmen! George Floyd! Nimm das mit dem Handy auf!‹ Und so weiter«

(Pol OS, Interview 6, Dezember 2021).

In den Interviews verschwimmtdabei dieThematisierung vonFluchtmit

allgemeinen Gesellschaftsdiagnosen vonseiten der Interviewten:

»Heute hat man halt von 20 dann zehn, die einem erklären, was man darf und was man

nicht darf als Polizei. Und auch sehr überzeugt. Also, sie haben schon drei YouTube-Vi-

deos gesehen und deshalb ist das alles ganz schlimm, was die Polizei da macht« (Pol BS,

Interview 2, Oktober 2021).

»Man sieht es ja auch in der medialen Betrachtung, dass dann immer, ja, man in ei-

ne gewisse Ecke gestellt wird, sage ich mal, oder es zumindest sehr kritisch hinterfragt

wird.Das ist schon so einWandel, der dannmit der Smartphone-Generation irgendwann

einfach kam« (Pol OS, Interview 2, September 2021).

Für diese »Überwachung von unten« hat sich in der englischsprachigen De-

batte der Ausdruck »Sousveillance« etabliert (Huey/Ferguson 2024).
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»Wo man sagt, Leute, also irgendwie müssen wir ja schon agieren können. Es gibt auch

gewisse Zugriffstechniken, die waren immer so. Die waren schon zu Kaisers Zeiten beim

Schutzmann so. Und gewisse Techniken auf der ganzen Welt, von allen Länderpolizeien

der Welt wird das so gemacht. Aber nach George Floyd wurde alles sehr, sehr kritisch be-

äugt natürlich bei uns. Mit einer kritischen Öffentlichkeit. Was ja grundsätzlich okay ist.

Nur es war dann sehr schnell, sehr vorschnell negativ uns gegenüber« (Pol OS, Interview

2, September 2021).

Währenddie Interviewten imStraßendienst sich durch dieHandyvideos vor

allem beobachtet, nicht respektiert und gestört zu fühlen scheinen, beto-

nen die Verantwortlichen die unterschiedlichen nationalen Polizeikulturen:

Es habe »wehgetan, dass man das pauschal überträgt, weil die Ausbildung

eines amerikanischen Polizisten natürlich in keinsterWeise verglichen wer-

den kann mit dem, was wir tun« (Pol MA, Interview 5, Juni 2021). Ein*e In-

terviewpartner*in aus Darmstadt räsoniert:

»SindSie schonmal in einer Polizeikontrolle in denUSAgewesen? Ich schon.Also ich habe

schonmal einenRevolver amKopf fast gehabt, als ichmitmeinemSohn vor drei Jahren da

war. Also von daher muss man mal gucken, wie ist Polizei in anderen Ländern. Da finde

ich uns eigentlich schon, das kannman jetzt auch nochmal klar sagen,finde ich uns schon

relativ liberal. Also deutsche Polizei finde ich schon sehr gut und bürgerfreundlich« (Pol

KS, Interview 4, September 2021).

Mit derThematisierung US-amerikanischer Polizeigewalt sei auch dasThe-

ma racial profiling zu einem »Hype« geworden, analysiert ein*e Gesprächs-

partner*in aus Karlsruhe, der*die die Übertragung der Debatte schon vor

dem Hintergrund der Möglichkeit verschiedener Beschwerde- und Diszi-

plinarverfahren zumindest in ihrer*seiner Stadt für unbegründet hält (Pol

KA, Interview 8, Oktober 2021). Die Strategie des Sichabgrenzens von der

US-amerikanischenPolizeiwirddaher nachEinschätzung eines*rOsnabrü-

cker Interviewpartner*in auch von der Polizeiführung forciert:

»Daswar jetzt nicht inDeutschland,aber dieseGeschichte,die inAmerikahalt stattgefun-

den hat, wo der Schwarze da von dem Polizisten niedergeknüppelt wurde, das war ja hier

mächtig.Mächtig tauchte das ja hier nun auch auf. Und da hatte ich schon so das Gefühl,

dass unsere Führung darauf hinwirkte, das mal so in das richtige Licht zu stellen. So sind

›wir‹ nicht. Und so sind wir ja auch nicht« (Pol OS, Interview 4, Oktober 2021).

Die Abgrenzung von der rassistischen Polizeigewalt in den USA, so ist zu

vermuten, ist nicht allein vor dem Hintergrund transnationaler Debatten,

sondern auch angesichts innerdeutscher Skandale um rechtsextremistische

Chatgruppen einzuordnen.Der globaleDiskurs trifft die deutsche Polizei zu
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einem Zeitpunkt, als nach Bekanntwerden herabwürdigender Chatverläufe

sowie durch die in parlamentarischen Untersuchungsausschüssen deutlich

gewordenen Defizite bei den Ermittlungen zum NSU-Komplex und nicht

zuletzt die Verstrickung von Polizist*innen in den »NSU 2.0« die Frage im

Raum steht, inwiefern rassistische Einstellungen verbreitet und vor allem

auch handlungsleitend sind (Müller/Wittlif 2023: 5).

6.4 Vergleich Herkunftsland/Zielland

Die zweite Vergleichsperspektive, die wir im Folgenden beleuchten möch-

ten, bezieht sich auf den Vergleich der Herkunftsorte der Geflüchteten mit

unseren Fallstudienstädten. Es geht darum, zu analysieren, auf welche Ei-

genschaften hin Herkunfts- und Zielorte von den Polizist*innen miteinan-

der verglichen werden, um damit polizeiliche Handlungsbedarfe zu recht-

fertigen oder zu verneinen.

Bezüge zu den Herkunftsländern sind, selbst wenn konkrete Regionen-

oder Ländernamen fallen wie »Ost-Georgien«, stark verallgemeinernd.

Vergleiche begegnen uns in dreierlei Form: Erstens, um Verhaltenswei-

sen von Geflüchteten zu verstehen und als ungefährlich zu kommunizieren,

in solchen Situationen, in denen Anwohner*innen eine Reaktion der Polizei

erwarten, etwa weil sich die Bewohner*innen einer Sammelunterkunft an

den Straßenrand setzen oder sich Großfamilien im Park zusammenfinden

(Pol BS, Interview 5, Oktober 2021). Hier werden im Rückblick auf das Jahr

2015 Gewohnheiten aus dem Herkunftsland angeführt und als ungewohnt,

aber unproblematisch eingeführt:

»Also es ist ja wichtig eben, dass Inspektionen auch Hintergründe kennen. Also mir fällt

eben gerade so ein ganz banales Beispiel ein.Wenn ganz vieleMenschen hierherkommen

aus allen Kulturkreisen, die sich unter Umständen, weil sie es so gewohnt sind, anders

verhalten. Aber was polizeilich irrelevant ist. Also ich sage jetzt mal, die Großfamilie, die

im Park ist.Wennman das nicht kommuniziert und transparentmacht und die Informa-

tion steuert, warum das so ist, dass das normal und okay ist. Also jetzt für Polizei ist das

nicht das Problem. Aber Polizei kommuniziert ja Richtung Bürger« (ebd.).

Zweitens werden immer dann sehr allgemeine Vergleiche zum Herkunfts-

land gezogen, um kriminelles Verhalten gerade nicht mit einer bestimmten

Herkunftskultur zu verbinden.
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So formuliert der Leiter der Braunschweiger Sonderkommission »Asyl«

in einer Buchpublikation: »Auch in Afghanistan darf nicht gestohlen wer-

den, auch in Zentralafrika darf nicht gestohlen werden« (Küch 2016). Über

diesen Vergleich kann so einerseits das unterstellte Framing in der Öffent-

lichkeit entkräftet werden, dass Geflüchtete per se kriminell(er) seien. Zum

anderen kann so aber auch die Notwendigkeit eines schnellen, polizeilichen

Handelns gerechtfertigtwerden,damit in deutschenStädten keineGelegen-

heitsstrukturen fürKriminalität geschaffenwerden (Pol BS, Interview 3,Ok-

tober 2021).

Ein weiteres dominantes Motiv besteht darin, die sozioökonomischen

Unterschiede zwischen hier und dort anzuführen. Dies wird regelmäßig im

Zusammenspiel mit dem Missbrauch durch Schleuser und die Verheißun-

gen der deutschen Konsumgesellschaft thematisiert:

»Und dann hat der Kollege mal gesagt, hier ich zitiere das jetzt mal: ›Überleg mal – wenn

du in Ostgeorgien wohnst […]. Das ist so deine zivilisatorische Stufe. Und dann kommst

du irgendwann,dann verspricht dir einer irgendwas,dannkommst dunachDeutschland.

Und dann gehst du hier in Braunschweig durch die Innenstadt und siehst die ganzen Lä-

den. Und gehst dann bei Karstadt Sport und siehst dann da eineWand irgendwie voll mit

Turnschuhen, Sneaker, so. Das hast du noch nie … das kennst du nur vom Hörensagen,

dass es sowas gibt. Das ist dannmenschlich vielleicht nachvollziehbar, dass man dann ir-

gendwie denkt, boah, die nehme ichmir und laufe jetzt los‹« (Pol BS, Interview 2,Oktober

2021).

DaswiederkehrendeNarrativ lautet, dass »anständige« Personen (wie expli-

zit Lehrer, Polizisten undMilitärangehörige) von Schleusern in die Krimina-

lität gedrängtwürden oder an deutschemWohlstand bei fehlendenChancen

teilhaben wollten (Pol BS, Interview 3, Oktober 2021). Zuweilen werden aber

auch kulturalistische Zuschreibungen genutzt,wobei sich diese weniger auf

Geflüchtete, sondern – zumindest inMannheim – eher auf bereits länger in

Deutschland lebendeHerkunftsgruppenwie türkische jungeMänner zu be-

ziehen scheinen: »Es gibt ja durchaus Länder, wo, sagen wir mal, dieses of-

fensive Zur-Schau-Stellen von Wohlstand nicht verwerflich ist. Wo bei uns

jeder sagt, naja bei uns geht man eher dezent damit um, ja, zeigt das nicht

so« (Pol MA, Interview 8, Juni 2021).

Die Nennung von Ortsmarken wie »ehemaliger Ostblock« oder Balkan-

staaten dienen in der Regel dazu, den fehlenden Fluchtgrund zu benennen.

Nur diese Länder werden mit Armut verbunden, nicht aber im Falle der le-

gitimen Hauptherkunftsländer Syrien, deren hoher Entwicklungsstand vor

dem Krieg betont wird.
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6.5 Fazit

DieEffekte vonGlobalisierung inGestalt von grenzüberschreitenderMobili-

tät, aber auch in Form grenzüberschreitender Kommunikation erhöhen die

Komplexität imPolizeialltag. InterpretativeAutor*innenwieBevir (2016) ha-

ben das Konzept des Dilemmas angeführt, wenn neue Ideen auf etablierte

Überzeugungen und Traditionen treffen. Angesichts widersprüchlicher An-

forderungen, erhöhter Komplexität und Kontingenz kommt dem Verglei-

chen »als ganz basale Operation der Selbstverortung« (Sass 2011) eine zen-

trale Rolle zu. Polizist*innen, denen ohnehin nachgesagt wird, »bewaffnete

Soziologen« (Grutzpalk 2019) zu sein,werden damit zu bewaffnetenKompa-

ratisten.





IV
Fazit





1. Einleitung

Die Bedeutung der Städte für die Aufnahme, Unterbringung und Inklusion

von Geflüchteten erhält spätestens seit dem »langen Sommer der Migrati-

on« (Hess u.a. 2017) eine verstärkte Aufmerksamkeit. Während in der Öf-

fentlichkeit zuletzt infolge der durch den Ukraine-Krieg abermals gestiege-

nen Zuwanderungszahlen ein »Überforderungsdiskurs« dominiert (Scham-

mannu.a. 2024), herrscht in der Forschungweiterhin ein hohes Interesse an

der Heterogenität des lokalen Umgangs mit Flucht vor. Die vorliegende Pu-

blikation schließt ein Projekt ab, das angetreten ist, die Rolle der Polizei in

der stadtspezifischen Aushandlungen von (flucht)migrationsbedingter Di-

versität in denBlick zu nehmen (vgl. Terizakis 2023).Damit fokussiertenwir

einerseits auf eine staatliche Vollzugsinstanz, deren Handlungsspielräume,

so könnte man mutmaßen, in einem besonderen Maße durch (landespoli-

tische) Rahmensetzungen und die Verpflichtung auf das Grundgesetz und

die darin zum Ausdruck kommendeMenschenwürde normiert werden. Die

übergeordnete Fragestellung lautete, ob selbst für eine solche Organisation

die durch den local turnpostulierteHeterogenität in der Bearbeitung vonMi-

gration empirisch aufrechtzuerhalten sei bzw. wie polizeiliches Handeln in

einen lokalspezifischen,stadtpolitischenundzivilgesellschaftlichenKontext

eingebettet ist.

In den Zwischenbetrachtungen haben wir bereits auf die Vielfalt von

Problemwahrnehmungen, Handlungsroutinen und Vernetzungspraktiken

der Polizei in unseren sechs Fallstudienstädten verwiesen beziehungsweise

gemeinsame Erzählungen herausgearbeitet. Anstatt diese erneut zusam-

menzutragen, versteht sich dieses Fazit als ein Plädoyer für eine stärkere

politikwissenschaftliche Beachtung der Polizei in der lokalen Governance

von Migration (siehe hierzu bereits Münch i.E.). Dabei soll zunächst die

grundsätzliche Familienähnlichkeit zwischen Polizei und »Policy« begriffs-
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geschichtlich herausgestellt werden. Es folgt zweitens die Erläuterung,

warum in der Interaktion von Polizei und Geflüchteten besonders viele

»Begegnungen« zwischen Staat und Bevölkerung entstehen, die nahelegen,

die Polizei als einen zentralen Akteur der street-level bureaucracy in den Blick

zu nehmen. Daran schließt drittens die Würdigung der Polizei vor Ort als

wichtigem Wissensträger und -produzenten an, bevor wir abschließend

illustrieren, warum sich insbesondere für die interpretative Policy-Analyse

ein fruchtbares Tätigkeitsfeld erschließt.



2. Warum Polizei und Policy?

Die Analyse der Polizei scheint – zumindest auf den ersten Blick – nicht im

Zentrum der Policy-Analyse mit ihrem Fokus auf die materielle Dimension

desPolitischenundverbindlicheProblemlösungenzustehen.Semantisch ist

es jedoch nicht weit hergeholt, eine Verbindung zwischen Polizei und Poli-

cy herzustellen. Im Jahr 1941 verweist Carl Friedrich auf die gemeinsamen

Ursprünge von Polizei und Policy: »It is no accident that the word policy is

so intimately related to that of police. Both derive from the old French poli-

cie. The Oxford Dictionary tells us that the general connotation of police is

›civil administration‹ which is charged, of course,with the several courses of

action adopted by the government« (zitiert in Heidenheimer 1986: 8).

Im Deutschen ist »Polizey« aus dem lateinischen policia (und grie-

chischen politeia) für Staatsverwaltung entstanden. Im Mittelpunkt der

Verantwortung des Fürsten im frühneuzeitlichen Staat standen »Sicher-

heit,Wohlfahrt undGlück« seiner Untertanen, die durch eine »gute polizey«

verwirklicht werden sollten. Der Begriff »polizey« umfasste sowohl die

Aufgabenbereiche des Staates (Politik) als auch die Form ihrer adminis-

trativen, d.h. »polizeilichen« Umsetzung. Staatliche Aufgaben wurden aus

den Zwecken des Staates abgeleitet oder durch diese legitimiert (Kauf-

mann 2002: 302). Laut Heidenheimers länderübergreifender Geschichte

des Konzepts entwickelten jene Staaten, die absolutistische Regime mit

merkantilistischen Neigungen kombinierten, etwas, was man als einen

»weiten Polizeibegriff« bezeichnen könnte, der einen Großteil der inner-

staatlichen Regelsetzung umfasste. Mit dem Aufkommen konstitutioneller

und liberaler Grundsätze ging die Verbreitung dieses Verständnisses jedoch

zurück, wobei ein »enger Polizeibegriff« mit den Kräften verbunden wurde,

die Sicherheit und Ordnung im engeren Sinne durchzusetzen hatten (Hei-

denheimer 1986: 10). Auch wenn die Entwicklung der Policy-Analyse in den
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USA verortet wird, gab es bereits Vorläufer in der deutschen akademischen

Tradition der sogenannten »Polizeywissenschaft« als (vordemokratischer)

Staats- und Verwaltungswissenschaft (Maier 1966 zitiert in Saretzki 2007:

287). Vor diesem Hintergrund lässt sich der Vorwurf der Politikwissen-

schaft der 1980er Jahre gegenüber der neu aufkommenden Policy-Analyse

verstehen, sich »zu sehr die Gedanken der Regierenden zu machen«, also

machtunsensibel und staatszentriert zu sein (Greven 2007: 333). Während

sich die Policy-Analyse heute in der Regel anderen Politikfeldern und Ak-

teuren zuwendet als der Polizei, haben jüngere Ereignisse wie die Proteste

gegen Polizeigewalt in den USA zu einigen Beiträgen in den internationalen

Journals der Fachcommunity geführt (z.B. Baumgartner u.a. 2021; Stauffer

u.a. 2023).

Konzeptionell würde eine Wiedereinführung der Polizei in die Poli-

cy(forschung) einen Blick auf die Polizei erfordern, der sie erstens stärker

in Kontinuitätmit anderen Bereichen öffentlicher Verwaltung und zweitens

als Teil eines lokalen Staates begreift. Für den erstgenannten Gesichtspunkt

bietet die immer hervortretende multifunktionale Rolle der Polizei in der

Praxis der Fluchtmigrationsbewältigung vor Ort sowie ihre Rolle als letzte

staatliche Instanz vor Ort fruchtbare Anknüpfungspunkte. Für den zweit-

genannten Aspekt ist der Blick auf die mit weiteren Akteuren abgestimmte

Aneignung der vor Ort anfallenden öffentlichen Aufgaben von besonderem

Interesse. Wird so die Polizei wieder stärker als »Policy« verstanden, so

lässt sich umgekehrt fragen, wie viel »Policey« (d.h. nicht nur »problemlö-

sender«, sondern auch »autoritärer« Gehalt) in »Policies« steckt und diese

am Ende in ihrer lokalen Übersetzung von einer bestimmten polizeilichen

Praxis abhängen.



3. Begegnungenmit dem Staat

Obschon die Untersuchung der Institution Polizei oder der polizeilichen

Praktiken also nicht im Mittelpunkt der Mainstream-Theorien des Policy-

Prozesses stehen (vgl. Lange 2018), wird die Polizei von Implementations-

forscher*innen in einer Bottom-up-Tradition durchaus wahrgenommen

(vgl. Lipsky 1971). Autor*innen in dieser Tradition sind an den alltäglichen

Praktiken und Problemlösungsstrategien vor Ort interessiert. Eine der

Annahmen der frühen Street-Level-Studien lautet, dass die scheinbar so

unterschiedliche Erbringung von öffentlichen Dienstleistungen wie die

Arbeit von Lehrer*innen, Berufsberater*innen und Polizist*innen para-

doxerweise allesamt als hochgradig einem Skript folgend und gleichzeitig

improvisiert und reaktionsschnell charakterisiert werden könne. Einer der

Beiträge dieser Literatur ist das Konzept der »öffentlichen Begegnung« und

deren Einfluss auf das tägliche Leben der Bürger*innen und der öffent-

lichen Bediensteten. Während das Konzept weithin verwendet wird, um

zu verstehen, »what happens when citizens meet the state« (Hupe 2022:

21), lässt sich vor dem Hintergrund unserer Forschung konstatieren, dass

diese Begegnungen zwischen Polizei und Nichtbürger*innen sogar noch

zahlreicher sein dürften: Dies gilt insbesondere für Geflüchtete, sowohl in

der Phase der Ankunft und zentralisierten Unterbringung als auch darüber

hinaus.

Auf dem Höhepunkt der Krise des europäischen Asylsystems und der

Verwaltung um 2015, aber auch angesichts der Ankunft einer großen

Zahl schutzbedürftiger Personen nach dem Krieg in der Ukraine, war die

Polizei in vielen deutschen Städten mit der Entgegennahme von Asylanträ-

gen, der Identitätssicherung, dem Schutz von Sammelunterkünften (vor

rechtsextremer Gewalt oder internen Konflikten) bis hin zum Angebot von

Verkehrstrainings für neu zugewanderte Kinder und Familien oder der Prä-
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vention von Islamismus betraut. Die Polizei selbst entwickelt auch jenseits

der Arbeit mit Geflüchteten eine Praxis, die sich nicht mehr klar von ande-

ren Feldern abgrenzen lässt – so scheint sie in ihren präventionsbezogenen

Aktivitäten grundsätzlich nicht von Formen der Sozialarbeit und in ihren

bildungsbezogenen Aktivitäten nicht von pädagogischen Bereichen un-

terscheidbar zu sein (Negnal 2019). Diese zahlreichen »public encounters«

(Bartels 2013) zwischen Bürger*innen, Nichtbürger*innen und dem Staat

ergeben sich potenziell auch fürMigrant*innenmit längeremAufenthalt im

Zielland, und zwar durch die Bemühungen der Polizei, diverses Personal zu

rekrutieren, aber auch durch die polizeiliche Überwachung stigmatisierter

Orte sowie Praktiken des racial profiling.

Während die Anlässe für Begegnungen mit Geflüchteten in unserem

Korpus sehr vielfältig und oft durchaus wohlwollend sind, ist bekannt, dass

polizeiliche Praktikenmit einemerheblichenMaß an »Othering« verbunden

sein können. Dies gilt nicht nur für die Gruppe der Flüchtlinge im engeren

juristischen Sinne, sondern für alleMenschen, die als »anders« kategorisiert

werden. In der Literatur hat sich der Begriff »Overpolicing« eingebürgert.

Diese spiegelt sich, wie Keitzel (2024: 71 ff.) ausführt, z.B. in häufigen

Identitätskontrollen im öffentlichen Raum wider und bringt rassifizierte

Gruppen mit bestimmten Delikten (oft Drogenkriminalität, Diebstahl) in

Verbindung. Der Einfluss dieser Begegnungen auf das tägliche Leben von

Migrant*innen und ethnischen Minderheiten hat erst in jüngster Zeit an

Aufmerksamkeit gewonnen, oft als Teil einer transnationalen Debatte über

Polizeirassismus (Beaman/Fredette 2022).

Nebendembegründeten Interesse daran,wie diese Praktiken erlebtwer-

den, ergeben sich auch weitergehende Auswirkungen auf die jeweiligen Ge-

sellschaften, derenWahrnehmung der polizeilichen Legitimität sowie deren

Vertrauen in den Staat. Vor diesem Hintergrund ist für die Gesellschaft der

Bundesrepublik der Gegensatz zwischen dem inUmfragen dokumentierten

hohen Vertrauen in die Institution »Polizei«1 und einem radikal polizeikriti-

schen Diskurs unter Berufung auf Diskriminierungs- und Gewalterfahrun-

gen marginalisierter Gruppen augenfällig. Auf welche Art von Erfahrungen

und Zugehörigkeiten (zu Gruppen, Deutungsgemeinschaften, Netzwerken)

sind die gegensätzlichen Einschätzungen zurückzuführen? Zu einfach wäre

es, den Gegensatz entlang der GrenzeMigrationshintergrund/keinMigrati-

1 https://www.deutschlandfunk.de/aerzte-und-polizei-geniessen-groesstes-vertrauen-politiker-

verlieren-ansehen-100.html, Zugriff: 08.05.2024.

https://www.deutschlandfunk.de/aerzte-und-polizei-geniessen-groesstes-vertrauen-politiker-verlieren-ansehen-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/aerzte-und-polizei-geniessen-groesstes-vertrauen-politiker-verlieren-ansehen-100.html
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onshintergrund, deutsche/ausländische Staatsangehörigkeit, ansässig/neu

angekommenbzw.geflüchtet oder ähnlicherDichotomiendarzustellen.Ob-

wohl die Wissensbasis noch sehr rudimentär ist, scheint es auch unter Ge-

flüchteten in der Breite ein ausgeprägtes Vertrauen gegenüber der Polizei in

Deutschland zu geben (Schmidt u.a. 2019: 597; Wagner u.a. 2019). Selbst-

verständlich spiegeln Umfragen nicht einfach Realitäten wider und können

unterschiedlich interpretiert werden. Wenn der Polizei mehr vertraut wird

als den demokratischen Institutionen, die sie kontrollieren sollen, erscheint

dies problematisch. Was die Vertrauenswerte gleichwohl deutlich machen:

Die Polizei steht nicht außerhalb der deutschen Gesellschaft. Die oft zitierte

polizeiliche Neutralität ist nicht mit Präferenzlosigkeit oder außerhalb der

Gesellschaft stehend zu verwechseln. Vielmehr ist Polizei in die Stadtgesell-

schaft, wie unsere Forschung zeigt, oft stark eingebettet. Sie ist auch nicht

nur für die »Dominanzgesellschaft« da. Zugleich machen Menschen die Er-

fahrungen, dass polizeiliche Praxis dazu beiträgt, dass sie selbst kein gleich-

berechtigter Teil der Gesellschaft sind. Hieraus ergeben sich wichtige An-

schlussfragen für die Kernthemen der Politikwissenschaft insgesamt.





4. Die Polizei als Wissensanbieter

Ein Diskurs der Versicherheitlichung von Migration, wie wir ihn in Kapitel

III.5 gewürdigt haben, führt dazu, dass der Polizei eine besondere Rolle als

Sprecherin im öffentlichen Diskurs zugeschrieben wird und sie damit zu

einer entsprechend wichtigen Anbieterin von »Wissen« wird. Die kritische

Polizeiforschung hat auf den expansivenCharakter der Polizei hingewiesen,

die nach einer Ausweitung ihrer Ermessensspielräume strebt, unterstützt

durch einen öffentlichen Diskurs, der mehr Sicherheit, Risikominimierung

und Prävention fordert (Derin/Winkler 2021). Die Polizei reagiert auf die

wachsende Vielfalt in »ihren« Städten nicht nur mit Organisationsent-

wicklung (Diversitätsoffensiven in der Personalpolitik, Schulungen zur

interkulturellen Sensibilität) oder der Bildung von Netzwerken im Sinne

einer urban governance. Sie ist auch stark an der Konstruktion von Wissen

über Migration und Integration und verwandten Kategorien durch Presse-

mitteilungen und Kriminalstatistiken beteiligt. Wie in unseren Fallstädten

gezeigt, wird dieses Wissen insbesondere vonseiten der Bevölkerung aktiv

nachgefragt – so zumindest die Deutung der Polizei –, wobei die Poli-

zei in der öffentlichen Kommunikation nach eigener Wahrnehmung eine

moderierende, entdramatisierende Rolle einnimmt. Wissenspolitologisch

gesprochen, konkurriert die Polizei auf »Wissensmärkten« mit anderen

Anbieter*innen (vgl. Nullmeier 1993, wobei anzunehmen ist, dass dem

polizeilichen Wissen eine besonders hohe Legitimität zugesprochen wird

[Keitzel 2024: 53 ff.]). Von dieserDeutungshoheit der Polizei ist auch jenseits

des Migrationsthemas die Rede: Da die Polizei oft zu den ersten Akteuren

mit offiziellemStatus zählt, die anOrten des Konfliktes auftauchen, und da-

mit diejenige ist, die sowohl dasGeschehen als auch dasGeschehene effektiv

strukturieren kann, kommt ihr, resümiert Bielejewski (2023: 134), ein »Er-

zählmonopol« zu. Sie ist damit in der Lage, eine »konstitutive Ordnung der
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Ereignisse« zu etablieren und als dokumentierte »Tatsache« zu etablieren

(ebd.). Ein Generalisierungsversuch, welche Arten vonWissen in der Polizei

an welchen Stellen vorherrschen, wurde von uns nicht unternommen. Es

gibt Hinweise, dass es Unterschiede geben könnte zwischen der Art der

Einheiten und dem Profil der betrachteten Polizeibeamt*innen (Maillard

u.a. 2018: 185). Dabei postuliert Hunold (2022), dass die Schutzpolizei dazu

neige, sich leichter auf stereotypes Wissen zu verlassen, das Verdächtigun-

gen auf der Grundlage von Äußerlichkeiten konstruiert, während dies bei

den Kriminalpolizeidienststellen weniger der Fall sei.Wenn Politik kollektiv

verbindliche Entscheidungen auf Grundlage geteilter Problemdeutungen

und im Sinne der netzwerkförmigen Governance unter Einbezug einer Viel-

zahl von Akteuren trifft, sollte die Policy-Analyse ihren Blick dafür schärfen,

inwiefern auch der street-level im policy-making involviert ist. In unserem Fall

sehen wir, dass dies durch die Teilhabe an lokalen Netzwerken mit Einfluss

auf die Formulierung von Alternativen oder durch die Nutzung von Inter-

pretations- undHandlungsspielräumen in der Implementation der Fall sein

kann.



5. Warum Polizei und interpretative
Analyse

Während die Rolle der Polizei und ihre Interaktionen als hochgradig ritua-

lisiert interpretiert werden können, haben einige Autor*innen betont, dass

die Polizei oft versucht, eine eher situative als eine institutionelle Rolle zu

entwickeln (Bielejewski 2023).Wir halten angesichts der »Definitionsmacht

der Polizei« (Feest/Blankenburg 1972) eine interpretative Forschungshal-

tung für besonders geeignet, das polizeiliche Feld für die Policy-Analyse

zu erschließen. Die interpretative Policy-Analyse ist methodologisch an-

schlussfähig an die und kann profitieren von den Nachbardisziplinen (z.B.

Soziologie, Anthropologie, Ethnologie), vermag aber zugleich eine spezi-

fisch politikwissenschaftliche Perspektive beizusteuern. Die Polizei kann

als wertvoller Untersuchungsgegenstand dienen, nicht nur, weil sie eine so

wichtige staatliche Organisation ist (Beek u.a. 2023), sondern auch, weil

es heißt, dass sie die Aktivitäten, Situationen und Probleme, für die sie

zuständig ist, überwiegend selbst als relevant oder nicht relevant definiert

(Bielejewski 2023: 134). In einer frühenKritik am interpretativenParadigma,

genauer gesagt am symbolischen Interaktionismus in der Politikwissen-

schaft, konstatierte Kanter (1972), dass ein Polizist, der eine Waffe zieht,

»Vorrang vor jeder anderen ›Definition der Situation‹ hat« (Kanter 1972:

86, eigene Übersetzung). Wir ziehen daraus einen anderen Schluss, und

dies nicht nur, weil der Einsatz von Schusswaffen in einem europäischen

Kontext begrenzt sein mag. Auch wenn sich der Ermessensspielraum der

Polizei nicht so sehr von dem anderer street-level bureaucrats unterscheidet,

so handelt es sich bei Polizist*innen doch um Akteure, die das Gewaltmo-

nopol des Staates in herausragender Weise repräsentieren. Als eine der

sichtbarsten staatlichen Organisationen sollten wir uns als Forscher*innen

und Bürger*innen dafür interessieren, wie sie aus komplexen Situationen

in einer zunehmend vielfältigen Gesellschaft Sinn machen. Dass die Polizei
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staatliche Autorität verkörpert und ihr dies eine bedeutungsvolle Definiti-

onsmacht verleiht, ist unbestritten. Doch auch ihre Definitionen erfolgen

nicht in einem luftleeren Raum, als gleichsam souveräne Entscheidungen

aus dem Nichts heraus. Vielmehr sind Ermessensspielräume als gelebte

Praxis eingebettet in sich wandelnde und umkämpfte Staatsverständnisse,

institutionelle Selbstverständnisse, individuelle Wahrnehmungen und Er-

fahrungen, Netzwerke aus menschlichen und nichtmenschlichen Einheiten

sowie Koalitionen von Institutionen und gesellschaftlichen Kräften. Die

Polizei interpretiert routinehafte wie außergewöhnliche Situationen und

den eigenen Ermessensspielraum als gesellschaftlich und städtisch einge-

betteter Akteur, nicht als außerhalb der Gesellschaft stehender Leviathan.
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